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Vorrede des Herausgebers.

Das ungemeine Mißverhältniß , welches zwiſchen

dem ſubſtantiellen Werthe des vorliegenden Buches

und ſeiner Anerkennung und Verbreitung liegt, nöthigt

mich, bei dieſer vermehrten Ausgabe einen Punkt zu

berühren , den id lieber den Fortſchritten philoſophi

ſdher Einſicht überlaſſen hätte , und bei welchem ich

weder die im Auge habe, die ſich längſt der ernſten

Wiſſenſchaft zugewandt, noch auch jene ehrenwerthe

Klaſſe , die mehr durcy unmittelbaren Inſtinkt, als

durd, klares Bewußtſeyn,von den großartigen Formen

des Hegelſchen Syſtems ſich angezogen fühlte , und

ohne ſid , weitere Rechenſchaft darüber zu geben , gern

und willig in dem Kreiſe deſſelben verharrte.

Der Werth dieſer dem Publikum zum zweiten

Mal übergebenen Rechtsphiloſophie beſteht nicht ſo

wohl in der Begründung und Bodenlegung, welche

ſchon am Ende des vorigen Jahrhunderts von Rouſſeau

und Kantbewirkt wurde, obgleid, fie von Hegel tiefer
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und mit jener eiſernen Kraft zu Stande gebracht

worden , die vor Allem unſern Freund auszeichnete,

wohl aber in der Ausführung, Anordnung und in

der ganzwunderbaren Ardhitektonik, mit der jede Seite

und jeder Raum behandelt, in dem Fleiße, der jedem

Winkel des Gebäudes zugewandt iſt , in dem einen

ebenmäßigen und doch wieder verſchiedenen Style, der

von der Spitze bis zur Grundlage fich bemerken läßt,

und der das Ganze jenen Bauten des Mittelalters

an die Seite ſeßt, die auch auf beſchränkten und engen

Plätzen errichtet, trotz dem durch ihre Erhabenheit von

der Umgebnng abziehen , und nad , ihren Höhen den

Sinn zu richten wiſſen . Denn was hat der deutſche

Geiſt nicht alles begründet oder zu begründen verſucht ?

mit der Schaufel und dem Spaten iſt man bei uns

immer bei der Hand , Riſſe zu künftigen Gebäuden

werden wohl auch verfertigt, und ihre Ausführung

dem Enkel , der nicht mehr daran denkt , überlaſſen ,

aber ſelten ſind die Gedanken , welche die Abſtraktion

abidwörend, aud Geſtalten werden , ſeltener der un

ermüdliche Geiſt , der in jede weitergeſchrittene Ver

dichtung ſeines Stoffes die Friſdie des Anfangs und

den vermehrten Reichthum des durchlaufenen Kreiſes

bringt. .

Ein anderer und nicht minder bedeutender Werth

der vorliegenden Rechtsphilofophie liegt in der defini

tiven Aufhebung des Unterſchiedes, den dieAbſtraktion

des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts zwiſchen
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Staatsrecht und Politik gemacht hatte. Heut zu Tage

verſtehen noch Viele unter Staatsrecht, ſer es nun

poſitives oder natürliches , das anatomiſche Skelett

der Staatsformen , aus denen das Leben und die

Bewegung gewichen , und das, wie es einmal da liegt,

durch Betaſtung zu erkennen und dem Gedächtniſ

einzuverleiben iſt. Dagegen nennen ſie Politik jene

bewegtere Staatswiſſenſchaft, die mit der Funktion

des Lebens ſich über die einzelnen Theile verbreitet,

die daher eine mehr oder minder willkürliche Aus

dehnung , je nach den Kräften des Staatslebens em

pfangen . Die Politik iſt ſo zu ſagen mehr die Phy

ſiologie des Staates. Dem Alterthum waren dieſe

Abtheilungen und Unterſcheidungen unbekannt: es

hatte nur mit einem großen Ganzen , mit einer

Allgemeinheit zu thun , und die Republik des Plato ,

wie die Politik des Ariſtoteles , ſind Naturrecht und

Politik, Principien und lebensvolle Ausführung der

ſelben zugleich. Denn wo der Staat das ganze Leben

der Freiheit iſt, ſo daß das Außerſtaatliche nur als

Barbarei erſcheint, können jene Unterſcheidungen nur

inwendig , nicht aber als ganz beſondere Theile und

Betrachtungsweiſen vorkommen. Erſt dem aus den Par

tikularitäten des Mittelalters hervortretenden Staate

des ſiebzehnten und achtzehtnen Jahrhunderts muſte

es vorbehalten bleiben , in ſeiner erſten und rohen

Beſchäftigung mit ſich ſelbſt, die einzelnen Unterſchiede

und Abſtraktionen hervorzuheben , und die Bewegung,
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die meiſt auf geſchichtlichem Grunde beruhte, und

die Wiſſenſchaft des praktiſchen Staatsmanns war,

von den Grundlagen zu trennen , die unlebendig

zuſammenſchrumpften , und das Erbtheil der Juriſten

wurden. Der neuere Staat iſt aber , was die all

gemeine Bedeutung deſſelben und das Intereſſe für

ſeinen Inhalt betrifft , durch eine tauſendjährige

Geſchichte bereichert, zu dem Standpunkte des Alter

thums zurückgekehrt. Indem er die Wirklichkeit der

ſittlichen Idee, der offenbare ſittliche Geiſt geworden ,

indem er Alles in ſich enthält und bewahrt, was

por ihm nur abſtrakt und vereinzelt auftritt, muß

er auch alle Unterſcheidungen nur als ſeine inwendigen

Theile, nicht aber als ihn von außenher ergreifende

erkennen , und was die vergangenen Jahrhunderte

trennten , muß ſich jetzt wieder zuſammenthun und

organiſd auszubilden ſuchen . Darum iſt in dem

vorliegenden Buche nichts ausgelaſſen worden , was

ſich auf den Staat beziehen könnte ; die politiſchen

Fragen ſind ausführlid behandelt , und ſogar die

Wiſſenſchaft der National- Dekonomie hat in der

bürgerlichen Geſellſchaft ihre angemeſſene Stellung

und Abhandlung gefunden .

Ein dritter großartiger , und man kann wohl

ſagen , der bedeutendſte Werth des gegenwärtigen

Buches iſt, daß dem Naturrecht nicht bloß ein An

fang und eine Grundlegung in einer vorangehenden

Wiſſenſchaft, ſondern auch ein Ausfluß uftd eine
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Mündung in eine nachfolgende gegeben worden . Die

bisherigen Naturrechtslehrer hatten überſehen , daß

das Naturrecht nicht bloß aufhört, ſondern in etwas

aufhört, daß wie es vom Boden des ſubjektiven

Geiſtes ausgeht, es ebenſo in die Weltſtrömungen

der Geſchichte hineinfällt, und daß ihm als einer

mittleren und verbindenden Disciplin nicht bloß ein

abgebrochenes, ſondern ein ſich beſtimmt verlaufendes

Ende ertheiltwerden muß. Welches ungeheure Schau

ſpiel iſt aber in dieſem Buche als Schluß beigegeben !

Von der Höhe des Staates aus ſieht man die ein

zelnen Staaten , als ebenſo viele Flüſſe ſich in das

Weltmeer der Geſchichte ſtürzen , und der kurze Ab

riß der Entwicklung derſelben iſt nur die Ahnung

der wichtigeren Intereſſen , die dieſem Boden anheim

fallen .

Trotz allen dieſen Vorzügen , trotz der granitnen

Grundlage, die dieſem Baue gegeben worden , trotz

dem vielvermögenden Griffel, womit die Aus

ſchmückungen gezeichnet ſind , iſt man durch Miß

verſtand und falſche Auslegung dazu gekommen , das

vorliegende Buch nicht allein dem deutſchen Publikum

abwendig zu machen und vor demſelben zu ſekretiren ,

ſondern es als ein ſerviles zu bezeichnen , von deſſen

Grundſäßen und Lehren fidy jeder freiheitsliebende

Mann entfernt halten müſſe. Dieſes Reſultat hat

man nicht etwa durch Auflegung des darin Ent

haltenen , das' ſogleich die Unwahrheit kund gegeben
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hätte, erlangt, ſondern hauptſächlich durch Ausſtellung

eines einzigen Sates der Vorrede : „Was ver

„nünftig iſt, das iſt wirklich , und was

„ wirklich iſt, das iſt vernünftig.“ Dieſer

Saß , der eigentlich platt auseinandergelegt, wie es

ſich für die ſich Beklagenden gebührt hätte , nichts

ſagen will , als daß das wahrhaft Vernünftige,

um ſeiner Natur gemäß zu ſeyn , ſich ſtets in die

Welt einbildet und Gegenwart gewinnt, und daß das

jenige, was in der Welt wahrhaft beſteht, auch darin

die Rechtfertigung einer ihm inwohnenden Vernünf

tigkeit trägt, iſt nun mit großem Geſchrei aufgegriffen

und allen Vorübergehenden als Abmahnung vor dem

Eingehen in den Inhalt des Buches vorgezeigtworden .

Die meiſten dieſer Abmahner hatten ſich alsdann,

um konſequent bei ihrer Lehre zu bleiben , mit dem ,

was weiter das Werk enthielt, ſelbſt nichts zu ſchaffen

gemacht. Die aufgewieſene Phraſe genügte, um die

Leſenden und Anſtrebenden abzuſchrecken , um die

Herantretenden zu entfernen und um den Eindruck

hervorzubringen , als wenn die Worte der Dante

ſchen Hölle : Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate,

über dem Buche geſchrieben ſtänden . Was fand aber

der , welcher trot dem Geſchrei und ſeiner ziſchenden

Verbreitung fich näherte und einging ? Fand er nicht

das ganze Werk aus dem einen Metalle der Frei

heit errichtet, fand er irgend einen widerſtrebenden

Zug , irgend eine rückgängige, in den heutigen Ver
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hältniſſen dem Mittelalter huldigende, und der Zeit

etwa unzuſagende Bewegung ? Hatte der Verfaſſer,

wir wollen nur von Einigem reden , nicht in einer

ſchwierigen Zeit die Deffentlichkeit der Gerichte und

der Ständeverhandlungen , ſo wie die Geſchwornen

gerichte , als der Vernünftigkeit einzig und allein

entſprechend aufgeſtellt , hatte er den Monarchen

anders , als die nothwendige und gedankenmäßige

Spişe des Staates aufgefaßt, hat er ihn bloß als

aus der Poſitivität und der Geſchichtlichkeit hervor

gehend begriffen ? Wenn wir von der Freiheit nicht

bloß als von dem Grundelemente , ſondern als von

dem einzigen Stoffe dieſes Buches ſprechen , ſo ver

ſteht es ſich von ſelbſt, daß darunter nicht jene ſub

jektiv-laute, jene enthuſiaſtiſch und raketenmäßig

emporziſchende, ſondern vielmehr die zur Sättigung,

aber auch dadurch zu größerer Feſtigkeit gediehene,

gemeint iſt. Der Freiheit geht es häufig ſo , daß,

wo ſie nicht als Gegenſatz erſcheint, ſie auch nicht

als anweſend geachtet wird. In dem Hegelſchen

Geiſte lag aber vor Allem die Wandelung, daß alles

Subjektive fich gleich in Weſenheit umſeşte, und daß

daher ſelbſt beiläufige Bemerkungen ſofort die Natur

eines kernigen Niederſchlags gewannen. Wer ſich

indeſſen davon nicht abſchrecken ließ , ſondern den

ſelben unterſuchte, konnte über ſeinen Inhalt nicht

zweifelhaft ſeyn . Mir, dem dieſes Buch zuerſt den

Muth gab , einen neuen Standpunkt für die Recht&
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wiſſenſchaft aufzuſtellen , und der die Freiheit ſtets

neben der Wiſſenſchaft als liebe Gefährtin begrüßte,

hat die neue Durcharbeitung dieſes Werks nur den

ſtärkendſten Genuß und die feſtere Beſtätigung aller

früheren Gedanken gewährt.

· Soll ich nun gar von den Gegnern nicht bloß

der Rechtsphiloſophie, ſondern des ganzen philoſo

phiſchen Standpunktes ſprechen , aus dem ſie hervor

geht? Wir Alle , die wir uns der neueren Philo

ſophie ergaben , um unſere Specialwiſſenſchaften da

durch zu befruchten , oder zu erheben , haben niemals

anders als mit der tiefſten Ehrfurcht den Namen

Schellings ausgeſprochen . Er iſt uns einer, der

neben Plato und Ariſtoteles , neben Carteſius und

Spinoza , neben Leibnitz, Kant und Fichte ſeinen

Platz einnimmt. Er iſt uns der jugendliche Ent

decker des Standpunktes der neueren Philoſophie,

der Columbus, der die Inſeln und Müſten einer

Welt auffand , deſſen Feſtland Anderen zu erobern

überlaſſen blieb. Aber wie es ſo häufig geht', daß

diejenigen , die in der Unmittelbarkeit ihres Geiſtes

einen großen Schritt vorwärts gethan , nicht mehr

ſo viel von dieſer Kraft beſißen , um die Ausführungen

und Einarbeitungen zu Stande zu bringen : ſo iſt

aud dieſe Philoſophie in ihrer logiſchen Entwicklung,

und der dieſer entſprechenden dialektiſchen Methode,

an einen Andern übergegangen , der nicht ſo ſehr,

wie Schelling, das leichte Hinwerfen des Genies,
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als vielmehr im höheren Grade die gründliche Aus

dauer des Mannesalters und die ſubſtantielle Kraft,

ſich über den ganzen Reichthum der Welt zu ver

breiten , beſaß. Es iſt nun wohl natürlich und auch

menſchlich zu erklären , daß der ſeit nunmehr fünf und

zwanzig Jahren Zurücgetretene über den Fortſchritt,

der auch ihn als weſentlich Ueberſdyrittenen bezeichnet,

unmuthig wird, und ſich dagegen wie gegen eine

logiſche Feſſel , die die Freiheit und das Leben er

tödtet, ſperrt. Aber weniger zu erklären iſt es, wenn

es verlautet, daß der große Urheber der Identitäts

philoſophie von dem , was ihn auszeichnete , von

ſeinem Principe abgewichen ſey, und in dem wiſſen

ſchaftlich undurchdrungenen Glauben und in der

Geſchichte ein Aſyl geſucht habe, unter dem ſich nun

ſeine neue Philoſophie , die den Namen der „ Ge

ſchichtliden “ neuerdings angenommen , unterzu

ſtellen und ſich von dieſem als abhängig zu erweiſen

habe. Soll audy, wie es faſt ſcheint, die geſchicht

liche Juriſtenſchule mit in dieſen Kreis hineingezogen

werden , ſo würde ihr freilich die Ehre widerfahren ,

daß fie , nicht wiſſend wie , zu einer Philoſophie

käme; wir aber müßten von denen , die alſo zu Werke

gehen , Folgendes ſagen . Sie ärgern fich, ſobald ſie

in das Syſtem der logiſchen Philoſophie getreten

ſind, daß ſie nicht auch zu gleicher Zeit draußen

ſeyn können ; ſie jammern über die Feſſel , welche

doch nur die Vernunft der Sache iſt oder ſeyn ſoll,



XIV Vorrede.

ſie möchten noch nebenbei und drumherum auf

ihre willkürliche Weiſe , wie ſie ſonſt gepflegt,

denken , fingen und beten können . Sie möchten Sott

gern faſſen , aber ſie fürchten dann ihm ſelber zu

nahe zu kommen , und es ergreift ſie inmitten die

Angſt vor dieſem Wagniſſe: ſie wollen neben der

Philoſophie noch Troſt haben außer der Philoſophie,

und bei allem dem mitreden über die Philoſophie.

Aber Syſteme können nur durch Syſteme widerlegt

werden , und ſo lange ihr uns kein wiſſenſchaftliches

zu bereiten gedenkt, müſſen wir bei dem bleiben ,

welches wir haben .

Doch ich komme nunmehr zu der Beantwortung

der Hauptfrage, aus welchen Mitteln und Grund

fäßen ich die Bearbeitung des vorliegenden Natur

rechts übernommen habe. Hegel hat über ſein

Compendium dreimal in den Winter-Semeſtern 18212

182/ 3 und 182425 Vorleſungen gehalten . Als er

im Winter 1831 wieder einmal zu dieſem Kollegium

zurückgekehrt war, übereilte ihn, nach einigen Stun

den , der Tod . Es verſteht ſich daher von ſelbſt,

daß gerade hier, Theils dadurch, daß die gehaltenen

Vorleſungen der Publikation des Buches ſchnell ge

folgt waren , Theils dadurdy, daß ſie ſpäterhin ab

gebrochen wurden , nicht in dem Maaße, wie bei

anderen Gegenſtänden , ein wachſender Reichthum des

Stoffes , und ein weiteres Sichten und Verändern

· in den Abtheilungen anzutreffen iſt, wie dies ſonſt
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bei Hegel überall einzutreten pflegte. Nur in der

leichteren Darſtellung, welche Vorleſungen vor einem

Buche voraus haben , in der Art und Weiſe dem

gewöhnlichen Sinne näher zu treten , der ſidy darin

findet, liegt der eigentliche Gewinn , welcher dem

größeren Publikum daraus erwächſt. Nun aber iſt

eine eigene Schwierigkeit vorhanden , Vorleſungen

mit dem buchlichen Charakter eines Werks ſo in

Verbindung zu bringen , daß das Heterogene beider

nicht als zu ſehr abſtechend erſcheint. Man kann ,

namentlich , wenn ein Buch zu Grunde liegt, des

wegen nicht Alles mittheilen , was die Vorleſungen

enthalten , weil hier das Buch noch einmal, obgleich

zerſtampft und anders bereitet, vorkommt, und das

Wiedergeben des Geſagten öftere Wiederholungen

unerläßlich machte. Es muß daher der vorhandene

Stoff geſichtet , und ein Kern daraus genommen

werden , der wenn auch nicht gerade Neues , doch

Erläuterndes und Näherbringendes enthält. Dieſ iſt

hier in Form von Zuſäßen geſchehen , von denen

dieſe Ausgabe nahe an 200 zählt. Oft erklären

dieſe durch Beiſpiele das in dem Paragraphen Gege

bene, oft ſagen ſie daſſelbe, nur deutlicher und

populairer, und öfter noch machen ſie einen erleichtern

den Uebergang in das gemeine Bewußtſeyn. Die

Derbheit, welche in dem Budie überall zu finden

iſt, wird dadurch abgeſtumpfter, und in den ſchweren

und harten Stoff eine Breſche gemacht, durd, die
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eine große Maſſe bisher Ausgeſchloſſener ihren Ein

zug halten kann . Das in den Zuſäşen Enthaltene

iſt von Hegel gegeben , und ich kann im Nothfall

dieß aus meinen Quellen beweiſen : es findet ſich

weder eine Ausführung von mir, nod; eine Entſtellung

des Ausgeführten . Nur die ſtyliſtiſche Anordnung,

die Verbindung der Säte, und bisweilen ebenſo die

Auswahl der Worte rühren von mir her. Die

Quellen , die dieſer Bearbeitung zu Grunde lagen ,

waren zunächſt zwei Hefte, das eine aus dem Winter

Semeſter 182223, das von meinem Freunde Hotho,

das andere aus dem Halbenjahre 182425, das von

Herrn Hauptmann von Griesheim nachgeſchrieben

wurde. Weniger iſt es leider vergönnt geweſen , auf

die eigenen Noten Hegels in dem durchſchoſſenen

Eremplar ſeiner Rechtsphiloſophie Rückſicht zu neh

men . Es ſind nämlid meiſt nur einzelne Worte,

die , wo der Zuſammenhang nicht klar war, willkür

lich gedeutet oder falſdy bezogen werden konnten . Doch

haben ſie in den Fällen , wo ſie ſider anzuwenden

waren , vortreffliche Dienſte geleiſtet.

Indem id dem Publikum ſomit dieſes Buch,

mit der treuen Angabe, wie es entſtanden iſt, über

reiche, bleibtmir nur nod ;übrig, von ſeinem fünftigen

Schickſal zu ſprechen . Als Theil des Hegelſchen

Syſtems wird es mit dieſem zu ſtehen und zu fallen

haben : es wird auch vielleicht noch innerhalb deſſelben

großer Erläuterungen , nüancirterer Ausarbeitungen
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und beſtimmterer Deutlichkeit fähig ſeyn . Vielfeicht

wird es , wie das ganze Syſtem , nad vielen Jahren

in die Vorſtellung und das allgemeinere Bewußtſeyn

übergehen : ſeine unterſcheidende Kunſtſprache wird

fich verlieren , und ſeine Tiefen werden ein Gemein

gut werden . Dann iſt ſeine Zeit philoſophiſch um ,

und es gehört der Geſchichte an . Eine neue aus

denſelben Grundprincipien hervorgehende fortſchrei

tende Entwickelung der Philoſophie thut ſich hervor,

eine andere Auffaſſung der auch veränderten Wirklich

keit. Dieſes Zukünftige wollen wir mit Ehrfurcht

begrüßen , und uns dagegen von den geſchiedenen

Geſpenſtern nicht beängſtigen laſſen , die uns un

angenehm berühren , aber nicht hemmen können .

Berlin , den 29ſten Mai 1833.

Eduard Gans.
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Die unmittelbare Veranlaſſung zur Herausgabe dieſes Grund- i

riſſes iſt das Bedürfniß , meinen Zuhörern einen Leitfaden zu

den Vorleſungen in die Hände zu geben , welche ich meinem

Amte gemäß über diePhiloſophie des Rechts halte. Dieſes

Lehrbuch iſt eine weitere, insbeſondere mehr fyftematiſche Aus

führung derſelben Grundbegriffe, welche über dieſen Theil der

Philoſophie in der von mir ſonſt für meine Vorleſungen be

ſtimmten Encyklopädie der philoſophiſchen Wiffen

ſchaften (Heidelberg 1817) bereits enthalten ſind.

Daß dieſer Grundriß aber im Drud erſcheinen ſollte, hiemit

auch vor das größere Publikum kommt, wurde die Veranlaſſung,

die Anmerkungen , die zunächſt in kurzer Erwähnung die

verwandten oder abweichenden Vorſtellungen , weitern Folgen und

dergleichen andeuten ſollten ,was in den Vorleſungen ſeinegehörige

Erläuterung erhalten würde, manchmal ſchon hier weiter auszu

führen , um den abſtraktern Inhalt des Tertes zuweilen zu ver

deutlichen , und aufnahe liegende in dermaliger Zeit gäng und

gäbe Vorſtellungen eine ausgedehntere Rückſicht zu nehmen. So

iſt eine Anzahlweitläuftigerer Anmerkungen entſtanden , als der

Zweck und Styl eines Kompendiums ſonſt mit ſich bringt. Ein

eigentliches Kompendium jedoch hat den für fertig angeſehenen

Umkreis einer Wiſſenſchaft zum Gegenſtande, und das ihm Eigen

thümliche iſt, vielleicht einen kleinen Zuſaß hie und da ausge

1 *
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nommen , vornehmlich die Zuſammenſtellung und Ordnung der

weſentlichen Momente eines Inhalts, der längſt ebenſo zugegeben

und bekannt iſt, als jene Form ihre längſt ausgemachten Regeln

und Manieren hat. Von einem philoſophiſchen Grundriß erwartet

man dieſen Zuſchnitt ſchon etwa darum nicht, weil man ſich vor

ſtellt, das , was die Philoſophie vor fich bringe, fey ein ſo

übernächtiges Werk, als das Gewebe der Penelope, das jeden

Tag von Vorne angefangen werde.

Allerdings weicht dieſer Grundriß zunächſt von einem ge

wöhnlichen Kompendium durch die Methode ab , die darin das

Leitende ausmacht. Daß aber die philoſophiſche Art des Fort

ſchreitens von einer Materie zu einer andern und des wiſſen

ſchaftlichen Beweiſens, dieſe ſpekulative Erkenntnißweiſe überhaupt,

weſentlich ſich von anderer Erkenntnißweiſe unterſcheidet,wird hier

vorausgeſeßt. Die Einſicht in die Nothwendigkeit einer ſolchen

Verſchiedenheit kann es allein ſeyn ,was die Philoſophie aus dem

ſchmählichen Verfall, in welchen ſie in unſern Zeiten verſunken iſt,

herauszureißen vermögen wird .Man hatwohl dieUnzulänglichkeit

der Formen und Regeln der vormaligen Logif, des Definirens ,Ein

theilens,und Schließens,welchedie Regeln der Verſtandeserkenntniß

enthalten , für die ſpekulative Wiſſenſchaft erkannt, oder mehr nur

gefühlt als erkannt, und dann dieſe Regeln nur als Feſſeln weg

geworfen , um aus dem Herzen , der Phantaſie , der zufälligen

Anſchauung willkührlich zu ſprechen ; und da - denn doch auch

Reflerion und Gedanken -Verhältniſſe eintreten müſſen , verfährt

man bewußtlos in der verachteten Methode des ganz gewöhnlichen

Folgerns und Raiſonnements . – Die Natur des ſpekulativen

Wiſſens habe ich in meiner Wiſſenſchaft der Logik aus

führlich entwickelt; in dieſem Grundriß iſt darum nur hier und

da eine Erläuterung über Fortgang und Methode hinzugefügt

worden . Bei der konkreten und in fich ſo mannigfaltigen Be

ſchaffenheit des Gegenſtandes iſt es zwar vernachläffigt worden ,

in allen und jeden Einzelnheiten die logiſche Fortleitung nach
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zuweiſen und herauszuheben . Theils konnte dieß , bei voraus

gefeßter Bekanntſchaft mit der wiſſenſchaftlichen Methode für

überflüſſig gehalten werden , Theils wird aber es von ſelbſt auf

fallen , daß das Ganze wie die Ausbildung ſeiner Glieder auf

dem logiſchen Geiſte beruht. Von dieſer Seite möchte ich auch

vornehmlich , daß dieſe Abhandlung gefaßt und beurtheilt würde.

Denn das, um was es in derſelben zu thun iſt, iſt die Wiſſen

ſchaft, und in der Wiſſenſchaft iſt der Inhalt weſentlich an

die Form gebunden .

Man kann zwar von denen , die es am gründlichſten zu

nehmen ſcheinen , hören , die Form rey etwas Neußeres und für

die Sache Gleichgültiges, es fomme nur auf dieſe an ; man kann

weiter das Geſchäft des Schriftſtellers, insbeſondere des philoſophi

ſchen darein ſeßen , Wahrheiten zu entdecken , Wahrheiten

zu ſagen , Wahrheiten und richtige Begriffe zu verbreiten .

Wenn man nun betrachtet,wie ſolches Geſchäft wirklich betrieben

zu werden pflegt, ſo ſiehtman eines Theils denſelben alten Kohl

immer wieder auffochen und nach allen Seiten hin ausgeben –

ein Geſchäft, das wohl auch ſein Verdienſt um die Bildung und

Erwedung der Gemüther haben wird, wenn es gleich mehr als

ein vielgeſchäftiger Ueberfluß angeſehen werden könnte — „denn

ſie haben Moſen und die Propheten, laß ſie dieſelbigen hören .“

Vornehmlich hatman vielfältige Gelegenheit, ſich über den Ton

und die Prätenſion , die ſich dabei zu erkennen giebt , zu ver

wundern , nämlich als ob es der Welt nur noch an dieſen eifrigen

Verbreitern von Wahrheiten gefehlt hätte, und als ob der auf

gewärmte Rohl neue und unerhörte Wahrheiten brächte, und

vornehmlich immer „ in jeßiger Zeit“ hauptſächlich zu beherzigen

wäre. Andern Theils aber ſieht man , was von ſolchen Wahr

heiten von der einen Seite her ausgegeben wird , durch eben der

gleichen von andern Seiten her ausgeſpendete Wahrheiten ver

drängt und weggeſchwemmt werden. Was nun in dieſem . Ge

dränge von Wahrheiten weder Altes noch Neues, ſondern Bleiben
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des rey , wie ſoll dieſes aus dieſen formlos hin - und hergehenden

Betrachtungen ſich herausheben – wie anders ſich unterſcheiden

und bewähren , als durch die Wiſſenſchaft ?

Dhnehin über Recht, Sittlich keit, Staat iſt die

Wahrheit eben ſo ſehr' alt, als in den öffentlichen Ge

feßen , der öffentlichen Moral und Religion offen

dargelegt und bekannt. Was bedarf dieſe Wahrheit weiter,

inſofern der denkende Geiſt ſie in dieſer nächſten Weiſe zu beſigen

nicht zufrieden iſt, als ſie auch zu begreifen , und dem ſchon an

ſich ſelbſt vernünftigen Inhalt auch die vernünftige Form zu

gewinnen , damit er für das freie Denken gerechtfertigt erſcheine,

welches nicht bei dem Gegebenen , es ſey durch die äußere

poſitive Autorität des Staats oder der Uebereinſtimmung der

Menſchen , oder durch die Autorität des innern Gefühls und

Herzens und das unmittelbar beiſtimmende Zeugniß des Geiſtes

unterſtüßt, ſtehen bleibt, ſondern von ſich ausgeht und eben damit

fordert, ſich im Innerſten mit der Wahrheit geeint zu wiſſen ?

Das einfache Verhalten des unbefangenen Gemüthes iſt,

fich mit zutrauensvoller Ueberzeugung an die öffentlich bekannte

Wahrheit zu halten , und auf dieſe feſte Grundlage ſeine Hand

lungsweiſe und feſte Stellung im Leben zu bauen . Gegen dieſes

einfache Verhalten thut fich etwa ſchon die vermeinte Schwierig

keit auf, wie aus den unendlich verſchiedenen Meinungen

fich das, was darin das Allgemein Anerkannte und Gültige ſei,

unterſcheiden und herausfinden laſſe ; und man kann dieſe Ver

legenheit leicht für einen rechten und wahrhaften Ernſt um die

Sache nehmen . In der That find aber die, welche fich auf

dieſe Verlegenheit etwas zu Gute thun, in dem Faữe, den Wald

vor den Bäumen nicht zu ſehen , und es iſt nur die Verlegenheit

und Schwierigkeit vorhanden , welche fie ſelbſt veranſtalten ; ja

dieſe Verlegenheit und Schwierigkeit iſt vielmehr der Beweis,

daß fie etwas anderes als das allgemein Anerkannte und Geltende,

als die Subſtanz des Rechten und Sittlichen wollen . Denn
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iſt es darum wahrhaft, und nicht um die Eitelkeit und

Beſonderheit des Meinens und Seyns zu thun , ſo hielten

fie fich an das ſubſtantielle Rechte, nämlich an die Gebote der

Sittlichkeit und des Staats , und richteten ihr Leben darnach

ein . – Die weitere Schwierigkeit aber kommt von der Seite,

daß der Menſch denkt und im Denken ſeine Freiheit und den

Grund der Sittlichkeit ſucht. Dieſes Recht, ſo hoch , ſo gött

lich es iſt, wird aber in Unrecht verkehrt, wenn nur dieß für

Denken gilt und das Denken nur dann ſich frei weiß , inſofern

es von Allgemein - Anerkannten und Gültigen ab

weiche und fich etwas Beſonderes zu erfinden gewußt habe.

Am feſteſten konnte in unſerer Zeit die Vorſtellung, als ob

die Freiheit des Denkens und des Geiſtes überhaupt ſich nur durch

die Abweichung, ia Feindſchaft gegen das öffentlich Anerkannte

beweiſe, in Beziehung auf den Staat eingewurzelt, und

hiernach abſonderlich eine Philoſophie über den Staat weſentlich

die Aufgabe zu haben ſcheinen , auch eine Theorie und eben

eine neue und beſondere zu erfinden und zu geben . Wenn man

dieſe Vorſtellung und das ihr gemäße Treiben ſteht, ſo ſollte

man meinen , als ob noch kein Staat und Staatsverfaſſung in

der Welt geweſen , noch gegenwärtig vorhanden ſey, ſondern als

ob man ießt — und dieß Jeßt dauert immer fort — ganz von

Vorne anzufangen , und die fittliche Welt nur auf ein ſolches

ießiges Ausdenken und Ergründen und Begründen gewartet habe.

Von der Natur giebtman zu , daß die Philoſophie ſie zu erkennen

habe,wie ſie iſt, daß der Stein der Weiſen irgendwo, aber

in der Natur ſelbſt verborgen liege, daß fie in ſich ver

nünftig ſey und das Wiſſen dieſe in ihr gegenwärtige, wirk

liche Vernunft, nicht die auf der Oberfläche fich zeigenden

Geſtaltungen und Zufälligkeiten , ſondern ihre ewige Harmonie,

aber als ihr immanentes Gefeß und eſen zu erforſchen und

begreifend zu faſſen habe. Die ſittliche Welt dagegen , der

Staat, fie, die Vernunft, wie ſie ſich im Elemente des Selbft
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bewußtſeyns verwirklicht, ſoll nicht des Glücks genießen , daß

es die Vernunft ift, welche in der That in dieſem Elemente fich

zur Kraft und Gewalt gebracht habe,darin behaupte und inwohne* ).

*) Es giebt zweierlei Arten von Gefeßen , Gefeße der Natur und des

Rechts : die Gefeße der Natur ſind ſchlechthin, und gelten ſo , wie ſie ſind : fie

leiden an keiner Verkümmerung, obgleich man ſich in einzelnen Fällen dagegen

vergehen kann . Um zu wiſſen was das Gefeß der Natur iſt, müſſen wir dieſelbe

kennen lernen , denn dieſe Gefeße find richtig : nur unſere Vorſtellungen davon

können falſch ſeyn . Der Maaßſtab dieſer Gefeße iſt außer uns, und unſer er:

kennen thut nichts zu ihnen hinzu, befördert ſie nicht: nur unſere Erkenntniß über

fte kann ſich erweitern . Die Renntniß des Nechts iſt einer Seits ebenſo, anderer

Seits nicht. Wir lernen die Gefeße ebenſo kennen wie fie ſchlechthin sa ſind :

ſo hat ſie mehr oder weniger der Bürger, und der poſitive Juriſt bleibt nicht

minder bei dem , was gegeben iſt , ſtehen. Aber der Unterſchied iſt , daß

bei den Rechtsgeſeßen fich der Geiſt der Betrachtung erhebt, und ſchon die

Verſchiedenheit der Gefeße darauf aufmerkſam macht, daß fie nicht abſolut ſind .

Die Rechtsgeſebe find Gereftes von Menſchen Herkommended. Mit

dieſem fann nothwendig die innere Stimme in Rolliſion treten , oder ſich ihm

anſchließen . Der Menſch bleibt bei dem Daſeyenden nicht ſtehen , ſondern

behauptet in fich den Maaßſtab zu haben von dem , was recht iſt: er kann der

Nothwendigkeit und der Gewalt äußerer Autorität unterworfen ſeyn , aber nie

mals wie der Nothwendigkeit der Natur, denn ihm ſagt immer ſein Inneres,

wie es ſeyn ſolle , und in fich felbft findet er die Bewährung oder Nicht

bewährung deſſen was gilt. In der Natur iſt die höchſte Wahrheit , daß ein

Gefeß überhaupt iſt : in den Gefeßen des Rechts gilt die Sache nicht

weil ſie iſt, ſondern jeder forbert, fie ſolle ſeinem eigenen Kriterium entſprechen.

Hier alſo iſt ein Widerſtreit möglich deffen , was iſt , und deſſen , was ſeyn

ſoll, des an und für ſich ſeyenden Rechts , welches unverändert bleibt, und der

Willkürlichkeit der Beſtimmung deſſen , was als Recht gelten ſolle. Solche

Trennung und ſolcher Kampf findet ſich nur auf dem Boden des Geiſtes, und

weil der Vorzug des Geiſtes ſomit zum Unfrieden und zur Unſeligkeit zu führen

ſcheint, ſo wird man häufig zur Betrachtung der Natur aus der Willkühr des

Lebens zurückverwieſen, und ſoll ſich an derſelben ein Muſter nehmen . Gerade

in dieſen Gegenſäßen aber des an und für fich ſeyenden Rechts , und deſſen ,

was die Willkühr als Recht geltend macht, liegt das Bedürfniß , gründlich das

Rechte erkennen zu lernen . Seine Vernunft muß dem Menſchen im Rechte

entgegenkommen ; er muß alſo die Vernünftigkeit des Rechts betrachten und

dieß iſt die Sache unſerer Wiſſenſchaft, im Gegenſaß der poſitiven Jurisprudenz,

die es oft nur mit Widerſprüchen zu thun hat. Die gegenwärtige Welt hat

dazu noch ein dringenderes Bedürfniß, denn vor alten Zeiten war noch Achtung

und Ehrfurcht vor dem beſtehenden Geſek ba : jeßt aber hat die Bildung der

Zeit eine andere Wendung genommen , und der Gedanke hat ſich an die Spiße
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Das geiſtige Univerſum ſou vielmehr dem Zufall und der Willkür

preisgegeben , es ſol Gottverlaſſen ſeyn , ſo daß nach dieſem

Atheismus der ſittlichen Welt das Wahre ſich außer ihr

befinde, und zugleich, weil doch auch Vernunft darin ſeyn ſou ,

das Wahre nur ein Problema ſey . Hierin aber liege die Be

rechtigung , ja die Verpflichtung für jedes Denken , auch ſeinen

Anlauf zu nehmen , doch nicht um den Stein der Weiſen zu

ſuchen, denn durch das Philoſophiren unſerer Zeit iſt das Suchen

erſpart und Jeder gewiß , ſo wie er ſteht und geht, dieſen Stein

in ſeiner Gewalt zu haben. Nun geſchieht es freilich, daß die

jenigen , welche in dieſer Wirklichkeit des Staats leben und ihr

Wiſſen und Wollen darin befriedigt finden , – und deren ſind

Viele , ja mehr als es meinen und wiſſen , denn im Grunde

ſind es Alle, – daß alſo wenigſtens diejenigen , welche mit

Bewußtſeyn ihre Befriedigung im Staate haben , jener Anläufe

und Verſicherungen lachen und ſie für ein bald luſtigeres oder

ernſteres , ergößliches oder gefährliches , leeres Spiel nehmen .

Jenes unruhige Treiben der Reflerion und Eitelkeit, ſo wie die

Aufnahmeund Begegnung, welche ſie erfährt,wäre nun eineSache

für ſich , die ſich auf ihre Weiſe in ſich entwickelt ; aber es iſt die

Philoſophie überhaupt, welche ſich durch jenes Getreibe in

mannigfaltige Verachtung und Miskreditgeſeßt hat. Die ſchlimmſtei

willigen Meinungen Thür uno o borhafte Gedanke iſt keine per Sache

alles deffen geſtellt , was gelten ſoll. Theorien ſtellen ſich dem Daſeyenden

gegenüber, und wollen als an und für ſich richtig und nothwendig erſcheinen .

Nunmehr wird es ſpecielleres Bedürfniß , die Gedanken des Rechts zu erkennen

und zu begreifen . Da ſich der Gedanke zur weſentlichen Form erhoben hat,

ſo muß man auch das Recht als Gedanken zu faſſen ſuchen . Dieß ſcheint

zufälligen Meinungen Thür und Thor zu öffnen , wenn der Gedanke über Das

Recht kommen ſoll ; aber der wahrhafte Gedanke iſt keine Meinung über die

Sache, ſondern der Begriff der Sache ſelbſt. Der Begriff der Sache kommt

uns nicht von Natur. Jeder Menſch hat Finger , kann Pinſel und Farben

haben , darum aber iſt er noch kein Maler. Ebenſo iſt es mit dem Denken .

Der Gedanke des Rechts iſt nicht etwa , was jedermannt aus erſter Hand hat,

ſondern das richtige Denken iſt das Rennen und Erkennen der Sache , und

unſere Erkenntniß ſoll daher wiſſenſchaftlich ſeyn .



10 Vorrede.

der Verachtungen iſt dieſe, daß wie geſagt jeder, wie er ſo ſteht

und geht, über die Philoſophie überhaupt Beſcheid zu wiſſen

und abzuſprechen im Stand zu ſein überzeugt iſt. Reiner andern

Kunſt und Wiſſenſchaft wird dieſe legte Verachtung bezeigt, zu

meinen , daß man ſie geradezu inne habe.

In der That, was wir von der Philoſophie der neuern

Zeit mit der größten Prätenſion über den Staat haben ausgehen

ſehen , berechtigte wohl jeden , der Luſt hatte mitzuſprechen , zu

dieſer Ueberzeugung, eben ſolches von ſich aus geradezu machen zu

können und damit ſich den Beweis,' im Beſiß der Philoſophie

zu ſeyn, zu geben . Dhnehin hat die ſich ſo nennende Philoſophie

es ausdrücklich ausgeſprochen , daß daß Wahre ſelbſt nicht

erkanntwerden könne, ſondern daß dieß das Wahre ſey, was

jeder über die fittlichen Gegenſtände, vornehmlich über Staat,

Regierungund Verfaſſung, ſich aus ſeinem Herzen , Gemüth

und Begeiſterung aufſteigen laſſe. Was iſt darüber nicht

alles der Jugend insbeſondere zum Munde geredet worden ? Die

Jugend hat es ſich denn auch wohl geſagt ſeyn laſſen. Den

Seinen giebt Er's ſchlafend, – iſt auf die Wiſſenſchaft

angewendet worden , und damit hat jeder Schlafende ſich zu den

Seinen gezählt; was er ſo im Schlafe der Begriffe bekommen ,

war denn freilich auch Waare darnach . — Ein Heerführer dieſer

Seichtigkeit, die ſich Philoſophiren nennt, Herr Fries,* ) hat

ſich nicht entblödet , bei einer feierlichen , berüchtigt gewordenen

öffentlichen Gelegenheit in einer Rede über den Gegenſtand von

Staat und Staatsverfaſſung die Vorſtellung zu geben : „ in dem

Volfe, in welchem ächter Gemeingeiſt herrſche, würde jedem

Geſchäft der öffentlichen Angelegenheiten das Leben von unten

aus dem Volke kommen , würden jedem einzelnen Werke der

Volfsbildung und des volksthümlichen Dienſtes , ſich lebendige

*) Von der Seichtigkeit ſeiner Wifſenſchaft habe ich ſonſt Zeugniß gegeben ;

ſ. Wiſſenſchaft der Logit (Nürnberg 1812), Einl. S .XVII.
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;

Geſellſchaften weihen ,durch dieheilige Kette der Freund

ſchaft unverbrüchlich vereinigt,“ und dergleichen . – Dieß iſt

der Hauptſinn der Seichtigkeit , die Wiſſenſchaft ſtatt auf die

Entwickelung des Gedankens und Begriffs , vielmehr auf die

unmittelbare Wahrnehmung und die zufällige Einbildung zu

ſtellen , ebenſo die reiche Gliederung des Sittlichen in fich, welche

der Staat iſt, die Architektonik ſeiner Vernünftigkeit, die durch

die beſtimmte Unterſcheidung der Kreiſe des öffentlichen Lebens

und ihrer Berechtigungen und durch die Strenge des Maaßes,

in dem ſich jeder Pfeiler, Bogen und Strebung hält, die Stärke

des Ganzen aus der Harmonie ſeiner Glieder hervorgehen macht,

- dieſen gebildeten Bau in den Brei des „ Herzens, der Freund

ſchaft und Begeiſterung“ zuſammenfließen zu laſſen . Wie nach

Epikur die Welt überhaupt, ſo iſt freilich nicht, aber ſo ſollte,

die fittliche Welt nach ſolcher Vorſtellung , der ſubjektiven Zu

fälligkeit des Meinens und der Wilführ übergeben werden .

Mit dem einfachen Hausmittel, auf das Gefühl das zu ſtellen ,

was die und zwar mehrtauſendjährige Arbeit der Vernunft und

ihres Verſtandes iſt, iſt freilich alle die Mühe der von dem

denkenden Begriffe geleiteten Vernunfteinſicht und Erkenntniß

erſpart. Mephiſtopheles bei Göthe, - eine gute Autorität,

– ſagt darüber ungefähr , was ich auch ſonſt angeführt:

„ Verachte nur Verſtand und Wiſſenſchaft,

des Menſchen allerhöchſte Gaben --

ſo haft dem Teufel dich ergeben

und mußt zu Grunde gehn ."

Unmittelbar nahe liegt es , daß ſolche Anſicht ſich auch die Geſtalt

der Frömmigkeit annimmt; denn mit was Allem hat dieſes

Getreibe ſich nicht zu autoriſiren verſucht ! Mit der Gottſeligkeit

und der Bibel aber hat es ſich die höchſte Berechtigung,die ſittliche

Drdnung und die Objektivität der Geſeße zu verachten , zu

geben vermeint. Denn wohl iſt es auch die Frömmigkeit, welche

die in der Welt zu einem organiſchen Reiche auseinander



12 Vorrebe.

geſchlagene Wahrheit zur einfachern Anſchauung des Gefühls

einwickelt. Aber ſofern ſie rechter Art iſt, giebt ſie die Form

dieſer Region auf, ſobald ſie aus dem Innern heraus in den Tag

der Entfaltung und des geoffenbarten Reichthums der Idee ein

tritt, und bringt aus ihrem innern Gottesdienſt die Verehrung

gegen eine an und für ſich ſeyende, über die ſubjektive Form

des Gefühls erhabene, Wahrheit und Gefeße mit.

Die beſondere Form des übeln Gewiffens, welche ſich in

der Art der Beredſamkeit, zu der ſich jene Seichtigkeit aufſpreißt,

kund thut, kann hierbei bemerklich gemacht werden , und zwar

zunächſt, daß ſie da , wo ſie am geiſtloſeſten iſt , am meiſten

vom Geiſte ſpricht,wo ſie am todteſten und ledernſten redet, das

Wort Leben und ins Leben einführen , wo ſie die größte

Selbſtſucht des leeren Hochmutho fund thut, am meiſten das

Wort Volt im Munde führt. Das eigenthümliche Wahrzeichen

aber, das ſie an der Stirne trägt, iſt der Haß gegen das Gefeß.

Daß Recht und Sittlichkeit, und die wirkliche Welt des Rechts

und des Sittlichen ſich durch den Gedanken erfaßt, durch den

Gedanken ſich die Form der Vernünftigkeit, nämlich Allgemein

heit und Beſtimmtheit giebt, dieß , das Geſeß , iſt es, was

jenes fich das Belieben vorbehaltende Gefühl, jenes das Rechte

in die ſubjektive Ueberzeugung ſtellende Gewiffen , mit Grund

als das ſich feindſeligſte anſieht. Die Form des Rechten als einer

Pflicht und als eines Gefeßes wird von ihm als ein todter,

kalter Buchſtabe und als eine Feffel empfunden ; denn es

erkennt in ihm nicht ſich ſelbſt, fich in ihm ſomit nicht frei, weil

das Geſet die Vernunft der Sache iſt, und dieſe dem Gefühle nicht

verſtattet, ſich an der eigenen Partikularität zu wärmen . Das

Gefeß iſt darum , wie im Laufe dieſes Lehrbuchs irgendwo an

gemerkt worden ,vornehmlich das Schiboleth , an dem die falſchen

Brüder und Freunde des ſogenannten Volkes ſich abſcheiden .

Indem nun die Rabuliſterei der Willkür ſich des Namens

der Philoſophie bemächtigt und ein großes Publikum in die
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Meinung zu verſeßen vermocht hat, als ob dergleichen Treiben

Philoſophie ſey, ſo iſt es faſt gar zur Unehre geworden , über die

Natur des Staats noch philoſophiſch zu ſprechen , und es iſtrecht

lichen Männern nicht zu verargen , wenn ſie in Ungeduld gerathen ,

- ſobald ſie von philoſophiſcher Wiſſenſchaft des Staats reden hören .

Noch weniger iſt ſich zu verwundern , wenn die Regierungen auf

ſolches Philoſophiren endlich die Aufmerkſamkeit gerichtet haben ,

da ohnehin bei uns die Philoſophie nicht wie etwa bei den

Griechen , als eine private Kunſt erercirt wird, ſondern ſie eine

öffentliche, das Publikum berührende Eriſtenz, vornehmlich oder

allein im Staatsdienſte, hat. Wenn die Regierungen ihren dieſem

Fache gewidmeten Gelehrten das Zutrauen bewieſen haben , ſich

für die Ausbildung und den Gehalt der Philoſophie auf ſie

gänzlich zu verlaſſen , — wäre es hier und da , wenn man will,

nicht ſo ſehr Zutrauen , als Gleichgültigkeit gegen die Wiſſen

ſchaft ſelbſt geweſen , und das Lehramtderſelben nur traditionell

beibehalten worden (wie man denn , ſo viel mir bekannt iſt,

in Frankreich die Lehrſtühle der Metaphyſik wenigſtens,'hat ein

gehen laſſen ) — ſo iſt ihnen vielfältig jenes Zutrauen ſchlecht

vergolten worden , oder wo man, im andern Fall, Gleichgültigkeit

ſehen wollte, ſo wäre der Erfolg, das Verkommen gründlicher Er

fenntniß, als ein Büßen dieſer Gleichgültigkeit anzuſehen . Zu

nächſt ſcheint wohl die Seichtigkeit etwa am alerverträglichſten ,

wenigſtens mit äußerer Ordnung und Ruhe zu ſeyn, weil ſie nicht

dazu kommt, die Subſtanz der Sachen zu berühren , ja nur zu

ahnden ; ſie würde ſomit zunächſt wenigſtens polizeilich nichts

gegen ſich haben , wenn nicht der Staat noch das Bedürfniß

tieferer Bildung und Einficht in ſich ſchlöſſe und die Befriedigung

deſſelben von der Wiſſenſchaft forderte. Aber die Seichtigkeit führt

von felbft in Rückſicht des Sittlichen , des Rechts und der Pflicht

überhaupt, aufdiejenigen Grundfäße, welche in dieſer Sphäre das

Seichte ausmachen , auf die Principien der Sophiſten , die wir

aus Plato ſo entſchieden kennen lernen , — die Principien ,welche
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das,was Recht iſt, auf die ſubjektiven Zwede und Mei

nungen , aufdas ſubjektive Gefühlund die partikuläre

Ueberzeugung ſtellen , — Principien , aus welchen die Zer

ſtörung ebenſo der innern Sittlichkeit und des rechtſchaffenen Ge

wiſſens, der Liebe und des Rechts unter den Privatperſonen , als

die Zerſtörung der öffentlichen Ordnung und der Staatsgeſeße

folgt. Die Bedeutung, welche dergleichen Erſcheinungen für die

Regierungen gewinnen müſſen , wird ſich nicht etwa durch den

Titel abweiſen laffen , der ſich auf das geſchenkte Zutrauen ſelbſt

und auf die Autorität eines Amtes ſtüßte, um an den Staat zu

fordern , das er das, was die ſubſtantielle Quelle von den Thaten ,

die allgemeinen Grundfäße, verdirbt, und ſogar deſſen Troß, als

ob es fich fo gehörte, gewähren und walten laſſen ſolle. Wem

Gott ein Amtgiebt, dem giebt er auch Verſtand,

- iſt ein alter Scherz , den man wohl in unſern Zeiten nicht

gar für Ernſt wird behaupten woüen .

In der Wichtigkeit der Art und Weiſe des Philoſophirens,

welche durch die Umſtände bei den Regierungen aufgefriſcht worden

iſt, läßt ſich das Moment des Schußes und Vorſchubs nicht ver

kennen , deſſen das Studium der Philoſophie nach vielen andern

Seiten hin bedürftig geworden zu ſeyn ſcheint. Denn lieſtman in

ſo vielen Produktionen aus dem Fache der poſitiven Wiſſenſchaften ,

ingleichen der religiöſen Erbaulichkeit und anderer unbeſtimmter

Literatur,wie darin nicht nur die vorhin erwähnte Verachtung ge

gen die Philoſophie bezeigt iſt, daß ſolche,die zugleich beweiſen ,daß

ſie in der Gedankenbildung völlig zurück ſind und Philoſophie

ihnen etwas ganz fremdes iſt, doch ſie als etwas bei ſich Ab

gethanes behandeln , — ſondern wie daſelbſt ausdrücklich gegen

die Philoſophie losgezogen und ihr Inhalt , die begreifende

Erkenntniß Gottes und der phyſiſchen und geiſtigen Natur,

die Erkenntniß der Wahrheit als für eine thörichte, ja

ſündhafte Anmaßung erklärt, wie die Vernunft, und wieder

die Vernunft, und in unendlicher Wiederholung die Vernunft
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angeklagt , herabgeſeßt und verdammt, – oder wie wenigſtens

zu erkennen gegeben wird, wie unbequem bei einem großen Theile

des wiſſenſchaftlich ſeyn ſollenden Treibens die doch unabwendbaren

Anſprüche des Begriffes fallen , — wenn man , ſage ich , der='

gleichen Erſcheinungen vor ſich hat, ſo möchte man beinahe dem

Gedanken Raum geben , daß von dieſer Seite die Tradition

nicht mehr ehrwürdig, noch hinreichend wäre,dem philoſophiſchen

Studium die Toleranzund die öffentliche Eriſtenz zu ſichern.* )

- Die zu unſerer Zeit gäng und gäben Deklamationen und An

maßungen gegen die Philoſophiebieten das ſonderbare Schauſpiel

dar, daß ſie durch jene Seichtigkeit, zu der dieſe Wiſſenſchaft degra

dirtworden iſt, einer Seits ihr Recht haben , und anderer Seits

ſelbſt in dieſem Elemente wurzeln , gegen das ſie undankbar ge

richtet ſind. Denn indemn jenes fich ſo nennende Philoſophiren

die Erkenntniß der Wahrheit für einen thörichten Verſuch erklärt

hat, hat es , wie der Despotismus der Kaiſer Roms Adel und

Sklaven , Tugend und Laſter, Ehre und Unehre, Kenntniß und

Unwiffenheit gleichgemacht hat, alle Gedanken und alle Stoffe

nivellirt, - ſo daß die Begriffe des Wahren , die Gefeße des

Sittlichen auch weiter nichts find als Meinungen und ſubjektive

Ueberzeugungen, und die verbrecheriſchſten Grundſäße als Ueber

zeugungen mit jenen Geſcßen in gleiche Würde geſtellt ſind,

und daß ebenſo jede noch ſo fahle und partikulare Objekte

und noch ſo ſtroherne. Materien in gleiche Würde geſtellt find

* ) Dergleichen Anſichten fielen mir bei einem Briefe Joh. v. Müllers

(Werke, Theil VIII, S . 56.) ein, wo es vom Zuſtande Roms im Jahre 1803,

als dieſe Stadtunter franzöſiſcher Herrſchaft ſtand, unter anderem heißt : „ Befragt,

wie es um die öffentlichen Lehranſtalten ſtehe, antwortete ein Profeſſor : On

les tolère comme les bordels." - Die ſogenannte Vernunftlehre,

nämlich die Logik, kann man wohl ſogar noch empfehlen hören, etwa mit

Der Ueberzeugung, daßman fich mit ihr als trockener und unfruchtbarer Wiffen

ſchaft entweder ohnehin nicht mehr beſchäftige, oder wenn dieß hin und wieder

geſchehe, man in ihr nur inhaltsloſe , alſo nichtsgebende und nichtsverderbende

Formeln erhalte, daß ſomit die Empfehlung auf keinen Fall ſchaden , ſowie

nichts nüßen werde.
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mit dem , was das Intereſſe aller denkenden Menſchen und die

Bänder der ſittlichen Welt ausmacht.

Es iſt darum als ein Glüd für die Wiffenſchaft zu achten ,

– in der That iſt es , wie bemerkt, die Nothwendigkeit der

Sache, — daß jenes Philoſophiren , das ſich als eine Schul

weisheit in fich fortſpinnen mochte, ſich in näheres Verhältniß

mit der Wirklichkeit gefeßt hat, in welcher es mit den Grundfäßen

der Rechte und der Pflichten Ernſt iſt, und welche im Tage des

Bewußtſeyns derſelben lebt, und daß es ſomit zum öffentlichen

Bruchegekommen iſt. Es iſt eben dieſe Stellung der Phi

loſophie zur Wirklichkeit, welche die Mißverſtändniſſe be

treffen , und ich kehre hiermit zu dem zurück,was ich vorhin bemerkt

habe, daß die Philoſophie, weil ſie das Ergründen des Ver

nünftigen iſt , eben damit das Erfaſſen des Gegenwär

tigen und Wirklichen ,nicht das Aufſtellen eines Jenſeitigen

iſt, das Gott weiß wo ſeyn ſollte, – oder von dem man in der

Thatwohl zu ſagen weiß ,wo es iſt, nämlich in dem Jrrthum eines

einſeitigen , leeren Raiſonnirens. Im Verlaufe der folgenden Ab

handlung habe ich bemerkt, daß ſelbſt die platoniſche Republik,

welche als das Sprichwort eines leeren Ideals gilt, weſentlich

nichts aufgefaßt hat, als die Natur der griechiſchen Sittlichkeit,

und daß dann im Bewußtſeyn des in ſie einbrechenden tiefern Prin

cips , das an ihr unmittelbar nur als eine noch unbefriedigte

Sehnſuchtund damit nur als Verderben erſcheinen konnte, Plato

aus eben der Sehnſucht die Hülfe dagegen hat ſuchen müſſen ,

aber fie , die aus der Höhe kommen mußte, zunächſt nur in einer

å ußern beſondern Form jener Sittlichkeit ſuchen konnte, durch

welche, er jenes Verderben zu gewältigen ſich ausdachte, und

wodurch er ihren tiefern Trieb , die freie unendliche Perſönlich

keit, gerade am tiefſten verleşte. Dadurch aber hat er ſich als

der große Geiſt bewieſen , daß eben das Princip , um welches ſich

das Unterſcheidende ſeiner Idee dreht, die Angel iſt, um welche

die damals bevorſtehende Umwälzung der Welt fich gedreht hat.
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Was vernünftig iſt, das ift wirflich ;

undwas wirklich iſt, das iſt vernünftig.

In dieſer Ueberzeugung ſteht jedes unbefangene Bewußtſeyn,

wie die Philoſophie, und hiervon geht dieſe ebenſo in Betrach

tung des geiſtigen Univerſums aus, als des natürlichen .

Wenn die Reflerion, das Gefühl oder welche Geſtalt das ſub

jektive Bewußtſeyn habe, die Gegenwart für ein Eitles an

ſieht, über ſie hinaus iſt und es beſſer weiß, ſo befindet es ſich

im Eiteln , und weil es Wirklichkeit nur in der Gegenwart hat,

iſt es ſo ſelbſt nur Eitelkeit. Wenn umgekehrt die Idee für das

gilt, was nur ſo eine Idee, eine Vorſtellung in einem Meinen

iſt, ſo gewährt hingegen die Philoſophie die Einſicht, daß nichts

wirklich iſt als die Idee. Darauf kommt es dann an, in dem

Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden die Subſtanz, die

immanent, und das Ewige, das gegenwärtig iſt , zu erkennen .

Denn das Vernünftige, was ſynonym iſt mit der Idee, indem

es in ſeiner Wirklichkeit zugleich in die äußere Eriſtenz tritt, tritt

in einem unendlichen Reichthum von Formen , Erſcheinungen und

Geſtaltungen hervor , und umzieht ſeinen Kern mit der bunten

Rinde, in welcher das Bewußtſein zunächſt hauſt, welche der

Begriff erſt durchdringt, um den innern Puls zu finden und ihni

ebenſo in den äußern Geſtaltungen noch ſchlagend zu fühlen .

Die unendlich mannigfaltigen Verhältniſſe aber, die ſich in dieſer

Aeußerlichkeit, durch das Scheinen des Weſens in ſie , bilden ,

dieſes unendliche Material und ſeine Regulirung, iſt nicht Gegen

ſtand der Philoſophie. Sie miſchte ſich damit in Dinge, die ſie

nichtangehen ; guten Rath darüber zu ertheilen , kann ſie ſich erſpa

ren ; Plato konnte es unterlaſſen , den Ammen anzuempfehlen , mit

den Kindern nie ſtillezuſtehen , ſie immeraufden Armen zu ſchaukeln ,

ebenſo Fichte die Vervollkommnung der Paßpolizei bis dahin ,

wie man es nannte, zu konſtruiren , daß von den Verdächtigen

nicht nur das Signalement in den Paß gefeßt, ſondern das Por

trait darin gemalt werden ſolle. In dergleichen Ausführungen

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
2
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iſt von Philoſophie feine Spur mehr zu ſehen , und ſie kann der :

gleichen Ultraweisheit um ſu mehr laſſen , als ſie über dieſe un

endliche Menge von Gegenſtänden gerade am liberalſten ſich zeigen

ſoll. Damit wird die Wiſſenſchaft auch von dem Haſſe , den

die Eitelkeit des Beſſerwiſſens auf eine Menge von Umſtänden

und Inſtitutionen wirft, – ein Haß, in welchem ſich die Klein

lichkeit am meiſten gefällt, weil ſie nur dadurch zu einem Selbſt

gefühl kommt, — ſich am entfernteſten zeigen .

So ſou denn dieſe Abhandlung, inſofern ſie die Staats

wiſſenſchaft enthält , nichts anders ſeyn , als der Verſuch , den

Staatals ein in ſich Vernünftiges zu begreifen und

darzuſtellen. Als philoſophiſche Schriftmuß fie am entfernteſten

davon ſeyn , einen Staat,wie er ſeyn ſoll, konſtruiren zu

ſollen ; die Belehrung, die in ihr liegen kann , kann nicht dar

auf gehen , den Staat zu belehren , wie er ſein ſoll, ſondern viel

mehr, wie er, das ſittliche Univerſum , erkannt werden ſoll .

Ιδού Ρόδος, ιδού και το πήδημα.

Hic Rhodus , hic saltus.

Das,was iſt zu begreifen , iſt die Aufgabe der Philoſophie,

denn das, was iſt, iſt die Vernunft. Was das Individuum

betrifft, ſo iſt ohnehin jedes ein Sohn ſeiner Zeit; ſo ift

auch die Philoſophie, ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es

iſt eben ſo thöricht zu wähnen , irgend eine Philoſophie gehe

über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum über

ſpringe feine Zeit, ſpringe über Rhodus hinaus. Geht ſeine

Theorie in der That darüber hinaus, baut es ſich eine Welt,wie

fie ſein ſoll, ſo eriſtirt ſiewohl, aber nur in ſeinem Meinen , —

einem weichen Elemente, dem ſich alles Beliebige einbilden läßt.

Mit weniger Veränderung würde jene Redensart lauten :

Hier iſt die Roſe , hier tanze.

Was zwiſchen der Vernunft als ſelbſtbewußtem Geiſte und

der Vernunft als vorhandener Wirklichkeit liegt, was jene Ver

nunft von dieſer ſcheidet und in ihr nicht die Befriedigung finden
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läßt, iſt die Feſſel irgend eines Abſtraftums, das nicht zum Bes

griffe befreit iſt. Die Vernunft als die Roſe im Kreuze der

Gegenwart zu erkennen und damit dieſer ſich zu erfreuen, dieſe

vernünftige Einſicht iſt die Verſöhnung mit der Wirklichkeit,

welche die Philoſophie denen gewährt, an die einmal die innere

Anforderung ergangen iſt, zu begreifen , und in dem , was

ſubſtantiel iſt, ebenſo die ſubjektive Freiheit zu erhalten , ſo wie

mit der ſubjektiven Freiheit nicht in einem Beſondern und Zu

fälligen , ſondern in dem , was an und für ſich iſt , zu ſtehen .

Dieß iſt es auch, was den konkretern Sinn deſſen ausmacht,

was oben abſtrakter als Einheit der Form und des Inhalts

bezeichnetworden iſt, denn die Form in ihrer konkreteſten Bedeu

tung iſt die Vernunft als begreifendes Erkennen , und der In

halt die Vernunft als das ſubſtantielle Weſen der ſittlichen, wie

der natürlichen Wirklichkeit; die bewußte Identität von beidem iſt

die philoſophiſche Idee. — Es iſt ein großer Eigenſinn, der Eigen :

ſinn , der dem Menſchen Ehre macht, nichts in der Geſinnung

anerkennen zu wollen , was nicht durch den Gedanken gerechtfer

tigt iſt , – und dieſer Eigenſinn iſt das Charakteriſtiſche der neuern

Zeit, ohnehin das eigenthümliche Princip des Proteſtantismus.

Was Luther als Glauben im Gefühl und im Zeugniß des

Geiſtes begonnen, es iſt daſſelbe,was der weiterhin gereifte Geift

im Begriffe zu faſſen , und ſo in der Gegenwart ſich zu be

freien , und dadurch in ihr ſich zu finden beſtrebt iſt. Wiees ein be

rühmtes Wort geworden iſt,daß eine halbe Philoſophie von Gott

abführe , - und es iſt dieſelbe Halbheit, die das Erkennen in

eine Annäherung zur Wahrheit feßt, - diewahre Philoſophie

aber zu Gott führe, ſo iſt es daſſelbe mit dem Staate. So wie

die Vernunft ſich nicht mit der Annäherung, als welche weder

kalt noch warm iſt und darum ausgeſpien wird, begnügt, ebenſo

wenig begnügt ſie ſich mit der kalten Verzweiflung, die zugiebt,

daß es in dieſer Zeitlichkeit wohl ſchlecht oder höchſtens mittel

mäßig zugehe, aber eben in ihr nichts beſſeres zu haben und nur

2 *
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darum Frieden mit der Wirklichkeit zu halten ſei ; es iſt ein

wärmerer Friede mit ihr , den die Erkenntniß verſchafft.

Um noch über das Belehren , wie die Welt feyn ſoll, ein

Wort zu ſagen , ſo kommt dazu ohnehin die Philoſophie immer

zu ſpät. Als der Gedanke der Welt erſcheint ſie erſt in der

Zeit , nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet

und ſich fertig gemacht hat. Dieß , was der Begriff lehrt, zeigt

nothwendig ebenſo die Geſchichte, daß erſt in der Reife der Wirk

lichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erſcheint und jenes

ſich dieſelbe Welt, in ihrer Subſtanz erfaßt, in Geſtalt eines in

telleftuellen Reichs erbaut. Wenn die Philoſophie ihr Grau in

Grau malt, dann iſt eine Geſtalt des Lebens alt geworden , und

mit Grau in Grau läßt ſie ſich nicht verjüngen , ſondern nur

erkennen ; die Eule der Minerva beginnt erſt mit der einbrechenden

Dämmerung ihren Flug.

Doch es iſt Zeit, dieſes Vorwort zu ſchließen ; als Vorwort

fam ihm ohnehin nur zu , äußerlich und ſubjektiv von dem Stand

punkt der Schrift, der es vorangeſchickt iſt, zu ſprechen . Soll

philoſophiſch von einem Inhalte geſprochen werden , ſo verträgt

er nur einewiffenſchaftliche, objektive Behandlung,wie denn auch

dem Verfaſſer Widerrede anderer Art als eine wiſſenſchaftliche

Abhandlung der Sache ſelbſt, nur für ein ſubjektives Nachwort

und beliebige Verſicherung gelten und ihin gleichgültig ſein muß.

Berlin , den 25. Juni 1820.



Einleitung.

S. 1.

Die philoſophiſche Rechts wiſſenſchaft hat die gdee

des Rechts, den Begriff des Rechts und deffen Verwirf

lichung zum Gegenſtande.

Die Philoſophie hat es mit Ideen , und darum nichtmit

dem , was man bloße Begriffe zu heißen pflegt, zu thun,

ſie zeigt vielmehr deren Einſeitigkeit und Unwahrheitauf, ſo

wie, daß der Begriff (nicht das, was man oft ſo nennen

hört, aber nur eine abſtrakte Verſtandesbeſtimmung iſt) allein

es iſt, was wirklich keit hat und zwar ſo, daß er ſich

dieſe ſelbſt giebt. Alles, was nicht dieſe durch den Begriff

ſelbſt geſegte Wirklichkeit iſt, iſt vorübergehendes Daſeyn ,

äußerliche Zufälligkeit, Meinung,weſenloſe Erſcheinung, Un

wahrheit, Täuſchung u . f. f. Die Geſtaltung, welche ſich

der Begriff in ſeiner Verwirklichung giebt, iſtzur Erkenntniß

des Begriffes ſelbſt, das andere von der Form , nur als

Begriff zu ſeyn ,unterſchiedene weſentlicheMoment der Idee.

Zuſaß. Der Begriffund ſeine Eriſtenz ſind zwei Sei

ten , geſchieden und einig , wie Seele und Leib. Der Körper

iſt daſſelbe Leben , als die Seele, und dennoch fönnen beide

als auseinanderliegende genannt werden . Eine Seele ohne

Leib wäre nichts Lebendiges , und ebenſo umgekehrt. So iſt

das Daſeyn des Begriffs ſein Körper , ſo wie diefer der



Einleitung.

Seele , die ihn hervorbrachte, gehorcht. Die Reime haben

den Baum in ſich und enthalten ſeine ganze Kraft, obgleich

ſie noch nicht er ſelbſt ſind. Der Baum entſpricht ganzdem

einfachen Bilde des Keimes. Entſpricht der Körper nicht .

der Seele, ſo iſt es eben etwas Elendes. Die Einheit des

Daſeyns und des Begriffs, des Körpers und der Seele iſt

die Idee. Sie iſt nicht nur Harmonie, ſondern voufommene

Durchdringung. Nichts lebt, was nicht auf irgend eine

Weiſe Idee iſt. Die Idee des Rechts iſt die Freiheit, und

um wahrhaft aufgefaßt zu werden ,muß ſie in ihrem Begriff,

und in deſſen Daſeyn zu erkennen ſeyn .

S. 2 .

Die Rechtswiſſenſchaft iſt ein Theil der Philoſophie.

Sie hat daher die Idee, als welche die Vernunft eines Gegen :

ſtandes iſt , aus dem Begriffe zu entwickeln , oder, was daſſelbe

iſt, der eigenen immanenten Entwickelung der Sache ſelbſt zuzu

ſehen . Als Theil hat ſie einen beſtimmten Anfangspunkt

welcher das Reſultat und die Wahrheit von dem iſt, was vor

hergeht, und was den ſogenannten Beweis deſſelben ausmacht.

Der Begriff des Rechts fällt daher ſeinem Werden nach außer

halb der Wiſſenſchaft des Rechts , ſeine Deduktion iſt hier voraus

geſeßt und er iſt als gegeben aufzunehmen .

Z uſaß. Die Philoſophie bildet einen Kreis : ſie hat ein

Erſtes, Unmittelbares , da ſie überhaupt anfangen muß, ein

nicht Erwieſenes , das kein Reſultat iſt. Aber womit die

Philoſophie anfängt, iſt unmittelbar relativ , indem es an

einem andern Endpunkt als Reſultat erſcheinen muß. Sie

iſt eine Folge, die nicht in der Luft hängt, nicht ein un

mittelbar Anfangendes , ſondern ſie iſt ſich rundend.

Nach der formellen , nicht philoſophiſchen Methode der

Wiſſenſchaften wird zuerſt die Definition ,wenigſtens um

der äußern wiſſenſchaftlichen Form wegen , geſucht und ver

langt. Der poſitiven Rechtswiſſenſchaft fann es übrigens
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auch darum nicht ſehr zu thun ſeyn , da ſie vornehmlich dar

auf geht, anzugeben , was Rechtens iſt, d. h. welches die

beſondern geſeblichen Beſtimmungen ſind , weswegen man

zur Warnung ſagte : omnis definitio in jure civili pe

riculosa. Und in der That, je unzuſammenhängender und

widerſprechender in ſich die Beſtimmungen eines Rechtes

ſind, deſto weniger find Definitionen in demſelben möglich ,

denn dieſe ſollen vielmehr allgemeine Beſtimmungen enthal

ten ,dieſe aber machen unmittelbar das Widerſprechende, hier

das Unrechtliche, in ſeiner Blöße ſichtbar. So 3. B . wäre

für das römiſche Recht keine Definition vom Menſchen

möglich , denn der Sllave ließe ſich darunter nicht ſubſu

miren , in ſeinem Stand iſt jener Begriff vielmehr verleşt ;

ebenſo perikulös würde die Definition von Eigenthum und

Eigenthümer für viele Verhältniſſe erſcheinen . – Die De

duktion aber der Definition wird etwa aus der Etymologie,

vornehmlich da raus geführt, daß ſie aus den beſondern Fäl

len abſtrahirt und dabei das Gefühl und die Vorſtellung

der Menſchen zum Grunde gelegtwird. Die Nichtigkeit der

Definition wird dann in die Uebereinſtimmung mit den vor

handenen Vorſtellungen geſetzt. Bei dieſer Methode wird

das , was allein wiſſenſchaftlich weſentlich iſt, in Anſehung

des Inhalts , die Nothwendigkeit der Sache an und

für ſich ſelbſt (hier des Rechts ) , in Anſehung der Form

aber, die Natur des Begriffs , bei Seite geſtellt. Vielmehr

iſt in der philoſophiſchen Erkenntniß die Nothwendigkeit

eines Begriffs die Hauptſache, und der Gang, als Reſul

tat, geworden zu ſeyn , ſein Beweis und Deduktion . Indem

To ſein Inhalt für ſich nothwendig iſt, ſo iſt das Zweite,

ſich umzuſehen ,was in den Vorſtellungen und in der Sprache

demſelben entſpricht. Wie aber dieſer Begriff für ſich in ſei

ner Wahrheit und wie er in der Vorſtellung iſt, dieß

kann nicht nur verſchieden von einander, ſondern muß es
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auch der Form und Geſtalt nach ſeyn. Wenn jedoch die

Vorſtellung nicht auch ihrem Inhalte nach falſch iſt, kann

wohl der Begriff, als in ihr enthalten und, ſeinem Weſen

nach, in ihr vorhanden aufgezeigt, d. h. die Vorſtellung zur

Form des Begriffs erhoben werden . Aber ſie iſt ſo wenig

Maaßſtab und Kriterium des für ſich ſelbſt nothwendigen

und wahren Begriffs, daß ſie vielmehr ihre Wahrheit aus

ihm zu nehmen , ſich aus ihm zu berichtigen und zu erfen

nen hat. — Wenn aber jene Weiſe des Erkennens mit ihren

Förmlichkeiten von Definitionen , Schließen , Beweiſen und

dergleichen , einer Seits mehr oder weniger verſchwunden iſt,

ſo iſt es dagegen ein ſchlimmer Erſaß, den ſie durch eine

andere Manier erhalten hat, nämlich die Ideen überhaupt,

ſo auch die des Rechts und deſſen weiterer Beſtimmungen

als Thatſachen des Bewußtſeyns unmittelbar aufzu

greifen und zu behaupten , und das natürliche oder ein ges

ſteigertes Gefühl, die eigneBruſtund die Begeiſterung

zur Quelle des Rechts zu machen . Wenn dieſe Methode

die bequemſte unter allen iſt, ſo iſt ſie zugleich die unphilo

ſophiſchſte, – andere Seiten ſolcher Anſicht hier nicht zu

erwähnen , die nicht bloß auf das Erkennen, ſondern unmit

telbar auf das Handeln Beziehung hat. Wenn die erſte

zwar formelle Methode doch noch die Form des Begriffes

in der Definition , und im Beweiſe die Form einer Noth

wendigkeit des Erkennens fordert, ſo macht die Manier

des unmittelbaren Bewußtſeyns und Gefühls die Subjekti:

vität, Zufälligkeit und Wilfür des Wiſſens zum Princip. —

Worin das wiſſenſchaftliche Verfahren der Philoſophie be

ſtehe, iſt hier aus der philoſophiſchen Logik vorauszuſeßen .

S. 3 .

Das Recht iſt poſitiv überhaupt a) durch die Form , in

einem Staate Gültigkeit zu haben , und dieſe geſebliche Autorität

iſt das Princip für die Renntniß deffelben ,diepoſitive Rechts
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wiſſenſchaft. b ) Dem Inhalte nach erhält dieß Recht ein

poſitives Clement a ) durch den beſondern Nationalcharakter

eines Volkes, die Stufe ſeiner geſchichtlichen Entwicelungund

den Zuſammenhang aller der Verhältniſſe,die der Naturnothwen

digkeit angehören , B ) durch die Nothwendigkeit, daß ein Syſtem

eines geſeßlichen Rechts die Anwendung des aülgemeinen Bes

griffes auf die beſondere von A ußen ſich gebende Beſchaffenheit

der Gegenſtände und Fälle enthalten muß, – eine Anwendung,

die nicht mehr ſpekulatives Denken und Entwicelung des Bes

griffes , ſondern Subſumtion des Verſtandes iſt; 7 ) durch die für

die Entſcheidung in der Wirklichkeit erforderlichen legten Bes

ſtimmungen .

Wenn dem poſitiven Rechte und den Gefeßen das Ges

fühl des Herzens, Neigungund Widfür entgegengeſeßt wird ,

ſo kann es wenigſtens nicht die Ppiloſophie ſeyn , welche

ſolche Autoritäten anerkennt. — Daß Gewalt und Tyran

nei ein Element des poſitiven Rechts ſeyn kann, iſt demſel

ben zufällig und geht ſeine Natur nicht an . Es wird ſpä

terhin $. 211 — 214 die Stelle aufgezeigt werden , wo das

Recht poſitiv werden muß. Hier ſind die daſelbſt ſich erge

ben werdenden Beſtimmungen nur angeführt worden , um

die Grenze des philoſophiſchen Rechts zu bezeichnen , und

um ſogleich die etwaige Vorſtellung oder gar Forderung zu

beſeitigen , als ob durch deſſen ſyſtematiſche Entwickelung ein

poſitives Geſeßbuch, d. i. ein ſolches,wie der wirkliche Staat

eines bedarf, herauskommen ſolle. – Daß das Naturrecht

oder das philoſophiſche Recht vom poſitiven verſchieden iſt,

dieß darein zu verkehren , daß ſie einander entgegengeſeßt und

widerſtreitend find, wäre ein großes Mißverſtändniß ; jenes

iſt zu dieſem vielmehr im Verhältniß von Inſtitutionen zu

Pandekten . – In Anſehung des im Paragraphen zuerſt

genannten geſchichtlichen Elements im poſitiven Rechte hat

Montesquieu diewahrhafte hiſtoriſche Anſicht, den ächt
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philoſophiſchen Standpunkt, angegeben ,die Gefeßgebung über

haupt und ihre beſondern Beſtimmungen nicht iſolirt und

abſtraft zu betrachten , ſondern vielmehr als abhängiges Mo

ment Einer Totalität, im Zuſammenhangemit allen übri

gen Beſtimmungen , welche den Charakter einer Nation und

einer Zeit ausmachen ; in dieſem Zuſammenhange erhalten

ſie ihre wahrhafte Bedeutung, ſo wie damit ilre Rechtfer

tigung. — Das in der Zeit erſcheinende Hervortreten

und Entwickeln von Rechtsbeſtimmungen zu betrachten , —

dieſe rein geſchichtliche Bemühung, ſo wie die Erkenntniß

ihrer verſtändigen Konſequenz,die aus der Vergleichung der

ſelben mitbereits vorhandenen Rechtsverhältniſſen hervorgeht,

hat in ihrer eigenen Sphäre ihr Verdienſt und ihre Würdi

gung und ſteht außer dem Verhältniß mit der philoſophi

ſchen Betrachtung, inſofern nämlich die Entwickelung aus

hiſtoriſchen Gründen ſich nicht ſelbſt verwechſelt mit der Ent

wickelung aus dem Begriffe, und die geſchichtliche Erklärung

und Rechtfertigung nicht zur Bedeutung einer an und für

fich gültigen Rechtfertigung ausgedehntwird. Dieſer Un

terſchied, der ſehr wichtig und wohl feſtzuhalten iſt , iſt zu

gleich ſehr einleuchtend ; eine Rechtsbeſtimmung kann ſich aus

den Umſtänden und vorhandenen Rechts - Inſtitutionen

als volfommen gegründet und konſequentzeigen laſſen

und doch an und für ſich unrechtlich und unvernünftig ſeyn,

wie eine Menge der Beſtimmungen des römiſchen Privat

rechts, die aus ſolchen Inſtitutionen , als die römiſche väter :

liche Gewalt, der römiſche Eheſtand, ganz konſequent floſſen .

Es ſeien aber auch die Rechtsbeſtimmungen rechtlich und

vernünftig , ſo iſt es etwas ganz anderes , dieß von ihnen

aufzuzeigen , was allein durch den Begriff wahrhaftig ge

ſchehen kann, und ein anderes , das Geſchichtliche ihres Her

vortretens darzuſtellen , die Umſtände, Fälle, Bedürfniſſe und

Begebenheiten , welche ihre Feſtſtellung herbeigeführt haben .
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Ein ſolches Aufzeigen und (pragmatiſches ) Erkennen aus

den nähern oder entferntern geſchichtlichen Urſachen heißtman

häufig : Erklären odernoch lieber Begreifen , in der Mei

nung, als ob durch dieſes Aufzeigen des Geſchichtlichen Alles

oder vielmehr das Weſentliche, worauf es allein ankomme,

geſchehe, um das Geſeß oder die Rechts -Inſtitution zu be

greifen ; während vielmehr das wahrhaft Weſentliche, der

Begriff der Sache, dabei gar nicht zur Sprache gekommen

iſt. — Man pflegt ſo auch von den römiſchen , germaniſchen

Rechtsbegriffen , von Rechtsbegriffen, wie ſie in die

ſem oder jenem Gefeßbuche beſtimmt ſeven ,zu ſprechen,wäh

rend dabei nichts von Begriffen , ſondern allein augemeine

Rechtsbeſtimmungen , Verſtandesſäße,Grundfäße,

Gefeße und dergl.vorkommen . – Durch Hintanſeßung jenes

Unterſchiedes gelingt es, den Standpunkt zu verrücken und

die Frage nach der wahrhaften Rechtfertigung in eine Recht

fertigung aus Umſtänden, Konſequenz aus Vorausſegungen ,

die für ſich etwa eben ſo wenig taugen u . ſ. f., hinüber zu

ſpielen und überhaupt das Relative an die Stelle des Ab

ſoluten , die äußerliche Erſcheinung an die Stelle der Natur

der Sache zu ſeßen . Es geſchieht der geſchichtlichen Recht

fertigung, wenn ſie das äußerliche Entſtehen mit dem Ent:

ſtehen aus dem Begriffe verwechſelt, daß ſie dann bewußt

los das Gegentheil deſſen thut, was ſie beabſichtigt. Wenn

das Entſtehen einer Inſtitution unter ihren beſtimmten Um

ſtänden ſich vollkommen zweckmäßig und nothwendig erweiſt

und hiermit das geleiſtet iſt, was der hiſtoriſche Standpunkt

erfordert, ſo folgt, wenn dieß für eine allgemeine Rechtfer

tigung der Sache ſelbſt gelten ſoll, vielmehr das Gegentheil,

daß nämlich , weil ſolche Umſtände nicht mehr vorhanden

find, die Inſtitution hiermit vielmehr ihren Sinn und ihr

Recht verloren hat. So, wenn z. B . für Aufrechthaltung

der Klöſter ihr Verdienſt um Urbarmachung und Bevölke:
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rung von Wüſteneien , um Erhaltung der Gelehrſamkeit durch

Unterricht und Abſchreiben u . f. f. geltend gemacht und dieß

Verdienſt als Grund und Beſtimmung für ihr Fortbeſtehn

angeſehen worden iſt, ſo folgt aus demſelben vielmehr, daß

ſie unter den ganz veränderten Umſtänden , in ſo weit we

nigſtens überflüſſig und unzweckmäßig geworden ſind. -

Indem nun die geſchichtliche Bedeutung, das geſchichtliche

Aufzeigen und Begreiflichmachen des Entſtehens , und die

philoſophiſche Anſicht gleichfalls des Entſtehens und Begrif

fes der Sache in verſchiedenen Sphären zu Hauſe ſind, ſo

können ſie inſofern eine gleichgültige Stellung gegen einans

der behalten . Indem ſie aber , auch im Wiſſenſchaftlichen ,

dieſe ruhige Stelle nicht immer behalten , ſo führe ich noch

etwas dieſe Berührung Betreffendes an , wie es in Herrn

Hugo's Lehrbuch der Geſchichte des römiſchen

Rechts erſcheint, woraus zugleich eine weitere Erläuterung

jener Manier des Gegenſakes hervorgehen kann . Herr Hugo

führt daſelbſt (5te Auflage S. 53.) an , „ daß Cicero die

zwölf Tafeln , mit einem Seitenblicke auf die Philoſophen ,

lobe,“ „ der Philoſoph Phavorinus aber ſie ganz ebenſo

behandle, wie ſeitdem ſchon mancher große Philoſoph das

poſitive Recht behandelt habe.“ Herr Hugo ſpricht eben

daſelbſt die ein für alemal fertige Erwiderung auf ſolche

Behandlung in dem Grunde aus, „weil Phavorinus die

zwölf Tafeln ebenſo wenig, als die Philoſophen das po

ſitive Recht verſtanden .“ – Was die Zurechtweiſung des

Philoſophen Phavorinus durch den Rechtsgelehrten Ser

tus Cäcilius bei Gellius noct. Attic. XX . 1 . betrifft,

ſo ſpricht ſie zunächſt das bleibende undwahrhafte Princip

der Rechtfertigung des ſeinem Gehalte nach bloß Poſitiven

aus. Non ignoras, ſagt Cäcilius ſehr gut zu Phavorinus,

legum opportunitates et medelas pro temporum mo

ribus et pro rerum publicarum generibus, ac pro
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utilitatum praesentium rationibus, proque vitiorum ,

quibus medendum est , fervoribus, mutari ac flecti,

neque uno statu consistere , quin , ut facies coeli et

maris, ita rerum atque fortunae tempestatibus va

noientur. Quid salubrius visum est rogatione illa

Stolonis etc. quid utilius plebiscito Voconio etc .

quid tam necessarium existimatum est , quam lex

Licinia etc .? Omnia tamen haec obliterata et operta

sunt civitatis opulentia etc . – Dieſe Gefeße ſind in - .

ſofern poſitiv , als ſie ihre Bedeutung und Zweckmäßigkeit in

den Umſtänden , ſomit nur einen hiſtoriſchen Werth über

haupt haben , deswegen ſind ſie auch vergänglicher Natur.

Die Weisheit der Geſebgeber und Regierungen in dem , was

fie für vorhandene Umſtände gethan und für Zeitverhältniſſe

feſtgeſeßt haben , iſt eine Sache für ſich und gehört der Wür

digung der Geſchichte an, von der ſie um ſo tiefer anerkannt

werden wird, je mehr eine ſolche Würdigung von philoſo

phiſchen Geſichtspunkten unterſtüßt ift. — Von den fernern

Rechtfertigungen der zwölf Tafeln gegen den Phavorinus

aber will ich ein Beiſpiel anführen , weil Cäcilius dabei

den unſterblichen Betrug der Methode des Verſtandes und

ſeines Raiſonnirens anbringt, nämlich für eine ſchlechte

Sache einen guten Grund anzugeben und zu meinen ,

fie damit gerechtfertigt zu haben . Für das abſcheuliche Ge

ſeß , welches dem Gläubiger nach den verlaufenen Friſten

das Recht gab , den Schuldner zu tödten oder ihn als Slla

ven zu verkaufen , ja wenn der Gläubiger mehrere waren ,

von ihm ſich Stüdeabzuſchneiden und ihn ſo un

ter ſich zu theilen , und zwar ſo, daß,wenn einer zu

viel oder zu wenig abgeſchnitten hätte ihm fein

Rechtsantheildaraus entſtehen ſollte (eine Klauſel,

welche Shakeſpeare's Shylot, im Kaufmann von

Venedig, zu Gute gekommen und von ihm dankbarft
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acceptirt worden wäre), – führt Cäcilius den guten

Grund an , daß Treu und Glauben dadurch um ſo mehr ge

ſichert und es eben , um der Abſcheulichkeit des Geſeßes willen ,

nie zur Anwendung deffelben habe founmen ſollen . Seiner Ge

dankenloſigkeit entgeht dabei nicht bloß die Reflerion , daß

eben durch dieſe Beſtimmung jene Abſicht, die Sicherung der

Treu und des Glaubens , vernichtet wird , ſondern daß er

ſelbſt unmittelbar darauf ein Beiſpiel von der durch ſeine

unmäßige Strafe verfehlten Wirfung des Geſebes über die

falſchen Zeugniſſe anführt. – Was aber Herr Hugo da

mit wil , daß Phavorinus das Geſez nicht verſtanden

habe , iſt nicht abzuſehen ; jeder Schulfnabe iſt wohl fähig,

es zu verſtehen und am beſten würde der genannte Shylof

auch noch die angeführte für ihn ſo vortheilhafte Klauſel

verſtanden haben ; — unter Verſtehen müßte Herr Hugo

nur diejenige Bildung des Verſtandes meinen , welche ſich

bei einem ſolchen Geſeße durch einen guten Grund beru

higt. – Ein anderes ebendaſelbſt dem Phavorinu s vom

Cäcilius nachgewieſenes Nichtverſtehn fann übrigens ein

Philoſoph ſchon , ohne eben ſchaamroth zu werden , einge

ſtehen , – daß nämlich jumentum , welches nur „ und

nicht eine arcera ,“ nach dem Gefeße einem Kranken , um

ihn als Zeugen vor Gericht zu bringen , zu leiſten ſey , nicht

nur ein Pferd , ſondern auch eine Kutſche oder Wagen be

deutet haben ſoll. Cäcilius konnte aus dieſer geſeßlichen

Beſtimmung einen weitern Beweis von der Vortrefflichkeit

und Genauigkeit der alten Geſeße ziehen , daß ſie ſich näm

lich ſogar darauf einließen , für die Siſtirung eines franken

Zeugen vor Gericht die Beſtimmung nicht bloß bis zum Un

terſchiede von einem Pferde und einem Wagen , ſondern von

Wagen und Wagen , einem bedeckten und ausgefütterten , wie

Cäcilius erläutert, und einem , der nicht ſo bequem iſt, –

zu treiben . — Man hätte hiermit die Wahl zwiſchen der
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Härte jenes Gefeßes oder zwiſchen der Unbedeutenheit ſolcher

Beſtimmungen , - aber die Unbedeutenheit , von ſolchen

Sachen und vollends von den gelehrten Erläuterungen der

ſelben auszuſagen , würde einer der größten Verſtöße gegen

dieſe und andere Gelehrſamkeit ſeyn .

Herr Hugo kommt aber auch im angeführten Lehrbuche

aufdie Vernünftigkeit, in Anſehung des römiſchen Rechts

zu ſprechen ; was mir davon aufgeſtoßen iſt, iſt folgendes .

Nachdem derſelbe in der Abhandlung des Zeitraums von

Entſtehung des Staats bis aufdie zwölf Tafeln

S. 38 und 39. geſagt, daß man (in Rom ) viele Bedürf

niſſe gehabt und genöthigt war, zu arbeiten , wobei man als

Gehülfen Zug- und Laſtthiere brauchte, wie ſie beiuns

vorkommen, daß der Boden eine Abwechſelung von Hügeln

und Thälern war, und die Stadt auf einem Hügel lag

u . T. w . – Anführungen , durch welche vielleicht der Sinn

Montesquieu's hat erfüllt ſeyn ſollen ,wodurch man aber

ſchwerlich ſeinen Geiſt getroffen finden wird, — ſo führt er

nun s. 40. zwar an , daß der rechtliche Zuſtand noch ſehr

weit davon entfernt war, den höchſten Forderungen der

Vernunft ein Genüge zu thun,“ (ganz richtig ; das rö

miſche Familienrecht, die Sklaverei u . ſ. f. thut auch ſehr

geringen Forderungen der Vernunft kein Genüge), aber bei

den folgenden Zeiträumen vergißt Herr Hugo anzugeben ,

in welchem und ob in irgend einem derſelben das römiſche

Recht den höchſten Forderungen der Vernunft Ge

nüge geleiſtet habe. Jedoch von den juriſtiſchen Klaſſi

fern , in dem Zeitraume der höchſten Ausbildung des

römiſchen Rechts, als Wiſſenſchaft, wird S. 289.

geſagt, daß man ſchon lange bemerkt, daß die juriſtiſchen

Klaſſiker durch Philoſophie gebildet waren ;" aber „wenige

wiffen (durch die vielen Auflagen des Lehrbuchs des Herrn

Hugo wiffen es nun doch mehrere), daß es keine Art von
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Schriftſtellern giebt, die im konſequenten Schließen aus

Grundfäßen ſo ſehr verdienten , den Mathematikern und in

einer ganz auffallenden Eigenheit der Entwickelung der Be

griffe dem neuern Schöpfer der Metaphyſik an die Seite

gefeßt zu werden , als gerade die römiſchen Rechtsgelehr

ten : lekteres belege der merkwürdige Umſtand, daß nir

gend ſo viele Trichotomien vorkommen , als bei den ju

riſtiſchen Klaſſikern und bei Rant.“ – Jene von Leibniß

gerühmte Konſequenz iſt gewiß eine weſentliche Eigenſchaft

der Rechtswiſſenſchaft, wie der Mathematik und jeder an

deren verſtändigen Wiſſenſchaft; abermit der Befriedigung der

Forderungen der Vernunft und mit der philoſophiſchen Wif

ſenſchaft hat dieſe Verſtandes -Konſequenz noch nichts zu

thun. Außerdem iſt aber wohl die Infonſequenz der rö

miſchen Rechtsgelehrten und der Prätoren als eine ihrer

größten Tugenden zu achten , als durch welche ſie von un

gerechten und abſcheulichen Inſtitutionen abwichen , aber ſich

genöthigt ſahen , callide leere Wortunterſchiede (wie das,

was doch auch Erbſchaft war , eine Bonorum possessio

zu nennen ) und eine ſelbſt alberne Ausflucht (und Albern

heit iſt gleichfalls eine Infonſequenz) zu erſinnen , um den

Buchſtaben der Tafeln zu retten , wie durch die fictio ,

ÚTTÓxplois, eine filia patroni ſey ein filius (Heinecc.

Antiq . Rom ., lib. I., tit. II., S. 24 .). — Poſſierlich aber

iſt es , die juriſtiſchen Klaſſiker wegen einiger trichotomi

ſcher Eintheilungen -- vollends nach den daſelbft Anm . 5 .

angeführten Beiſpielen – mit Kant zuſammengeſtellt und

ſo etwas Entwickelung der Begriffe geheißen zu ſehen .

S. 4 .

Der Boden des Rechts iſt überhaupt das Geiſtige, und

feine nähere Stelle und Ausgangspunkt der Wille, welcher frei

ift , ſo daß die Freiheit ſeine Subſtanz und Beſtimmung aus

macht, und das Rechtsſyſtem das Reich der verwirklichten Frei
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heit, die Welt des Geiſtes aus ihm ſelbſt hervorgebracht, als

eine zweite Natur , ift.

Zuſaß. Die Freiheit des Willens iſt am Beſten durch

eine Hinweiſung auf die phyſiſche Natur zu erklären . Die

Freiheit iſt nämlich ebenſo eine Grundbeſtimmung des Wil

lens, wie die Schwere eine Grundbeſtimmung der Körper

iſt. Wenn man ſagt, die Materie iſt ſchwer, ſo könnteman

meinen , dieſes Prädikat ſey nur zufällig : es iſt es aber

nicht, denn nichts iſt unſchwer an der Materie : dieſe iſt

vielmehr die Schwere ſelbſt. Das Schwere macht den Kör

per aus und iſt der Körper. Ebenſo iſt es mit der Frei

heit und dem Willen , denn das Freie iſt der Wille. Wide

ohne Freiheit iſt ein leeres Wort , ſo wie die Freiheit nur

als Wille , als Subjekt wirklich iſt. Was aber den Zu

ſammenhang des Willens mit dem Denken betrifft, ſo iſt

darüber Folgendes zu bemerken . Der Geiſt iſt das Denken

überhaupt, und der Menſch unterſcheidet ſich vom Thier durch

das Denken . Aber man muß ſich nicht vorſtellen , daß der

Menſch einer Seits denkend , anderer Seits wollend ſey,

und daß er in der einen Taſche das Denken , in der andes

ren das Wollen habe , denn dieß wäre eine leere Vorſtel

lung. Der Unterſchied zwiſchen Denken und Willen iſt nur

der zwiſchen dem theoretiſchen und praktiſchen Verhalten ,

aber es ſind nicht etwa zwei Vermögen , ſondern der Wille

iſt eine beſondere Weiſe des Denkens : das Denken als ſich

überſeßend in's Daſeyn, als Trieb fich Daſeyn zu geben .

Dieſer Unterſchied zwiſchen Denken und Willen kann ſo aus

gedrückt werden . Indem ich einen Gegenſtand denke, mache

ich ihn zum Gebanken , und nehme ihm das Sinnliche: ich

mache ihn zu etwas, das weſentlich und unmittelbar das

Meinige iſt: denn erſt im Denken bin ich bei mir, erſt das

Begreifen iſt das Durchbohren des Gegenſtandes, der nicht

mehr mir gegenüber ſteht, und dem ich das Eigene genom

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
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men habe , das er für ſich gegen mich hatte. Wie Adam

zu Eva ſagt, du biſt Fleiſch von meinem Fleiſch, und Bein

von meinem Bein , ſo ſagt der Geiſt, dieß iſt Geiſt von mei

nem Geiſt und die Fremdheit iſt verſchwunden . Jede Vor

ſtellung iſt eine Verallgemeinerung, und dieſe gehört dem

Denken an. Etwas allgemein machen , heißt, es denken .

Ich iſt das Denken und ebenſo das Augemeine. Wenn ich

Ich ſage, ſo lafle ich darin jede Beſonderheit fallen , den

Charakter, das Naturell, die Kenntniffe, das Alfer. Ich iſt

ganz leer, punktuell, einfach , aber thätig in dieſer Einfach

heit. Das bunte Gemälde der Welt iſt vor mir : ich ſtehe

ihm gegenüber und hebe bei dieſem Verhalten den Gegenſap

auf, mache dieſen Inhalt zu dem meinigen . Ich iſt in der

Welt zu Hauſe, wenn es ſie fennt, noch mehr, wenn es ſie

begriffen hat. So weit das theoretiſche Verhalten . Das

praktiſche Verhalten fängt dagegen beim Denken , beim Ich

ſelbſt an, und erſcheint zuvörderſt als entgegengeſeßt, weil es

nämlich gleich eine Trennung aufſtellt. Indem ich praktiſch,

thätig bin , das heißt handele, beſtimme ich mich, und mich

beſtimmen heißt, eben einen Unterſchied ſeßen . Aber dieſe

Unterſchiede, die ich ſeße, ſind dann wieder die meinigen ,

die Beſtimmungen kommen mir zu , und die Zwecke, wozu

ich getrieben bin , gehören mir an. Wenn ich nun auch

dieſe Beſtimmungen und Unterſchiede herauslaſſe, das heißt

in die ſogenannte Außenwelt ſeße, ſo bleiben ſie doch die

meinigen : ſie ſind das , was ich gethan , gemacht habe , fie

tragen die Spur meines Geiſtes. Wenn dieſes nun der

Unterſchied des theoretiſchen und praktiſchen Verhaltens iſt,

fo iſt nunmehr das Verhältniß beider anzugeben . Das Theo

retiſche iſt weſentlich im Praktiſchen enthalten : es geht gegen

die Vorſtellung, daß beide getrennt ſind, denn man kann fei

nen Willen haben ohne Intelligenz. Im Gegentheil, der

Wille hält das Theoretiſche in fich : der Wille beſtimmt ſich ;
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dieſe Beſtimmung iſt zunächſt ein Inneres : was ich will ,

ſtelle ich mir vor, iſt Gegenſtand für mich. Das Thier hans

delt nach Inſtinkt, wird durch ein Inneres getrieben , und iſt

ſo auch praktiſch , aber es hat keinen Willen , weil es fich

das nicht vorſtellt , was es begehrt. Eben ſo wenig kann

man ſich aber ohne Willen theoretiſch verhalten , oder den

ken , denn indem wir denken , ſind wir eben thätig. Der Ins

halt des Gedachten erhält wohl die Form des Seyenden ,

aber dieß Seyende iſt ein Vermitteltes , durch unſere Thätig

keit Geſeptes . Dieſe Unterſchiede find alſo untrennbar : ſte

find Eines und daſſelbe, und in jeder Thätigkeit, ſowohl des

Denkens als Wollens, finden ſich beide Momente.

In Anſehung der Freiheit des Willens kann an die vor

malige Verfahrungsart des Erkennens erinnert werden . Man

ſepte nämlich die Vorſtellung des Willens voraus und

verſuchte aus ihr eine Definition deſſelben heraus zu bringen

und feſtzuſeßen ; dann wurde nach der Weiſe der vormaligen

empiriſchen Pſychologie aus den verſchiedenen Empfindungen

und Erſcheinungen des gewöhnlichen Bewußtſeyns, als Reue,

Schuld und dergleichen , als welche ſich nur aus dem freien

Willen ſollen erklären laſſen , der ſogenannte Beweis ge

führt, daß der Wide frei ſey . Bequemer iſt es aber , fich

kurzweg daran zu halten , daß die Freiheit als eine That

fache des Bewußtſeyns gegeben ſey und an ſie geglaubt

werden müſſe. Daß der Wille frei und was Wille und

Freiheit iſt – die Deduktion hiervon kann, wie ſchon bemerkt

ift (S. 2.) , allein im Zuſammenhange des Ganzen Statt

finden . Die Grundzüge dieſer Prämiſſe, – daß der Geift

zunächſt Intelligenz und daß die Beſtimmungen , durch

welche ſie in ihrer Entwicelung fortgeht, vom Gefühl,

durch Vorſtellen , zum Denken , der Weg ſind, ſich als

Wille hervorzubringen , welcher , als der praktiſche Geift

überhaupt, die nächſte Wahrheit der Intelligenz iſt, --- habe

3 *
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ich in meiner Encyklopädie der philoſophiſchen Wiſs

ſenſchaften (Heidelberg, 1817) dargeſtellt und hoffe, deren

weitere Ausführung dereinſt geben zu fönnen . Es iſtmir um ſo

mehr Bedürfniß, dadurch , wie ich hoffe, zu gründlicherer Er

fenntniß der Natur des Geiſtes das Meinige beizutragen , da

fich, wie daſelbſt bemerkt iſt, nicht leicht eine philoſophiſche

Wiſſenſchaft in ſo vernachläſſigtem und ſchlechtem Zuſtande

befindet, als die Lehre vom Geifte , dieman gewöhnlich

Pſychologie nennt. — In Anſehung der in dieſem und in

den folgenden Paragraphen der Einleitung angegebenen Mo

mente des Begriffes des Willens, welche das Reſultat jener

Prämiſſe ſind, kann ſich übrigens zum Behuf des Vorſtellens

auf das Selbſtbewußtſeyn eines jeden berufen werden . Jeder

wird zunächſt in fich finden , von Allem , was es ſey, abſtra

hiren zu können und ebenſo fich ſelbſt beſtimmen , jeden In

halt durch ſich in fich feßen zu können , und ebenſo für die

weiteren Beſtimmungen das Beiſpiel in ſeinem Selbſtbewußt

feyn haben .

S. 5 .

Der Wille enthält a ) das Elementder reinen Unbeſtimmt

heit oder der reinen Reflerion des Ich in fich , in welcher jede

Beſchränkung, jeder durch die Natur, die Bedürfniſſe, Begierden

und Triebe unmittelbar vorhandener, oder, wodurch es ſey, gege

bener und beſtimmter Inhalt aufgelöſt iſt; die ſchrankenloſe Un

endlichkeit der abſoluten Abſtraktion oder Allgemeinheit,

das reine Denken ſeiner ſelbſt.

Diejenigen , welche das Denken als ein beſonderes, eigen ,

thümliches Vermögen , getrennt vom Willen , als einem

gleichfalls eigenthümlichen Vermögen, betrachten und wei

ter gar das Denken als dem Willen , beſonders dem guten

Willen für nachtheilig halten , zeigen ſogleich von vorn herein ,

daß ſie gar nichts von der Natur des Willens wiffen ; eine

Bemerkung , die über denſelben Gegenſtand noch öfters zu
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machen ſeyn wird. — Wenn die Eine hier beſtimmte Seite

des Wiữens, — dieſe abfolute Möglichkeit von jeder

Beſtimmung , in der Ich mich finde, oder die Ich in mich

geſeßt habe, abſtrahiren zu können , die Flucht aus allem

Inhalte als einer Schranke, es iſt, wozu der Wille fich be

ſtimmt, oder die für ſich von der Vorſtellung als die Frei

heit feſtgehalten wird , ſo iſt dieß die negative oder die

Freiheit des Verſtandes. — Es iſt die Freiheit der Leere,

welche zur wirklichen Geſtalt und zur Leidenſchaft erhoben

und zwar, bloß theoretiſch bleibend, im Religiöſen der Fa

natismus der indiſchen reinen Beſchauung , aber zur Wirf

lichkeit ſich wendend, im Politiſchen wie im Religiöſen der

Fanatismus der Zertrümmerung aller beſtehenden geſellſchaft

lichen Ordnung, und die Hinwegräumung der einer Ordnung

verdächtigen Individuen , wie die Vernichtung jeder ſich wie

der hervorthun wollenden Organiſation wird. Nur, indem

er etwas zerſtört, hat dieſer negative Wille das Gefühl ſei

nes Dareyns ; er meint wohl etwa irgend einen poſitiven

Zuſtand zu wollen , z. B . den Zuſtand allgemeiner Gleich

heit oder allgemeinen religiöſen Lebens, aber er wil in der

Thatnichtdie poſitive Wirklichkeit deſſelben , denn dieſe führt

ſogleich irgend eine Ordnung, eine Beſonderung ſowohl von

Einrichtungen , als von Individuen herbei, die Beſonderung

und objektive Beſtimmung iſt es aber , aus deren Vernich

tung dieſer negativen Freiheit ihr Selbſtbewußtſeyn hervorgeht.

So kann das , was ſie zu wollen meint, für ſich ſchon nur

eine abſtrakte Vorſtellung, und die Verwirklichung derſelben

nur die Furie des Zerſtörens ſeyn.

Zuſaß. In dieſem Elemente des Willens liegt, daß

ich mich von Alem losmachen , alle Zwecke aufgeben , von

Alem abſtrahiren kann . Der Menſch allein kann Alles fal

len laſſen , auch ſein Leben : er kann einen Selbſtmord bege

hen : das Thier kann dieſes nicht ; es bleibt immer nur ne:
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gativ ; in einer ihm fremden Beſtimmung, an die es ſich nur

gewöhnt. Der Menſch iſt das reine Denken ſeiner ſelbſt,

und nur denkend iſt der Menſch dieſe Kraft, ſich Allgemein

heit zu geben, das heißt alle Beſonderheit, alle Beſtimmtheit

zu verlöſchen . Dieſe negative Freiheit oder dieſe Freiheit des

Verſtandes iſt einſeitig , aber dieß Einſeitige enthält immer

eineweſentliche Beſtimmung in ſich : es iſt daher nicht weg

zuwerfen , aber der Mangel des Verſtandes iſt, daß er eine

einſeitige Beſtimmung zur einzigen und höchften erhebt. Ge

ſchichtlich kommt dieſe Form der Freiheit häufig vor. Bei

den Indern z. B . wird es für das Höchſte gehalten , bloß

in dem Wiffen ſeiner einfachen Identitätmit ſich zu verhar

ren , in dieſem leeren Raum ſeiner Innerlichkeit zu verbleiben ,

wie das farbloſe Licht in der reinen Anſchauung, und jeder

Thätigkeit des Lebens , jedem Zwec , jeder Vorſtellung zu

entſagen . Auf dieſe Weiſe wird der Menſch zu Brahm :

es iſt kein Unterſchied des endlichen Menſchen und des Brahm

mehr: jede Differenz iſt vielmehr in dieſer Augemeinheit ver

ſchwunden . Konkreter erſcheint dieſe Form im thätigen Fa

natismus des politiſchen wie des religiöſen Lebens. Dahin

gehört z. B . die Schrecenszeit der franzöſiſchen Revolution ,

in welcher aller Unterſchied der Talente, der Autorität auf

gehoben werden ſollte. Dieſe Zeit war eine Erzitterung, ein

Erbeben , eine Unverträglichkeit gegen jedes Beſondere ; denn

der Fanatismus will ein Abſtraktes , feine Gegliederung: wo

ſich Unterſchiede hervorthun, findet er dieſes ſeiner Inbeſtimmt

heit zuwider und hebt fie auf. Deswegen hat auch das Volt

in der Revolution die Inſtitutionen , die es ſelbſt gemacht

hatte, wieder zerſtört, weil jede Inſtitution dem abſtrakten

Selbſtbewußtſeyn der Gleichheit zuwider iſt.

S. 6 .

B ) Ebenſo iſt Ich das Uebergehen aus unterſchiedsloſer Un

beſtimmtheit zur Unterſcheidung, Beſtimmen und Seßen
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einer Beſtimmtheit als eines Inhalts und Gegenſtands. — Dieſer

Inhalt ſen nun weiter als durch die Natur gegeben oder

aus dem Begriffe des Geiſtes erzeugt. Durch dieß Seßen ſeiner ſelbſt

als eines beſtimmten tritt Ich in das Daſeyn überhaupt; —

das abſolute Moment der Endlichkeit oder Beſonderung

des Ich.

Dieß zweite Moment der Beſtimmung iſt ebenſo

Negativität, Aufheben als das erſte' - es iſt nämlich

das Aufheben der erſten abſtrakten Negativität. — Wie das

Beſondere überhaupt im Augemeinen , ſo iſt deswegen dieß

zweite Momentim erſten ſchon enthalten und nur ein Seßen

deſſen , was das erſte ſchon an ſich iſt; – das erſte Mo

ment, als erſtes für ſich nämlich iſt nicht die wahrhafte

Unendlichkeit, oder konkrete Algemeinheit, der Begriff, —

ſondern nur ein Beſtimmtes, Einſeitiges ; nämlich weil es

die Abſtraktion von aller Beſtimmtheit iſt, iſt es ſelbſt nicht

ohne die Beſtimmtheit ; und als ein Abſtraktes , Einſeitiges

zu ſeyn,macht ſeine Beſtimmtheit, Mangelhaftigkeit und Ends

lichkeit aus. – Die Unterſcheidung und Beſtimmung der

zwei angegebenen Momente findet ſich in der Fichteſchen

Philoſophie, ebenſo in der Kantiſchen u. f. F.; nur, um

bei der Fichteſchen Darſtellung ſtehen zu bleiben , iſt Ich als

das Unbegrenzte (im erſten Saße der Fichteſchen Wiffen

Tchaftslehre ) ganz nur als Poſitives genommen (ſo iſt es

die Allgemeinheit und Identität des Verſtandes), ſo daß dies

fes abſtrakte Ich für ſich das Wahre ſeyn ſoll, und daß

darum ferner die Beſchränkung, - das Negative über

haupt, ſey es als eine gegebene, äußere Schranke oder als

eigene Thätigkeit des Ich — (im zweiten Saße) hinzu

kommt. — Die im Allgemeinen oder Identiſchen , wie im

Ich , immanente Negativitätaufzufaſſen ,war der weitere

Schritt, den die ſpekulative Philoſophie zu machen hatte; —

ein Bedürfniß, von welchem diejenigen nichts ahnen , welche
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den Dualismus der Unendlichkeit und Endlichkeit

nicht einmal in der Immanenz und Abſtraktion , wie Fichte,

auffaſſen .

Zuſaß. Dieſes zweite Moment erſcheint als das ent

gegengeſepte : es iſt in ſeiner allgemeinen Weiſe aufzufaſſen :

es gehört zur Freiheit , macht aber nicht die ganze Freiheit

aus. Das Ich geht hier aus unterſchiedsloſer Unbeſtimmt

heit zur Unterſcheidung, zum Seßen einer Beſtimmtheit, als

eines Inhalts und Gegenſtandes über. Ich will nicht bloß ,

ſondern ich will etwas. Ein Wille, der, wie im vorigen

Paragraphen auseinandergeſeßt iſt, nur das abſtrakt Auge:

meine wil , will nicht 8 , und iſt deswegen kein Wille. Das

Beſondere, was der Wille will, iſt eine Beſchränkung, denn

der Wille muß, um Wille zu ſeyn, ſich überhaupt beſchrän

ken . Daß der Wille etwas will, iſt die Schranke, die

Negation. Die Beſonderung iſt ſo das, was in der Regel

Endlichkeit genannt wird. Gewöhnlich hält die Reflerion

das erſte Moment, nämlich das Unbeſtimmte, für das Ab

ſolute und Höhere, dagegen das Beſchränkte für eine bloße

Negation dieſer Unbeſtimmtheit. Aber dieſe Unbeſtimmtheit

iſt ſelbſt nur eine Negation gegen das Beſtimmte, gegen die

Endlichkeit: Ich iſt dieſe Einſamkeit und abſolute Negation .

Der unbeſtimmte Wille iſt inſofern ebenſo einſeitig , als der

bloß in der Beſtimmtheit ſtehende.

S . 7 .

g ) Der Wille iſt die Einheit dieſer beiden Momente ; - die

in ſich reflektirte und dadurch zur Allgemeinheit zurückgeführte

Beſonderheit; — Einzeln heit; die Selbſtbeſtimmung

des Ich, in Einem , ſich als das Negative ſeiner ſelbſt, nämlich

als beſtimmt, beſchränft zu ſeßen und bei ſich d . i. in ſeiner

Identität mit ſich und Allgemeinheit zu bleiben , und in der

Beſtimmung ſich nur mit ſich ſelbſt zuſammen zu ſchließen . -
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Ich beſtimmt fich , inſofern es die Beziehung der Negativität auf

fich ſelbſt iſt ; als dieſe Beziehung auf ſich iſt es ebenſo

gleichgültig gegen dieſe Beſtimmtheit, weiß ſie als die feinige und

ideelle , als eine bloße Möglichkeit, durch die es nicht ge

bunden iſt, ſondern in der es nur iſt, weil es ſich in derſelben

ſeßt. — Dieß iſt die Freiheit des Willens, welche ſeinen

Begriff oder Subſtantialität, ſeine Schwere ſo ausmacht, wie

die Schwere die Subſtantialität des Körpers .

Jedes Selbſtbewußtſein weiß ſich als Augemeines , –

als die Möglichkeit, von allem Beſtimmten zu abſtrahiren ,

– als Beſonderes mit einem beſtimmten Gegenſtande, In

halt, Zwed . Dieſe beiden Momente find jedoch nur Ab

ſtraktionen ; das Konkrete und Wahre (und alles Wahre

ift konfret) iſt die Algemeinheit , welche zum Gegenſaße .

das Beſondere hat, das aber durch ſeine Reflerion in fich

mit dem Augemeinen ausgeglichen iſt. - Dieſe Einheit

iſt die Einzelnheit , aber ſie nicht in ihrer Unmittelbar

feit als Eins , wie die Einzelnheit in der Vorſtellung iſt,

ſondern nach ihrem Begriffe (Encykl. der philoſoph . Wir

ſenſchaften , s. 112 - 114.), – oder dieſe Einzelnheit iſt

eigentlich nichts anders, als der Begriff ſelbſt. Jene beiden

erſten Momente, daß der Wille von Allem abſtrahiren

könne und daß er auch beſtimmt ſey – durch ſich oder

Anderes — werden leicht zugegeben und gefaßt, weil ſie

für ſich unwahre und Verſtandes - Momente find ; aber das

dritte , das Wahre und Spekulative (und alles Wahre , in

ſofern es begriffen wird , kann nur ſpekulativ gedacht wer

den ) iſt es , in welches einzugehen ſich der Verſtand wei

gert, der immer gerade den Begriff das Unbegreifliche

nennt. Der Erweis und die nähere Erörterung dieſes In

nerſten der Spekulation , der Unendlichkeit , als ſich auf

ſich beziehender Negativität, dieſes legten Quellpunktes

aller Thätigkeit , Lebens und Bewußtſeyns, gehört der Lo
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git, als der rein ſpekulativen Philoſophie an . — Es kann

hier nur noch bemerklich gemacht werden , daß wenn man

ſo ſpricht : der Wille iſt allgemein , der Wille be

ſtimmt fich , man den Willen ſchon als vorausgeſeptes

Subjekt, oder Subſtrat ausdrückt, aber er iſt nicht ein

Fertiges und Algemeines vor ſeinem Beſtimmen und vor dem

Aufheben und der Idealität dieſes Beſtimmens , ſondern er

iſt erſt Wille als dieſe ſich in fich vermittelnde Thätigkeit und

Rüdfehr in ſich

Zuſaß. Das, was wir eigentlich Willen nennen , ent

hält die beiden vorigen Momente in fich . Idy iſt zuvör

derſt als ſolches reine Thätigkeit, das Augemeine, das bei

ſich iſt; aber dieſes Allgemeine beſtimmt ſich , und inſofern

iſt es nicht mehr bei fich, ſondern ſeßt ſich als ein Anderes

und hört auf das Allgemeine zu ſeyn . Das Dritte iſt nun,

daß es in ſeiner Beſchränkung , in dieſem Anderen bei fich

ſelbſt rey , daß, indem es ſich beſtimmt, es dennoch bei ſich

bleibe und nicht aufhöre das Augemeine feſtzuhalten : dieſes

iſt dann der konkrete Begriff der Freiheit , während die bei

den vorigen Momente durchaus abſtrakt und einſeitig be

funden worden ſind. Dieſe Freiheit haben wir aber ſchon

in der Form der Empfindung , Z. B . in der Freundſchaft

und Liebe. Hier iſt man nicht einſeitig in fich , ſon

dern man beſchränkt fich gern in Beziehung auf ein An

deres , weiß ſich aber in dieſer Beſchränkung, als ſich ſelbſt.

In der Beſtimmtheit ſoll ſich der Menſch nicht beſtimmt

fühlen , ſondern indem man das Andere als Anderes be

trachtet , hat man darin erſt ſein Selbſtgefühl. Die Frei

heit liegt alſo weder in der Unbeſtimmtheit, noch in der

Beſtimmtheit, ſondern ſie iſt Beides. Den Willen , der ſich

auf ein Dieſes lediglich beſchränkt , hat der Eigenſinnige,

welcher unfrei zu ſeyn vermeint, wenn er dieſen Willen

nicht hat. Der Wille iſt aber nicht an ein Beſchränktes
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gebunden , ſondern muß weiter gehen , denn die Natur des

Willens iſt nicht dieſe Einſeitigkeit und Gebundenheit, ſon

dern die Freiheit iſt ein Beſtimmtes zu wollen , aber in

dieſer Beſtimmtheit bei fich zu ſeyn , und wieder in das

Allgemeine zurüdzukehren .

S . 8 .

Das weiter Beſtimmte der Beſonderung ( B . S. 6 .) macht

den Unterſchied der Formen des Willens aus : a ) inſofern die

Beſtimmtheit der formelle Gegenſaß von Subjektivem und

Objektivem als äußerlicher unmittelbarer Eriſtenz iſt, ſo iſt -

dieß der formale Wille als Selbſtbewußtſeyn , welcher eine

Außenwelt vorfindet, und als die in der Beſtimmtheit in fich

zurückeh rende Einzelnheit der Proceß iſt , den ſubjektiven

Zwed durch die Vermittelung der Thätigkeit und eines Mit

tels in die Objektivität zu überſeßen. Im Geiſte, wie

er an und für ſich iſt, als in welchem die Beſtimmtheit ſchlechthin

die feinige und wahrhafte iſt ( Encyklop., S. 363 ), macht das

Verhältniß des Bewußtſeyns nur die Seite der Erſchei

nung des Willens aus, welche hier nicht mehr für ſich in Be

trachtung kommt.

Zuſaß. Die Betrachtung der Beſtimmtheit des Wil

lens gehört dem Verſtande an , und iſt zunächſt nicht ſpe=

fulativ . Der Wille iſt überhaupt nicht nur im Sinne des

Inhalts , ſondern auch im Sinne der Form beſtimmt.

Die Beſtimmtheit der Form nach iſt der Zweck , und die

Ausführung des Zweckes : der Zweck iſt zunächſt nur ein

mir Innerliches, Subjektives , aber er ſoll auch objet

tiv werden , den Mangel der bloßen Subjektivität abwer

fen . Man kann hier fragen , warum iſt er dieſer Mangel.

Wenn das, was Mangel hat, nicht zugleich über ſeinem

Mangel ſteht , ſo iſt der Mangel für daſſelbe fein Mangel.

Für uns iſt das Thier ein Mangelhaftes , für ſich nicht.
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Der Zwed , inſofern er nur erſt unſer iſt, iſt für uns ein

Mangel, denn Freiheit und Wille ſind und Einheit des

Subjektiven und Objektiven . Der Zwed iſt alſo objektiv

zu ſeßen , und kommt dadurch nicht in eine neue 'einſeitige

Beſtimmung, ſondern nur zu ſeiner Realiſation .

S. 9 .

b ) Inſofern die Willensbeſtimmungen die eigenen des

Willens , ſeine in ſich reflektirte Beſonderung überhaupt ſind ,

find ſie gnhalt. Dieſer Inhalt als Inhalt des Willens iſt

ihm nach der in a ) angegebenen Form Zwed , theils innerli

cher oder ſubjektiver in dem vorſtellenden Wollen , theils durch

die Vermittelung der das Subjektive in die Objektivität über

ſebenden Thätigkeit verwirklichter, ausgeführter Zwed .

$. 10 .

Dieſer Inhalt oder die unterſchiedene Willensbeſtimmung

iſt zunächſt unmittelbar. So iſt der Wille nur an fich

frei, oder für uns, oder es iſt überhaupt der Wille in ſeis

nem Begriffe. Erſt indem der Wile fich ſelbſt zum Gegen

ſtande hat, iſt er für ſich , was er an ſich iſt.

Die Endlichkeit beſteht nach dieſer Beſtimmung darin ,

daß, was etwas an ſich oder ſeinem Begriffe nach iſt, eine

von dem verſchiedene Eriſtenz oder Erſcheinung iſt, was es

für ſich ift ; ſo iſt 3. B . das abſtrakte Außereinander der

Natur an ſich der Raum , für ſich aber die Zeit. Es

iſt hierüber das Gedoppelte zu bemerken , erſtens , daß , weil

das Wahre nur die Idee iſt , wenn man einen Gegenſtand

oder Beſtimmung, nur wie er an ſich oder im Begriffe

iſt, erfaßt , man ihn noch nicht in ſeiner Wahrheit hat;

alsdann , daß etwas, wie es als Begriff oder an ſich

iſt, gleichfalls eriſtirt und dieſe Eriſtenz eine eigene Geftalt

des Gegenſtandes iſt (wie vorhin der Raum ) , die Tren

nung des Anſich - und Fürſichfeyns , die im Endlichen vor



Ginleitung .
45

handen iſt, macht zugleich ſein bloßes Daſeyn oder Er

ſcheinung aus – (wie unmittelbar ein Beiſpiel am na

türlichen Willen und dann formellen Rechte u . ſ. f. vor

kommen wird . Der Verſtand bleibt bei dem bloßen An

ſich ſeyn ſtehen und nennt ſo die Freiheit nach dieſem An

fichſeyn ein Vermögen , wie ſie denn ſo in der That nur

die Möglichkeit iſt. Aber er ſieht dieſe Beſtimmung als

abſolute und perennirende an und nimmt ihre Beziehung

auf das , was ſie will, überhaupt auf ihre Realität , nur

für eine Anwendung auf einen gegebenen Stoff an , die

nicht zum Weſen der Freiheit ſelbſt gehöre ; er hat es auf

dieſe Weiſe nur mit dem Abſtraktum , nicht mit ihrer Idee

und Wahrheit zu thun.

Zuſaß. Der Wille , der bloß dem Begriffe nach

Wille iſt , iſt an ſich frei, aber auch zugleich unfrei , denn

wahrhaft frei wäre er erſt als wahrhaft beſtimmter Inhalt,

dann iſt er für ſich frei, hat die Freiheit zum Gegenſtande,

iſt die Freiheit. Was nur erſt nach ſeinem Begriffe iſt, was

an fich bloß iſt , iſt nur unmittelbar, nur natürlich . Dieß

iſt uns auch in der Vorſtellung bekannt. Das Kind iſt

an ſich Menſch , hat erſt an ſich Vernunft, iſt erſt Mög

lichkeit der Vernunft und der Freiheit, und iſt nur ſo dem

Begriff nach frei. Was nun ſo erſt an ſich iſt , iſt nicht

in ſeiner Wirklichkeit. Der Menſch , der an ſich vernünftig

iſt, muß ſich durch die Produktion ſeiner ſelbſt durcharbeiten

durch das Hinausgehen aus fich, aber ebenſo durch das

Hineinbilden in fich, daß er es auch für ſich werde.

S. 11.

Der nur erſt an ſich freie Wille iſt der unmittelbare

oder natürlich e Wille. Die Beſtimmungen des Unterſchieds,

welchen der ſich ſelbſt beſtimmende Begriff im Willen feßt, er

ſcheinen im unmittelbaren Willen ein unmittelbar vorhandener

Inhalt, - es ſind die Triebe, Begierden , Neigungen ,
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durch die ſich der Wille von Natur beſtimmt findet. Dieſer In

halt nebſt deſſen entwickelten Beſtimmungen kommt zwar von der

Vernünftigkeit des Willens her und iſt ſo an ſich vernünftig,

aber in ſolche Form der Unmittelbarkeit ausgelaſſen, iſt er noch

nicht in Form der Vernünftigkeit. Dieſer Inhalt iſt zwar für

mich der Meinige überhaupt; dieſe Form und jener Inhalt

ſind aber noch verſchieden , - der Wille iſt ſo in fich end

licher Wille.

Die empiriſche Pſychologie erzählt und beſchreibt dieſe

Triebe und Neigungen und die ſich darauf gründenden Be

dürfniſſe , wie ſie dieſelben in der Erfahrung vorfindet oder

vorzufinden vermeint und ſucht auf die gewöhnliche Weiſe

dieſen gegebenen Stoff zu klaſſificiren. Was das Objet

tive dieſer Triebe und wie daſſelbe in ſeiner Wahrheit ohne

die Form der Unvernünftigkeit, in der es Trieb iſt, und wie

es zugleich in ſeiner Eriſtenz geſtaltet iſt, davon unten .

Zuſay. Triebe , Begierden , Neigungen hat auch das

Thier, aber das Thier hat keinen Willen , und muß dem

Triebe gehorchen , wenn nichts Aeußeres es abhält. Der

Menſch ſteht aber als das ganz Unbeſtimmte über den Trie

ben und fann ſie als die reinigen beſtimmen und ſeßen .

Der Trieb iſt in der Natur, aber daß ich ihn in dieſes Ich

ſege, hängt von meinem Willen ab, der ſich alſo darauf,

daß er in der Natur liegt, nicht berufen kann.

S. 12 .

Das Syſtem dieſes Inhalts , wie es ſich im Widen unmit

telbarvorfindet , iſt nur als eine Menge und Mannigfaltigkeit

von Trieben , deren jeder der Meinige überhaupt neben andern

und zugleich ein Allgemeines und Unbeſtimmtes iſt, das vieler

lei Gegenſtände und Weiſen der Befriedigung hat. Daß der

Wille ſich in dieſer gedoppelten Unbeſtimmtheit die Form der

Einzelnheit giebt (S. 7.), iſt er beſchließend und nur als be

ſchließender Wille überhaupt iſt er wirklicher Wille.
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Statt etwas beſchließen , d. h . die Unbeſtimmtheit,

in welcher der eine ſowohl als der andere Inhalt zunächſt nur

ein möglicher iſt, aufheben , hat unſere Sprache auch den

Ausdruck : ſich entſchließen , indem die Änbeſtimmtheit

des Willens ſelbſt, als das Neutrale aber unendlich befruch

tete, der Urkeim alles Daſeyns , in ſich die Beſtimmungen

und Zwede enthält und ſie nur aus ſich hervorbringt.

S . 13.

Durch das Beſchließen ſeßt der Wille ſich als Willen eines

beſtimmten Individuums und als ſich hinaus gegen Anderes un

terſcheidenden . Außer dieſer Endlichkeit als Bewußtſeyn (S . 8.)

iſt der unmittelbare Wille aber um des Unterſchieds ſeiner Form

und feines Inhalts (S. 11.) willen formell, es kommt ihm

nur das abſtrakte Beſchließen , als ſolches, zu , und der In

halt iſt noch nicht der Inhalt und das Werk ſeiner Freiheit.

Der Intelligenz als denkend bleibt der Gegenſtand

und Inhalt Allgemeines , fie ſelbſt verhält ſich als all

gemeine Thätigkeit. Im Wiữen hat das Allgemeine zugleich

weſentlich die Bedeutung des Meinigen , als Einzeln heit

und im unmittelbaren d . i. formellen Willen , als der ab

ſtrakten , noch nicht mit ſeiner freien Allgemeinheit erfüllten

Einzelnheit. Im Willen beginnt daher die eigene End

lichkeit der Intelligenz und nur dadurch , daß der Wille

ſich zum Denken wieder erhebt, und ſeinen Zweden die im

manente Allgemeinheit giebt , hebt er den Unterſchied der

Form und des Inhalts auf und macht ſich zum objektiven ,

unendlichen Willen . Diejenigen verſtehen daher wenig von

der Natur des Denkens und Wollens , welche meinen , im

Willen überhaupt ſey der Menſch unendlich , im Denken

aber ſey er oder gar die Vernunft beſchränkt. Inſofern

Denken und Wollen noch unterſchieden ſind , iſt vielmehr das

Umgekehrte das Wahre und die denkende Vernunft iſt als

Wille dieß , fich zur Endlichkeit zu entſchließen .
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Z uſaß. Ein Wille, der nichts beſchließt, iſt kein wirt

licher Wile; der Charakterloſe fommt nie zum Beſchließen .

Der Grund des Zauderns fann auch in einer Zärtlichkeit

des Gemüths liegen , welches weiß , daß im Beſtimmen es

ſich mit der Endlichkeit einläßt, ſich eine Schranke reßt, und

die Unendlichkeit aufgiebt: es wil aber nicht der Totalität

entſagen , die es beabſichtigt. Ein ſolches Gemüth iſt ein

todtes , wenn es auch ein ſchönes ſeyn will. Wer Großes

wil , ſagt Göthe, muß ſich beſchränken können . Durch das

Beſchließen allein tritt der Menſch in die Wirklichkeit, wie

ſauer es ihm auch wird , denn die Trägheit will aus dem

Brüten in ſich nicht herausgehen , in der ſie ſich eine allge

meine Möglichkeit beibehält. Aber Möglichkeit iſt noch nicht

Wirklichkeit. Der Wille, der ſeiner ficher iſt , verliert ſich

darum im Beſtimmten noch nicht.

S. 14 .

Der endliche Wille, als nur nach der Seite der Form fich

in fich reflektirendes und bei ſich ſelbſt feyendes unendliches

Ich (S. 5.) ſteht über dem Inhalt, den unterſchiedenen Trie

ben , ſo wie über den weitern einzelnen Arten ihrer Verwirklichung

und Befriedigung, wie es zugleich , als nur formell unendliches ,

an dieſen Inhalt, als die Beſtimmungen ſeiner Natur und ſeiner

äußern Wirklichkeit, jedoch als unbeſtimmtes nicht an dieſen oder

jenen Inhalt, gebunden iſt (S . 6 u . 11.). Derſelbe iſt inſofern

für die Reflerion des Ich in ſich nur ein Möglicher, als der

Meinige zu ſeyn oder auch nicht, und Ich die Möglichkeit,

mich zu dieſem oder einem andern zu beſtimmen , – unter dieſen

für daſſelbe nach dieſer Seite äußern Beſtimmungen zn wählen.

S. 15 .

Die Freiheit des Willens iſt nach dieſer Beſtimmung Will

für – in welcher dieß beides enthalten iſt, die freie von allem

abſtrahirende Reflerion und die Abhängigkeit von dem innerlich

oder äußerlich gegebenen Inhalte und Stoffe. Weil dieſer an
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ſich als Zweck nothwendige Inhalt zugleich gegen jene Re

flerion als Möglicher beſtimmt iſt, ſo iſt die Wilſfür die Zu

fälligkeit , wie ſie als Wille ift.

Die gewöhnlichſte Vorſtellung, die man bei der Freiheit

- hat, iſt die der Willkür, - die Mitte der Reflerion zwi

ſchen dem Willen als bloß durch die natürlichen Triebe be

ſtimmt, und dem an und für ſich freien Wilen . Wenn

man ſagen hört, die Freiheit überhaupt ſey dieß , daß man

thun könne, was man wolle, ſo kann ſolche Vorſtel

lung nur für gänzlichen Mangel an Bildung des Gedankens

genommen werden , in welcher ſich von dem , was der an

und für ſich freie Wille, Recht, Sittlichkeit u . ſ. f. iſt, noch

keine Ahnung findet. Die Reflerion , die formelle Auge

meinheit und Einheitdes Selbſtbewußtſeins, iſt die abſtrakte

Gewißheit des Willens von ſeiner Freiheit, aber ſie iſt noch

nicht die Wahrheit derſelben , weil ſie ſich noch nicht ſelbſt

zum Inhalte und Zwecke hat, die ſubjektive Seite alſo noch

ein anderes iſt , als die gegenſtändliche; der Inhalt dieſer

Selbſtbeſtimmung bleibt deswegen auch ſchlechthin nur ein

Endliches. Die Willkür iſt, ſtatt der Wille in ſeiner Wahr

heit zu ſeyn, vielmehr der Wille als der Widerſpruch . —

In dem zur Zeit der Wolfiſchen Metaphyſik vornehmlich

geführten Streit, ob der Wille wirklich frei, oder ob das ·

Wiffen von ſeiner Freiheit nur eine Täuſchung ſey , war es

die Wilfür, die man vor Augen gehabt. Der Determi:

nismus hat mit Recht der Gewißheit jener abſtrakten

Selbſtbeſtimmung den Inhalt entgegengehalten , der als ein

vorgefundener nicht in jener Gewißheit enthalten und

daher ihr von Außen kommt, obgleich dieß Außen der

Trieb, Vorſtellung, überhaupt das, aufwelche Weiſe es ſey ,

ſo erfüllte Bewußtſeyn iſt, daß der Inhalt nicht das Eigene

der ſelbſt beſtimmenden Thätigkeit als ſolcher ift. Indem

hiermit nur das formelle Element der freien Selbſtbeſtim

Rechtsphiluſ. 3te Aufl.
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mung in der Wilfür immanent, das andere Element aber

ein ihr gegebenes iſt, ſo kann die Wiüfür allerdings , wenn

ſie die Freiheit ſeyn ſoll, eine Täuſchung genannt werden .

Die Freiheit in aller Reflerionsphiloſophie, wie in der Kan

tiſchen und dann der Frieſiſchen vollendeten Verſeichti

gung der Kantiſchen , iſt nichts anders , als jene formale

Selbſtthätigkeit.

Zuſa ß . Da ich die Möglichkeit habe, mich hier oder

dort zu beſtimmen , das heißt, da ich wählen kann, ſo beſiße

ich Willfür,was man gewöhnlich Freiheit nennt. Die Wahl,

die ich habe, liegt in der Allgemeinheit des Willens, daß

ich Dieſes oder Jenes zu dem Meinigen machen kann.

Dieß Meinige iſt als beſonderer Inhalt mir nicht angemeſ

ſen , iſt alſo getrennt von mir, und nur in der Möglichkeit

das Meinige zu ſeyn, ſo wie ich die Möglichkeit bin , mich

mit ihm zuſammenzuſchließen . Die Wahl liegt daher in der

Unbeſtimmtheit des Ich , und in der Beſtimmtheit eines In

halts . Der Wille iſt alſo dieſes Inhalts willen nicht frei,

obgleich er die Seite der Unendlichkeit formed an ſich hat; ·

ihm entſpricht keiner dieſer Inhalte : in keinem hat er wahr

haft ſich ſelbſt. In der Willkür iſt das enthalten , daß der

Inhalt nicht durch die Natur meines Willens beſtimmt iſt

der Meinige zu ſeyn, ſondern durch Zufälligkeit: ich bin

alſo ebenſo abhängig von dieſem Inhalt , und dieß iſt der

Widerſpruch , der in der Willfär liegt. Der gewöhnliche

Menſch glaubt frei zu ſeyn , wenn ihm willkürlich zu han

deln erlaubt iſt, aber gerade in der Wilfür liegt , daß er

nicht frei iſt . Wenn ich das Vernünftige will, ſo handle

ich nicht als partikulares Individuum , ſondern nach den

Begriffen der Sittlichkeit überhaupt : in einer fittlichen Hand

lung mache ich mich nicht ſelbſt, ſondern die Sache geltend.

Der Menſch aber , indem er etwas Verfehrtes thut, läßt

ſeine Partikularität am Meiften hervortreten . Das Ver
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nünftige iſt die Landſtraße, wo jeder geht, wo niemand ſich

auszeichnet. Wenn große Künſtler ein Werk vollenden , ſo

kann man ſagen : ſo muß es ſeyn : das heißt , des Künſt

lers Partikularität iſt ganz verſchwunden und keine Ma

nier erſcheint darin . Phidias hat keine Manier ; die Ge- V

ftalt felbft lebt und tritt hervor. Aber je ſchlechter der Künſt

ler iſt, deſto mehr ſieht man ihn ſelbſt, ſeine Partikularität

und Wiüfür. Bleibt man bei der Betrachtung in der Will

für ſtehen , daß der Menſch dieſes oder jenes wollen könne,

fo iſt dieß allerdings ſeine Freiheit, aber hält man die An

ficht feſt , daß der Inhalt ein gegebener ſey , ſo wird der

Menſch dadurch beſtimmt und iſt eben nach dieſer Seite

hin nicht mehr frei.

S . 16 .

Das im Entſchluß Gewählte ( S. 14.) kann der Wille eben

ſo wieder aufgeben ( S. 5 .). Mit dieſer Möglichkeit aber ebenſo

über jeden andern Inhalt , den er an die Stelle ſekt, und in 's

Unendliche fort hinauszugehen , kommt er nicht über die End

lichkeit hinaus, weil jeder ſolcher Inhalt ein son der Form Ver

ſchiedenes , hiermit ein Endliches , und das Entgegengeſepte der

Beſtimmtheit, die Unbeſtimmtheit, — Unentſchloſſenheit oder Ab

ſtraktion , nur das andere gleichfalls einſeitige Moment iſt.

$. 17.

Der Widerſpruch , welcher die Wiüfür iſt (S. 15 .), hat als

Dialektik der Triebe und Neigungen die Erſcheinung , daß

ſie ſich gegenſeitig ſtören , die Befriedigung des Einen die Unter

ordnung oder Aufopferung der Befriedigung des Andern fordert

u . f. f., und indem der Trieb nur einfache Richtung ſeiner Be

ſtimmtheit iſt, das Maaß ſomit nicht in ſich ſelbſt hat , ſo iſt

dieß unterordnende oder aufopfernde Beſtimmen das zufällige

Entſcheiden der Wilfür, fie verfahre nun dabeimit berechnendem

Verſtande, bei welchem Triebe mehr Befriedigung zu gewinnen

ſey , oder nach welcher andern beliebigen Rückſicht.

4 *
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Zuſaß. Die Triebe und Neigungen ſind zunächſt In

halt des Willens, und nur die Reflerion ſteht über denſel

ben ; aber dieſe Triebe werden ſelbſt treibend , drängen ein

ander, ſtören ſich, und wollen alle befriedigtwerden . Wenn

ich nun mit Hintenanſeßung aller anderen mich bloß in

einen derſelben hineinlege , ſo befinde ich mich in einer zer

ſtörenden Beſchränktheit, denn ich habe meine Augemeinheit

eben dadurch aufgegeben , welche ein Syſtem aller Triebe ift.

Ebenſo wenig iſt aber mit einem bloßen Unterordnen der

Triebe geholfen , worauf der Verſtand gewöhnlich kommt,

weil hier kein Maaß dieſer Anordnung zu geben iſt, und die

Forderung daher gewöhnlich in die langweiligkeit allge

meiner Redensarten ausläuft.

S. 18.

In Anſehung der Beurtheilung der Triebe hat die Dia

lektif die Erſcheinung, daß als immanent, ſomit poſitiv ,

die Beſtimmungen des unmittelbaren Willens gut find ; der

Menſch heißt ſo von Natur gut. Inſofern ſie aber Natur

beſtimmungen, alſo der Freiheit und dem Begriffe des Geiſtes

überhaupt entgegen und das Negative ſind, ſind ſie auszu :

rotten ; der Menſch heißt ſo von Natur böſe. Das Ent

ſcheidende für die eine oder die andere Behauptung iſt auf

dieſem Standpunkte gleichfalls die ſubjektive Wilfür.

Zuſaß. Die chriſtliche Lehre, daß der Menſch von Na

tur böſe Tey , ſteht höher wie die andere, die ihn für gut

hält; ihrer philoſophiſchen Auslegung zufolge iſt ſie alſo zu

faſſen. Als Geiſt iſt der Menſch ein freies Weſen, das die

Stellung hat, ſich nicht durch Naturimpulſe beſtimmen zu

laſſen . Der Menſch , als im unmittelbaren und ungebilde

ten Zuſtande, iſt daher in einer Lage, in der er nicht ſeyn

ſoll und von der er ſich befreien muß. Die Lehre von der

Erbſünde, ohne welche das Chriſtenthum nicht die Religion

der Freiheit wäre , hat dieſe Bedeutung.
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S. 19.

In der Forderung der Reinigung der Triebe liegt die

allgemeine Vorſtellung , daß ſie von der Form ihrer unmittel

baren Naturbeſtimmtheit und von dem Subjektiven und Zufäl.

ligen des Inhalts befreit und auf ihr ſubſtantielles Weſen zu

rückgeführt werden . Das Wahrhafte dieſer unbeſtimmten Forde

rung iſt, daß die Triebe als das vernünftige Syſtem der Willens

beſtimmung ſeven ; ſie ſo aus dem Begriffe zu faſſen , iſt der

Inhalt der Wiſſenſchaft des Rechts.

Der Inhalt dieſer Wiſſenſchaft kann nach allen ſeinen

einzelnen Momenten z. B . Recht, Eigenthum , Moralität,

Familie, Staat u . f. f. in der Form vorgetragen werden ,

daß der Menſch von Natur den Trieb zum Recht , auch

den Trieb zum Eigenthum , zur Moralität, auch den Trieb

der Geſchlechtsliebe, den Trieb zur Geſelligkeit u . f. f. habe.

Will man ftatt dieſer Form der empiriſchen Pſychologievor:

nehmer Weiſe eine philoſophiſche Geſtalt haben , ſo iſt dieſe

nach dem , was, wie vorhin bemerkt worden , in neuerer Zeit

für Philoſophie gegolten hat und noch gilt, wohlfeil das

mit zu bekommen , daß man ſagt, der Menſch finde als

Thatſache ſeines Bewußtſeyns in fich , daß er das

Recht, Eigenthum , den Staat u . f. F. wolle. Weiterhin wird

eine andere Form deſſelben Inhalts, der hier in Geſtalt von

Trieben erſcheint, nämlich die von Pflichten , eintreten .

$. 20 .

Die auf die Triebe ſich beziehende Reflerion bringt, als ſie

vorſtellend , berechnend, ſie unter einander und dann mit ihren

Mitteln , Folgen u . f. f. und mit einem Ganzen der Befriedigung

- der Glüdſeligkeit – vergleichend, die formelle Allge

meinheit an dieſen Stoff, und reiniget denſelben auf dieſe

äußerliche Weiſe von ſeiner Rohheit und Barbarei. Dieß Her

vortreiben der Augemeinheit des Denkens iſt der abſolute Werth

der Bildung (vergl. s. 187).
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Zuſaß. In der Glückſeligkeit hat der Gedanke ſchon

eine Macht über die Naturgewalt der Triebe, indem er nicht

mit dem Augenblicklichen zufrieden iſt, ſondern ein Ganzes

von Glüc erheiſcht. Es hängt dieſes inſofern mit der Bil

dung zuſammen , als leştere es ebenfalls iſt, welche ein Au

gemeines geltend macht. In dem Ideal von Glückſeligkeit

liegen aber zwei Momente : erſtens ein Allgemeines, das

höher iſt als alle Beſonderheiten ; da nun aber der Inhalt

dieſes Augemeinen wiederum der nur allgemeine Genuß iſt,

ſo tritt hier noch einmal das Einzelne und Beſondere, alſo

ein Endliches auf, und es muß auf den Trieb zurück

gegangen werden . Indem der Inhalt der Glückſeligkeit in

der Subjektivität und Empfindung eines Jeden liegt, iſt

dieſer allgemeine Zwed ſeiner Seits partikular, und in ihm

alſo noch keine wahre Einheit des Inhalts und der Form

vorhanden .

S . 21.

Die Wahrheit aber dieſer formellen , für ſich unbeſtimmten

und ihre Beſtimmtheit an jenem Stoffe vorfindenden Allgemein

heit, iſt die ſich ſelbſt beſtimmende Allgemeinheit, der

Wille, die Freiheit. Indem er die Allgemeinheit, ſich ſelbſt,

als die unendliche Form zu ſeinem Inhalte, Gegenſtande und

Zwed hat, iſt er nicht nur der an ſich , ſondern ebenſo der

für ſich freie Wiüe — die wahrhafte Idee.

Das Selbſtbewußtſein des Willens, als Begierde, Trieb

iſt ſinnlich , wie das Sinnliche überhaupt die Aeußerlich

keit und damit das Außerſichſeyn des Selbſtbewußtſeyns be

zeichnet. Der reflektiren de Wille hat die zwei Elemente,

jenes Sinnliche und die denkende Allgemeinheit; der an

und für ſich ſeyende Wille hat den Willen ſelbſt als

ſolchen , hiermit ſich in ſeiner reinen Augemeinheit, zu ſeinem

Gegenſtande, — der Allgemeinheit, welche eben dieß iſt, daß

die Unmittelbarkeit der Natürlichkeit und die Partiku :
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larität, mit welcher ebenſo die Natürlichkeit behaftet, als

ſie von der Reflerion hervorgebracht wird , in ihr aufgeho

ben iſt. Dieß Aufheben aber und Erheben in 's Allgemeine

iſt das , was die Thätigkeit des Denkens heißt. Das

Selbſtbewußtſeyn, das ſeinen Gegenſtand, Inhalt und Zwed

bis zu dieſer Allgemeinheit reinigt und erhebt, thut dieß als

das im Willen fid , durchießendė Denken. Hier iſt der

Punft, aufwelchem es erhellt, daß der Wille nur

als denkende Intelligenz wahrhafter, freier Wille iſt. Der

Sklave weiß nicht ſein Weſen , ſeine Unendlichkeit, die Frei

heit, er weiß ſich nicht als Weſen ; — und er weiß ſich ſo

nicht, das iſt, er denkt ſich nicht. Dieß Selbſtbewußtſeyn,

das durch das Denken ſich als Weſen erfaßt, und damit

eben ſich von dem Zufälligen und Unwahren ablhut, macht

das Prinzip des Rechts , der Moralität und aller Sittlich

keit aus. Die, welche philoſophiſch vom Recht, Moralität,

Sittlichkeit ſprechen , und dabei das Denken ausſchließen

wolen , und an das Gefühl, Herz und Bruſt, an die Be

geiſterung verweiſen , ſprechen damit die tiefſte Verachtung

aus, in welche der Gedanke und die Wiſſenſchaft gefallen

iſt, indem ſo die Wiſſenſchaft ſogar ſelbſt, über fich in Ver

zweiflung und in die höchſte Mattigkeit verſunken, die Bar

barei und das Gedankenloſe fich zum Prinzip macht und ſo

viel an ihr wäre, dem Menſchen alle Wahrheit, Werth und

Würde raubte.

Zuſaß. Wahrheit in der Philoſophie heißt das , daß

der Begriff der Realität entſpreche. Ein Leib iſt z. B . die

Realität : die Seele der Begriff: Seele und Leib follen ſich

aber angemeſſen ſeyn : ein todter Menſch iſt daher noch eine

Eriſtenz, aber keine wahrhaftemehr, ein begriffloſes Daſeyn :

deswegen verfault der todte Körper. So iſt der wahrhafte

Wille, daß das, was er will, ſein Inhalt, identiſch mit ihm

fey , daß alſo die Freiheit die Freiheit wolle,
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8. 22.

Der an und für ſich ſeyende Wille iſt wahrbajt unend

lich , weil ſein Gegenſtand er ſelbſt , hiermit derſelbe für ihn

nicht ein Anderes noch Söranke , ſondern er darin vielmehr

nur in ſich zurüdgekehrt iſt. Er iſt ferner nicht bloße Möglich

teit, Anlage, Vermögen (potentia ), ſondern das Wirklich -

Unendliche (infinitum actu), weil das Daſeyn des Begriffs,

oder ſeine gegenſtändliche Leußerlichkeit das Innerliche ſelbſt ift.

Wenn man daher nur vom freien Willen , als ſolchem ,

ſpricht, ohne die Beſtimmung, daß er der an und für ſich

freie Wille iſt , ſo ſpricht man nur von der Anlage der

Freiheit, oder von dem natürlichen und endlichen Willen

(S. 11.) und eben damit, der Worte und der Meinung un

erachtet, nicht vom freien Willen . — Indem der Verſtand

das Unendliche nur als Negatives und damit als ein Jen

ſeits faßt, meint er dem Unendlichen um ſo mehr Ehre

anzuthun, je mehr er es von ſich weg in die Weite hinaus

ſchiebt und als ein Fremdes von ſich entfernt. Im freien

Willen hat das wahrhaft Unendliche Wirklichkeit und Ges

genwart , – er ſelbſt iſt dieſe in ſich gegenwärtige Idee.

Zuſaß. Man hat mit Recht die Unendlichkeit unter

dem Bilde eines Kreiſes vorgeſtellt, denn die gerade Linie

geht hinaus und immer weiter hinaus , und bezeichnet die

bloß negative ſchlechte Unendlichkeit, die nichtwie die wahre

eine Rückkehr in ſich ſelbſt hat. Der freie Wile iſt wahr

haft unendlich, denn er iſt nicht bloß eine Möglichkeit und

Anlage, ſondern ſein äußerliches Daſeyn iſt feine Innerlich

keit, er ſelbſt.

S . 23.

Nur in dieſer Freiheit iſt der Wiữe ſchlechthin bei ſich ,

weil er ſich aufnichts, als auf ſich ſelbſt bezielit, ſo wie damit

alles Verhältniß der Abhängigkeit von etwas anderem hin

wegfält. — Er iſt wahr oder vielmehr die Wahrheit ſelbſt,
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weil ſein Beſtimmen darin beſteht, in ſeinem Daſeyn , d. i.' '

als fich gegenüberſtehendes zu ſeyn , was ſein Begriff iſt, oder

der reine Begriff die Anſchauung ſeiner ſelbſt zu ſeinem Zwecke

und Realität hat.

S. 24.

Er iſt allgemein , weil in ihm alle Beſchränkung und

beſondere Einzelnheit aufgehoben iſt , als welche allein in der

Verſchiedenheit des Begriffes und ſeines Gegenſtandes oder In

halts , oder nach anderer Form , in der Verſchiedenheit ſeines

- ſubjektiven Fürſichſeyns — und ſeines Anſichſeyns, ſeiner a us

ſchließenden und beſchließenden Einzelnheit – und ſeiner

Allgemeinheit ſelbſt, liegt.

Die verſchiedenen Beſtimmungen der Allgemein heit -

ergeben ſich in der Logit (f. Encyklop . der philoſ. Wiffen

ſchaften , S. 118 - 126 ). Bei dieſem Ausdruck fällt dem

Vorſtellen zunächft die abſtrakte und äußerliche ein ; aber bei

der an und für fich ſeyenden Augemeinheit, wie ſie ſich hier

beſtimmt hat, iſt weder an die Allgemeinheit der Reflerion ,

die Gemeinſchaftlichkeit oder die Allheit zu denken ,

noch an die abſtrakte Allgemeinheit, welche außer dem Ein

zelnen auf der anderen Seite ſteht, die abſtrakte Verſtandes

Identität (S. 6 . Anm .). Es iſt die in fich fonkrete und

ſo für ſich ſeyende Augemeinheit , welche die Subſtanz, die

immanente Gattung oder immanente Idee des Selbſtbewußt

ſeyns iſt ; – der Begriff des freien Willens, als das über

ſeinen Gegenſtand übergreifende, durch ſeineBeſtim

mung hindurchgehende Allgemeine, das in ihr mit

ſich identiſch iſt. – Das an und für ſich ſeyende Auge

meine iſt überhaupt das , was man das Vernünftige

nennt und was nur auf dieſe ſpekulative Weiſe gefaßt wer:

den kann .

S. 25.

Das Subjektive heißt in Anſehung des Willens über
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: haupt die Seite ſeines Selbſtbewußtſeyns, der Einzelnheit (S. 7.)

im Unterſchiedevon ſeinem an ſich ſeyenden Begriffe, daher

heißt ſeine Subjeftivität a ) die reine Form , die abſolute

Einheit des Selbſtbewußtſeyns mit ſich, in der es als Ich =

Ich ſchlechthin innerlich und abſtraktes Beruhen auf fich iſt —

die reine Gewißheit ſeiner ſelbſt, unterſchieden von der Wahr

heit ; b ) die Beſonderheit des Willens als die Willkür und

der zufällige Inhalt beliebiger Zwede; ) überhaupt die einſeitige

Form (S. 8 .), inſofern das Gewollte , wie es ſeinem Inhalte

nach ſey , nur erſt ein dem Selbſtbewußtſeyn angehöriger Inhalt

und unausgeführter Zweck ift.

S. 26 .

Der Wille a ) inſofern er ſich ſelbſt zu ſeiner Beſtimmung

hat und ſo ſeinem Begriffe gemäß und wahrhaftig iſt, iſt der

ſchlechthin objektive Wille, B ) der objektive Wille aber,

als ohne die unendliche Form des Selbſtbewußtſeins iſt

der in ſein Objekt oder Zuſtand, wie er ſeinem Inhalte nach

beſchaffen ſey , verſenkte Wille – der findliche, fittliche, wie der

[flaviſche, abergläubiſche u . f. F. — 9 ) Die Objektivität iſt

endlich die einſeitige Form im Gegenſaße der ſübjektiven Willens

beſtimmung, hiermit die Unmittelbarkeit des Daſeyns, als äu

ßerliche Eriſtenz; der Wille wird ſich in dieſem Sinne erſt

durch die Ausführung ſeiner Zwede objektiv .

Dieſe logiſchen Beſtimmungen von Subjektivität und

Objektivität find hier in der Abſicht beſonders aufgeführt

worden , um in Anſehung ihrer, da ſte in der Folge oft ge

braucht werden , ausdrücklich zu bemerken , daß es ihnen wie

andern Unterſchieden und entgegengeſepten Reflerionsbeſtim

mungen geht, um ihrer Endlichkeit und daher ihrer dialekti

ſchen Natur willen in ihr Entgegengeſeßtes überzugehen .

Andern ſolchen Beſtimmungen des Gegenſages bleibt jedoch

ihre Bedeutung feſt für Vorſtellung und Verſtand, indem

ihre Identität noch als ein Innerlich es iſt. Im Willen
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hingegen führen ſolche Gegenſäße, welche abſtrakte und zu

gleich Beſtimmungen von ihm , der nur als das Kon

frete gewußt werden kann, feyn ſollen , von ſelbſt auf dieſe

ihre Identität und auf die Verwechslung ihrer Bedeutun

gen ; – eine Verwechslung, die dem Verſtande bewußtlos

nur begegnet. – So iſt der Wille, als die in ſich ſeyende

Freiheit , die Subjektivität ſelbſt, dieſe iſt damit ſein Begriff

und ſo ſeine Objektivität; Endlichkeit aber iſt ſeine Sub

jeftivität, im Gegenſaße gegen die Objektivität; aber eben

in dieſem Gegenſaße iſt der Wille nicht bei ſich , mit dem

Objekte verwickelt und ſeine Endlichkeit beſteht eben ſowohl

darin , nicht ſubjektiv zu ſeyn u . ſ. F. - Was daher im

Folgenden das Subjektive oder Objektive des Willens für

eine Bedeutung haben ſoll , hat jedesmal aus dem Zuſam

menhang zu erhellen , der ihre Stellung in Beziehung auf

die Totalität enthält.

. Zuſaß. Gewöhnlich glaubt man das Subjektive und

Objektive ſtehe ſich feſt einander gegenüber. Dieß iſt aber

nicht der Fall , da es vielmehr in einander übergeht, denn es

ſind keine abſtrakten Beſtimmungen , wie poſitiv und nega:

tiv, ſondern ſie haben ſchon eine konkretere Bedeutung. Be

trachten wir zunächſt den Ausdruc ſubjektiv , ſo kann dieß

heißen ein Zweck, der nur der eines beſtimmten Subjekts iſt.

In dieſem Sinne iſt ein ſehr ſchlechtes Kunſtwerk , das die

Sache nicht erreicht, ein bloß ſubjektives . Es kann aber

auch ferner dieſer Ausdruck auf den Inhalt des Willens

gehen und iſt dann ungefähr mit Willkürlichem gleichbedeu

tend : der ſubjektive Inhalt iſt der, welcher bloß dem Sub

jefte angehört. So find Z. B . ſchlechte Handlungen bloß

ſubjektive. Dann fann aber ebenſo jenes reine leere Ich

ſubjektiv genannt werden , das nur ſich als Gegenſtand hat,

und von allem weiteren Inhalt zu abſtrahiren die Kraft be

figt. Die Subjektivität hat alſo, Theils eine ganz partiku
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lare, Theils eine hochberechtigte Bedeutung , indem alles ,

was ich anerkennen ſoll, auch die Aufgabe hat, ein Meini

ges zu werden , und in mir Geltung zu erlangen . Dieß iſt

die unendliche Habſucht der Subjektivität, Alles in dieſer

einfachen Quelle des reinen Ich zuſammenzufaſſen und zu

verzehren . Nicht minder kann das Objektive verſchieden ge

faßt werden . Wir können darunter Alles verſtehen , was

wir uns gegenſtändlich machen , feyen es wirkliche Eriſten

zen , oder bloße Gedanken , die wir uns gegenüber ſtellen :

ebenſo begreift man aber auch darunter die Unmittelbarkeit

des Daſeyns , in dem der Zweck ſich realiſiren ſol : wenn

der Zweck auch ſelbſt ganz partikular und ſubjektiv iſt, ſo

nennen wir ihn doch objektiv , wenn er erſcheint. Aber der

objektive Wille iſt auch derjenige, in welchem Wahrheit iſt.

So iſt Gottes Wille, der fittliche Wille ein objektiver. End

lich kann man auch den Willen objektiv heißen , der ganz

in ſein Objektiv verſenkt iſt, den findlichen, der im Zutrauen ,

ohne ſubjektive Freiheit ſteht, und den ſklaviſchen , der ſich

noch nicht als frei weiß, und deswegen ein willenloſer Wille

ift. Objektiv iſt in dieſem Sinne ein jeder Wille, der durch

fremde Autorität geleitet, handelt und noch nicht die unends

liche Rückkehr in fich vollendet hat.

S. 27.

Die abſolute Beſtimmung oder, wenn man will, der abſo

lute Trieb des freien Geiſtes (S . 21.), daß ihm ſeine Freiheit

Gegenſtand fey – objektiv ſowohl in dem Sinne, daß ſie als

das vernünftige Syſtem ſeiner ſelbſt, als in dem Sinne, daß dieß

unmittelbare Wirklichkeit ſey (S. 26.) – um für ſich, als Idee

zu ſeyn , was der Wille an ſich iſt; – der abſtrakte Begriff

der Idee des Willens iſt überhaupt der freie Wille, der

den freien Willen will.

S. 28.

Die Thätigkeit des Willens, den Widerſpruch der Subjekti
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vität und Objektivität aufzuheben und ſeine Zwecke aus jener

Beſtimmung in dieſe überzuſeßen und in der Objektivität zugleich

bei ſich zu bleiben , iſt außer der formalen Weiſe des Bewußt

ſeyns (S . 8.), worin die Objektivität nur als unmittelbare Wirf:

lichkeit iſt, die weſentliche Entwicelung des ſubſtantiellen

Inhalts der Idee (S. 21.) , eine Entwickelung, in welcher der

Begriff die zunächſt ſelbſt abſtrakte gdee zur Totalität ihres

Syſtems beſtimmt, die als das Subſtantielle unabhängig von

dem Gegenſaße eines bloß ſubjektiven Zweds und ſeiner Realiſi

rung , daſſelbe in dieſen beiden Formen iſt.

S. 29. '

Dieß , daß ein Daſeyn überhaupt, Daſeyn des freien

Willens iſt, iſt das Recht. — Es iſt ſomit überhaupt die

Freiheit, als Idee.

Die Kantiſche (Kants Rechtslehre Einl.) und auch all

gemeiner angenommene Beſtimmung, worin ,die Beſchrän

fung meiner Freiheit oder Willfür, daß ſie mit Jeder

manns Widfür nach einem allgemeinen Geſeße zuſammen

beſtehen könne, das Hauptmoment iſt" – enthält Theils

nur eine negative Beſtimmung , die der Beſchränkung,

Theils läuft das Poſitive , das allgemeine oder ſogenannte

Vernunftgeſeß , die Uebereinſtimmung der Wiufür des einen

mit der Willfür des andern , auf die bekannte formelle Iden

tität und den Saß des Widerſpruchs hinaus. Die ange

führte Definition des Rechts enthält die ſeit Rouſſeau

vornehmlich verbreitete Anſicht, nach welcher der Wille, nicht

als an und für ſich ſeyender , vernünftiger , der Geiſt nicht

als wahrer Geiſt, ſondern als beſonderes Individuum ,

als Wille des Einzelnen in ſeiner eigenthümlichen Willkür,

die ſubſtantielle Grundlage und das Erſte ſeyn ſoll. Nach

dieſem einmal angenommenen Princip fann das Vernünftige

, freilich nur als beſchränkend für dieſe Freiheit, ſo wie auch

nicht als immanent Vernünftiges , ſondern nur als ein
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äußeres , formelles Allgemeines herauskommen. Jene An

ficht iſt ebenſo ohne allen ſpekulativen Gedanken und von

dem philoſophiſchen Begriffe verworfen , als ſie in den Köpfen

und in der Wirklichkeit Erſcheinungen hervorgebracht hat,

deren Fürchterlichkeit nur an der Seichtigkeit der Gedanken ,

auf die ſie ſich gründeten , eine Parallele hat.

S. 30.

Das Recht iſt etwas Heiliges überhaupt, allein weil

es das Daſeyn des abſoluten Begriffes , der ſelbſtbewußten Frei

heit iſt. – Der Formalismus des Rechts aber (undweiter

hin der Pflicht) entſteht aus dem Unterſchiede der Entwickelung

des Freiheitsbegriffs . · Gegen formelleres , d . i. abſtrakteres

und darum beſchränkteres Recht, hat die Sphäre und Stufe des

Geiſtes , in welcher er die weiteren in ſeiner Idee enthaltenen

Momente zur Beſtimmung und Wirklichkeit in ſich gebracht hat,

als die 'konkretere in fich reichere und wahrhafter allgemeine

eben damit auch ein höheres Recht.

Jede Stufe der Entwickelung der Idee der Freiheit hat

ihr eigenthümliches Recht, weil ſie das Daſeyn der Freiheit

in einer ihrer eigenen Beſtimmungen iſt. Wenn vom Ge

genſaße der Moralität, der Sittlichkeit gegen das Recht

geſprochen wird , ſo iſt unter dem Rechte nur das erſte for

melle der abſtrakten Perſönlichkeit verſtanden . Die Mora

lität, die Sittlichkeit, das Staatsintereſſe iſt jedes ein eigens

thümliches Recht, weil jede dieſer Geſtalten Beſtimmung und

Daſeyn der Freiheit iſt. In Kolliſion fönnen ſie nur

kommen , inſofern ſie auf gleicher Linie ſtehen , Rechte zu

reyn; wäre der moraliſche Standpunkt des Geiſtes nicht

auch ein Recht, die Freiheit in einer ihrer Formen , ſo könnte

ſie gar nicht in Rolliſion mit dem Rechte der Perſönlichkeit

oder einem anderen kommen , weil ein ſolches den Freiheits

begriff, die höchſte Beſtimmung des Geiſtes , in ſich enthält,

gegen welchen Anderes ein ſubſtanzloſes ift. Aber die Rol
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liſion enthält zugleich dieß andere Moment, daß fie be

ſchränft und damit auch eins dem anderen untergeordnet

ift ; nur das Recht des Weltgeiſtes iſt das uneingeſchränkt

Abſolute.

S. 31.

Die Methode, wie in der Wiſſenſchaft der Begriff ſich aus

fich ſelbſt entwidelt und nur ein immanentes Fortſchreiten und

Hervorbringen ſeiner Beſtimmungen iſt – der Fortgang nicht

durch die Verſicherung , daß es verſchiedene Verhältniſſe gebe,

und dann durch das Anwenden des Augemeinen auf ſolchen

von ſonſt her aufgenommenen Stoff geſchieht, iſt hier gleichfalls

aus der Logik vorausgeſeßt.

Das bewegende Princip des Begriffs , als die Beſon

derungen des Augemeinen nicht nur auflöſend , ſondern auch

hervorbringend, heiße ich die Dialektif, – Dialektik alſo

nicht in dem Sinne, daß ſie einen dem Gefühl, dem unmit

telbaren Bewußtſeyn überhaupt gegebenen Gegenſtand , Sak

u. P. F. auflöſt, verwirrt, herüber und hinüber führt und es

nur mit Herleiten ſeines Gegentheils zu thun hat, – eine

negative Weiſe, wie ſie häufig auch bei Plato erſcheint.

Sie kann ſo das Gegentheil einer Vorſtellung, oder entſchie

den wie der alte Skepticismus den Widerſpruch derſelben ,

oder auch matter Weiſe eine Annäherung zur Wahrheit,

eine moderne Halbheit , als ihr legtes Reſultat anſehen .

Die höhere Dialektik des Begriffes iſt, die Beſtimmung nicht

bloß als Schranke und Gegentheil , ſondern aus ihr den

poſitiven Inhalt und Reſultat hervorzubringen und auf

zufaſſen , als wodurch ſie allein Entwidelung und imma

nentes Fortſchreiten iſt. Dieſe Dialektik iſt dann nicht

äußeres Thun eines ſubjektiven Denkens, ſondern die ei

gene Seele des Inhalts , die organiſch ihre Zweige und

Früchte hervortreibt. Dieſer Entwicelung der ydee als

eigener Thätigkeit ihrer Vernunft fieht das Denken als ſubs
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jeftives, ohne ſeiner Seits eine Zuthat hinzu zu fügen , nur

zu . Etwas vernünftig betrachten heißt, nicht an den Ge

genſtand von Außen her eine Vernunft hinzubringen und

ihn dadurch bearbeiten , ſondern der Gegenſtand iſt für ſich

ſelbſt vernünftig ; hier iſt es der Geiſt in ſeiner Freiheit, die

höchſte Spiße der ſelbſtbewußten Vernunft, die ſich Wirklich

feit giebt und als eriſtirende Welt erzeugt; die Wiffenſchaft

hat nur das Geſchäft, dieſe eigene Arbeit der Vernunft der

Sache zum Bewußtſeyn zu bringen .

$. 32 .

Die Beſtimmungen in der Entwickelung des Begriffs

ſind einer Seite ſelbſt Begriffe, anderer Seits , weil der Begriff

weſentlich als Idee iſt, ſind ſie in der Form des Daſeyns, und

die Reihe der ſich ergebenden Begriffe iſt damit zugleich eine Reihe

von Geſtaltungen ; ſo ſind ſie in der Wiſſenſchaft zu betrachten .

Jn ſpekulativerem Sinn iſt die Weiſe des Daſeyns

eines Begriffes und ſeine Beſtimmtheit Eins und daſſelbe.

Es iſt aber zu bemerken , daß die Momente , deren Reſultat

eine weiter beſtimmte Form iſt, ihm als Begriffsbeſtimmun

gen in der wiſſenſchaftlichen Entwicelung der Idee voran

gehen , aber nicht in der zeitlichen Entwickelung als Geſtal

tungen ihm vorausgehen . So hat die Idee , wie ſie als

Familie beſtimmt iſt, die Begriffsbeſtimmungen zur Voraus

ſepung, als deren Reſultat ſie im Folgenden dargeſtellt wer

den wird. Aber daß dieſe inneren Vorausſeßungen auch

für ſich ſchon als Geſtaltungen , als Eigenthumsrecht,

Vertrag , Moralität u . ſ. f. vorhanden ſeyen , dieß iſt die

andere Seite der Entwickelung, die nur in höher vollendeter

Bildung es zu dieſem eigenthümlich geſtalteten Daſeyn ihrer

Momente gebracht hat.

Zuſaß. Die Idee muß ſich immer weiter in ſich be

ſtimmen , da ſie im Anfange nur erſt abſtrakter Begriff iſt.

Dieſer anfängliche abſtrakte Begriff wird aber nie aufgege
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ben , ſondern er wird nur immer in fich reicher, und die lekte

Beſtimmung iſt ſomit die reichfte. Die früher nur an ſich

Feyenden Beſtimmungen fommen dadurch zu ihrer freien

Selbſtſtändigkeit, ſo aber , daß der Begriff die Seele bleibt,

die Alles zuſammenhält , und die nur durch ein immanentes

Verfahren zu ihren eigenen Unterſchieden gelangt. Man

kann daher nicht ſagen , daß der Begriff zu etwas Neuem

komme, ſondern die leßte Beſtimmung fällt in der Einheit

mit der erſten wieder zuſammen . Wenn auch ſo der Be

griff in ſeinem Daſeyn auseinander gegangen ſcheint, ſo iſt

dieſes eben nur ein Schein , der ſich im Fortgange als ſols

cher aufweiſt , indem alle Einzelnheiten in den Begriff des

Allgemeinen ſchließlich wieder zurückkehren . In den empiri

ſchen Wiſſenſchaften analyſirt man gewöhnlich das, was in

der Vorſtellung gefunden wird , und wenn man nun das

Einzelne auf das Gemeinſchaftliche zurückgebracht hat, ſo

nennt man dieſes alsdann den Begriff. So verfahren wir

nicht, denn wir wollen nur zuſehen , wie ſich der Begriff

ſelbſt beſtimmt und thun uns die Gewalt an , Nichts von

unſerem Meinen und Denken hinzuzugeben . Was wir auf

dieſe Weiſe erhalten , iſt aber eine Reihe von Gedanken , und

eine andere Reihe daſeyender Geſtalten , bei denen es fich

fügen kann , daß die Ordnung der Zeit in der wirklichen

Erſcheinung zum Theil anders iſt , als die Ordnung des

Begriffes. So fann man 3. B . nicht ſagen , daß das

Eigenthum vor der Familie da geweſen ſey , und troß dem

wird es vor derſelben abgehandelt. Man könnte hier alſo

die Frage aufwerfen , warum wir nicht mit dem Höchſten ,

das heißt mit dem konkret Wahren beginnen . Die Antwort

wird ſeyn , weil wir eben das Wahre in Form eines Re

ſultates ſehen wollen , und dazu weſentlich gehört, zuerſt den

abſtrakten Begriff felbft zu begreifen . Das , was wirklich

iſt , die Geſtalt des Begriffes , iſt uns ſomit erſt das Fol

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
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gende und Weitere, wenn es auch in der Wirklichkeit ſelbſt

das Erſte wäre. Unſer Fortgang iſt der , daß die abſtrak

ten Formen ſich nicht als für ſich beſtehend , ſondern als

unwahre aufweiſen .

Nau

Eintheilung.

S. 33.

Nach dem Stufengange der Entwicelung der Idee des an

und für ſich freien Willens iſt der Wille

A . unmittelbar ſein Begriff daher abſtrakt, - die Per

ſönlichkeit, und ſein Daſeyn eine unmittelbare äußer

liche Sache; - die Sphäre des abſtrakten oder for

mellen Rechts.

B . der Wille aus dem äußeren Daſeyn in fich reflektirt, als

ſubjektive Einze Inheit, beſtimmt gegen das Allge

meine, – daſſelbe, Theils als Inneres , das Gute,

Theils als Aeußeres, einevorhandene Welt und dieſe

beiden Seiten der Idee als nur durch einander vermit

telt; die Idee in ihrer Entzweiung oder beſondern

Eriſtenz,das Rechtdes ſubjektiven Willens im Ver

hältniß zum Recht der Welt und zum Recht der, aber nur

anfich ſeyenden , Idee; die SphärederMoralität.

C . die Einheitund Wahrheit dieſer beiden abſtrakten Mo

mente , — die gedachte Idee des Guten realiſirt in dem

in fich reflektirten Willen und in äußerlicher

Welt; - ſo daß die Freiheit als die Subſtanz, ebenſo

ſehr als Wirklichkeit und Nothwendigkeit eriſtirt,

wie als ſubjektiver Wille ; - die ydee in ihrer an

und für ſich allgemeinen Eriſtenz ; die Sittlichkeit.

Die ſittliche Subſtanz aber iſt gleichfalls

a , natürlicher Geiſt; — die Familie ,

b . in ihrer Entzweiung und Erſcheinung; ~ die bür:

gerliche Geſellſchaft,
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c. der Staat, als die in der freien Selbſtſtändigkeit des be- . .

ſondern Willens ebenſo allgemeine und objektive Freiheit ; .

- welcher wirkliche und organiſche Geift a . eines Volks

ſich B . durch das Verhältniß der beſondern Volksgeiſter hin

durch , 7. in der Weltgeſchichte zum allgemeinen Weltgeiſte

wirklich wird und offenbart, deffen Rechtdas H Ö ch ſte iſt.

Daß eine Sache oder Inhalt, der erſt ſeinem Be

griffe nach, oder wie er an ſich iſt, geſebt iſt, die Geſtalt

der Unmittelbarkeit oder des Seyns hat, iſt aus der

ſpekulativen Logif vorausgeſeßt; ein Anderes iſt der Be

griff, der in der Form des Begriffs für ſich iſt; dieſer iſt

nicht mehr ein Unmittelbares. – Gleicherweiſe iſt das die

Eintheilung beſtimmende Princip vorausgeſeßt. Die Ein

theilung kann auch als eine hiſtoriſche Vorausangabe

der Theile angeſehen werden , denn die verſchiedenen Stu

fen müſſen als Entwickelungsmomente der Jdee fich aus

der Natur des Inhalts ſelbſt hervorbringen . Eine philoſo

phiſche Eintheilung iſt überhaupt nicht eine äußerliche, nach

irgend einem oder mehreren aufgenommenen Eintheilungs

gründen gemachte äußere Klaſſificirung eines vorhandenen

Stoffes , ſondern das immanente Unterſcheiden des Begriffes

ſelbſt. — Moralität und Sittlichkeit, die gewöhnlich

etwa als gleichbedeutend gelten , ſind hier in weſentlich ver

ſchiedenem Sinne genommen . Inzwiſchen ſcheint auch die

Vorſtellung ſie zu unterſcheiden ; der kantiſche Sprachgebrauch

bedient fich vorzugsweiſe des Ausdruds Moralität, wie

denn die praktiſchen Principien dieſer Philoſophic fich durch

aus auf dieſen Begriff beſchränken , den Standpunkt der

Sittlichkeit ſogar unmöglich machen , ja felbft fte aus

drücklich zernichten und empören . Wenn aber Moralität

und Sittlichkeit, ihrer Etymologie nach, auch gleichbedeutend

wären , ſo hinderte dieß nicht, dieſe einmal verſchiedenen

Worte für verſchiedene Begriffe zu benußen .

5 *
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Zuſaß. Wenn wir hier vom Rechte ſprechen , ſo mei

nen wir nicht bloß das bürgerliche Recht, das man gewöhn

lich darunter verſteht, ſondern Moralität, Sittlichkeit und

Weltgeſchichte, die ebenfalls hieher gehören , weil der Begriff

die Gedanken der Wahrheit nach zuſammenbringt. Der

freie Wille muß ſich zunächſt, um nicht abſtrakt zu bleiben ,

ein Daſeyn geben , und das erſte ſinnliche Material dieſes

Daſeyns ſind die Sachen , das heißt die äußeren Dinge.

Dieſe erſte Weiſe der Freiheit iſt die , welche “ wir als

Eigenthum kennen ſollen , die Sphäre des formellen und

abſtrakten Rechts , wozu nicht minder das Eigenthum in

ſeiner vermittelten Geſtalt als Vertrag, und das Recht in

ſeiner Verlegung als Verbrechen und Strafe gehören .

Die Freiheit, die wir hier haben , iſt das, was wir Perſon

nennen , das heißt das Subjekt, das frei und zwar für ſich

frei iſt , und ſich in den Sachen ein Daſeyn giebt. Dieſe

bloße Unmittelbarkeit des Daſeyns aber iſt der Freiheit nicht

angemeſſen , und die Negation dieſer Beſtimmung iſt die

Sphäre der Moralität. Ich bin nicht mehr bloß frei in

dieſer unmittelbaren Sache, ſondern ich bin es auch in der

aufgehobenen Unmittelbarkeit , das heißt ich bin es in mir

felbft , im Subjektiven. In dieſer Sphäre iſt es , wo es

auf meine Einſicht und Abſicht und auf meinen Zweck an

kommt, indem die Aeußerlichkeit als gleichgültig geſeßt wird.

Das Gute , das hier der allgemeine Zweck ift , ſoll aber

nicht bloß in meinem Inneren bleiben , ſondern es ſoll ſich

realiſiren . Der ſubjektive Wille nämlich fordert , daß ſein

Inneres , das heißt ſein Zwed , äußeres Daſeyn erhalte, daß

alſo das Gute in der äußerlichen Eriſtenz ſolle volbracht

werden . Die Moralität, wie das frühere Moment des for

mellen Rechts, find beide Abſtraktionen , deren Wahrheit erſt

die Sittlichkeit iſt. Die Sittlichkeit iſt ſo die Einheit

des Willens in ſeinem Begriffe, und des Willens des Ein
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zelnen , das heißt des Subjekts. Ihr erſtes Daſeyn iſt

wiederum ein Natürliches , in Form der Liebe und Empfin

dung, die Familie: das Individuum hat hier ſeine ſpröde

Perſönlichkeit aufgehoben , und befindet ſich mit ſeinem Be

wußtſeyn in einem Ganzen . Aber auf der folgenden Stufe

iſt der Verluſt der eigentlichen Sittlichkeit und der ſubſtan

tiellen Einheit zu ſehen : die Familie zerfält, und die Glie

der verhalten ſich als felſtſtändige zu einander, indem nur

das Band des gegenſeitigen Bedürfniſfes fie umſchlingt. Dieſe

Stufe der bürgerlichen Geſellſchaft hat man häufig

für den Staat angeſehen . Aber der Staat iſt erſt das

Dritte , die Sittlichkeit , und der Geiſt , in welchem die un

geheure Vereinigung der Selbſtſtändigkeit der Individualität,

und der allgemeinen Subſtantialität ſtatt findet. Das Recht

des Staates iſt daher höher, als andere Stufen : es iſt die

Freiheit in ihrer konkreteſten Geſtaltung, welche nur noch

unter die höchſte abſolute Wahrheit des Weltgeiftes fällt.
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Das abſtrakte Recht.

S . 34.

Der an und für ſich freie Wille , wie er in ſeinem abſtrak

ten Begriffe iſt , iſt in der Beſtimmtheit der unmittelbarkeit.

Nach dieſer iſt er ſeine gegen die Realität negative, nur fich ab

ſtraft auf ſich beziehende Wirklichkeit , çin ſich einzelner

Wille eines Subjekts. Nach dem Momente der Beſonder :

heit des Willens hat er einen weitern Inhalt beſtimmter Zwecke

und als ausſchließende Einzelnheit dieſen Inhalt zugleich

als eine äußere, unmittelbar vorgefundene Welt vor fich .

Zuſaß. Wenn geſagt wird, der an und für fich freie

Wille, wie er in ſeinem abſtrakten Begriffe iſt, ſey in der

Beſtimmtheit der Unmittelbarkeit, ſo muß darunter Folgens

des verſtanden werden . Die vollendete Idee des Willens

wäre der Zuſtand, in welchem der Begriff ſich völlig reali

jirt hätte , und in welchem das Daſeyn deffelben nichts als

die Entwickelung ſeiner ſelbſt wäre. Im Anfange iſt der

Begriff aber abſtrakt, das heißt alle Beſtimmungen ſind

zwar in ihm enthalten , aber auch nur enthalten : ſie ſind

nur an fich , und noch nicht zur Totalität in fich ſelbſt ent

wickelt. Wenn ich ſage , ich bin frei, ſo iſt Ich noch dieſes

gegenſaßloſe Inſichſeyn , dagegen im Moraliſchen ſchon ein
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Gegenſaß iſt, denn da bin ich als einzelner Wille, und das

Gute iſt das Augemeine, obgleich es in mir ſelbft ift.

Hier hat der Wiữe alſo ſchon die Unterſchiede von Einzeln

heit und Augemeinheit in ſich ſelbſt, und iſt ſomit beſtimmt.

Aber im Anfang iſt ein ſolcher Unterſchied nicht vorhanden ,

denn in der erſten abſtrakten Einheit iſt noch kein Fortgang

und keine Vermittelung : der Wille iſt ſo in der Form der

Unmittelbarkeit, des Seyns. Die weſentliche Einſicht, die

hier zu erlangen wäre, iſt nun, daß dieſe erſte Unbeſtimmt

heit ſelbſt eine Beſtimmtheit iſt. Denn die Unbeſtimmtheit

liegt darin , daß zwiſchen dem Willen und ſeinem Inhalt

noch kein Unterſchied iſt: aber ſie ſelbſt, dem Beſtimmten

entgegengeſeßt, fällt in die Beſtimmung ein Beſtimmtes zu

reyn : die abſtrakte Identität iſt es , welche hier die Bes

ſtimmtheit ausmacht : der Wille wird dadurch einzelner

Wille -- die Perſon.

$. 35 .

Die Allgemeinheit dieſes für ſich freien Willens iſt die

formelle, die ſelbſtbewußte ſonſt inhaltsloſe einfache Beziehung

auf fich in ſeiner Einzelnheit, - das Subjekt iſt inſofern Per

fon. In der Perſönlichkeit liegt, daß ich als Dieſer voll

kommen nach allen Seiten (in innerlicher Wiüfür, Trieb und

Begierde , ſo wie nach unmittelbarem äußerlichen Daſeyn) be

ſtimmte und endliche, doch ſchlechthin reine Beziehung auf mich

bin und in der Endlichkeit mich ſo als das Unendliche,

Allgemeine und Freie weiß.

Die Perſönlichkeit fängt erſt da an, inſofern das Sub

jekt nicht bloß ein Selbſtbewußtſeyn überhaupt von ſich hat

als konkretem auf irgend eine Weiſe beſtimmtem , ſondern

vielmehr ein Selbſtbewußtſeyn yon fich als vollkommen ab

ſtraktem Ich , in welchem alle konkrete Beſchränktheit und

Gültigkeit negirt und ungültig iſt. In der Perſönlichkeit iſt

daher das Wiſſen ſeiner als Gegenſtandes , aber als
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durch das Denken in die einfache Unendlichkeit erhobenen

und dadurch mit ſich rein - identiſchen Gegenſtandes. Jndi

viduen und Völker haben noch keine Perſönlichkeit, inſofern

fte noch nicht zu dieſem reinen Denken und Wiffen von fich

gekommen ſind. Der an und für ſich ſeyende Geiſt unter

ſcheidet fich dadurch von dem erſcheinenden Geiſte , daß in

derſelben Beſtimmung, worin dieſer nur Selbſtbewußt:

ſeyn , — Bewußtſeyn von ſich , aber nur nach dem na

türlichen Willen und deſſen noch äußerlichen Gegenfäßen iſt,

der Geiſt ſich als abſtraktes und zwar freies Ich zum Ges

genſtande und Zwecke hat und To Perſon iſt .

Zuſaß. Der für ſich ſeyende oder abſtrakte Wille ift

die Perſon. Das Höchſte des Menſchen iſt Perſon zu ſeyn,

aber troß dem iſt die bloße Abſtraktion Perſon ſchon im

Ausdruck etwas Verächtliches . Vom Subjekte iſt die Per

ſon weſentlich verſchieden , denn das Subjekt iſt nur die Mög

lichkeit der Perſönlichkeit, da jedes Lebendige überhaupt ein

Subjekt iſt. Die Perſon iſt alſo das Subjekt, für das dieſe

Subjektivität iſt, denn in der Perſon bin ich ſchlechthin für

mich : ſie iſt die Einzelnheit der Freiheit im reinen Fürfichſeyn.

As dieſe Perſon weiß ich mich frei in mir ſelbſt und kann

von Adem abſtrahiren , da nichts vor mir als die reine Per

ſönlichkeit ſteht , und doch bin ich als Dieſer ein ganz Be

ſtimmtes : ſo alt, ſo groß, in dieſem Raume, und was Alles

für Partikularitäten noch ſeyn mögen . Die Perſon iſt alſo

in Einem das Hohe und das ganz Niedrige; es liegt in ihr

dieſe Einheit des Unendlichen und ſchlechthin Endlichen , der

beſtimmten Grenze und des durchaus Grenzenloſen . Die Ho

heit der Perſon iſt es , welche dieſen Widerſpruch aushalten

kann, der nichts Natürliches in ſich hat oder ertragen könnte.

S. 36 .

1) Die Perſönlichkeit enthält überhaupt die Rechtsfähigkeit

und macht den Begriff und die ſelbſt abſtrakte Grundlage des
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abſtrakten und daher formellen Rechtes aus. Das Rechtsge

bot iſt daher : ſey eine Perſon und reſpektire die an

dern als Perſonen.

$. 37.

2) Die Beſonderheit des Willens iſtwohlMoment des

ganzen Bewußtſeyns des Willens (S. 34.), aber in der abſtraf

ten Perſönlichkeit als ſolcher noch nicht enthalten . Sie iſt daher

zwar vorhanden ,aber als von der Perſönlichkeit,der Beſtimmung

der Freiheit, noch verſchieden , Begierde, Bedürfniß , Triebe, zufälli

ges Belieben u . f. F. – Im formellen Rechte kommt es daher

nicht auf das beſondere Intereſſe,meinen Nußen oder mein Wohl

an – ebenſo wenig auf den beſondern Beſtimmungsgrund mei

nes Willens, auf die Einſicht und Abſicht.

Zufaß. Weil die Beſonderheit in der Perſon noch

nicht als Freiheit vorhanden iſt, ſo iſt Alles , was auf die

Beſonderheit ankommt, hier ein Gleichgültiges. Hat je

mand kein Intereſſe, als ſein formelles Recht, ſo kann dieſes

reiner Eigenfinn ſeyn , wie es einem beſchränkten Herzen

und Gemüthe oft zukommt, denn der rohe Menſch ſteift ſich

am Meiſten auf ſein Recht, indeß der großartige Sinn dar

auf ſteht, was die Sache ſonſt noch für Seiten hat. Das

abſtrakte Recht iſt alſo nur erſt bloße Möglichkeit , und in

ſofern gegen den ganzen Umfang des Verhältniſſes etwas

Formelles. Deshalb giebt die rechtliche Beſtimmung eine

Befugniß , aber es iſt nicht abſolut nothwendig , daß ich

mein Recht verfolge , weil es nur eine Seite des ganzen

Verhältniffes iſt. Möglichkeit iſt nämlich Seyn , das die

Bedeutung hat, auch nicht zu ſeyn.

S. 38.

In Beziehung aufdie fon frete Handlung undmoraliſche und

fittliche Verhältniſſe iſt gegen deren weitern Inhalt das abſtrakte

Recht nur eine Möglichkeit, die rechtliche Beſtimmung daher

nur eine Erlaubniß oder Befugniß. Die Nothwendigkeit
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dieſes Rechts beſchränkt ſich aus demſelben Grunde ſeiner Ab

ſtraktion auf das Negative , die Perſönlichkeit und das daraus

Folgendenicht zu verleßen. Es giebt daher nur Rechtsver

bote , und die poſitive Form von Rechtsgeboten hat ihrem leßten

Inhalte nach das Verbot zu Grunde liegen .

$. 39.

3) Die beſchließende und unmittelbare Einzelnheit der

Perſon verhält ſich zu einer vorgefundenen Natur, welcher hier

mit die Perſönlichkeit des Willens als ein Subjektives ge

genüberſteht, aber dieſer als in ſich unendlich und allgemein iſt

die Beſchränkung, nur ſubjektiv zu ſeyn, widerſprechend und nich

tig . Sie iſt das Thätige , ſie aufzuheben und fich Realität

zu geben , oder, was daſſelbe iſt, jenes Daſeyn als das ihrige

zu ſeßen .

S . 40 .

Das Recht iſt zuerſt das unmittelbare Daſeyn, welches fich

die Freiheit auf unmittelbare Weiſe giebt,

a ) Befiß , welcher Eigenthum ift ; – die Freiheit iſt

hier die des abſtrakten Willens überhaupt, oder eben damit

einer einzelnen ſich nur zu ſich verhaltenden Perſon. .

b ) Die Perſon , ſich von ſich unterſcheidend, verhält ſich

zu einer andern Perſon und zwar haben beide nur als Eigen

thümer für einander Daſeyn. Ihre an ſich ſeyende Identität

erhält Eriſtenz durch das Uebergehen des Eigenthums des Einen

in das des Andern mit gemeinſamen Willen und Erhaltung

ihres Rechts , - im Vertrag.

c) Der Wille als (a ) in ſeiner Beziehung auf ſich , nicht

von einer andern Perſon (b ), ſondern in ſich ſelbſt unterſchieden ,

iſt er, als beſonderer Wille von ſich als an und für ſich

ſeyendem verſchieden und entgegengeſeßt, – Unrecht und

Verbrechen.

Die Eintheilung des Rechts in Perſonen-Sachen

Recht und das Recht zu Aktionen hat, ſo wie die vielen
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andern dergleichen Eintheilungen , zunächſt den Zweck , die

Menge des vorliegenden unorganiſchen Stoffs in eine äußer

liche Ordnung zu bringen . Es liegt in dieſem Eintheilen

vornehmlich die Verwirrung, Rechte, welche ſubſtantielle Ver

hältniſſe , wie Familie und Staat , zu ihrer Vorausſeßung

haben , und ſolche , die ſich auf die bloße abſtrakte Perſön

lichkeit beziehen , kunterbunt zu vermiſchen . In dieſe Ver

wirrung gehört die kantiſche und ſonſt beliebt gewordene

Eintheilung in ſächlich e , perſönlicheund dinglich per

ſönliche Rechte. Das Schiefe und Begriffloſe der Einthei

lung in Perſonen - und Sachenrecht, das in dem römis

ſchen Rechte zu Grunde liegt , zu entwickeln (das Recht zu

Aktionen betrifft die Rechtspflege und gehört nicht in dieſe

Ordnung), würde zu weit führen . Hier erhellt ſchon ſo viel,

daß nur die Perſönlichkeit ein Recht an Sachen giebt

und daher das perſönliche Recht weſentlich Sachenrecht

iſt , – Sache im allgemeinen Sinne als das der Freiheit

überhaupt Aeußerliche, wozu auch mein Körper, mein Leben

gehört. Dieß Sachenrecht iſt das Recht der Perſönlich -

feit als ſolcher. Was aber das im römiſchen Rechte ſo

genannte Perſonenrecht betrifft, ſo fou der Menſch erſt,

mit einem gewiſſen 'status betrachtet , eine Perſon ſeyn

(Heineccii Elem . Jur. Civ. , S. LXXV.); im römiſchen

Rechte iſt hiermit ſogar die Perſönlichkeit ſelbſt , als gegen

über der Sklaverei, nur ein Stand, Zuſtand. Der Inhalt

des römiſchen ſogenannten Perſonenrechts betrifft dann außer

dem Recht an Sklaven , wozu ungefähr auch die Kinder

gehören , und dem Zuſtande der Rechtloſigkeit (capitis

diminutio) die Familienverhältniſſe. Bei Kant find

vollends die Familienverhältniſſe, die auf dingliche Weiſe

perſönlichen Rechte. — Das römiſche Perſonenrecht iſt

daher nicht das Recht der Perſon als ſolcher, ſondern wenig

ſtens der beſondern Perſon ; — ſpäterhin wird ſich zeigen ,
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daß das Familienverhältniß vielmehr das Aufgeben der Per

ſönlichkeit zu ſeiner ſubſtantiellen Grundlage hat. Es kann

nun nicht anders als verkehrt erſcheinen , das Recht der be

ſonders beſtimmten Perſon vor dem allgemeinen Rechte

der Perſönlichkeit abzuhandeln. — Die perſönlichen Rechte

bei Rant ſind die Rechte, die aus einem Vertrage entſtehen ,

daß Ich etwas gebe, leiſte - das jus ad rem im römi

fchen Recht, das aus einer Obligatio entſpringt. Es iſt

allerdings nur eine Perſon , die aus einem Vertrage zu lei

ften hat, ſo wie auch nur eine Perſon , die das Recht an

eine ſolche Leiſtung erwirbt, aber ein ſolches Recht fann

man darum nicht ein perſönliches nennen ; jede Art von

Rechten kommt nur einer Perſon zu und objektiv iſt ein

Recht aus dem Vertrage nicht Recht an eine Perſon , ſon

dern nur an ein ihr Aeußerliches , oder etwas von ihr zu

Veräußerndes , immer an eine Sache.

Erſter Abſchnitt.

- Das Eigenthum .

S . 41.

Die Perſon muß ſich eine äußereSphäre ihrer Freiheit

geben , um als Idee zu ſeyn . Weil die Perſon der an und für

fich Feyende unendliche Wille in dieſer erſten noch ganz abſtrakten

Beſtimmung iſt , ſo iſt dieß von ihm Unterſchiedene, was die

Sphäre ſeiner Freiheit ausmachen kann , gleichfalls als das von

ihm unmittelbar Verſchiedeneund Irennbare beſtimmt.

Zuſaß. Das Vernünftige des Eigenthums liegt nicht

in der Befriedigung der Bedürfniffe, ſondern darin , daß fich

die bloße Subjektivität der Perſönlichkeit aufhebt. Erſt im

Eigenthume iſt die Perſon als Vernunft. Wenn auch die

erfte Realität meiner Freiheit in einer äußerlichen Sache
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ſomit eine ſchlechte Realität iſt, ſo kann die abſtrakte Per

ſönlichkeit eben in ihrer Unmittelbarkeit kein anderes Daſeyn ,

als in der Beſtimmung der Unmittelbarkeit haben .

$. 42.

Das von dem freien Geiſte unmittelbar Verſchiedene ift für

ihn und an ſich das Aeußerliche überhaupt, eine Sache,

ein Unfreies , Unperſönliches und Rechtloſes.

Sache hat wie das Objektive die entgegengeſepten Be

deutungen , das eine Mal, wenn man ſagt : Das iſt die

· Sache, es kommt auf die Sache, nicht auf die Perſon

an , – die Bedeutung des Subſtantiellen ; das andere

Mal gegen die Perſon (nämlich nicht das beſondere Sub

jekt) iſt die Sache das Gegentheil des Subſtantiel

len , das ſeiner Beſtimmung nach nur Aeußerliche. — Was

für den freien Geiſt, der vom bloßen Bewußtſeyn wohl un

terſchieden werden muß, das Aeußerliche iſt , iſt es an und

für fich, darum iſt die Begriffsbeſtimmung der Natur dieß,

das Aeußerliche an ihr ſelbſt zu feyn.

Zuſaß. Da der Sache die Subjektivität abgeht, iſt fte

nicht bloß dem Subjekte, ſondern ſich ſelbſt das Neußerliche.

Raum und Zeit find auf dieſe Weiſe äußerlich . Ich als

finnlich , bin ſelbſt äußerlich , räumlich und zeitlich. Ich , indem

ich ſinnliche Anſchauungen habe, habe ſie von Etwas, das

fich ſelbſt äußerlich iſt. Das Thier kann anſchauen , aber

die Seele des Thieres hat nicht die Seele, nicht ſich ſelbft

zum Gegenſtand , ſondern ein Aeußerliches.

S. 43.

Die Perſon hat als der unmittelbare Begriff und damit

auch weſentlich Einzelne eine natürliche Eriftenz, Theils an ihr

felbft, Theils als eine ſolche, zu der ſie als einer Außenwelt ſich

verhält. — Nur von dieſen Sachen , als die es unmittelbar, nicht

von Beſtimmungen , die es durch die Vermittelung des Willens
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zu werden fähig ſind, iſt hier bei der Perſon, die ſelbſt noch in

ihrer erſten Unmittelbarkeit iſt, die Rede.

Geiſtige Geſchidlichkeiten , Wiſſenſchaften , Künſte, ſelbſt

Religiöſes, (Predigten , Meſſen , Gebete, Segen in geweihten

Dingen ), Erfindungen u . f. F.werden Gegenſtände des Ver

trags, anerkannten Sachen in Weiſe des Kaufens, Verkau

fens u . ſ. f. gleichgeſeßt. Man kann fragen , ob der Künſt

ler, der Gelehrte, u . f. f. im juriſtiſchen Beſiße ſeiner Kunſt,

Wiffenſchaft, ſeiner Fähigkeit, eine Predigt zu halten , Meſſe

zu leſen u . ſ. w . fey , d. i. ob dergleichen Gegenſtände

Sachen ſeyen . Man wird Anſtand nehmen , ſolche Ges

ſchidlichkeiten , Kenntniſſe, Fähigkeiten u . f. F. Sachen zu

nennen : da über dergleichen Beſitz einer Seits als über

Sachen verhandelt und kontrahirt wird , er anderer Seits

aber ein Inneres und Geiſtiges iſt, kann der Verſtand über

die juriſtiſche Qualifikation deſſelben in Verlegenheit ſeyn ,

da ihm nur der Gegenſaß: daß Etwas entweder Sache

oder Nicht- Sache (wie das Entweder unendlich, oder

endlich ) , vorſchwebt. Kenntniffe, Wiſſenſchaften , Talente

u . f. f. find freilich dem freien Geiſte eigen und ein Inner

liches deſſelben , nicht ein Neußerliches , aber ebenſo ſehr kann

er ihnen durch die Aeußerung ein äußerliches Daſeyn geben

und ſie veräußern (f. unten ), wodurch ſie unter die Be

ſtimmung von Sachen geſeßt werden . Sie ſind alſo nicht

zuerſt ein Unmittelbares , ſondern werden es erſt durch die

Vermittelung des Geiſtes , der ſein Inneres zur Unmittel

barkeit und Außerlichkeit herabfeßt. — Nach der unrecht

lichen und unſittlichen Beſtimmung des römiſchen Rechts

waren die Kinder Sachen für den Vater und dieſer hier

mit im juriſtiſchen Beſiße ſeiner Kinder , und doch wohl

ſtand er auch im fittlichen Verhältniſſe der Liebe zu ihnen

(das freilich durch jenes Unrecht ſehr geſchwächt werden

mußte). Es fand darin alſo eine, aber ganz unrechtliche
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Vereinigung der beiden Beſtimmungen von Sache und Nicht

Sache Statt. – Im abſtrakten Rechte, das nur die Perſon

als ſolche, ſomit auch das Beſondere, was zum Daſeyn und

Sphäre ihrer Freiheit gehört, nur inſofern zum Gegenſtande

hat, als es als ein von ihr Trennbares und unmittelbar

Verſchiedenes ift , dieß mache ſeine weſentliche Beſtimmung

aus , oder es fönne fie nur erſt vermittelft des ſubjektiven

Willens erhalten , kommen geiſtige Geſchicklichkeiten , Wiffen

ſchaften u . f. f. allein nach ihrem juriſtiſchen Beſiße in Bes

tracht; der Beſiß des Körpers und des Geiſtes , der durch

Bildung, Studium , Gewöhnung u . f. f. erworben wird , und

als ein inneres Eigenthum des Geiftes iſt, iſt hier nicht

abzuhandeln . Von dem Uebergange aber eines ſolchen

geiſtigen Eigenthums in die Neußerlichkeit , in welcher es

unter die Beſtimmung eines juriſtiſch-rechtlichen Eigenthums

fält, iſt erſt bei der Veräußerung zu ſprechen .

$. 44.

Die Perſon hat das Recht, in jede Sache ihren Willen zu

legen , welche dadurch die Meinige iſt, zu ihrem ſubſtantiellen

Zwecke , da ſie einen ſolchen nicht in ſich ſelbſt hat, ihrer Be

ſtimmung und Seele meinen Willen erhält, – abſolutes Zu

eignungsrecht des Menſchen auf alle Sachen .

Diejenige ſogenannte Philoſophie, welche den unmittel

baren einzelnen Dingen ,-dem Unperſönlichen , Realität im

Sinne von Selbſtſtändigkeit und wahrhaftem Für- und In

fichſeyn zuſchreibt, ebenſo diejenige, welche verſichert, der Geift

könne die Wahrheit nicht erkennen und nicht wiffen ,,was

das Ding an ſich iſt, wird von dem Verhalten des freien

Willens gegen dieſe Dinge unmittelbar widerlegt. Wenn

für das Bewußtſeyn , für das Anſchauen und Vorſtellen die

ſogenannten Außendinge den Schein von Selbſtſtändig

feit haben , ſo iſt dagegen der freie Wille der Idealismus,

die Wahrheit ſolcher Wirklichkeit.



80 Erſter Theil . Das abſtrakte
Recht.

Zuſaß. Alle Dinge können Eigenthum des Menſchen

werden , weil dieſer freier Wille, und als ſolcher an und für

ſich iſt , das Entgegenſtehende aber dieſe Eigenſchaft nicht

hat. Jeder hat alſo das Recht ſeinen Willen zur Sache zu

machen , oder die Sache zu ſeinem Willen , das heißt mit

anderen Worten , die Sache aufzuheben und zu der ſeinigen

umzuſchaffen ; denn die Sache als Aeußerlichkeit hat keinen

Selbſtzweck, iſt nicht die unendliche Beziehung ihrer auf fich

ſelbſt, ſondern ſich ſelbſt ein Aeußerliches. Ein ſolches Aeußer

liche iſt auch das Lebendige (das Thier), und inſofern ſelber

eine Sache. Nur der Wille iſt das Unendliche, gegen alles

andere Abſolute; während das Andere ſeiner Seits nur

relativ iſt. Sich zueignen heißt im Grunde ſomit nur die

Hoheit meines Willens gegen die Sache manifeſtiren , und

aufweiſen , daß dieſe nicht an und für ſich , nicht Selbſtzwed

iſt. Dieſe Manifeſtation geſchieht dadurch , daß ich in die

Sache einen anderen Zweck lege, als ſie unmittelbar hatte :

ich gebe dem Lebendigen als meinem Eigenthum eine andere

Seele , als es hatte; ich gebe ihm meine Seele. Der freie

Wille iſt ſomit der Idealismus, der die Dinge nicht, wie ſie

ſind, für an und für fich hält, während der Realismus die

felben für abſolut erklärt, wenn ſie ſich auch nur in der Form

der Endlichkeit befinden. Schon das Thier hat nicht mehr

dieſe realiſtiſche Philoſophie , denn es zehrt die Dinge auf,

und beweiſt dadurch , daß ſie nicht abſolut ſelbſtſtändig ſind.

S. 45 .

Daß Ich etwas in meiner ſelbſt äußeren Gewalt habe, macht

den Beſiß aus, ſo wie die beſondere Seite, daß Ich etwas aus

natürlichem Bedürfniſſe, Triebe und der Wiüfür zu dem Meini

gen mache, das beſondere Intereffe des Befißes iſt. Die Seite

aber, daß Ich als freier Wiữe mir im Beſiße gegenſtändlich und

hiermit auch erſt wirklicher Wille bin , macht das Wahrhafte

und Rechtliche darin , die Beſtimmung des Eigenthum 8 aus.
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Eigenthum zu haben , erſcheint in Rückſicht auf das Be

dürfniß, indem dieſes zum Erſten gemacht wird, als Mittel ;

die wahrhafte Stellung aber iſt, daß. vom Standpunkte der

Freiheit aus das Eigenthum als das erſte Daſeyn derſel

ben , weſentlicher Zweck für ſich iſt.

$. 46.

Da mir im Eigenthum mein Wille als perſönlicher, ſomit

als Wille des Einzelnen objektiv wird, ſo erhält es den Charak

ter von Privateig enthum , und gemeinſchaftliches Eigenthum ,

das ſeiner Natur nach vereinzelt beſeſſen werden kann, die Bes

ſtimmung von einer an ſich auflösbaren Gemeinſchaft, in

der meinen Antheil zu laſſen , für fich Sache der Wilfür iſt.

Die Benußung elementariſcher Gegenſtände iſt, ihrer

Natur nach , nicht fähig , zu Privatbeſit partikulariſirt zu

werden . – Die agrariſchen Gefeße in Rom enthalten

einen Kampf zwiſchen Gemeinſamkeit und Privateigenthüm

lichkeit des Grundbeſißes ; die lektere mußte als das ver

nünftigere Moment, obgleich auf Koſten andern Rechts , die

Oberhand behalten . — Familien - Fideikommiſſariſches

Eigenthum enthält ein Moment, dem das Recht der Per

ſönlichkeit und damit des Privateigenthums entgegenſteht.

Aber die Beſtimmungen , die das Privateigenthum betreffen ,

können höhern Sphären des Rechts , einem Gemeinweſen ,

dem Staate untergeordnet werden müſſen , wie in Rücſicht

auf Privateigenthümlichkeit beim Eigenthum einer ſogenann

ten moraliſchen Perſon , Eigenthum in todter Hand , der

Fall iſt. Jedoch können ſolche Ausnahmen nicht im Zufall,

in Privatwillkür, Privatnußen , ſondern nur in dem vernünf

tigen Organismus des Staats begründet ſeyn. – Die

Idee des platoniſchen Staats enthält das Unrecht gegen

die Perſon , des Privateigenthums unfähig zu ſeyn, als allge

meines Prinzip . Die Vorſtellung von einer frommen oder

freundſchaftlichen und ſelbſt erzwungenen Verbrüderung der

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
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Menſchen mit Gemeinſchaft der Güter und der Ver

bannung des privateigenthümlichen Princips kann ſich der

Geſinnung leicht darbieten , welche die Natur der Freiheit des

Geiſtes und des Rechts verkennt und ſie nicht in ihren be

ſtimmten Momenten erfaßt. Was die moraliſche oder reli

giöſe Rückſicht betrifft, ſo hielt Epifur ſeine Freunde,

wie ſie, einen ſolchen Bund der Gütergemeinſchaft zu errichten ,

vorhatten , gerade aus dem Grunde davon ab, weil dieß ein

Mißtrauen beweiſe, und die einander mißtrauen , nicht Freunde

Feyen . (Diog. Laërt. l. X . n . VI.)

Zuſaß. Im Eigenthum iſt mein Wiưe perſönlich, die

Perſon iſt aber ein Dieſes : alſo wird das Eigenthum das

Perſönliche dieſes Willens. Da ich meinem Willen Daſeyn

durch das Eigenthum gebe , ſo muß das Eigenthum auch

die Beſtimmung haben , das Dieſe , das Meine zu feyn.

Dieß iſt die wichtige Lehre von der Nothwendigkeit des Þri

vateigenthums. Wenn Ausnahmen durch den Staat ge

macht werden können , ſo iſt es doch dieſer allein , der fie

machen kann : häufig iſt aber von demſelben , namentlich in

unſerer Zeit, das Privateigenthum wieder hergeſtellt worden .

So haben z. B . viele Staaten mit Recht die Klöfter auf

gehoben , weil ein Gemeinweſen leßtlich kein ſolches Recht

am Eigenthum hat, als die Perſon .

S. 47.

Als Perſon bin Ich ſelbſt unmittelbar Einzelner, -

dieß heißt in ſeiner weitern Beſtimmung zunächft: Ich bin le

bendig in dieſem organiſchen Körper, welcher mein dem

Inhalte nach allgemeines ungetheiltes äußeres Daſeyn , die

reale Möglichkeit alles weiter beſtimmten Daſeyns iſt. Aber als

Perſon habe ich zugleich mein Leben und Körper, wie

andere Sachen , nur inſofern es mein Wille iſt.

Daß ich nach der Seite , nach welcher Ich nicht als

der für ſich ſeyende, ſondern als der unmittelbare Begriff
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eriſtire , lebendig bin und einen organiſchen Körper habe ,

beruht auf dem Begriffe des Lebens und dem des Geiſtes

als Seele , – auf Momenten , die aus der Naturphiloſo

phie aufgenommen ſind.

Ich habe dieſe Glieder , das Leben nur, inſofern ich

will; das Thier kann ſich nicht ſelbſt verſtümmeln oder um

bringen , aber der Menſch .

Zuſaß. Die Thiere. haben ſich zwar im Beſit : ihre

Seele iſt im Beſitz ihres Körpers, aber ſie haben kein Recht

auf ihr Leben , weil ſie es nicht wollen .

S. 48.

Der Körper , inſofern er unmittelbares Daſeyn iſt, iſt er

dem Geiſte nicht angemeſſen ; um williges Organ und beſeeltes

Mittel deſſelben zu ſeyn, muß er erſt von ihm in Beſiß ge

nommen werden (S . 57.). — Aber für Andere bin ich weſent

lich ein Freies in meinem Körper, wie ich ihn unmittelbar habe.

Nur weil ich als Freies im Körper lebendig bin , darf

dieſes lebendige Daſeyn nicht zum Laſtthiere mißbrauchtwer

den . Inſofern Ich lebe , iſt meine Seele (der Begriff und

höher das Freie) und der Leib nicht geſchieden , dieſer iſt das

Daſeyn der Freiheit und Ich empfinde in ihm . Es iſt da

her nur ideeloſer , ſophiſtiſcher Verſtand, welcher die Unter

ſcheidung machen kann , daß das Ding an ſich, die Seele,

nicht berührt oder angegriffen werde, wenn der Körper

mißhandelt und die Eriſtenz der Perſon der Gewalt eines

Andern unterworfen wird. Ich kann mich aus meiner

Eriſtenz in mich zurückziehen und ſie zur äußerlichen machen ,

- die beſondere Empfindung aus mir hinaushalten und in

den Feſſeln frei ſeyn . Aber dieß iſt mein Wiữe, für den

Andern bin ich in meinem Körper; frei für den An

dern bin ich nur als frei im Daſeyn, iſt ein identiſcher

Saß. Meinem Körper von Andern angethane Gewalt

ift Mir angethane Gewalt.

6 *
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Daß, weil ich empfinde , die Berührung und Gewalt

gegen meinen Körper mich unmittelbar als wirklich und

gegenwärtig berührt, macht den Unterſchied zwiſchen per

ſönlicher Beleidigung und zwiſchen Verleßung meines äußern

Eigenthums, als in welchem mein Wille nicht in dieſer un

mittelbaren Gegenwart und Wirklichkeit iſt.

S. 49.

Im Verhältniſſe zu äußerlichen Dingen iſt das Vernünf

tige, daß Ich Eigenthum befiße; die Seite des Beſonderen

aber begreift die ſubjektiven Zwecke, Bedürfniſſe, die Wiüfür, die

Talente , äußere Umſtände u . f. f. (S . 45.); hiervon hängt der

, Beſiß bloß als ſolcher ab, aber dieſe beſondere Seite iſt in dieſer

Sphäre der abſtrakten Perſönlichkeit noch nicht identiſch mit der

Freiheit gefeßt. Was und wie viel Ich beſiße, iſt daher

eine rechtliche Zufälligkeit.

In der Perſönlichkeit ſind dieMehrern Perſonen ,wenn

man hier von Mehrern ſprechen will, wo noch kein ſolcher

Unterſchied Statt findet, gleich . Dieß iſt aber ein leerer

tautologiſcher Sab ; denn die Perſon iſt als das Abſtrakte

eben das noch nicht Beſonderte und in beſtimmtem Unter

ſchiede Geſepte. — Gleichheit iſt die abſtrakte Identität

des Verſtandes , auf welche das reflektirende Denken und

damit die Mittelmäßigkeit des Geiſtes überhaupt, zunächſt

verfält, wenn ihm die Beziehung der Einheit auf einen Un

terſchied vorkommt. Hier wäre die Gleichheit nur Gleich

heit der abſtrakten Perſonen als ſolcher, außer welcher

eben damit Alles , was den Beſiß betrifft, dieſer Boden

der Ungleich heit, fällt. — Die bisweilen gemachte For

derung der Gleichheit in Austheilung des Erdbodens oder

gar des weiter vorhandenen Vermögens , iſt ein um ſo lee

rerer und oberflächlicherer Verſtand , als in dieſe Beſonder

heit nicht nur die äußere Naturzufälligkeit, ſondern auch der

ganze Umfang der geiſtigen Natur in ihrer unendlichen Be
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ſonderheit und Verſchiedenheit, ſo wie in ihrer zum Drga

nismus entwickelten Vernunft fält. — Von einer Unge

rechtigkeit der Natur über ungleiches Austheilen des

Beſiges und Vermögens kann nicht geſprochen werden , denn

die Natur iſt nicht frei, und darum weder gerecht, noch un

gerecht. Daß alle Menſchen ihr Auskommen für ihre Be

dürfniffe haben ſollen , iſt Theils ein moraliſcher und, in die

ſer Unbeſtimmtheit ausgeſprochen , zwar wohlgemeinter, aber,

wie das bloß Wohlgemeinte überhaupt, nichts Objektives

ſeyender Wunſch , Theils iſt Auskommen etwas anderes

als Beſiß und gehört einer andern Sphäre, der bürger

lichen Geſellſchaft, an .

Zuſaß. Die Gleichheit , die man etwa in Beziehung

auf die Vertheilung der Güter einführen möchte, würde, da

das Vermögen vom Fleiß abhängt, ohnehin in kurzer Zeit

wieder zerſtört werden . Was ſich aber nicht ausführen läßt,

das ſoll auch nicht ausgeführt werden . Denn die Menſchen

ſind freilich gleich , aber nur als Perſonen , das heißt, rück

fichtlich der Quelle ihres Beſiges. Demzufolge müßte jeder

Menſch Eigenthum haben . Will man daher von Gleich

heit ſprechen , ſo iſt es dieſe Gleichheit, die man betrachten

muß. Außer derſelben fällt aber die Beſtimmung der Be

ſonderheit, die Frage, wie viel ich beſiße. Hier iſt die Be

hauptung falſch , daß die Gerechtigkeit fordere , das Eigen

thum eines Feden ſolle gleich ſeyn ; denn dieſe fordert nur,

daß jeder Eigenthum haben ſolle. Vielmehr iſt die Beſon

derheit , das , wo gerade die Ungleichheit ihren Plaß hat,

und die Gleichheit wäre hier Unrecht. Es iſt ganz richtig ,

daß die Menſchen häufig nach den Gütern der Anderen Luſt

bekommen ; dieß iſt aber eben das Unrecht , denn das Recht

iſt das , was gleichgültig gegen die Beſonderheit bleibt.

S. 50.

Daß die Sache dem in der Zeit zufällig Erſten , der ſie
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in Beſit nimmt, angehört , iſt, weil ein Zweiter nicht in Befiß

nehmen kann , was bereits Eigenthum eines Andern iſt, eine

ſich unmittelbar verſtehende, überflüſſige Beſtimmung.

Zuſaß. Die bisherigen Beſtimmungen betrafen haupt

ſächlich den Saß, daß die Perſönlichkeit Daſeyn im Eigen

thum haben müſſe. Daß nun der erſte Beſißergreifende auch

Eigenthümer ſey, geht aus dem Geſagten hervor. Der Erſte

iſt nicht dadurch rechtlicher Eigenthümer , weil er der Erſte

iſt, ſondern weil er freier Wille iſt, denn erſt dadurch , daß

ein Anderer nach ihm kommt, wird er der Erſte. '

S. 51.

Zum Eigenthum als dem Daſeyn der Perſönlichkeit , iſt

meine innerliche Vorſtellung und Wile, daß Etwas mein

ſeyn ſolle, nicht hinreichend, ſondern es wird dazu die Beſiß

ergreifung erfordert. Das Daſeyn , welches jenes Wollen

hierdurch erhält, ſchließt die Erkennbarkeit für Andere in fich . –

Daß die Sache, von der Ich Beſit nehmen kann, herrenlos

Fey , iſt (wie $. 50.) eine ſich von ſelbſt verſtehende negative Bes

dingung, oder bezieht ſich vielmehr auf das anticipirte Verhält

niß zu Andern.

Zuſaß. Daß die Perſon ihren Willen in eine Sache

legt, iſt erſt der Begriff des Eigenthums und das Weitere

iſt eben die Realiſation deſſelben . Mein innerer Willens

aftus , welcher ſagt, daß Etwas mein fey , muß auch für

Andere erkennbar werden . Mache ich eine Sache zur mei

nigen , ſo gebe ich ihr dieſes Prädikat, das an ihr in äußer

licher Form erſcheinen , und nicht bloß in meinem inneren

Willen ſtehen bleiben muß. Unter Kindern pflegt es zu ge

ſchehen , daß dieſe gegen die Beſißergreifung Anderer das

frühere Wollen hervorheben : für Erwachſene iſt aber dieſes

Wollen nicht hinreichend, denn die Form der Subjektivität

muß entfernt werden , und ſich zur Objektivität herausar

beiten .
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S. 52.

Die Befißergreifung macht die Materie der Sache zu

meinem Eigenthum, da die Materie für fich nicht ihr eigen iſt.

Die Materie leiſtet mir Widerſtand (und ſie iſt nur dieß,

mir Widerſtand zu leiſten ), d. i. ſie zeigt mir ihr abſtraktes

Fürfichſeyn nur als abſtraktem Geiſte , nämlich als ſinn

lichem (verkehrter Weiſe hält das ſinnliche Vorſtellen das

ſinnliche Seyn des Geiſtes für das Konkrete und das Ver

nünftige für das Abſtrakte), aber in Beziehung auf den Wil

len und Eigenthum hat dieß Fürſichſeyn der Materie keine

Wahrheit. Das Beſibergreifen als äußerliches Thun ,

wodurch das allgemeine Zueignungsrecht der Naturdinge

verwirklicht wird , tritt in die Bedingungen der phyſiſchen

Stärke , der Lift, der Geſchicklichkeit, der Vermittelung über

haupt, wodurch man körperlicherweiſe etwas habhaft wird.

Nach der qualitativen Verſchiedenheit der Naturdinge hat

deren Bemächtigung und Beſignahme einen unendlich viel

fachen Sinn und eine ebenſo unendliche Beſchränkung und

Zufälligkeit. Dhnehin iſt die Gattung und das Elementa

riſche, als ſolches , nicht Gegenſtand der perſönlichen

Einzelnheit; um dieß zu werden und ergriffen werden zu

können , muß es erſt vereinzelt werden (ein Athemzug der

Luft, – ein Schluck Waſſers ). An der Unmöglichkeit, eine

åußerliche Gattung als ſolche und das Elementariſche in

Beſiß nehmen zu können , iſt nicht die äußerliche phyſiſche

Unmöglichkeit als das lepte zu betrachten , ſondern daß die

Perſon als Wille ſich als Einzelnheit beſtimmt und als

Perſon zugleich unmittelbare Einzelnheit iſt, hiermit ſich auch

als ſolche zum Aeußerlichen als zu Einzelnheiten verhält.

(S. 13. Anm . S. 43.) – Die Bemächtigung und das äußer

liche Beſißen wird daher auch auf unendliche Weiſe mehr

oder weniger unbeſtimmt und unvollkommen. Immer aber

iſt die Materie nicht ohne weſentliche Form und nur durch
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dieſe iſt ſie Etwas. Je mehr ich mir dieſe Form aneigne,

deſto mehr komme ich auch in den wirklichen Beſit der

Sache. Das Verzehren von Nahrungsmitteln iſt eine Durch

dringung und Veränderung ihrer qualitativen Natur, durch

die ſie vor dem Verzehren das ſind, was ſie ſind. Die

Ausbildung meines organiſchen Körpers zu Geſchicklichkei

ten , ſo wie die Bildung meines Geiſtes iſt gleichfalls eine

mehr oder weniger vollkommene Beſißnahme und Durch

dringung; der Geiſt iſt es , den ich mir am vollkommenſten

zu eigen machen kann. Aber dieſe Wirklich keit der Be

ſibergreifung iſt verſchieden von dem Eigenthum , als

ſolchem , welches durch den freien Willen vollendet iſt. Ge

gen ihn hat die Sache nicht ein Eigenthümliches für ſich

zurückbehalten , wenn ſchon im Beſiße, als einem äußerlichen

Verhältniß, noch eine Aeußerlichkeit zurückbleibt. Ueber das

leere Abſtraktum einer Materie ohne Eigenſchaften , welches

im Eigenthum außer mir und der Sache eigen bleiben ſou ,

muß der Gedanke Meiſter werden.

Zuſaß. Fichte hat die Frage aufgeworfen , ob, wenn

ich die Materie formire, dieſelbe auch mein ſey. Es 'muß,

nach ihm , wenn ich aus Gold einen Becher verfertigt habe,

einem Anderen freiſtehen , das Gold zu nehmen , wenn er

nur dadurch meine Arbeit nicht verlebt. So trennbar dieß

auch in der Vorſtellung iſt, ſo iſt in der That dieſer Unter

ſchied eine leere Spiſfindigkeit; denn wenn ich ein Feld in

Beſiß nehme und beadere , ſo iſt nicht nur die Furche mein

Eigenthum , ſondern das Weitere, die Erde, die dazu gehört.

Ich will nämlich dieſe Materie , das Ganze in Beſiß neh

men : ſie bleibt daher nicht herrenlos, nicht ihr eigen . Denn

wenn die Materie auch außerhalb der Form bleibt, die ich

dem Gegenſtande gegeben habe, ſo iſt die Form eben ein

Zeichen , daß die Sache mein ſeyn ſoll : fte bleibt daher nicht

außer meinem Willen , nicht außerhalb deſſen , was ich ge
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wollt habe. Es iſt daher nichts da, was von einem An

deren in Beſik zu nehmen wäre.

S. 53.

Das Eigenthum hat ſeine näheren Beſtimmungen im Ver

hältniſſe des Willens zur Sache ; dieſes iſt a ) unmittelbar Be

fißnahme, inſofern der Wille in der Sache, als einem Poſi

tiven , ſein Daſeyn hat, B ) inſofern ſie ein Negatives gegen

ihn iſt, hat er ſein Daſeyn in ihr als einem zu Negirenden , —

Gebrauch , y) die Reflerion des Willens in ſich aus der Sache

- Veräußerung; — poſitives , negatives und un ,

endliches Urtheil des Willens über die Sache.

A . Beſitznahme

S. 54.

Die Beſißnahme iſt Theils die unmittelbar förperliche

Ergreifung, Theils die Formirung, Theils die bloße Bes

zeichnung.

Zuſaß. Dieſe Weiſen der Beſignahme enthalten den

Fortgang von der Beſtimmung der Einzelnheit zu der der Au

gemeinheit. Die förperliche Ergreifung kann nur an der

einzelnen Sache Statt finden , dagegen die Bezeichnung die

Beſignahme durch die Vorſtellung iſt. Ich verhalte mich

dabei vorſtellend , und meine, daß die Sache nach ihrer

Ganzheit mein ſey , nicht bloß der Theil, den ich förperlich

in Beſitz nehmen kann .

S. 55.

a ) Die körperliche Ergreifung iſt nach der finnlichen

Seite, indem ich in dieſem Beſitzen unmittelbar gegenwärtig bin

und damit mein Wile ebenſo erkennbar iſt, die vollſtändigſte

Weiſe; aber überhaupt nur ſubjektiv , temporär und dem Umfange

nach, ſowie auch durch die qualitative Natur der Gegenſtände höchſt

eingeſchränkt. – Durch den Zuſammenhang, in den ich Etwas

mit anderwärts mir ſchon eigenthümlichen Sachen bringen kann,
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oder Etwas ſonſt zufälliger Weiſe kommt, durch andere Vermit

telungen wird der Umfang dieſer Beſignahme etwas ausgedehnt.

Mechaniſche Kräfte, Waffen , Inſtrumente erweitern den

Bereich meiner Gewalt. — Zuſammenhänge, wie des mei

nen Boden beſpülenden Meeres , Stromes , eines zur Jagd ,

Weide , und anderer Benußung tauglichen Bodens , der an

mein feſtes Eigenthum angrenzt, der Steine und anderer

Mineralienlager unter meinem Ader , Schäße in oder unter

meinem Grundeigenthum u . ſ. fo, - oder Zuſammenhänge,

die erſt in der Zeit und zufällig erfolgen (wie ein Theil

der ſogenannten natürlichen Acceſfionen , Alluvion und der

gleichen , auch Strandung - ) , die Foetura iſt wohl eine

Acceſſion zu meinem Vermögen , aber , als ein organiſches

Verhältniß , kein äußerliches Hinzukommen zu einer andern

von mir beſeſſenen Sache und daher von ganz anderer Art,

als die ſonſtigen Acceſſionen , – find Theils leichtere zum

Theil ausſchließende Möglich feiten , etwas in Beſiß zu

nehmen oder zu benußen für einen Beſißer gegen einen an

dern , Theils fann das Hinzugefommene als ein unſelbft

ſtändiges Accidens der Sache, zu der es hinzugekommen ,

angeſehen werden . Es ſind dieß überhaupt å ußerliche

Verknüpfungen , die nicht den Begriff und die Lebendigkeit

zu ihrem Bande haben . Sie fallen daher dem Verſtande

für Herbeibringung und Abwägung der Gründe und Ge

gengründe und der poſitiven Gefeßgebung zur Entſcheidung,

nach einem Mehr oder weniger von Weſentlichkeit oder Un

weſentlichkeit der Beziehungen , anheim .

Zuſaß. Die Beſißnahme iſt ganz vereinzelter Art :

ich nehme nicht mehr in Beſiß , als ich mit meinem Körper

berühre, aber das Zweite iſt ſogleich , daß die äußeren Dinge

eine weitere Ausdehnung haben , als ich faſſen kann . In

dem ich ſo was in Beſiß habe, iſt auch damit ein Anderes

in Verbindung. Ich übe die Befißnahme durch die Hand,

799 .
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aber der Bereich derſelben kann erweitert werden . Die Hand

iſt dieſes große Organ , das fein Thier hat, und was ich

mit ihr faſſe, kann ſelbſt ein Mittel werden , womit ich wei

ter greife. Wenn ich etwas beſiße, ſo geht der Verſtand

gleich dahin über, daß nicht bloß das unmittelbar Beſeſſene,

ſondern das damit Zuſammenhängende mein ſey. Hier muß

das poſitive Recht feine Feſtſtellungen machen , denn aus

dem Begriffe läßt ſich Nichts weiter herleiten .

S. 56 .

B ) Durch die Formirung erhält die Beſtimmung, daß

Etwas das Meinige iſt, eine für ſich beſtehende Aeußer

lichkeit und hört auf, auf meine Gegenwart in dieſem Raum

und in dieſer Zeit und auf die Gegenwart meines Wiſſens

und Wollens beſchränkt zu ſeyn .

Das Formiren iſt inſofern die der Idee angemeſſenſte

Beſißnahme, weil ſie das Subjektive und Objeftive in fich

vereinigt, übrigens nach der qualitativen Natur der Gegen

ſtände und nach der Verſchiedenheit der ſubjektiven Zwecke un

endlich verſchieden . — Es gehört hierher auch das Formiren

des Organiſchen , an welchem das, was ich an ihm thue,

nicht als ein Aeußerliches bleibt, ſondern aſſimilirt wird ;

Bearbeitung der Erde, Kultur der Pflanzen , Bezähmen , Füt

tern und Hegen der Thiere ; — weiter vermittelnde Veran

ſtaltungen zur Benußung elementariſcher Stoffe oder Kräfte, ver

anſtaltete Einwirkung eines Stoffes auf einen andern u . f. f

Zuſaß. Dieſe Formirung kann empiriſch die verſchie

denartigſten Geſtalten annehmen . Der Acker, den ich be

baue, wird dadurch formirt. In Beziehung auf das Unor

ganiſche iſt die Formirung nicht immer direkt. Wenn ich

3. B . eine Windmühle baue, ſo habe ich die Luft nicht for

mirt, aber ich mache eine Form zur Benußung der Luft, die

mir deswegen nicht genommen werden darf, weil ich ſie

ſelbſt nicht formirt habe. Auch, daß ich Wild ſchone, kann
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als eine Weiſe der Formtrung angeſehen werden , denn es

iſt ein Benehmen in Rücficht auf die Erhaltung des Ge

genſtandes. Nur iſt freilich die Dreſſur der Thiere eine

direktere , mehr von mir ausgehende Formirung.

S. 57.

Der Menſch iſt nach der unmittelbaren Eriſtenz an ihm

ſelbſt ein Natürliches , ſeinem Begriffe Aeußeres ; erſt durch die

Ausbildung ſeines eigenen Körpers und Geiſtes , weſentlich

dadurch, daß ſein Selbſtbewußtſeyn ſich als freies er

faßt, nimmt er ſich in Beſik und wird das Eigenthum ſeiner ſelbſt

und gegen Andere. Dieſes Beſignehmen iſt umgekehrt ebenſo dieß,

das , was er ſeinem Begriffe nach (als eine Möglichkeit, Ver

mögen,Anlage) iſt,in dieWirklichkeitzu ſehen,wodurch es ebenſo

wohl erſt als das Seinige geſeßt, als auch als Gegenſtand und

vom einfachen Selbſtbewußtſeyn unterſchieden und dadurch fähig

wird,die Form der Sache zu erhalten (vergl. Anm . zu S.43.)

Die behauptete Berechtigung der Sklaverei (in allen

ihren näheren Begründungen durch die phyſiſche Gewalt,

Kriegsgefangenſchaft , Rettung und Erhaltung des Lebens,

Ernährung, Erziehung, Wohlthaten , eigene Einwilligung

u . ſ. f.) , ſo wie die Berechtigung einer Herrſchaft, als

bloßer Herrenſchaft überhaupt und alle hiſtoriſche Anſicht

über das Recht der Sklaverei und der Herrenſchaft beruht

auf dem Standpunkt, den Menſchen als Naturweſen

überhaupt nach einer Eriſtenz (wozu auch die Wilfür

gehört) zu nehmen , die ſeinem Begriffe nicht angemeſſen iſt.

Die Behauptung des abſoluten Unrechts der Sklaverei hin

gegen hält am Begriffe des Menſchen als Geiſtes , als

des an ſich freien , feſt und iſt einſeitig darin , daß ſie den

Menſchen als von Natur frei, oder, was daſſelbe iſt, den

Begriff als ſolchen in ſeiner Unmittelbarkeit, nicht die Idee,

als das Wahre nimmt. Dieſe Antinomie beruht, wie

alle Antinomie , auf dem formellen Denken , das die beiden
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Momente einer Idee , getrennt, jedes für ſich , damit der

Idee nicht angemeſſen und in ſeiner Unwahrheit, feſthält und

behauptet. Der freie Geiſt iſt eben dieſes (S . 21.) nicht

als der bloße Begriff oder an ſich zu ſeyn , ſondern dieſen

Formalismus ſeiner ſelbſt und damit die unmittelbare natür

liche Eriſtenz aufzuheben und ſich die Eriſtenz nur als die

ſeinige , als freie Eriſtenz, zu geben . Die Seite der Anti

monie, die den Begriff der Freiheit behauptet, hat daher

den Vorzug, den abſoluten Ausgangspunkt, aber auch

nur den Ausgangspunkt für die Wahrheit zu enthalten ,

während die andere Seite, welche bei der begriffloſen Eri

ſtenz ſtehen bleibt, den Geſichtspunkt von Vernünftigkeit und

Recht gar nicht enthält. Der Standpunkt des freien Wil

lens , womit das Recht und die Rechtswiſſenſchaft anfängt,

iſt über den unwahren Standpunkt, aufwelchem der Menſch

als Naturweſen und nur als in ſich ſeyender Begriff, der

Sklaverei daher fähig iſt, ſchon hinaus. Dieſe frühere un

wahre Erſcheinung betrifft den Geiſt, welcher nur erſt auf

dem Standpunkte ſeines Bewußtſeyns iſt, die Dialektik des

Begriffs und des nur erft unmittelbaren Bewußtſeyns der

Freiheit, bewirkt daſelbſt den Kampf des Anerkennens

und das Verhältniß der Herrenſchaft und der Knech t

ſchaft. Daß aber der objektive Geiſt, der Inhalt des

Rechts , nicht ſelbſt wieder nur in ſeinem ſubjektiven Begriffe,

und damit, daß dieß, daß der Menſch an und für ſich nicht

zur Sklaverei beſtimmt ſeyy, nicht wieder als ein bloßes

Sollen aufgefaßt werde, dieß findet allein in der Erkennt

niß Statt, daß die Idee der Freiheit wahrhaft nur als der

Staat iſt.

Zuſaß. . Hält man die Seite feſt, daß der Menſch

an und für ſich frei ſey , ſo verdammtman damit die Skla

verei. Aber daß jemand Sklave ift, liegt in ſeinem eigenen

Willen , ſo wie es im Willen eines Volkes liegt, wenn es
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unterjocht wird . Es iſt ſomit nicht bloß ein Unrecht derer ,

welche Sklaven machen , oder welche unterjochen , ſondern

der Sklaven und Unterjochten ſelbſt. Die Sklaverei fält

in den Uebergang von der Natürlichkeit der Menſchen zum

wahrhaft ſittlichen Zuſtande: ſie fällt in eine Welt , wo

noch ein Unrecht Recht iſt. Hier gilt das Unrecht, und

befindet ſich ebenſo nothwendig an ſeinem Plaß.

S. 58.

7 ) Die für ſich nicht wirkliche, ſondern meinen Willen nur

vorſtellende Beſißnahme iſt ein Zeichen an der Sache, deffen

Bedeutung feyn ſoll , daß Ich meinen Willen in ſte gelegt habe.

Dieſe Beſignahme iſt nach dem gegenſtändlichen Umfang und

der Bedeutung ſehr unbeſtimmt.

Zuſaß. Die Beſignahme durch die Bezeichnung iſt

die vollkommenſte von allen , denn auch die übrigen Arten

haben mehr oder minder die Wirkung des Zeichens an

ſich. Wenn ich eine Sache ergreife, oder formire, ſo iſt die

legte Bedeutung ebenfalls ein Zeichen , und zwar für Andere,

um dieſe auszuſchließen , und um zu zeigen , daß ich meinen

Willen in die Sache gelegt habe. Der Begriff des Zeichens

iſt nämlich , daß die Sache nicht gilt, als das, was ſie iſt,

ſondern als das, was ſie bedeuten ſoll. Die Rofarde be

deutet z. B . das Bürgerſeyn in einem Staate, obgleich die

Farbe mit der Nation feinen Zuſammenhang hat, und nicht

ſich , ſondern die Nation darſtellt. Darin , daß der Menſch

ein Zeichen geben , und durch dieſes erwerben kann , zeigt er

eben ſeine Herrſchaft über die Dinge.

B . Der Gebrauch der Sache.

S . 59.

Durch die Beſignahme erhält die Sache das Prädifat die

meinige zu ſeyn, und der Wille hat eine poſitive Beziehung

auf fte. In dieſer Identität iſt die Sache ebenſo ſehr als ein
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Negatives geſeßt und mein Wille in dieſer Beſtimmung ein

beſonderer, Bedürfniß , Belieben u. f. f. Aber mein Bedürf

niß als Beſonderheit eines Willens iſt das Poſitive , welches

ſich befriedigt, und die Sache, als das an ſich Negative, ift nur

für daſſelbe und dient ihm . — Der Gebrauch iſt dieſe

Realiſirung meines Bedürfniffes durch die Veränderung, Ver

nichtung, Verzehrung der Sache, deren ſelbſtloſe Natur dadurch

geoffenbart wird und die ſo ihre Beſtimmung erfüllt.

Daß der Gebrauch die reelle Seite und Wirklichkeit

des Eigenthums iſt, ſchwebt der Vorſtellung vor, wenn ſie

Eigenthum , von dem kein Gebrauch gemacht wird , für todtes

und herrenloſes anſteht und bei unrechtmäßiger Bemäch

tigung deſſelben es als Grund, daß es vom Eigenthümer

nicht gebraucht worden ſey , anführt. — Aber der Wille des

Eigenthümers , nach welchem eine Sache die ſeinige iſt , iſt

die erſte ſubſtantielle Grundlage ,' von der die weitere Be

ſtimmung, der Gebrauch, nur die Erſcheinung und beſondere

Weiſe iſt, die jener allgemeinen Grundlage nachſteht.

Zuſaß. Wenn ich im Zeichen die Sache überhaupt

auf allgemeine Weiſe in Beſiß nehme, ſo liegt im Gebrauche

noch ein allgemeineres Verhältniß, indem die Sache alsdann

nicht in ihrer Beſonderheit anerkannt, ſondern von mir ne

girt wird. Die Sache iſt zum Mittel der Befriedigung

meines Bedürfniſſes herabgeſeßt. Wenn ich und die Sache

zuſammenkommen , ſo muß, damit wir identiſch werden , einer

Teine Qualität verlieren . Ich bin aber lebendig , der Wol

lende und wahrhaft Affirmative; die Sache dagegen iſt das

Natürliche. Dieſe muß alſo zu Grunde gehen und ich er

halte mich , was überhaupt der Vorzug und die Vernunft

des Drganiſchen iſt.

S . 60.

Die Benußung einer Sache in unmittelbarer Ergreifung

ift für ſich eine einzelne Beſignahme. Inſofern aber die Bes



96 Das abſtrakte Recht.Erſter Theil.

nußung fich auf ein fortdauerndes Bedürfniß gründet und wie

derholte Benußung eines fich erneuernden Erzeugniſſes iſt, etwa .

auch zum Behufe der Erhaltung dieſer Erneuerung ſich beſchränkt,

ſo machen dieſe und andere Umſtände jene unmittelbare einzelne

Ergreifung zu einem Zeichen , daß ſie die Bedeutung einer au

gemeinen Beſignahme, damit der Beſignahme der elementariſchen

oder organiſchen Grundlage oder der ſonſtigen Bedingungen

ſolcher Erzeugniſſe haben ſoll.

S. 61.

Da die Subſtanz der Sache für ſich, die mein Eigenthum

iſt, ihre Aeußerlichkeit, d. i. ihre Nichtſubſtantialität, iſt, — ſie iſt

gegen mich nicht Endzweck in ſich ſelbft (S. 42.), – und dieſe

realiſirte Aeußerlichkeit der Gebrauch oder die Benußung, die ich

von ihrmache, iſt, ſo iſt der ganze Gebrauch oder Benußung,

die Sache in ihrem ganzen Umfange, ſo daß,wenn jener

mir zuſteht, Ich der Eigenthümer der Sache bin , von welcher

über den ganzen Umfang des Gebrauchs hinaus nichts übrig

bleibt, was Eigenthum eines Anderen ſeyn könnte.

Z uſaß. Das Verhältniß des Gebrauchs zum Eigen

thum iſt daſſelbe , wie von der Subſtanz zum Accidentellen,

vom Inneren zum Aeußeren , von der Kraft zu der Aeußerung

derſelben . Dieß Lektere iſt nur inſofern ſie ſich äußert, der

Acker iſt nur Acer , inſofern er Ertrag hat. Wer alſo den

Gebrauch eines Ackers hat, iſt der Eigenthümer des Ganzen

und es iſt eine leere Abſtraktion, noch ein anderes Eigen

thum am Gegenſtand ſelbſt anzuerkennen .

S . 62.

Nur ein theilweifer oder temporärer Gebrauch , ſo

wie ein theilweiſer oder temporärerBeiß (als die ſelbſt

theilweiſe oder temporäreMöglich feit,dieSachezu gebrauchen ),

der mir zuſteht, iſt daher vom Eigenthume der Sache ſelbſt

unterſchieden. Wenn der ganze Umfang des Gebrauches

Mein wäre, das abſtrakte Eigenthum aber eines Anderen ſeyn
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follte , ſo wäre die Sache als die meinige von meinem Willen

gänzlich durchdrungen (vor. S. und §. 52.), und zugleich darin

ein für mich Undurchdringliches, der und zwar leere Wille eines

Anderen , - Ich mir in der Sache als poſitiver Wille objek

tiv und zugleich nicht objektiv , — das Verhältniß eines abſolu

ten Widerſpruchs . - - Das Eigenthum iſt daher weſentlich freies ,

polles Eigenthum .

Die Unterſcheidung unter dem Rechte auf den gan

zen Umfang des Gebrauches und unter abſtraktem

Eigenthum gehört dem leeren Verſtande, dem die Idee,

hier als Einheit des Eigenthums oder auch des perſönlichen

Willens überhaupt, und der Realität deſſelben , nicht das

Wahre ift, ſondern dem dieſe beiden Momente in ihrer Ab

ſonderung von einander für etwas Wahres gelten . Dieſe

Unterſcheidung iſt daher als wirkliches Verhältniß das einer

leeren Herrenſchaft, das (wenn die Verrücktheit nicht nur von

der bloßen Vorſtellung des Subjekts und ſeiner Wirklichkeit,

die in unmittelbarem Widerſpruche in einem ſind, geſagt

würde) eine Verrücktheit der Perſönlichkeit genannt werden

könnte, weil das Mein in Einem Objekte unvermittelt

mein einzelner ausſchließender Wille und ein anderer einzel

ner ausſchließender Wille ſeyn ſollte. – In den Institut.

libr. II. tit. IV . iſt geſagt : ususfructus est jus alienis

rebus utendi, fruendi salva rerum substantia . Wei

terhin heißt es ebendaſelbſt : ne tamen in universum

inutiles essent proprietates, semper abscendente usu

fructu : placuit certis modis extingui usumfructum et

ad proprietatem reverti. – Placuit – als ob es erſt

ein Belieben oder Beſchluß wäre, jenter leeren Unterſcheidung

durch dieſe Beſtimmung einen Sinn zu geben . Eine pro

prietas semper abscendente usufructu wäre nicht nur

inutilis , ſondern keine proprietas mehr. -- Andere Unter

ſcheidungen des Eigenthums ſelbſt , wie in res mancipi

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
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und nec mancipi, das dominium Quiritarium und Bo

nitarium und dergleichen zu erörtern , gehört nicht hierher,

da ſie ſich auf keine Begriffsbeſtimmung des Eigenthums

beziehen , und bloß hiſtoriſche Delikateſſen dieſes Rechts

find ; – aber die Verhältniſſe des dominii directi und

des dominii utilis, der emphyteutiſche Vertrag und die

weiteren Verhältniſſe von Lehngütern mit ihren Erb- und

anderen Zinſen , Gilten , Handlohn u . f. f. in ihren mancher

lei Beſtimmungen , wenn ſolche Laften unablösbar find, ent

halten einerſeits die obige Unterſcheidung, andererſeits auch

nicht , eben inſofern mit dem dominio utili Laſten verbun

den ſind , wodurch das dominium directum zugleich ein

dominium utile wird . Enthielten ſolche Verhältniſſe nichts,

als nur jene Unterſcheidung in ihrer ſtrengen Abſtraktion ,

ſo ſtünden darin eigentlich nicht zwei Herren (domini),

ſondern ein Eigenthümer und ein leerer Herr gegenein

ander über. Um der Laſten willen aber find es zwei

Eigenthümer, welche im Verhältniffe ftehen . Jedoch ſind

fie nicht im Verhältniſſe eines gemeinſchaftlichen Eigen

thums. Zu ſolchem Verhältniffe liegt der Uebergang von

jenem am nächſten ; - ein Uebergang , der dann darin

fichon begonnen hat, wenn an dem dominium directum

der Ertrag berechnet und als das Weſentliche angeſehen ,

ſomit das Unberechenbare der Herrenſchaft über ein Eigen

thum , welche etwa für das Edle gehalten worden , dem

Utile, welches hier das Vernünftige iſt, nachgeſeßt wird.

Es iſt wohl an die anderthalb tauſend Jahre, daß die

Freiheit der Perſon durch das Chriſtenthum zu erblühen

angefangen hat und unter einem übrigens kleinen Theile des

Menſchengeſchlechts allgemeines Princip geworden iſt. Die

Freiheit des Eigenthums aber iſt ſeit geſtern , kann

man ſagen , hier und da als Princip anerkannt worden . –

Ein Beiſpiel aus der Weltgeſchichte über die Länge der Zeit,

-
-

-
-

-
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die der Geiſt braucht, in ſeinem Selbſtbewußtſeyn fortzu

ſchreiten – und gegen die Ungeduld des Meinens.

S . 63.

Die Sache im Gebrauch iſt eine einzelne nach Qualität

und Quantität beſtimmte und in Beziehung auf ein ſpecifiſches

Bedürfniß. Aber ihre ſpecifiſche Brauchbarkeit iſt zugleich als

quantitativ beſtimmtvergleichbarmit anderen Sachen von

derſelben Brauchbarkeit, ſo wie das ſpecifiſche Bedürfniß , dem ſie

dient, zugleich Bedürfniß überhauptund darin nach ſeiner

Beſonderheit ebenſo mit anderen Bedürfniſſen vergleichbar iſt,

und darnach auch die Sache mit ſolchen , die für andere Bedürf

niſſe brauchbar ſind. Dieſe ihre Allgemein heit , deren einfache

Beſtimmtheit aus der Partikularität der Sache hervorgeht, ſo

daß von dieſer ſpecifiſchen Qualität zugleich abſtrahirt wird , ifti

der Werth der Sache,worin ihre wahrhafte Subſtantialitätbe

ſtimmtund Gegenſtand des Bewußtſeyns iſt. Als voller Eigens

thümer der Sache bin ich es eben ſo von ihrem Werthe, als

von dem Gebrauche derſelben .

Der Lehnsträger hat den Unterſchied in ſeinem Eigen

thum , daß er nur der Eigenthümer des Gebrauchs, nicht

des Werths der Sache ſeyn ſoll.

Zuſaß. Das Qualitative verſchwindet hier in der

Form des Quantitativen . Indem ich nämlich vom Bedürf

niß ſpreche , iſt dieſes der Titel, worunter die vielfachſten

Dinge ſich bringen laſſen , und die Gemeinſamkeit derſelben

macht, daß ich ſie alsdann meſſen kann . Der Fortgang

des Gedankens iſt hier ſomit von der ſpecifiſchen Qualität

der Sache zur Gleichgültigkeit dieſer Beſtimmtheit, alſo zur

Quantität. Aehnliches kommt in der Mathematik vor. Des

finire ich z. B ., was der Kreis , was die Ellipſe und Pas

rabel ſind, ſo ſehen wir, daß ſie ſpecifiſch verſchieden gefuns

den werden . Troß dem beſtimmt ſich der Unterſchied dieſer

verſchiedenen Kurven bloß quantitativ ſo nämlich , daß es

7 *
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nur auf einen quantitativen Unterſchied ankommt, der ſich

auf den Koefficienten , allein , auf die bloß empiriſche Größe

bezieht. Im Eigenthum iſt die quantitative Beſtimmtheit,

die aus der qualitativen hervortritt, der Werth. Das Dua

litative giebt hier das Quantum für die Quantität, und iſt

als ſolches ebenſo erhalten , wie aufgehoben . Betrachtet man

den Begriff des Werths, ſo wird die Sache ſelbſt nur als

ein Zeichen angeſehen und ſie gilt nicht, als ſie ſelber, ſon

dern als das , was ſie werth iſt. Ein Wechſel 3. B . ftelit

nicht ſeine Papiernatur vor, ſondern iſt nur ein Zeichen eines

anderen Allgemeinen , des Werthes . Der Werth einer Sache

fann ſehr verſchiedenartig ſeyn in Beziehung auf das Be:

dürfniß , wenn man aber nicht das Specifiſche, ſondern das

Abſtrakte des Werthes ausdrücken will , ſo iſt dieſes das

Geld. Das Geld repräſentirt alle Dinge, aber indem es nicht

das Bedürfniß ſelbſt darſtellt , ſondern nur ein Zeichen für

daſſelbe iſt, wird es ſelbſt wieder von dem ſpecifiſchen Werthe

regiert, den es als Abſtraktes nur ausdrückt. Man kann

überhaupt Eigenthümer einer Sache ſeyn, ohne zugleich der

irhes Werths zu werden . Eine Familie , die ihr Gut nicht

verkaufen oder verpfänden kann, iſt nicht Herrin des Werthes .

Da dieſe Form des Eigenthums aber dem Begriffe defſelben

unangemeſſen iſt, ſo find ſolche Beſchränkungen (Lehen , Fidei

kommiſſe) meiſtens im Verſchwinden .

S . 64.

Die dem Beſiße gegebene Form und das Zeichen ſind ſelbſt

äußere Umſtände, ohne die ſubjektive Gegenwart des Willens,

die allein deren Bedeutung und Werth ausmacht. Dieſe Gegen

wart aber, die der Gebrauch, Benußung oder ſonſtiges Aeußern

des Willens iſt, fällt in die Zeit , in Rückſicht welcher die Ob

jektivität die Fortdauer dieſes Aeußerns iſt. Dhne dieſe

wird die Sache, als von der Wirklichkeit des Willens und Be
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fißes verlaſſen , herrenlos; Ich verliere oder erwerbe daher Eigen

thum durch Verjährung. .

Die Verjährung iſt daher nicht bloß aus einer äußer

lichen dem ſtrengen Recht zuwider laufenden Rücficht in

das Recht eingeführt worden , der Rückſicht, die Streitigkei

ten und Verwirrungen abzuſchneiden , die durch alte An

ſprüche in die Sicherheit des Eigenthums kommen würden

u. F. F. Sondern die Verjährung gründet fich auf die Be

ſtimmung der Realität des Eigenthums, der Nothwendiga

feit, daß der Wille, etwas zu haben , fich äußere. – Defa

fentliche Denkmale ſind National-Eigenthum oder eigent

lich , wie die Kunſtwerke überhaupt in Rückſicht auf Be

nußung, gelten fie durch die ihnen inwohnende Seele der

Erinnerung und der Ehre , als lebendige und ſelbſtſtändige

Zwecke; verlaſſen von dieſer Seele , werden ſie nach dieſer

Seite für eine Nation herrenlos und zufälliger Privat-Beſik,

wie z. B . die griechiſchen , ägyptiſchen Kunſtwerke in der

Türkei. — Das Privateigenthumsrecht der Familie

eines Schriftſtellers an deſſen Produktionen verjährt ſich

aus ähnlichem Grunde; ſie werden in dem Sinne herrenlos,

daß fte (auf entgegengeſeßte Weiſe, wie jene Denkmale) in

allgemeines Eigenthum übergehen und nach ihrer beſonderen

Benußung der Sache in zufälligen Privat-Beſiß. — Bloßes

fand, zu Gräbern oder auch für ſich auf ewige Zeiten zum

Nichtgebrauch geweiht, enthält eine leere ungegenwärtige

Wiüfür, durch deren Verleßung nichts Wirkliches verlegtwird,

deren Achtung daher auch nicht garantirt werden kann .

Zufaß. Die Verjährung beruht auf der Vermuthung,

daß ich aufgehört habe, die Sache als die meinige zu be

trachten . Denn dazu , daß etwas das Meinige bleibe, ge

hört Fortdauer meines Willens, und dieſe zeigt ſich durch

Gebrauch oder Aufbewahrung. – Der Verluſt des Wer

thes öffentlicher Denkmale hat ſich in der Reformation häufig
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bei den Meßſtiftungen erwieſen . Der Geiſt der alten Kon

feffion , das heißt der Meßſtiftungen war entflogen , und ſie

konnten daher als Eigenthum in Beſig genommen werden .

C . Entäuſzerung des Eigenthums.

S. 65.

Meines Eigenthums kann ich mich entäußern , da es das

meinige nur iſt, inſofern ich meinen Willen darin lege, — ſo daß

ich meine Sache überhaupt von mir als herrenlos laſſe (derelin

quire), oder ſie dem Willen eines Anderen zum Beſißen überlaſſe,

– aber nurinſofern die Sache ihrer Naturnach ein Aeußer

lich es iſt.

Zuſaß. Wenn die Verjährung eine Entäußerung mit

nicht direkt erklärtem Willen iſt, ſo iſt die wahre Entäußerung

eine Erklärung des Willens , daß ich die Sache nicht mehr

als die meinige anſehen will. Das Ganze kann auch ſo

gefaßtwerden , daß die Entäußerung eine wahre Beſißergrei

fung rey . Die unmittelbare Beſignahme iſt das erſte Mo

ment des Eigenthums. Durch den Gebrauch wird ebenfalls

Eigenthum erworben , und das dritte Moment iſt alsdann

die Einheit beider , Beſißergreifung durch Entäußerung.

S. 66.

Unveräußerlich ſind daher diejenigen Güter, oder vielmehr

ſubſtantiellen Beſtimmungen , ſo wie das Recht an ſie unver

jährbar, welchemeine eigenſte Perſon und das allgemeine We

ſen meines Selbſtbewußtſeyns ausmachen , wie meine Perſönlich

feit überhaupt, meine allgemeine Willensfreiheit, Sittlichkeit,

Religion.

Daß das , was der Geiſt ſeinem Begriffe nach oder an

fich iſt, auch im Daſeyn und für ſich fey (ſomit Perſon,

des Eigenthums fähig ſey , Sittlichkeit , Religion habe) , –

: dieſe Idee iſt ſelbſt ſein Begriff (als causa sui, das iſt,

als freie Urſache , ift er folches , cujus natura non potest
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concipi nisi existens. Spinoza Eth. S . I. Def. I.).

In eben dieſem Begriffe, nur durch ſich ſelbſt und als

unendliche Rückehr in ſich aus der natürlichen Un

mittelbarkeit ſeines Daſeyns, das zu ſeyn, 'was er iſt, liegt die

Möglichkeit des Gegenſaßes zwiſchen dem , was er nur an

ſich und nicht auch für ſich ift (S. 57.), ſo wie umgekehrt

zwiſchen dem , was er nur für ſich , nicht an ſich iſt (im

Willen das Böſe) ; - und hierin die Möglichkeit der

Entäußerung der Perſönlichkeit und ſeines ſubſtantiel

len Seyns – dieſe Entäußerung geſchehe auf eine bewußt

loſe oder ausdrückliche Weiſe. – Beiſpiele von Entäuße

rung der Perſönlichkeit ſind die Sklaverei , Leibeigenſchaft,

Unfähigkeit Eigenthum zu beſißen , die Unfreiheit deſſelben

u. ſ. f., Entäußerung der- intelligenten Vernünftigkeit, Mo

ralität, Sittlichkeit, Religion kommtvor im Aberglauben , in

der anderen eingeräumten Autorität und Vollmacht, mir,

was ich für Handlungen begehen ſolle (wenn einer fich

ausdrüdlich zum Raube, Morde u . f. F. oder zur Möglich

keit von Verbrechen verdingt) , mir , was Gewiſſenspflicht,

religiöſe Wahrheit ſey u . ſ. f. zu beſtimmen und vorzuſchrei

ben . – Das Recht an ſolches Unveräußerliche iſt unver

jährbar , denn der Akt, wodurch ich von meiner Perſönlich

keit und ſubſtantiellem Weſen Beſit nehme, mich zu einem

Rechts- und Zurechnungsfähigen , Moraliſchen , Religiöſen

mache, entnimmt dieſe Beſtimmungen eben der Neußerlichkeit,

die allein ihnen die Fähigkeit gab, im Beſiß eines Anderen :

zu ſeyn . Mit dieſem Aufheben der Aeußerlichkeit fält die

Zeitbeſtimmung und alle Gründe weg, die aus meinem frü

heren Konſens oder Gefallenlaſſen genommen werden können .

Dieſe Rückkehr meiner in mich ſelbſt, wodurch Ich mich als

Idee , als rechtliche und moraliſche Perſon eriſtirend mache,

hebt das bisherige Verhältniß und das Unrecht auf, das

Ich und der Andere meinem Begriff und Vernunft angethan
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hat, die unendliche Eriſtenz des Selbſtbewußtſeyns als ein

Aeußerliches behandeln laſſen und behandelt zu haben . –

Dieſe Rückkehr in mich deckt den Widerſpruch auf, Anderen

meine Rechtfähigkeit, Sittlichkeit, Religioſität in Beſiß gege

ben zu haben , was ich ſelbſt nicht beſaß, und was , ſobald

ich es beſiße , eben weſentlich nur als das Meinige und

nicht als ein Aeußerliches eriſtirt.

Zuſaß. Es liegt in der Natur der Sache , daß der

Sklave ein abſolutes Recht hat, fich frei zu machen , daß

wenn jemand ſeine Sittlichkeit zu Raub und Morð verdun

gen hat , dieſes an und für ſich nichtig iſt , und jeder die

Befugniß beſißt, dieſen Vertrag zurückzunehmen . Ebenſo

verhält es ſich mit der Verdingung der Religioſität an einen

Prieſter, der mein Beichtvater iſt , denn ſolche Innerlichkeit

hat der Menſch mit ſich allein abzumachen . Eine Religio

fität, bei welcher der eine Theil in die Hand eines Anderen

gelegt wird , iſt keine Religioſität, denn der Geiſt iſt nur

Einer, und er ſoll in mir wohnen : mir ſoll die Vereinigung

des An- und Fürſichſeyns angehören .

S. 67.

Von meinen beſonderen , körperlichen und geiſtigen

Geſchidlichkeite
n und Möglichkeiten der Thätigkeit kann ich

einzelne Produktionen und einen in der Zeit beſchränkten

Gebrauch von einem Anderen veräußern , weil ſie nach dieſer

Beſchränkung ein äußerliches Verhältniß zu meiner Totalität

und Allgemeinheit erhalten . Durch die Veräußerung meiner

ganzen durch die Arbeit konkreten Zeit und der Totalität mei

ner Produktion würde ich das Subſtantielle derſelben , meine

allgemeine Thätigkeit und Wirklichkeit, meine Perſönlichkeit

zum Eigenthum eines Anderen machen .

Es iſt daſſelbe Verhältniß, wie oben S. 61. zwiſchen der

Subſtanz der Sache und ihrer Benußung; wie dieſe,

nur inſofern ſie beſchränkt iſt , von jener verſchieden iſt , ſo
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iſt auch der Gebrauch meiner Kräfte von ihnen ſelbſt und

damit von mir nur unterſchieden , inſofern er quantitativ be

ſchränkt iſt ; - die Totalität der Aeußerungen einer Kraft

iſt die Kraft ſelbſt, — der Accidenzen die Subſtanz, – der

Beſonderungen das Augemeine.

Zuſaß. Der hier auseinandergeſepte Unterſchied iſt der

zwiſchen einem Sklaven , nnd dem heutigen Geſinde , oder

einem Tagelöhner. Der athenäiſche Stlave hatte vielleicht

leichtere Verrichtung und geiſtigere Arbeit, als in der Regel

unſere Dienſtboten , aber er war dennoch Sllave, weil der

ganze Umfang ſeiner Thätigkeit dem Herrn veräußert war.

S. 68 .

Das Eigenthümliche an der geiſtigen Produktion kann durch

die Art und Weiſe der Neußerung unmittelbar in ſolche Neußer

lichkeit einer Sache umſchlagen , die nun ebenſo von Anderen pro

ducirt werden kann ; ſo daß mit deren Erwerb der nunmehrige

Eigenthümer, außerdem daß er damit ſich die mitgetheilten Ge-

danken oder die techniſche Erfindung zu eigen machen kann, welche

Möglichkeit zum Theil (bei ſchriftſtelleriſchen Werfen ) die einzige

Beſtimmung und den Werth des Erwerbs ausmacht, zugleich in

den Beſiß der allgemeinen Art und Weiſe, ſich ſo zu äußern

und ſolche Sachen vielfältig hervorzubringen , kommt.

Bei Kunſtwerken iſt die den Gedanken in einem äußer

lichen Material verbildlichende Form als Ding ſo ſehr das

Eigenthümliche des producirenden Individuums, daß ein

Nachmachen derſelben weſentlich das Produkt der eigenen

geiſtigen und techniſchen Geſchicklichkeit iſt. Bei einem ſchrift

ſtelleriſchen Werke iſt die Form , wodurch es eine äußerliche

Sache iſt , ſo wie bei der Erfindung einer techniſchen Vor

richtung , mechaniſcher Art, – dort, weil der Gedanke

nur in einer Reihe vereinzelter abſtrakter Zeichen , nicht in

konkreter Bildnerei dargeſtellt wird , hier , weil er überhaupt

einen mechaniſchen Inhalt hat, – und die Art und Weiſe,

, .
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ſolche Sachen als Sachen zu produciren , gehört unter die

gewöhnlichen Fertigkeiten . – Zwiſchen den Ertremen des

Kunſtwerks und der handwerksmäßigen Produktion giebt es

übrigens Uebergänge, die bald mehr, bald weniger von dem

Einen oder dem Anderen an ſich haben .

S. 69.

Indem der Erwerber eines ſolchen Produkts an dem Erem

plar als Einzelnem den vollen Gebrauch und Werth deſſelben

beſigt, ſo iſt er vollkommener und freier Eigenthümer deſſelben als

eines Einzelnen , obgleich der Verfaſſer der Schrift oder der Er

finder der techniſchen Vorrichtung Eigenthümer der allgemeinen

Art und Weiſe bleibt, dergleichen Produkte und Sachen zu ver

vielfältigen , als welche allgemeine Art und Weiſe er nicht unmit

telbar veräußert hat , ſondern ſich dieſelbe als eigenthümliche

Aeußerung vorbehalten kann.

Das Subſtantielle des Rechts des Schriftſtellers und

Erfinders iſt zunächſt nicht darin zu ſuchen , daß er bei der

Entäußerung des einzelnen Eremplars es willkürlich zur

Bedingung macht, daß die damit in den Beſiß des An

deren kommende Möglichkeit, ſolche Produkte nunmehr als

Sachen gleichfalls hervorzubringen , nicht Eigenthum des An

deren werde, ſondern Eigenthum des Erfinders bleibe. Die

erſte Frage iſt, ob eine ſolche Trennung des Eigenthums

der Sache von der mit ihr gegebenen Möglichkeit, ſie gleich

fals zu produciren , im Begriffe zuläſſig iſt und das volle,

freie Eigenthum (S. 62) nicht aufhebt, – worauf es erſt

in die Willkür des erſten geiſtigen Producenten kommt, dieſe

Möglichkeit für ſich zu behalten , oder als einen Werth zu

veräußern oder für ſich keinen Werth darauf zu legen und

mit der einzelnen Sache auch fie preis zu geben . Dieſe

Möglichkeit hat nämlich das Eigene, an der Sache die

Seite zu ſeyn , wonach dieſe nicht nur eine Beſißung, ſon

dern ein Vermögen iſt (f. unten S. 170 ff.), ſo daß dieß
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in der beſonderen Art und Weiſe des äußeren Gebrauchs

liegt , der von der Sache gemacht wird , und von dem Ge

brauche, zu welchem die Sache unmittelbar beſtimmt iſt, ver

ſchieden und trennbar iſt (er iſt nicht, wie man es heißt,

eine ſolche accessio naturalis, wie die foetura ). Da nun

der Unterſchied in das ſeiner Natur nach Theilbare, in

den äußerlichen Gebrauch fällt, ſo iſt die Zurückbehaltung

des einen Theils bei Veräußerung des anderen Theils des

Gebrauchs nicht der Vorbehalt einer Herrenſchaft ohne Utile .

– Die bloß negative , aber allererſte Beförderung der Wif

ſenſchaften und Künſte iſt , diejenigen , die darin arbeiten ,

gegen Diebſtahl zu ſichern und ihnen den Schuß ihres

Eigenthums angedeihen zu laſſen ; wie die allererſte und

wichtigſte Beförderung des Handels und der Induſtrie war,

ſie gegen die Räuberei auf den Landſtraßen ſicher zu ſtel

len . — Indem übrigens das Geiſtesprodukt die Beſtimmung

hat, von anderen Individuen aufgefaßtund ihrer Vorſtellung,

Gedächtniß , Denken u . ſ. f. zu eigen gemacht zu werden

und ihre Aeußerung, wodurch ſie das Gelernte (denn

Lernen heißt nicht nur, mit dem Gedächtniß die Worte aus

wendig lernen – die Gedanken Anderer können nur durch

Denken aufgefaßt werden , und dieß Nach -denken iſt auch

Lernen ) gleichfaửs zu einer veräußerbaren Sache machen ,

hat immer leicht irgend eine eigenthümliche Form , ſo daß

fie das daraus erwachſende Vermögen als ihr Eigenthum

betrachten und für ſich das Recht ſolcher Produktion daraus

behaupten können . Die Fortpflanzung der Wiſſenſchaften

überhaupt und das beſtimmte Lehrgeſchäft insbeſondere iſt,

ſeiner Beſtimmung und Pflicht nach , am beſtimmteſten bei

poſitiven Wiſſenſchaften , der Lehre einer Kirche , der Juris

prudenz u . ſ. f. die Nepetition feſtgeſekter, überhaupt ſchon

geäußerter und von Außen aufgenommener Gedanken , ſomit

auch in Schriften , welche dieß Lehrgeſchäft und die Fort
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pflanzung und Verbreitung der Wiſſenſchaften zum Zwed

haben . In wiefern nun die in der wiederholenden Aeuße

rung ſich ergebende Form den vorhandenen wiſſenſchaftlichen

Schaß und insbeſondere die Gedanken ſolcher Anderer , die

noch im äußerlichen Eigenthum ihrer Geiſtesprodukte ſind,

in ein ſpecielles geiſtiges Eigenthum des reproducirenden

Individuums verwandle , und ihm hiermit das Recht , fie

auch zu ſeinem äußerlichen Eigenthum zu machen , gebe oder

in wiefern nicht, – in wiefern ſolche Wiederholung in

einem ſchriftſtelleriſchen Werfe ein Plagiatwerde, läßt ſich

nicht durch eine genaue Beſtimmung angeben und hiermit

nicht rechtlich und geſeßlich feſtſeßen . Das Plagiat müßte

daher eine Sache der Ehre ſeyn und von dieſer zurüdge

halten werden . — Gefeße gegen den Nachdrud erfüllen

daher ihren Zweck, das Eigenthum der Schriftſteller und der

Verleger rechtlich zu ſichern , zwar in dem beſtimmten , aber

fehr beſchränkten Umfange. Die Leichtigkeit , abſichtlich an

der Form etwas zu ändern oder ein Modififatiönchen an

einer großen Wiſſenſchaft , an einer umfaſſenden Theorie,

welche das Werk eines Anderen -iſt , zu erfinden , oder ſchon

die Unmöglichkeit, im Vortrage des Aufgefaßten bei den

Worten des Urhebers zu bleiben , führen für ſich außer den

beſonderen Zwecken , für welche eine ſolche Wiederholung

nöthig wird , die unendliche Vielfachheit von Veränderungen

herbei, die dem fremden Eigenthum den mehr oder weniger

oberflächlichen Stempel des Seinigen auſdrücken ; wie die

hundert und aber hundert Kompendien , Auszüge, Sammlun

gen u. f. f., Rechenbücher , Geometrien , Erbauungsichriften

u. P. F. zeigen , wie jeder Einfall einer kritiſchen Zeitſchrift,

Muſenalmanache, Konverſationslerikons u . ſ. f. ſogleich eben

fals unter demſelben oder einem veränderten Titel wieder:

holt, aber als etwas Eigenthümliches behauptet werden

kann ; — wodurch denn leicht dem Schriftſteler oder erfin :
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denden Unternehmer der Gewinn , den ihm ſein Werk oder

Einfal verſprach , zu Nichte gemacht oder gegenſeitig her

untergebracht oder Alen ruinirt wird. – Was aber die

Wirkung der Ehre gegen das Plagiat betrifft, ſo ift

dabei dieß auffallend, daß der Ausdruck Plagiat oder gar

gelehrter Diebſtahl nicht mehr gehört wird – es ſey ,

entweder daß die Ehre ihre Wirkung gethan , das Plagiat

zu verdrängen , oder daß es aufgehört hat , gegen die Ehre

zu ſeyn und das Gefühl hierüber verſchwunden iſt, oder daß

ein Einfällchen und Veränderung einer äußeren Form fich

als Originalität und ſelbſtdenkendes Produciren ſo hoch an

ſchlägt , um den Gedanken an ein Plagiat gar nicht in fich

aufkommen zu laſſen .

S. 70 .

· Die umfaſſende Totalität der äußerlichen Thätigkeit, das

Leben , iſt gegen die Perſönlichkeit, als welche ſelbſt Dieſe und

unmittelbariſt, kein Neußerliches . Die Entäußerung oder Auf

opferung deſſelben iſt vielmehr das Gegentheil, als das Daſeyn

dieſer Perſönlichkeit. Ich habe daher zu jener Entäußerung

überhaupt kein Recht, und nur eine ſittliche Idee, als in welcher

dieſe unmittelbar einzelne Perſönlichkeit an ſich untergegan

gen , und die deren wirkliche Macht iſt, hat ein Recht darauf

ſo daß zugleich wie das Leben als ſolches unmittelbar, auch ,

der Tod die unmittelbare Negativität deſſelben iſt , daher er

von Außen , als eine Naturſache, oder im Dienſte der Idee, von

fremder Hand empfangen werden muß.

Zuſaß. Die einzelne Perſon iſt allerdings ein Unter

geordnetes , das dem fittlichen Ganzen ſich weihen muß.

Wenn der Staat daher das Leben fordert, ſo muß das In

dividuum es geben , aber darf der Menſch ſich ſelbſt das

Leben nehmen ? Man kann das ſich Tödten zuvörderſt als

eine Tapferkeit anſehen , aber als eine ſchlechte von Schnei

dern und Mägden . Dann kann es wiederum als ein Un
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Recht

glück betrachtet werden , indem Zerriffenheit des Inneren dazu

führt, aber die Hauptfrage iſt, habe ich ein Recht dazu ?

Die Antwort wird ſeyn , daß ich als dieß Individuum nicht

Herr über mein Leben bin , denn die umfaſſende Totalität

der Thätigkeit, das Leben , iſt gegen die Perſönlichkeit, die

ſeltſt dieſe unmittelbar iſt, kein Aeußerliches . Spricht man

alſo von einem Recht, das die Perſon über ihr Leben habe,

To iſt dieß ein Widerſpruch, denn es hieße, die Perſon habe

ein Recht über fich . Dieſes hat ſie aber nicht , denn ſie

ſteht nicht über fich , und kann ſich nicht richten . Wenn

Herkules fich verbrannte, wenn Brutus ſich in ſein Schwerdt

ſtürzte , ſo iſt dieſes das Benehmen des Heroen gegen ſeine

Perſönlichkeit; aber wenn vom einfachen Recht, ſich zu töd

ten , gehandelt wird , ſo darf dieß auch den Heroen abge

ſprochen werden .

Uebergang vom Eigenthum zum Vertrage.

S . 71.

. Das Daſeyn iſt als beſtimmtes Seyn weſentlich Seyn für

anderes (ſiehe oben Anmerk. zu S. 48.); das Eigenthum , nach

der Seite, daß es ein Daſeyn als äußerliche Sache iſt, iſt für

andere Aeußerlichkeiten und im Zuſammenhange dieſer Nothwen

digkeit und Zufälligkeit. Aber als Daſeyn des Willens iſt es

als für anderes nur für den Willen einer anderen Perſon.

Dieſe Beziehung von Willen auf Willen iſt der eigenthümliche

und wahrhafte Boden , in welchem die Freiheit Daſeyn hat.

Dieſe Vermittelung, Eigenthum nicht mehrnur vermittelſt einer

Sache und meines ſubjektiven Willens zu haben , ſondern ebenſo

vermittelſt eines anderen Willens, und hiermit in einem gemein

ſamen Willen zu haben , macht die Sphäre des Vertrags aus.

Es iſt durch die Vernunft ebenſo nothwendig, daß die

Menſchen in Vertrags - Verhältniſſe eingehen , – ſchenken ,

tauſchen , handeln u . f. F., als daß fie Eigenthum beſißen
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(S. 45. Anm .). Wenn für ihr Bewußtſeyn das Bedürfniß

überhaupt, das Wohlwollen , der Nußen u . f. F. es iſt, was

fie zu Verträgen führt, ſo iſt es an ſich die Vernunft, näm

lich die Idee des reellen (d. I. nur im Willen vorhandenen )

Daſeyns der freien Perſönlichkeit. — Der Vertrag fekt vor:

aus, daß die darin Tretenden ſich als Perſonen und Eigen

thümer anerkennen ; da er ein Verhältniß des objektiven

Geiſtes iſt , ſo iſt das Moment der Anerkennung ſchon in

ihm enthalten und vorausgeſeßt (vergl. S. 35 ., 57. Anm .).

Zuſaß. Im Vertrage habe ich Eigenthum durch ge

meinſamen Willen : es iſt nämlich das Intereffe der Vernunft,

daß der ſubjektive Wile allgemeiner werde und ſich zu dieſer

Verwirklichung erhebe. Die Beſtimmung dieſes Willens

bleibt alſo im Vertrage , aber in Gemeinſamkeit mit einem

anderen Willen . Der allgemeine Wille dagegen tritt hier

nur noch in der Form und Geſtalt der Gemeinſamkeit auf.

Zweiter Abſchnitt.

Der Vertrag.

$. 73. in

Das Eigenthum , von dem die Seite des Daſeyns oder

der Aeußerlichkeit nicht mehr nur eine Sache iſt, ſondern

das Moment eines (und hiermit anderen ) Willens in ſich ent

hält, kommt durch den Vertrag zu Stande, -- als den Proceß ,

in welchem der Widerſpruch , daß Ich für mich ſeyender, den andern

Willen ausſchließender Eigenthümer inſofern bin und bleibe,

als ich in einem mit dem andern identiſchen Wilen aufhöre,

Eigenthümer zu ſeyn , ſich darſtellt und vermittelt.

S. 14 ."

Ich kann mich eines Eigenthums nicht nur (S. 65.) als

einer äußerlichen Sache entäußern , ſondern muß durch den Be
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griff mich deſſelben als Eigenthums entäußern , damit mir mein

Wille , als daſeyend, gegenſtändlich ſey . Aber nach dieſem

Momente riſt mein Wille als entäußerter zugleich ein Anderer.

Dies ſomit, worin dieſe Nothwendigkeit des Begriffes reell iſt,

iſt die Einheit unterſchiedener Willen , in der alſo ihre Unter

ſchiedenheit und Eigenthümlichkeit ſich aufgiebt. Aber in dieſer

Identität ihres Willens iſt (auf dieſer Stufe) ebenſo dieß ent

halten , daß jeder ein mit dem anderen nicht identiſcher,

für ſich eigenthümlicher Wille ſey und bleibe.

S. 74 .

Dieß Verhältniß iſt ſomit die Vermittelung eines in der

abſoluten Unterſcheidung fürſichfeyender Eigenthümer identiſchen

Willens , und enthält , daß jeder mit ſeinem und des Anderen

Willen , aufhört Eigenthümer zu ſeyn , es bleibt und es

wird ; – die Vermittelung des Willens, ein und zwar einzelnes

Eigenthum aufzugeben und des Willens , ein ſolches , hierinit

das eines Anderen , anzunehmen , und zwar in dem identiſchen

Zuſammenhange, daß das eineWollen nur zum Entſchluß kommt,

inſofern das andere Wollen vorhanden iſt.

S . 75.

Da die beiden kontrahirenden Theile als unmittelbare

ſelbſtſtändige Perſonen ſich zu einander verhalten , ſo geht der

Vertrag a ) von der Willkür aus ; B ) der identiſche Wille, der

durch den Vertrag in das Daſeyn tritt, iſt nur ein durch fie

gereßter, ſomit nur gemeinſamer, nicht an und für ſich

allgemeiner ; 7 ) der Gegenſtand des Vertrags iſt eine einzelne

äußerliche Sache, denn nur eine ſolche iſt ihrer bloßen Will

für, ſie zu entäußern (S. 65 ff.) unterworfen .

Unter den Begriff vom Vertrag kann daher die Ehe

nicht ſubſumirt werden ; dieſe Subſumtion iſt in ihrer —

Schändlichkeit , muß man ſagen , – bei Rant (Metaphyf.

Anfangsgr.der Rechtslehre, S . 106 ff.) aufgeſtellt. — Ebenſo

wenig liegt die Natur des Staats im Vertragsverhältniffe
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ob der Staat als ein Vertrag Ader mit Allen , oder als

ein Vertrag dieſer Aller mit dem Fürſten und der Regierung

genommen werde. – Die Einmiſchung dieſes , ſo wie der

Verhältniſſe des Privat - Eigenthums überhaupt, in das

Staats - Verhältniß , hat die größten Verwirrungen im Staats

recht und in der Wirklichkeit hervorgebracht. Wie in frühe

ren Perioden die Staatsrechte und Staatspflichten als ein

unmittelbares Privat- Eigenthum beſonderer Individuen ge

gen das Recht des Fürſten und Staats angeſehen und be

hauptet worden , ſo find in einer neueren Zeit- Periode die

Rechte des Fürſten und des Staats als Vertragsgegenſtände

und auf ihn gegründet , als ein bloß Gemeinſames des

Willens und aus der Widfür der in einen Staat Vereinig

ten Hervorgegangenes , betrachtet worden . — So verſchieden

einer Seits jene beiden Standpunkte find, ſo haben ſie dieß

gemein , die Beſtimmungen des Privat- Eigenthums in eine

Sphäre übergetragen zu haben , die von ganz anderer und

höherer Natur ift. – Siehe unten : Sittlichkeit und Staat.

Zuſaß. In neuerer Zeit iſt es ſehr beliebt geweſen ,

den Staat als Vertrag Aler mit Allen anzuſehen . Alle

ſchlöfſen , ſagt man , mit dem Fürſten einen Vertrag , und

dieſer wieder mit den linterthanen . Dieſe Anſicht kommt

daher , daß man oberflächlicher Weiſe nur an eine Einheit

verſchiedener Willen denkt. Im Vertrage aber find zwei

identiſche Willen , die beide Perſonen ſind, und Eigenthümer

bleiben wollen , der Vertrag geht alſo von der Widfür der

Perſon aus, und dieſen Ausgangspunt: hat die Ehe eben

fals mit dem Vertrage gemein . Beim Staat aber iſt dieß

gleich anders , denn es liegt nicht in der Wiüfür der Indi

viduen , fich vom Staate zu trennen , da man ſchon Bürger

deſſelben nach der Naturſeite - hin ift. Die vernünftige Be

ſtimmung des Menſchen iſt, im Staate zu leben , und iſt noch

fein Staat da , ſo iſt die Forderung der Vernunft vorhan

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.



114 Erſter Theil. Das abſtrakte Recht.

den , daß er gegründet werde. Ein Staat muß eben die Er

laubniß dazu geben , daß man in ihn trete, oder ihn verlaſſe :

dieß iſt alſo nicht von der Wiüfür der Einzelnen abhängig,

und der Staat beruht ſomit nicht auf Vertrag, der Willkür

vorausſeßt. Es iſt falſch , wenn man ſagt , es ſey in der

Willkür Aber einen Staat zu gründen : es iſt vielmehr für

jeden abſolut nothwendig, daß er im Staate ſey. Der große

Fortſchritt des Staats in neuerer Zeit iſt, daß derſelbe Zweck

an und für ſich bleibt, und nicht jeder in Beziehung auf

denſelben , wie im Mittelalter nach ſeiner Privatſtipulation

verfahren darf.

S. 76 .

Formelliſt der Vertrag, inſofern die beiden Einwilligungen ,

wodurch der gemeinſame Wille zu Stande fommt, das negative

Moment der Entäußerung einer Sache und das Poſitive der An

nahme derſelben , an die beiden Kontrahenten vertheilt find ; -

Schenkungsvertrag. – Reell aber kann er genannt wer

den , inſofern ieder der beiden kontrahirenden Willen die

Totalität dieſer vermittelnden Momente iſt, ſomit darin ebenſo

Eigenthümer wird und bleibt; Tauſch vertrag.

Zuſaß. Zum Vertrag gehören zwei Einwilligungen

über zwei Sachen : ich will nämlich Eigenthum erwerben

und aufgeben. Der reelle Vertrag iſt der , wo jeder das

Ganze thut, Eigenthum aufgiebt und erwirbt, und im Auf

geben Eigenthümer bleibt, der formelle Vertrag iſt, wo nur

einer Eigenthum erwirbt oder aufgiebt.

S. 77.

Indem jeder im reellen Vertrage daſſelbe Eigenthum be

hält, mit welchem er eintritt und welches er zugleich aufgiebt, ſo

unterſcheidet ſich jenes identiſch bleibende als das im Vertrage

an ſich ſeyende Eigenthum von den äußerlichen Sachen, welche

im Tauſche ihren Eigenthümer verändern . Jenes iſt der Werth ,

in welchem die Vertragsgegenſtände bei aller qualitativen äußern
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Verſchiedenheit der Sachen einander gleich ſind , das Allge

meine derſelben (S. 63.).

Die Beſtimmung, daß eine laesio enormis die im

Vertrag eingegangene Verpflichtung aufhebe, hat ſomit ihre

Quelle im Begriffe des Vertrags und näher in dem Mo

mente, daß der Kontrahirende durch die Entäußerung ſeines

Eigenthums, Eigenthümer und in näherer Beſtimmung,

quantitativ derſelbe bleibt. Die Verlegung aber iſt nicht

nur enorm (als eine ſolche wird ſie angenommen , wenn ſte

die Hälfte des Werths überſteigt) , ſondern unendlich ,

wenn über ein unveräußerliches Gut (S. 66 .) ein Ver

trag oder Stipulation überhaupt zu ihrer Veräußerung ein

gegangen wäre. — Eine Stipulation übrigens iſt zunächſt

ihrem Inhaltenach vom Vertrage dadurch unterſchieden , daß ſie

irgend einen einzelnen Theil oder Moment des ganzen Ver

trags bedeutet, dann auch daß ſie die förmliche Feſtſeßung

deſſelben iſt, wovon nachher. Sie enthält nach jener Seite

nur die formelle Beſtimmung des Vertrags, die Einwilli

gung des Einen , etwas zu leiſten , und die Einwilligung des

Anderen zu ſeyn , es anzunehmen ; ſie iſt darum zu den ſo

genannten einſeitigen Verträgen gezählt worden . Die

Unterſcheidung der Verträge in einſeitige und zweiſeitige, ſo

wie andere Eintheilungen derſelben im römiſchen Rechte ſind

Theils oberflächliche Zuſammenſtellungen nach einer einzelnen

oft äußerlichen Rückſicht, wie der Art und Weiſe ihrer Förm

lichkeit, Theils vermiſchen ſie unter anderen auch Beſtimmun

gen , welche die Natur des Vertrags ſelbſt betreffen , und

ſolche , welche ſich erſt auf die Rechtspflege (actiones) und

die rechtlichen Wirkungen nach dem poſitiven Gefeße beziehen ,

oft aus ganz äußerlichen Umſtänden herſtammen und den

Begriff des Rechts verleßen .

S. 78.

Der Unterſchied von Eigenthum und Beſik , der ſubſtantiel

8 *
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len und der äußerlichen Seite (s. 45.), wird im Vertrag zu dem

Unterſchiede des gemeinſamen Willens als U ebereinkunft, und

der Verwirklichung derſelben durch die Leiſtung. Jene zu Stande

gekommene Uebereinkunft iſt, für ſich im Unterſchiede von der

Leiſtung , ein Vorgeſtelltes , welchem daher nach der eigenthüm

lichen Weiſe des Daſeyns der Vorſtellungen in Zeichen ,

(Encyklopädie der philoſophiſchen Wiſſenſchaften ) ein beſonderes

Daſeyn , in dem Ausdrucke der Stipulation durch Förmlich

keiten der Gebehrden und anderer ſymboliſcher Handlungen ,

insbeſondere in beſtimmter Erklärung durch die Sprache, dem

der geiſtigen Vorſtellung würdigſten Elemente , zu geben iſt.

Die Stipulation iſt nach dieſer Beſtimmung zwar die

Form , wodurch der im Vertrag abgeſchloſſene Inhalt als

ein erſt vorgeſtellter ſein Daſeyn hat. Aber das Vor

ſtellen iſt nur Form und hat nicht den Sinn, als ob damit

der Inhalt noch ein Subjektives , ſo oder ſo zu Wünſchen

des und zu Wollendes Tey , ſondern der Inhalt iſt die durch

den Willen volbrachte Abſchließung hierüber.

Zuſaß. Wie wir in der Lehre vom Eigenthum den

Unterſchied zwiſchen Eigenthum und Beſiß , zwiſchen dem

Subſtantiellen und bloß Neußerlichen hatten , ſo haben wir

im Vertrage die Differenz zwiſchen dem gemeinſamen Willen

als Uebereinkunft, und dem beſonderen als Leiſtung. In

der Natur des Vertrags liegt es, daß ſowohl der gemein

ſame als auch der beſondere Wille fich äußere , weil hier

Wille fich zu Willen verhält. Die Uebereinkunft, die ſich in

einem Zeichen manifeſtirt, und die Leiſtung liegen daher bei

gebildeten Völkern aus einander , während ſie bei rohen zu

ſammenfallen können . In den Wäldern von Ceylon giebt

es ein handeltreibendes Volk , das ſein Eigenthum hinlegt,

und ruhig erwartet, bis Andere kommen , das Ihrige da

gegen zu regen : hier iſt die ſtumme Erklärung des Willens

von der Leiſtung nicht verſchieden .
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S. 79.

Die Stipulation enthält die Seite des Willens, daher das

- Subſtantielle des Rechtlichen im Vertrage, gegen welches der,

inſofern der Vertrag noch nicht erfüllt iſt, noch beſtehende Beſiß

für ſich nur das Aeußerliche iſt , das ſeine Beſtimmung allein

in jener Seite hat. Durch die Stipulation habe ich ein Eigen

thum und beſondere Willkür darüber aufgegeben und es iſt be

reits Eigenthum des Anderen geworden , ich bin daher

durch ſie unmittelbar zur Leiſtung rechtlich verbunden .

Der Unterſchied von einem bloßen Verſprechen und einem

Vertrag liegt darin , daß in jenem das, was ich ſchenken ,

thun , leiſten wolle, als ein Zukünftiges ausgeſprochen iſt

und noch eine ſubjektive Beſtimmung meines Willens

bleibt, die ich hiermit noch ändern kann. Die Stipulation

des Vertrags hingegen iſt ſchon ſelbſt das Daſeyn meines

Willensbeſchluſſes in dem Sinne, daß ich meine Sache hier

mit veräußert, ſie ießt aufgehört habe, mein Eigenthum zu

ſeyn und daß ich ſie bereits als Eigenthum des Anderen

anerkenne. Die römiſche Unterſcheidung zwiſchen pactum

und contractus iſt von ſchlechter Art. – Fichte hat einſt

die Behauptung aufgeſtellt, daß die Verbindlichkeit, den

Vertrag zu halten, nur erſt mit der beginnenden Leiſtung

des Anderen für mich anfange, weil ich vor der Leiſtung

in der Unwiſſenheit darüber ſen , ob der Andere es ernſt

lich mit ſeiner Heußerung gemeint habe ; die Verbindlich

feit vor der Leiſtung rey daher nur moraliſcher, nicht

rechtlicher Natur. Allein die Aeußerung der Stipulation iſt

nicht eine Aeußerung überhaupt, ſondern enthält den zu

Stande gekommenen gemeinſamen Willen , in welchem

die Widfür der Geſinnung und ihrer Aenderung ſich auf

gehoben hat. Es handelt ſich deswegen nicht um die Mög

lichkeit, ob der Andere innerlich anders geſinnt geweſen

oder geworden ſey , ſondern ob er das Recht dazu habe.
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Wenn der Andere auch zu leiſten anfängt, bleibt mir gleich

fals die Widfür des Unrechts . Jene Anſicht zeigt ihre

Nichtigkeit gleich dadurch , daß das Rechtliche des Vertrags

auf die ſchlechte Unendlichkeit, den Proceß in's Unendliche

geſtellt wäre, auf die unendliche Theilbarkeit der Zeit , der

Materie , des Thuns u . f. f. Das Daſeyn , das der

W ille in der Förmlichkeit der Gebehrde , oder in der für

ſich beſtimmten Sprache hat, iſt ſchon ſein als des intellek

tuellen , vollſtändiges Daſeyn , von dem die Leiſtung nur

die ſelbſtloſe Folge iſt. — Daß es übrigens im poſitiven

Rechte ſogenannte Real-Kontrakte giebt, zum Unterſchiede

von ſogenannten Konſenſual-Kontraften in dem Sinne,

daß jene nur für vollgültig angeſehen werden, wenn zu der

Einwilligung die wirkliche Leiſtung (res, traditio rei) hin =

zukommt, thut nichts zur Sache. Jene ſind Theils die be

ſonderen Fälle , wo mich dieſe Uebergabe erſt in den Stand

Teßt, meinerſeits leiſten zu können , und meine Verbindlich :

keit, zu leiſten , ſich allein auf die Sache, inſofern ich ſie in

die Hände erhalten , bezieht, wie beim Darlehn , Leih - Kon

trakt und Depoſitum (was auch noch bei anderen Verträgen

der Fall ſein kann); – ein Umſtand, der nicht die Natur

des Verhältniſſes der Stipulation zur Leiſtung, ſondern die

Art und Weiſe des Leiſtens betrifft – Theils bleibt es

überhaupt der Wiükür überlaſſen , in einem Vertrag zu ſtipu

liren , daß die Verbindlichkeit des Einen zur Leiſtung nicht

im Vertrage als ſolchem ſelbſt liegen , ſondern erſt von der

Leiſtung des Anderen abhängig ſeyn ſolle.

S. 80.

Die Eintheilung der Verträge und eine darauf gegründete

verſtändige Abhandlung ihrer Arten iſt nicht von dußerlichen Um

ſtänden , ſondern von Unterſchieden , die in der Natur des Ver

trags ſelbſt liegen , herzunehmen . – Dieſe Unterſchiede ſind der

von formellem und von reellem Vertrag, dann von Eigenthum
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und von Beſiß und Gebraucy, Werth und von ſpecifiſcher Sache.

Es ergeben ſich demnach folgende Arten : (Die hier gegebene

Eintheilung trifft im Ganzen mit der fantiſchen Eintheilung,Me

taph. Anfangsgründe der Rechtslehre, S . 120. ff., zuſammen ,

und es wäre längſt zu erwarten geweſen , daß der gewöhnliche

Schlendrian der Eintheilung der Verträge in Real- und Kon

ſenſual- genannte und ungenannte Kontrakte u . ſ. f. gegen die

vernünftige Eintheilung aufgegeben worden wäre.)

A . Schenkungsvertrag, und zwar

1) einer Sache; eigentlich ſogenannte Schenkung,

2) das Leihen einer Sache, als Verſchenkung eines T heils

oder des beſchränkten Genuffes und Gebrauchs der

ſelben , der Verleiher bleibt hierbei Eigenthümer der

Sache (mutuum und commodatum ohne Zinſen ). Die

Sache iſt dabei entweder eine ſpecifiſche, oder aber wird

ſie, wenn ſie auch eine ſolche iſt, doch als eine allgemeine

angeſehen oder gilt (wie Geld ) als eine für ſich allgemeine.

3 ) Schenkung einer Dienſtleiſtung überhaupt, z. B . der

bloßen Aufbewahrung eines Eigenthums (depositum ) ; –

die Schenkung einer Sache mit der beſonderen Bedingung,

daß der Andere erſt Eigenthümer wird auf den Zeitpunkt

des Todes des Schenkenden , d. h. auf den Zeitpunkt, wo

dieſer ohnehin nicht mehr Eigenthümer iſt, die teſtamen

tariſche Dispoſition liegt nicht im Begriffe des Vertrags,

ſondern ſeßt die bürgerliche Geſellſchaft und eine poſitive

Gefeßgebung voraus.

B . Tauſch vertrag,

1) Tauſch als ſolcher:

a ) einer Sache überhaupt, d. i. einer ſpecifiſchen Sache

gegen eine andere desgleichen .

B ) Kauf oder Verkauf (emtio venditio ) ; Tauſch einer

ſpecifiſchen Sache gegen eine, die als die allgemeine

beſtimmt iſt, d. i. welche nur als der Werth ohne die
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andere ſpecifiſche Beſtimmung zur Benußung gilt, –

gegen Geld.

2) Vermieth ung (locatio conductio ) , Veräußerung des

temporären Gebrauchs eines Eigenthums gegen

Miethzins, und zwar

a ) einer ſpecifiſchen Sache, eigentliche Vermiethung

- oder

B ) einer allgemeinen Sache, ſo daß der Verleiher nur

Eigenthümer dieſer, oder, was daſſelbe iſt, des Werthes

bleibt , – Anleihe (mutuum , jenes auch commoda

tum mit einem Miethzins ; – die weitere empiriſche Be

ſchaffenheit der Sache, ob ſie ein Stock, Geräthe, Haus

u . f. F. res fungibilis oder non fungibilis ift , bringt

[wie im Verleihen als Schenfen Nr. 2 .) andere beſon

dere, übrigens aber nicht wichtige Beſtimmungen herbei).

3 ) Lohnvertrag (locatio operae ), Veräußerung meines

Produciren s oder Dienſtleiſtens , inſofern es nämlich

veräußerlich iſt, auf eine beſchränkte Zeit oder nach ſonſt

einer Beſchränkung (F. S. 67.).

Verwandt iſt hiermit das Mandat und andere Ver

träge , wo die Leiſtung auf Charakter und Zutrauen oder

auf höhern Talenten beruht und eine gncommenſurabi

lität des Geleiſteten gegen einen äußern Werth (der hier

auch nicht lohn , ſondern Honorar heißt) eintritt. .

C . Vervollſtändigung eines Vertrags ( cautio) durch

Verpfändung.

Bei den Verträgen ,wo ich die Benußung einer Sache

veräußere, bin ich nicht im Befiß , aber noch Eigenthümer

derſelben (wie bei der Vermiethung). Ferner kann ich bei

Tauſch -, Kauf- auch Schenkungsverträgen Eigenthümer ge

worden ſeyn, ohne noch im Beſiß zu ſeyn, ſo wie überhaupt

in Anſehung irgend einer Leiſtung, wenn nicht: Zug um

Zug , ſtatt findet, dieſe Trennung eintritt. Daß ich nun
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auch im wirklichen Beriße des Werthe, als welcher noch

oder bereits mein Eigenthum ift, in dem einen Falle bleibe,

oder in dem anderen Falle darein geſeßt werde, ohne daß

ich im Beſiße der ſpecifiſchen Sache bin , die ich überlaſſe

oder die mir werden ſoll, dieß wird durch das Pfand be

wirkt , – eine ſpecifiſche Sache , die aber nur nach dem

Werthemeines zum Beſik überlaſſenen oder des mir ſchul

digen Eigenthums, mein Eigenthum iſt, nach ihrer ſpeci

fiſchen Beſchaffenheit und Mehrwerthe aber Eigenthum des

Verpfändenden bleibt. Die Verpfändung iſt daher nicht

ſelbſt ein Vertrag , ſondern nur eine Stipulation (S. 77.),

das einen Vertrag in Rücficht auf den Beſit des Eigen

thums vervollſtändigende Moment. – Hypothek, Bürg

Tchaft ſind beſondere Formen hiervon. .

Zuſaß. Beim Vertragewurde der Unterſchied gemacht,

daß durch die Uebereinkunft (Stipulation ) zwar das Eigen

thum mein wird, ich aber den Beſiß nicht habe, und dieſen

durch Leiſtung erſt erhalten ſoll. Bin ich nun ſchon von

Hauſe aus Eigenthümer der Sache , ſo iſt die Abſicht der

Verpfändung, daß ich zu gleicher Zeit auch in den Beſiß

des Werthes des Eigenthums komme, und ſomit ſchon in

der Uebereinkunft die Leiſtung geſichert werde. Eine beſon

dere Art der Verpfändung iſt die Bürgſchaft, bei welcher

jemand fein Verſprechen , ſeinen Kredit für meine Leiſtung

einfeßt. Hier wird durch die Perſon bewirkt, was bei der

Verpfändung nur ſachlich geſchieht.

S. 81.

Im Verhältniß unmittelbarer Perſonen zu einander überhaupt

ift ihr Wille, ebenſo ſehr wie an ſich identiſch und im Ver

trage von ihnen gemeinſam geſeßt, ſo auch ein beſonderer.

Es iſt, weil ſie unmittelbare Perſonen ſind, zufällig , ob ihr

beſonderer Wille mit dem an ſich ſeyenden Willen überein

ſtimmend ſey, der durch jenen aïein ſeine Eriſtenz hat. Als be
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ſonderer für ſich vom allgemeinen verſchieden , tritt er in

Widfür und Zufäüigkeit der Einſicht und des Wollens gegen

das auf, was an ſich Recht iſt, – das Unrecht.

Den Uebergang zum Unrecht macht die logiſche höhere

Nothwendigkeit, daß die Momente des Begriffs , hier das

Recht an ſich , oder der Wille als allgemeiner, und das

Recht in ſeiner Eriſtenz, welche eben die Beſonderheit

des Willens iſt , als für ſich verſchieden geſeßt feyen ,

was zur abſtrakten Realität des Begriffs gehört. –

Dieſe Beſonderheit des Willens für ſich aber ift Wiüfür

und Zufälligkeit, die ich im Vertrage nur als Wilfür über

eine einzelne Sache , nicht als die Willfür und Zufällig

feit des Willens ſelbſt aufgegeben habe.

Zuſa 3 . Im Vertrage hatten wir das Verhältniß zweier

Willen , als eines gemeinſamen . Dieſer identiſche Wile ift

aber nur relativ allgemeiner, geſeßter allgemeiner Wille, und

ſomit noch im Gegenſaß gegen den beſonderen Willen . In

dem Vertrage, in der Uebereinkunft liegt allerdings das

Recht, die Leiſtung zu verlangen : dieſe iſt aber wiederum

Sache des beſonderen Willens , der als ſolcher dem an ſich

ſeyenden Recht zuwider handeln kann . Hier alſo kommt die

Negation , die früher ſchon im an ſich ſeyenden Willen lag,

zum Vorſchein , und dieſe Negation iſt eben das Unrecht.

Der Gang überhaupt iſt, den Willen von ſeiner Unmittel

barkeit zu reinigen , und ſo aus der Gemeinſamkeit deſſelben

die Beſonderheit hervorzurufen , die gegen ſie auftritt. Im

Vertrage behalten die Uebereinkommenden noch ihren beſon

deren Willen , der Vertrag iſt alſo aus der Stufe der Wil

für noch nicht heraus , und bleibt ſomit dem Unrechte preis

gegeben .



Dritter Abſchnitt. 123Das Unrecht. :

Dritter Abſchnitt.

Das Unrecht

S. 82.

Im Vertrage iſt das Recht an ſich als ein Gefeßtes ,

ſeine innere Algemeinheit als ein Gemeinſames der Wiüfür

und beſonderen Willens. Dieſe Erſcheinung des Rechts, in

welchem daſſelbeund ſein weſentliches Daſeyn , der beſondere Wile,

unmittelbar d . i. zufällig übereinſtimmen , geht im Unrecht zum

. Schein fort, – zur Entgegenſeßung des Rechts an ſich und

des beſonderen Willens, als in welchem es ein beſonderes

Recht wird. Die Wahrheit dieſes Scheins aber iſt, daß er

nichtig iſt und daß das Recht durch das Negiren dieſer ſeiner

Negation ſich wieder herſtellt, durch welchen Proceß ſeiner Ver

mittelung, aus ſeiner Negation zu ſich zurück zu kehren , es ſich

als Wirkliches und Geltendes beſtimmt, da es zuerſt nur

an ſich und etwas Unmittelbares war.

Zuſaß. Das Recht an ſich , der aứgemeine Wille, als

'weſentlich beſtimmt durch den beſonderen , iſt in Beziehung

auf ein Unweſentliches. Es iſt das Verhältniß des Weſens

zu ſeiner Erſcheinung. Iſt die Erſcheinung auch dem We

ſen gemäß, ſo iſt ſie von anderer Seite angeſehen demſelben

wieder nicht gemäß , denn die Erſcheinung iſt die Stufe der

Zufälligkeit, das Weſen in Beziehung auf Unweſentliches.

Im Unrecht aber geht die Erſcheinung zum Scheine fort.

Schein iſt Daſeyn , das dem Weſen unangemeſſen iſt, das

leere Abtrennen und Gefeßtſeyn des Weſens, ſo daß an

beiden der Unterſchied als Verſchiedenheit iſt. Der Schein

iſt daher das Unwahre , welches verſchwindet, indem es, für

ſich ſeyn will, und an dieſem Verſchwinden hat das Weſen

ſich als Weſen , das heißt als Macht des Scheins gezeigt.

Das Weſen hat die Negation ſeiner negirt, und iſt ſo das

Befräftigte. Das Unrecht iſt ein ſolcher Schein , und durch

.
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das Verſchwinden deſſelben erhält das Recht die Beſtim ,

mung eines Feſten und Geltenden . Was wir eben Weſen

nannten , iſt das Recht an ſich , dem gegenüber der beſondere

Wille als unwahr ſich aufhebt. Wenn es früher nur ein

unmittelbares Seyn hatte, ſo wird es jeßt wirklich, indem

es aus ſeiner Negation zurückfehrt ; denn Wirklichkeit iſt das,

was wirkt , und ſich in ſeinem Andersſeyn erhält, während

das Unmittelbare noch für die Negation empfänglich iſt.

S. 83 .

Das Recht, das als ein Beſonderes und damit Mannig

faltiges gegen ſeine an ſich ſeyende Augemeinheit und Einfach

heit die Form eines Scheines erhält, iſt ein ſolcher Schein

Theils an ſich oder unmittelbar, Theils wird es durch das

Subjekt als Schein , Theils ich lech thin als nichtig

geſeßt, – unbefangenes oder bürgerliches Unrecht,

Betrug und Verbrechen.

Zuſaß. Das Unrecht iſt alſo der Schein des Weſens,

der ſich als ſelbſtſtändig feßt. Iſt der Schein nur an fich

und nicht auch für ſich , das heißt, gilt mir das Unrecht für

Recht, ſo iſt daſſelbe hier unbefangen . Der Schein iſt hier

für das Recht, nicht aber für mich . Das zweite Unrecht

iſt der Betrug. Hier iſt das Unrecht kein Schein für das

Recht an ſich , ſondern es findet ſo ftatt , daß ich dem An - .

deren einen Schein vormache. Indem ich betrüge, iſt für

mich das Recht ein Schein. Im erſten Falle war für das

Recht das Unrecht ein Schein . Im zweiten iſt mir- ſelber,

als dem Unrecht, das Recht nur ein Schein . Das dritte

Unrecht iſt endlich das Verbrechen . Dieß iſt an ſich und

für mich Unrecht: ich will aber hier das Unrecht, und ge

brauche auch den Schein des Rechts nicht. Der Andere,

gegen den das Verbrechen geſchieht , ſoll das an und für

fich ſeyende Unrecht nicht als Recht anſehen . Der Unter

ſchied zwiſchen Verbrechen und Betrug iſt, daß in dieſem in
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der Form des Thuns noch eine Anerkennung des Rechts

liegt, was bei dem Verbrechen ebenfalls fehlt.

A . Unbefangenes Unrecht.

S . 84.

Die Beſißnahme (S. 54.) und der Vertrag für fich und

nach ihren beſondern Arten , zunächſt verſchiedene Aeußerungen und

Folgen meines Willens überhaupt, ſind, weil der Wille das in

ſich Allgemeine iſt, in Beziehung auf das Anerkennen anderer

Rechtsgründe. In ihrer Aeußerlichkeit gegen einander und

Mannigfaltigkeit liegt es , daß fie in Beziehung auf eine und

dieſelbe Sache verſchiedenen Perſonen angehören können , deren

jede aus ihrem beſonderen Rechtsgrunde die Sache für ihr Eigen

thum anſieht; womit Rechts - Rollifionen entſtehen .

S . 85.

Dieſe Kolliſion, in der die Sache aus einem Rechtss i

grunde angeſprochen wird, und welche die Sphäre des bür

gerlichen Rechtsſtreits ausmacht, enthält die Anerkennung

des Rechts als des Allgemeinen und Entſcheidenden , ſo daß die

Sache dem angehören ſoll, der das Recht dazu hat. Der Streit

betrifft nur die Subſumtion der Sache unter das Eigenthum

des Einen oder des Anderen ; — ein ſchlechtweg negatives

Urtheil, wo im Prädikate des Meinigen nur das Beſondere

negirt wird .

S. 86 .

In den Partheien iſt die Anerkennung des Rechts mit dem

entgegengeſepten beſonderen Intereſſe und eben ſolcher Anſicht ver

bunden . Gegen dieſen Schein tritt zugleich in ihm ſelbſt

(vorherg. S.) das Rechtan ſich als vorgeſtellt und geforderthervor.

Es iſt aber zunächſt nur als ein Sollen , weil der Wille noch

nicht als ein ſolcher vorhanden iſt, der ſich von der Unmittelbar

feit des Intereſſes befreit, als beſonderer den allgemeinen Willen

zum Zwecke hätte ; noch iſt er hier als eine ſolche anerkannte
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Wirklichkeit beſtimmt, gegen welche die Partheien auf ihre be

ſondere Anſicht und Intereffe Verzicht zu thun hätten .

Zuſaß. Was an fich Recht iſt, hat einen beſtimmten

Grund, und mein Unrecht, das ich für Recht halte, verthei

dige ich auch aus irgend einem Grunde. Es iſt die Natur

des Endlichen und Beſonderen , Zufälligkeiten Raum zu ge

ben : Rollifionen müſſen alſo hier ſtatt finden , denn wir ſind

hier auf der Stufe des Endlichen . Dieß erſte Unrecht ne

girt nur den beſonderen Willen , während das allgemeine

Recht reſpektirt wird, es iſt alſo das leichteſte Unrecht über

haupt. Wenn ich ſage, eine Roſe ſey nicht roth, ſo erkenne

ich doch noch an, daß fie Farbe habe, ich läugne daher die

Gattung nicht , und negire nur das Beſondere , das Rothe.

Ebenſo wird hier das Recht anerkannt, jede Perſon will

das Rechte , und ihr ſoll nur werden , was das Rechte ift ;

ihr Unrecht beſteht nur darin , daß ſie das, was ſie will ,

für das Recht hält.

B . Betrug.

S. 87.

Das Recht an ſich in ſeinem Unterſchiede von dem Recht

als beſonderem und daſeyendem , iſt als ein gefordertes, zwar

als das Weſentliche beſtimmt, aber darin zugleich nur ein ge

fordertes , nach dieſer Seite etwas bloß ſubjektives , damit un

weſentliches und bloß ſcheinendes. So das Allgemeine von dem

beſonderen Willen zu einem nur Scheinenden , — zunächſt im

Vertrage zur nur äußerlichen Gemeinſamkeit des Willens herab

geſeßt, iſt es der Betrug.

Zuſaß. Der beſondere Wille wird in dieſer zweiten

Stufe des Unrechts reſpektirt, aber das allgemeine Recht

nicht. Im Betruge wird der beſondere Wille nicht verlegt,

indem dem Betrogenen aufgebürdet wird , daß ihm Recht

geſchehe. Das geforderte Recht iſt alſo als ein ſubjekti
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ves und bloß ſcheinendes geſeßt, was den Betrug aus

macht.

S . 88.

Im Vertrage erwerbe ich ein Eigenthum um der beſonderen

Beſchaffenheit der Sache willen , und zugleich nach ihrer inneren

Algemeinheit Theils nach dem Werthe, Theils als aus dem

Eigenthum des Andern . Durch die Wiüfür des Anderen fann

mir ein falſcher Schein hierüber vorgebracht werden , ſo daß es

mit dem Vertrage als beiderſeitiger freier Einwilligung des Tau

ſches über dieſe Sache, nach ihrer unmittelbaren Einzeln

heit, ſeine Richtigkeit hat, aber die Seite des an ſich ſeyenden

Adgemeinen darin fehlt. ( Das unendliche Urtheil nach ſeinem

poſitiven Ausdrucke oder identiſchen Bedeutung. [S . Encyklop .

der philoſoph. Wiſſenſch.])

S . 89.

Daß gegen dieſe Annahme der Sache bloß als dieſer,

und gegen den bloß meinenden , ſo wie den willkürlichen Willen ,

das Objektive oder Allgemeine Theils aló Werth, erkennbar,

Theils als Recht geltend ſey , Theils die gegen das Recht ſub

jektive Willkür aufgehoben werde, — iſt hier zunächſt gleichfalls

nur eine Forderung.

- Zuſaß Auf das bürgerliche und unbefangene Unrecht

iſt keine Strafe geſeßt, denn ich habe hier nichts gegen das

Recht gewollt. Beim Betruge hingegen treten Strafen ein ,

weil es ſich hier um das Recht handelt , das verlegt iſt.

C . Zwang und Verbrechen .

. S. 90.

Daß mein Wille im Eigenthum rich in eine äußerliche

Sache legt, darin liegt, daß er ebenſo ſehr als er in ihr reflek

tirt wird, an ihr ergriffen und unter die Nothwendigkeit gefeßt

wird. Er kann darin Theils Gewalt überhaupt leiden , Theils

kann ihm durch die Gewalt zur Bedingung irgend eines Befißes
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oder poſitiven Seyns eine Aufopferung oder Handlung gemacht,

- 3 wang angethan werden .

Zuſaß. Das eigentliche Unrecht iſt das Verbrechen ,

wo weder das Recht an ſich , noch , wie es mir ſcheint, re

ſpektirt wird, wo alſo beide Seiten , die objektive und ſub

jektive, verlegt find.

S . 91.

Als Lebendiges kann der Menſch wohl bezwungen D. h.

ſeine phyſiſche und ſonſt äußerliche Seite unter die Gewalt An

derer gebracht, aber der freie Wille kann an und für ſich nicht

gezwungen werden (S. 5.), als nur ſofern er ſich ſelbſt aus

der Aeußerlichkeit, an der er feſtgehalten wird , oder aus

deren Vorſtellung nicht zurü dzieht (S. 7.). Es kann nur der

zu etwas gezwungen werden , der ſich zwingen laſſen will.

$. 92.

Weil der Wille, nur inſofern er Daſeyn hat, Idee oder wirf:

lich frei und das Daſeyn, in welches er ſich gelegt hat, Seyn

der Freiheit iſt, ſo zerſtört Gewalt oder Zwang in ihrem Begriff

ſich unmittelbar ſelbſt, als Aeußerung eines Willens, welche die

Aeußerung oder Daſeyn eines Willens aufhebt. Gewalt oder

Zwang iſt daher, abſtrakt genommen ,unrechtlich.

§. 93.

Der Zwang hat davon , daß er ſich in ſeinem Begriffe zer :

ſtört, die reelle Darſtellung darin , daß Zwangdurch Zwang

aufgehoben wird ; er iſt daher nicht nur bedingt rechtlich ,

ſondern nothwendig , — nämlich als zweiter Zwang, der ein

Aufheben eines erſten Zwanges ift.

Verlegung eines Vertrages durch Nichtleiſtung des Sti

pulirten , oder der Rechts- Pflichten gegen die Familie, Staat,

durch Thun oder Unterlaſſen , iſt inſofern erſter Zwang oder

wenigſtens Gewalt, als ich ein Eigenthum , das eines An

deren iſt, oder eine ſchuldige Leiſtung demſelben vorenthalte

oder entziehe. – Pädagogiſcher Zwang, oder Zwang gegen
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Wildheit und Rohheit ausgeübt, erſcheint zwar als erſter

nicht auf Vorangehung eines erſten erfolgend. Aber der

nur natürliche Wille iſt an ſich Gewalt gegen die an ſich

ſeyende Idee der Freiheit , welche gegen ſolchen ungebildeten

Willen in Schuß zu nehmen und in ihm zur Geltung zu

bringen iſt. Entweder iſt ein fittliches Daſeyn in Familie

oder Staat ſchon geſeßt, gegen welche jene Natürlichkeit eine

Gewaltthätigkeit iſt, oder es iſt nur ein Naturzuſtand , -

Zuſtand der Gewalt überhaupt vorhanden , ſo begründet die

Idee gegen dieſen ein Herrenrecht.

Zuſaß. Im Staat kann es keine Heroen mehr ge

ben : dieſe kommen nur im ungebildeten Zuſtande vor. Der

Zweck derſelben iſt ein rechtlicher , nothwendiger und ſtaat

licher, und dieſen führen ſie, als ihre Sache aus. Die He

roen , die Staaten ſtifteten , Ehe und Ackerbau einführten ,

haben dieſes freilich nicht als anerkanntes Recht gethan , und

dieſe Handlungen erſcheinen noch als ihr beſonderer Wille,

aber als das höhere Recht der Idee gegen die Natürlichkeit

iſt dieſer Zwang der Heroen ein rechtlicher , denn in Güte

läßt ſich gegen die Gewalt der Natur wenig ausrichten .

S. 94 .

Das abſtrakte Recht iſt Zwangsrecht, weil das Unrecht

gegen daſſelbe eine Gewalt gegen das Daſeyn meiner Freiheit

in einer äußerlichen Sache iſt; die Erhaltung dieſes Daſeyns

gegen die Gewalt hiermit ſelbſt als eine äußerliche Handlung

und eine jene erſte aufhebende Gewalt iſt.

Das abſtrakte oder ſtrenge Recht ſogleich von vorn her :

ein als ein Recht definiren , zu dem man zwingen dürfe, —

heißt es an einer Folge auffaffen , welche erſt in dem Um

wege des Unrechts eintritt.

Zuſag. Hier iſt der Unterſchied zwiſchen dem Recht

lichen und Moraliſchen hauptſächlich zu berückſichtigen . Bei

dem Moraliſchen , das heißt, bei der Reflerion in mich iſt

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
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auch eine Zweiheit, denn das Gute iſt mir Zweck, und nach

dieſer Idee ſolu ich mich beſtimmen . Das Daſeyn des Gu:

ten iſt mein Entſchluß , und ich verwirkliche daſſelbe in mir,

aber dieſes Daſeyn iſt ganz innerlich , und es kann daher

kein Zwang ſtattfinden . Die Staatsgeſeße können ſich alſo

auf die Geſinnung nicht erſtrecken wollen , denn im Morali

fchen bin ich für mich ſelbſt , und die Gewalt hat hier kei

nen Sinn.

S . 95.

Der erſte Zwang als Gewalt von dem Freien ausgeübt,

welche das Daſeyn der Freiheit in ſeinem konkreten Sinne, das

Recht als Recht verleßt, iſt Verbrechen , – ein negativ

unendliches Urtheil in ſeinem vollſtändigen Sinne, durch

welches nicht nur das Beſondere , die Subſumtion einer Sache

unter meinen Willen (S. 85.), ſondern zugleich das Augemeine,

Unendliche im Prädikate des Meinigen, die Rechtsfähigkeit

und zwar ohne die Vermittelung meiner Meinung (wie im

Betrug) (S. 88.), ebenſo gegen dieſe negirt wird, - die Sphäre

des peinlichen Rechts.

Das Recht, deſſen Verlegung das Verbrechen iſt, hat

zwar bis hierher nur erft die Geſtaltungen , die wir geſehen

haben , das Verbrechen hiermit auch zunächſt nur die auf dieſe

Beſtimmungen ſich beziehende nähere Bedeutung. Aber das

in dieſen Formen Subſtantielle iſt das Augemeine, das in

ſeiner weiteren Entwicelung und Geſtaltung daſſelbe bleibt

und daher ebenſo deffen Verleßung, das Verbrechen , ſeinem

Begriffe nach. Den beſonderen , weiter beſtimmten Inhalt,

3. B . in Meineid , Staatsverbrechen , Münz-, Wechſel- Ver

fälſchung u . ſ. f. betrifft daher auch die im folgenden $ . zu

berückſichtigende Beſtimmung.

S . 96 .

Inſofern es der daſeyende Wille iſt, welcher allein ver

legt werden kann , dieſer aber im Daſeyn in die Sphäre eines
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quantitativen Umfangs, ſo wie qualitativer Beſtimmungen einge

treten , ſomit darnach verſchieden iſt, ſo macht es eben ſo einen

Unterſchied für die objektive Seite der Verbrechen aus, ob ſolches

Daſeyn und deſſen Beſtimmtheit überhaupt in ihrem ganzen Um

fang , hiermit in der ihrem Begriffe gleichen Unendlichkeit (wie

in Mord , Sklaverei , Religionszwang u . f. f.) , oder nur nach

einem Theile , ſo wie nach welcher qualitativen Beſtimmung

verlegt ift.

Die ſtoiſche Anſicht, daß es nur Eine Tugend und Ein

Lafter giebt, die drafoniſche Geſeßgebung, die jedes Ver

brechen mit dem Tode beſtraft, wie die Rohheit der formel

len Ehre, welche die unendliche Perſönlichkeit in jede Ver

leßung legt, haben dieß gemein , daß ſie bei dem abſtrakten

Denken des freien Willens und der Perſönlichkeit ſtehen

bleiben , und ſie nicht in ihrem konkreten und beſtimmten Da

feyn, das ſie als Idee haben muß , nehmen . - Der Unter

ſchied von Raub und Diebſtahl bezieht ſich auf das

Qualitative, daß bei jenem Ich auch als gegenwärtiges

Bewußtſeyn , alſo als dieſe ſubjektive Unendlichkeit ver

leßt und perſönliche Gewalt gegen mich verübt ift. -

Manche qualitative Beſtimmungen , wie die Gefährlich -

keit für die öffentliche Sicherheit, haben in den wei

ter beſtimmten Verhältniſſen ihren Grund, aber ſind auch

öfters erſt auf dem Umwege der Folgen , ſtatt aus dem Be

griffe der Sache, aufgefaßt; — wie eben das gefährlichere

Verbrechen für ſich in ſeiner unmittelbaren Beſchaffenheit,

eine dem Umfange oder der Qualität nach ſchwerere Ver

leßung iſt. — Die ſubjektive moraliſche Qualität bezieht

fich auf den höheren Unterſchied , in wiefern ein Ereigniß

und That überhaupt eine Handlung iſt, und betrifft deren

ſubjektive Natur ſelbſt, wovon nachher.

Zuſaß. Wie ein jedes Verbrechen zu beftrafen ſey ,

läßt ſich durch den Gedanken nicht angeben , ſondern hierzu

9 *
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find poſitive Beſtimmungen nothwendig. Durch das Fort

ſchreiten der Bildung werden indeſſen die Anſichten über die

Verbrechen milder , und man beſtraft heut zu Tage lange

nicht mehr ſo hart, als man es vor hundert Jahren gethan .

Nicht gerade die Verbrechen oder die Strafen ſind es , die

anders werden , aber ihr Verhältniß .

S . 97.

Die geſchehene Verlegung des Rechts als Rechts iſt zwar

eine poſitive, äußerliche Eriſtenz, die aber in ſich nichtig iſt.

Die Manifeſtation dieſer ihrer Nichtigkeit iſt die ebenſo in die

Eriſtenz tretende Vernichtung jener Verlegung, — die Wirklich

keit des Rechts , als ſeine ſich mit ſich durch Aufhebung ſeiner

Verlegung vermittelnde Nothwendigkeit.

Zuſaß. Durch ein Verbrechen wird irgend etwas ver

ändert, und die Sache eriſtirt in dieſer Veränderung, aber

dieſe Eriſtenz iſt das Gegentheil ihrer ſelbſt, und inſofern

in ſich nichtig. Das Nichtige iſt dieß, das Recht als Recht

aufgehoben zu haben . Das Recht nämlich als Abſolutes

iſt unaufhebbar, alſo iſt die Neußerung des Verbrechens an

fich nichtig , und dieſe Nichtigkeit iſt das Weſen der Wir

fung des Verbrechens. Was aber nichtig iſt , muß fich als

ſolches manifeſtiren , das heißt, ſich als ſelbſt verleßbar hin

ſtellen . Die That des Verbrechens iſt nicht ein Erſtes , Po

ſitives , zu welchem die Strafe als Negation käme, ſondern

ein Negatives , ſo daß die Strafe nur Negation der Negas

tion iſt. Das wirkliche Recht iſt nun Aufhebung dieſer

Verlegung, das eben darin ſeine Gültigkeit zeigt, und ſich

als ein nothwendiges vermitteltes Daſeyn bewährt.

S. 98 .

Die Verlegung als nur an dem äußerlichen Dareyn oder

Beſiße iſt ein Uebel, Schaden an irgend einer Weiſe des Ei

genthums oder Vermögens ; die Aufhebung der Verlegung als



Dritter Abſchnitt. Das Unrecht. C . Zwang und Verbrechen . 133 .

einer Beſchädigung iſt die civile Genugthuung als Erſaß, in

ſofern ein ſolcher überhaupt Statt finden kann.

In dieſer Seite der Genugthuung muß ſchon an die

Stelle der qualitativen ſpecifiſchen Beſchaffenheit des Scha

dens, inſofern die Beſchädigung eine Zerſtörung und über

haupt unwiederherſtellbar iſt, die allgemeine Beſchaffenheit

derſelben , als Werth , treten .

S . 99.

Die Verlegung aber, welche dem an ſich ſeyenden Willen

(und zwar hiermit ebenſo dieſem Willen des Verlegers , als des

Verlegten und Aller) widerfahren , hat an dieſem an ſich ſeyen

den Willen als ſolchem keine poſitive Eriſtenz, ſo wenig

als an dem bloßen Produkte. Für ſich iſt dieſer an fich ſeyende

Wille (das Recht, Geſeß an ſich) vielmehr das nicht äußerlich

Eriſtirende und inſofern das Unverleßbare. Ebenſo iſt die Ver

leßung für den beſonderen Willen des Verlegten und der Uebri

gen nur etwas Negatives. Die poſitive Exiſtenz der Ver

leßung iſtnur als der beſondere Wille des Verbrechers.

Die Verlegung dieſes als eines daſeyenden Willens alſo iſt das

Aufheben des Verbrechens , das ſonſt gelten würde, und

iſt die Wiederherſtellung des Rechts.

Die Theorie der Strafe iſt eine der Materien , die in

der poſitiven Rechtswiſſenſchaft neuerer Zeit am ſchlechteſten

weggekommen ſind, weil in dieſer Theorie der Verſtand nicht

ausreicht , ſondern es weſentlich auf den Begriff ankommt.

- Wenn das Verbrechen und deffen Aufhebung, als welche

ſich weiterhin als Strafe beſtimmt, nur als ein Uebel

überhaupt betrachtet wird , ſo kann man es freilich als un

vernünftig anſehen , ein Uebel bloß deswegen zu wollen ,

weilſchon ein anderes Uebel vorhanden iſt. (Klein ,

Grundf. des peinlichen Rechts , S. 9. f.) Dieſer oberfläch

liche Charakter eines Uebels wird in den verſchiedenen

Theorien über die Strafe der Verhütungs-, Abſchreckungs-,
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Androhungs-, Beſſerungs - u . ſ. m . Theorie , als das Erſte

vorausgeſeßt , und was dagegen herauskommen ſoll, ift

ebenſo oberflächlich als ein Gutes beſtimmt. Es iſt aber

weder bloß um ein Uebel, noch um dieß oder jenes Gute

zu thun, ſondern es handelt ſich beſtimmtum Unrecht und

um Gerechtigkeit. Durch jene oberflächlichen Geſichts

punkte aber wird die objektive Betrachtung der Gerechtig

keit, welche der erſte und ſubſtantielle Geſichtspunkt bei dem

Verbrechen iſt, bei Seite geſtellt , und es folgt von ſelbſt,

daß der moraliſche Geſichtspunkt, die ſubjektive Seite des

Verbrechens, vermiſcht mit trivialen pſychologiſchen Vor

ſtellungen von den Reizen und der Stärke ſinnlicher Trieb

federn gegen die Vernunft , von pſychologiſchem Zwang und

Einwirkung auf die Vorſtellung (als ob eine ſolche nicht

durch die Freiheit ebenſo wohl zu etwas nur Zufälligem herab

geſeßt würde) – zum Weſentlichen wird. Die verſchiedenen

Rückſichten , welche zu der Strafe als Erſcheinung und ihrer

Beziehung auf das beſondere Bewußtſerin gehören , und die

Folgen auf die Vorſtellung (abzuſchrecken , zu beffern u . f. f.)

betreffen , find an ihrer Stelle , und zwar vornehmlich bloß

in Rückſicht der Modalität der Strafe, wohl von weſent

licher Betrachtung, aber feßen die Begründung voraus, daß

das Strafen an und für ſich gerecht ſey. In dieſer Erör:

terung kommt es allein darauf an , daß das Verbrechen

und zwar nicht als die Hervorbringung eines Uebels , ſon

dern als Verlegung des Rechts als Rechts aufzuheben iſt,

und dann welches die Eriſtenz iſt, die das Verbrechen hat

und die aufzuheben iſt; fie iſt das wahrhafte Uebel, das

wegzuräumen iſt, und worin fie liege, der weſentliche Punft ;

fu lange die Begriffe hierüber nicht beſtimmt erkannt ſind, ſo

lange muß Verwirrung in der Anſicht der Strafe herrſchen .

Zuſaß. Die Feuerbach iſche Straftheorie begründet

die Strafe auf Androhung und meint, wenn jemand troß
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derſelben ein Verbrechen begehe, ſo müſſe die Strafe erfol

gen , weil ſie der Verbrecher früher gekannt habe. Wie ſteht

es aber mit der Rechtlichkeit der Drohung ? Dieſelbe ſept

den Menſchen als nicht Freien voraus , und will durch die

Vorſtellung eines Uebels zwingen . Das Recht und die Ge

rechtigkeit müſſen aber ihren Siß in der Freiheit und im

Wilen haben , und nicht in der Unfreiheit , an welche ſich

die Drohung wendet. Es iſt mit der Begründung der

Strafe auf dieſe Weiſe, als wenn man gegen einen Hund

den Stock erhebt, und der Menſch wird nicht nach ſeiner

Ehre und Freiheit, ſondern wie ein Hund behandelt. Aber

die Drohung , die im Grunde den Menſchen empören kann ,

daß er feine Freiheit gegen dieſelbe beweiſt , ſtellt die Ge

rechtigkeit ganz bei Seite. Der pſychologiſche Zwang fann

fich nur auf den qualitativen und quantitativen Unterſchied

des Verbrechens beziehen , nicht auf die Natur des Ver

brechens ſelbſt, und die Geſegbücher, die etwa aus dieſer

Lehre hervorgegangen ſind, haben ſomit des eigentlichen

Fundaments entbehrt.

S. 100.

Die Verleßung, die dem Verbrecher widerfährt, iſt nicht nur

an ſich gerecht, — als gerecht iſt ſie zugleich ſein an ſich ſeyen

der Wille, ein Daſeyn ſeiner Freiheit, ſein Recht; ſondern ſie iſt

auch ein Recht an den Verbrecher ſelbſt , D. i. in ſeinem

daſeyenden Willen , in ſeiner Handlung geſeßt. Denn in

ſeiner als eines Vernünftigen Handlung liegt, daß ſie etwas

Algemeines , daß durch ſie ein Gefeß aufgeſtellt iſt, das er in

ihr für ſich anerkannt hat, unter welches er alſo , als unter

fein Recht ſubſumirt werden darf.

Beccaria hat dem Staate das Recht zur Todesſtrafe

bekanntlich aus dem Grunde abgeſprochen , weil nicht prae

ſumirt werden könne, daß im geſellſchaftlichen Vertrage die

Einwilligung der Individuen , fich tödten zu laſſen , enthal



136 Erſter Theil. Das abſtrakte Recht.

ten ſey , vielmehr das Gegentheil angenommen werden müſſe.

Allein der Staat iſt überhaupt nicht ein Vertrag (f. $. 75),

noch iſt der Schuß und die Sicherung des Lebens und

Eigenthums der Individuen als Einzelner ſo unbedingt ſein

ſubſtantielles Weſen , vielmehr iſt er das Höhere , welches

dieſes Leben und Eigenthum ſelbſt auch in Anſpruch nimmt

und die Aufopferung deſſelben fordert. — Ferner iſt nicht

nur der Begriff des Verbrechens, das Vernünftige deffel

ben an und für ſich , mit oder ohne Einwilligung der

Einzelnen , was der Staat geltend zu machen hat, ſondern

auch die formelle Vernünftigkeit, das Wollen des Einzel

nen , liegt in der Handlung des Verbrechers. Daß die

Strafe darin als ſein eigenes Recht enthaltend angeſehen

wird , darin wird der Verbrecher als Vernünftiges geehrt.

- Dieſe Ehre wird ihm nicht zu Theil, wenn aus ſeiner

That ſelbſt nicht der Begriff und der Maaßſtab ſeiner Strafe

genommen wird ; – ebenſo wenig auch , wenn er nur als

ſchädliches Thier betrachtet wird , das unſchädlich zu machen

ſey , oder in den Zwecken der Abſchreckung und Beſſerung. —

Ferner in Rückſicht auf die Weiſe der Eriſtenz der Gerech

tigkeit iſt ohnehin die Form , welche ſie im Staate hat, näm

lich als Strafe, nicht die einzige Form und der Staat

nicht die bedingende Vorausſeßung der 'Gerechtigkeit an ſich.

Zuſaß. Was Beccaria verlangt, daß der Menſch

nämlich ſeine Einwilligung zur Beſtrafung geben müſſe , iſt

ganz richtig, aber der Verbrecher ertheilt ſie ſchon , durch

ſeine That. Es iſt ebenſo wohl die Natur des Verbrechens,

wie der eigene Wille des Verbrechers, daß die von ihm aus

gehende Verlegung aufgehoben werde. Troß dem hat dieſe

Bemühung Beccaria's , die Todesſtrafe aufheben zu laſſen ,

vortheilhafte Wirkungen hervorgebracht. Wenn auch weder

Joſeph II., noch die Franzoſen , die gänzliche Abſchaffung

derſelben jemals haben durchſeßen können , ſo hat man doch
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einzuſehen angefangen , was todegwürdige Verbrechen ſeyen ,

und was nicht. Die Todesſtrafe iſt dadurch ſeltener gewor

den , wie dieſe höchſte Spiße der Strafe es auch verdient.

S. 101.

Das Aufheben des Verbrechens iſt inſofern Wiederver

geltung, als ſie dem Begriffe nach Verlegung der Verlegung

iſt und dem Daſeyn nach das Verbrechen einen beſtimmten , quali

tativen und quantitativen Umfang, hiermit auch deſſen Negation

als Daſeyn einen eben ſolchen hat. Dieſe auf dem Begriffe be

ruhende Identität iſt aber nicht die Gleichheit in der ſpecifi

ſchen , ſondern in der an ſich ſeyenden Beſchaffenheit der Ver

leßung, – nach dem Werthe derſelben .

Da in der gewöhnlichen Wiſſenſchaft die Definition

einer Beſtimmung, hier der Strafe, aus der allgemeinen

Vorſtellung der pſychologiſchen Erfahrung des Bewußt

reyns genommen werden ſoll , ſo würde dieſe wohl zeigen ,

daß das allgemeine Gefühl der Völker und Individuen bei

dem Verbrechen iſt und geweſen iſt , daß es Strafe ver

diene und dem Verbrecher geſchehen ſolle, wie er

gethan hat. Es iſt nicht abzuſehen , wie dieſe Wiſſen

fchaften , welche die Quelle ihrer Beſtimmungen in der al

gemeinen Vorſtellung haben , das andere Mal einer ſolchen

auch ſogenannten allgemeinen Thatſache des Bewußtſeyns

widerſprechende Säße annehmen . – Eine Hauptſchwierig

keit hat aber die Beſtimmung der Gleich heit in die Vor

ſtellung der Wiedervergeltung hereingebracht ; die Gerechtig

keit der Strafbeſtimmungen nach ihrer qualitativen und quan

titativen Beſchaffenheit iſt aber ohnehin ein Späteres , als

das Subſtantielle der Sache ſelbſt. Wenn man ſich auch

für dieſes weitere Beſtimmen nach anderen Principien um

ſehen müßte , als für das Augemeine der Strafe, ſo bleibt

dieſes, was es iſt. Allein der Begriff ſelbſt muß überhaupt

das Grundprincip auch für das Beſondere enthalten . Dieſe
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· Beſtimmung des Begriffs iſt aber eben jener Zuſammenhang

der Nothwendigkeit , daß das Verbrechen als der an fich

nichtige Wille , ſomit ſeine Vernichtung , - die als Strafe

erſcheint, in ſich ſelbſt enthält. Die innere Identität iſt

es , die am äußerlichen Daſeyn ſich für den Verſtand als

Gleichheit reflektirt. Die qualitative und quantitative Be

ſchaffenheit des Verbrechens und ſeines Aufhebens fält nun

in die Sphäre der Aeußerlichkeit ; in dieſer iſt ohnehin keine

abſolute Beſtimmung möglich (vergl. S. 49.) ; dieſe bleibt

im Felde der Endlichkeit nur eine Forderung, die der

Verſtand immer mehr zu begrenzen hat, was von der höch

ſten Wichtigkeit iſt, die aber in 's Unendliche fortgeht und

nur eineAnnäherung zuläßt, die perennirend iſt. — Ueber

ſieht man nicht nur dieſe Natur der Endlichkeit , ſondern

bleibt man auch vollends bei der abſtrakten , ſpecifiſchen

Gleich heit ſtehen , ſo entſteht nicht nur eine unüberſteigliche

Schwierigkeit , die Strafen zu beſtimmen (vollends wenn

noch die Pſychologie die Größe der finnlichen Triebfedern ,

und die damit verbundene, - wie man will, entweder

um ſo größere Stärke des böſen Willens, oder auch die

um ſo geringere Stärke und Freiheit des Willens über

haupt herbeibringt) , ſondern es iſt ſehr leicht, die Wieder

vergeltung der Strafe (als Diebſtahl um Diebſtahl, Raub

um Raub, Aug um Aug, Zahn um Zahn , wobei man ſich

vollends den Thäter als einäugig oder zahnlos vorſtellen

kann) , als Abſurdität darzuſtellen , mit der aber der Begriff

nichts zu thun hat, ſondern die allein jener herbeigebrachten

fpecifiſchen Gleichheit zu Schulden kommt. Der Werth

als das innere Gleiche von Sachen , die in ihrer Eriſtenz

ſpecifiſch ganz verſchieden ſind , iſt eine Beſtimmung, die

ſchon bei den Verträgen (f. oben ) ingleichen in der Civil

flage gegen Verbrechen (S. 95 .) vorkommt, und wodurch die

Vorſtellung aus der unmittelbaren Beſchaffenheit der
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Sache in das Augemeine hinübergehoben wird . Bei dem

Verbrechen , als in welchem das Unendliche der That die

Grundbeſtimmung iſt , verſchwindet das bloß äußerlich Spe

cifiſche um ſo mehr und die Gleichheit bleibt nur die Grund

regel für das Weſentliche, was der Verbrecher verdient

hat, aber nicht für die äußere ſpecifiſche Geſtalt dieſes Lohns.

Nur nach der legteren ſind Diebſtahl , Raub und Geld -,

Gefängniſſtrafe u . f. f. ſchlechthin Ungleiche, aber nach ihrem

Werthe, ihrer allgemeinen Eigenſchaft, Verlegungen zu ſeyn,

ſind fie Vergleichbare. Es iſt dann , wie bemerkt, die

Sache des Verſtandes , die Annäherung an die Gleichheit

dieſes ihres Werthes zu ſuchen . Wird der an ſich ſeyende

Zuſammenhang des Verbrechens und ſeiner Vernichtuug und

dann der Gedanke des Werthes und der Vergleichbarkeit

beider nach dem Werthe nicht gefaßt, ſo kann es dahin

kommen, daß man (Klein , Grundf. des peinl. Rechts , s. 9.)

in einer eigentlichen Strafe eine nur willkürliche Verbin

dung eines Uebels mit einer unerlaubten Handlung ſieht.

Z uſaß. Die Wiedervergeltung iſt der innere Zuſam

menhang und die Identität zweier Beſtimmungen , die als

verſchieden erſcheinen , und auch eine verſchiedene äußere

Eriſtenz gegen einander haben. Indem dem Verbrecher

vergolten wird, hat dieß das Anſehn einer fremden Beſtim

mung, die ihm nicht angehört, aber die Strafe iſt doch nur,

wie wir geſehen haben ,'Manifeſtation des Verbrechens, das

heißt, die andere Hälfte, die die eine nothwendig vorausſeßt.

Was die Wiedervergeltung zunächſt gegen ſich hat, iſt, daß

fie als etwas Unmoraliſches , als Rache erſcheint, und daß

fie ſo für ein Perſönliches gelten kann. Aber nicht das

Perſönliche, ſondern der Begriff führt die Wiedervergeltung

ſelbſt aus. Die Rache iſt mein , ſagt Gott in der Bibel,

und wenn man in dem Worte Wiedervergeltung etwa die

Vorſtellung eines beſonderen Beliebens des fubjektiven Wil
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- lens haben woûte, ſo muß geſagt werden , daß es nur die

Umkehrung der Geſtalt ſelbſt des Verbrechens gegen ſich be

deutet. Die Gumeniden ſchlafen , aber das Verbrechen wedt

fie , und ſo iſt es die eigene That, die ſich geltend macht.

Wenn nun bei der Vergeltung nicht auf ſpecifiſche Gleich

heit gegangen werden kann , ſo iſt dieß doch anders beim

Morde, worauf nothwendig die Todesſtrafe ſteht. Denn

da das Leben der ganze Umfang des Daſeyns iſt, ſo kann

die Strafe nicht in einem Werthe, den es dafür nicht

giebt, ſondern wiederum nur in der Entziehung des Lebens

beſtehen .

S . 102.

Das Aufheben des Verbrechens iſt in dieſer Sphäre der

Unmittelbarkeit des Rechts zunächſt Rache, dem Inhalte nach

gerecht, inſofern ſie Wiedervergeltung iſt. Aber der Form nach

iſt ſie die Handlung eines ſubjektiven Willens , der in jede

geſchehene Verlegung ſeine Unendlichkeit legen kann und

deſſen Gerechtigkeit daher überhaupt zufällig, ſo wie er auch für

den Anderen nur als beſonderer iſt. Die Rache wird

hierdurch , daß ſie als poſitive Handlung eines beſonderen

Willens iſt, eine neue Verlegung: ſie verfällt als dieſer

Widerſpruch in den Progreß in's Unendliche und erbt ſich von

Geſchlechtern zu Geſchlechtern in 's Unbegrenzte fort.

Wo die Verbrechen nicht als crimina publica, ſondern

privata (wie bei den Juden , bei den Römern Diebſtahl,

Raub, bei den Engländern noch in einigem u . ſ. f.) ver

folgt und beſtraft werden , hat die Strafe wenigſtens noch

einen Theil von Rache an fich . Von der Privat - Rache

iſt die Racheübung der Heroen , abenteuernder Ritte u. f. F.

verſchieden , die in die Entſtehung der Staaten fäli.

Zuſak. In einem Zuſtande der Geſellſchaft, wo weder

Richter noch Gefeße ſind, hat die Strafe immer die Form

der Rache , und dieſe bleibt inſofern mangelhaft , als ſie die
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Handlung eines ſubjektiven Willens , alſo nicht dem Inhalte

gemäß iſt. Die Perſonen des Gerichts ſind zwar auch

Perſonen , aber ihr Wille iſt der allgemeine des Geſekes ,

und ſie wollen nichts in die Strafe hineinlegen , was nicht

in der Natur der Sache fich vorfindet. Dagegen erſcheint

dem Verlegten das Unrecht nicht in ſeiner quantitativen und

qualitativen Begrenzung, ſondern nur als Unrecht überhaupt,

und in der Vergeltung kann er ſich übernehmen , was wie

der zu neuem Unrechte führen würde. Bei ungebildeten

Völkern iſt die Rache eine unſterbliche, wie bei den Arabern ,

wo ſie nur durch höhere Gewalt oder Unmöglichkeit der

Ausübung unterdrüct werden kann , und in mehreren heu

tigen Geſeßgebungen iſt noch ein Reft von Rache übrig ge

blieben , indem es den Individuen überlaſſen bleibt, ob ſie

eine Verlegung vor Gericht bringen wollen oder nicht.

$. 103.

Die Forderung, daß dieſer Widerſpruch (wie der Wider

ſpruch beim andern Unrecht) ( S. 86., 89.), der hier an der Art

und Weiſe des Aufhebens des Unrechts vorhanden iſt, aufgelöſt

fen , iſt die Forderung einer vom ſubjektiven Intereſſe und Ge

ftalt, ſo wie von der Zufälligkeit der Macht befreiten , ſo nicht

rächenden , ſondern ſtrafenden Gerechtigkeit. Darin liegt

zunächſt die Forderung eines Willens, der als beſonderer ſub

ieftiver Wille das Allgemeine als ſolches wolle. Dieſer Be

griff derMoralität aber iſt nicht nur ein Gefordertes , ſondern

in dieſer Bewegung ſelbſt hervorgegangen .

Uebergang vom Recht in Moralität.

S. 104.

Das Verbrechen und die rächende Gerechtigkeit ſtellt näm

lich die Geſtalt der Entwickelung des Willens, als in die Un

terſcheidung des allgemeinen anſich und des einzelnen für

ſich gegen jenen ſevenden , hinausgegangen dar, und ferner, daß
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der an ſich ſeyen de Wille durch Aufheben dieſes Gegenſaßes

in fich zurückgekehrt und damit ſelbſt für ſich und wirklich

geworden iſt . So iſt und gilt das Recht, gegen den bloß für

ſich ſeyenden einzelnen Willen bewährt, als durch ſeine Noth

wendigkeitwirklich . — Dieſe Geſtaltung iſt ebenſo zugleich die

fortgebildete innere Begriffsbeſtimmtheit des Willens. Nach ſei

nem Begriffe iſt ſeine Verwirklichung an ihm ſelbſt dieß , das

Anſichſeyn und die Form der Unmittelbarkeit, in welcher er zu

nächſt iſt und dieſe als Geſtalt am abſtrakten Rechte hat, aufge

hoben (S. 21.) , – ſomit ſich zunächſt in dem Gegenſaße des

allgemeinen an ſich und des einzelnen für ſich ſeyenden Willens

zu feßen , und dann durch das Aufheben dieſes Gegenſages, die

Negation der Negation , ſich als Wille in ſeinem Daſeyn ,

daß er nicht nur freier Wille an fich, ſondern für ſich ſelbſt iſt,

als ſich auf fich beziehende Negativität zu beſtimmen . Seine

Perſönlichkeit, als welche der Wille im abſtrakten Rechte

nur iſt, hat derſelbe fo nunmehr zu ſeinem Gegenſtande; die

ſo für ſich unendliche Subjektivität der Freiheit macht das

Princip des moraliſchen Standpunkts aus.

Sehen wir näher auf die Momente zurüc, durch welche

der Begriff der Freiheit fich aus der zunächſt abſtrakten zur

ſich auf ſich ſelbſt beziehenden Beſtimmtheit des Willens,

hiermit zur Selbſtbeſtimmung der Subjektivität fort

bildet, ſo iſt dieſe Beſtimmtheit im Eigenthum das abſtrakte

Meinige und daher in einer äußerlichen Sache, - im

Vertrage das durch Willen vermittelte und nur ge

meinſame Meinige, im Unrecht iſt der Wide der Rechts

ſphäre, rein abſtraktes Anſichſeyn oder Unmittelbarkeit als

Z ufälligkeit durch den einzelnen ſelbſt zufälligen Willen

gefeßt. Im moraliſchen Standpunkt iſt ſte ſo überwunden ,

daß dieſe Zufälligkeit ſelbſt als in ſich reflektirt und mit

ſich identiſch die unendliche in fich ſeyende Zufälligkeit

des Willens feine Subjektivität iſt.
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Z uſaß. Zur Wahrheit gehört, daß der Begriff fen ,

und daß dieſes Daſeyn demſelben entſpreche. Jm Recht hat

der Wille fein Daſeyn in einem Aeußerlichen ; das Weitere

iſt aber, daß der Wille daſſelbe in ihm ſelbſt, in einem In

nerlichen habe : er muß für ſich ſelbft Subjektivität ſeyn,

und ſich ſich ſelbſt gegenüber haben . Dieß Verhalten zu

fich iſt das Affirmative, aber dieß fann er nur durch

Aufhebung ſeiner Unmittelbarkeit erlangen . Die im Ver:

brechen aufgehobene Unmittelbarkeit führt ſo durch die Strafe,

das heißt , durch die Nichtigkeit dieſer Nichtigkeit zur Affir

mation – zur Moralität.



Zweiter Theil.

Die Moralität.

S. 105.

Ver moraliſche Standpunkt iſt der Standpunkt des Willens,

inſofern er nicht bloß an fich , ſondern für ſich unendlich

iſt (vorh. S.). Dieſe Reflerion des Willens in fich und ſeine

für ſich ſeyende Identität gegen das Anſichſeyn und die Unmit

telbarkeit und die darin fich entwickelnden Beſtimmtheiten be

ſtimmt die Perſon zum Subjekte.

S . 106 .

Indem die Subjektivität nunmehr die Beſtimmtheit des

Begriffs ausmacht und von ihm als ſolchem , dem an ſich ſeven

den Willen , unterſchieden , und zwar, indem der Wille des

Subjekts als des für ſich ſeyenden Einzelnen zugleich iſt (die

Unmittelbarkeit auch noch an ihm hat), macht ſie das Daſeyn

des Begriffs aus. — Es hat fich damit für die Freiheit ein

höherer Boden beſtimmt; an der Idee iſt jeßt die Seite der

Eriftenz oder ihr reales Moment, die Subjektivität des

Willens. Nur im Willen , als ſubjektivem , kann die Freiheit

oder der an ſich ſeyende Wille wirklich ſeyn.

Die zweite Sphäre, die Moralität, ſtellt daher im Gan

zen die reale Seite des Begriffs der Freiheit dar, und der

Proceß dieſer Sphäre iſt, den zunächſt nur für ſich ſeyenden

Wilen , der unmittelbar nur an ſich identiſch iſt mit dem

an ſich ſeyenden oder allgemeinen Willen , nach dieſem Uns
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ſchiede, in welchem er ſich in ſich vertieft, aufzuheben , und

ihn für ſich als identiſch mit dem an ſich ſeyenden Willen

zu feßen . Dieſe Bewegung iſt ſonach die Bearbeitung die

ſes nunmehrigen Bodens der Freiheit, der Subjektivität, die

zunächſt abſtrakt, nämlich vom Begriffe unterſchieden iſt ,

ihm gleich und dadurch für die Idee ihre wahrhafte Reali

ſation zu erhalten , — daß der ſubjektive Wille ſich zum

ebenſo objektiven hiermit wahrhaft konkreten beſtimmt.

Zuſaß. Beim ſtrengen Recht kam es nicht darauf

an , was mein Grundfaß , oder meine Abſicht war. Dieſe

Frage nach der Selbſtbeſtimmung und Triebfeder des Wil

lens, wie nach dem Vorſaße, tritt hier nun beim Moraliſchen

ein . Indem der Menſch nach ſeiner Selbſtbeſtimmung bes

urtheilt ſeyn wil , iſt er in dieſer Beziehung frei, wie die

äußeren Beſtimmungen ſich auch verhalten mögen . In dieſe

Ueberzeugung des Menſchen in fich kann man nicht ein

brechen ; ihr kann keine Gewalt geſchehen , und der moraliſche

Wille iſt daher unzugänglich . Der Werth des Menſchen

wird nach ſeiner inneren Handlung geſchäßt, und ſomit iſt

der moraliſche Standpunkt die für ſich ſeyende Freiheit.

S . 107.

Die Selbſtbeſtimmung des Willens iſt zugleich Moment

ſeines Begriffs und die Subjektivität nicht nur die Seite ſeines

Daſeyns, ſondern ſeine eigene Beſtimmung (S. 104.). Der als

ſubjektiv beſtimmte, für fich freie Wille, zunächſt als Begriff, hat,

um als Idee zu ſeyn, ſelbſt Daſeyn. Dermoraliſche Standpunkt

iſt daher in ſeiner Geſtalt das Recht des ſubjektiven Wil

lens. Nach dieſem Rechte anerkennt und iſt der Wille nur

etwas, inſofern es das Seinige, er darin ſich als Subjektives ift.

Derſelbe Prozeß des moraliſchen Standpunkts (f. An

merkung zum vor. S.) hat nach dieſer Seite die Geſtalt, die

Entwickelung des Rechts des ſubjektiven Willens zu ſeyn

- oder der Weiſe ſeines Daſeyns, - ſo daß er das, was

Rechtsphiloſ. 3te Auft.
10
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er als das Seinige in ſeinem Gegenſtande erkennt, dazu

fortbeſtimmt, ſein wahrhafter Begriff,das Objektive im Sinne

ſeiner Allgemeinheit zu ſeyn.

Zuſaß. Dieſe ganze Beſtimmung der Subjektivität

des Willens iſt wieder ein Ganzes , das als Subjektivität

auch Objektivität haben muß. Am Subjekt fann ſich erſt

die Freiheit realiſiren , denn es iſt das wahrhafte Materialzu

dieſer Realiſation ; aber dieſes Daſeyn des Willens, welches

wir Subjektivität nannten , iſt verſchieden von dem an und

für ſich Feyenden Willen. Von dieſer anderen Einſeitigkeit

der bloßen Subjektivitätmuß ſich der Wille nämlich befreien ,

um an und für ſich ſeyender Wille zu werden . In der

Moralität iſt es das eigenthümliche Intereſſe des Menſchen ,

das in Frage kommt, und dieß iſt eben der hohe Werth

deſſelben , daß dieſer ſich ſelbſt als abſolut weiß und ſich

beſtimmt. Der ungebildete Menſch läßt ſich von der Ge

walt der Stärke und von Naturbeſtimmtheiten Alles aufer:

legen , die Kinder haben keinen moraliſchen Willen , ſondern

laſſen ſich von ihren Eltern beſtimmen ; aber der gebildete,

innerlich werdende Menſch will , daß er ſelbſt in Adem ſer

was er thut.

S . 108.

Der ſubjektive Wille als unmittelbar für fich und von dem

an ſich ſeyenden unterſchieden (S. 106. Anm .) iſt daher abftraft,

beſchränkt und formell. Die Subjektivität iſt aber nichtnur for

mell, ſondern macht als das unendliche Selbſtbeſtimmen des

Willens das Formelle deſſelben aus. Weil es in dieſem ſei

nem erſten Hervortreten am einzelnen Willen noch nicht als iden

tiſch mit dem Begriffe des Willens geſeft ift, ſo iſt der moraliſche

Standpunkt der Standpunkt des Verhältniſſes und des Sol

lens oder der Forderung. — Und indem die Differenz der

Subjektivität ebenſo die Beſtimmung gegen die Objetivität als

äußerliches Daſeyn enthält, ſo tritt hier auch der Standpunkt des
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Bewußtſeyns ein (S . 8 .), – überhaupt der Standpunkt der

Differenz, Endlichkeit und Erſcheinung des Willens.

Das Moraliſche iſt zunächſt nicht ſchon als das dem

Unmoraliſchen Entgegengeſepte beſtimmt, wie das Recht nicht

unmittelbar das dem Unrecht Entgegengeſeßte, ſondern es iſt

der allgemeine Standpunkt des Moraliſchen ſowohl, als des

Unmoraliſchen , der auf der Subjektivität des Willens beruht.

Zufaß. Das Selbſtbeſtimmen iſt in der Moralität

als die reine Unruhe und Thätigkeit zu denken , die noch zu

keinem was iſt kommen kann. Erſt im Sittlichen iſt der

Wille identiſch mit dem Begriff des Willens , und hat nur

dieſen zu ſeinem Inhalte. Im Moraliſchen verhält ſich der

Wille noch zu dem , was an ſich iſt : es iſt alſo der Stand

punkt der Differenz, und der Proceß dieſes Standpunkts iſt

die Identifikation des ſubjektiven Willens mit dem Begriff

deſſelben . Das Sollen , welches daher noch in der Mora

lität iſt , iſt erſt im Sittlichen erreicht, und zwar iſt dieſes

Andere , zu dem der ſubjektive Wille in einem Verhältniß

ſteht, ein Doppeltes , einmal das Subſtantielle des Begriffs,

und dann das äußerlich Daſeyende. Wenn das Gute

auch im ſubjektiven Willen geſeßt wäre, ſo wäre es damit

noch nicht ausgeführt.

S. 109.

Dieſes Formelle enthält ſeiner allgemeinen Beſtimmung nach

zuerſt die Entgegenſeßung der Subjektivität und Objektivität und

die fich darauf beziehende Thätigkeit (S. 8.),deren Momente näher

dieſe ſind: Daſeyn und Beſtimmtheit iſt im Begriffe identiſch

(vergl. §. 104 .) und der Wille als ſübjektiv iſt ſelbſt dieſer Be

griff, — Beides und zwar für ſich zu unterſcheiden und ſie als

identiſch zu legen . Die Beſtimmtheit iſt im ſich ſelbſt beſtimmen

den Willen a) zunächſt als durch ihn ſelbſt in ihm geſeßt; —

die Beſonderung ſeiner in ihm ſelbſt, ein Inhalt, den er ſich

giebt. Dieß iſt die erſte Negation und deren formelle Grenze,

10 *
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i

nur ein Gefeßtes , Subjektives zu ſeyn. Als die unendliche

Reflerion in fich iſt dieſe Grenze für ihn ſelbſt und er

B ) das Wollen , dieſe Schranke aufzuheben , — die Thätigkeit ,

dieſen Inhalt aus der Subjektivität in die Objektivität über

haupt, in ein unmittelbares Daſeyn zu überſeßen . v) Die

- einfache Identitätdes Willensmit ſich in dieſer Entgegenſeßung

iſt der ſich in beiden gleichbleibende, und gegen dieſe Unterſchiede

der Form gleichgültige Inhalt, der Zwed .

$. 110.

Dieſe Identität des Inhalts erhält aber auf dem moraliſchen

Standpunft, wo die Freiheit, dieſe Identität des Willens mit

fich , für ihn ift (S. 105.), die nähere eigenthümliche Beſtimmung.

a ) Der Inhalt iſt für mich als der meinige ſo beſtimmt,

daß er in ſeiner Identität nicht nur als mein innerer Zweck,

ſondern auch, inſofern er die äußerliche Objektivität er

halten hat, meine Subjektivität fürmich enthalte.

Z uſaß. Der Inhalt des ſubjektiven oder moraliſchen

Willens enthält eine eigene Beſtimmung: er ſoll nämlich ,

wenn er auch die Form der Objektivität erlangt hat , den

noch meine Subjektivität immerfort enthalten , und die That

ſoư nur gelten , inſofern ſie innerlich von mir beſtimmt, mein

Vorſaß, meine Abſicht war. Mehr als in meinem ſubjekti

ven Willen lag , erkenne ich nicht in der Aeußerung als das

Meinige an , und ich verlange in derſelben mein ſubjektives

Bewußtſeyn wieder zu ſehen .

S. 111.

b ) Der Inhalt , ob er zwar ein Beſonderes enthält (dieß

Tey ſonſt genommen , woher es wolle) , hat als Inhalt des in

ſeiner Beſtimmtheit in fid reflektirten , hiermit mit ſich iden

tiſchen und allgemeinen Willens , a ) die Beſtimmung in ihm

ſelbſt, dem an ſich ſenenden Willen angemeſſen zu feyn oder die

Objektivität des Begriffes zu haben , B ) indem der ſub= !

jektive Wille als für fich Feyender zugleich noch formell iſt
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( S. 108.), iſt dieß nur Forderung, und er enthält ebenſo die

Möglichkeit , dem Begriffe nicht angemeſſen zu feyn .

S. 112.

c) Indem ich meine Subjektivität in Ausführung meiner

Zwecke erhalte (S. 110 .), hebe ich darin als der Objektivirung

derſelben dieſe Subjektivität zugleich als unmittelbare, ſomit

als dieſe meine einzelne auf. Aber die ſo mit mir identiſche

äußerliche Subjektivität iſt der Wille Anderer (S. 73.). — Der

Boden der Eriſten z des Willens iſt nun die Subjektivität

(S. 106.) und der Wille Anderer die zugleich, mir andere, Eriſtenz,

die ich meinem Zwecke gebe. – Die Ausführung meines Zweds

hat daher dieſe Identität meines und Anderer Willen in fich , —

ſie hat eine poſitive Beziehung auf den Willen Anderer. ;

Die Objektivität des ausgeführten Zwecks ſchließt

daher die drei Bedeutungen in fich , oder enthält vielmehr

in Einem die drei Momente : a) A eußerliches unmittel

bares Daſeyn (S. 109.), B ) dem Begriffe angemeſſen

(S. 112 .) , 7 ) allgemeine Subjektivität zu ſeyn . Die

Subjektivität, die ſich in dieſer Objektivität erhält , iſt

a ) daß der objektive Zweck der meinige rey , ſo daß Ich

mich als Dieſen darin erhalte (S. 110 .) ; B ) und r) der

Subjektivität iſt ſchon mit den Momenten ß ) und 7 ) der

Objektivität zuſammengefallen . – Daß dieſe Beſtimmungen

ſo, auf dem moraliſchen Standpunkte ſich unterſcheidend, nur

zum Widerſpruche vereinigt ſind , macht näher das Er

ſcheinende oder die Endlich keit dieſer Sphäre aus

(S . 108.) und die Entwiclung dieſes Standpunkts iſt die

Entwicklung dieſer Widerſprüche und deren Auflöſungen , die

aber innerhalb deſſelben nur relativ ſeyn können .

Zuſaß. Beim formellen Rechte war geſagt worden ,

daß es nur Verbote enthalte, daß die ſtreng rechtliche Hand

lung alſo eine nur negative Beſtimmung in Rückſicht des

Willens Anderer habe. Im Moraliſchen dagegen iſt die
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Beſtimmung meines Willens in Beziehung auf den Willen

Anderer poſitiv , das heißt der ſubjektive Wille hat in dem ,

was er realiſirt, den an ſich ſeyenden Willen , als ein In

nerliches. Es iſt hier eine Hervorbringung, oder eine Ver

änderung des Daſeyns vorhanden , und dieſes hat eine Bes

ziehung auf den Willen Anderer. Der Begriff der Mora

lität iſt das innerliche Verhalten des Willens zu ſich ſelbſt .

Aber hier iſt nicht nur ein Wille, ſondern die Objektivirung

hat zugleich die Beſtimmung in fich , daß der einzelne Wide

in derſelben ſich aufhebt und damit alſo eben , indem die Be

ſtimmung der Einſeitigkeit wegfält, zwei Willen , und eine

poſitive Beziehung derſelben auf einander geſeßt ſind . Im

Rechte kommt es nicht darauf an, ob der Wille der Anderen

etwas möchte in Beziehung auf meinen Willen , der ſich

Daſeyn im Eigenthum giebt. Im Moraliſchen dagegen

handelt es ſich um das Wohl auch Anderer , und dieſe po

ſitive Beziehung kann erſt hier eintreten .

S . 113.

Die Aeußerung des Willens als ſubjektiven odermora -

liſchen iſt Handlung. Die Handlung enthält die aufgezeig

ten Beſtimmungen , a ) von mir in ihrer Aeußerlichkeit als die

meinige gewußt zu werden , B ) die weſentliche Beziehung auf den

Begriff als ein Sollen und r) auf den Willen Anderer zu feyn .

Erſt die Aeußerung des moraliſchen Willens iſt Hand

lung. Das Daſeyn , das der Wille im formellen Rechte

ſich giebt, iſt in einer unmittelbaren Sache, iſt ſelbſt

unmittelbar und hat für ſich zunächſt keine ausdrüdliche

Beziehung auf den Begriff , der als noch nicht gegen den

fubjektiven Willen , von ihm nicht unterſchieden iſt, noch eine

poſitive Beziehung auf den Willen Anderer ; das Rechts

gebot iſt ſeiner Grundbeſtimmung nach nur Verbot (S. 38.).

Der Vertrag und das Unrecht fangen zwar an , eine Be

ziehung auf den Willen Anderer zu haben - aber die



Die Moralität. 151

Uebereinſtimmung, die in jenem zu Stande kommt, grün

det ſich auf die Widfür und die weſentlidye Beziehung,

die darin auf den Willen des Andern iſt, iſt als rechtliche

das Negative, mein Eigenthum (dem Werthe nach ) zu be

halten und dem Andern das Seinige zu laſſen . Die Seite

des Verbrechens dagegen als aus dem ſubjektiven Willen

fommend und nach der Art und Weiſe, wie es in ihm ſeine

Eriſtenz hat, kommt hier erſt in Betracht. – Die gericht:

liche Handlung (actio) , als mir nicht nach ihrem In

halt, der durch Vorſchriften beſtimmt iſt, imputabel, enthält

nur einige Momente der moraliſchen eigentlichen Handlung

und zwar in äußerlicher Weiſe ; eigentliche moraliſche

Handlung zu ſeyn iſt daher eine von ihr als gerichtlicher

unterſchiedene Seite.

S. 114.

Das Recht des moraliſchen Willens enthält die drei Seiten :

a) Das abſtrakte oder formelle Recht der Handlung,

daß, wie ſie ausgeführt in unmittelbarem Daſenn iſt, ihr

Inhalt überhaupt der meinige, daß ſie ſo Vorſaß des ſub

jektiven Willens ſey .

b ) Das Beſondere der Handlung iſt ihr innerer In :

halt , a ) wie für mich , deſſen allgemeiner Charakter beſtimmt

ift , was den Werth der Handlung und das, wonach ſie für

mich gilt, – die Abſicht, ausmacht; -- B ) ihr Inhalt, als

mein beſonderer Zwed meines partikulären ſubjektiven Da

reyns, - iſt das Wohl.

c) Dieſer Inhalt als Inneres zugleich in ſeine Allge:

meinheit , als in die an und für ſich ſeyende Objektivität

erhoben , iſt der abſolute Zweck des Willens, das Gute, in der

Sphäre der Reflerion mit dem Gegenſaße der ſubjektiven

Allgemeinheit, Theils des Böſen ,, Theils des Gewiſſens.

Zuſag. Jede Handlung muß, um moraliſch zu ſeyn,

zunächſt mit meinem Vorſaße übereinſtimmen , denn das
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Recht des moraliſchen Willens iſt, daß im Daſeyn deſſelben

nur anerkannt werde , was innerlich als Vorſaß beſtand.

Der Vorſaß betrifft nur das Formelle , daß der äußerliche

Wille auch als Innerliches in mir ſey . Dagegen wird in

dem zweiten Momente nach der Abſicht der Handlung ge

fragt , das heißt nach dem relativen Werthe der Handlung

in Beziehung auf mich : das dritte Moment iſt endlich nicht

bloß der relative, ſondern der allgemeine Werth der Hand

lung , das Gute. Der erſte Bruch der Handlung iſt der

des Vorgeſekten und des Daſeyenden und Vorgebrachten ,

der zweite Bruch iſt zwiſchen dem , was äußerlich als all

gemeiner Wille da iſt , und der innerlichen beſonderen Be

ftimmung, die ich ihm gebe, das Dritte endlich iſt, daß die

Abſicht auch der allgemeine Inhalt ſey . Das Gute iſt die

Abſicht, erhoben zu dem Begriffe des Willens.

Erſter Abſchnitt.

Der Vorſatz und die Schuld.

S. 115.

Die Endlich keit des ſubjektiven Willens in der Unmittel

barkeit des Handelns beſteht unmittelbar darin , daß er für ſein

Handeln einen vorausgeſepten äußerlichen Gegenſtand mit

mannigfaltigen Umſtänden hat. Die That reßt eine Verän

derung an dieſem vorliegenden Daſern und der Wille hat

Schuld überhaupt daran, inſofern in dem veränderten Daſeyn

das abſtrakte Prädikat des Meinigen liegt.

Eine Begebenheit, ein hervorgegangener Zuſtand iſt eine

Fonkrete äußerliche Wirklichkeit, die deswegen unbeſtimmbar

viele Umſtände an ihr hat. Jedes einzelne Moment, das

ſich als Bedingung, Grund, Urſache eines ſolchen Um

ftandes zeigt, und ſomit das Seinige beigetragen hat,

kann angeſehen werden , daß es Schuld daran ſey oder
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wenigſtens Schuld daran habe. Dere formelle Verſtand

hat daher bei einer reichen Begebenheit (z. B . der franzöſi

ſchen Revolution ) an einer unzähligen Menge von Um

ſtänden die Wahl, welchen er als einen , der Schuld ſen ,

behaupten will .

! Zuſaß. Zugerechnet kann mir das werden , was in

meinem Vorſaß gelegen hat , und beim Verbrechen kommt

es vornehmlich darauf an . Aber in der Schuld liegt nur

noch die ganz äußerliche Beurtheilung, ob ich etwas gethan

habe, oder nicht, und daß ich Schuld an etwas bin , macht

noch nicht, daß mir die Sache imputirt werden könne.

S. 116.

Meine eigene That iſt es zwar nicht , wenn Dinge, deren

Eigenthümer ich bin , und die als äußerliche in mannigfaltigem

Zuſammenhange ſtehen und wirken (wie es auch mit mir ſelbſt

als mechaniſchem Körper oder als Lebendigem der Fall ſeyn

kann), Andern dadurch Schaden verurſachen . Dieſer fällt mir

aber mehr oderweniger zur Laft, weil jene Dinge überhaupt

die meinigen , jedoch auch nach ihrer eigenthümlichen Natur nur

mehr oder weniger meiner Herrſchaft , Aufmerkſamkeit u . ſ. f.

unterworfen ſind.

S . 117.

Der ſelbſt handelnde Wille hat in ſeinem auf das vorlie

gende Daſeyn gerichteten Zwecke die Vorſtellung der Um

ſtände deſſelben . Aber weil er, um dieſer Vorausſeßung willen ,

endlich iſt, iſt die gegenſtändliche Erſcheinung für ihn zufällig

und fann in fich etwas Anderes enthalten , als in ſeiner Vor

ſtellung. Das Recht des Willens aber iſt, in ſeiner That nur

dieß als ſeine Handlung anzuerkennen , und nur an dem

Schuld zu haben , was er von ihren Vorausſeßungen in ſeinem

Zwecke weiß, was davon in ſeinem Vorfaße lag. – Die That

kann nur als Schuld des Willens zugerechnet werden ;

- das Recht des Wiſſens.



154 Die Moralität

.Zweiter
Theil

.

Zuſaß. Der Wille hat ein Daſein vor fich , auf

welches er handelt; um dieß aber zu können , muß er eine

Vorſtellung deſſelben haben , und wahrhafte Schuld iſt nur

in mir , inſofern das vorliegende Daſeyn in meinem Wiſſen

lag. Der Wille, weil er eine ſolche Vorausſeßung hat, iſt

endlich, oder vielmehr, weil er endlich iſt, hat er eine ſolche

Vorausſeßung. Inſofern ich vernünftig denke und wil , bin

ich nicht auf dieſem Standpunkte der Endlichkeit, denn der

Gegenſtand , auf den ich handle, iſt nicht ein Anderes gegen

mich , aber die Endlichkeit hat die ſtete Grenze und Bes

ſchränktheit an ſich. Ich habe ein Anderes gegenüber , das

nur ein Zufälliges , ein bloß äußerlich Nothwendiges iſt,

und das mit mir zuſammenfallen , oder davon verſchieden

ſeyn kann. Ich bin aber nur, was in Beziehung auf meine

Freiheit iſt, und die That iſt nur Schuld meines Willens,

inſofern ich darum 'weiß. Dedipus, der ſeinen Vater er

Tchlagen , ohne es zu wiſſen , iſt nicht als Vatermörder an :

zuflagen , aber in den alten Gefeßgebungen hat man auf das

Subjektive, auf die Zurechnung nicht ſo viel Werth gelegt,

als heute. Darum entſtanden bei den Alten die Aſyle, damit

der der Rache Entfliehende geſchüßt und aufgenommen werde.

$. 118.

Die Handlung ferner als in äußerliches Daſeyn verſeßt,

das ſich nach ſeinem Zuſammenhange in äußerer Nothwendigkeit

nach allen Seiten entwickelt, hat mannigfaltige Folgen . Die

Folgen , als die Geſtalt , die den Zweck der Handlung zur

Seele hat, ſind das Ihrige (das der Handlung Angehörige),

— zugleich aber iſt ſie, als der in die Aeußerlichkeit geſeßte

Zweck, den äußerlichen Mächten preis gegeben , welche ganz An

deres daran knüpfen , als ſie für fich iſt und ſie in entfernte,

fremde Folgen fortwälzen . Es iſt ebenſo das Recht des Wil

lens, ſich nur das Erſtere zuzurechnen , weil nur ſie in ſei

nem Vorfaße liegen .
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Was zufällige und was nothwendige Folgen ſind,

enthält die Unbeſtimmtheit dadurch , daß die innere Noth

wendigkeit am Endlichen als äußere Nothwendigkeit, als

ein Verhältniß von einzelnen Dingen zu einander in's Da

ſeyn tritt , die als ſelbſtſtändige gleichgültig gegen einander,

und äußerlich zuſammen kommen . Der Grundſaß: bei den

Handlungen die Konſequenzen verachten , und der andere :

die Handlungen aus den Folgen beurtheilen , und ſie zuin

Maaßſtabe deſſen , was recht und gut ſen , zu machen –

ift Beides gleich abſtrafter Verſtand. Die Folgen , als die

eigene immanente Geſtaltung der Handlung, manifeſtiren

nur deren Natur und ſind nichts Anderes als ſie ſelbſt; die

Handlung kann fie daher nicht verläugnen und verachten .

Aber umgekehrt iſt unter ihnen ebenſo das äußerlich Ein

greifende und zufällig Hinzukommende begriffen , was die

Natur der Handlung ſelbſt nichts angeht. - Die Ent

wickelung des Widerſpruchs, den die Nothwendigkeit des

Endlichen enthält, iſt im Daſeyn eben das Umſchlagen

von Nothwendigkeit in Zufälligkeit und umgekehrt. Handeln

heißt daher nach dieſer Seite, ſich dieſem Gefeße preis

geben. — Hierin liegt, daß es dem Verbrecher, wenn ſeine

Handlung weniger ſchlimme Folgen hat , zu Gute kommt,

ſo wie die gute Handlung es fich muß gefallen laſſen , keine

oder weniger Folgen gehabt zu haben , und daß dem Ver

brechen , aus dem ſich die Folgen vollſtändiger entwickelt

haben , dieſe zur Laft fallen . – Das heroiſche Selbſtbe

wußtſeyn (wie in den Tragödien der Alten , Dedips u . f. f.)

iſt aus ſeiner Gediegenheit noch nicht zur Reflerion des

Unterſchiedes von That und Handlung, der äußerlichen

Begebenheit und dem Vorſaße und Wiſſen der Umſtände,

ſo mie zur Zerſplitterung der Folgen fortgegangen , ſondern

übernimmt die Schuld im ganzen Umfange der That.

Z uſak. Darin , daß ich nur anerkenne, was meine
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Vorſtellung war, liegt der Uebergang zur Abſicht. Nur das

nämlich , was ich von den Umſtänden wußte, kann mir zu

gerechnet werden . Aber es giebt nothwendige Folgen , die

ſich an jede Handlung knüpfen , wenn ich auch nur ein

Einzelnes, llnmittelbares hervorbringe, und die inſofern das

Allgemeine find, das es in fich hat. Die Folgen , die ge

hemmtwerden könnten , kann ich zwar nicht vorausſehen ,

aber ich muß die allgemeine Natur der einzelnen That

kennen . Die Sache iſt hier nicht das Einzelne, ſondern

das Ganze, das ſich nicht auf das Beſtimmte der beſon

deren Handlung bezieht, ſondern auf die allgemeine Natur

derſelben . Der Uebergang vom Vorſaße zur Abſicht iſt

nun , daß ich nicht bloß meine einzelne Handlung, ſondern

das Augemeine, das mit ihr zuſammenhängt, wiſſen ſoll.

So auftretend iſt das Augemeine das von mir Gewollte,

meine Abſicht.

Zweiter Abſchnitt.

Die Abſicht und das Wohl.

S. 119 .

Das äußerliche Daſeyn der Handlung iſt ein mannigfaltiger

Zuſammenhang, der, unendlich in Einzelnheiten getheilt, be

trachtet werden kann und die Handlung ſo , daß ſie nur eine

ſolche Einzelnheit zunächſt berührt habe. Aber die Wahr

heit des Einzelnen iſt das Allgemeineund die Beſtimmtheit

der Handlung iſt für ſich nicht ein zu einer äußerlichen Einzeln

heit iſolirter , ſondern den mannigfaltigen Zuſammenhang in ſich

enthaltender allgemeiner Inhalt. Der Vorſaß , als von einem

Denkenden ausgehend, enthält nicht bloß die Einzelnheit, ſon

dern weſentlich jene allgemeine Seite , --- die Abſicht.

Abſicht enthält etymologiſch die Abſtraktion , Iheils

die Form der Allgemeinheit, Theils das Herausnehmen
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einer beſondern Seite der fonkreten Sache. Das Be

mühen der Rechtfertigung durch die Abſicht iſt das Iſoliren

einer einzelnen Seite überhaupt, die als das ſubjektive We

ſen der Handlung behauptet wird. – Das Urtheil über

eine Handlung als äußerliche That noch ohne die Beſtim

mung ihrer rechtlichen oder unrechtlichen Seite, ertheilt der

felben ein allgemeines Prädikat, daß fie Brandſtiftung,

Tödtung u . f. f. ift. – Die vereinzelte Beſtimmtheit der

äußerlichen Wirklichkeit zeigt das, was ihre Natur iſt, als

äußerlichen Zuſammenhang. Die Wirklichkeit wird zu

nächſt nur an einem einzelnen Punkte berührt (wie die

Brandſtiftung nur einen kleinen Punkt des Holzes unmittel

bar trifft , was nur einen Saß , fein Urtheil giebt) , aber

die allgemeine Natur dieſes Punktes enthält ſeine Ausdeh

nung. Im Lebendigen iſt das Einzelne unmittelbar nicht

als Theil, ſondern als Organ , in welchem das Augemeine

als ſolches gegenwärtig eriſtirt, ſo daß beim Morde nicht

ein Stück Fleiſch, als etwas Einzelnes, ſondern darin ſelbſt

das Leben verlegt wird. Es iſt eines Theils die ſubjektive

Reflerion , welche die logiſche Natur des Einzelnen und Au

gemeinen nicht kennt, die ſich in die Zerſplitterung in Ein

zelnheiten und Folgen einläßt, anderer Seits iſt es die Na=

tur der endlichen That ſelbſt , ſolche Abſonderungen der Zu- ,

fälligkeiten zu enthalten . – Die Erfindung des dolus in

directus hat in dem Betrachteten ihren Grund.

: Zuſaß. Es iſt alerdings der Fall , daß bei einer

Handlung mehr oder weniger Umſtände zuſchlagen können :

es fann bei einer Brandſtiftung das Feuer nicht auskom

men : oder auf der anderen Seite daſſelbe weiter greifen , als

der Thäter es wollte. Troß dem iſt hier keine Unterſchei

dung von Glück und Unglück zu machen , denn der Menſch

muß fich handelnd init der Aeußerlichkeit abgeben . Ein

altes Sprichwort ſagt mit Recht: der Stein , der aus der
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Hand geworfen wird, iſt des Teufels . Indem ich handele,

ſeße ich mich ſelbſt dem Unglüd aus : dieſes hat alſo ein

Recht an mich , und iſt ein Daſeyn meines eigenen Wollens.

$. 120 .

Das Recht der Abſicht iſt, daß die allgemeine Qua- .

lität der Handlung nicht nur an ſich ſen , ſondern von dem Han

delnden gewußtwerde, ſomit ſchon in ſeinem ſubjektiven Willen

gelegen habe; ſo wie umgekehrt, das Recht der Dbjeftivität

der Handlung, wie es genanntwerden kann, iſt, fich vom Sub

jeft als Denkendem als gewußt und gewollt zu behaupten .

Dieß Recht zu dieſer Einſicht führt die gänzliche oder

geringere Zurechnungsunfähigkeit der Kinder , Blöd

ſinnigen , Verrüdten u . ſ. f. bei ihren Handlungen mit ſich .

– Wie aber die Handlungen nach ihrem äußerlichen Da

ſeyn Zufälligkeiten der Folgen in ſich ſchließen , ſo enthält

auch das ſubjektive Daſeyn die Unbeſtimmtheit, die ſich

auf die Macht und Stärke des Selbſtbewußtſeyns und der

Beſonnenheit bezieht, – eine Unbeſtimmtheit, die jedoch nur

in Anſehung des Blödſinns, der Verrüdtheit, und dergleichen

wie des Kindesalters in Rückſicht kommen kann , - weil

nur ſolche entſchiedene Zuſtände den Charakter des Denkens

und der Willensfreiheit aufheben und es zulaſſen , den Han

delnden nicht nach der Ehre, ein Denkendes und ein Wide

zu ſeyn , zu nehmen .

S. 121.

Die allgemeine Qualität der Handlung iſt der auf die ein

fache Form der Allgemeinheit zurückgebrachte , mannigfaltige

Inhalt der Handlung überhaupt. Aber das Subjekt hat als

in ſich reflektirtes, ſomit gegen die objektive Beſonderheit Beſon

deres , in ſeinem Zwecke, ſeinen eigenen beſonderen Inhalt, der

die beſtimmende Seele der Handlung iſt. Daß dieß Moment

der Beſonderheit des Handelnden in der Handlung enthalten

und ausgeführt iſt, macht die ſubjektive Freiheit in ihrer
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konfreteren Beſtimmung aus , das Recht des Subiekts , in

der Handlung ſeine Befriedigung zu finden .

Zuſaß. Ich für mich, in mich reflektirt, bin noch ein

Beſonderes gegen die Aeußerlichkeit meiner Handlung. Mein

Zweck macht den beſtimmenden Inhalt derſelben aus. Mord

und Brand , zum Beiſpiel , ſind als Algemeines noch nicht

der poſitive Inhalt meiner, als des Subjekts. Hat jemand

dergleichen Verbrechen begangen , ſo fragt man, warum er

fie verübt hat. Es iſt nicht der Mord des Mordes wegen

geſchehen , ſondern es war dabei noch ein beſonderer poſitiver

Zweck. Würden wir aber ſagen , der Mord geſchah aus

Mordluft , ſo wäre die Luft ſchon der poſitive Inhalt des

Subjekts als ſolcher, und die That iſt alsdann die Befrie

digung des Wollens deſſelben . Der Beweggrund einer

That iſt ſomit näher das , was man das Moraliſche

nennt, und dieſes hat inſofern den gedoppelten Sinn des

Allgemeinen im Vorſaße , und des Beſonderen der Abſicht.

In den neueren Zeiten iſt es vornehmlich eingetreten , daß

man bei den Handlungen immer nach den Beweggründen

fragt, während man ſonſt bloß fragte : Iſt dieſer Mann

rechtſchaffen ? thut er , was ſeine Pflicht iſt ? Man will

ießt auf das Herz ſehen , und ſetzt dabei einen Bruch des

Objektiven der Handlungen und des Inneren , des Subjek

tiven der Beweggründe voraus. Allerdings iſt die Beſtim

mung des Subjekts zu betrachten : es wiù etwas , das in

ihm begründet iſt ; es wid ſeine Luſt befriedigen , ſeiner Lei-

denſchaft Genüge thun. Aber das Gute und Rechte iſt

auch ein ſolcher nicht bloß natürlicher, ſondern durch meine

Vernünftigkeit geſeßter Inhalt: meine Freiheit zum Inhalt

meines Willens gemacht, iſt eine reine Beſtimmung meiner

Freiheit ſelbſt. Der höhere moraliſche Standpunkt iſt daher,

in der Handlung die Befriedigung zu finden , und nicht bei

dem Bruche zwiſchen dem Selbſtbewußtſeyn des Menſchen

.
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und der Objektivität der That ſtehen zu bleiben , welche Auf

faſſungsweiſe jedoch , ſowohl in der Weltgeſchichte als in

der Geſchichte der Individuen ihre Epochen hat.

S . 122.

Durch dieß Beſondere hat die Handlung ſubjektiven Werth ,

Intereſſe für mich . Gegen dieſen Zweck, die Abſicht dem

Inhalte nach , iſt das Unmittelbare der Handlung in ihrem

weiteren Inhalte zum Mittel herabgeſeßt. Inſofern ſolcher Zwed

ein Endliches iſt , kann er wieder zum Mittel für eine weitere

Abſicht u . f. f. in 's Unendliche herabgeſeßt werden .

S. 123 .

Für den Inhalt dieſer Zwecke iſt hier nur a ) die formelle

Thätigkeit ſelbſt vorhanden , — daß das Subjekt bei dem , was

es als ſeinen Zweck anſehen und befördern ſoll, init ſeiner Thä

tigkeit fey ; — wofür ſich die Menſchen als für das Ihrige

intereſſiren oder intereſſiren ſollen , dafür wollen fte thätig ſeyn.

B ) Weiter beſtimmten Inhalt aber hat die noch abſtrakte und

formelle Freiheit der Subjektivität nur an ihrem natürlichen

ſubjektiven Daſeyn , Bedürfniſſen , Neigungen, Leidenſchaf

ten , Meinungen , Einfällen u . f. f. Die Befriedigung dieſes In

halts iſt das Wohl oder die Glüdſeligkeit in ihren be

ſonderen Beſtimmungen und im Allgemeinen , die Zwede der

Endlichkeit überhaupt.

· Es iſt dieß als der Standpunkt des Verhältniſſes

(S . 108 .) , auf dem das Subjekt zu ſeiner Unterſchiedenheit

beſtimmt, ſomit als Beſonderes gilt, der Ort, wo der

Inhalt des natürlichen Willens ( S. 11.) eintritt ; er iſt hier

aber nicht, wie er unmittelbar iſt, ſondern dieſer Inhalt iſt

als dem in ſich reflektirten Willen angehörig , zu einem all

gemeinen Zwecke , des Wohls oder der Glückſeligkeit

erhoben , — dem Standpunkt des , den Willen noch nicht

in ſeiner Freiheit erfaſſenden , ſondern über ſeinen Inhalt
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als einen natürlichen und gegebenen reflektirenden Den

kens, - wie z. B . zu Kröfus und Solons Zeit.

Zuſaß. Inſofern die Beſtimmungen der Glückſeligkeit

vorgefunden ſind, ſind ſie keine wahren Beſtimmungen der

Freiheit, welche erſt in ihrem Selbſtzwecke im Guten ſich

wahrhaft iſt. Hier können wir die Frage aufwerfen : hat

der Menſch ein Recht, ſich ſolche unfreie Zwede zu repen

die allein darauf beruhen , daß das Subjekt ein Lebendiges

ift ? Daß der Menſch ein Lebendiges iſt, iſt aber nicht zu :

fällig, ſondern vernunftgemäß, und inſofern hat er ein Recht,

ſeine Bedürfniſſe zu ſeinem Zwed zu machen . Es iſt nichts

Herabwürdigendes darin , daß jemand lebt, und ihm ſteht

feine höhere Geiſtigkeit gegenüber , in der man eriſtiren

fönnte. Nur das Heraufheben des Vorgefundenen zu einem

aus ſich Erſchaffen , giebt den höheren Kreis des Guten ,

welche Unterſchiedenheit indeſſen keine Unverträglichkeit beider

Seiten in ſich ſchließt. .

S. 124.

Indem auch die ſubjektive Befriedigung des Individuums

ſelbſt (darunter die Anerkennung ſeiner in Ehre und Ruhm ) in

der Ausführung an und für ſich geltender Zwece enthalten

iſt, ſo iſt Beides die Forderung, daß nur ein ſolcher als gewollt

und erreicht erſcheine,wie die Anſicht, als ob die objektiven und

die ſubjektiven Zwede einander im Wollen ausſchließen , eine leere

Behauptung des abftraften Verſtandes . Ja ſie wird zu etwas

Schlechtem ,wenn ſie darin übergeht, die ſubjektive Befriedigung,

weil ſolche (wie immer in einem vollbrachten Werke) vorhanden ,

als die weſentliche Abſicht des Handelnden und den objekti:

ven Zweck als ein ſolches zu behaupten , das ihm nur ein Mito

tel zu jener geweſen ſey. – Was das Subjekt iſt, iſt die

Reiheſeiner Handlungen . Sind dieſe eine Reihe werthloſer

Produktionen , ſo iſt die Subjektivität des Wollens ebenſo eine

Rechtøphiloſ. 3te Aufl.
11
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werthloſe ; iſt dagegen die Reihe ſeiner Thaten ſubſtantieller Na

tur , ſo iſt es auch der innere Wille des Individuum . .

Das Recht der Beſonderheit des Subjekts , ſich be

friedigt zu finden , oder, was daſſelbe iſt, das Recht der

ſubjektiven Freiheitmacht den Wende- und Mittelpunkt

in dem Unterſchiede des Alterthums und der modernen

Zeit. Dieß Recht in ſeiner Unendlichkeit iſt im Chriſten

thum ausgeſprochen und zum allgemeinen wirklichen Princip

einer neuen Form der Welt gemacht worden . Zu deſſen

näheren Geſtaltungen gehören die Liebe , das Romantiſche,

der Zweck der ewigen Seligkeit des Individuums u . f. f., —

alsdann die Moralität und das Gewiſſen , ferner die ande

ren Formen , die Theils im Folgenden als Princip der bür

gerlichen Geſellſchaft und als Momente der politiſchen Ver

faſſung fich hervorthun werden , Theils aber überhaupt in

der Geſchichte, insbeſondere in der Geſchichte der Kunſt, der

Wiſſenſchaften und der Philoſophie auftreten . – Dieß Prin

cip der Beſonderheit iſt nun allerdings ein Moment des

Gegenſaßes, und zunächſt wenigſtens ebenſo wohl identiſch

mit dem Augemeinen , als unterſchieden von ihm . Die ab

ſtrakte Reflerion firirt aber dieß Moment in ſeinem Unter

ſchiede und Entgegenſezung gegen das Allgemeine und bringt

ſo eine Anſicht der Moralität hervor , daß dieſe nur als

feindſeliger Kampf gegen die eigene Befriedigung perennire,

- die Forderung

„mit Abſcheu zu thun , was die Pflicht gebeut.“

Eben dieſer Verſtand bringt diejenige pſychologiſche Anſicht

der Geſchichte hervor , welche alle große Thaten und India

viduen damit klein zu machen und herabzuwürdigen verſteht,

daß fie Neigungen und Leidenſchaften , die aus der ſubſtan

tiellen Wirkſamkeit gleichfalls ihre Befriedigung fanden , ſo

wie Ruhm und Ehre und andere Folgen , überhaupt die be

ſondere Seite, welche er vorher zu etwas für ſich Shlechtem
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dekretirte, zur Haupt- Abſicht und wirkenden Triebfeder der

Handlungen umſchafft; – er verſichert, weil große Hand

lungen und die Wirkſamkeit, die in einer Reihe folcher Hand

lungen beſtand, Großes in der Welt hervorgebracht , und

für das handelnde Individuum die Folge der Macht,

der Ehre und des Ruhms gehabt, ſo gehöre nicht jenes Große,

ſondern nur dieß Beſondere und Aeußerliche, das davon auf

das Individuum fiel , dieſem an ; weil dieß Beſondere Folge,

To ſey es darum auch als Zweck, und zwar ſelbſt als ein

ziger Zweck geweſen . - Solche Reflerion hält ſich an das

Subjektive der großen Individuen , als in welchem ſie ſelbſt

ſteht und überſieht in dieſer ſelbſtgemachten Eitelkeit das

Subſtantielle derſelben ; — iſt die Anſicht „ der pſycholo

giſchen Kammerdiener , für welche es keine Helden giebt,

nicht, weil dieſe keine Helden , ſondern , weil jene nur die

Kammerdiener ſind." ;

3 ufaß. In magnis voluisse sat est hat den richti

gen Sinn, daß man etwas Großes wollen ſolle , aber man

muß auch das Große ausführen können : ſonſt iſt es ein

nichtiges Wollen . Die Lorbeeren des bloßen Wollens ſind

trockene Blätter , die niemals gegrünt haben .

, S. 125.

Das Subjektive mit dem beſonderen Inhalte des Wohls

ſteht als in ſich Refleftirtes, Unendliches zugleich in Beziehung

auf das Allgemeine, den an ſich ſeyenden Willen . Dieß Mo

ment, zunächſt an dieſer Beſonderheit ſelbſt geſeßt , iſt es das

W o hl auch Anderer, --- in vollſtändiger, aber ganz leerer

Beſtimmung, das Wohl Aller. Das Wohl vieler anderer

Beſonderer überhaupt iſt dann auch weſentlicher Zweck und Recht

der Subjektivität. Indem ſich aber das von ſolchem beſonderen

Inhalt unterſchiedene, an und für ſich ſeyende Allgemeine

hier weiter noch nicht beſtimmt hat, denn als das Recht, ſo

11 *
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fönnen jene Zwecke des Beſonderen von dieſem verſchieden , dem

ſelben gemäß ſeyn , aber auch nicht.

S . 126.

Meine ſo wie der Anderen Beſonderheit iſt aber nur über

haupt ein Recht, inſofern ich ein Freies bin . Sie kann ſich

daher nicht im Widerſpruch dieſer ihrer ſubſtantiellen Grundlage

behaupten und eine Abſicht meines Wohls, ſo wie des Wohls

Anderer, – in welchem Falle fie insbeſondere eine moraliſche

Abſichtgenanntwird , — kann nicht eineunrechtliche Hand

lung rechtfertigen .

Es iſt vorzüglich eine der verderbten Marimen unſerer

Zeit, die Theils aus der vorfantiſchen Periode des guten

Herzens herſtammt, und z. B . die Quinteſſenz bekannter

rührender dramatiſcher Darſtellungen ausmacht, bei un

rechtlichen Handlungen für die ſogenannte moraliſche

Abſicht zu intereſſiren und ſchlechte Subjekte mit einem

ſeynſollenden guten Herzen , d. i. einem ſolchen , welches ſein

eigenes Wohl und etwa auch das Wohl Anderer wil , vor

zuſtellen ; Theils aber iſt dieſe Lehre in geſteigerter Geſtalt

wieder aufgewärmt und die innere Begeiſterung und das

Gemüth , d. i. die Form der Beſonderheit als ſolche, zum

Kriterium deffen , was recht, vernünftig und vortrefflich ſey ,

gemacht worden , ſo daß Verbrechen und deren leitende Ge

danken , wenn es die plattſten , hohlſten Einfälle und thöricht:

ſten Meinungen ſeyen , darum rechtlich , vernünftig und vor

trefflich wären , weil ſie aus dem Gemüth und aus der

Begeiſterung kommen ; das Nähere ſ. unten §. 140.

Anm . — Es iſt übrigens der Standpunkt zu beachten , auf

dem Recht und Wohl hier betrachtet ſind, nämlich als for

melles Recht und als beſonderes Wohl des Einzelnen ; das

fogenannte allgemeine Beſte, das Wohl des Staates ,

d . i. das Recht des wirklichen konkreten Geiſtes , iſt eine

ganz andre Sphäre, in der das formelle Recht ebenſo ein
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untergeordnetes Moment iſt, als das beſondere Wohl und

die Glückſeligkeit des Einzelnen . Daß es einer der häufigen

Mißgriffe der Abſtraktion iſt, das Privatrecht wie das Pri

vatwohl, als an und für ſich gegen das Augemeine des

Staats geltend zu machen , iſt ſchon oben bemerkt.

Zuſaß. Hierher gehört die berühmte Antwort, die dem

Libelliſten , der ſich mit einem il faut donc que je vive

entſchuldigte, gegeben wurde : je n 'en vois pas la ne

cessité . Das Leben iſt nicht nothwendig gegen das Höhere

der Freiheit. Wenn der heilige Krispinus Leder zu Schuhen

für die Armen ſtiehlt , fo iſt die Handlung moraliſch und

unrechtlich , und ſomit ungültig .

S. 127.

Die Beſonderheit der Intereſſen des natürlichen Willens

in ihre einfache Totalität zuſammengefaßt, iſt das perſönliche

Daſeyn als Leben. Dieſes in der leßten Gefahr und in

der Kolliſion mit dem rechtlichen Eigenthum eines Andern hat

ein Nothrecht (nicht als Billigkeit ſondern als Recht) anzu

ſprechen , indem auf der einen Seite die unendliche Verlegung des

Daſeyns und darin die totale Rechtloſigkeit , auf der andern Seite

nur die Verlegung eines einzelnen beſchränkten Daſeyns der Frei

heit ſteht,wobei zugleich das Recht als ſolches und die Rechts

fähigkeit des nur in dieſem Eigenthum Verlegten anerkanntwird .

Aus dem Nothrecht fließt die Wohlthat der Kompetenz,

daß einem Schuldner Handwerkszeuge, Ackergeräthe, Kleider ,

überhaupt von ſeinem Vermögen, d . i. vom Eigenthum der

Gläubiger ſo viel gelaſſen wird , als zur Möglichkeit ſei

ner – ſogar ſtandesmäßigen Ernährung dienend, angeſehen

wird .

Zuſaß. Das Leben , als Geſammtheit der Zwecke, hat

ein Recht gegen das abſtrakte Recht. Wenn es z. B . durch

Stehlen eines Brotes gefriſtet werden kann , ſo iſt dadurch

zwar das Eigenthum eines Menſchen verlegt, aber es wäre
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unrecht, dieſe Handlung als gewöhnlichen Diebſtahl zu be

trachten . Sollte dem am Leben gefährdeten Menſchen nicht

geſtattet ſeyn , ſo zu verfahren , daß er ſich erhalte, ſo würde

er als rechtlos beſtimmt ſeyn , und indem ihm das Leben

abgeſprochen würde, wäre ſeine ganze Freiheit negirt. Zur

Sicherung des Lebens gehört freilich ein Mannigfaches, und

ſehen wir auf die Zukunft , ſo müſſen wir uns auf dieſe

Einzelnheiten einlaſſen . Aber nothwendig iſt es nur, ießt

zu leben , die Zukunft iſt nicht abſolut und bleibt der Zu

fälligkeit anheimgeſtellt. Daher kann nur die Noth der un

mittelbaren Gegenwart zu einer unrechtlichen Handlung be

rechtigen , weil in ihrer Unterlaſſung ſelbſt wieder das Be

gehen eines , und zwar des höchſten Unrechts, läge, nämlich

die totale Negation des Daſeyns der Freiheit; – das be

neficium competentiae hat hier ſeine Stelle indem in

verwandtſchaftlichen Beziehungen , oder in anderen Verhält

niſſen der Nähe, das Recht liegt, zu verlangen , daß man

nicht gänzlich dem Rechte hingeopfert werde.

S. 128.

Die Noth offenbart ſowohl die Endlichkeit und damit die

Zufälligkeit des Rechts als des Wohls, — des abſtrakten Da

reyns der Freiheit, ohne daß es als Eriſtenz der beſondern Per

ſon iſt, und der Sphäre des beſondern Willens ohne die Auge

meinheit des Rechts . Ihre Einſeitigkeit und Idealität iſt damit

gefeßt, wie ſie an ihnen ſelbſt im Begriff ſchon beſtimmt iſt ;

das Recht hat bereits (S. 106 .) ſein Daſeyn als den beſondern

Willen beſtimmt, und die Subjektivität in ihrer umfaſſenden Be

ſonderheit iſt ſelbſtdas Daſeyn der Freiheit (S. 127.), ſo wie ſie

an ſich als unendliche Beziehung des Willens auf ſich das Auge

meine der Freiheit iſt. Die beiden Momente an ihnen ſo zu ihrer

Wahrheit, ihrer Identität, integrirt, aber zunächſt noch in rela

tiver Beziehung auf einander , ſind das Gute, als das er:

füllte, an und für ſich beſtimmte Allgemeine, und das Ge
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wiſſen , als die in fich wiſſende und in ſich den Inhalt be

ſtimmende unendliche Subjektivität.

Dritter Abſchnitt.

·

Das Gute und das Gewiſſen .

S . 129.

Das Gute iſt die Idee, als Einheit des Begriffs des

Willens und des beſondern Willens, – in welcher das ab

ftrafte Recht, wie das Wohl und die Subjektivität des Wiſſens

und die Zufälligkeit des äußerlichen Daſeyns, als für ſich

ſelbſtſtändig aufgehoben ,damit aber ihrem Weſen nach dar

in enthalten und erhalten ſind, -- die realiſirte Frei

heit, der abſolute Endzweck der Welt.

Zuſa ß. Jede Stufe iſt eigentlich die Idee , aber die

früheren enthalten ſie nur in abſtrakterer Form . So iſt

3. B . Ich als Perſönlichkeit auch ſchon die Idee, aber in

abſtrakteſter Geſtalt. Das Gute iſt daher die weiter be

ſtimmte Idee, die Einheit des Begriffs des Willens und

des beſonderen Willens. Es iſt nicht ein abſtrakt Recht

liches , ſondern ein Inhaltvolles , deſſen Gehalt ſowohl das

- Recht, als das Wohl ausmacht.

$. 130 .

Das Wohl hat in dieſer Idee keine Gültigkeit für ſich als

Daſeyn des einzelnen beſondern Wiữens, ſondern nur als allge

meines Wohl und weſentlich als allgemein an ſich , d. i.

nach der Freiheit; ' — das Wohl iſt nicht ein Gutes ohne das

Recht. Ebenſo iſt das Recht nicht das Gute ohne das Wohl

(fiat justitia ſoll nicht pereatmundus zur Folge haben ). Das

Gute hiermit, als die Nothwendigkeit, wirklich zu ſeyn durch den

beſondern Willen und zugleich als die Subſtanz deſſelben , hat

das abſolute Recht gegen das abſtrakte Recht des Eigenthums
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und die beſondern Zwede des Wohls. Jedes dieſer Momente,

inſofern es von dem Guten unterſchieden wird , hat nur Gül

tigkeit, inſofern es ihm gemäß und ihm untergeordnet iſt.

$ . 131.

Für den ſubjektiven Willen iſt das Gute ebenſo das

ſchlechthin Weſentliche und er hat nur Werth und Würde, inſo

fern er in ſeiner Einſicht und Abſicht demſelben gemäß iſt. In

ſofern das Gute hier noch dieſe abſtrakte Idee des Guten iſt,

ſo iſt der ſubjektive Wille noch nicht als in daſſelbe aufgenommen

und ihm gemäß geſeßt; er ſteht ſomit in einem Verhältniß zu

demſelben und zwar in dem , daß das Gute für denſelben das

Subſtantielle ſeyn , – daß er daſſelbe zum Zwecke machen und

volbringen ſoll, - wie das Gute ſeinerſeits nur im ſubjektiven

Willen die Vermittelung hat, durch welche es in Wirklichkeit tritt.

Zuſaß. Das Gute iſt die Wahrheit des beſonderen

Willens, aber der Wille iſt nur das, wozu er ſich ſekt: er

iſt nicht von Hauſe aus gut, ſondern kann , was er iſt, nur

durch ſeine Arbeit werden . Anderer Seits iſt das Gute,

ohne den ſubjektiven Willen felbft nur eine Abſtraktion ohne

Realität, die ihm erſt durch denſelben kommen ſoll. Die

Entwickelung des Guten enthält demgemäß die drei Stufen :

1) Daß das Gute für mich, als wollenden , beſonderer Wille

fen , und daß ich daſſelbe wiffe, 2 ) daß man ſage, was gut

ſey , und die beſonderen Beſtimmungen des Guten entwidele,

3) endlich das Beſtimmen des Guten für ſich , die Beſon

derheit des Guten als unendliche, für ſich ſeyende Subjekti

vität. Dieſes innerliche Beſtimmen iſt das Gewiffen .

$. 132 .

Das Rechtdes ſubjektiven Willens iſt, daß das, was

er als gültig anerkennen ſoll , von ihm als gut eingeſehen

werde, und daß ihm eine Handlung, als der in die äußerliche

Objektivität tretende Zweck, nach ſeiner Renntniß von ihrem
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Werthe, den ſie in dieſer Objektivität hat, als rechtlich oder un

rechtlich, gut oder böſe, geſeßlich oder ungeſeßlich zugerechnetwerde.

Das Gute iſt überhaupt das Weſen des Willens in

ſeiner Subſtantialität und Allgemeinheit, - der

Wille in ſeiner Wahrheit; – es iſt deswegen ſchlechthin

nur im Denken und durch das Denken. Die Behaup

tung daher, daß der Menſch das Wahre nicht erkennen

könne, ſondern es nur mit Erſcheinungen zu thun habe, -

daß das Denken dem guten Willen ſchade, dieſe und der

gleichen Vorſtellungen nehmen , wie den intellektuellen , ebenſo

allen fittlichen Werth und Würde aus dem Geiſte hinweg .

- Das Recht, nichts anzuerkennen , was ich nicht als ver

nünftig einſehe, iſt das höchſte Recht des Subjekts , aber

durch ſeine ſubjektive Beſtimmung zugleich formell, und

das Recht des Vernünftigen als des Objektiven an

das Subjekt bleibt dagegen feſt ſtehen . — Wegen ihrer for

mellen Beſtimmung iſt die Einſicht ebenſo wohl fähig ,wahr,

als bloße Meinung und Irrthum zu ſeyn. Daß das

Individuum zu jenem Rechte ſeiner Einſicht gelange , dieß

gehört nach dem Standpunkte der noch moraliſchen Sphäre,

ſeiner beſondern ſubjektiven Bildung an. Ich kann an mich

die Forderung machen , und es als ein ſubjektives Recht in

mir anſehen , daß Ich eine Verpflichtung aus guten Grün

den einſehe und die Ueberzeugung von derſelben habe,

und noch mehr, daß ich fie aus ihrem Begriffe und Natur

erkenne. Was ich für die Befriedigung meiner Ueberzeu

gung von dem Guten , Erlaubten oder Unerlaubten einer

Handlung und damit von ihrer Zurechnungsfähigkeit in die

ſer Rücſicht, fordere, thut aber dem Rechte der Objekti

vität keinen Eintrag. — Dieſes Recht der Einſicht in das

Gute iſt unterſchieden vom Recht der Einſicht (S. 117.)

in Anſehung der Handlung als ſolcher ; das Recht der

Objektivität hat nach dieſer die Geſtalt, daß, da die Handlung
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eine Veränderung iſt, die in einer wirklichen Welt eriſtiren

ſoll, alſo in dieſer anerkannt ſein wil , ſie dem , was darin

gilt, überhaupt 'gemäß ſeyn muß. Wer in dieſer Wirklich

keit handeln wil , hat ſich eben damit ihren Gefeßen un

terworfen , und das Recht der Objektivität anerkannt. –

Gleicherweiſe hat im Staate, als der Objektivität des

Vernunftbegriffs, die gerichtliche Zurech nung nicht bei

dem ſtehen zu bleiben , was einer ſeiner Vernunft gemäß

hält , oder nicht, nicht bei der ſubjektiven Einſicht in die

Rechtlichkeit oder Unrechtlichkeit, in das Gute oder Böſe,

und bei den Forderungen , die er für die Befriedigung ſeiner

Ueberzeugung macht. In dieſem objektiven Felde gilt das

Recht der Einſicht als Einſicht in das Geſeßliche oder

Ungeſebliche, als in das geltende Recht , und ſie be

ſchränkt ſich auf ihre nächſte Bedeutung , nämlich Kennt

niß als Bekanntſchaft mit dem zu ſeyn , was geſeßlich

und inſofern verpflichtend iſt. Durch die Deffentlichkeit der

Geſeße und durch die allgemeinen Sitten benimmt der Staat

dem Rechte der Einſicht die formelle Seite und die Zufällig

keit für das Subjekt, welche dieß Recht auf dem dermali

gen Standpunkte noch hat. Das Recht des Subjekts , die

Handlung in der Beſtimmung des Guten oder Böſen ,

des Geſeblichen oder Ungeſeblichen zu kennen , hat bei Kin

dern , Blödſinnigen , Verrückten die Folge , auch nach dieſer

Seite die Zurechnungsfähigkeit zu vermindern oder aufzu

heben . Eine beſtimmte Gränze läßt ſich jedoch für dieſe

Zuſtände und deren Zurechnungsfähigkeit nicht feſtſeßen .

Verblendung des Augenblicks aber , Gereiztheit der Leiden

ſchaft, Betrunkenheit , überhaupt was man die Stärke finn

licher Triebfedern nennt (inſofern das , was ein Nothrecht

(S. 120 .) begründet, ausgeſchloſſen iſt) , zu Gründen in der

Zurechnung und der Beſtimmung des Verbrechens ſelbſt

und ſeiner Strafbarkeit zu machen , und ſolche Umſtände
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anzuſehen , als ob durch ſie die Schuld des Verbrechens

hinweggenommen werde, heißt ihn gleichfalls (vergl. S. 100.,

119. Anm .) nicht nach dem Rechte und der Ehre des

Menſchen behandeln , als deſſen Natur eben dieß iſt, weſent

lich ein Allgemeines , nicht ein abſtrakt-Augenblicliches und

Vereinzeltes des Wiſſens zu ſeyn . - . Wie der Mordbrenner

nicht dieſe zollgroße Fläche eines Hauſes , die er mit dem

Lichte berührte, als iſolirt, ſondern in ihr das Augemeine,

das Haus, in Brand geſtedt hat, ſo iſt er als Subjekt

nicht das Einzelne dieſes Augenblics oder dieſe iſolirte

Empfindung der Hiße der Rache ; ſo wäre er ein Thier,

das wegen ſeiner Schädlichkeit und der Unſicherheit , An

wandlungen der Wuth unterworfen zu ſeyn , vor den Kopf

geſchlagen werden müßte. - Daß der Verbrecher im Augen

blick ſeiner Handlung ſich das Unrecht und die Strafbarkeit

derſelben deutlich müſſe vorgeſtellt haben , um ihm als

Verbrechen zugerechnet werden zu können – dieſe Forde

rung , die ihm das Recht ſeiner moraliſchen Subjektivität

zu bewahren ſcheint, ſpricht ihm vielmehr die innewohnende

intelligente Natur ab , die in ihrer thätigen Gegenwärtigkeit

nicht an die wolfiſch -pſychologiſche Geſtalt von deutlich en

Vorſtellungen gebunden , und nur im Falle des Wahn

finns ſo verrückt iſt, um von dem Wiſſen und Thun einzel

ner Dinge getrennt zu ſeyn . – Die Sphäre , wo jene Um

ſtände als Milderungsgründe der Strafe in Betracht kom

men , iſt eine andere als die des Rechts , die Sphäre der

Gnade.

S. 133.

Das Gute hat zu dem beſondern Subjekte das Verhältniß ,

das Weſentliche ſeines Willens zu ſeyn , der hiermit darin

ſchlechthin ſeine Verpflichtung hat. Indem die Beſonder

heit von dem Guten unterſchieden iſt und in den ſubjektiven

Willen fällt, ſo hat das Gute zunächſt nur die Beſtimmung der
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allgemeinen abſtrakten Weſentlichkeit, - der Pflicht;

- um dieſer ihrer Beſtimmung willen ſou die Pflicht um

der Pflicht willen gethan werden .

Zuſaß. Das Weſentliche des Willens iſt mir Pflicht :

wenn ich nun nichts weiß , als daß das Gute mir Pflicht

iſt , ſo bleibe ich noch beim Abſtrakten derſelben ſtehen . Die

Pflicht ſoll ich um ihrer ſelbſt willen thun, und es iſt meine

eigene Objektivität im wahrhaften Sinne, die ich in der

Pflicht volbringe: indem ich ſie thue, bin ich bei mir ſelbſt

und frei. Es iſt das Verdienſt und der hohe Standpunkt

der Kantiſchen Philoſophie im Praktiſchen geweſen , dieſe

Bedeutung der Pflicht hervorgehoben zu haben .

$. 134.

Weil das Handeln für ſich einen beſondern Inhalt und be

ſtimmten Zweck erfordert, das Abſtraktum der Pflicht aber noch

keinen ſolchen enthält, ſo entſteht die Frage : was iſt Pflicht?

Für dieſe Beſtimmung iſt zunächſt noch nichts vorhanden , als

dieß : Recht zu thun und für das Wohl, ſein eigenes Wohl

und das Wohl in aūgemeiner Beſtimmung, das Wohl Anderer,

zu ſorgen (ſ. $. 119.).

3 uſaß. Es iſt dieß dieſelbige Frage , die an Jeſus

gerichtet wurde, als man von ihm wiſſen wollte , was ge

than werden ſolle , das ewige Leben zu erlangen ; denn das

Allgemeine des Guten, das Abſtrakte iſt als Abſtraktes nicht

zu volbringen , und es muß dazu noch die Beſtimmung der

Beſonderheit erhalten .

S . 135.

Dieſe Beſtimmungen ſind aber in der Beſtimmung der Pflicht

ſelbft nicht enthalten , ſondern indem beide bedingt und beſchränkt

find , führen ſie eben damit den Uebergang in die höhere Sphäre

des Unbedingten , der Pflicht, herbei. Der Pflicht ſelbſt, in

ſofern ſie im moraliſchen Selbſtbewußtſeyn das Weſentliche oder
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Allgemeine deſſelben iſt, wie es fich innerhalb ſeiner auf ſich

nur bezieht, bleibt damit nur die abſtrakte Augemeinheit, hat die

inhaltsloſe Identität, oder das Abſtrakte Poſitive

das Beſtimmungsloſe zu ihrer Beſtimmung.

So weſentlich es iſt, die reine unbedingte Selbſtbe

ſtimmung des Willens als die Wurzel der Pflicht heraus

zuheben , wie denn die Erkenntniß des Willens erſt durch

die Kantiſche Philoſophie ihren feſten Grund und Aus

gangspunkt durch den Gedanken ſeiner unendlichen Autono

mie gewonnen hat (f. $. 133.), ſo ſehr ſeßt die Feſthaltung

des bloß moraliſchen Standpunkts , der nicht in den Begriff

der Sittlichkeit übergeht, dieſen Gewinn zu einem leeren

Formalismus und die moraliſche Wiſſenſchaft zu einer

Rednerei von der Pflicht um der Pflichtwillen her

unter. Von dieſem Standpunkt aus iſt keine immanente

Pflichtenlehre möglich ; man kann von Außen her wohl

einen Stoff hereinnehmen , und dadurch auf beſondere

Pflichten kommen , aber aus jener Beſtimmung der Pflicht,

als dem Mangeldes Widerſpruchs, der formellen

Uebereinſtimmung mit ſich , welche nichts Anderes iſt,

als die Feſtſeßung der abſtrakten Unbeſtimmtheit , kann

nicht zur Beſtimmung von beſonderen Pflichten übergegangen

werden , noch wenn ein ſolcher beſonderer Inhalt für das

Handeln zur Betrachtung kommt, liegt ein Kriterium in

jenem Princip , ob er eine Pflicht ſei oder nicht. — Im

Gegentheil kann ale unrechtliche und unmoraliſche Hand

lungsweiſe auf dieſe Weiſe gerechtfertigt werden . – Die

weitere Kantiſche Form , die Fähigkeit einer Handlung,

als allgemeineMarime vorgeſtellt zu werden , führt zwar

die konkretere Vorſtellung eines Zuſtandes herbei, aber

enthält für ſich kein weiteres Princip, als jenen Mangel des

Widerſpruchs und die formelle Identität. - - Daß kein Ei-

genthum Statt findet, enthält für ſich ebenſo wenig einen

in
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Widerſpruch , als daß dieſes oder jenes einzelne Volk , Fa

milie u . f. f. nicht eriſtire, oder daß überhaupt keineMen

ſchen leben. Wenn es ſonſt für ſich feſt und vorausge

ſeßt iſt, daß Eigenthum und Menſchenleben ſeyn und re

ſpektirt werden ſoll, dann iſt es ein Widerſpruch , einen

Diebſtahl oder Mord zu begehen ; ein Widerſpruch kann ſich

nur mit Etwas ergeben , das iſt, mit einem Inhalt, der

als feſtes Princip zum Voraus zu Grunde liegt. In Be

zichung auf ein ſolches iſt erſt eine Handlung entweder da

mit übereinſtimmend, oder im Widerſpruch . Aber die Pflicht,

welche nur als ſolche, nicht um eines Inhalts willen , ge

wollt werden ſoll, die formelle Identität iſt eben dieß ,

allen Inhalt und Beſtimmung auszuſchließen .

Die weiteren Antinomien und Geſtaltungen des peren

nirenden Sollens , in welchen ſich der bloß moraliſche

Standpunkt des Verhältniſſes nur herumtreibt, ohne fie

löſen und über das Sollen hinauskommen zu können , habe

ich in der Phänomenologie des Geiſtes entwickelt.

Zuſaß. Wenn wir auch oben den Standpunkt der

Kantiſchen Philoſophie hervorhoben , der , inſofern er das

Gemäßſeyn der Pflicht mit der Vernunft aufſtellt, ein erha

bener iſt , ſo muß doch hier der Mangel aufgedeckt werden ,

daß dieſem Standpunkte alle Gliederung fehlt. Denn der

Sag : Betrachte ob deine Marime könne als ein allgemeiner

Grundſaß aufgeſtellt werden , wäre ſehr gut, wenn wir ſchon

beſtimmte Principien über das hätten , was zu thun ſey.

Indem wir nämlich von einem Principe verlangen , es ſolle

auch Beſtimmung einer allgemeinen Geſeßgebung ſeyn können ,

To fegt eine ſolche einen Inhalt ſchon voraus, und wäre

dieſer da, ſo müßte die Anwendung leicht werden . Hier

aber iſt der Grundſaß ſelbſt noch nicht vorhanden , und das

Kriterium , daß kein Widerſpruch ſeyn ſolle , erzeugt nichts ,

. da , wo nichts iſt, auch kein Widerſpruch ſeyn kann. . .
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S . 136 .

Um der abſtrakten Beſchaffenheit des Guten willen fällt das

andere Moment der Idee , die Beſonderheit überhaupt, in die

Subjektivität, die in ihrer in ſich reflektirten Allgemeinheit die

abſolute Gewißheit ihrer ſelbſt in fich , das Beſonderheit Seßende,

das Beſtimmende und Entſcheidende iſt, das Gewiſſen.

Zuſaß. Man kann von der Pflicht ſehr erhaben

ſprechen , und dieſes Reden ſtellt den Menſchen höher , und

macht ſein Herz weit, aber wenn es zu keiner Beſtimmung

fortgeht, wird es zuleßt langweilig : der Geiſt fordert eine

Beſonderheit, zu der er berechtigt iſt. Dagegen iſt das Ge

wiſſen dieſe tiefſte innerliche Einſamkeit mit ſich , wo alles

Aeußerliche, und alle Beſchränktheit verſchwunden iſt, dieſe

durchgängige Zurückgezogenheit in ſich ſelbſt. Der Menſch

iſt als Gewiffen von den Zwecken der Beſonderheit nicht

mehr gefeſſelt, und dieſes iſt ſomit ein hoher Standpunkt,

ein Standpunkt der modernen Welt , welche erſt zu dieſem

Bewußtſeyn , zu dieſem Untergange in fidy gekommen iſt.

Die vorangegangenen ſinnlicheren Zeiten haben ein Aeußer

liches und Gegebenes vor ſich , rey es Religion oder Recht:

aber das Gewiſſen weiß ſich ſelbſt als das Denken , und daß

dieſes mein Denken das allein für mich Verpflichtende iſt.

S. 137.

Das wahrhafte Gewiſſen iſt die Geſinnung, das, was an

und für ſich gut iſt , zu wollen ; es hat daher feſte Grundſätze ;

und zwar ſind ihm dieſe, die für ſich objektiven Beſtimmungen

und Pflichten . Von dieſem , ſeinem Inhalte, der Wahrheit, un

terſchieden iſt es nur die formelle Seite der Thätigkeit des

Willens, der als dieſer keinen eigenthümlichen Inhalt hat.

Aber das objektive Syſtem dieſer Grundfäße und Pflichten und

die Vereinigung des ſubjektiven Wiſſens mit demſelben , iſt erſt

auf dem Standpunkte der Sittlichkeit vorhanden . Hier auf dem

formellen Standpunkte der Moralität iſt das Gewiſſen ohne dieſen
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objektiven Inhalt, ſo für ſich die unendliche formelle Gewißheit

ſeiner ſelbſt, die eben darum zugleich als die Gewißheit dieſes

Subjekts iſt.

Das Gewiſſen drüdt die abſolute Berechtigung des

ſubjektiven Selbſtbewußtſeyns aus, nämlich in fich undaus

ſich ſelbſt zu wiſſen , was Recht und Pflicht iſt, und nichts

anzuerkennen , als was es ſo als das Gute weiß , zugleich

in der Behauptung, daß , was es ſo weiß und will, in

Wahrheit Recht und Pflicht iſt. Das Gewiſſen iſt als

dieſe Einheit des ſubjektiven Wiſſens, und deſſen , was an

und für ſich iſt , ein Heiligthum , welches anzutaſten Frevel

wäre. Ob aber das Gewiſſen eines beſtimmten Indi:

viduums, dieſer Idee des Gewiſſens gemäß iſt , ob das,

was es für gut hält oder ausgiebt, auch wirklich gut iſt,

dieß erkennt ſich allein aus dem Inhalt dieſes Gutſeyn

ſollenden . Was Recht und Pflicht iſt, iſt als das an und

für ſich Vernünftige der Willensbeſtimmungen , weſentlich

weder das beſondere Eigenthum eines Individuums, noch

in der Form von Empfindung oder ſonſt einem einzelnen ,

d. i. finnlichen Wiffen , ſondern weſentlich von allgemei

nen , gedachten Beſtimmungen , d. i. in der Form von Ge

ſeßen und Grundfäßen. Das Gewiſſen iſt daher dieſem

Urtheil unterworfen , ob es wahrhaft iſt oder nicht, und

ſeine Berufung nur auf ſein Selbſt iſt unmittelbar dem

entgegen , was es ſeyn will , die Regel einer vernünftigen ,

an und für ſich gültigen augemeinen Handlungsweiſe. Der

Staat kann deswegen das Gewiſſen in ſeiner eigenthümlichen

Form , d. 1. als ſubjektives Wiſſen nicht anerkennen, ſo

wenig als in der Wiſſenſchaft die ſubjektive Meinung, die

Verſicherung und Berufung auf eine ſubjektive Mei

nung , eine Gültigkeit hat. Was im wahrhaften Gewiffen

nicht unterſchieden iſt, iſt aber unterſcheidbar, und es iſt die

beſtimmende Subjektivität des Wiſſens und Wollens, welche
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ſich von dem wahrhaften Inhalte trennen , fich für ſich

feßen und denſelben zu einer Form und Schein herabſeßen

kann. Die Zweideutigkeit in Anſehung des Gewiſſens liegt

daher darin , daß es in der Bedeutung jener Identität des

ſubjektiven Wiffens und Wollens und des wahrhaften Gu :

ten vorausgeſeßt, und ſo als ein Heiliges behauptet und

anerkannt wird, und ebenſo als die nur ſubjektive Reflerion

des Selbſtbewußtſeyns in fich , doch auf die Berechtigung

Anſpruch macht, welche jener Identität ſelbſt nur vermöge

ihres an und für ſich gültigen vernünftigen Inhalts zukommt.

In den moraliſchen Standpunkt, wie er in dieſer Abhand

lung von dem fittlichen unterſchieden wird , fält nur das

formelle Gewiſſen , das wahrhafte iſt nur erwähnt worden ,

um ſeinen Unterſchied anzugeben und das mögliche Mißver

ſtändniß zu beſeitigen , als ob hier , wo nur das formelle

Gewiſſen betrachtet wird , von dem wahrhaften die Rede

wäre, welches in der , in der Folge erſt vorkommenden ſitt

lichen Geſinnung enthalten iſt. Das religiöſe Gewiſſen ge

hört aber überhaupt nicht in dieſen Kreis.

Zuſaß. Sprechen wir vom Gewiſſen , ſo fann leicht

gedacht werden , daß daſſelbe um ſeiner Form willen , welche

das abſtrakt Innerliche iſt, ſchon an und für ſich das Wahr

hafte ſey. Aber das Gewiſſen als Wahrhaftes iſt dieſe Bea

ſtimmung ſeiner ſelbſt, das zu wollen , was an und für ſich

das Gute und die Pflicht iſt. Hier aber haben wir erſt

mit dem abſtraft Guten zu thun, und das Gewiffen iſt noch

ohne dieſen objektiven Inhalt, iſt nur erſt die unendliche

Gewißheit ſeiner ſelbſt.

$. 138 .

Dieſe Subjektivität als die abſtrakte Selbſtbeſtimmung und

reine Gewißheit nur ihrer ſelbſt, verflüchtigt ebenſo alle Be

ſtimmtheit des Rechts , der Pflicht und des Daſeyns in ſich ,

als ſie die urtheilende Macht iſt, für einen Inhalt nur aus

Rechtsphiloj. 3te Aufl. 12
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fich zu beſtimmen , was gut iſt und zugleich die Macht, welcher

das zuerſt nur vorgeſtellte und ſeyn ſollende Gute eine Wirf

lich feit verdankt.

Das Selbſtbewußtſeyn , das überhaupt zu dieſer abſo

luten Reflerion in ſich gekommen iſt, weiß fich in ihr als

ein ſolches , dem alle vorhandene und gegebene Beſtimmung

· nichts anhaben kann , noch ſoll. Als allgemeinere Geſtaltung

in der Geſchichte (bei Sofrates , den Stoikern u . 1. f.) er

ſcheint die Richtung, nach Innen in ſich zu ſuchen und

aus ſich zu wiſſen und zu beſtimmen , was recht und gut

iſt, in Epochen , wo 'das, was als das Rechte und Gute

in der Wirklichkeit und Sitte gilt, den beſſeren Willen nicht

befriedigen kann ; wenn die vorhandene Welt der Freiheit

ihm ungetreu geworden , findet er ſich in den geltenden

Pflichten nicht mehr , und muß die in der Wirklichkeit ver

lorene Harmonie nur in der ideellen Innerlichkeit zu gewin

nen ſuchen . Indem ſo das Selbſtbewußtſeyn ſein formelles

Recht erfaßt und erworben , kommt es nun darauf an, wie

der Inhalt beſchaffen iſt , den es ſich giebt.

Zuſaß. Betrachten wir dieſes Verflüchtigen näher, und

ſehen wir, daß in dieſen einfachen Begriff alle Beſtimmungen

aufgehen , und von ihm wieder ausgehen müſſen , ſo beſteht

es zunächſt darin , daß Alles , was wir als Recht oder als

Pflicht anerkennen , vom Gedanken als ein Nichtiges , Be

ſchränktes und durchaus nicht Abſolutes kann aufgewieſen

werden . Dagegen darf die Subjektivität , wie ſie allen In

halt in fich verflüchtigt , auch wiederum denſelben aus fich

entwickeln . Alles , was in der Sittlichkeit entſteht, wird

durch dieſe Thätigkeit des Geiſtes hervorgebracht. Anderer

Seits iſt der Mangel dieſes Standpunkts, daß er ein bloß

abftrafter ift. Wenn ich meine Freiheit als Subſtanz in

mir weiß , ſo bin ich thatlos und handele nicht. Gehe ich

aber zu Handlungen fort , ſuche ich nach Grundfäßen , ſo
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greife. ich nach Beſtimmungen , und die Forderung iſt als

dann , daß dieſe aus dem Begriff des freien Willens abge

leitet ſeyen . Wenn es daher recht iſt, das Recht und die

Pflicht in die Subjektivität zu verflüchtigen , ſo iſt es an

derer Seits unrecht, wenn dieſe abſtrakte Grundlage fich

nicht wiederum entwickelt. Nur in Zeiten , wo die Wirklich

feit eine hohle geiſt - und haltungsloſe Eriſtenz iſt , mag es

dem Individuum geſtattet ſeyn , aus der wirklichen in die

innerliche Lebendigkeit zurückzufliehen . Sokrates ſtand in

der Zeit des Verderbens der athenienfiſchen Demokratie auf:

er verflüchtigte das Daſeyende , und floh in ſich zurück, um

dort das Rechte und Gute zu ſuchen . Auch in unſerer

Zeit findet es mehr oder weniger Statt, daß die Ehrfurcht

vor dem Beſtehenden nicht mehr vorhanden iſt, und daß der

Menſch das Geltende als ſeinen Willen , als das von ihm

Anerkannte haben wil.

S. 139.

Das Selbſtbewußtſeyn in der Eitelkeit aller ſonſt geltenden

Beſtimmungen und in der reinen Innerlichkeit des Willens, iſt

ebenſo ſehr dieMöglichkeit, das an und für ſich Allgemeine,

als die Willkür, die eigene Beſonderheit über das Auge

meine zum Principe zu machen , und ſie durch Handeln zu reali

firen – böſe zu ſeyn.

Das Gewiſſen iſt als formelle Subjektivität ſchlechthin

dieß , auf dem Sprunge zu ſeyn , in 's Böſe umzuſchlagen ;

an der für fich ſeyenden , für ſich wiſſenden und beſchließen

den Gewißheit ſeiner ſelbſt haben beide , die Moralität und

das Böſe, ihre gemeinſchaftliche Wurzel.

Der Urſprung des Böſen überhaupt liegt in dem

Myſterium , d . 1. in dem Spekulativen der Freiheit, ihrer

Nothwendigkeit, aus der Natürlichkeit des Willens her:

auszugehen , und gegen ſie innerlich zu ſeyn . Es iſt dieſe

Natürlichkeit des Willens, welche als der Widerſpruch ſeiner

12 *
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ſelbft , und mit ſich unverträglich in jedem Gegenſaß zur

Eriſtenz kommt, und es iſt ſo dieſe Beſonderheit des

Willens ſelbſt , welche fic weiter als das Böſe beſtimmt.

Die Beſonderheit iſt nämlich nur als das Gedoppelte,

hier der Gegenſaß der Natürlichkeit gegen die Innerlichkeit

des Willens, welche in dieſem Gegenſaße nur ein relatives

und formelles Fürſichſeyn iſt, das ſeinen Inhalt allein aus

den Beſtimmungen des natürlichen Willens, der Begierde,

Trieb, Neigung u. ſ. f. ſchöpfen kann. Von dieſen Begierden ,

Trieben u . f. f. heißt es nun , daß fie gut oder auch böſe

ſeyn können . Aber indem der Wille ſie in dieſer Beſtim

mung von Zufälligkeit , die ſie als natürliche haben , und

damit die Form , die er hier hat, die Beſonderheit ſelbſt zur

Beſtimmung ſeines Inhalts macht , ſo iſt er der Allge

meinheit, als dem inneren Objektiven , dem Guten , welches

zugleich mit der Reflerion des Willens in fich und dem er

fennenden Bewußtſeyn , als das andere Ertrem zur unmit

telbaren Objektivität, dem bloß Natürlichen , eintritt , ent

gegengeſeßt, und ſo iſt dieſe Innerlichkeit des Willens böſe.

Der Menſch iſt daher zugleich ſowohl an ſich oder von

Natur, als durch ſeine Reflerion in ſich , böſe, ſo daß

weder die Natur als ſolche, d . i. wenn ſie nicht Natürlich

feit des in ihrem beſonderen Inhalte bleibenden Willens

wäre , noch die in fich gehende Reflerion, das Erkennen

überhaupt, wenn es ſich nicht in jenem Gegenſaß hielte, für

ſich das Böſe ift . — Mit dieſer Seite der Nothwendig

keit desh Böſen iſt eben ſo abſolut vereinigt, daß dieß

Böſe beſtimmt iſt als das , was nothwendig nicht ſeyn

foll, — d . i. daß es aufgehoben werden ſoll , nicht daß

jener erſte Standpunkt der Entzweiung überhaupt nicht her

vortreten ſolle, – er macht vielmehr die Scheidung des

unvernünftigen Thieres und des Menſchen aus, – ſondern

daß nicht auf ihm ſtehen geblieben , und die Beſonderheit
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nicht zum Weſentlichen gegen das Augemeine feſtgehalten ,

daß er als nichtig überwunden werde. Ferner bei dieſer

Nothwendigkeit des Böſen iſt es die Subjektivität, als

die Unendlichkeit dieſer Reflerion, welche dieſen Gegenſaß vor

fich hat und in ihm iſt; wenn ſie auf ihm ſtehen bleibt,

d . i. böſe iſt, ſo iſt ſie ſomit für ſich , hält ſich als Ein

zelne und iſt ſelbſt dieſe Wilfür. Das einzelne Subjeft

als ſolches hat deswegen ſchlechthin die Schuld ſeines

Bören .

Z uſaß. Die abſtrakte Gewißheit , die ſich ſelbſt als

Grundlage von Allem weiß , hat die Möglichkeit in fich,

das Augemeine des Begriffs zu wollen , aber auch die, einen

beſonderen Inhalt zum Principe zu machen , und zu reali

firen . Zum Böſen , welches dieſes Leştere iſt, gehört ſomit

immer die Abſtraktion der Gewißheit ſeiner ſelbſt, und nur

der Menſch , und zwar inſofern er auch böſe ſeyn kann , iſt

gut. Das Gute und das Böſe ſind untrennbar, und ihre

Untrennbarkeit liegt darin , daß der Begriff fich gegenſtänd

lich wird , und als Gegenſtand unmittelbar die Beſtimmung

des Unterſchiedes hat. Der böſe Wille wil ein der Auge

meinheit des Willens Entgegengeſeptes , der gute dagegen

verhält ſich ſeinem wahrhaften Begriffe gemäß. Die Schwies

rigkeit bei der Frage, wie der Wille auch fönne böſe ſeyn ,

kommt gewöhnlich daher , daß man fich den Willen nur in

poſitivem Verhältniß zu ſich ſelbſt denkt , und als ein Bes

ftimmtes , das für ihn iſt, als das Gute, vorſtellt. Aber

die Frage nach dem Urſprunge des Böſen hat nun den

näheren Sinn , wie kommt in das Poſitive das Negative

hinein ? Wird bei der Erſchaffung der Welt Gott als das

abſolut Poſitive vorausgeſeßt, dann mag man ſich drehen

wie man will , das Negative iſt in dieſem Poſitiven nicht

zu erkennen : denn wil man ein Zulaſſen von Seiten Got:

tes annehmen , ſo iſt ſolches paflives Verhältniß ein unge
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nügendes und nichtsſagendes . In der mythologiſch -religiö

ſen Vorſtellung wird der Urſprung des Böſen nicht begriffen ,

das heißt, das Eine wird nicht in dem Anderen erkannt,

ſondern es giebt nur eine Vorſtellung von einem Nachein

ander und Nebeneinander , ſo daß von Außen her das Ne

gative an das Poſitive kommt. Dieß fann aber dem Ge

danken nicht genügen , welcher nach einem Grunde, und nach

einer Nothwendigkeit verlangt und im Poſitiven das Nega

tive als ſelbſt wurzelnd auffaſſen wil . Die Auflöſung nun ,

wie der Begriff dieß faßt, iſt im Begriffe ſchon enthalten :

denn der Begriff, oder fonfreter geſprochen , die Idee, hat

weſentlich das an fich, ſich zu unterſcheiden , und ſich negativ

zu ſeßen . Bleibt man bloß beim Poſitiven , das heißt beim

rein Guten ſtehen , das gut in ſeiner Urſprünglichkeit ſeyn

ſoll , ſo iſt dieß eine leere Beſtimmung des Verſtandes , der

ſolch ' Abſtraktes und Einſeitiges feſthält, und dadurch , daß

er die Frage ſtellt, dieſelbe eben zu einer ſchwierigen erhebt.

Von dem Standpunkte aber des Begriffes aus wird die

Poſitivität ſo aufgefaßt , daß fie Thätigkeit und Unterſchei

dung ihrer von ſich ſelbſt iſt. Das Böſe hat alſo, wie das

Gute im Willen ſeinen Urſprung, und der Wille iſt in ſei

nem Begriffe ſowohl gut als böſe. Der natürliche Wille

iſt an ſich der Widerſpruch , ſich von ſich ſelbſt zu unter

ſcheiden , für ſich und innerlich zu ſeyn. Wenn man nun

ſagte, das Böſe enthält die nähere Beſtimmung, daß der

Menſch böſe iſt, inſofern er natürlicher Wille iſt, ſo würde

dieß der gewöhnlichen Vorſtellung entgegengeſeßt ſeyn , welche

fich gerade den natürlichen Willen , als den unſchuldigen

und guten denkt. Aber der natürliche Wille ſteht dem In

halte der Freiheit gegenüber, und das Kind, der ungebildete

Menſch, die dieſen erſteren haben , ſind deswegen einem min

deren Grad von Zurechnungsfähigkeit unterworfen . Wenn

man nun vom Menſchen ſpricht , ſo meint man nicht das
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Kind, ſondern den ſelbſtbewußten Menſchen ; wenn man vom

Guten redet, ſo meint man das Wiſſen deſſelben . Nun iſt

freilich das Natürliche an ſich unbefangen , weder gut noch

böſe, aber das Natürliche, bezogen auf den Willen als Frei

heit, und als Wiſſen derſelben , enthält die Beſtimmung des

Nichtfreien , und iſt daher böſe. Inſofern der Menſch das

Natürliche will, iſt dieſes nicht mehr das bloß Natürliche,

ſondern das Negative gegen das Gute, als den Begriff des

Willens. — Wenn man nun aber ſagen wollte , daß, weil

das Böſe im Begriffe liegt und nothwendig iſt, der Menſch

ohne Schuld wäre , wenn er es ergriffe : ſo muß erwiedert

werden, daß die Entſchließung des Menſchen eigenes Thun,

das Thun ſeiner Freiheit und ſeiner Schuld iſt. Im reli

giöſen Mythos wird geſagt, dadurch ſei der Menſch gott

ähnlich , daß er die Erkenntniß vom Guten und Böſen habe,

und die Gottähnlichkeit iſt allerdings vorhanden , indem die

Nothwendigkeit hier keine Naturnothwendigkeit , ſondern die

Entſchließung eben die Aufhebung dieſes Gedoppelten des

Guten und Böſen iſt. Ich habe, da das Gute wie das

Böſe mir entgegenſteht, die Wahl zwiſchen beiden , kann

mich zu beiden entſchließen , und das Eine, wie das Andere

in meine Subjektivität aufnehmen . Es iſt alſo die Natur

des Böſen , daß der Menſch es wollen kann , aber nicht

nothwendig wollen muß.

S. 140.

Indem das Selbſtbewußtſeyn an ſeinem Zwede eine pos

ſitive Seite (S. 135 .), deren er nothwendig hat, weil er dem

Vorjaße des konfreten wirklichen Handelns angehört, her:

auszubringen weiß, ſo vermag es um ſolcher, als einer Pflicht

und vortrefflichen Abſichtwillen ,die Handlung,deren nega

tiver weſentlicher Inhalt-zugleich in ihm , als in fich Reflek

tirten , ſomit des Algemeinen des Willens ſich Bewußten, in der

Vergleichung mit dieſem ſtehet, für Andere und ſich ſelbſt als
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gut zu behaupten , — Andere, ſo iſt es die Heuchelei, fich

ſelbſt, – ſu iſt es die noch höhere Spiße der ſich als das

Abſolute behauptenden Subjektivität.

Dieſe leßte abſtruſeſte Form des Böſen , wodurch das

Böſe in Gutes, und das Gute in Böſes verkehrt wird, das

Bewußtſeyn ſich als dieſe Macht, und deswegen fich als

abſolut weiß, — iſt die höchſte Spiße der Subjektivität im

moraliſchen Standpunkte , die Form , zu welcher das Böſe

in unſerer Zeit und zwar durch die Philoſophie , D . h. eine

Seichtigkeit des Gedankens , welche einen tiefen Begriff in

dieſe Geſtalt verrückt hat, und ſich den Namen der Philos

ſophie , ebenſo wie ſie dem Böſen den Namen des Guten

anmaßt, gediehen iſt. Ich will in dieſer Anmerkung die

Hauptgeſtalten dieſer Subjektivität, die gäng und gebe ge

worden ſind , kurz angeben . Was

a ) die Heuchelei betrifft, ſo find in ihr die Momente

enthalten a ) das Wiffen des wahrhaften Augemeinen , es

fey in Form nur des Gefühls von Recht und Pflicht,

oder in Form weiterer Kenntniß und Erkenntniß davon ;

B ) das Wollen des dieſem Augemeinen widerſtrebenden Bes

ſonderen und zwar 7 ) als vergleichendes Wiffen beider

Momente, ſo daß für das wollende Bewußtſeyn ſelbſt ſein

beſonderes Wollen als Böſes beſtimmt iſt. Dieſe Beſtim

mungen drücken das Handeln mit böſem Gewiſſen

aus, noch nicht die Heuchelei als ſolche. — Es iſt eine

zu einer Zeit ſehr wichtig gewordene Frage geweſen , ob eine

Handlung nur inſofern böre ſey , als ſie mit böſem

Gewiſſen geſchehen , d. h . mit dem entwickelten Be

wußtſeyn der ſo eben angegebenen Momente. – Pascal

zieht (Les Provinc. 4e lettre) ſehr gut die Folge aus

der Bejahung der Frage : Ils seront tous damnés ces

demi- pécheurs , qui ont quelque amour pour la vertu .

Mais pour ces francs - pécheurs , pécheurs endurcis
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pécheurs sans mélange, pleins et achevés, l'enfer

ne les tient pas: ils ont trompé le diable à force

de s'y abandonner * ). – Das ſubjektive Recht des

Selbſtbewußtſeyns, daß es die Handlung unter der Be

ſtimmung, wie ſie an und für fich gut oder böſe iſt,wiſſe,

muß mit dem abſoluten Rechte der Objektivität dieſer

Beftimmung nicht ſo in Kolifton gedacht werden , daß beide

als trennbar gleich gültig und zufällig gegen einander

vorgeſtellt werden , welches Verhältniß insbeſondere auch bei

den vormaligen Fragen über die wirkſame Gnade zu

Grunde gelegt wurde. Das Böſe iſt nach der formellen

Seite das Eigenſte des Individuums, indem es eben ſeine

fich ſchlechthin für ſich eigen ſeßende Subjektivität iſt, und

damit ſchlechthin ſeine Schuld (f. S. 139. und Anm . zu vor

hergeb . S.) , und nach der objektiven Seite iſt der Menſch ,

ſeinem Begriffenach als Geiſt, Vernünftiges überhaupt,

und hat die Beſtimmung der fich wiſſenden Augemeinheit

ſchlechthin in fich. Es heißt ihn daher nicht nach der Ehre

ſeines Begriffes behandeln , wenn die Seite des Guten und

*) Þascal führt daſelbſt auch die Fürbitte Chrifti am Kreuze für

ſeine Feinde an : Vater vergieb ihnen , denn ſie wiſien nicht, was

fie thun ; - eine überflüſſige Bitte , wenn der Umſtand , daß ſie nicht ge

wußt, was ſie gethan , ihrer Handlung die Qualität ertheilt hatte, nicht

böſe zu ſeyn , ſomit der Vergebung nicht zu bedürfen . Ingleichen führt er

die Anſicht des Ariftoteles an die Stelle ſteht Eth . Nicom . III, 2.) :

welcher unterſcheidet, ob der Handelnde oùx eidùs oder åyvoőv fey ; in je

nem Falle der Unwiffenheit handelt er unfreiwillig (dieſe Unwiſſenheit

bezieht ſich auf die äußern Umſtändej ( . oben s. 117.) und die Hand

lung iſt ihm nicht zuzurechnen . Ueber den andern Fall aber ſagt Ariſtote

les : „ Jeder Schlechte erkennt nicht, was zu thun und was zu laſſen iſt,

und eben dieſer Mangel (åpapria ) iſt es, was die Menſchen ungcrecht und

überhaupt böſe macht. Die Nichterkenntniß der Wahl des Guten nnd Bo

ſen mnacht nicht , daß eine Handlung unfreiwillig ift (nicht zugerechnet wer:

den kann), ſondern nur, daß ſie ſchlecht iſt.“ Ariſtoteles hatte freilich

eine tiefere Einficht in den Zuſammenhang des Erkennend und Wollens , als

in einer flachen Philoſophie gäng und gebe geworden iſt, welche lehrt , daß

das Nichterkennen , das Gemüth und die Begeiſterung die wahrhaf

ten Principien des fittlichen Handcing ſeyen .
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damit die Beſtimmung ſeiner böſen Handlung als einer bö

fen von ihm getrennt, und ſie ihm nicht als böſe zugerech

net würde. Wie beſtimmt oder in welchem Grade der

Klarheit oder Dunkelheit das Bewußtſeyn jener Momente

in ihrer Unterſchiedenheit zu einem Erkennen entwidelt ,

und in wiefern eine böſe Handlung mehr oder weniger mit

förmlich em böſen Gewiſſen vollbracht ſey , dieß iſt die

gleichgültigere, mehr das Empiriſche betreffende Seite.

a ) Böſe aber und mit böſem Gewiſſen handeln iſt noch

nicht die Heuchelei, in dieſer kommt die formelle Beſtim

mung der Unwahrheit hinzu, das Böſe zunächſt für An

dere als gut zu behaupten , und ſich überhaupt äußerlich

als gut, gewiſſenhaft, fromm und dergl. zu ſtellen , was auf

dieſe Weiſe nur ein Kunſtſtück des Betrugs für Andere

iſt. Der Böſe kann aber ferner in ſeinem ſonſtigen Gutes

thun oder Frömmigkeit , überhaupt in guten Gründen

für ſich ſelbſt eine Berechtigung zum Böſen finden , indem

er durch ſie es für ſich zum Guten verkehrt. Dieſe Mögs

licheit liegt in der Subjektivität , welche als abſtrakte Nega

tivität alle Beſtimmungen ſich unterworfen , und aus ihr

kommend weiß. Zu dieſer Verkehrung iſt

c) diejenige Geſtalt zunächſt zu rechnen , welche als der

Probabilismus bekannt iſt. Er macht zum Princip,

daß eine Handlung, für die das Bewußtſeyn irgend einen

guten Grund aufzutreiben weiß , es ſey auch nur die Auto ,

rität eines Theologen , und wenn es auch andere Theolo

gen von deſſen Urtheil noch ſo ſehr abweichend weiß , –

erlaubt iſt, und daß das Gewiſſen darüber ſicher ſeyn kann .

Selbſt bei dieſer Vorſtellung iſt noch dieß richtige Bewußt.

ſeyn vorhanden , daß ein ſolcher Grund und Autorität nur

Probabilität gebe , obgleich dieß zur Sicherheit des Ge

wiſſens hinreiche ; es iſt darin zugegeben , daß ein guter

Grund nur von folcher Beſchaffenheit iſt, daß es neben ihm

i
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andere, wenigſtens ebenſo gute Gründe geben könne. Auch

dieſe Spur von Objektivität iſt noch hierbei zu erkennen ,

daß es ein Grund ſeyn ſoll, der beſtimme. Indem aber

die Entſcheidung des Guten oder Böſen auf die vielen

guten Gründe, worunter auch jene Autoritäten begriffen

find , geſtellt iſt , dieſer Gründe aber ſo viele und entgegen

geſepte find, ſo liegt hierin zugleich dieß, daß es nicht dieſe

Objektivität der Sache, ſondern die Subjektivität iſt,

welche zu entſcheiden hat , — die Seite, wodurch Belieben

und Wilfür über gut und böſe zum Entſcheidenden gemacht

wird, und die Sittlichkeit , wie die Religioſität, untergraben

ift. Daß es aber die eigene Subjektivität iſt, in welche die

Entſcheidung fält, dieß iſt noch nicht als das Princip aus

geſprochen , vielmehr wird, wie bemerkt, ein Grund als das

Entſcheidende ausgegeben , der Probabilismus iſt ſoweit noch

eine Geſtalt der Heuchelei.

d ) Die nachſt höhere Stufe iſt, daß der gute Wille

darin beſtehen ſoll, daß er das Gute will; dieß Wollen

des abſtrakt- Guten ſol hinreichen, ia die einzige Erfor:

derniß ſeyn , damit die Handlung gut fey . Indem die

Handlung als beſtimmtes Wollen einen Inhalt hat, das

abſtrakte Gute aber nichts beſtimmt, ſo iſt es der beſon

dern Subjektivität vorbehalten , ihm ſeine Beſtimmung und

Erfüllung zu geben . Wie im Probabilismus für den , der

nicht ſelbſt ein gelehrter Révérend Père iſt, es die Auto

rität eines ſolchen Theologen iſt, auf welche die Subſumtion

eines beſtimmten Inhalts unter die allgemeine Beſtimmung

des Guten gemacht werden kann, ſo iſt hier jedes Subjekt

unmittelbar in dieſe Würde eingeſeßt, in das abſtrakte Gute

den Inhalt zu legen , oder was daſſelbe iſt, einen Inhalt

unter ein Augemeines zu ſubſumiren . Dieſer Inhalt iſt an

der Handlung als konkreter überhaupt eine Seite , deren ſie

mehrere hat, Seiten , welche ihr vielleicht ſogar das Prädikat
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einer verbrecheriſchen und ſchlechten geben können . Jene

meine ſubjektive Beſtimmung des Guten aber iſt das in

der Handlung von mir gewußte Gute, diegute Abſicht

(S. 111.). Es tritt hiermit ein Gegenſaß von Beſtimmun

gen ein , nach deren einer die Handlung gut, nach anderen

aber verbrecheriſch iſt. Damit ſcheint auch die Frage bei

der wirklichen Handlung einzutreten , ob denn die Abſicht

wirklich gut ſem . Daß aber das Gute wirkliche,Ab

ficht iſt , dieß kann nun nicht nur überhaupt, ſondern muß

auf dem Standpunkte, wo das Subjekt das abſtrakte Gute

zum Beſtimmungsgrund hat, ſogar immer der Fall ſeyn

können . Was durch eine ſolche nach anderen Seiten fich

als verbrecheriſch und böſe beſtimmende Handlung von der

guten Abſicht verlegt wird , iſt freilich auch gut , und es

ſchiene darauf anzukommen , welche unter dieſen Seiten die

weſentlich ſte wäre. Aber dieſe objektive Frage fält hier

hinweg , oder vielmehr iſt es die Subjektivität des Bewußt

reyns ſelbſt, deren Entſcheidung das Objektive allein aus:

macht. Weſentlich und gut find ohnehin gleichbedeutend ;

jenes iſt eine eben ſolche Abſtraktion , wie dieſes ; gut iſt

was in Rüdficht des Willens weſentlich iſt , und das Wes

fentliche in dieſer Rücficht ſoll eben das ſeyn , daß eine

Handlung für mich als gut beſtimmt iſt. Die Subſumtion

aber jeden beliebigen Inhalts unter das Gute ergiebt ſich

für ſich unmittelbar daraus, daß dieß abſtrakte Gute, da es

gar keinen Inhalt hat, fich ganz nur darauf reducirt, über

haupt etwas Poſitives zu bedeuten , – etwas , das in

irgend einer Rückſicht gilt, und nach ſeiner unmittelbaren

Beſtimmung auch als ein weſentlicher Zweck gelten fann ; —

. B . Armen Gutes thun , für mich , für mein Leben , für

meine Familie ſorgen u . f. f. Ferner wie das Gute das

Abſtrakte iſt , ſo iſt damit auch das Schlechte das Inhalts

· loſe, das von meiner Subjektivität ſeine Beſtimmung erhält;
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und es ergiebt fich nach dieſer Seite auch der moraliſche

Zwed , das unbeſtimmte Schlechte zu haſſen und auszurot

ten . – Diebſtahl, Feigheit, Mord u . f. f., haben als Hand

lungen , d. i. überhaupt als von einem ſubjektiven Willen

volbrachte, unmittelbar die Beſtimmung, die Befriedigung

eines ſolchen Willens, hiermit ein Poſitives zu ſeyn, und

um die Handlung zu einer guten zu machen , kommt es nur

darauf an , dieſe poſitive Seite als meine Abſicht bei der

ſelben zu wiſſen , und dieſe Seite iſt für die Beſtimmung der

Handlung, daß ſte gut iſt , die weſentliche, darum , weil

ich ſie als das Gute in meiner Abſicht weiß. Diebſtahl,

um den Armen Gutes zu thun , Diebſtahl, Entlaufen aus

der Schlacht, um der Pflicht willen für ſein Leben , für ſeine

(vielleicht auch dazu arme) Familie zu ſorgen — Mord, aus

Haß und Rache, D . i. um das Selbſtgefühl ſeines Rechts

des Rechts überhaupt, und das Gefühl der Schlechtigkeit

des Andern , ſeines Unrechts gegen mich oder gegen Ande re

gegen die Welt oder das Volk überhaupt, durch die Ver

tilgung dieſes ſchlechten Menſchen , der das Schlechte ſelbſt

in fich hat, womit zum Zwecke der Ausrottung des Schlech

ten wenigſtens ein Beitrag geliefert wird, zu befriedigen , ſind

· auf dieſe Weiſe, um der poſitiven Seite ihres Inhalts wil

len , zur guten Abſicht und damit zur guten Handlung ge

macht. Es reicht eine höchſt geringe Verſtandesbildung

dazu hin , um , wie jene gelehrten Theologen , für jede Hands

lung eine poſitive Seite, und damit einen guten Grund und

Abficht herauszufinden . – So hat man geſagt, daß es

eigentlich keinen Böſen gebe, denn er wil das Böſe nicht

um des Böſen willen , d. i. nicht das rein Negative als

ſolches , ſondern er will immer etwas Poſitives, ſomit

nach dieſem Standpunkte ein Gutes. In dieſem abſtrakten

Guten iſt der Unterſchied von gutund böſe, und alle wirf

lichen Pflichten verſchwunden ; deswegen bloß das Gute
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wollen , und bei einer Handlung eine gute Abſicht haben ,

dieß iſt ſo vielmehr das Böſe , inſofern das Gute nur in

dieſer Abſtraktion gewollt, und damit die Beſtimmung

deſſelben der Widfür des Subjekts vorbehalten wird .

An dieſe Stelle gehört auch der berüchtigte Saß : der

Zwed heiligt die Mittel. – So für ſich zunächft ift

dieſer Ausdruc trivial und nichtsſagend. Man kann ebenſo

unbeſtimmt erwiedern , daß ein heiliger Zwed wohl die Mit

tel heilige, aber ein unheiliger Zweck ſie nicht heilige. Wenn

der Zwed recht iſt, ſo ſind es auch die Mittel , ift inſofern

ein tautologiſcher Ausbruck , als das Mittel eben das iſt,

was nichts für fich , ſondern um eines Andern willen iſt,

und darin , in dem Zwede, ſeine Beſtimmung und Werth

hat, – wenn es nämlich in Wahrheit ein Mittel

iſt. — Es iſt aber mit jenem Saße nicht der bloß formelle

Sinn gemeint, ſondern es wird darunter etwas Beſtimmte:

res verſtanden , daß nämlich für einen guten Zwed etwas

als Mittel zu gebrauchen , was für ſich ſchlechthin kein Mit

tel iſt, etwas zu verleßen , was für ſich heilig iſt, ein Ver

brechen alſo zum Mittel eines guten Zweds zu machen , er

laubt , ja auch wohl Pflicht fen . Es ſchwebt bei jenem

Saße einer Seits das unbeſtimmte Bewußtſeyn von der

Dialektik des vorhin bemerkten Poſitiven in vereinzelten

rechtlichen oder ſittlichen Beſtimmungen , oder ſolcher ebenſo

unbeſtimmten allgemeinen Säße vor, wie : du ſollt nicht

tödten , oder : du ſollt für dein Wohl, fürdas Wohl

deiner Familie ſorgen. Die Gerichte , Krieger haben

nicht nur das Recht, ſondern die Pflicht, Menſchen zu tödten ,

wo aber genau beſtimmt iſt, wegen welcher Qualität

Menſchen und unter welchen Umſtänden dieß erlaubt und

Pflicht ſey . So muß auch mein Wohl, meiner Familie

Wohl höheren Zwecken nach - und ſomit zu Mitteln herab

geſeßt werden . Was ſich aber als Verbrechen bezeichnet, iſt
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nicht ſo eine unbeſtimmt gelaſſene Allgemeinheit, die noch

einer Dialektif unterläge, ſondern hat bereits ſeine beſtimmte

objektive Begrenzung. Was ſolcher Beſtimmung nun in

dem Zwede, der dem Verbrechen ſeine Natur benehmen

ſollte, entgegengeſtellt wird , der heilige Zweck, iſt nichts

Anders , als die ſubjektiveMeinung von dem , was gut

und beſſer ſey. Es iſt daſſelbe, was darin geſchieht, daß

das Wollen beim abftraft Guten ſtehen bleibt, daß nämlich

alle an und für ſich ſeyende und geltende Beſtimmtheit des

Guten und Schlechten , des Rechts und Unrechts , aufge

hoben , und dem Gefühl, Vorſtellen und Belieben des In

dividuums dieſe Beſtimmung zugeſchrieben wird. - Die

ſubjektive Meinung wird endlich ausdrücklich als die

Regel des Rechts und der Pflicht ausgeſprochen , indem

e ) die Ueberzeugung,welche etwas für rechthält ,

es ſeyn ſoll, wodurch die fittliche Natur einer Handlung

beſtimmt werde. Das Gute, das man wil , hat noch keinen

Inhalt , das Princip der Ueberzeugung enthält nun dieß

Nähere, daß die Subſumtion einer Handlung unter die Bes

ſtimmung des Guten dem Subjekte zuſtehe. Hiermit iſt

auch der Schein von einer fittlichen Objektivität vollends

verſchwunden . Solche Lehre hängt unmittelbar mit der

öfters erwähnten ſich ſo nennenden Philoſophie zuſammen ,

welche die Erkennbarkeit des Wahren , – und das Wahre

des wollenden Geiſtes , ſeine Vernünftigkeit, inſofern er ſich

verwirklicht, ſind die fittlichen Gebote, – läugnet. Indem

ein ſolches Philoſophiren die Erkenntniß des Wahren für

eine, leere , den Kreis des Erkennens, der nur das Schei

nende ſey , überfliegende Eitelkeit ausgiebt, muß es unmittel

bar auch das Scheinende in Anſehung des Handelns zum

Princip machen und das Sittliche ſomit in die eigenthüm

liche Weltanſicht des Individuums und ſeine beſondere

Ueberzeugung ſeßen . Die Degradation, in welche ſo die
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Philoſophie herabgeſunken iſt, erſcheint freilich zunächſt vor

der Welt als eine höchſt gleichgültige Begebenheit , die nur

dem müßigen Schulgeſchwäße widerfahren fen , aber noth

wendig bildet ſich ſolche Anſicht in die Anſicht des Sittlichen ,

als in einen weſentlichen Theil der Philoſophie hinein , und

dann erſt erſcheint an der Wirklichkeit und für ſie, was an

jenen Anſichten iſt. – Durch die Verbreitung der Anſicht,

daß die ſubjektive Ueberzeugung es ſey , wodurch die fittliche

Natur einer Handlung allein beſtimmt werde , iſt es ge

ſchehen , daß wohl vormals viel, aber heutiges Tags wenig

mehr von Heuchelei die Rede iſt; denn die Qualificirung

des Böſen als Heuchelei hat zu Grunde liegen , daß gewiſſe

Handlungen an und für ſich Vergehen , laſter und Ver

brechen ſind , daß, der ſie begehe, fie nothwendig als ſolche

wiſſe, inſofern er die Grundfäße und äußern Handlungen

der Frömmigkeit und Rechtlichkeit eben in dem Scheine, zu

dem er fie mißbraucht, wiſſe und anerkenne. Oder in An

rehung des Böſen überhaupt galt die Vorausſeßung , daß

es Pflicht ſey , das Gute zu erkennen , und es vom Böſen

zu unterſcheiden zu wiſſen . Auf allen Fall aber galt die

abſolute Forderung, daß der Menſch keine laſterhafte und

verbrecheriſche Handlungen begehe, und daß ſie ihm , inſofern

er ein Menſch und kein Vieh iſt, als ſolche zugerechnet

werden müſſen . Wenn aber das gute Herz, die gute Ab

ſicht und die ſubjektive Ueberzeugung für das erklärt wird,

was den Handlungen ihren Werth gebe, ſo giebt es keine

Heuchelei und überhaupt kein Böſes mehr, denn was Einer

thut, weiß er durch die Reflerion der guten Abſichten und

Bewegungsgründe zu etwas Gutem zu machen , und

durch das Moment ſeiner Ueberzeugung iſt es gut.* )

*) „ Daß er ſich vollkommen überzeugt fühle, daran zweifle ich nicht

Mindeſten . Aber wie viele Menſchen beginnen nicht aus einer ſolchenim
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So giebt es nicht mehr Verbrechen und Lafter an und für

fich , und an die Stelle des oben angeführten frank und

freien , verhärteten , ungetrübten Sündigens iſt das Bewußt

ſeyn der vollkommenen Rechtfertigung durch die Abſicht und

Ueberzeugung getreten . Meine Abſicht des Guten bei mei

ner Handlung, und meine Ueberzeugung davon , daß es gut

ift, macht ſie zum Guten. Inſofern von einem Beur

theilen und Richten der Handlung die Rede wird , iſt es

vermöge dieſes Princips nur nach der Abſicht und Ueber

zeugung des Handelnden , nach ſeinem Glauben , daß er

gerichtet werden ſolle, nicht in dem Sinne, wie Chriftus

einen Glauben an die objektive Wahrheit fordert, ſo daß

für den , der einen ſchlechten Glauben hat, d. h . eine ihrem

Inhalte nach böſe Ueberzeugung, auch das Urtheil ſchlecht,

d. h . dieſem böſen Inhalte gemäß ausfalle, ſondern nach

dem Glauben im Sinn der Ueberzeugungstreue, ob der

Menſch in ſeinem Handeln ſeiner Ueberzeugung treu

geblieben , der formellen ſubjektiven Treue, welche allein das

Pflichtmäßige enthalte. - - Bei dieſem Princip der Ueberzeu

gung , weil ſie zugleich als ein Subjektives beſtimmt iſt,

muß ſich zwar auch der Gedanke an die Möglichkeit eines

Irrthums aufdringen , worin ſomit die Vorausſegung eines

an und für ſich ſeyenden Gefeßes liegt. Aber das Ge

feß handelt nicht, es iſt nur der wirkliche Menſch , der

gefühlten Ueberzeugung die ürgſten Frevel. Alſo , wenn dieſer Grund überall

entſchuldigen mag , ſo giebt es fein vernünftiges Urtheil mehr über

gute und böſe, ehrwürdige und verä сh tlidie Entſchließungen;

der Wahn hat dann gleiche Rechte mit der Vernunft , oder die Vernunft

hat dann überhaupt keine Rechte , kein gültiges Anſehen mehr; ihre Stimme

iſt ein Unding; wer nur nicht zweifelt, der iſt in der Wahrheit !

Mir ſchaudert vor den Folgen einer ſolchen Toleranz, die eine aus

ſchließende zum Vortheil der Unvernunft wäre.“

Fr. H . Jacobi an den Grafen Holmer. Butin , 5 . Aug. 1800 über

Gr. Stolbergs Rel. Veränderung (Brennus. Berlin , Aug . 1802).

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
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handelt, und bei dem Werthe der menſchlichen Handlungen

kann es nach jenem Principe nur darauf ankommen , inwie

fern er jenes Geſeß in ſeine Ueberzeugung aufgenom

men hat. Wenn es aber ſonach nicht die Handlungen ſind,

die nach jenem Geſeße zu beurtheilen , d . h . überhaupt dar

nach zu bemeffen ſind, ſo iſt nicht abzuſehen , zu was jenes

Geſeß noch ſeyn und dienen ſoll. Solches Geſetz iſt zu

einem nur äußern Buchſtaben , in der That einem leeren

Wort heruntergeſeßt, denn erſt durch meine Ueberzeugung

wird es zu einem Gefeße, einem mich Verpflichtenden

und Bindenden , gemacht. - Daß ſolches Geſeß die Auto

rität Gottes , des Staats , für ſich hat, auch die Autorität

von Jahrtauſenden , in denen es das Band war, in welchem

die Menſchen und alles ihr Thun und Schifal fich zu

ſammenhält und Beſtehen hat, – Autoritäten , welche eine

Unzahl Ueberzeugungen von Individuen in ſich

ſchließen , – und daß Ich dagegen die Autorität meiner

einzelnen Ueberzeugung ſebe, — als meine ſubjektive Ueber

zeugung iſt ihre Gültigkeit nur Autorität, -- dieſer zunächſt

ungeheuer ſcheinende Eigendünkel iſt durch das Princip ſelbſt

beſeitigt, als welches die ſubjektive Ueberzeugung zur Regel

macht. — Wenn nun zwar durch die höhere Inkonſequenz,

welche die durch ſeichte Wiſſenſchaft und ſchlechte Sophiſterei

unvertreibliche Vernunft und Gewiſſen hereinbringen , die

Möglichkeit eines Irrthums zugegeben wird , ſo iſt

damit, daß das Verbrechen und das Böſe überhaupt ein

Irrthum rey , der Fehler auf ſein Geringſtes reducirt. Denn

frren iſt menſchlich , - wer hätte ſich nicht über dieß

und jenes , ob ich geſtern Kohl oder Kraut zu Mittag ge

geſſen habe, und über Unzähliges Unwichtigeres und Wich

tigeres , geirrt ? Jedoch der Unterſchied von Wichtigem und

Unwichtigem fällt hinweg , wenn es allein die Subjektivität

der Ueberzeugung und das Beharren bei derſelben iſt , wor
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auf es ankommt. Jene höhere Inkonſequenz von der Möglich

keit eines Irrthums aber , die aus der Natur der Sache

kommt, feßt ſich in der Wendung , daß, eine ſchlechte' Ueber

zeugung nur ein Jrrthum ift, in der That nur in die andere

Inkonſequenz der Unredlichkeit um ; das eine Mal ſoll es

die Ueberzeugung ſeyn , auf welche das Sittliche und der

höchſte Werth des Menſchen geſtellt iſt, fie wird hiermit für

das Höchſte und Heilige erklärt, und das andere Mal iſt

es weiter nichts , um das es ſich handelt, als ein Jrren ,

mein Ueberzeugtſeyn ein geringfügiges und zufälliges , -

eigentlich etwas Außerliches, das mir ſo oder ſo begega

nen kann. In der That iſt mein Ueberzeugtſeyn etwas

höchft Geringfügiges ; wenn ich nichts Wahres erkennen

kann, ſo iſt es gleichgültig , wie ich denke, und es bleibt

mir zum Denken jenes leere Gute, das Abſtraktum des Ver

ſtandes. – Es ergiebt ſich übrigens, um dieß noch zu be

merken , nach dieſem Princip der Berechtigung aus dem

Grunde der Ueberzeugung die Konſequenz für die Hand

lungsweiſe Anderer gegen mein Handeln , daß, indem ſie nach

ihrer. Glauben und Ueberzeugung meine Handlungen für

Verbrechen halten , fie ganz recht daran thun ; – eine

Konſequenz, bei der ich nicht nur nichts zum Voraus be

halte, ſondern im Gegentheil nur von dem Standpunkte der

Freiheit und Ehre in das Verhältniß der Unfreiheit und

Unehre herabgefeßt bin , nämlich in der Gerechtigkeit, welche

an ſich auch das Meinige iſt , nur eine fremde ſubjektive

Ueberzeugung zu erfahren , und in ihrer Ausübung mich nur

von einer äußern Gewalt behandelt zu meinen .

f) Die höchſte Form endlich , in welcher dieſe Subjekti

vität fich vollkommen erfaßt und ausſpricht , iſt die Geſtalt,

die man mit einem vom Plato erborgten Namen Ironie

genannt hat; – denn nur der Name iſt von Plato ge

nommen , der ihn von einer Weiſe des Sokrates brauchte,

13 *
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.welche dieſer in einer perſönlichen Unterredung gegen die

Einbildung des ungebildeten und des ſophiſtiſchen Bewußt

ſeyns zum Behuf der Idee der Wahrheit und Gerechtigkeit

anwandte, aber nur jenes Bewußtſeyn , die Idee ſelbſt nicht,

ironiſch behandelte. Die Jronie betrifft nur ein Verhalten

des Geſprächs gegen Perſonen ; ohne die perſönliche Rich

tung iſt die weſentliche Bewegung des Gedankens die Dia

lektif, und Plato war ſo weit entfernt, das Dialektiſche

für ſich oder gar die Fronie für das leßte und für die

Idee ſelbſt zu nehmen , daß er im Gegentheil das Herüber

und Hinübergehen des Gedankens vollends einer ſubjektiven

Meinung in die Subſtantialität der Idee verſenkte und

endigte * ). – Die hier noch zu betrachtende Spiße der

*) Mein verſtorbener Kollege , Profeſſor Solger, hat zwar den vom

Herrn Friedr. v. Schlegel in einer früheren Periode ſeiner ſchriftſtelleriſchen

Laufbahn aufgebrachten und bis zu jener ſich ſelbſt als das Höchfte wiſſens

den Subjektivität geſteigerten Ausdruck der Jronie aufgenommen , aber

ſein von ſolcher Beſtimmung entfernter beſſerer Sinn und ſeine philoſo

phiſche Einſicht hat barin nur vornehmlich die Seite des eigentlichen Dia :

lektiſchen , des bewegenden Pulſes der ſpekulativen Betrachtung ergriffen und

feſtgehalten . Ganz klar aber kann ich das nicht finden , noch mit den Be

griffen übereinſtimmen , wolche derſelbe noch in ſeiner leßten , gehaltvollen

Arbeit , einer ausführlichen Kritik über die Vorleſungen des Herrn

Auguſt Wilhelm v . Schlegel über dramatiſche Kunſt und Lite

ratur (Wiener Jahrb . Bb. VII , S . 90 ff.) entwickelt. „ Die wahre

Ironie, ſagt Solger daſelbſt S . 92 , geht von dem Geſichtspunkt aus ,

Daß der Menſch , ſo lange er in dieſer gegenwärtigen Welt lebt , ſeine Be

ſtimmung auch im höchſten Sinne des Worts nur in dieſer Welt erfüllen

kann. Alles , womit wir über endliche 3 wede hina u 8 zugehen glauben,

iſt eitle und leere Binbildung : – Auch das Höchſte iſt für unſer Handeln

nur in begrenzter endlicher Geſtaltung da." Dieß iſt , richtig ver:

ſtanden , platoniſch und ſehr wahr gegen das daſelbſt vorher erwähnte leere

Streben in das (abſtrakte) Unendliche geſagt. Daß aber das Höchſte in

begrenzter endlicher Geſtaltung iſt , wie das Sittliche, und das Sitt:

liche iſt weſentlich als Wirklichkeit und Handlung , dieß iſt ſehr verſchieden

davon , daß es ein endlicher Zweck ſey ; die Geſtaltung, die Form des

Endlichen , benimmt dem Inhalt, dem Sittlichen nichts von ſeiner Sub

ſtantialität und der Unendlichkeit, die es in ſich ſelbſt hat. Es heißt wei

ter: „ Und eben deswegen iſt es (das Höchſte) an uns ſo nichtig , als

iſt eitle und lecette semplicher Geſtaltung banta sother"erwähnte lere

altung life gefagt. Das vorher erwähnte loete
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ſich als das legte erfaffenden Subjektivität kann nur dieß

ſeyn , ſich noch als jenes Beſchließen und Entſcheiden über

Wahrheit , Recht und Pflicht zu wiſſen , welches in den

vorhergehenden Formen ſchon an ſich vorhanden iſt. Sie

beſteht alſo darin , das ſittlich Objektive wohl zu wiſſen ,

das Geringſte, und gehet nothwendig mit uns und unſerm

nichtigen Sinne unter, denn in Wahrheit iſt es nur da in Gott,

und in dieſem Untergange verklärt es ſich als ein Göttliches , an welchem

wir nicht Theil haben würden , wenn es nicht eine unmittelbare Gegen

wart dieſes Göttlichen gäbe, die ſich eben im Verſchwinden unſerer

Wirklichkeit offenbart; die Stimmung aber , welcher dieſes unmittelbar in

den menſchlichen Begebenheiten ſelbſt einleuchtet , iſt die tragiſche Ironie.“

Auf den willkürlichen Namen Jronie käme es nicht an , aber darin liegt

etwas Unklares , daß es das Höchſte ſey , was mit unſerer Nichtigkeit

untergehe, und daß erſt im Verſchwinden unſerer Wirklichkeit das Gött:

liche ſich offenbare , wie es auch S . 91 ebendaſelbſt heißt : „wir ſehen die

Helden irre werden an dem Edelſten und Schönſten in ihren Geſinnungen

und Gefühlen, nicht bloß in Rückſicht des Erfolgs , ſondern auch ihrer

Quelle und ihres Werthes , ja wir erheben uns an dem Unter :

gange des Beſten ſelbſt." Daß der tragiſche Untergang höchſt fittlicher

Geſtalten nur inſofern intereſſiren (der gerechte Untergang aufgeſpreizter

reiner Schurken und Verbrecher, wie z. B . Der Held in einer modernen

Tragödie , der Schuld, einer iſt, hat zwar ein kriminaljuriſtiſches Intereſſe,

aber keines für die wahre Kunſt , von der hier die Rede iſt) , erheben und

mit ſich ſelbſt verſöhnen kann , als ſolche Geſtalten gegen einander mit gleich

berechtigten unterſchiedenen fittlichen Mächten , welche durch Unglück in Kol:

liſion gekommen , auftreten und ſo nun durdy dieſe ihre Entgegenſebung

gegen ein fittliches Schuld haben , woraus das Recht und das Unrecht bei:

der , und damit die wahre ſittliche Idee gereinigt uub triumphirend über

dieſe Einſeitigkeit, ſomit verſöhnt in uns hervorgeht, daß ſonach nicht

bas Höchfte in uns es iſt , welches untergeht, und wir uns nicht am Un:

tergange des Beſten , ſondern im Gegentheile am Triumphe Bos Wah

ren erheben , - daß sicß das wahrhafte rein fittliche Intereſſe der anti

fen Tragödie iſt in der romantiſchen erleidet dieſe Beſtimmung noch eine

weitere Modifikation), habe ich in der Phänomenologie des Geiftes

ausgeführt. Die fittliche Idee aber ohne jenes Unglück der Kolliſion

und den Untergang der in dieſem Unglück befangenen Individuen iſt in der

fittlichen Welt wirklich und gegenwärtig, und daß dieß Höchfte ſich

nicht in ſeiner Wirklichkeit als ein Nichtiges Darſtellt , dieß iſt es,

was die reale fittliche Griſtenz, der Staat, bezweckt und bewirkt, und was

in ihm das ſittliche Selbſtbewußtſeyn beſikt, anſchaut und weiß , und fas

denkende & rkennen begreift.
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aber nicht ſich ſelbſt vergeſſend und auf fich Verzicht thuend

in den Ernſt deſſelben ſich zu vertiefen und aus ihm zu

handeln , ſondern in der Beziehung darauf daſſelbe zugleich

von ſich zu halten , und ſich als das zu wiffen , welches ſo

will und beſchließt, und auch ebenſo gut anders wollen

und beſchließen kann . -- Ihr nehmt ein Gefeß in der That

und ehrlicherweiſe als an und für ſich ſeyend, Ich bin auch

dabei und darin , aber auch noch weiter als Ihr, ich bin

auch darüber hinaus und kann es ſo oder ſo machen.

Nicht die Sache iſt das Vortreffliche, ſondern Ich bin der

Vortreffliche, und bin der Meiſter über das Gefeß und die

Sache, der damit, als mit ſeinem Belieben , nur ſpielt ,

und in dieſem iruniſchen Bewußtſeyn , in welchem Ich das

Höchſte untergehen laſſe, nur mich genieße. — Dieſe Ge

ſtalt iſt nicht nur die Eitelkeit alles fittlichen Inhalts

der Rechte , Pflichten , Geſeke, — das Böſe, und zwar das

in fich ganz allgemeine Böſe, ſondern ſie thut auch die Form ,

die ſubjektive Eitelkeit, hinzu, ſich ſelbſt als dieſe Eitelkeit

alles Inhalts zu wiſſen , und in dieſem Wiſſen ſich als das

Abſolute zu wiſſen . – In wiefern dieſe abſolute Selbſtge:

fälligkeit nicht ein einſamer Gottesdienſt ſeiner ſelbſt bleibt,

ſondern etwa auch eine Gemeindebilden kann, deren Band

und Subſtanz etwa auch die gegenſeitige Verſicherung von

Gewiſſenhaftigkeit, guten Abſichten , das Erfreuen über dieſe

wechſelſeitige Reinheit , vornehmlich aber das Laben an der

Herrlichkeit dieſes Sich-Wiſſens und Ausſprechens , und an

der Herrlichkeit dieſes Hegens und Pflegens iſt, – inwie

fern das , was ſchöne Seele genannt worden , die in der

Eitelkeit aller Objektivität und damit in der Unwirklichkeit

ihrer ſelbſt verglimmende edlere Subjektivität , ferner andere

Geſtaltungen , mit der betrachteten Stufe verwandte Wen

dungen ſind, — habe ich in der Phänomenologie des Geiſtes

abgehandelt, wo der ganze Abſchnitt das Gewiſſen , ing
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beſondere auch in Rückſicht des Uebergangs in eine — dort

übrigens anders beſtimmte , höhere Stufe überhaupt, ver

glichen werden kann .

Zuſaß. Die Vorſtellung kann weiter gehen , und ſich

den böſen Willen in den Schein des Guten verkehren . Wenn

fie das Böſe auch ſeiner Natur nach nicht verändern kann,

ſo kann ſie demſelben doch den Schein verleihen , als ſey es

das Gute. Denn jede Handlung hat ein Poſitives , und

indem ſich die Beſtimmung des Guten gegen das Böſe

ebenfalls auf das Poſitive reducirt , kann ich die Handlung

in Beziehung auf meine Abſicht als gute behaupten . Alſo

nicht bloß im Bewußtſeyn , ſondern auch von der poſitiven

Seite ſteht das Böſe mit dem Guten in Verbindung. Giebt

das Selbſtbewußtſeyn die Handlung nur für Andere als

gut aus, ſu iſt dieſe Form die Heuchelei, vermag es aber

die That für ſich ſelbſt als gut zu behaupten , ſo iſt dieß die

noch höhere Spiße der ſich als das Abſolute wiſſenden Sub

jektivität, für die das Gute und Böſe, an und für ſich , ver

ſchwunden iſt, und die dafür ausgeben kann , was ſie will

und vermag. Dieß iſt der Standpunkt der abſoluten So

phiſterei, die fich als Geſeßgeberin aufwirft und den Unter

ſchied von gut und böſe auf ihre Willkür bezieht. Was nun

die Heuchelei betrifft, ſo gehören z. B . vornehmlich die reli

giöſen Heuchler (die Tartüffes) dahin , die ſich allen Se

remonien unterwerfen , auch für fich fromm ſeyn mögen , nach

der anderen Seite aber Ales thun, was ſie wollen . Heut

zu Tage ſpricht man wenig mehr von Heuchlern , weil einer

Seits dieſe Beſchuldigung eine zu harte ſcheint, anderer Seits

aber die Heuchelei mehr oder weniger in ihrer unmittelbaren

Geſtalt verſchwunden iſt. Dieſe baare Lüge, dieſe Verdedung

des Guten iſt jeßt zu durchſichtig geworden , als daß man

fie nicht durchſchauen ſollte , und die Trennung, daß man

auf der einen Seite das Gute , auf der anderen das Böſe
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thut, iſt nicht mehr ſo vorhandeu , ſeitdem die zunehmende

Bildung die entgegengeſeßten Beſtimmungen ſchwankend ge

macht hat. Die feinere Geſtalt'dagegen , die die Heuchelei

jeßt angenommen hat, iſt die des Probabilismus, die

das enthält , daß man eine Uebertretung als etwas Gutes

für das eigene Gewiſſen vorſtellig zu machen ſucht. Sie

kann nur eintreten , wo das Moraliſche und Gute durch eine

Autorität beſtimmt iſt, ſo daß es ebenſo viel Autoritäten als

Gründe giebt , das Böſe als Gutes zu behaupten . Raſui

ſtiſche Thevlogen , beſonders Jeſuiten , haben ſolche Gewiſſens

fälle bearbeitet und ſie in's Unendliche vermehrt.

Indem dieſe Fälle nun zur höchſten Subtilität gebracht

werden , entſtehen viele Rolliſionen , und die Gegenſäße des

Guten und Böſen werden ſo ſchwankend, daß ſie ſich in

Beziehung auf die Einzelnheit als umſchlagend beweiſen .

Was man verlangt, iſt nur das Probable, das heißt das

ſich annähernde Gute , das mit irgend einem Grunde, oder

irgend einer Autorität belegt werden kann . Dieſer Stand

punkt hat alſo die eigenthümliche Beſtimmung , daß er nur

ein Abſtraktes enthält und der konkrete Inhalt als etwas

Unweſentliches aufgeſtellt wird , der vielmehr -der bloßen

Meinung überlaſſen bleibt. So kann alſo jemand ein Ver

brechen begangen , und das Gute gewollt haben : Wenn z. B .

ein Böſer gemordet wird, ſo kann für die poſitive Seite das

ausgegeben werden , daß man dem Böſen habe widerſtehen

und es habe vermindern wollen . Der weitere Fortgang vom

Probabilismus iſt nun , daß es nicht mehr auf die Autori

tät und die Behauptung eines Andern , ſondern auf das

Subjekt ſelbſt ankommt, das heißt auf ſeine Ueberzeugung,

und daß nur etwas durch ſie gut werden kann. Das

Mangelhafte iſt hier, daß es bloß auf die Ueberzeugung fich

beziehen ſoll, und daß es kein an und für ſich ſeyendes Recht

mehr giebt, für welches dieſe Ueberzeugung nur die Form
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wäre. Es iſt allerdings nicht gleichgültig , ob ich etwas

aus Gewohnheit und Sitte, oder von der Wahrheit deſſelben

durchdrungen thue, aber die objektive Wahrheit iſt von mei

ner Ueberzeugung auch verſchieden ; denn dieſe leştere hat

den Unterſchied von gut und böſe gar nicht, da Ueberzeu

gung ſtets Ueberzeugung iſt , und ſchlecht nur das wäre, von

dem ich nicht überzeugt bin . Indem dieſer Standpunkt nun

ein höchſter, das Gute und Böſe auslöſchender iſt, wird da

bei zugegeben , dieſes Höchſte ſey auch der Jrrung ausgeſeßt,

und inſofern wird es von ſeiner Höhe herab wieder zufällig,

und ſcheint feine Achtung zu verdienen . Dieſe Form nun

iſt die Fronie, das Bewußtſeyn, daß es mit ſolchem Prin

cip der Ueberzeugung nicht weit her ſey , und daß in dieſem

höchſten Kriterium nur Wilfür herrſche. Dieſer Standpunkt

iſt eigentlich aus der Fichteſch en Philoſophie hervorgegan

gen , die das Ich als das Abſolute ausſpricht, das heißt

als die abſolute Gewißheit , als die allgemeine Ichheit , die

durch die weitere Entwicelung zur Objektivität fortgeht.

Von Fichte iſt eigentlich nicht zu ſagen , daß er im Praf

tiſchen die Wilfür des Subjekts zum Princip gemacht habe,

aber ſpäterhin iſt im Sinne der beſonderen Ichheit von

Friedrich v . Schlegel dieſes Beſondere ſelbſt in Betreff

des Guten und Schönen als Gott aufgeſtellt worden , ſo

daß das objektiv Gute nur ein Gebilde meiner Ueberzeu

gung fey , nur durch mich einen Halt bekommt, und daß ich

es als Herr und Meiſter hervortreten und verſchwinden

lafſen kann. Indem ich mich zu etwas Objektivem verhalte,

iſt es zugleich für mich untergegangen , und ſo ſchwebe ich

über einem ungeheuren Raume, Geſtalten hervorrufend und

zerſtörend. Dieſer höchſte Standpunkt der Subjektivität

kann nur in einer Zeit hoher Bildung entſtehen , wo der

Ernſt des Glaubens zu Grunde gegangen iſt , und nur noch

in der Eitelkeit aller Dinge ſein Weſen hat.
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Uebergang von der Moralität in Sittlichkeit.

S . 141.

Für das Gute, als das ſubſtantielle Allgemeine der Frei

heit, aber noch Abſtrakte, find daher ebenſo ſehr Beſtimmungen

überhaupt und das Princip derſelben , aber als mit ihm iden

tiſch , gefordert, wie für das Gewiſſen , das nur abſtrakte

Princip des Beſtimmens, die Augemeinheit und Objektivität ſeiner

Beſtimmungen gefordert iſt. Beide, jedes fo für ſich zur Tota

lität geſteigert, werden zum Beſtimmungsloſen ,das beſtimmt ſeyn

ſoll. – Aber die Integration beider relativen Totalitäten zur

abſoluten Identität iſt ſchon an ſich volbracht, indem eben dieſe

für ſich in ihrer Eitelkeit verſchwebende Subjektivität der reinen

Gewißheit ſeiner ſelbſt identiſch iſt mit der abſtrakten

Allgemeinheit des Guten ; ~ die, ſomit konkrete, Iden

tität des Guten und des ſubjektiven Willens, die Wahrheit der

ſelben iſt die Sittlich feit.

Das Nähere über einen ſolchen Uebergang des Begriffs

macht ſich in der Logif verſtändlich . Hier nur ſo viel, daß

die Natur des Beſchränkten und Endlichen , – und ſolches

ſind hier das abſtrakte , nur ſeyn ſollende Gute und die

ebenſo abſtrakte, nur gut ſeyn ſollende Subjektivität, an

ihnen ſelbſt ihr Gegentheil , das Gute ſeine Wirklichkeit,

und die Subjektivität (das Moment der Wirklichkeit des

Sittlichen ) das Gute , haben , aber daß fie als einſeitige

noch nicht gefeßt find als das, was fte an fich find.

Dieß Gefeßtwerden erreichen ſie in ihrer Negativität darin ,

daß ſie, wie ſie ſich einſeitig , jedes das nicht an ihnen

haben zu ſollen , was an ſich an ihnen iſt, – das Gute

ohne Subjektivität und Beſtimmung, und das Beſtimmende,

die Subjektivität ohne das Anfichſeyende – als Totalitä

ten für ſich konſtituiren , ſich aufheben und dadurch zu Mo

menten herabſeßen , — zu Momenten des Begriffs, der
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als ihre Einheit offenbar wird und eben durch dieß Gefeßt

ſeyn ſeiner Momente Realität erhalten hat, ſomit nun als

Idee iſt, – Begriff, der ſeine Beſtimmungen zur Realität

herausgebildet und zugleich in ihrer Identität als ihr an

ſich ſeyendes Weſen iſt: – Das Daſeyn der Freiheit,

welches unmittelbar als das Recht war, iſt in der Reflerion

des Selbſtbewußtſeyns zum Guten beſtimmt; das Dritte,

hier in ſeinem Uebergange als die Wahrheit dieſes Guten

und der Subjektivität, iſt daher ebenſo ſehr die Wahrheit

dieſer und des Rechts. – Das Sittliche iſt ſubjektive

Geſinnung, aber des an ſich ſeyenden Rechts ; – daß dieſe

Idee die Wahrheit des Freiheitsbegriffs iſt , dieß fann

nicht ein Vorausgeſeptes, aus dem Gefühl oder woher ſonſt

Genommenes , ſondern – in der Philoſophie – nur ein

Bewieſenes ſeyn. Dieſe Deduktion deſſelben iſt allein

darin enthalten , daß das Recht und das moraliſche Selbſt

bewußtſeyn an ihnen ſelbſt ſich zeigen , darin als in ihr

Reſultat zurückzugehen . – Diejenigen , welche des Be

weiſens und Deducirens in der Philoſophie entübrigt ſeyn

zu können glauben , zeigen , daß ſie von dem erſten Gedan

fen deſſen , was Philoſophie iſt, noch entfernt ſind und mö

gen wohl ſonſt reden , aber in der Philoſophie haben die

kein Recht mitzureden , die ohne Begriff reden wollen .

Zuſaß. Beide Principien , die wir bisher betrachtet

haben , das abſtrakte Gute ſowohl, wie das Gewiſſen , er:

mangeln ihres Entgegengeſeßten : das abſtrakte Gute ver

flüchtigt ſich zu einem vollkommen Kraftloſen , in das ich

allen Inhalt bringen kann , und die Subjektivität des Gei

ftes wird nicht minder gehaltlos, indem ihr die objektive

Bedeutung abgeht. Es kann daher die Sehnſucht nach einer

Objektivität entſtehen , in welcher der Menſch fich lieber zum

Knechte und zur vollendeten Abhängigkeit erniedrigt, um nur

der Qual der Leerheit und der Negativität zu entgehen .
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Wenn neuerlich manche Proteſtanten zur katholiſchen Kirche

übergegangen ſind, ſo geſchah es , weil ſie ihr Inneres ge

haltlos fanden , und nach einem Feſten , einem Halt , einer

Autorität griffen , wenn es auch eben nicht die Feſtigkeit des

Gedankens war, die ſie erhielten . Die Einheit des ſubjek

tiven und des objektiven an und für fich feyenden Guten iſt

die Sittlich keit, und in ihr iſt dem Begriffe nach die Ver

ſöhnung geſchehen . Denn , wenn die Moralität die Form

des Willens überhaupt nach der Seite der Subjektivität ift

ſo iſt die Sittlichkeit nicht bloß die ſubjektive Form , und die

Selbſtbeſtimmung des Willens, ſondern das, ihren Begriff,

nämlich die Freiheit zum Inhalte zu haben . Das Recht

liche und das Moraliſche kann nicht für ſich eriſtiren , und

fie müſſen das Sittliche zum Träger und zur Grundlage

haben , denn dem Rechte fehlt das Moment der Subjektivi

tät, das die Moral wiederum für fich allein hat, und ſo

haben beide Momente für ſich keine Wirklichkeit. Nur das

Unendliche, die Idee, iſt wirklich : das Recht eriſtirt nur als

Zweig eines Ganzen , als ſich anrankende Pflanze eines an

und für fich feſten Baumes .
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Die Sittlichkeit

S. 142.

Jie Sittlichkeit iſt die Ideeder Freiheit , als das lebendige

Gute, das in dem Selbſtbewußtſeyn fein Wiffen , Wollen , und

durch deſſen Handeln ſeine Wirklichkeit , ſo wie dieſes an dem

ſittlichen Seyn ſeine an und für ſich ſeyende Grundlage und be

wegenden Zweck hat, --- der zur vorhandenen Welt und

zur Natur des Selbſtbewußtſeyns gewurdene Be

griff der Freiheit.

S . 143.

Indem dieſe Einheit des Begriffs des Willens und ſeines

Daſeyns , welches der beſondere Wille iſt, Wiffen iſt, iſt das

Bewußtſeyn des Unterſchieden dieſer Momente der Idee vorhanden ,

aber ſo , daß nunmehr jedes für ſich ſelbſt die Totalität der

Idee iſt, und ſie zur Grundlage und Inhalt hat.

S. 144.

a) Das objektive Sittliche, das an die Stelle des abſtrak

ten Guten tritt, iſt die durch die Subjektivität als unendliche

Form fonfrete Subſtanz. Sie regt daher Unterſchiede

in fich , welche hiermit durch den Begriff beſtimmt ſind, undwo

durch das Sittliche einen feſten Inhalt hat, der für ſich noth

wendig und ein über das ſubjektiveMeinen und Belieben erhabenes

Beſtehen iſt , die an und für ſich ſeyenden Gefeße und

Einrichtungen.
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Zuſaß. Im Ganzen der Sittlichkeit iſt ſowohl das

objektive, als das ſubjektive Moment vorhanden : beide find

aber nur Formen derſelben . Das Gute iſt hier Subſtanz,

das heißt Erfüllung des Objektiven mit der Subjektivität.

Betrachtet man die Sittlichkeit von dem objektiven Stand

punkt, ſo kann man ſagen , der fittliche Menſch ſey fich un

bewußt. In dieſem Sinne verkündet Antigone , Niemand

wiſſe, woher die Geſeße kommen ; ſie ſeyen ewig : das heißt,

ſie ſind die an und für ſich ſevjende, aus der Natur der

Sache fließende Beſtimmung . Aber nicht minder hat dieſes

Subſtantielle auch ein Bewußtſeyn , obgleich dieſem immer

nur die Stellung eines Moments zukommt.

S. 145.

Daß das Sittliche das Syſtem dieſer Beſtimmungen der

Idee iſt,macht die Vernünftigkeit deſſelben aus. Es iſt auf

dieſe Weiſe die Freiheit oder der an und für ſich ſeyende Wille

als das Objektive , Kreis der Nothwendigkeit, deſſen Momente

die ſittlichen Mächte ſind, welche das Leben der Individuen

regieren und in dieſen als ihren Accidenzen , ihre Vorſtellung,

erſcheinende Geſtalt und Wirklichkeit haben .

Zuſaß. Weil die ſittlichen Beſtimmungen den Begriff

der Freiheit ausmachen , ſind ſie die Subſtantialität oder

das allgemeine Weſen der Individuen , welche ſich dazu nur

als ein Accidentelles verhalten . Ob das Individuum ſey, gilt

der objektiven Sittlichkeit gleich, welche allein das Bleibende

und die Macht iſt , durch welche das Leben der Individuen

regiert wird. Die Sittlichkeit iſt daher den Völkern als die

ewige Gerechtigkeit, als an und für ſich ſeyende Götter vor

geſtellt worden , gegen die das eitle Treiben der Individuen

nur ein anwogendes Spiel bleibt.

S. 146 .

B ) Die Subſtanz iſt in dieſem ihrem wirklichen Selbft

bewußtſeyn ſich wiffend und damit Objekt des Wiſſens. Für
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das Subjekt haben die fittliche Subſtanz, ihre Gefeße und Ge

walten einer Seits als Gegenſtand das Verhältniß , daß fie

ſind , im höchſten Sinne der Selbſtſtändigkeit, – eine abſolute,

unendlich feſtere Autorität und Macht, als das Seyn der Natur.

Die Sonne, Mond, Berge, Flüffe, überhaupt die umge

benden Naturobjekte ſind, ſie haben für das Bewußtſeyn die

Autorität nicht nur überhaupt zu ſeyn , ſondern auch eine

beſondere Natur zu haben , welche es gelten läßt, nach ihr in

feinem Verhalten zu ihnen , ſeiner Beſchäftigung mit ihnen

und ihrem Gebrauche ſich richtet. Die Autorität der fittlichen

Gefeße iſt unendlich höher, weil die Naturdinge nur auf die

ganz ä u ßerliche und vereinzelte Weiſe die Vernünftigkeit

darſtellen , und ſie unter die Geſtalt der Zufälligkeit verbergen .

$. 147 .

Anderer Seits find fie dem Subjekte nicht ein Fremdes

ſondern es giebt das Zeugniß des Geiſtes von ihnen als

von ſeinem eigenen Weſen , in welchem es ſein Selbſt

gefühl hat, und darin als ſeinem von ſich ununterſchiedenen

Elemente lebt, – ein Verhältniß , das unmittelbar noch iden

tiſcher, als ſelbſt Glaube und Zutrauen , iſt.

Glaube und Zutrauen gehören der beginnenden Reflexion

an und regen eine Vorſtellung und Unterſchied voraus; ~

wie es z. B . verſchieden wäre , an die heidniſche Religion

glauben , und ein Heide ſeyn. Jenes Verhältniß oder viel

mehr verhältnißloſe Identität, in der das Sittliche die wirk

liche Lebendigkeit des Selbſtbewußtſeyns iſt, kann allerdings

in ein Verhältniß des Glaubens und der Ueberzeugung,

und in ein durch weitere Reflerion vermitteltes über -

gehen , in eine Einſicht durch Gründe , die auch von irgend

beſonderen Zwecken , Intereſſen und Rücfichten , von Furcht

oder Hoffnung, oder von geſchichtlichen Vorausſeßungen an

fangen können . Die adäquate Erkenntniß derſelben

aber gehört dem denkenden Begriffe an.
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S . 148.

Als dieſe ſubſtantiellen Beſtimmungen ſind ſie für das In

dividuum , welches ſich von ihnen als das Subjektive und in fich

Unbeſtimmte oder als beſonders Beſtimmte unterſcheidet, hier

mit im Verhältniſſe zu ihnen als zu ſeinem Subſtantiellen

ſteht, – Pflichten für feinen Willen bindend.

Die ethiſche Pflichtenlehre, d. i. wie ſie objeftiv

iſt , nicht in dem leeren Princip der moraliſchen Subjektivi

tät befaßt ſeyn ſoll, als welches vielmehr nichts beſtimmt

(S. 134.) – iſt daher die in dieſem dritten Theile fol

gende ſyſtematiſche Entwickelung des Kreiſes der fittlichen

Nothwendigkeit. Der Unterſchied dieſer Darſtellung von der

Form einer Pflichtenlehre liegt allein darin, daß in dem

Folgenden die ſittlichen Beſtimmungen ſich als die nothwen

digen Verhältniſſe ergeben , hierbei ſtehen geblieben und nicht

zu jeder derſelben noch der Nachſaß gefügt wird , alſo ift

dieſe Beſtimmung für den Menſchen eine Pflicht.

– Eine Pflichtenlehre, inſofern ſie nicht philoſophiſche Wiffen

ſchaft iſt, nimmt aus den Verhältniſſen als Vorhandenen

ihren Stoff, und zeigt den Zuſammenhang deſſelben mit den

eigenen Vorſtellungen , allgemein fich vorfindenden Grund

fäßen und Gedanken , Zwecken , Trieben , Empfindungen u . f. f.,

und kann als Gründe die weiteren Folgen einer jeden Pflicht

in Beziehung auf die andern ſittlichen Verhältniſſe , ſo wie

auf das Wohl und die Meinung hinzufügen . Eine imma

nente und konſequente Pflichtenlehre kann aber nichts anders

ſeyn , als die Entwickelung der Verhältniſſe, die durch

die Idee der Freiheit nothwendig , und daher wirklich in

ihrem ganzen Umfange, im Staat ſind.

S. 149.

Als Beſchränkung kann die bindende Pflicht nur gegen

die unbeſtimmte Subjektivität oder abſtrakte Freiheit, und gegen

sie Triebe des natürlichen , oder des ſein unbeſtimmtes Gute aus
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ſeiner Willkür beſtimmenden moraliſchen Willens erſcheinen . Das

Individuum hat aber in der Pflicht vielmehr ſeine Befreiung,

Theils von der Abhängigkeit, in der es in dem bloßen Natur

triebe ftehet, ſo wie von der Gebrüdtheit, in der es als ſubjek

tive Beſonderheit in den moraliſchen Reflerionen des Sollens

und Mögens iſt, Theils von der unbeſtimmten Subjektivität, die

nicht zum Daſeyn und der objektiven Beſtimmtheit des Handelns

kommt, und in ſich und als eine Unwirklichkeit bleibt. In der

Pflicht befreit das Individuum fich zur ſubſtantiellen Freiheit.

Zuſaß. Die Pflicht beſchränkt nur die Wiüfür der

Subjektivität, und ſtößt nur gegen das abſtrakte Gute an ,

welches die Subjektivität feſthält. Wenn die Menſchen

ſagen , wir wollen frei ſeyn , ſo heißt das zunächſt nur, wir

wollen abſtrakt frei ſeyn , und jede Beſtimmung und Glie

derung im Staate gilt für eine Beſchränkung dieſer Frei

heit. Die Pflicht iſt inſofern nicht Beſchränkung der Frei

heit, ſondern nur der Abſtraktion derſelben , das heißt der

Unfreiheit: fte iſt das Gelangen zum Weſen , das Gewinnen

der affirmativen Freiheit.

S . 150 .

Das Sittliche, inſofern es fich an dem individuellen durch

die Natur beſtimmten Charakter als ſolchem reflektirt, iſt die

Tugend, die, inſofern ſie nichts zeigt, als die einfache Ange

meſſenheit des Individuums an die Pflichten der Verhältniſſe,

denen eß angehört, Rechtſchaffenheit iſt.

Was der Menſch thun müfle, welches die Pflichten

ſind , die er zu erfüllen hat , um tugendhaft zu ſeyn , iſt in

einem fittlichen Gemeinweſen leicht zu ſagen , - es iſt

nichts Anderes von ihm zu thun , als was ihm in ſeinen

Verhältniſſen vorgezeichnet , ausgeſprochen und bekannt iſt.

Die Rechtſchaffenheit iſt das Allgemeine, was an ihn Theils

rechtlich , Theils fittlich gefordertwerden kann. Sie erſcheint

aber für den moraliſchen Standpunkt leicht als etwas Un

Rechtsphiluſ. 3te Aufl.
14
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tergeordneteres , über das man an ſich und Andere noch .

mehr fordern müſſe; denn die Sucht, etwas Beſonderes

zu ſeyn, genügt ſich nicht mit dem , was das An- und Für

fichſeyende und Allgemeine iſt ; fie findet erſt in einer Aus

nahme das Bewußtſeyn der Eigenthümlichkeit. – Die

verſchiedenen Seiten der Rechtſchaffenheit können ebenſo

gut auch Tugenden genannt werden , weil ſie ebenſo ſehr

Eigenthum , – obwohl in der Vergleichung mit Andern

nicht beſonderes, - des Individuums ſind. Das Reden

aber von der Tugend grenzt leicht an leere Deklamation ,

weil damit nur von einem Abſtrakten und Unbeſtimmten

geſprochen wird, ſo wie auch ſolche Rede mit ihren Grün

den und Darſtellungen ſich an das Individuum als an eine

Wiükür und ſubjektives Belieben wendet. Unter einem vor

handenen ſittlichen Zuſtande , deſſen Verhältniſſe vollſtändig

entwickelt und verwirklicht ſind, hat die eigentliche Tus

gend nur in außerordentlichen Umſtänden und Kolliſionen

jener Verhätniſſe ihre Stelle und Wirklichkeit; – in wahr

haften Rolliſionen, denn die moraliſche Reflerion fann

ſich allenthalben Kolliſionen erſchaffen und ſich das Bewußt:

ſeyn von etwas Beſonderem und von gebrachten Opfern

geben . Im ungebildeten Zuſtande der Geſellſchaft und des

Gemeinweſens kommt deswegen mehr die Form der Jugend

als ſolcher vor, weil hier das Sittliche und deſſen Ver

wirklichung mehr ein individuelles Belieben und eine eigen

thümliche geniale Natur des Individuums iſt, wie denn die

Alten beſonders von Herkules die Tugend prädicirt 'haben.

Auch in den alten Staaten , weil in ihnen die Sittlichkeit

nicht zu dieſem freien Syſtem einer ſelbſtſtändigen Ent

wickelung und Objektivität gediehen war , mußte es die

eigenthümliche Genialität der Individuen ſeyn , welche dieſen

Mangel erſeşte. – Die Lehre von den Tugenden , inſofern

ſie nicht bloß Pflichtenlehre iſt, ſomit das Beſondere , auf
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Naturbeſtimmtheit Gegründete des Charakters umfaßt, wird

hiermit eine geiſtige Naturgeſchichte ſeyn.

Indem die Tugenden das Sittliche in der Anwendung

auf das Beſondere, und nach dieſer ſubjektiven Seite ein

Unbeſtimmtes find, ſo tritt für ihre Beſtimmung das Quan

titative des Mehr und Weniger ein ; ihre Betrachtung führt

daher die gegenüberſtehenden Mängel oder Lafter herbei, wie

bei Ariſtoteles, der die beſondere Tugend daher ſeinem

richtigen Sinne nach als die Mitte zwiſchen einem Zuviel

und einem Z u wenig beſtimmte. — Derſelbe Inhalt, welcher

die Form von Pflichten und dann von Tugenden an

nimmt, iſt es auch , der die Form von Trieben hat (S . 19.

Anm .). Auch fie haben denſelben Inhalt zu ihrer Grund

lage, aber weil er in ihnen noch dem unmittelbaren Willen

und der natürlichen Empfindung angehört, und zur Beſtim

mung der Sittlichkeit nicht heraufgebildet iſt, ſo haben ſie

mit dem Inhalte der Pflichten und Tugenden nur den ab

ſtrakten Gegenſtand gemein , der als beſtimmungslos in fich

ſelbſt die Grenze des Guten oder Böſen für ſie nicht ent

hält, – oder ſie ſind nach der Abſtraktion des Poſitiven

gut, und umgekehrt nach der Abſtraktion des Negativen

böſe (S. 18.).

Zuſaß. Wenn ein Menſch dieſes oder jenes Sittliche

thut, ſo iſt er nicht gerade tugendhaft, aber wohl dann,

wenn dieſe Weiſe des Benehmens eine Stetigkeit ſeines

Charakters iſt. Die Tugend iſt mehr die ſittliche Virtuoſi

tät, und wenn man heutzutage nicht ſo viel von Tugend

ſpricht als ſonſt, ſo hat dieß ſeinen Grund darin , daß die

Sittlichkeit nicht mehr ſo ſehr die Form eines beſonderen

Individuums iſt. Die Franzoſen ſind hauptſächlich das

jenige Volk , das am Meiſten von Tugend ſpricht, weil bei

ihnen das Individuum mehr Sache ſeiner Eigenthümlichkeit

und einer natürlichen Weiſe des Handelns iſt. Die Deut

14 *



212 Dritter Theil.

fchen dagegen ſind mehr denkend, und bei ihnen gewinnt

derſelbe Inhalt die Form der Augemeinheit.

S . 151.

Aber in der einfachen Identität mit der Wirklichkeit der

Individuen erſcheint das Sittliche, als die allgemeine Handlungs

weiſe derſelben – als Sitte, — die Gewohnheit deſſelben

als eine zweite Natur, die an die Stelle des erſten bloß na

türlichen Willens geſeßt, und die durchdringende Seele, Bedeu

tung und Wirklichkeit ihres Daſeyns iſt, der als eine Welt leben

dige und vorhandene Geiſt, deſſen Subſtanz ſo erſt als Geiſt ift.

Zuſaß. Wie die Natur ihre Geſeße hat , wie das

Thier, die Bäume, die Sonne ihr Geſeß volbringen , ſo ift .

die Sitte das dem Geiſt der Freiheit Angehörende. Was

das Recht und die Moral noch nicht ſind, das iſt die Sitte,

nämlich Geiſt. Denn im Rechte iſt die Beſonderheit noch

nicht die des Begriffs, ſondern nur des natürlichen Willens.

Ebenſo iſt auf dem Standpunkte der Moralität das Selbſt

bewußtſeyn noch nicht geiſtiges Bewußtſeyn. Es iſt dabei

nur um den Werth des Subjekts in fich ſelbſt zu thun ,

das heißt das Subjekt , was ſich nach dem Guten gegen

das Böſe beſtimmt, hat noch die Form der Willkür. Hter

hingegen auf dem fittlichen Standpunkt iſt der Wille als

Wille des Geiſtes , und hat einen ſubſtantiellen ſich ent

· ſprechenden Inhalt. Die Pädagogik iſt die Kunſt, die Men

ſchen ſittlich zu machen : ſie betrachtet den Menſchen als

natürlich , und zeigt den Weg ihn wiederzugebären , ſeine

erſte Natur zu einer zweiten geiſtigen umzuwandeln , ſo daß

dieſes Geiſtige in ihm zur Gewohnheit wird . In ihr

verſchwindet der Gegenſaß des natürlichen und ſubjektiven

Willens , der Kampf des Subjekts iſt gebrochen , und inſo

fern gehört zum Sittlichen die Gewohnheit, wie ſie auch

zum philoſophiſchen Denken gehört , da dieſes erfordert, daß

der Geiſt gegen willkürliche Einfäűe gebildet ſen , und dieſe
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gebrochen und überwunden ſeyen , damit das vernünftige

Denken freien Weg hat. Der Menſch ſtirbt auch aus Ge

wohnheit, das heißt, wenn er ſich ganz im Leben einges

wohnt hat, geiſtig und phyfiſch ſtumpf geworden , und der

Gegenſaß von ſubjektivem Bewußtſeyn und geiſtiger Thä

tigkeit verſchwunden iſt, denn thätig iſt der Menſch nur,

inſofern er etwas nicht erreicht hat, und ſich in Beziehung

darauf produciren und geltend machen will. Wenn dieß

volbracht tft, verſchwindet die Thätigkeit und Lebendigkeit,

und die Intereffeloſigkeit , die alsdann eintritt, iſt geiſtiger

oder phyſiſcher Tod.

S. 152.

Die fittliche Subſtantialität iſt auf dieſe Weiſe zu

ihrem Rechte und dieſes zu ſeinem Gelten gekommen , daß in

ihr nämlich die Eigenwilligkeit und das eigene Gewiſſen des

Einzelnen , das für fich wäre und einen Gegenſatz gegen fie

machte, verſchwunden , indem der fittliche Charakter das unbe

wegte, aber in ſeinen Beſtimmungen zur wirklichen Vernünftig

keit aufgeſchloſſene Allgemeine als ſeinen bewegenden Zweck weiß,

und ſeine Würde, ſo wie alles Beſtehen der beſondern Zwede in

ihm gegründet erkennt und wirklich darin hat. Die Subjektivi

tät iſt ſelbſt die abſolute Form und die eriſtirende Wirklichkeit

der Subſtanz, und der Unterſchied des Subjekts von ihr als

ſeinem Gegenſtande, Zwecke und Macht iſt nur der zugleich

ebenſo unmittelbar verſchwundene Unterſchied der Form .

Die Subjektivität, welche den Boden der Eriſtenz für'

den Freiheitsbegriff ausmacht (S. 106.) und auf dem mo

raliſchen Standpunkte noch im Unterſchiede von dieſem ihrem

Begriff iſt, iſt im Sittlichen die ihm adäquate Eriſtenz

deſſelben.

S . 153.

Das Nechtder Individuen für ihre ſubjektive Be

ſtimmung zur Freiheit hat darin , daß ſie der fittlichen Wirf
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lichkeit angehören , ſeine Erfüllung, indem die Gewißheit ihrer

Freiheit in ſolcher Objektivität ihre Wahrheit hat, und ſie im

Sittlichen ihr eigenes Weſen , ihre innere Allgemeinheit

wirklich befißen (S. 147.).

Auf die Frage eines Vaters , nach der beſten Weiſe

ſeinen Sohn ſittlich zu erziehen , gab ein Pythagoräer (auch

Anderen wird fie in den Mund gelegt) die Antwort : wenn

du ihn zum Bürger eines Staats von guten Ge

ſeben machſt.

Zuſaß. Die pädagogiſchen Verſuche, den Menſchen

dem allgemeinen Leben der Gegenwart zu entziehen und auf

dem lande heraufzubilden (Rouſſeau im Emile) , find

vergeblich geweſen , weil es nicht gelingen kann , den Mens

ſchen den Gefeßen der Welt zu entfremden . Wenn auch

die Bildung der Jugend in Einſamkeit geſchehen muß, ſo

darf man ja nicht glauben , daß der Duft der Geiſterwelt

nicht endlich durch dieſe Einſamkeit wehe; und daß die Ge

walt des Weltgeiſtes zu ſchwach ſey , um ſich dieſer entle:

genen Theile zu bemächtigen . Darin , daß es Bürger eines

guten Staates iſt, kommt erſt das Individuum zu ſeinem

Recht.

S. 154 .

Das Recht der Individuen an ihre Beſonderheit iſt

ebenſo in der ſittlichen Subſtantialität enthalten , denn die Bes

ſonderheit iſt die äußerlich erſcheinende Weiſe, in welcher das

Sittliche eriftirt.

S. 155 .

In dieſer Identität des allgemeinen und beſondern Willens

fällt ſomit Pflicht und Recht in Eins, und der Menſch hat

durch das Sittliche inſofern Rechte, als er Pflichten , und Pflich

ten , inſofern er Rechte hat. Im abſtrakten Rechte habe ich

das Recht, und ein Anderer die Pflicht gegen daſſelbe, – im

Moraliſchen ſoll nur das Recht meines eigenen Wiffens und

1.
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Wollens, ſo wie meines Wohls mit den Pflichten geeint und

objektiv reyn.

Zuſag. Der Sklave kann keine Pflichten haben , und

nur der freie Menſch hat ſolche. Wären auf einer Seite

alle Rechte, auf der anderen alle Pflichten , ſo würde das

Ganze fich auflöſen , denn nur die Identität iſt die Grund

lage, die wir hier feſtzuhalten haben .

. S. 156 .

Die ſittliche Subſtanz, als das für ſich ſeyende Selbſtbe

wußtſeyn mit ſeinem Begriffe geeint enthaltend , iſt der wirks

liche Geiſt einer Familie und eines Volks.

Zuſaß. Das Sittliche iſt nicht abſtrakt, wie das

Gute, ſondern in intenſivem Sinne wirklich. Der Geift

hat Wirklichkeit, und die Accidenzen derſelben ſind die In

dividuen . Beim Sittlichen ſind daher immer nur die zwei

Geſichtspunkte möglich , daß man entweder von der Sub

ftantialität ausgeht, oder atomiſtiſch verfährt und von der

Einzelnheit als Grundlage hinaufſteigt: dieſer leştere Ges

ſichtspunkt iſt geiſtlos, weil er nur zu einer Zuſammen

reßung führt, der Geiſt aber nichts Einzelnes iſt, ſondern

Einheit des Einzelnen und Allgemeinen .

S. 157.

Der Begriff dieſer Idee iſt nur als Geiſt, als fich Wiffen

des und Wirkliches, indem er die Objektivirung ſeiner ſelbſt, die

Bewegung durch die Form ſeiner Momente iſt. Er iſt daher :

A . der unmittelbare oder natürliche fittliche Geiſt; - die

Familie

Dieſe Subſtantialität geht in den Verluſt ihrer Einheit,

in die Entzweiung und in den Standpunkt des Relativen über,

und iſt ſo

B . bürgerliche Geſellſchaft , eine Verbindung der Glieder

als ſelbſtſtändiger Einzelner in einer ſomit formellen

Allgemeinheit, durch ihre Bedürfniſſe, und durch die
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Rechtsverfaſſung als Mittel der Sicherheit der Ber

ſonen und des Eigenthums und durch eine äußerliche

Dronung für ihre beſondern und gemeinſamen Intereſſen ,

welcher außerliche Staat fich

C . in den Zwed und die Wirklichkeit des ſubſtantiellen Au

gemeinen , und des demſelben gewidmeten öffentlichen Le

bens, – in die Staatsverfaſſung zurüd und zuſam

men nimmt.

Erſter Abſchnitt.

Die Familie.

$. 158 .

Die Familie hat als die unmittelbare Subftantialiät

des Geiſtes feine fich empfindende Einheit, die liebe, zu

ihrer Beſtimmung, ſo daß die Geſinnung iſt, das Selbftbewußt

feyn ſeiner Individualität in dieſer Einheit als an und für

ſich ſeyender Weſentlichkeit zu haben , um in ihr nicht als eine

Perſon für fich, ſondern als Mitglied zu ſeyn.

Zuſaß. Liebe heißt überhaupt das Bewußtſeyn mei

ner Einheit mit einem Anderen , ſo daß ich für mich nicht

iſolirt bin , ſondern mein Selbſtbewußtſeyn nur als Aufge

bung meines Fürſichſeyns gewinne, und durch das mich

Wiffen , als der Einheit meiner mit dem anderen , und des

Anderen mit mir. Die Liebe iſt aber Empfindung , das

heißt die Sittlichkeit in Form des Natürlichen : im Staate

iſt ſie nicht mehr: da iſt man ſich der Einheit als des Ge

feßes bewußt , da muß der Inhalt vernünftig ſeyn, und ich

muß ihn wiſſen . Das erſte Moment in der Liebe iſt, daß

ich keine ſelbſtſtändige Perſon für mich ſeyn will, und daß,

wenn ich dieß wäre, ich mich mangelhaft und unvolftändig

fühle. Das zweite Moment iſt , daß ich mich in einer an
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deren Perſon gewinne , daß ich in ihr gelte, was fie wie

derum in mir erreicht. Die Liebe iſt daher der unge

heuerſte Widerſpruch , den der Verſtand nicht löſen kann ,

indem es nichts Härteres giebt , als dieſe Punktualität des

Selbſtbewußtſeyns , die negirt wird , und die ich doch als

affirmativ haben ſoll . Die Liebe iſt das Hervorbringen

und die Auflöſung des Widerſpruchs zugleich : als die Auf

löſung iſt ſie die fittliche Einigkeit.

$. 159.

Das Recht, welches dem Einzelnen auf den Grund der

Familien -Einheit zukommt, und was zunächſt ſein Leben in die

ſer Einheit ſelbſt iſt, tritt nur inſofern in die Form Rechtens

als des abſtrakten Moments der beſtimmten Einzeln heit

hervor , als die Familie in die Auflöſung übergeht, und die,

welche als Glieder ſeyn ſollen , in ihrer Geſinnung und Wirk:

lichkeit, als ſelbſtſtändige Perſonen werden , und was ſie in der

Familie für ein beſtimmtes Moment ausmachten , nun in der

Abſonderung, alſo nur nach äußerlichen Seiten (Vermögen , Alis

mentation , Koſten der Erziehung u . dergl.) erhalten .

Zuſaß. Das Recht der Familie beſteht eigentlich darin , .

daß ihre Subftantialität Daſeyn haben ſoll: es iſt alſo ein

Recht gegen die Aeußerlichkeit , und gegen das Heraustreten

aus dieſer Einheit. Dagegen iſt aber wieder die Liebe eine

Empfindung, ein Subjektives , gegen das die Einigkeit fich

nicht geltend machen kann. Wenn alſo die Einigkeit gefor

dert wird, ſo kann fte es nur in Beziehung auf ſolche Dinge,

die ihrer Natur nach äußerlich ſind , und nicht durch die

Empfindung bedingt werden .

S. 160.

Die Familie vollendet ſich in den drei Seiten :

a ) in der Geſtalt ihres unmittelbaren Begriffes als Ehe,

b ) in dem äußerlichen Daſeyn, dem Eigenthum und Gut

der Familie und der Sorge dafür;
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c ) in der Erziehung der Kinder und der Auflöſung der

Familie.

A . Die Ehe.

S . 161.

Die Ehe enthält, als das unmittelbare fittliche Ver

hältniß , erſtens das Moment der natürlichen Lebendigkeit,

und zwar als ſubſtantielles Verhältniß die Lebendigkeit in ihrer

Totalität, nämlich als Wirklichkeit der Gattung und deren Pro

ceß. Aber im Selbſtbewußtſeyn wird zweitens die nur inner

liche oder an ſich ſeyende und eben damit in ihrer Eriſtenz

nur äußerliche Einheit der natürlichen Geſchlechter in eine

geiſtige, in ſelbſtbewußte Liebe , umgewandelt.

Zuſaß. Die Ehe iſt weſentlich ein ſittliches Verhält

niß. Früher iſt, beſonders in den meiſten Naturrechten , die

ſelbe nur, nach der phyſiſchen Seite hin , angeſehen worden ,

nach demjenigen , was ſie von Natur ift. Man hat ſie ſo

nur als ein Geſchlechtsverhältniß betrachtet, und jeder Weg

zu den übrigen Beſtimmungen der Ehe blieb verſchloſſen .

Ebenſo roh iſt es aber, die Ehe bloß als einen bürgerlichen

Kontrakt zu begreifen , eine Vorſtellung , die auch noch bei

Kant vorkommt, wo denn die gegenſeitige Widfür über die

Individuen ſich verträgt , und die Ehe zur Form eines ge

genſeitigen vertragsmäßigen Gebrauchs herabgewürdigt wird.

Die dritte ebenſo zu verwerfende Vorſtellung iſt die, welche

die Ehenur in die Liebe feßt, denn die Liebe, welche Empfin

dung iſt, läßt die Zufälligkeit in jeder Rückſicht zu , eine

Geſtalt, welche das Sittliche nicht haben darf. Die Ehe ift

daher näher ſo zu beſtimmen , daß ſie die rechtlich fittliche

Liebe iſt , wodurch das Vergängliche, Launenhafte und bloß

Subjektive derſelben aus ihr verſchwindet.

$. 162.

Als ſubjektiver Ausgangspunkt der Ehe fann mehr die be
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ſondere Neigung der beiden Perſonen , die in dieß Verhältniß

treten , oder die Vorſorge und Veranſtaltung der Eltern u. f. F.

erſcheinen ; der objektive Ausgangspunkt aber iſt die freie Ein

willigung der Perſonen und zwar dazu , Eine Perſon auszu

machen , ihre natürliche und einzelne Perſönlichkeit in jener

Einheit aufzugeben , welche nach dieſer Rücficht eine Selbſtbe

ſchränkung, aber eben , indem ſie in ihr ihr ſubſtantielles Selbſt

bewußtſeyn gewinnen , ihre Befreiung iſt.

Die objektive Beſtimmung, ſomit die fittliche Pflicht, iſt,

in den Stand der Ehe zu treten . Wie der äußerliche Aus

gangspunkt beſchaffen iſt, iſt ſeiner Natur nach zufällig, und

hängt insbeſondere von der Bildung der Reflerion ab. Die

Ertreme hierin ſind das eine, daß die Veranſtaltung der

wohlgeſinnten Eltern den Anfang macht, und in den zur

Vereinigung der Liebe für einander beſtimmtwerdenden Per

ſonen hieraus, daß ſie ſich, als hierzu beſtimmt, bekannt wer

den , die Neigung entſteht, – das andere, daß die Neigung

in den Perſonen , als in dieſen unendlich Partikulariſirten

zuerſt erſcheint. — Jenes Ertrem oder überhaupt der Weg,

worin der Entſchluß zur Verehelichung den Anfang macht,

und die Neigung zur Folge hat, ſo daß bei der wirklichen

Verheirathung nun Beides vereinigt iſt, kann ſelbſt als der

fittlichere Weg angeſehen werden . – In dem andern Ertrem

iſt es die unendlich beſondere Eigenthümlichkeit, welche

ihre Prätenſionen geltend macht und mit dem ſubjektiven

Princip der modernen Welt (f. oben S. 124. Anm .) zuſam

menhängt. — In die modernen Dramen und anderen Runſt

darſtellungen aber , wo die Geſchlechterliebe das Grund

intereſſe ausmacht, wird das Element von durchdringender

Froſtigkeit, das darin angetroffen wird, in die Hiße der dar

geſtellten Leidenſchaft durch die damit verknüpfte gänzliche

Z ufälligkeit, dadurch nämlich gebracht, daß das ganze

Intereffe als nur aufdieſen beruhend vorgeſtellt wird, was
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wohl für dieſe von unendlicher Wichtigkeit ſeyn kann, aber

es an ſich nicht iſt.

Zuſaß. Bei Völkern , wo das weibliche Geſchlecht in

geringer Achtung ſteht, verfügen die Eltern über die Ehe

nach ihrer Wilfür, ohne die Individuen zu fragen , und dieſe

laſſen es ſich gefallen , da die Beſonderheit der Empfindung

noch keine Prätenſion macht. Dem Mädchen iſt es nur

um einen Mann , dieſem um eine Frau überhaupt zu thun.

In anderen Zuſtänden können Rückſichten des Vermögens,

der Ronnerion , politiſche Zwecke das Beſtimmende ſeyn.

Hier können große Härten vorfallen , indem die Ehe zum

Mittel für andere Zwecke gemacht wird . In den modernen

Zeiten wird dagegen der ſubjektive Ausgangspunkt, das

Verliebtſeyn , als der allein wichtige angeſehen . Man

ſtellt ſich hier vor, jeder müffe warten , bis ſeine Stunde

geſchlagen hat, und man fönne nur einem beſtimmten In

dividuum ſeine Liebe ſchenken .

$. 163.

Das Sittliche der Ehe beſteht in dem Bewußtſeyn dieſer

Einheit als ſubſtantiellen Zweckes , hiermit in der Liebe, dem Zu

trauen und der Gemeinſamkeit der ganzen individuellen Eriftenz,

– in welcher Geſinnung und Wirklichkeit der natürliche Trieb

zurModalität eines Naturmoments , das eben in ſeiner Befriedi

gung zu erlöſchen beſtimmt iſt, herabgeſeßt wird , das geiſtige

Band in ſeinem Rechte als das Subſtantielle, hiermit als das

über die Zufälligkeit der Leidenſchaften und des zeitlichen beſons

dern Beliebens erhabene, an ſich unauflösliche fich heraushebt.

Daß die Ehe nicht das Verhältniß eines Vertrags über

ihre weſentliche Grundlage iſt, iſt oben ſchon bemerktworden

(S. 75.), denn ſte iſt gerade dieß , vom Vertrags - Stand

punkte der in ihrer Einzelnheit ſelbſtſtändigen Perſönlichkeit

auszugehen , um ihn aufzuheben. Die Identificirung der

Perſönlichkeiten , wodurch die Familie Eine Perſon iſt, und
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die Glieder derſelben Accidenzen (die Subſtanz iſt aber we

ſentlich das Verhältniß von ihr ſelbſt zu Accidenzen [f.

Encyklop. der philoſ. Wiſſenſch.]) , iſt der ſittliche Geiſt der

für ſich , abgeſtreift von der mannigfaltigen Aeußerlichkeit,

die er in ſeinem Daſeyn , als in dieſen Individuen und

den in der Zeit und auf mancherlei Weiſen beſtimmten In

tereſſen der Erſcheinung hat , – als eine Geſtalt für die

Vorſtellung herausgehoben, als die Penaten u. f. w . ver

ehrt worden iſt, und überhaupt das ausmacht, worin der

religiöſe Charakter der Ehe und Familie , die Pietät,

liegt. Es iſt eine weitere Abſtraktion , wenn das Göttliche,

Subſtantielle von ſeinem Daſeyn getrennt, und ſo auch die

Empfindung und das Bewußtſeyn der geiſtigen Einheit, als

fälſchlich ſogenannte platoniſcheliebe firirt worden iſt;

dieſe Trennung hängt mit der mönchiſchen Anſicht zuſam

men , durch welche das Moment der natürlichen Lebendigkeit

als das ſchlechthin Negativebeſtimmt, und ihm eben durch

dieſe Trennung eine unendliche Wichtigkeit für ſich gege

ben wird.

: Zuſaß. Die Ehe unterſcheidet ſich vom Ronfubinat,

daß es bei dieſem lepteren hauptſächlich auf die Befriedi

gung des Naturtriebes ankommt, während dieſer bei der Ehe

zurückgedrängt iſt. Deswegen wird bei der Che ohne Er

röthen von natürlichen Ereigniſſen geſprochen , die bei unehe

lichen Verhältniſſen ein Schamgefühl hervorbrächten . Dar

um iſt aber auch die Ehe an ſich für unauflöslich zu ach

ten ; denn der Zweck der Ehe iſt der fittliche, der ſo hoch

ſteht, daß alles Andere dagegen gewaltlos und ihm unter

worfen erſcheint. Die Ehe ſoll nicht durch Leidenſchaft ge

ſtört werden , denn dieſe iſt ihr untergeordnet. Aber ſie iſt

nur an ſich unauflöslich , denn wie Chriſtus ſagt : Nur um

ihres Herzens Härtigkeit iſt die Scheidung zugeſtanden . Weil

die Ehe das Moment der Empfindung enthält , iſt ſie nicht
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abſolut, ſondern ſchwankend, und hat die Möglichkeit der

Auflöſung in ſich. Aber die Geſeßgebungen müſſen dieſe

Möglichkeit auf's Höchſte erſchweren , und das Recht der

Sittlichkeit gegen das Belieben aufrecht erhalten .

S . 164.

Wie die Stipulation des Vertrags ſchon für ſich den wahr

haften Uebergang des Eigenthums enthält ( S. 79.), ſo macht die

feierliche Erklärung der Einwilligung zum ſittlichen Bande der

Ehe und die entſprechende Anerkennung und Beſtätigung deſſelben

durch die Familie und Gemeinde — (daß in dieſer Rückſicht die

Kirche eintritt, iſt eine weitere hier nicht auszuführende Beſtim

mung) – die förmliche Schließung und Wirklichkeit der

Ehe aus, ſo daß dieſe Verbindung nur durch das Vorangehen

dieſer Ceremonie als der Volbringung des Subſtantiellen

durch das Zeichen , die Sprache, als das geiſtigſte Daſeyn des

Geiſtigen (S. 78.), als fittlich konſtituirt iſt. Damit iſt das

ſinnliche, der natürlichen Lebendigkeit angehörige Moment in ſein

fittliches Verhältniß als eine Folge und Accidentalität geſeßt,

welche dem äußerlichen Daſeyn der fittlichen Verbindung ange

hört, die auch in der gegenſeitigen Liebe und Beihülfe allein er:

ſchöpft ſeyn kann.

Wenn darnach gefragt wird, was als der Hauptzwed

der Ehe angeſehen werden müſſe, um daraus die geſeßlichen

Beſtimmungen ſchöpfen oder beurtheilen zu können , ſo wird

unter dieſem Hauptzwecke verſtanden , welche von den einzel

nen Seiten ihrer Wirklichkeit als die vor den andern we

ſentliche angenommen werden müſſe. Aber keine für ſich

macht den ganzen Umfang ihres an und für ſich ſeyenden

Inhalts , des Sittlichen , aus, und die eine oder die andere

Seite ihrer Eriſtenz fann , unbeſchadet des Weſens der Ehe,

fehlen . — Wenn das Schließen der Ehe als ſolches,

die Feierlichkeit , wodurch das Weſen dieſer Verbindung als
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ein über das Z ufällige der Empfindung und beſonderer

Neigung erhabenes Sittliches ausgeſprochen und konſta -

tirt wird, für eine ä u ßerliche Formalität und ein ſo

genanntes bloß bürgerliches Gebot genommen wird , ſo

bleibt dieſem Akte nichts übrig , als etwa den Zweck der

Erbaulichkeit und der Beglaubigung des bürgerlichen Ver

hältniffes zu haben , oder gar die bloß poſitive Willkür eines

bürgerlichen oder firchlichen Gebotes zu ſeyn , das der Na

tur der Ehe nicht nur gleichgültig fey , ſondern das auchy,

inſofern von dem Gemüth von wegen des Gebots ein Werth

auf dieß förmliche Schließen gelegt, und als voranzugehende

Bedingung der gegenſeitigen vollkommenen Hingebung an

geſehen werde, die Geſinnung der Liebe verunreinige und als

ein Fremdes der Innigkeit dieſer Einigung zuwiderlaufe.

Solche Meinung , indem ſie den höchſten Begriff von der

Freiheit , Innigkeit und Vollendung der Liebe zu geben die

Prätenſion hat, läugnet vielmehr das Sittliche der Liebe,

die höhere Hemmung und Zurückſeßung des bloßen Natur

triebs , welche ſchon auf eine natürliche Weiſe in der Scham

enthalten iſt, und durch das beſtimmtere geiſtige Bewußtſeyn

zur Reuſch heit und Zucht erhoben iſt . Näher iſt durch

jene Anſicht die ſittliche Beſtimmung verworfen , die darin

beſteht, daß das Bewußtſeyn fich aus ſeiner Natürlichkeit

und Subjektivität zum Gedanken des Subſtantiellen ſammelt,

und ftatt ſich das Zufällige und die Wiüfür der ſinnlichen

Neigung immer noch vorzubehalten , die Verbindung dieſer

Willkür entnimmt und dem Subſtantiellen , den Penaten ſich

verpflichtend, übergiebt, und das ſinnliche Moment zu einem

von dem Wahrhaften und Sittlichen des Verhältniffes .und

der Anerkennung der Verbindung als einer fittlichen , nur

bedingten herabſept. – Es iſt die Frechheit und der fie

unterſtüßende Verſtand , welcher die ſpekulative Natur des

ſubſtantiellen Verhältniffes nicht zu faſſen vermag , der aber
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das fittliche unverdorbene Gemüth , wie die Gefeßgebungen

chriſtlicher Völfer entſprechend find. .

Zuſaß. Daß die Ceremonie der Schließung der Ehe

überflüſſig, und eine Formalität ſey, die weggelaſſen werden

könnte, weil die Liebe das Subſtantielle iſt, und ſogar durch

dieſe Feierlichkeit an Werth verliert, iſt von Friedrich v.

Schlegel in der Lucinde, und von einem Nachtreter deſſel

ben in den Briefen eines Ungenannten (Lübeck und Leipzig

1800) aufgeſtellt worden . Die ſinnliche Hingebung wird

dort vorgeſtellt als gefordert für den Beweis der Freiheit

und Innigkeit der Liebe, eine Argumentation , die Verführern

nicht fremd iſt. Es iſt über das Verhältniß von Mann

und Frau zu bemerken , daß das Mädchen in der finnlichen

Hingebung ihre Ehre aufgiebt, was bei dem Manne, der

noch ein anderes Feld ſeiner fittlichen Thätigkeit als die

Familie hat, nicht ſo der Fall iſt. Die Beſtimmung des

Mädchens beſteht weſentlich nur im Verhältniß der Ehe;

die Forderung iſt alſo , daß die Liebe die Geſtalt der Ehe

erhalte, und daß die verſchiedenen Momente , die in der

Liebe ſind , ihr wahrhaft vernünftiges Verhältniß zu einan

der bekommen .

S. 165.

Die natürliche Beſtimmtheit der beiden Geſchlechter erhält

durch ihre Vernünftigkeit intellektuelle und ſittliche Bedeu

tung. Dieſe Bedeutung iſt durch den Unterſchied beſtimmt, in

welchen ſich die ſittliche Subſtantialität als Begriff an ſich ſelbſt

dirimirt, um aus ihm ihre Lebendigkeit als konfrete Einheit zu

gewinnen.

S. 166.

Das Eine iſt daher das Geiſtige, als das ſich Entzweiende

in die für ſich ſeyende perſönliche Selbſtſtändigkeit und in das

Wiſſen und Wollen der freien Allgemeinheit , das Selbſtbe:

wußtſeyn des begreifenden Gedankens und Wollen des objektiven
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Endzweds ; — das Andere das in der Einigkeit ſich erhaltende

Geiſtige als Wiffen und Wollen des Subſtantiellen in Form der

konkreten Einzelnheit und der Empfindung; — jenes im

Verhältniß nach Außen das Mächtige und Bethätigende, dieſes

das Paſſive und Subjektive. Der Mann hat daher ſein wirk

liches ſubſtantielles Leben im Staate, der Wiſſenſchaft und der

gleichen , und ſonſt im Kampfe und der Arbeit mit der Außen

welt und mit ſich ſelbſt, ſo daß er nur aus ſeiner Entzweiung

die ſelbſtſtändige Einigkeit mit ſich erkämpft, deren ruhige An

ſchauung und die empfindende ſubjektive Sittlichkeit er in der

Familie hat, in welcher die Frau ihre ſubſtantielle Beſtimmung

und in dieſer Pietät ihre ſittliche Geſinnung hat.

Die Pietät wird daher in einer der erhabenſten Dar

ſtellungen derſelben , der fophorleifchen Antigone, vor

zugsweiſe als das Geſeß des Weibes ausgeſprochen , und

als das Gefeß der empfindenden ſubjektiven Subſtantialität,

der Innerlichkeit, die noch nicht ihre vollkommene Verwirf

lichung erlangt, als das Geſeß der alten Götter , des Un

terirdiſchen , als ewiges Geſeß, von dem Niemand weiß , von

wannen es erſchien , und im Gegenſaß gegen das offenbare,

das Gefeß des Staates dargeſtellt ; – ein Gegenſaß , der

der höchſte fittliche und darum der höchſte tragiſche , und

in der Weiblichkeit und Männlichkeit daſelbſt individuali

firt iſt.

Zuſaß. Frauen können wohl gebildet ſeyn , aber für

die höheren Wiſſenſchaften , die Philoſophie und für gewiſſe

Produktionen der Kunſt, die ein Augemeines fordern , find

fie nicht gemacht. Frauen können Einfälle, Geſchmack, Zier

lichkeit haben , aber das Ideale haben ſie nicht. Der Un

terſchied zwiſchen Mann und Frau iſt der des Thieres und

der Pflanze: das Thier entſpricht mehr dem Charakter des

Mannes, die Pflanze mehr dem der Frau, denn ſie iſt mehr

ruhiges Entfalten , das die unbeſtimmtere Einigkeit der Empfin

Rechtsphiloſ. 3te Auft. 15
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dung zu ſeinem Principe erhält. Stehen Frauen an der Spiße

der Regierung, ſo iſt der Staat in Gefahr, denn ſie handeln

nicht nach den Anforderungen der Augemeinheit, ſondern nach

zufälliger Neigung und Meinung. Die Bildung der Frauen

geſchieht, man weiß nichtwie, gleichſam durch die Atmoſphäre

der Vorſtellung, mehr durch das Leben , als durch das Er

werben von Kenntniſſen , während der Mann ſeine Stellung

nur durch die Errungenſchaft des Gedankens und durch viele

techniſche Bemühungen erlangt.

S. 167.

Die Ehe iſt weſentlich Monogamie , weil die Perſönlich

keit, die unmittelbare ausſchließende Einzelnheit es iſt, welche

ſich in dieß Verhältniß legt und hingiebt, deffen Wahrheit und

Innigkeit (die ſubjektive Form der Subſtantialität)

ſomit nur aus der gegenſeitigen ungetheilten Hingebung dieſer

Perſönlichkeit hervorgeht ; dieſe kommt zu ihrem Rechte, im An

dern ihrer ſelbſt bewußt zu ſeyn , nur inſofern das Andere als

Perſon , d. i. als atome Einzelnheit in dieſer Identität iſt.

Die Ehe, und weſentlich die Monogamie, iſt eines der

abſoluten Principien , worauf die Sittlichkeit eines Gemein

weſens beruht ; die Stiftung der Ehe wird daher als eines

der Momente der göttlichen oder heroiſchen Gründung der

Staaten aufgeführt.

S. 168.

Weil es ferner dieſe fich ſelbſt unendlich eigene Perſönlichkeit

der beiden Geſchlechter iſt, aus deren freien Hingebung die

Ehe hervorgeht, ſo muß ſie nicht innerhalb des ſchon natürlich

identifchen , ſich bekannten und in aller Einzelnheit vertraulichen

Kreiſes , in welchem die Individuen nicht eine ſich ſelbſt eigen

thümliche Perſönlichkeit gegen einander haben , geſchloſſen werden ,

ſondern aus getrennten Familien und urſprünglich verſchiedener

Perſönlichkeit fich finden . Die Ehe unter Bluts verwandten
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iſt daher dem Begriffe, welchem die Ehe als eine fittliche Hand

lung der Freiheit, nicht als eine Verbindung unmittelbarer Na

türlichkeit und deren Triebe iſt , ſomit auch wahrhafter natür

licher Empfindung zuwider.

Wenn man die Ehe ſelbſt als nicht im Naturrecht,

ſondern bloß als im natürlichen Geſchlechtstrieb gegründet

und als einen willkürlichen Vertrag betrachtet, ebenſo, wenn

man für die Monogamie äußere Gründe ſogar aus dem

phyſiſchen Verhältniſſe der Anzahl der Männer und Weiber,

ebenſo für das Verbot der Ehe unter Blutsverwandten nur

dunkle Gefühle angegeben hat: ſo lag dabei die gewöhnliche

Vorſtellung von einem Naturzuſtande und einer Natürlich

keit des Rechts, und der Mangel am Begriffe der Vernünf

tigkeit und Freiheit , zum Grunde.

Zuſaß. Zunächſt iſt die Ehe zwiſchen Blutsverwand

ten ſchon dem Gefühle der Scham entgegengeſekt , aber die

ſes Zurückſchauern iſt im Begriffe der Sache gerechtfertigt.

Was nämlich ſchon vereinigt iſt , kann nicht erſt durch die

Ehe vereinigt werden . Von der Seite des bloß natürlichen

Verhältniffes iſt es bekannt, daß die Begattungen unter

einer Familie von Thieren ſchwächlichere Früchte erzeugen ,

denn was fic vereinigen ſoll , muß' ein vorher Getrenntes

ſeyn ; die Kraft der Zeugung wie des Geiſtes iſt deſto

größer , je größer auch die Gegenſäße ſind , aus denen ſie

fich wiederherſtellt. Die Vertraulichkeit , Bekanntſchaft, Ges

wohnheit des gemeinſamen Thuns ſoll noch nicht vor der

Ehe ſeyn : ſie ſoll erſt in derſelben gefunden werden , und

dieß Finden hat um ſo höheren Werth , je reicher es iſt,

und je mehr Theile es hat.

S. 169.

Die Familie hat als Perſon ihre äußerliche Realität in

einem Eigenthum , in dem ſie das Daſeyn ihrer ſubſtantiellen

Perſönlichkeit nur als in einem Vermögen hat.

15 *
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B . Das Vermögen der Familie.

S. 170 .

Die Familie hat nicht nur Eigenthumn , ſondern für ſie als

allgemeine und fortdauernde Perſon tritt das Bedürfniß

und die Beſtimmung eines bleibenden und ſichern Beſiges ,

eines Vermögens ein . Das im abſtrakten Eigenthum willfür

liche Moment des beſonderen Bedürfniſſes des bloß Einzelnen

und die Eigenſucht der Begierde verändert ſich hier in die Sorge

und den Erwerb für ein Gemeinſames, in ein Sittliches.

Einführung des Feſten Eigenthums erſcheint mit Ein

führung der Ehe in den Sagen von den Stiftungen der

Staaten , oder wenigſtens eines geſelligen geſitteten Lebens,

in Verbindung. — Worin übrigens jenes Vermögen beſtehe

und welches die wahrhafte Weiſe ſeiner Befeſtigung ſen ,

ergiebt ſich in der Sphäre der bürgerlichen Geſellſchaft.

. S . 171.

Die Familie als rechtliche Perſon gegen Andere hat der

Mann als ihr Haupt zu vertreten . Ferner kommt ihm vorzüg

lich der Erwerb nach Außen , die Sorge für die Bedürfniſſe, ſo

wie die Dispoſition und Verwaltung des Familienvermögens zu .

Dieſes iſt gemeinſames Eigenthum , ſo daß kein Glied der Familie

ein beſonderes Eigenthum , jedes aber ſein Recht an das Gemein

ſame hat. Dieſes Recht und jene dem Haupte der Familie zu

ſtehende Dispoſition können aber in Kolliſion kommen , indem

das in der Familie noch Unmittelbare der fittlichen Geſinnung

(S. 158 .) , der Beſonderung und Zufälligkeit offen iſt.

S . 172.

Durch eine Ehe konſtituirt ſich eine neue Familie ,welche

ein für ſich Selbſtſtändiges gegen die Stämme oder Häuſer

iſt, von denen ſie ausgegangen iſt; die Verbindung mit ſolchen

hat die natürliche Blutsverwandtſchaft zur Grundlage, die neue

Familie aber die fittliche Liebe. Das Eigenthum eines Indivi
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duums ſteht daher auch in weſentlichem Zuſammenhang mit ſei

nem Eheverhältniß , und nur in entfernterem mit ſeinem Stamme

pber aufe.

Die Ehepaften , wenn in ihnen für die Gütergemein

ſchaft der Eheleute eine Beſchränkung liegt , die Anordnung

eines beſtehenden Rechtsbeiſtandes der Frau und dergl.,

haben inſofern den Sinn , gegen den Fall der Trennung der

Ehe durch natürlichen Tod , Scheidung und dergl. gerichtet

und Sicherungsverſuche zu ſeyn , wodurch den unterſchiede

nen Gliedern auf ſolchen Fať ihr Antheil an dem Gemein

ſamen erhalten wird.

Zuſaß. In vielen Gefeßgebungen iſt der weitere Um

fang der Familie feſtgehalten , und dieſer wird als das we

ſentliche Band angeſehen , während das andere einer jeden

ſpeciellen Familie dagegen geringer erſcheint. So iſt im

älteren römiſchen Rechte die Frau der laren Ehe in nälje

rem Verhältniß zu ihren Verwandten , als zu ihren Kindern

und zu ihrem Manne, und in den Zeiten des Feudal-Rechts

machte die Erhaltung des splendor familiae eß nothwen

dig , daß nur die männlichen Glieder dazu gerechnet wur

den , und daß das Ganze der Familie für die Hauptſache

galt , während die neugebildete dagegen verſchwand. Troß

dem iſt jede neue Familie das Weſentlichere gegen den wei

teren Zuſammenhang der Blutsverwandtſchaft, und Ehegats

ten und Kinder bilten den eigentlichen Kern , im Gegenſap

deſſen , was man im gewiſſen Sinne auch Familie nennt.

Das Vermögensverhältniß der Individuen muß daher einen

weſentlicheren Zuſammenhang mit der Ehe, als mit der

weiteren Blutsverwandtſchaft haben .

C . Die Erziehung der Kinder und die Auflöſung der Familie.

S . 173.

In den Kindern wird die Einheit der Ehe, welche als
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ſubſtantiel nur Innigkeit und Geſinnung, als eriſtirend

aber in den beiden Subjekten geſondert iſt, als Einheit ſelbſt

eine für ſich ſeyende Eriſtenzund Gegenſtand, den ſie

als ihre Liebe, als ihr ſubſtantielles Daſeyn , lieben . – Der

natürlichen Seite nach wird die Vorausſeßung unmittelbar

vorhandener Perſonen , — als Eltern, — hier zum Reſultate,

- ein Fortgang, der ſich in den unendlichen Progreß der ſich

erzeugenden und vorausſeßenden Geſchlechter verläuft, – die

Weiſe, wie in der endlichen Natürlichkeit der einfache Geiſt der

Penaten ſeine Eriſtenz als Gattung darſtellt.

Z uſaß. Zwiſchen Mann und Frau iſt das Verhält

niß der Liebe noch nicht objektiv ; denn wenn die Empfin

dung auch die ſubſtantielle Einheit iſt, ſo hat dieſe noch

keine Gegenſtändlichkeit. Eine ſolche erlangen die Eltern

erſt in ihren Kindern , in welchen ſie das Ganze der Ver

einigung vor ſich haben . Die Mutter liebt im Kinde den

Gatten , dieſer darin die Gattin ; beide haben in ihm ihre

Liebe vor ſich . Während im Vermögen die Einheit nur in

einer äußerlichen Sache iſt, iſt ſie in den Kindern in einem

Geiſtigen , in dem die Eltern geliebt werden , und das ſie

lieben .

S . 174.

Die Kinder haben das Recht, aus dem gemeinſamen Fa

milienvermögen ernährt und erzogen zu werden . Das Recht

der Eltern auf die Dienſte der Kinder als Dienſte gründet

und beſchränkt ſich auf das Gemeinſame der Familienſorge-über

haupt. Ebenſo beſtimmt ſich das Recht der Eltern über die

Willkür der Kinder durch den Zweck, fie in Zucht zu halten

und zu erziehen . Der Zweck von Beſtrafungen iſt nicht die Ges

rechtigkeit als ſolche, ſondern ſubjektiver, moraliſcher Natur, Ab

ſchređung der noch in Natur befangenen Freiheit und Erhebung

des Augemeinen in ihr Bewußtſeyn und ihren Willen .

Z uſaß. Was der Menſch ſeyn ſoll, hat er nicht aus
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Inſtinkt , ſondern er hat es ſich erſt zu erwerben . Darauf

begründet ſich das Recht des Kindes , erzogen zu werden .

Ebenſo iſt es mit den Völkern bei väterlichen Regierungen :

hier werden die Menſchen aus Magazinen ernährt und

nicht als Selbſtſtändige und Majorenne angeſehen . Die

Dienſte, die von den Kindern gefordert werden dürfen , fön

nen daher nur den Zweck der Erziehung haben , und ſich

auf dieſelbe beziehen : ſie müſſen nicht für ſich etwas ſeyn

wollen , denn das unſittlichſte Verhältniß überhaupt iſt das

Sklavenverhältniß der Kinder. Ein Hauptmoment der Er

ziehung iſt die Zucht, welche den Sinn hat, den Eigenwil

len des Kindes zu brechen , damit das bloß Sinnliche und

Natürliche ausgereutet werde. Hier muß man nicht mei

nen , bloß mit Güte auszukommen ; denn gerade der unmit

telbare Wille handelt nach unmittelbaren Einfällen und Ges :

lüſten , nicht nach Gründen und Vorſtellungen . Legt man

den Kindern Gründe vor, ſo überläßt man es denſelben , ob

ſie dieſe wollen gelten laſſen , und ſtellt daher Alles in ihr

Belieben . Daran , daß die Eltern das Allgemeine und

Weſentliche ausmachen , ſchließt fich das Bedürfniß des

Gehorſams der Kinder an. Wenn das Gefühl der Unter

ordnung bei den Kindern , das die Sehnſucht, groß zu wer

den , hervorbringt, nicht genährtwird , ſo entſteht vorlautes

Weſen und Naſeweisheit.

S. 175 .

Die Kinder ſind an ſich Freie, und das Leben iſt das un

mittelbare Daſeyn nur dieſer Freiheit, ſie gehören daher weder

Anderen , noch den Eltern als Sachen an . Ihre Erziehung

hat die in Rückſicht auf das Familienverhältniß poſitive Be

ftimmung , daß die Sittlichkeit in ihnen zur unmittelbaren , noch

Gegenſaßloſen Empfindung gebracht, und das Gemüth darin

als dem Grunde des fittlichen Lebens, in Liebe, Zutrauen und

Gehorſam ſein erſtes Leben gelebt habe , – dann aber die in
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Rüdſicht auf daſſelbe Verhältniß negative Beſtimmung, die

Kinder aus der natürlichen Iinmittelbarkeit , in der ſie ſich ur

ſprünglich befinden , zur Selbſtſtändigkeit und freien Perſönlichkeit

und damit zur Fähigkeit, aus der natürlichen Einheit der Fa

milie zu treten , zu erheben .

Das Sklavenverhältniß der römiſchen Kinder iſt eine

der dieſe Geſeßgebung befleckendſten Inſtitutionen , und dieſe

Kränkung der Sittlichkeit in ihrem innerſten und zarteſten

Leben iſt eins der wichtigſten Momente, den weltgeſchichts

lichen Charakter der Römer und ihre Richtung auf den

Rechts - Formalismus zu verſtehen . – Die Nothwendigkeit,

erzogen zu werden , iſt in den Kindern als das eigene Ge

fühl, in ſich, wie ſie ſind, unbefriedigt zu ſeyn, — als der

Trieb , der Welt der Erwachſenen , die ſie als ein Höheres

ahnen , anzugehören , der Wunſch , groß zu werden. Die

ſpielende Pädagogik nimmt das Kindiſche ſchon ſelbſt als

etwas, das an fich gelte, giebt es den Kindern ſo und feßt

ihnen das Ernſthafte und ſich ſelbſt in findiſche , von den

Kindern felbft gering geachtete Form herab. Indem ſie ſo

dieſelben in der Unfertigkeit, in der ſie ſich fühlen , vielmehr

als fertig vorzuſtellen und darin befriedigt zu machen bes

ſtrebt iſt, – ſtört und verunreinigt fie deren wahres eigenes

beſſeres Bedürfniß , und bewirft theils die Intereffeloſigkeit

und Stumpfheit für die ſubſtantiellen Verhältniſſe der gei

ftigen Welt, Theils die Verachtung der Menſchen , da fich

ihnen als Kindern dieſelbe ſelbſt kindiſch und verächtlich vor

geſtellt haben , und dann die fich an der eigenen Vortreff

lichkeit weidende Eitelkeit und Eigendünkel.

Zuſaß. Als Kind muß der Menſch im Kreiſe der

Liebe und des Zutrauens bei den Eltern geweſen ſeyn , und

das Vernünftige muß als ſeine eigenſte Subjektivität in

ihm erſcheinen . Vorzüglich iſt in der erſten Zeit die Er

ziehung der Mutter wichtig , denn die Sittlichkeit muß als
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Empfindung in das Kind gepflanzt worden ſeyn. Es ift

zu bemerken , daß im Ganzen die Kinder die Eltern weniger

lieben , als die Eltern die Kinder, denn ſie gehen der Selbſt

ſtändigkeit entgegen und erſtarken , haben alſo die Eltern

hinter ſich , während die Eltern in ihnen die objektive Ge:

genſtändlichkeit ihrer Verbindung befißen .

$. 176 .

Weil die Ehe nur erſt die unmittelbare fittliche Idee iſt,

hiermit ihre objektive Wirklichkeit in der Innigkeit der ſubjektiven

Geſinnung und Empfindung hat, ſo liegt darin die erſte Zufällig

keit ihrer Eriſtenz. So wenig ein Zwang ſtattfinden kann , in

die Ehe zu treten , ſo wenig giebt es ſonſt ein nur rechtliches

poſitives Band, das die Subjekte bei entſtandenen widrigen und

feindſeligen Geſinnungen und Handlungen zuſammen zu halten

'vermöchte. Es iſt aber eine dritte ſittliche Autorität gefordert,

welche das Recht der Ehe, der ſittlichen Subſtantialität, gegen

die bloße Meinung von folcher Geſinnung und gegen die Zu

fälligkeit bloß temporärer Stimmung u . f. f. feſthält, dieſe von

der totalen Entfremdung unterſcheidet, und die leştere konſtatirt,

um erſt in dieſem Falle die Ehe ſcheiden zu können .

Zuſaß. Weil die Ehe nur auf der ſubjektiven zu

fälligen Empfindung beruht, ſo kann ſie geſchieden werden .

Der Staat dagegen iſt der Trennung nicht unterworfen ,

denn er beruht auf dem Gefeß. Die Ehe roll allerdings

unauflöslich ſeyn , aber es bleibt hier auch nur beim Sol

len. Indem ſie aber etwas Sittliches iſt, kann ſie nicht

durch Wiüfür, ſondern nur durch eine fittliche Autorität ge

ſchieden werden , ſey dieſe nun die Kirche oder das Gericht.

Iſt eine totale Entfrembung, wie z. B . durch Ehebruch ge

ſchehen , dann muß auch die religiöſe Autorität die Ehe

ſcheidung erlauben .

S. 177 .

Die fittliche Auflöſung der Familie liegt darin , daß die
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Kinder zur freien Perſönlichkeit erzogen , in der Volljährigkeit

anerkannt werden , als rechtliche Perſonen und fähig zu ſeyn ,

Theils eigenes freies Eigenthum zu haben , Theils eigene Fami

lien zu ſtiften, — die Söhne als Häupter, und die Töchter als

Frauen , – eine Familie, in welcher ſte nunmehr ihre ſubſtantielle

Beſtimmung haben , gegen die ihre erſte Familie als nur erſter

Grund und Ausgangspunkt zurüftritt, und noch mehr das Ab

ſtraftum des Stammes keine Rechte hat.

S . 178 .

Die natürliche Auflöſung der Familie durch den Tod der

Eltern, insbeſondere des Mannes, hat die Erbſchaft in An

rehung des Vermögens zur Folge; ihrem Weſen nach ein Ein

treten in den eigenthümlichen Beſit des an ſich gemeinſamen

Vermögens, – ein Eintreten , das mit den entferntern Graden

der Verwandtſchaft und im Zuſtande der die Perſonen und Fas

milien verſelbſtſtändigenden Zerſtreuung der bürgerlichen Geſell

ſchaft um ſo unbeſtimmter wird , als die Geſinnung der Einheit

ſich um ſo mehr verliert , und als jede Ehe das Aufgeben der

vorigen Familienverhältniſſe und die Stiftung einer neuen ſelbſt

ſtändigen Familie wird.

Der Einfall, als Grund der Erbſchaft den Umſtand

anzuſehen , daß durch den Tod das Vermögen herrenloſes

Gut werde , und als ſolches dem , der fich zuerſt in Beſit

feßt, zufalle, dieſe Beſißergreifung aberwohl meiſtens von

den Verwandten , als der gewöhnlich nächſten Umgebung

werde vorgenommen werden , — welcher gewöhnliche Zufal

dann durch die poſitiven Geſetze der Ordnung wegen zur

Regel erhoben werde , — dieſer Einfall läßt die Natur des

Familienverhältniſſes unberückſichtigt.

S . 179.

Es entſteht durch dieß Auseinanderfallen die Freiheit für

die Widfür der Individuen , Theils überhaupt ihr Vermögen

mehr nach Belieben , Meinungen nnd Zwecken der Einzelnheit zu
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verwenden , Theils gleichſam einen Kreis von Freunden , Befann

ten u . f. f. ſtatt einer Familie anzuſehen und dieſe Erklärung

mit den rechtlichen Folgen der Erbſchaft in einem Teſtamente

zu machen .

In die Bildung eines ſolchen Kreiſes , worin die fitt

liche Berechtigung des Willens zu einer ſolchen Dispoſition

über das Vermögen läge, tritt, beſonders inſofern ſie ſchon

die Beziehung auf das Teſtiren mit ſich führt, ſo viele Zu

fälligkeit , Widfür, Abſichtlichkeit für ſelbſtſüchtige Zwecke

u . f. F. ein , daß das ſittliche Moment etwas ſehr Vages iſt,

und die Anerkennung der Befugniß der Willkür, zu teſtiren

viel leichter für Verlegung fittlicher Verhältniſſe und für nie

derträchtige Bemühungen und eben ſolche Abhängigkeiten Ver

anlaſſungwird, wie ſie auch thörichter Willkür und der Heim

tüde, an die ſogenannten Wohlthaten und Geſchenke, auf

den Fall des Todes , in welchem mein Eigenthum ohnehin

aufhört, mein zu ſeyn , Bedingungen der Eitelkeit und einer

herriſchen Quälerei zu knüpfen , Gelegenheit und Berechti

gung giebt.

S . 180.

Das Princip , daß die Glieder der Familie zu ſelbſtſtändi

gen rechtlichen Perſonen werden (S. 177.), läßt innerhalb des

Kreiſes der Familie etwas von dieſer Widfür und Unterſchei

dung unter den natürlichen Erben eintreten , die aber nur höchſt

beſchränkt ſtattfinden kann , um das Grundverhältniß nicht zu

verlegen .

Die bloße direkte Wilfür des Verſtorbenen kann nicht

zum Princip für das Recht, zu teſtiren , gemacht werden,

insbeſondere nicht inſofern ſie dem ſubſtantiellen Rechte der

Familie gegenüber ſtehet, deren Liebe, Verehrung gegen ihr

ehemaliges Mitglied es doch vornehmlich nur ſeyn könnte,

welche deſſen Wilfür nach ſeinem Tode beachtete. Eine

ſolche Willkür enthält für ſich nichts , das höher als das
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Familienrecht ſelbſt zu reſpektiren wäre ; im Gegentheil. Das

ſonſtige Gelten einer Lebten -Willens -Dispoſition läge allein

in der willkürlichen Anerkennung der Andern . Ein ſolches

Gelten kann ihr vornehmlich nur eingeräumt werden , inſos .

fern das Familienverhältniß , in welchem ſie abſorbirt iſt,

entfernter und unwirkſamer wird. Unwirkſamkeit deſſelben

aber , wo es wirklich vorhanden iſt , gehört zum Unſittlichen

und die ausgedehnte Gültigkeit jener Wiüfür gegen ein

folches enthält die Schwächung ſeiner Sittlichkeit in ſich . —

Dieſe Willkür aber innerhalb der Familie zum Haupt

Princip der Erbfolge zu machen , gehörte zu der vorhin be

merkten Härte und linſittlichkeit der römiſchen Geſeße, nach

denen der Sohn auch vom Vater verkauft werden konnte,

und wenn er von Andern freigelaſſen wurde, in die Gewalt

des Vaters zurückkehrte, und erſt auf die dritte Freilaſſung

aus der Sklaverei wirklich frei wurde, – nach denen der

Sohn überhaupt nicht de jure volljährig und eine recht

liche Perſon wurde und nur den Kriegsraub , peculium

castrense, als Eigenthum beſigen konnte , und wenn er

durch jenen dreimaligen Verkauf und loslaſſung aus der

väterlichen Gewalt trat , nicht mit denen , die noch in der

Familienknechtſchaft geblieben waren , ohne Teſtamentsein

ſegung erbte, — ebenſo daß die Frau (inſofern ſie nicht in -

die Ehe als in ein Sklavenverhältniß , in manum conve

niret, in mancipio esset, ſondern als Matrone trat)

nicht ſo ſehr der Familie, die ſie durch die Heirath an ihrem

Theile geſtiftet und die nunmehr wirklich die ihrige iſt, als

vielmehr der , aus der ſie abſtammte, angehörig blieb , und

daher vom Erben des Vermögens der wirklich ihrigen

ebenſo ausgeſchloſſen , als die Gattin und Mutter von dieſen

nicht beerbt wurde. — Daß das Unſittliche ſolcher und an

derer Rechte bei weiterhin erwachendem Gefühle der Ver

nünftigkeit im Wege der Rechtspflege, 8. B mit Beihülfe
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des Ausdruds : von bonorum possessio (daß hiervon

wieder possessio bonorum unterſchieden iſt, gehört zu

ſolchen Kenntniſſen , die den gelehrten Juriſten ausmachen )

ſtatt hereditas, durch die Fiktion , eine Filia in einen filius

umzutaufen , eludirt wurde, iſt oben ſchon (S. 3. Anm .) als

die traurige Nothwendigkeit für den Richter bemerkt worden ,

das Vernünftige pfiffig erweiſe gegen ſchlechte Gefeße,

wenigſtens in einigen Folgen einzuſchwärzen . Die fürchter

liche Inſtabilität der wichtigſten Inſtitutionen und ein tu

multuariſches Gefeßgeben gegen die Ausbrüche der daraus

entſpringenden Uebel, hängt damit zuſammen . – Welche

unſittliche Folgen dieß Recht der Widfür im Teſtament

machen bei den Römern hatte, iſt ſattſam aus der Geſchichte

und Lucians und anderer Schilderungen bekannt. – Es

liegt in der Natur der Ehe ſelbſt, als der unmittelbaren

Sittlichkeit die Vermiſchung vom ſubſtantiellen Verhältniß ,

natürlicher Zufälligkeit und innerer Willkür; — wenn nun

der Widfür durch das Knechtſchaftsverhältniß der Kinder

und die andern bemerkten und ſonſt damit zuſammenhängen

den Beſtimmungen , vollends auch durch die Leichtigkeit der

Eheſcheidungen bei den Römern, gegen das Recht des Sub

ſtantiellen der Vorzug eingeräumt wird , ſo daß ſelbſt Ci

cero, und wie viel Schönes hat er nicht über das Ho

nestum und Decorum in ſeinen Officiis und allenthal

ben anderwärts geſchrieben ! die Spekulation machte , ſeine

Gattin fortzuſchicken , um durch das Heirathsgut einer neuen

ſeine Schulden zu bezahlen , – ſo iſt dem Verderben der

Sitten ein geſeblicher Weg gebahnt, oder vielmehr die Ge

feße ſind die Nothwendigkeit deſſelben .

Die Inſtitution des Erbrechts , zur Erhaltung und

zum Glanz der Familie durch Subſtitutionen und

Familien - Fidei-Kommiffe , entweder die Töchter zu

Gunſten der Söhne, oder zu Gunſten des älteſten Sohnes
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die übrigen Kinder von der Erbſchaft auszuſchließen , oder

überhaupt eine Ungleichheit eintreten zu laſſen , verlegt Theils

.das Princip der Freiheit des Eigenthums ( S. 62.) , Theils

beruhet ſie auf einer Willkür, dié an und für ſich kein Recht

hat , anerkannt zu werden , – näher auf dem Gedanken ,

dieſen Stamm oder Haus , nicht ſowohl dieſe Familie

aufrecht erhalten zu wollen . Aber nicht dieſes Haus oder

Stamm , ſondern die Familie als ſolche iſt die Idee, die

ſolches Recht hat, und durch die Freiheit des Vermögens

und die Gleichheit des Erbrechts wird ebenſo wohl die ſitt

liche Geſtaltung erhalten , als die Familien vielmehr als

durch das Gegentheil erhalten werden . — In ſolchen In

ſtitutionen iſt , wie in den römiſchen , das Recht der Ehe

(S . 172 .) überhaupt verkannt, daß ſie die vollſtändige Stif

tung einer eigenthümlichen wirklichen Familie iſt, und gegen

ſie das , was Familie überhaupt heißt , stirps, gens, nur

ein ſich mit den Generationen immer weiter entfernendes

und fich ' verunwirklichendes Abſtraktum wird ( S. 177.).

Die Liebe , das fittliche Moment der Ehe, iſt als Liebe

Empfindung für wirkliche , gegenwärtige Individuen , nicht

für ein Abſtraktum . — Daß fich die Verſtandes - Abſtraktion

als das weltgeſchichtliche Princip des Römerreichs zeigt , ſ.

unten S . 356 . — Daß aber die höhere politiſche Sphäre

ein Recht der Erſtgeburt und ein eiſernes Stammvermögen ,

doch nicht als eine Willkür, ſondern als aus der Idee des

Staates nothwendig herbeiführt , davon unten $. 306 .

Zuſaß. Bei den Römern konnte in ſrüheren Zeiten

der Vater ſeine Kinder enterben , wie er ſie auch tödten

konnte : ſpäterhin war Beides nicht mehr geſtattet. Dieſe

Infonſequenz des Unſittlichen und der Verſittlichung deſſel

ben hat man in ein Syſtem zu bringen geſucht , und das

Feſthalten daran macht das Schwierige und Fehlerhafte in

unſerem Erbrechte aus. Teſtamente fönnen allerdings ge



1 Grfter Abſchn. Die Familie. Uebergang zur bürgerl. Geſellſchaft. 239-

ftattet werden , aber der Geſichtspunkt hierbei muß ſeyn , daß

dieſes Recht der Wiüfür mit dem Auseinanderfallen und der

Entfernung der Familienglieder entſteht oder größer wird ,

und daß die ſogenannte Familie der Freundſchaft,welche

das Teſtament hervorbringt, nur in Ermangelung der nähe

ren Familie der Ehe und der Kinder eintreten kann. Mit

dem Teſtamente überhaupt iſt etwas Widriges und Unan

genehmes verbunden , denn ich erkläre in demſelben , wer die

ſeyen , denen ich geneigt bin . Die Zuneigung iſt aber will

fürlich ; ſie fann auf dieſe oder jene Weiſe erſchlichen wer

den , an dieſen oder jenen läppiſchen Grund gefnüpft ſeyn,

und es fann gefordert werden ,daß ein Eingeſegter ſich des

halb den größten Niedrigkeiten unterwerfe. In England ,

wo überhaupt viel Marotten einheimiſch ſind, werden unend

lich viel läppiſche Einfälle an Teſtamente geknüpft.

Uebergang der Familie in die bürgerliche Geſellſchaft.

S. 181.

Die Familie tritt auf natürliche Weiſe, undweſentlich durch

das Princip der Perſönlichkeit in eine Vielheit von Familien

auseinander, welche ſich überhaupt als ſelbſtſtändige konkrete Per

ſonen und daher äußerlich zu einander verhalten . Oder die in

der Einheit der Familie als der fittlichen Idee, als die noch in

ihrem Begriffe iſt, gebundenen Momente, müſſen von ihm zur

ſelbſtſtändigen Realität entlaſſen werden ; — die Stufe der Dif:

ferenz. Zunächſt abſtrakt ausgedrückt giebt dieß die Beſtimmung

der Beſonderheit, welche ſich zwar aufdie Allgemeinheit

bezieht, ſo daß dieſe die, aber nur noch innerliche, Grundlage

und deswegen auf formelle in das Beſondere nur ſcheinende

Weiſe iſt. Dieß Reflerions- Verhältniß ſtellt daher zunächſt den

Verluſt der Sittlichkeit dar, oder , da ſie als das Weſen noth

wendig ſcheinend iſt, macht es die Erſcheinungswelt des

Sittlichen , die bürgerliche Geſellſchaft aus.
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Die Erweiterung der Familie als Uebergehen derſelben

in ein anderes Princip iſt in der Eriſtenz Theils die ruhige

Erweiterung derſelben zu einem Volfe, – einer Nation ,

die ſomit einen gemeinſchaftlichen natürlichen Urſprung hat,

Theils die Verſammlung zerſtreuter Familiengemeinden , ent

weder durch herriſche Gewalt, oder durch freiwillige von den

verknüpfenden Bedürfniſſen und der Wechſelwirkung ihrer

Befriedigung eingeleitete Vereinigung.

Zuſaß. Die Augemeinheit hat hier zum Ausgangs

punkt die Selbſtſtändigkeit der Beſonderheit, und die Sitt

lichkeit ſcheint ſomit auf dieſem Standpunkte verloren , denn

für das Bewußtſeyn iſt eigentlich die Identität der Familie

das Erſte, Göttliche und Pflichtgebietende. Jegt aber tritt

das Verhältniß ein , daß das Beſondere das erſte für mich

Beſtimmende ſeyn ſoll, und damit iſt die fittliche Beſtim

mung aufgehoben . Aber ich bin eigentlich darüber nur im

Irrthum , denn indem ich das Beſondere feſtzuhalten glaube,

bleibt doch das Augemeine und die Nothwendigkeit des Zu

ſammmenhangs das Erſte und Weſentliche : ich bin alſo über

haupt auf der Stufe des Scheins , und indem meine Be

ſonderheit mir das Beſtimmende bleibt, das heißt der Zweck,

diene ich damit der Allgemeinheit, welche eigentlich die legte

Macht über mich behält.

Zweiter Abſchnitt.

Die bürgerliche Geſellſchaft.

S. 182 .

Die konkrete Perſon , welche ſich als Beſondere Zweck iſt,

als ein Ganzes von Bedürfniſſen und eine Vermiſchung von

Naturnothwendigkeit und Wiüfür, iſt das eine Princip der

bürgerlichen Geſellſchaft, – aber die beſondere Perſon als wes
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ſentlich in Beziehung auf andere ſolche Beſonderheit, ſo daß

jede durch die andere und zugleich ſchlechthini nur als durch die

Form der Allgemein heit, das andere Princip , ver

mittelt ſich geltend macht und befriedigt.

Zuſaß. Die bürgerliche Geſellſchaft iſt die Differenz,

welche zwiſchen die Familie und den Staat tritt, wenn auch

die Ausbildung derſelben ſpäter als die des Staates erfolgt;

denn als die Differenz ſeßt ſie den Staat voraus, den ſie

als Selbſtſtändiges vor ſich haben muß, um zu beſtehen .

Die Schöpfung der bürgerlichen Geſellſchaft gehört übrigens

der modernen Welt an , welche allen Beſtimmungen der

Idee erſt ihr Recht widerfahren läßt. Wenn der Staat

vorgeſtellt wird als eine Einheit verſchiedener Perſonen , als

eine Einheit, die nur Gemeinſamkeit iſt, ſo iſt damit nur

die Beſtimmung der bürgerlichen Geſellſchaft gemeint. Viele

der neueren Staatsrechtslehrer haben es zu feiner andern

Anſicht vom Staate bringen können . In der bürgerlichen

Geſellſchaft iſt jeder fich Zwed , alles Andere iſt ihm Nichts .

Aber ohne Beziehung auf andere kann er den Umfang ſei

ner Zwede nicht erreichen : dieſe Andern ſind daher Mittel

zum Zweck des Beſonderen . Aber der beſondere Zweck giebt

ſich durch die Beziehung auf Andere die Form der Auge-,

meinheit und befriedigt ſich , indem er zugleich das Wohl

des Andern mit befriedigt. Indem die Beſonderheit an die

Bedingung der Augemeinheit gebunden iſt, iſt das Ganze

der Boden der Vermittelung, wo alle Einzelnheiten , alle An

lagen , alle Zufälligkeiten der Geburt und des Glüds fich

· frei machen , wo die Wellen aller Leidenſchaften ausſtrömen ,

die nur durch die hineinſcheinende Vernunft regiert werden .

Die Beſonderheit, beſchränkt durch die Augemeinheit, iſt allein

das Maaß, wodurch jede Beſonderheit ihr Wohl befördert.

S. 183.

Der ſelbſtſüchtige Zweck in ſeiner Verwirklichung, ſo durch

Rechtsphiloſ. 3te Aufl. 16
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die Algemeinheit bedingt, begründet ein Syſtem allſeitiger Ab

hängigkeit, daß die Subſiſtenz und das Wohl des Einzelnen und

ſein rechtliches Daſeyn in die Subſiſtenz, das Wohl und Recht

aller verflochten , darauf gegründet und nur in dieſem Zuſammen

hange wirklich und geſichert iſt. - Man kann dieß Syſtem zu

nächſt als den äußeren Staat, – Noth - und Ver

ſtandes - Staat anſehen .

' S . 184.

Die Idee in dieſer ihrer Entzweiung ertheilt den Momen

ten eigenthümliches Daſeyn , der Beſonderheit – das

Recht, ſich nach allen Seiten zu entwickeln und zu ergehen , und

der Allgemeinheit das Recht , ſich als Grund und nothwendige

Form der Beſonderheit, ſo wie als die Macht über ſie und ihren

legten Zweck zu erweiſen . - Es iſt das Syſtem der in ihre

Ertreme verlorenen Sittlichkeit, was das abſtrakte Moment der

Realität der Idee ausmacht, welche hier nur als die rela

tive Totalität und innere,Nothwendigkeit an dieſer

äußern Erſcheinung iſt.

Zufaß. Das Sittliche iſt hier in ſeine Ertreme ver

loren und die unmittelbare Einheit der Familie iſt in eine

Vielheit zerfallen . Die Realität iſt hier Aeußerlichkeit, Auf

löſung des Begriffs , Selbſtſtändigkeit der freigewordenen

daſeyenden Momente. Jndem in der bürgerlichen Geſell

ſchaft Beſonderheit und Allgemeinheit auseinander gefallen

ſind, ſind ſie dennoch beide wechſelſeitig gebunden und be

dingt. Indem das Eine gerade das dem Andern Entge

gengeſepte zu thun ſcheint, und nur ſeyn zu können vermeint,

indem es fich das Andere vom Leibe hält, hat jedes das

Andere doch zu ſeiner Bedingung. So ſehen die Meiſten

3. B . die Bezahlung von Abgaben für ein Verlegen ihrer

Beſonderheit an , für ein ihnen Feindſeliges , das ihren Zwed

verkümmert : aber ſo wahr dieß ſcheint, ſo fann doch die

Beſonderheit des Zweds nicht befriedigt werden , ohne das
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:

Allgemeine, und ein Land , worin keine Abgaben bezahlt

werden , dürfte ſich auch nicht durch die Erkräftigung der

Beſonderheit auszeichnen . Ebenſo könnte es ſcheinen , die

Allgemeinheit verhielte ſich beſſer , wenn ſie die Kräfte der

Beſonderheit an ſich zieht, wie dieß zum Beiſpiel im plato

niſchen Staate ausgeführt iſt; aber auch dieſes iſt wiederum

nur ein Schein , indem beide nur durch und für einander

ſind, und in einander umſchlagen . Meinen Zweck befördernd,

befördere ich das Augemeine, und dieſes befördert wiederum

meinen Zweck.

$. 185.

Die Beſonderheit für ſich, einer Seits als ſich nach allen

Seiten auslaſſende Befriedigung ihrer Bedürfniſſe, zufälliger Wills

fürund ſubjektiven Beliebens, zerſtört in ihren Genüſſen ſich ſelbſt

und ihren ſubſtantiellen Begriff; anderer Seits als unendlich er

regt, und in durchgängiger Abhängigkeit von äußerer Zufälligkeit

und Willkür, ſo wie von der Macht der Augemeinheit beſchränkt,

iſt die Befriedigung des nothwendigen , wie des zufälligen Be

dürfniſſes zufällig. Die bürgerliche Geſellſchaft bietet in dieſen

Gegenſäßen und ihrer Verwickelung das Schauſpiel ebenſo der

Ausſchweifung , des Elends und des beiden gemeinſchaftlichen

phyſiſchen und fittlichen Verderbens dar.

Die ſelbſtſtändige Entwickelung der Beſonderheit (vergl.

S. 124 . Anm .) iſt das Moment, welches ſich in den alten

Staaten als das hereinbrechende Sittenverderben und der

lepte Grund des Untergangs derſelben zeigt: Dieſe Staa

ten , Theils im patriarchaliſchen und religiöſen Princip, Theils

im Princip einer geiſtigern , aber einfachern Sittlichkeit, –

überhaupt auf 'urſprüngliche natürliche Anſchauung ge

baut, konnten die Entzweiung derſelben und die unendliche

Reflerion des Selbſtbewußtſeyns in fich nicht aushalten ,

und erlagen dieſer Reflerion , wie ſie ſich hervorzuthun an

fing , der Geſinnung und dann der Wirklichkeit nach , weil

16 *
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ihrem noch einfachen Princip die wahrhaft unendliche Kraft

mangelte, die alein in derjenigen Einheit liegt , welche den

Gegenſaß der Vernunft zu ſeiner ganzen Stärke

a useinandergehen läßt, und ihn überwältigt hat, in ihm

ſomit fich erhält, und ihn in ſich zuſammenhält. –

Plato in ſeinem Staate fteït die ſubſtantielle Sittlichkeit

in ihrer idealen Schönheit und Wahrheit dar , er ver

mag aber mit dem Princip der ſelbſtſtändigen Beſonderheit,

das in ſeiner Zeit in die griechiſche Sittlichkeit hereinge

brochen war, nicht anders fertig zu werden , als daß er ihm

ſeinen nur ſubſtantiellen Staat entgegenſtellte und daſſelbe

bis in ſeine Anfänge hinein , die es im Privat- Eigen

thum (S. 46 . Anm .) und in der Familie hat, und dann

in ſeiner weiteren Ausbildung als die eigene Wiüfür und

Wahl des Standes u . ſ. f., ganz ausſchloß. Dieſer Man

gel iſt es , der auch die große ſubſtantielle Wahrheit ſei

nes Staates verkennen und denſelben gewöhnlich für eine

Träumerei des abſtrakten Gedankens, für das , was man

oft gar ein Ideal zu nennen pflegt, anſehen macht. Das

Princip der ſelbſtſtändigen in ſich unendlichen Per

ſönlichkeit des Einzelnen , der ſubjektiven Freiheit, das in

nerlich in der chriſtlichen Religion und äußerlich daher mit

der abſtrakten Allgemeinheit verknüpft in der römiſchen

Welt aufgegangen iſt, kommt in jener nur ſubſtantiellen Form

des wirklichen Geiſtes nicht zu ſeinem Rechte. Dieß Prin

cip iſt geſchichtlich ſpäter als die griechiſche Welt, und ebenſo

iſt die philoſophiſche Reflerion , die bis zu dieſer Tiefe hin

abſteigt, ſpäter als die ſubſtantielle Idee der griechiſchen

Philoſophie.

· Zuſaß. Die Beſonderheit für ſich iſt das Ausſchwei

fende und Maaßloſe , und die Formen dieſer Ausſchweifung

ſelbſt ſind maaßlos . Der Menſch erweitert durch ſeine Vor

ſtellungen und Reflerionen ſeine Begierden , die kein beſchlof
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fener Kreis , wie der Inſtinkt des Thieres ſind , und führt

fie in das ſchlecht Unendliche. Ebenſo iſt aber auf der an

deren Seite die Entbehrung und Noth ein Maaßloſes , und

die Verworrenheit dieſes Zuſtandes kann nur zu ſeiner Har

monie durch den ihn gewältigenden Staat fominen . Wenn

der platoniſche Staat die Beſonderheit ausſchließen wollte,

ſo iſt damit nicht zu helfen , denn ſolche Hülfe würde dem

unendlichen Rechte der Idee widerſprechen , die Beſonderheit

frei zu laſſen . In der chriſtlichen Religion iſt vornehmlich

das Recht der Subjektivität aufgegangen , wie die Unend

lichkeit des Für- fich - Seyns, und hierbei muß die Ganzheit

zugleich die Stärke erhalten , die Beſonderheit in Harmonie

mit der fittlichen Einheit zu legen .

$. 186 .

Aber das Princip der Beſonderheit geht eben damit , daß

es ſich für ſich zur Totalität entwickelt , in die Allgemeinheit

über, und hat allein in dieſer ſeine Wahrheit und das Recht

ſeiner poſitiven Wirklichkeit. Dieſe Einheit, diewegen der Selbſt

ſtändigkeit beider Principien auf dieſem Standpunkte der Ent

zweiung (S. 184.) nicht die ſittliche Identität iſt, iſt eben damit

nicht als Freiheit, ſondern als Nothwendigkeit, daß das

Beſondere fich zur Form der Allgemeinheit erhebe, in

dieſer Form ſein Beſtehen ſuche und habe.

S. 187.

• Die Individuen ſind als Bürger dieſes Staates Privat :

perſonen , welche ihr eigenes Intereſſe zu ihrem Zwecke haben .

Da dieſer durch das Augemeine vermittelt iſt, das ihnen ſomit

als Mittel erſcheint, ſo kann er von ihnen nur erreichtwer

den , inſofern ſie ſelbſt ihr Wiſſen , Wollen und Thun auf allge

meine Weiſe beſtimmen , und ſich zu einem Gliede der Kette

dieſes Zuſammenhangs machen . Das Intereſſe der Idee

hierin , das nicht im Bewußtſeyn dieſer Mitglieder der bürger

lichen Geſellſchaft als ſolcher liegt, iſt der Proceß, die Einzeln
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heit und Natürlichkeit derſelben durch die Naturnothwendigkett

ebenſo als durch die Wilfür der Bedürfniſſe, zur formellen

Freiheit und formellen Allgemeinheitdes Wiſſens und

Wollens zu erheben , die Subjektivität in ihrer Beſonderheit

zu bilden .

Es hängt mit den Vorſtellungen von der Unſchuld

des Naturzuſtandes , von Sitten - Einfalt ungebildeter Völfer

einer Seits , und anderer Seits mit dem Sinne, der die

Bedürfniſſe, deren Befriedigung, die Genüſſe und Bequem

lichkeiten des partikularen Lebens u . f. f. als abſolute

Zwede betrachtet , zuſammen , wenn die Bildung dort als

etwas nur Aeußerliches, dem Verderben Angehöriges,

hier als bloßes Mittel für jene Zwecke betrachtet wird ;

die eine wie die andere Anſicht zeigt die Unbekanntſchaft mit

der Natur des Geiſtes und dem Zwecke der Vernunft.

Der Geiſt hat ſeine Wirklichkeit nur dadurch, daß er fich in

fich ſelbſt entzweit , in den Naturbedürfniſſen und in dem

Zuſammenhange dieſer äußeren Nothwendigkeit ſich dieſe

Schranke und Endlichkeit giebt, und eben damit, daß er

ſich in ſie hinein bildet, ſie überwindet und darin ſein

objektives Daſeyn gewinnt. Der Vernunftzweck iſt deg.

wegen weder jene natürliche Sitteneinfalt, noch in der Ent:

widelung der Beſonderheit die Genüſſe als ſolche, die durch

die Bildung erlangt werden , ſondern daß die Naturein

falt, d . i. Theils die paſſive Selbſtloſigkeit, Theils die Roh

heit des Wiſſens und Willens, d. i die Unmittelbarkeit

und Einzelnheit , in die der Geiſt verſenkt iſt, weggear

beitet werde und zunächſt dieſe ſeine Aeußerlichkeit die Ver

nünftigkeit, der ſie fähig iſt, erhalte, nämlich die Form

der Allgemein heit , die Verſtändigkeit. Auf dieſe

Weiſe nur iſt der Geiſt in dieſer Aeußerlichkeit als ſolcher

einheimiſch und bei ſich. Seine Freiheit hat ſo in der=

ſelben ein Daſeyn, und er wird in dieſem ſeiner Beſtimmung
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zur Freiheit an ſich fremden Elemente für ſich , hat es

nur mit ſolchem zu thun , dem ſein Siegel aufgedrückt und

das von ihm producirt iſt. — Eben damit kommtdenn die

Form der Allgemeinheit für ſich im Gedanken zur

Eriſtenz, – die Form , welche allein das würdige Element

für die Eriſtenz der Idee iſt. – Die Bildung iſt daher

in ihrer abſoluten Beſtimmung die Befreiung und die

Arbeit der höheren Befreiung, nämlich der abſolute Durch

gangspunkt zu der , nicht mehr unmittelbaren , natürlichen ,

ſondern geiſtigen , ebenſo zur Geſtalt der Augemeinheit erhos

benen unendlich ſubjektiven Subſtantialität der Sittlichkeit.

- Dieſe Befreiung iſt im Subjekt die harte Arbeit ge

gen die bloße Subjektivität des Benehmens, gegen die Un

mittelbarkeit der Begierde, ſo wie gegen die ſubjektive Eitel

keit der Empfindung und die Willkür des Beliebens. Daß

fie dieſe harte Arbeit iſt , macht einen Theil der Ungunſt

aus , der auf ſie fält. Durch dieſe Arbeit der Bildung iſt

es aber, daß der ſubjektive Wille ſelbſt in ſich die Objets

tivität gewinnt, in der er ſeiner Seits allein würdig und

fähig iſt, die Wirklichkeit der Idee zu ſeyn . – Ebenſo

macht zugleich dieſe Form der Allgemeinheit, zu der ſich die

Beſonderheit verarbeitet und herauf gebildet hat , die Ver

ſtändigkeit, daß die Beſonderheit zum wahrhaften Fürſich -

ſeyn der Einzelnheitwird, und indem ſie der Allgemeinheit

den erfüllenden Inhalt und ihre unendliche Selbſtbeſtimmung

giebt, ſelbſt in der Sittlichkeit als unendlich fürſichſeyende,

freie Subjektivität iſt. Dieß iſt der Standpunkt, der die

Bildung als immanentes Moment des Abſoluten , und ihren

unendlichen Werth erweiſt.

Zuſaß. Unter gebildeten Menſchen kann man zunächſt

ſolche verſtehen , die Alles machen können , was Andere thun,

und die ihre Partikularität nicht herauskehren , während bei

ungebildeten Menſchen gerade dieſe fich zeigt, indem das



248 Dritter Theil . Die Sittlichkeit.

Benehmen ſich nicht nach den allgemeinen Eigenſchaften des

Gegenſtandes richtet. Ebenſo kann im Verhältniß zum anderen

Menſchen der Ungebildete ſie leicht fränken , indem er ſich

nur gehen läßt, und keine Reflerionen für die Empfindun

gen der Anderen hat. Er wil Andere nicht verlegen , aber

ſein Betragen iſt mit ſeinem Willen nicht in Einklang.

Bildung alſo iſt Glättung der Beſonderheit, daß ſie ſich nach

der Natur der Sache benimmt. Die wahre Originalität

verlangt, als die Sache hervorbringend, wahre Bildung,

während die unwahre Abgeſchmadtheiten annimmt, die nur

Ungebildeten einfallen .

S . 188.

Die bürgerliche Geſellſchaft enthält die drei Momente :

A . Die Vermittelung des Bedürfniſfes und die Befriedi

gung des Einzelnen durch ſeine Arbeit und durch die

Arbeit und Befriedigung der Bedürfniſſe aller Uebri

gen , – das Syſtem der Bedürfniſſe.

B . Die Wirklichkeit des darin enthaltenen Allgemeinen der

Freiheit , der Schuß des Eigenthums durch die Rechts

pflege.

C . Die Vorſorge gegen die in jenen Syſtemen zurückbleibende

Zufälligkeit und die Beſorgung des beſonderen Intereſſes

als eines Gemeinſamen , durch die Polizei und Rora

poration .

A . Das Syſtem der Bedürfniſſe.

S. 189.

Die Beſonderheit zunächſt als das gegen das Augemeine

des Willens überhaupt Beſtimmte (S.60.) iſt ſubjektives Be:

dürfniß ,welches ſeine Objektivität, d. i.Befriedigung durch

das Mittel, a ) äußerer Dinge, die nun ebenſo das Eigenthum

und Produkt anderer Bedürfniſſe und Willen ſind, und B ) durch

die Thätigkeit und Arbeit, als das die beiden Seiten Vermittelnde

.
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erlangt. Indem ſein Zweck die Befriedigung der ſubjektiven Be

ſonderheit iſt, aber in der Beziehung auf die Bedürfniſſe und

die freie Wilfür Anderer die Allgemeinheit ſich geltendmacht,

ſo iſt dieß Scheinen der Vernünftigkeit in dieſe Sphäre der End

lichkeit der Verſtand die Seite, auf die es in der Betrachtung

ankommt, und welche das Verſöhnende innerhalb dieſer Sphäre

ſelbſt ausmacht.

Die Staat 8 -Dekonomie iſt die Wiſſenſchaft, die von

dieſen Geſichtspunkten ihren Ausgang hat, dann aber das

Verhältniß und die Bewegung der Maſſen in ihrer quali

tativen und quantitativen Beſtimmtheit und Verwickelung

darzulegen hat. — Es iſt dieß eine der Wiſſenſchaften , die

in neuerer Zeit als ihrem Boden entſtanden iſt. Ihre Ent

wickelung zeigt das Intereſſante , wie der Gedanke (ſ.

Smith , Say, Ricardo) aus der unendlichen Menge von

Einzelnheiten , die zunächſt vor ihm liegen , die einfachen

Principien der Sache , den in ihr wirkſamen und ſie regie

renden Verſtand herausfindet. - Wie es einer Seits das

Verſöhnende iſt , in der Sphäre der Bedürfniſſe dieß in der

Sache liegende und ſich bethätigende Scheinen der Vernünf

tigkeit zu erkennen , ſo iſt umgekehrt dieß das Feld , wo der

Verſtand der ſubjektiven Zwede und moraliſchen Meinungen

ſeine Unzufriedenheit und moraliſche Verdrießlichkeit aus

läßt. –

Zuſaß. Es giebt gewiſſe allgemeine Bedürfniſſe, wie

Effen , Trinken , Kleidung u .' f. w ., und es hängt durchaus

von zufälligen Umſtänden ab , wie dieſe befriedigt werden .

Der Boden iſt hier oder dort mehr oder weniger fruchtbar,

die Jahre ſind in ihrer Ergiebigkeit verſchieden , der eine

Menſch iſt fleißig , der andere faul, aber dieſes Wimmeln

von Widfür erzeugt aus ſich allgemeine Beſtimmungen ,

und dieſes anſcheinend Zerſtreute und Gedankenloſe wird

von einer Nothwendigkeit gehalten , die von ſelbſt eintritt.
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Dieſes Nothwendige hier aufzufinden iſt Gegenſtand der

Staatsökonomie, einer Wiſſenſchaft, die dem Gedanken Ehre

macht, weil ſie zu einer Maſſe von Zufälligkeiten die Ge

reße findet. Es iſt ein intereſſantes Schauſpiel , wie alle

Zuſammenhänge hier rückwirkend ſind, wie die beſonderen

Sphären ſich gruppiren , auf Andere Einfluß haben , und

von ihnen ihre Beförderung oder Hinderung erfahren . Dieß

Ineinandergehen , an das man zunächſt nicht glaubt, weil

Alles der Widfür des Einzelnen anheimgeſtellt ſcheint, iſt vor

allem bemerkenswerth und hat eine Aehnlichkeit mit dem Pla

netenſyſtem , das immer dem Auge nur unregelmäßige Bewe

gungen zeigt, aber deſſen Gefeße doch erkanntwerden können

a ) Die Art des Bedürfniffes und der Befriedigung .

S . i90.

Das Thier hat einen beſchränkten Kreis von Mitteln und

Weiſen der Befriedigung ſeiner gleichfalls beſchränkten Bedürf

niſſe. Der Menſch beweiſt auch in dieſer Abhängigkeit zugleich

ſein Hinausgehen über dieſelbe und ſeine Augemeinheit, zunächſt

durch die Vervielfältigung der Bedürfniſſe und Mittel, und

dann durch Zerlegung und Unterſcheidung des konkreten

Bedürfniſſes in einzelne Theile und Seiten , welche verſchiedene

partikulariſirte, damit abſtraktere Bedürfniſſe werden .

Im Rechte iſt der Gegenſtand die Perſon , im mora

liſchen Standpunkte das Subjeft, in der Familie das

Familienglied , in der bürgerlichen Geſellſchaft überhaupt

der Bürger (als bourgeois) - hier auf dem Stand

punkte der Bedürfniſſe (vergl. §. 123. Anm .) iſt es das

Konkretum der Vorſtellung, das man Menſch nennt;

es iſt alſo erſt hier und auch eigentlich nur hier vom Men

fchen in dieſem Sinne die Rede.

Zuſaß. Das Thier iſt ein Partikulares , es hat ſei

nen Inſtinkt , und die abgegrenzten nicht zu überſteigenden

Mittel der Befriedigung. Es giebt Inſekten , die an eine
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beſtimmte Pflanze gebunden find, andere Thiere , die einen

weitern Kreis haben , in verſchiedenen Klimaten leben föns

nen , aber es tritt immer ein Beſchränktes gegen den Kreis

ein , welcher für den Menſchen iſt. Das Bedürfniß der

Wohnung und Kleidung, die Nothwendigkeit, die Nahrung

nichtmehr roh zu laffen , ſondern ſie ſich adäquat zu machen ,

und ihre natürliche Unmittelbarkeit zu zerſtören , macht, daß

es der Menſch nicht ſo bequem hat , wie das Thier , und

es als Geiſt auch nicht ſo bequem haben darf. Der Ver

ſtand, der die Unterſchiede auffaßt, bringt Vervielfältigung

in dieſe Bedürfniffe, und indem Geſchmack und Nüßlichkeit

Kriterien der Beurtheilung werden , ſind auch die Bedürfniſſe

ſelbſt davon ergriffen . Es iſt zuleßt nicht mehr der Be

darf, ſondern die Meinung, die befriedigt werden muß, und

es gehört eben zur Bildung das Konkrete in ſeine Beſon

derheiten zu zerlegen . In der Vervielfältigung der Bedürf

niffe liegt gerade eine Hemmung der Begierde , denn wenn

die Menſchen Vieles gebrauchen , iſt der Drang nach einem ,

deſſen ſie bedürftig wären , nicht ſo ſtark, und es iſt ein

Zeichen , daß die Noth überhaupt nicht ſo gewaltig iſt.

S. 191.

Ebenſo theilen und vervielfältigen ſich dieMittel

für die partikulariſirten Bedürfniſſe und überhaupt die Weiſen

ihrer Befriedigung, welche wieder relative Zwecke und abſtrakte

Bedürfniſſe werden ; — eine in's Unendliche fortgehende Verviel

fältigung, welche in eben dem Maaße eine Unterſcheidung

dieſer Beſtimmungen und Beurtheilung der Angemeſſenheit

der Mittel zu ihren Zweden , — die Verfeinerung, ift.

3 uſaß. Das , was die Engländer comfortable nen

nen , iſt etwas durchaus Unerſchöpfliches und in's Unend

liche Fortgehendes , denn jede Bequemlichkeit zeigt wieder

ihre Unbequemlichkeit, und dieſe Erfindungen nehmen kein

Ende. Es wird ein Bedürfniß daher , nicht ſowohl von
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denen , welche es auf unmittelbare Weiſe haben , als vielmehr

durch ſolche hervorgebracht, welche durch ſein Entſtehen einen

Gewinn ſuchen .

S. 192.

Die Bedürfniſſe und die Mittel werden als reelles Daſeyn

ein Seyn für Andere, durch deren Bedürfniſſe und Arbeit die

Befriedigung gegenſeitig bedingt iſt. Die Abſtraktion , die eine

Qualität der Bedürfniffe und der Mittel wird (f. vorherg. S.),

wird auch eine Beſtimmung der gegenſeitigen Beziehung der In

dividuen auf einander ; dieſe Augemeinheit als Anerfanntſeyn

iſt das Moment, welches ſie in ihrer Vereinzelung und Abftraf

tion zu fonfreten als geſellſchaftlichen Bedürfniſſen ,

Mitteln und Weiſen der Befriedigung macht.

Zuſaß. Dadurch , daß ich mich nach dem Anderen

richten muß, kommt hier die Form der Allgemeinheit herein .

Ich erwerbe von Anderen die Mittel der Befriedigung und

muß demnach ihre Meinung annehmen . Zugleich aber bin

ich genöthigt, Mittel für die Befriedigung Anderer hervorzu :

bringen . Das Eine alſo ſpielt in das Andere und hängt

damit zuſammen : alles Partikulare wird inſofern ein Ge

ſellſchaftliches ; in der Art der Kleidung, in der Zeit des

Effens liegt eine gewiffe Ronvenienz, die man annehmen

muß , weil es in dieſen Dingen nicht der Mühe werth ift,

ſeine Einſicht zeigen zu wollen , ſondern es am Flügſten iſt,

darin wie Andere zu verfahren .

S . 193.

Dieß Moment wird ſo eine beſondere Zwecbeſtimmung für

die Mittel für ſich und deren Beſiß , ſo wie für die Art und

Weiſe der Befriedigung der Bedürfniſſe. Es enthält ferner un

mittelbar die Forderung der Gleichheitmit den Anderen hierin ;

das Bedürfniß dieſer Gleichheit einer Seits und das Sich - gleich

machen , die Nachahmung, wie anderer Seits das Bedürfniß

der darin ebenſo vorhandenen Beſonderheit, fich durch eine

,
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Auszeichnung geltend zu machen , wird ſelbſt einewirkliche Quelle

der Vervielfältigung der Bedürfniſſe und ihrer Verbreitung.

S. 194.

Indem im geſellſchaftlichen Bedürfniffe, als der Verknüpfung

vom unmittelbaren oder natürlichen und vom geiſtigen Bedürf

niffe der Vorftellung, das Leştere fich als das Augemeine

zum Ueberwiegenden macht, ſo liegt in dieſem geſellſchaftlichen

Momente die Seite der Befreiung , daß die ſtrenge Naturnoth

wendigkeit des Bedürfniffes verſteckt wird, und der Menſch ſich

zu ſeiner , und zwar einer allgemeinen Meinung und einer

nur ſelbſtgemachten Nothwendigkeit, ſtatt nur zu äußerlicher, ju

innerer Zufälligkeit, zur Willfür, verhält.

Die Vorſtellung, als ob der Menſch in einein ſogenanns

ten Naturzuſtande, worin er nur ſogenannte einfache Natur

bedürfniſſe hätte, und für ihre Befriedigung nur Mittel ge

brauchte, wie eine zufällige Natur fte ihm unmittelbar ge

währte, in Rückſicht auf die Bedürfniſſe in Freiheit lebte,

iſt , noch ohne Rüdſicht des Moments der Befreiung, die

in der Arbeit liegt, wovon nachher, - eine unwahre Mei

nung, weil das Naturbedürfniß als ſolches und deſſen un

mittelbare Befriedigung nur der Zuſtand der in die Natur

verſenkten Geiſtigkeit und damit der Rohheit und Unfreiheit

wäre, und die Freiheit allein in der Reflerion des Geiſtigen

in ſich , ſeiner Unterſcheidung von dem Natürlichen und ſeinem

Reflere auf dieſes , liegt.

$. 195 .

Dieſe Befreiung iſt formell , indem die Beſonderheit der

Zwecke der zu Grunde liegende Inhalt bleibt. Die Richtung

des geſellſchaftlichen Zuſtandes auf die unbeſtimmte Vervielfäl

tigung und Specificirung der Bedürfniſſe, Mittel und Genüſſe,

welche, ſo wie der Unterſchied zwiſchen natürlichem und gebilde

tem Bedürfniſſe, keine Grenzen hat, – der Lurus iſt eine ebenſo

unendliche Vermehrung der Abhängigkeit und Noth , welche es
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mit einer den unendlichen Widerſtand leiſtende Materie, nämlich

mit äußeren Mitteln von der beſonderen Art, Eigenthum des

freien Willens zu ſeyn, dem ſomit abſolut Harten , zu thun hat.

Zuſaß. Diogenes in ſeiner ganzen cyniſchen Geſtalt

iſt eigentlich nur ein Produkt des athenienfiſchen geſellſchaft

lichen Lebens, und was ihn determinirte, war die Meinung,

gegen welche feine Weiſe überhaupt agirte. Sie iſt daher

nicht unabhängig , ſondern nur durch dieſes Geſellſchaftliche

entſtanden , und ſelbſt ein unartiges Produkt des Lurus.

Wo auf der einen Seite derſelbe ſich auf ſeiner Höhe be

findet, da iſt auch die Noth und Verworfenheit auf der

anderen Seite ebenſo groß, und der Cynismus wird dann

durch den Gegenſaß der Verfeinerung hervorgebracht.

b) Die Art der Arbeit.

$. 196 .

Die Vermittelung , den partikulariſirten Bedürfniſſen

angemeſſene ebenſo partikulariſirte Mittel zu bereiten und zu

erwerben , iſt die Arbeit ,welche das von der Natur unmittelbar

gelieferte Material für dieſe vielfachen Zwecke durch die mannig

faltigſten Proceſſe ſpecificirt. Dieſe Formirung giebt nun dem

Mittel den Werth und ſeine Zwedmäßigkeit, ſo daß der Menſch

in ſeiner Konſumtion ſich vornehmlich zu menſchlichen Produk

tionen verhält und ſolche Bemühungen es ſind , die er verbraucht.

Zuſaß. Das unmittelbare Material, das nicht ver

arbeitet zu werden braucht, iſt nur gering: ſelbſt die Luft

hat man ſich zu erwerben , indem man ſie warm zu machen

hat; nur etwa das Waſſer kann man ſo trinken , wie man

es vorfindet. Menſchenſchweiß und Menſchenarbeit erwirbt

dem Menſchen die Mittel des Bedürfniſſes.

S. 197.

An der Mannigfaltigkeit der intereſſirenden Beſtimmungen

und Gegenſtändeentwickelt ſich die theoretiſche Bildung,nicht

nur eineMannigfaltigkeitvon Vorſtellungen und Kenntniſſen , ſon
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dern auch eine Beweglichkeit und Schnelligkeitdes Vorſtellens und

des Uebergehens von einer Vorſtellung zur andern , das Faſſen

verwidelter und allgemeiner Beziehungen u . f. F. — die Bildung

des Verſtandes überhaupt, damit auch der Sprache. — Die prat

tiſcheBildung durch die Arbeit beſteht in dem ſich erzeugenden

Bedürfniß und der Gewohnheit der Beſchäftigung über

haupt,dann der Beſchränkung ſeines Thuns, Theils nach der

Naturdes Materials, Theils abervornehmlich nach der WidfürAn

derer,und einer durch dieſe Zucht fich erwerbenden Gewohnheit ob

jektiver Thätigkeitund allgemeingültiger Geſchidlichkeiten .

Zuſaß. Der Barbar iſt faul, und unterſcheidet ſich

vom Gebildeten dadurch, daß er in der Stumpfheit vor ſich

hin brütet, denn die praktiſche Bildung beſteht eben in der

Gewohnheit und in dem Bedürfen der Beſchäftigung. Der

Ungeſchickte bringt immer etwas Anderes heraus, als er

wil , weil er nicht Herr über ſein eigenes Thun iſt, während

der Arbeiter geſchickt genannt werden kann , der die Sache

hervorbringt, wie ſie ſeyn ſoll, und der keine Sprödigkeit in

ſeinem ſubjektiven Thun gegen den Zweck findet.

S. 198 .

Das Augemeine und Objektive in der Arbeit liegt aber in

der Abſtraktion , welche die Specificirung der Mittel und Bes

dürfniſſe bewirkt, damit ebenſo die Produktion ſpecificirt und die

Theilung derArbeiten hervorbringt. Das Arbeiten des Ein

zelnen wird durch die Theilung einfacher und hierdurch die Ges

ſchicklichkeit in ſeiner abſtrakten Arbeit, ſo wie die Menge ſeiner

Produktionen größer. Zugleich vervollſtändigt dieſe Abſtraktion

der Geſchicklichkeit und des Mittels die Abhängigkeit und die

Wechſelbeziehung der Menſchen für die Befriedigung der übri

gen Bedürfniſſe zur gänzlichen Nothwendigkeit. Die Abſtraktion

des Producirens macht das Arbeiten ferner immermehr mech a -

niſch und damit am Ende fähig, daß der Menſch davon weg

treten und an ſeine Stețe die Maſchine eintreten laſſen kann.
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c ) Das Bermögen .

$. 199 .

In dieſer Abhängigkeit und Gegenſeitigkeit der Arbeit und der

Befriedigung der Bedürfnifleſchlägtdie ſubjektiveSelbftfucht

in den Beitragzur Befriedigung der Bedürfniſſealler

Andern um , — in die Vermittelung des Beſondern durch das

Allgemeine als dialektiſche Bewegung, ſo daß, indem jeder für ſich

erwirbt, producirt und genießt, er eben damit für den Genuß der

Uebrigen producirt und erwirbt. Dieſe Nothwendigkeit, die in

der allſeitigen Verſchlingung der Abhängigkeit Ader liegt, iſt nun

inehr für jeden das allgemeine, bleibende Vermögen (f.

S. 170.), das für ihn die Möglichkeit enthält, durch ſeine Bil

dung und Geſchicklichkeit daran Theil zu nehmen , um für ſeine

Subſiſtenz geſichert zu ſeyn, – ſo wie dieſer durch ſeine Arbeit

vermittelte Erwerb das allgemeine Vermögen erhält und vermehrt.

S. 200 .

DieMöglichkeitder Theilnahmean dem aŭgemeinen

Vermögen ,das beſondere Vermögen , iſt aber bedingt, Theils

durch eineunmittelbare eigene Grundlage (Kapital), Theils durch

die Geſchidlichkeit, welche ihrer Seits wieder ſelbſt durch jenes ,

dann aber durch die zufälligen Umſtände bedingt iſt , deren Man:

nigfaltigkeit die Verſchiedenheit in der Entwickelung der

ſchon für ſich ungleich en natürlichen körperlichen und geiſtigen

Anlagen hervorbringt, - eine Verſchiedenheit, die in dieſer Sphäre

der Beſonderheit nach allen Richtungen und von allen Stufen

ſich hervorthut und mit der übrigen Zufälligkeit und Wiüfür die

Ungleichheitdes Vermögens undder Geſchidlich keiten

der Individuen zur nothwendigen Folge hat.

Dem in der Idee enthaltenen objektiven Rechte der

Beſonderheit des Geiſtes , welches die von der Natur —

dem Elemente der Ungleichheit – geſegte Ungleichheit der

Menſchen , in der bürgerlichen Geſellſchaft nicht nur nicht

aufhebt, ſondern aus dem Geiſte producirt, ſie zu einer Un
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gleichheit der Geſchicklichkeit, des Vermögens und ſelbſt der

intellektuellen und moraliſchen Bildung erhebt, – die For

derung der Gleichheit entgegenſeßen , gehört dem leeren

Verſtande an , der dieß ſein Abſtraktum und ſein Sollen

für das Reelle und Vernünftige nimmt. Dieſe Sphäre der

Beſonderheit, die ſich das Augemeine einbildet, behält in

dieſer nur relativen Identität mit demſelben ebenſo ſehr die

natürliche als willfürliche Beſonderheit , damit den Reſt des

Naturzuſtandes , in fich . Ferner iſt es die im Syſteme

menſchlicher Bedürfniſſe und ihrer Bewegung immanente

Vernunft, welche daſſelbe zu einem organiſchen Ganzen von

Unterſchieden gliedert , ſo folg. S.

S. 201.

Die unendlich mannigfachen Mittel und deren ebenſo un

endlich ſich verſchränkende Bewegung in der gegenſeitigen Her

vorbringungund Austauſchung ſammelt durch die ihrem Inhalte

inwohnende Augemeinheit und unterſcheidet ſich in allge

meinen Maſſen , ſo daß der ganze Zuſammenhang ſich zu be

fonderen Syſtemen der Bedürfniſſe, ihrer Mittel und Arbeiten ,

der Arten und Weiſen der Befriedigung und der theoretiſchen und

praktiſchen Bildung , - Syſtemen , denen die Individuen zuge

theilt find, — zu einem Unterſchiede der Stände, ausbildet.

Zuſaß. Die Art und Weiſe der Theilnahme am al

gemeinen Vermögen iſt jeder Beſonderheit der Individuen

überlaſſen , aber die allgemeine Verſchiedenheit der Beſonde:

rung der bürgerlichen Geſellſchaft iſt ein Nothwendiges .

Wenn die erſte Baſis des Staats die Familie iſt , ſo ſind

die Stände die zweite. Dieſe iſt um deſſentwillen ſo wich

tig, weil die Privatperſonen, obgleich ſelbſtſüchtig, die Noth

wendigkeit haben , nach Anderen ſich herauszuwenden . Hier

iſt alſo die Wurzel, durch die die Selbſtſucht ſich an das

Augemeine, an den Staat knüpft, deſſen Sorge es ſeyn

muß, daß dieſer Zuſammenhang ein gediegener und feſter ſex

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
17
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S . 202.

Die Stände beſtimmen fich nach dem Begriffe als der

ſubſtantielle oder unmittelbare , der reflektirende oder fora

melle, und dann als der allgemeine Stand.

$. 203.

a) Der ſubſtantielle Stand hat ſein Vermögen an den

Naturprodukten eines Bodens, – den er bearbeitet, eines Bo

dens , der ausſchließendes Privat- Eigenthum zu ſeyn fähig ift

und nicht nur unbeſtimmte Abnußung, ſondern eine objektive For

mirung erfordert. Gegen die Anknüpfung der Arbeit und des

Erwerbs an einzelne feſte Natur- pochen und die Abhängig

keit des Ertrags von der veränderlichen Beſchaffenheit des Na

tur- Proceſſes macht ſich der Zwed des Bedürfniſſes zu einer

Vorſorge auf die Zukunft, behält aber durch ihre Bedingungen

die Weiſe einer weniger durch die Reflerion und eigenen Willen

vermittelten Subſiſtenz, und darin überhaupt die ſubſtantielle Ge

ſinnung einer unmittelbaren auf dem Familienverhältniſſe und

dem Zutrauen beruhenden Sittlichkeit.

Mit Recht iſt der eigentliche Anfang und die erſte Stif

tung der Staaten in die Einführung des A derbaues , nebſt

der Einführung der Ehe geſeßt worden , indem jenes Prin

cip das Formiren des Bodens und damit ausſchließendes

Privat-Eigenthum mit ſich führt (vergl. §. 170 . Anm .), und

das im Schweifenden ſeine Subſiſtenz ſuchende , ſchweifende

Leben des Wilden zur Ruhe des Privat- Rechts und zur

Sicherheit der Befriedigung des Bedürfniſſes zurückführt,

womit ſich die Beſchränkung der Geſchlechterliebe zur Ehe,

und damit die Erweiterung dieſes Bandes zu einem fort

dauernden in ſich allgemeinen Bunde , des Bedürfniffes

zur Familienforge und des Beſißes zum Familien

gute verknüpft. Sicherung, Befeſtigung, Dauer der Be

friedigung der Bedürfniſſe u . f. F. – Charaktere , wodurch

ſich dieſe Inftitutionen zunächſt empfehlen , find nichts An
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deres als Formen der Allgemeinheit und Geſtaltungen , wie

die Vernünftigkeit, der abſolute Endzweck , fich in dieſen Ge

genſtänden geltend macht. – Was kann für dieſe Materie

intereſſanter ſeyn , als meines fehr verehrten Freundes , Herrn

Creuzers, ebenſo geiſtreiche als gelehrte Aufſchlüſſe, die

derſelbe insbeſondere im vierten Band ſeiner Mytholo -

gie und Symbolik, über die agronomiſchen Feſte, Bil

der und Heiligthümer der Alten uns gegeben hat, welche

fich der Einführung des Ackerbaues und der damit zuſam

menhängenden Inſtitutionen als göttlicher Thaten bewußt

worden ſind , und ihnen ſo religiöſe Verehrung widmeten .

Daß der ſubſtantielle Charakter dieſes Standes von

Seiten der Gefeße des Privat- Rechts , insbeſondere der

Rechtspflege , ſo wie von Seiten des Unterrichts und der

Bildung, auch der Religion , Modifikationen , nicht in An

ſehung des ſubſtantiellen Inhalte , aber in Anſehung

der Form und Reflerions- Entwickelung nach ſich zieht,

iſt eine weitere Folge, die ebenſo in Anſehung der anderen

Stände ſtatt' hat.

Zufaß. In unſerer Zeit wird die Dekonomie auch auf

reflektirende Weiſe , wie eine Fabrik betrieben , und nimmt

dann einen ihrer Natürlichkeit widerſtrebenden Charakter des

zweiten Standes an. Indeffen wird dieſer erſte Stand

immer mehr die Weiſe des patriarchaliſchen Lebens und die

ſubſtantielle Geſinnung deſſelben behalten . Der Menſch

nimmt hier mit unmittelbarer Empfindung das Gegebene

und Empfangene auf, iſt Gott dafür dankbar, und lebt im

gläubigen Zutrauen , daß dieſe Güte fortdauern werde. Was

er bekommt, reicht ihm hin : er braucht es auf, denn es

kommt ihm wieder. Dieß iſt die einfache, nicht auf Erwer

bung des Reichthums gerichtete Geſinnung : man kann ſie

auch die altadelige nennen , die, was da iſt, verzehrt. Bei

dieſem Stande thut die Natur die Hauptſache, und der eigene

17 *
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Fleiß iſt dagegen das Untergeordnete, während beim zweiten

Stande gerade der Verſtand das Weſentliche iſt, und das

Naturprodukt nur als Material betrachtet werden kann .

$. 204.

b ) Der Stand des Gewerb 8 hat die Formirung des

Natur- Produkts zu ſeinem Geſchäfte, und iſt für die Mittel ſei

ner Subſiſtenz an ſeine Arbeit, an die Reflerion und den Ver

ſtand, ſo wie weſentlich an die Vermittelung mit den Bedürfniſſen

und den Arbeiten Anderer angewieſen . Was er vor fich bringt ,

und genießt, hat er vornehmlich ſich felbft, ſeiner eigenen Thä

tigkeit zu danken . — Sein Geſchäft unterſcheidet fich wieder als

Arbeit für einzelne Bedürfniſſe in konkreterer Weiſe, und auf Ver

langen Einzelner in den Handwerks ſtand , — als abſtrak

tere Geſammtmaſſe der Arbeit für einzelne Bedürfniſſe aber eines

aūgemeinen Bedarfs, in den Fabrikantenſtand; — und als

Geſchäft des Tauſches der vereinzelten Mittel gegen einander

vornehmlich durch das allgemeine Tauſchmittel, das Geld , in

welchem der abſtrakte Werth aller Waaren wirklich iſt, – in

den Handelsſtand.

Zuſaß. Das Individuum im Stande des Gewerbes

iſt an ſich gewieſen , und dieſes Selbſtgefühl hängt mit der

Forderung eines rechtlichen Zuſtandes auf's Engſte zuſam

men. Der Sinn für Freiheit und Ordnung iſt daher haupt

ſächlich in den Städten aufgegangen. Der erſte Stand hat

dagegen wenig ſelbſt zu denken : was er erwirbt , iſt Gabe

eines Fremden , der Natur: dieß Gefühl der Abhängigkeit iſt

bei ihm ein Erftes, und damit verbindet ſich leicht auch dieß

von Menſchen , über ſich das ergehen zu laffen , was da

kommen mag : der erſte Stand iſt daher mehr zur Unter

würfigkeit, der zweite mehr zur Freiheit geneigt.

S. 205.

c) Der allgemeineStand hatdieallgemeinen In- .

tereffen des geſellſchaftlichen Zuſtandes zu ſeinem Geſchäfte ;

mer
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,

der direkten Arbeit für die Bedürfniffe muß er daher entweder

durch Privat-Vermögen oder dadurch enthoben feyn, daß er vom

Staat, der ſeine Thätigkeit in Anſpruch nimmt, ſchadlos gehal

ten wird, ſo daß das Privat- Intereſſe in ſeiner Arbeit für das

Allgemeine ſeine Befriedigung findet.

S. 206 .

Der Stand, als die fich objektiv gewordene Beſonderheit,

theilt ſich ſo einer Seits nach dem Begriffe in feine allgemeinen

Unterſchiede. Anderer Seits aber , welchem beſonderen Stande

das Individuum angehöre , darauf haben Naturell, Geburt

und Umſtände ihren Einfluß, aber die leßte und weſentliche Be

ſtimmung liegt in der ſubjektiven Meinung und der be

ſondern Willkür, die ſich in dieſer Sphäre ihr Recht, Ver

dienſt und ihre Ehre giebt, ſo daß, was in ihr durch innere

Nothwendigkeit geſchieht, zugleich durch die Willkür

vermittelt iſt und für das ſubjektive Bewußtſeyn die Geſtalt

hat , das Werk ſeines Willens zu ſeyn .

Auch in dieſer Rückſicht thut fich in Bezug auf das

Princip der Beſonderheit und der ſubjektiven Willkür der

Unterſchied in dem politiſchen Leben des Morgenlands und

Abendlands , und der antiken und der modernen Welt her

vor. Die Eintheilung des Ganzen in Stände erzeugt ſich

bei jenen zwar objektiv von ſelbſt, weil ſie an ſich ver

nünftig iſt, aber das Princip der ſubjektiven Beſonderheit

erhält dabei nicht zugleich ſein Recht, indem 3. B . die Zu

theilung der Individuen zu den Ständen den Regenten , wie

in dem platoniſchen Staate (de Rep. III., p . 320 ed.

Bip . T . VI.), oder der bloßen Geburt, wie in den indi

Ichen Kaſten überlaſſen iſt. So in die Organiſation des

Ganzen nicht aufgenommen , und in ihm nicht verſöhnt,

zeigt ſich deswegen die ſubjektive Beſonderheit, weil ſie als

weſentliches Moment gleich faus hervortritt, als Feindſeliges,

als Verderben der geſellſchaftlichen Ordnung (f. $. 185.
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Anm .) , entweder als ſie über den Haufen werfend, wie in

den griechiſchen Staaten und in der römiſchen Republik,

· oder wenn dieſe als Gewalt habend oder etwa als religiöſe

Autorität ſich erhält, als innere Verdorbenheit und vollkom

mene Degradation , - wie gewiſſermaßen bei den lace

Dämoniern und jeßt am vollſtändigſten bei den Indiern

der Fall iſt., — Von der objektiven Ordnung aber , in An

gemeſſenheit mit ihr und zugleich in ihrem Recht erhalten ,

wird die ſubjektive Beſonderheit zum Princip aller Belebung

der bürgerlichen Geſellſchaft, der Entwickelung der denkenden

Thätigkeit, des Verdienſtes und der Ehre. Die Anerkennung

und das Recht, daß , was in der bürgerlichen Geſellſchaft

und im Staate durch die Bernunft nothwendig iſt , zugleich

durch die Willkür vermittelt geſchehe, iſt die nähere

Beſtimmung deſſen , was vornehmlich in der allgemeinen

Vorſtellung Freiheit heißt (S. 121.).

S. 207.

Das Individuum giebt ſich nur Wirklichkeit , indem es in

das Daſeyn überhaupt, ſomit in diebeſtimmte Beſonder

heit tritt, hiermit ausſchließend ſich auf eine der beſondern

Sphären des Bedürfniffes beſchränkt. Die ſittliche Geſinnung

in dieſem Syſteme iſt daher die Rechtſchaffenheit und die

Standesehre, fich und zwar aus eigener Beſtimmung durch

ſeine Thätigkeit, Fleiß und Geſchicklichkeit zum Gliede eines der

Momente der bürgerlichen Geſellſchaft zu machen und als ſolches

zu erhalten , und nur durch dieſe Vermittelung mit dem Aüge

meinen für ſich zu ſorgen , ſo wie dadurch in ſeiner Vorſtellung

und der Vorſtellung Anderer anerkannt zu ſeyn. – Die Mo

ralität hat ihre eigenthümliche Stelle in dieſer Sphäre, wo die

Reflerion auf ſein Thun , der Zweck der beſondern Bedürfniſſe

und des Wohls herrſchend iſt, und die Zufälligkeit in Befriedi:

gung derſelben auch eine zufällige und einzelne Hülfe zur Pflicht

macht.
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Daß das Individuum fich zunächſt (d . i. beſonders in

der Jugend) gegen die Vorſtellung ſträubt, ſich zu einem

beſondern Stand zu entſchließen und dieß als eine Beſchrän

kung ſeiner allgemeinen Beſtimmung und als eine bloß

åußerliche Nothwendigkeit anſieht, liegt in dem abſtrakten

Denken , das an dem Augemeinen und damit Unwirklichen

ſtehen bleibt, und nicht erkennt, daß um dazuſeyn, der Be

griff überhaupt in den Unterſchied des Begriffs und ſeiner

Realität, und damit in die Beſtimmtheit und Beſonderheit

tritt (f. S. 7 .), und daß es nur damit Wirklichkeit und ſitts

liche Objektivität gewinnen kann.

Zuſaß. Darunter, daß der Menſch etwas ſeyn müſſe,

verſtehen wir , daß er einem beſtimmten Stande angehöre ;

denn dieß etwas wil ſagen , daß er alsdann etwas Subs

ftantielles iſt. Ein Menſch ohne Stand iſt eine bloße Pri

vatperſon und ſteht nicht in wirklicher Allgemeinheit. Von

der anderen Seite kann ſich der Einzelne in ſeiner Beſon

derheit für das Algemeine halten , und vermeinen , daß wenn

er in einen Stand ginge, er ſich einem Niedrigeren hingebe.

Dieß iſt die falſche Vorſtellung, daß wenn etwas ein Da

reyn, das ihm nöthig iſt, gewinnt, es ſich dadurch beſchränke

und aufgebe.

S . 208.

Das Princip dieſes Syſtems der Bedürfniſſe hat als die

eigene Beſonderheit des Wiſſens und des Wollens die an und

für ſich ſeyende Allgemeinheit, die Augemeinheit der Freiheit

nur abſtrakt , ſomit als Recht des Eigenthums in fich,

welches aber hier nicht mehr nur an ſich , ſondern in ſeiner

geltenden Wirklichkeit, als Schuß des Eigenthums durch

die Rechtspflege, iſt.
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B . Die Rechtspflege..

S. 209.

Das Relative der Wechſelbeziehung der Bedürfniſſe und

der Arbeit für ſie hat zunächſt ſeine Reflerion in ſich , über

haupt in der unendlichen Perſönlichkeit, dem (abſtrakten ) Rechte

Es iſt aber dieſe Sphäre des Relativen , als Bildung, ſelbſt

welche dem Rechte das Daſeyn giebt, als allgemein An

erkanntes, Gewußtes und Gewolltes zu ſeyn , und ver

mittelt durch dieß Gewußt- und Gewoltſeyn Gelten und objektive

Wirklichkeit zu haben .

Es gehört der Bildung, dem Denken als Bewußtſeyn

des Einzelnen in Form der Allgemeinheit , daß Ich als

allgemeine Perſon aufgefaßt werde, worin Alle identiſch

ſind. Der Menſch gilt ſo, weil er Menſch iſt , nicht

weil er Jude , Katholik, Proteſtant, Deutſcher , Italiener

u . . f. iſt , – dieß Bewußtſeyn , dem der Gedanke gilt,

iſt von unendlicher Wichtigkeit, – nur dann mangelhaft,

wenn es etwa als Kosmopolitismus ſich dazu firirt,

dem konkreten Staatsleben gegenüber zu ſtehen .

Zuſaß. Einer Seits iſt es durch das Syſtem der

Partikularität , daß das Recht äußerlich nothwendig wird

als Schuß für die Beſonderheit. Wenn es auch aus dem

Begriffe kommt, ſo tritt es doch nur in die Eriſtenz, weil

es nüßlich für die Bedürfniſſe iſt. Damit man den Ge

danken des Rechts habe , muß man zum Denken gebildet

ſeyn und nicht mehr im bloß Sinnlichen verweilen : man

muß den Gegenſtänden die Form der Allgemeinheit anpaſſen

und ſich ebenſo im Willen nach einem Augemeinen richten .

Erſt nachdem die Menſchen ſich vielfache Bedürfniſſe erfun

den haben , und die Erwerbung derſelben ſich in der Befrie

digung verſchlingt, vermögen ſich Gefeße zu bilden .

$. 210.

Die objektive Wirklichkeit des Rechts iſt, Theils für das
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Bewußtſeyn zu ſeyn , überhaupt gewußt zu werden , Theils die

Macht der Wirklichkeit zu haben und zu gelten und damit auch

als allgemein Gültiges gewußt zu werden .

a ) Das Recht als Gefeß.

S . 211. ,

Was an ſich Recht iſt, iſt in ſeinem objektiven Daſeyn

gefeßt, d . i. durch den Gedanken für das Bewußtſeyn beſtimmt,

und als das, was Recht iſt und gilt, bekannt, das Gefeß;

und das Recht iſt durch dieſe Beſtimmung poſitives Recht

überhaupt.

Etwas als Allgemeines ſeßen , d. i. es als Auge

meines zum Bewußtſeyn bringen – iſt bekanntlich denken

(vergl. oben S. 13. Anm . und $. 21. Anm .) ; indem es

ſo den Inhalt auf ſeine einfachſte Form zurü & bringt , giebt

es ihm ſeine legte Beſtimmtheit. Was Recht iſt , erhält

erſt damit, daß es zum Geſeße wird , nicht nur die Form

ſeiner Augemeinheit, ſondern feine wahrhafte Beſtimmtheit.

Es iſt darum bei der Vorſtellung des Geſeßgebens nicht

bloß das eine Moment vor fich zu haben , daß dadurch et

was als die für alle gültige Regel des Benehmens aus

geſprochen werde; ſondern das innere weſentliche Moment -

iſt vor dieſem anderen die Erfenntniß des Inhalts

in ſeiner beſtimmten Allgemeinheit. Gewohnheito

rechte ſelbſt , da nur die Thiere ihr Gefeß als Inſtinkt

haben , nur die Menſchen aber es ſind, die es als Gewohn

heit haben , enthalten das Moment, als Gedanken zu ſeyn

und gewußt zu werden . Ihr Unterſchied von Geſeßen

beſtehet nur darin , daß ſie auf eine ſubjektive und zufällige

Weiſe gewußt werden , daher für ſich unbeſtimmter und die

Algemeinheit des Gedankens getrübter, außerdem die Rennt:

niß des Rechts nach dieſer und jener Seite und überhaupt

ein zufälliges Eigenthum Weniger iſt. Daß ſie durch ihre.

Form , als Gewohnheiten zu ſeyn , den Vorzug haben
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ſollen , in's Leben übergegangen zu ſeyn ( - man ſpricht

heutigen Tages übrigens gerade da am meiſten vom leben

und vom Uebergehen in's Leben , wo man in dem

todteſten Stoffe und in den todteſten Gedanken verſirt - )

iſt eine Täuſchung, da die geltenden Geſeße einer Nation

dadurch , daß fie geſchrieben und geſammelt ſind, nicht auf:

hören , ſeine Gewohnheiten zu ſeyn . Wenn die Gewohn

heitsrechte dazu kommen , geſammelt und zuſammengeſtellt

zu werden , was bei einem nur zu einiger Bildung gediehe

nen Volke bald geſchehen muß, ſo iſt dann dieſe Sammlung

das Gefeßbuch , das ſich freilich, weil es bloße Sammlung

iſt, durch ſeine Unförmlichkeit, Unbeſtimmtheit und Lücken

haftigkeit auszeichnen wird. Es wird ſich vornehmlich von

einem eigentlich ſogenannten Geſeßbuche dadurch unterſcheiden ,

daß dieſes die Rechts -Principien in ihrer Allgemeinheit

und damit in ihrer Beſtimmtheit denkend auffaßt und ausſpricht.

Englands Landrecht oder gemeines Recht iſt bekanntlich

in Statuten (förmlichen Gefeßen ) und in einem ſogenann

ten ungeſchriebenen Gefeße enthalten ; dieſes ungeſchrie

bene Geſeß iſt übrigens ebenſo gut geſchrieben , und deſſen

Kenntniß kann und muß durch Leſen allein (der vielen

Quartanten , die es ausfült) erworben werden . Welche

ungeheure Verwirrung aber auch in der dortigen Rechts

pflege ſowohl, als in der Sache liegt , ſchildern die Kenner

derſelben . Insbeſondere bemerken ſie den Umſtand , daß, da

dieß ungeſchriebene Gefeß in den Deciſionen der Gerichts

höfe und Richter enthalten iſt, die Nichter damit fortdauernd

die Gefeßgeber machen , daß ſie auf die Autorität ihrer

Vorgänger , als die nichts gethan als das ungeſchriebene

Geſetz ausgeſprochen haben , ebenſo angewieſen ſind, als

nicht angewieſen ſind, da ſte ſelbſt das ungeſchriebene Ge

Te in fich haben , und daraus das Recht haben , über die

vorhergegangenen Entſcheidungen zu urtheilen , ob ſie dem
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ſelben angemeſſen find oder nicht. — Gegen eine ähnliche

Verwirrung , die in der ſpätern römiſchen Rechtspflege aus

den Autoritäten aller der verſchiedenen berühmten Juriskon

ſulten entſtehen konnte , wurde von einem Raiſer das finn

reiche Auskunftsmittel getroffen , das den Namen Citirge

feß führt und eine Art von kollegialiſcher Einrichtung unter

den längſt verſtorbenen Rechtsgelehrten , mit Mehrheit

der Stimmen und einem Präſidenten , einführte (1. Herrn

Hugo's röm . Rechtsgeſchichte S. 354.). – Einer gebildeten

Nation oder dem juriſtiſchen Stande in derſelben die Fähig

keit abzuſprechen , ein Gefeßbuch zu machen , – da es nicht

darum zu thun feyn kann , ein Syſtem ihrem Inhalte

nach neuer Geſeße zu machen , ſondern den vorhandenen

geſeßlichen Inhalt in ſeiner beſtimmten Allgemeinheit zu er

kennen , d . i. ihn denkend zu faſſen , – mit Hinzufügung

der Anwendung aufs Beſondere, - - wäre einer der größten

Schimpfe, der einer Nation oder jenem Stande angethan

werden könnte. —

Zuſaß. Die Sonne wie die Planeten haben auch

ihre Geſeße, aber ſie wiffen ſie nicht: Barbaren werden

durch Triebe, Sitten , Gefühle regiert, aber ſie haben kein

Bewußtſeyn davon. Dadurch , daß das Recht geſegt und

gewußt iſt, fällt alles Zufällige der Empfindung , des Mei

nens , die Form der Rache, des Mitleids, der Eigenſucht

fort, und ſo erlangt das Recht erſt ſeine wahrhafte Be

ſtimmtheit und kommt zu ſeiner Ehre. Erſt durch die Zucht

des Auffaffens wird es der Augemeinheit fähig. Daß es

bei der Anwendung der Gefeße Kolliſionen giebt , wo der

Verſtand des Richters ſeinen Plaß hat , iſt durchaus noth

wendig, weil ſonſt eben die Ausführung etwas durchaus

Maſchinenmäßiges würde. Wenn man darauf gekommen

ift, die Kolliſionen dadurch abzuſchaffen , daß man Vieles

dem Gutdünken der Richter überlaſſen will, ſo iſt ein ſolcher
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Ausweg weit ſchlechter , weil auch die Rollifion dem Ge

danken , dem denkenden Bewußtſeyn und ſeiner Dialektik an

gehört, die bloße Entſcheidung durch den Richter aber Wiu

für wäre. Man führt in der Regel für das Gewohnheits

recht an , daß es lebendig fer , aber dieſe Lebendigkeit, das

heißt die Identität der Beſtimmung mit dem Subjekte macht

das Weſen der Sache noch nicht aus; das Recht muß

denkend gewußt werden , es muß ein Syſtem in ſich ſelbſt

ſeyn , und nur als ſolches fann es bei gebildeten Nationen

gelten . Wenn man in der neueſten Zeit den Völkern den

Beruf zur Gefeßgebung abgeſprochen hat , ſo iſt dieß nich

allein ein Schimpf , ſondern enthält das Abgeſchmackte, daß

bei der unendlichen Menge vorhandener Gefeße nicht einmal

den Einzelnen die Geſchicklichkeit zugetrautwird , dieſelben in

ein konſequentes Syſtem zu bringen , während gerade das

Syſtematiſiren , das heißt das Erheben in 's Algemeine der

unendliche Drang der Zeit ift. Ebenſo hat man Samm

lungen von Deciſionen , wie ſie ſich im Corpus juris vor

finden , für vorzüglicher, wie ein im allgemeinſten Sinne

ausgearbeitetes Geſetzbuch gehalten , weil in ſolchen Deci

fionen immer noch eine gewiſſe Beſonderheit und eine ge

ſchichtliche Erinnerung feſtgehalten wird, von der man nicht

laſſen will. Wie arg ſolche Sammlungen ſind , zeigt zur

Genüge die Praris des engliſchen Rechts.

$. 212.

In dieſer Identität des Anſichy reyns und des Gefeßt.

reyns hat nur das als Recht Verbindlichkeit, was Gefeß iſt.

Indem das Gefeßtſeyn die Seite des Daſeyns ausmacht, in der

auch das Zufällige des Eigenwillens und anderer Beſonderheit

eintreten kann , ſo kann das , was Gefeß iſt, in ſeinem Inhalte

noch von dem verſchieden ſeyn , was an ſich Recht iſt.

Im poſitiven Rechte iſt daher das, was gereßmäßig

iſt, die Quelle der Erkenntniß deffen , was Recht iſt, oder
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eigentlich, was Rechtens iſt ; – die poſitive Rechtswifſen

ſchaft iſt inſofern eine hiſtoriſche Wiſſenſchaft, welche die

Autorität zu ihrem Princip hat. Was noch übrigens ge

ſchehen kann , iſt Sache des Verſtandes und betrifft die

äußere Drdnung , Zuſammenſtellung , Konſequenz, weitere

Anwendung und dergl. Wenn der Verſtand fich auf die

Natur der Sache ſelbſt einläßt, ſo zeigen die Theorien , z. B .

des Kriminal- Rechts , was er mit ſeinem Raiſonnement aus

Gründen anrichtet. — Indem die poſitive Wiſſenſchaft einer

Seits nicht nur das Recht, ſondern auch die nothwendige

Pflicht hat, ſowohl die hiſtoriſchen Fortgänge , als die An

wendungen und Zerſpaltungen der gegebenen Rechtsbeſtim

mungen in alle Einzelnheiten aus ihren poſitiven Datis zu

deduciren und ihre Konſequenz zu zeigen , ſo darf ſie auf

der andern Seite fich wenigſtens nicht abſolut verwundern ,

wenn ſte es auch als eine Querfrage für ihre Beſchäfti

gung anſieht, wenn nun gefragt wird , ob denn nach allen

dieſen Beweiſen eine Rechtsbeſtimmung vernünftig iſt. —

Vergl. über das Verſtehen $. 3. Anm .

S. 213.

Das Recht, indem es in das Daſeyn zunächſt in der Form

des Gefeßtſeyns tritt , tritt auch dem Inhalte nach als An

wendung in die Beziehung auf den Stoff der in der bürger

lichen Geſellſchaft in 's Unendliche fich vereinzelnden und ver

wickelnden Verhältniſſe und Arten des Eigenthums und der Ver

träge, – ferner der auf Gemüth , Liebe und Zutrauen beruhen

den ſittlichen Verhältniſſe, jedoch dieſer nur infofern ſie die Seite

des abſtrakten Rechts enthalten (s. 159.) ; die moraliſche Seite

und moraliſchen Gebote , als welche den Willen nach ſeiner ei

genſten Subjektivität und Beſonderheit betreffen , können nicht

Gegenſtand der poſitiven Geſeßgebung ſeyn . Weitern Stoff

liefern die aus der Rechtspflege felbſt, aus dem Staat u . f. F.

fließenden Rechte und Pflichten .
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Zuſaß. An den höheren Verhältniſſen der Ehe, Liebe,

Religion , des Staats , fönnen nur die Seit:n Gegenſtand

der Gefeßgebung werden , die ihrer Natur nach fähig ſind,

die Aeußerlichkeit an ſich zu haben . Indeffen macht hierbei

die Gefeßgebung verſchiedener Völker einen großen Unter

ſchied. Bei den Chineſen iſt es z. B . Staatsgeſeß , daß

der Mann ſeine erſte Frau mehr lieben ſoll, als die anderen

Weiber, die er hat. Wird er überführt, das Gegentheil

gethan zu haben , ſo beſtraft man ihn mit Prügeln . Ebenſo

finden ſich in älteren Geſepgebungen viel Vorſchriften über

Treue und Redlichkeit , die der Natur des Geſeßes unange

meſſen find , weil ſie ganz in das Innerliche fallen . Nur

beim Eide, wo die Dinge dem Gewiſſen anheimgeſtellt find,

muß Redlichkeit und Treue als Subſtantielles berücfichtigt

werden .

S. 214.

Außer der Anwendung auf das Beſondere ſchließt aber

das Gefeßtſeyn des Rechts die Anwendbarkeit auf den ein

zelnen Fall in fich . Damit tritt eß in die Sphäre des durch

den Begriff unbeſtimmten Quantitativen (des Quantitativen

für fich oder als Beſtimmung des Werths bei Taufch eines

Qualitativen gegen eines andern Qualitativen ). Die Begriffs

beſtimmtheit giebt nur eine allgemeine Grenze , innerhalb deren

noch ein Hin - und Hergehen ſtattfindet. Dieſes muß aber zum

Behuf der Verwirklichung abgebrochen werden , womit eine inner

halb jenter Grenze zufällige und willkürliche Entſcheidung eintritt.

In dieſer Zuſpißung des Augemeinen, nicht nur zum

Beſondern , ſondern zur Vereinzelung , d. i. zur unmittel

baren Anwendung, ift es vornehmlich , wo das rein

Poſitive der Geſeße liegt. Es läßt ſich nicht vernünf

tig beſtimmen , noch durch die Anwendung einer aus dem

Begriffe herkommenden Beſtimmtheit entſcheiden , ob für ein

Vergehen eine Leibesſtrafe von vierzig Streichen oder von
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vierzig weniger eins, noc ob eine Geldſtrafe von fünf

Thalern oder aber von vier Thalern und drei und zwanzig

u . F. F. Groſchen , noch ob eine Gefängnißſtrafe von einem

Jahre oder von dreihundert und vier und ſechszig u . f. f.

oder von einem Jahre und einem , zwei oder drei Tagen ,

das Gerechte fen. Und doch iſt ſchon Ein Streich zuviel,

Ein Thaler oder Ein Groſchen , Eine Woche, Ein Tag Ge

fängniß zuviel oder zu wenig eine Ungerechtigkeit. — Die

Vernunft iſt es ſelbſt, welche anerkennt, daß die Zufälligkeit,

,der Widerſpruch und Schein ihre , aber beſchränkte ,

Sphäre und Recht hat , und ſich nicht bemüht , dergleichen

Widerſprüche in 's Gleiche und Gerechte zu bringen ; hier iſt

allein nuch das Intereſſe der Verwirklichung, das In

tereſſe, daß überhaupt beſtimmt und entſchieden ſey , es ſey ,

auf welche Weiſe es (innerhalb einer Grenze ) wolle , vor- .

handen . Dieſes Entſcheiden gehört der formellen Gewißheit

ſeiner ſelbſt, der abſtrakten Subjektivität an, welche ſich ganz

nur daran halten mag, daß fie , – innerhalb jener

Grenze, nur abbreche und feſtſeße, damit feſtgeſeßt ſey , —

oder auch an ſolche Beſtimmungsgründe, wie eine runde

Zahl iſt, oder als die Zahl Vierzig weniger Eins enthalten

mag. -- Daß das Geſeß etwa nicht dieſe leßte Beſtimmt

heit , welche die Wirklichkeit erfordert , feſtfeßt, ſondern ſie

dem Richter zu entſcheiden überläßt, und ihn nur durch ein

Minimum und Marimum beſchränkt, thut nichts zur Sache,

denn dieß Minimum und Marimum iſt jedes ſelbſt eine

ſolche runde Zahl, und hebt es nicht auf, daß von dem

Richter alsdann eine ſolche endliche , rein poſitive Beſtim

mung gefaßtwerde, ſondern geſteht es demſelben , wie noth

wendig , zu .

. Z uſaß. Es iſt weſentlich eine Seite an den Gefeßen

und der Rechtspflege, die eine Zufälligkeit enthält , und die

darin liegt, daß das Geſeß eine allgemeine Beſtimmung iſt,

Digi tu .
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die auf den einzelnen Fall angewandt werden ſoll. Wollte

man ſich gegen dieſe Zufälligkeit erklären , ſo würde man

eine Abſtraktion ausſprechen . Das Quantitative einer Strafe

kann z. B . keiner Begriffsbeſtimmung adäquat gemacht wer

den , und was auch entſchieden wird , iſt nach dieſer Seite

zu immer eine Wilfür. Dieſe Zufälligkeit aber iſt ſelbſt

nothwendig, und wenn man daraus etwa gegen ein Gefeß

buch überhaupt argumentirt, daß es nicht vollkommen ſey ,

ſo überſieht man eben die Seite , woran eine Vollendung

nicht zu erreichen iſt, und die daher genommen werden muß,

wie ſie liegt.

b ) Das Dareyn des Gereges.

• S. 215.

Die Verbindlichkeit gegen das Geſeß ſchließt von den Seiten

des Rechts des Selbſtbewußtſeyns (S. 132. mit der Anm .) die

Nothwendigkeit ein , daß die Geſeke allgemein bekannt ge

macht ſeyen .

Die Geſeße ſo hoch aufhängen , wie Dionyſius der

Tyrann that, daß ſie kein Bürger leſen konnte , – oder

aber ſie in den weitläufigen Apparat von gelehrten Büchern,

Sammlungen , von Deciſionen abweichender Urtheile und

Meinungen , – Gewohnheiten u . ſ. f. und noch dazu in

einer fremden Sprache vergraben , ſo daß die Renntniß des

geltenden Rechts nur denen zugänglich iſt , die ſich gelehrt

darauf legen , – iſt ein und daſſelbe Unrecht. – Die Re

genten , welche ihren Völkern , wenn auch nur eine unförm

liche Sammlung, wie Juſtinian , noch mehr aber ein Lands

recht, als geordnetes und beſtimmtes Geſeßbuchy, gegeben

haben , ſind nicht nur die größten Wohlthäter derſelben ge

worden und mit Dank dafür von ihnen geprieſen worden ,

ſondern ſie haben damit einen großen Akt der Gerechtig

keit erercirt.

Z uſaß. Der Juriſtenſtand, der die beſondere Kenntniß
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der Geſeße hat, hält dieß oft für ſein Monopol , und wer

nicht vom Metier iſt, ſoll nicht mitſprechen . So haben die

Phyſiker Goethe's Farbenlehre übel genommen, weil er nicht

vom Handwerk war , und noch dazu ein Dichter. Aber ſo

wentg Jemand Schuhmacher zu ſeyn braucht, um zu wiſſen ,

ob ihm die Schuhe paſſen , ebenſo wenig braucht er über

haupt zum Handwerk zu gehören , um über Gegenſtände, die

von allgemeinem Intereſſe ſind , Renntniß zu haben . Das

Recht betrifft die Freiheit , dieß Würdigſte und Heiligſte im

Menſchen , was er ſelbſt, inſofern es für ihn verbindlich

ſeyn ſoll , kennen muß.

S. 216 .

Für das öffentliche Geſeßbuch ſind einer Seits einfache

allgemeine Beſtimmungen zu fordern , anderer Seits führt die

Natur des endlichen Stoffe auf endloſe Fortbeſtimmung.

Der Umfang der Geſeße fol einer Seits ein fertiges geſchloſſe

nes Ganzes ſeyn, anderer Seits iſt er das fortgehende Bedürfniß

neuer geſeßlichen Beſtimmungen . Da dieſe Antinomie aber in

die Specialiſirung der allgemeinen Grundfäße fällt, welche

feſtbeſtehen bleiben , ſo bleibt dadurch das Recht an ein fertiges

Geſeßbuch ungeſchmälert, ſo wie daran , daß dieſe allgemeinen

einfachen Grundfäße für ſich , unterſchieden von ihrer Specialiſta

rung, faßlich und aufſtellbar ſind .

Eine Hauptquelle der Verwickelung der Geſeßgebung iſt

zwar, wenn in die urſprünglichen ein Unrecht enthaltenden ,

ſomit bloß hiſtoriſchen Inſtitutionen , mit der Zeit das Ver

nünftige , an und für fich Rechtliche eindringt, wie bei den

römiſchen oben (S . 180. Anm .) bemerkt worden , dem alten

Lehnsrechte u . f. f. Aber es iſt weſentlich einzuſehen , daß

die Natur des endlichen Stoffes ſelbſt es mit ſich bringt,

daß an ihm die Anwendung auch der an und für ſich ver

nünftigen , der in ſich allgemeinen Beſtimmungen auf den

Progreß in 's Unendliche führt. – An ein Geſeßbuch die

Rechtsphiloſ. 3te Aufl. 18
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Vollendung zu fordern , daß es ein abſolut fertiges , feiner

weitern Fortbeſtimmung fähiges ſeyn ſolle, - eine Forde

rung, welche vornehmlich eine deutſche Krankheit iſt , –

und aus dem Grunde , weil es nicht ſo vollendet werden

könne, es nicht zu etwas ſogenannten Unvollkommenen , d. h .

nicht zur Wirklichkeit, kommen zu laſſen , beruht Beides auf

der Mißkennung der Natur endlicher Gegenſtände, wie das

Privat-Recht iſt, als in denen die ſogenannte Voufommen

heit das Perenniren der Annäherung iſt, und auf der

Mißkennung des Unterſchiedes des Vernunft - Algemeinen

und des Verſtandes - Augemeinen und deffen Anwenden

auf den in's Unendliche gehenden Stoff der Endlichkeit und

Einzelnheit. — Le plus grand ennemi du bien c'est

le mieux, – iſt der Ausdruck des wahrhaften geſunden

· Menſchenverſtandes gegen den eitlen raiſonnirenden und re

flektirenden .

Zuſaß. Vollſtändigkeit heißt die vollendete Sammlung

alles Einzelnen , was in eine Sphäre gehört, und in dieſem

Sinne kann keine Wiſſenſchaft und Kenntniß volftändig

ſeyn . Wenn man nun fagt, die Philoſophie oder irgend

eine Wiſſenſchaft fer unvollſtändig , ſo liegt die Anſicht

nahe, daß man warten müſle , bis ſie ſich ergänzt habe,

denn das Beſte fönne noch fehlen . Aber auf dieſe Weiſe

wird nichts vorwärts gebracht, weder die geſchloſſen ſchei

nende Geometrie , in der dennoch neue Beſtimmungen hers

vortreten , noch die Philoſophie , die es freilich mit der

allgemeinen Idee zu thun hat, aber dennoch immer weiter

ſpecialiſirt werden kann . Das allgemeine Geſef waren ſonſt

immer die zehn Gebote: darum nun , weil ein Geſekbuch

nicht volftändig ſeyn kann, das Gefeß, Du ſollſt nicht töd

ten, nicht aufſtellen , erhellt ſogleich als eine Abfurdität. Je

des Geſeßbuch könnte noch beffer feyn, die müßige Reflerion

darf dieß behaupten , denn das Herrlichſte, Höchfte, Schönſte
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kann noch herrlicher, höher und ſchöner gedacht werden .

Aber ein großer alter Baum verzweigt ſich mehr und mehr,

ohne deshalb ein neuer Baum zu werden ; thöricht wäre es

jedoch , keinen Baum der neuen Zweige wegen , die kommen

könnten , pflanzen zu wollen .

S. 217.

Wie in der bürgerlichen Geſellſchaft das Rechtan ſich zum

Gefeße wird, fo geht auch das vorhin unmittelbare und ab

ſtrakte Daſeyn meines einzelnen Rechts in die Bedeutung des

Anerkanntſeyns als eines Daſeyns in dem eriſtirenden allgemeinen

Willen und Wiſſen über. Die Erwerbungen und Handlungen

über Eigenthum müſſen daher mit der Form , welche ihnen jenes

Daſeyn giebt, vorgenommen und ausgeſtattet werden . Das Eigen

thum beruht nun auf Vertrag und auf den daſſelbe des Be

weiſes fähig und rechtskräftig machenden Förmlichkeiten .

Die urſprünglichen d . I. unmittelbaren Erwerbungsarten

und Titel (S . 54. ff.) fallen in der bürgerlichen Geſellſchaft

eigentlich hinweg und kommen nur als einzelne Zufälligkei

ten oder beſchränkte Momente vor. = Es iſt Theils das

im Subjektiven ſtehende bleibende Gefühl, Theils die Re

flerion , die am Abſtraktum ihrer Weſentlichkeiten hält, welche

die Förmlichkeiten verwirft, die ſeiner Seits wieder der todte

Verſtand gegen die Sache feſthalten und in's Unendliche

vermehren kann . — Uebrigens liegt es im Gange der Bil

dung, von der finnlichen und unmittelbaren Form eines In

haltes , mit langer und harter Arbeit, zur Form ſeines Ge

dankens und damit einem ihm gemäßen einfachen Ausdruck

zu gelangen , daß im Zuſtande einer nur erſt beginnenden

Rechtsbildung die Solennitäten und Formalitäten von gro

ßer Umſtändlichkeit und mehr als Sache ſelbſt, denn als

das Zeichen gelten ; woher denn auch im römiſchen Rechte

eine Menge von Beſtimmungen und beſonders von Aus

drücken aus den Solennitäten beibehalten worden ſind , ſtatt

18 *
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durch Gedankenbeſtimmungen und deren adäquaten Ausdrud

erſeßt worden zu ſeyn.

Z uſaß. Das Gefeß iſt das Recht, als das gefeßt,

was es an ſich war. Ich beſiße etwas , habe ein Eigen

thum , das ich als herrenlos ergriffen habe: dieß muß nun

noch als das Meinige anerkannt und gefeßt werden . In

der Geſellſchaft kommen deswegen in Beziehung auf das

Eigenthum Förmlichkeiten vor : man ſeßt Grenzſteine zum

Zeichen für das Anerkenntniß Anderer : man legt Hypothes

fenbücher, Verzeichniſſe des Eigenthums an. Das meiſte

Eigenthum in der bürgerlichen Geſellſchaft beruht auf Ver

trag, deſſen Förmlichkeiten feſt und beſtimmt ſind . Man

kann nun gegen ſolche Förmlichkeiten einen Widerwillen

haben , und meinen , ſie ſeyen nur da, um der Obrigkeit

Geld einzubringen : man kann ſie ſogar als etwas Beleidi

gendes und als Zeichen des Mißtrauens anſehen , indem

der Saß nicht mehr gelte, ein Mann ein Wort : aber das

Weſentliche der Form iſt, daß das , was an ſich Recht ift,

auch als ſolches geſeßt ſey . Mein Wiữe iſt ein vernünfti

ger , er gilt, und dieß Gelten ſoll von dem Anderen aner

kannt ſeyn . Hier muß nun meine Subjektivität und die

des Anderen hinwegfallen , und der Wille muß eine Sicher

heit, Feſtigkeit und Objektivität erlangen , welche er nur durch

die Form erhalten kann.

S. 218 .

Indem Eigenthum und Perſönlichkeit in der bürgerlichen

Geſellſchaft geſebliche Anerkennung und Gültigkeit haben , ſo ift

das Verbrechen nicht mehr nur Verlegung eines ſubjektiv

Unendlichen , ſondern der allgemeinen Sache, die eine in

fich feſte und ſtarke Eriſtenz hat. Es tritt damit der Geſichts

punkt der Gefährlichkeit der Handlung für die Geſellſchaft

ein , wodurch einer Seits die Größe des Verbrechens verſtärkt

wird, anderer Seits aber feßt die ihrer ſelbſt ſicher gewordene
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Macht der Geſellſchaft die äußerliche Wichtigkeit der Verlegung

herunter, und führt daher eine größere Milde in der Ahndung

deſſelben 'herbei.

Daß in Einem Mitgliede der Geſellſchaft die anderen

Alle verlegt ſind, verändert die Natur des Verbrechens nicht

nach ſeinem Begriffe , ſondern nach der Seite der äußern

Eriftenſ, der Verlegung, die nun die Vorſtellung und das

Bewußtſeyn der bürgerlichen Geſellſchaft, nicht nur das Da

ſeyn des unmittelbar Verlegten trifft. In den Heroen - Zei

ten (ſtehe die Tragödien der Alten ) ſehen ſich die Bürger

durch die Verbrechen , welche die Glieder der Königshäuſer

gegen einander begehen , nicht als verlegt an. – Indem

das Verbrechen, an ſich eine unendliche Verlegung, als ein

Dafeyn nach qualitativen und quantitativen Unterſchieden

bemeſſen werden muß (S. 96.) , welches nun weſentlich als

Vorſtellung und Bew u ßtſeyn von dem Gelten der

Gefeße beſtimmt iſt, ſo iſt die Gefährlichkeit für die

bürgerliche Geſellſchaft eine Beſtimmung ſeiner Größe,

oder auch eine feiner qualitativen Beſtimmungen. — Dieſe

Qualität nun oder Größe iſt aber nach dem Zuſtande

der bürgerlichen Geſellſchaft veränderlich , und in ihm liegt

die Berechtigung, ſowohl einen Diebſtahl von etlichen Scus

oder einer Rübe mit dem Tode, als einen Diebſtahl, der

das Hundert - und Mehrfache von dergleichen Werthen be

trägt , mit einer gelinden Strafe zu belegen . Der Geſichts

punkt der Gefährlichkeit für die bürgerliche Geſellſchaft, in

dem er die Verbrechen zu aggraviren ſcheint, iſt es vielmehr

vornehmlich, der ihre Ahndung vermindert hat. Ein Straf

koder gehört darum vornehmlich ſeiner Zeit und dem Zuſtand

der bürgerlichen Geſellſchaft in ihr an .

Zuſaß. Der Umſtand, daß das in der Geſellſchaft

verübte Verbrechen ein größeres erſcheint und troß dem mil

der beſtraft wird , ſcheint ſich zu widerſprechen . Wenn es
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aber einer Seits für die Geſellſchaft unmöglich wäre , das

Verbrechen unbeſtraft zu laſſen , weil es alsdann als Recht

geſeßt würde , ſo iſt doch , weil die Geſellſchaft ihrer ſelbſt

ficher iſt, das Verbrechen immer nur eine Einzelnheit gegen

fie, ein Unfeſtes und Iſolirtes . Durch die Feſtigkeit der

Geſellſchaft felbſt erhält das Verbrechen die Stellung eines

bloß Subjektiven , das nicht ſo aus dem beſonnenen Willen

als aus natürlichen Antrieben entſprungen ſcheint. Durch

dieſe Anſicht erhält das Verbrechen eine mildere Stellung,

und die Strafe wird deswegen auch milder. Iſt die Ge

fellſchaft noch an fich wankend, dann müſſen durch Strafen

Erempel ſtatuirt werden, denn die Strafe ift ſelbſt ein Erem

pel gegen das Erempel des Verbrechens. - In der Geſell

ſchaft aber , die in fich feft iſt, iſt das Geſeßtſeyn des Ver

brechens ſo ſchwach , daß hiernach auch die Aufhebung die

ſes Gefeßtſeyns zu meſſen ſeyn muß. Harte Strafen ſind

alſo an und für ſich nichts Ungerechtes , ſondern ſtehen im

Verhältniß mit dem Zuſtande der Zeit: ein Striminal-Rober

kann nicht für alle Zeiten gelten , und Verbrechen ſind Schein

eriſtenzen , die eine größere oder geringere Abweiſung nach

fich ziehen können .

c) Das Gericht

S . 219.

Das Recht in der Form des Gefeßes in das Daſeyn ge

treten , iſt für ſich, ſteht dem beſondern wollen und Meinen

vom Rechte ſelbſtſtändig gegenüber und hat ſich als Allgemei.

nes geltend zu machen . Dieſe Erkenntniß und Verwirt

lichung des Rechts im beſondern Falle, ohne die ſubjektive

Empfindung des beſondern Intereſſes, kommt einer öffentlichen

Macht, dem Gerichte, zu .

Die hiſtoriſche Entſtehung des Richters und der Ges

richte mag die Form des patriarchaliſchen Verhältniffes , oder

der Gewalt, oder der freiwilligen Wahl gehabt haben ; für
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den Begriff der Sache iſt dieß gleichgültig. Die Einfüh

rung des Rechtſprechens von Seiten der Fürſten und Re

gierungen als bloße Sache einer beliebigen Gefällig

feit und Gnade anzuſehen , wie Herr von Haller (in

ſeiner Reſtauration der Staatswiffenſchaft) thut, gehört zu

der Gedankenloſigkeit, die davon nichts ahnet, daß beim Ges

reß und Staate davon die Rede ſen , daß ihre Inſtitutionen

überhaupt als vernünftig an und für ſich nothwendig ſind,

und die Form , wie ſie entſtanden und eingeführt worden ,

das nicht ift , um das es ſich bei Betrachtung ihres ver

nünftigen Grundes handelt. — Das andere Ertrem zu dies

fer Anſicht iſt die Nohheit , die Rechtspflege, wie in den

Zeiten des Fauftrechts, für ungehörige Gewaltthätigkeit, Un

terdrüdung der Freiheit und Despotismus zu achten . Die

Rechtspflege iſt ſo ſehr als Pflichtwie als Recht der öffent

lichen Macht anzuſehen , das ebenſo wenig auf einem Be

lieben der Individuen , eine Macht damit zu beauftragen

oder nicht, beruhet.

$. 220 .

Das Recht gegen das Verbrechen in der Form der Rache

(S. 102.) iſt nur Recht an ſich , nicht in der Form Rechtens,

8 . i. nicht in ſeiner Eriſtenz gerecht. Statt der verlegten Par:

thei tritt das verlegte Allgemeine auf, das im Gerichte eigens

thümliche Wirklichkeit hat, und übernimmt die Verfolgung und

Ahndung des Verbrechens, welche damit die nur ſubjektive

und zufällige Wiedervergeltung durch Rache zu ſeyn aufhört und

fich in die wahrhafte Verſöhnung des Rechts mit ſich ſelbſt in

Strafeverwandelt, – in objektiver Rückſicht, als Verſöhnung

des durch Aufheben des Verbrechens fich ſelbſt wiederherſtellen

den und damit als gültig verwirklichenden Gefeßes, und

in ſubjektiver Rücficht des Verbrechers, als feines von ihm

gewußten und für ihn und zu ſeinem Schuße gültigen

Gereße$ , in deſſen Vodftredung an ihm er ſomit ſelbſt die
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.

Befriedigung der Gerechtigkeit, nur die That des Seinigen ,

findet.

S . 221,

DasMitglied der bürgerlichen Geſellſchaft hatdas Recht,im

Gerichtzu ſtehen , ſo wie die Pflicht, ſichvor Gericht zu

ftellen , und ſein ſtreitiges Recht nur von dem Gericht zu nehmen .

Zuſaß. Weil jedes Individuum das Recht hat, im

Gericht zu ſtehen , muß es auch die Gefeße kennen , denn

ſonſt würde ihm dieſe Befugniß nichts helfen . Aber das

Individuum hat auch die Pflicht, fich vor Gericht zu ſtellen .

Im Feudalzuſtande ſtellte oft der Mächtige ſich nicht , for

derte das Gericht heraus , und behandelte es als ein Un

recht des Gerichts , den Mächtigen vor fich zu fordern . Dieß

find aber Zuſtände , die dem , was ein Gericht ſeyn ſou ,

widerſprechen . In der neueren Zeit muß der Fürſt in

Privatſachen die Gerichte über ſich erkennen , und gewöhnlich .

gehen in freien Staaten die Proceſſe deſſelben verloren .

S. 222.

Vor den Gerichten erhält das Recht die Beſtimmung, ein

erweisbares ſeyn zu müſſen . Der Rechtsgang ſeßt die

Partheien in den Stand, ihre Beweismittel und Rechtsgründe

geltend zu machen , und den Richter, ſich in die Kenntniß der

Sache zu ſeßen . Dieſe Schritte find felbft Rechte, ihr Gang

- muß ſomit geſeßlich beſtimmt ſeyn und ſte machen auch einen

weſentlichen Theil der theoretiſchen Rechtswiſſenſchaft aus.

3 ufaß. Es mag den Menſchen empören , daß er weiß

ein Recht zu haben , das ihm als ein unerweisbares abge

ſprochen wird , aber das Recht, das ich habe, muß zugleich

ein Geſeptes ſeyn : ich muß es darſtellen , erweiſen können ,

und nur dadurch , daß das Anfichſeyende auch geſeßt wird ,

kann es in der Geſellſchaft gelten .

S. 223.

Durch die Zerſplitterung dieſer Handlungen in immer mehr
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vereinzelte Handlungen und deren Rechte, die in fich keine Grenze

enthält , tritt der Rechtsgang, an ſich ſchon Mittel, als etwas

Aeußerliches ſeinem Zwecke gegenüber. — Indem den Partheien

das Recht, ſolchen weitläufigen Formalismus durchzumachen, der

ihr Recht iſt, zuſteht, ſo iſt , indem er ebenſo zu einem Uebel

und ſelbſt Werkzeuge des Unrechts gemacht werden kann , es

ihnen von Gerichts wegen , um die Partheien und das Recht

ſelbſt als die ſubſtantielle Sache, worauf es ankommt, gegen den

Rechtsgang und deſſen Mißbrauch in Schuß zu nehmen , — zur

Pflicht zu machen , einem einfachen Gerichte (Schieds- Friedens- -

gericht) und dem Verſuche des Vergleichs ſich zu unterwerfen ,

ehe ſie zu jenem ſchreiten .

Die Billigkeit enthält einen dem formellen Rechte aus

moraliſchen oder andern Rücfichten geſchehenen Abbruch,

und bezieht ſich zunächſt auf den Inhalt des Rechtsſtreits.

Ein Billigkeitsgerichtshof aber wird die Bedeutung

haben , daß er über den einzelnen Fall, ohne ſich an die

Formalitäten des Rechtsganges und insbeſondere an die

objektiven Beweismittel, wie ſie geſeßlich gefaßt werden kön

nen , zu halten , ſo wie auch in dem eigenen Intereſſe des

einzelnen Falles als dieſes, nicht im Intereſſe einer all

gemeinen zu machenden geſeblichen Dispoſition , entſcheidet.

S. 224.

Wie die öffentliche Bekanntmachung der Geſeke unter die

Rechte des ſubjektiven Bewußtſeyns fält (S . 215.), ſo auch die

Möglichkeit , die Verwirklichung des Geſeßes im beſondern

Falle , nämlich den Verlauf von äußerlichen Handlungen , von

Rechtsgründen u . 7. F. zu kennen , indem dieſer Verlauf an ſich

eine allgemein gültige Geſchichte iſt, und der Fall ſeinem beſont

deren Inhalte nach zwar nur das Intereſſe der Partheien , der

allgemeine Inhalt aber das Recht darin , und deſſen Entſcheidung

das Intereffe Aller betrifft, – Deffentlichkeit der Rechts

pflege.
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Deliberationen der Mitglieder des Gerichts, über das

zu fällende Urtheil unter fich find Aeußerungen der noch

beſonderen Meinungen und Anſichten , alſo ihrer Natur

nach nichts Deffentliches .

Zuſaß. Die Deffentlichkeit der Rechtspflege nimmt der

gerade Menſchenſinn für das Rechte und Richtige. Sin

großer Grund dagegen war ewig die Vornehmheit der Ge

richtsherren , die ſich nicht jedem zeigen wollen , und ſich als

Horte des Rechts anſehen , in das die Laien nicht eindrin

gen follen . Es gehört zum Rechte aber namentlich das

Zutrauen , das die Bürger zu demſelben haben , und dieſe

Seite iſt es , welche die Offentlichkeit des Rechtſprechens

fordert. Das Recht der Deffentlichkeit beruht darauf, daß

der Zwec des Gerichts das Recht iſt, welches als eine

Allgemeinheit auch vor die Allgemeinheit gehört; dann aber

auch darauf, daß die Bürger die Ueberzeugung gewinnen ,

daß wirklich Recht geſprochen wird .

$. 225.

In dem Geſchäfte des Rechtſprechens als der Anwendung

des Geſeßes auf den einzelnen Fall unterſcheiden ſich die zwei

Seiten , erſtens die Erkenntniß der Beſchaffenheit des Falls

nach ſeinerunmittelbaren Einzeln heit, ob ein Vertrag u . P.F.

vorhanden , eine verlegende Handlung begangen , und wer deren

Thäter fey, und im peinlichen Rechte die Reflerion als Bes

ſtimmung der Handlung nach ihrem ſubſtantiellen , verbreches

riſchen Charakter ( S. 119. Anm .), – zweitens die Subſums

tion des Falles unter das Gefeß der Wiederherſtellung des

Rechts , worunter im Peinlichen die Strafe begriffen iſt. Die

Entſcheidungen über dieſe beiden verſchiedenen Seiten ſind vers

ſchiedene Funktionen .

In der römiſchen Gerichtsverfaſſung fam die Unter

ſcheidung dieſer Funktionen darin vor, daß der Prätor feine

Entſcheidung gab, im Fall ſich die Sache ſo oder ſo per
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en

halte, und daß er zur Unterſuchung dieſes Verhaltens einen

beſondern Juder beſtellte. – Die Charakteriſirung einer

Handlung nach ihrer beſtimmten verbrecheriſchen Qualität

(ob z. B . ein Mord oder Tödtung ) iſt im engliſchen Rechts :

verfahren der Einſicht oder Wiufür des Anklägers über

laffen , und das Gericht kann feine andere Beſtimmung

faffen , wenn es jene unrichtig findet.

S. 226 .

Vornehmlich die Leitung des ganzen Ganges der Unter

ſuchung, dann der Rechtshandlungen der Partheien , als welche

ſelbft Rechte ſind (S . 222.), dann auch die zweite Seite des

Rechtsurtheils (f. vorherg. S.) iſt ein eigenthümliches Geſchäft

des juriſtiſchen Richters , für welchen als Drgan des Geſebes

der Fall zur Möglichkeit der Subſumtion vorbereitet , d. i aus

ſeiner erſcheinenden empiriſchen Beſchaffenheit heraus, zur aner

kannten Thatſache und zur allgemeinen Qualifikation erhoben

worden ſeyn muß.

S . 227.

Die erſtere Seite , die Erkenntniß des Falles in ſeiner

unmittelbaren Einzelnheit und ſeineQualificirung enthält für

fich kein Rechtſprechen . Sie iſt eine Erkenntniß, wie ſie jedem

gebildeten Menſchen zuſteht. Inſofern für die Qualifikation

der Handlung das ſubjektive Moment der Einſicht und Abſicht

des Handelnden (ſ. II. Th.) weſentlich iſt, und der Beweis

ohnehin nicht Vernunft- oder abſtrakte Verſtandesgegenſtände,

ſondern nur Einzelnheiten , Umſtände und Gegenſtände ſinnlicher

Anſchauung und ſubjektiver Gewißheit betrifft, daher keine abſolut

objektive Beſtimmung in ſich enthält , ſo iſt das Leßte in der

Entſcheidung die ſubjektiveUeberzeugungund das Gewiſſen

(animi sententia ) , wie in Anſehung des Beweiſes , der auf

Ausſagen und Verſicherungen Anderer beruht, der Eid die zwar

ſubjektive , aber leßte Bewährung iſt.

Bei dem in Rede ſtehenden Gegenſtand ift es eine
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Hauptſache , die Natur des Beweiſens, auf welches es

hier ankommt, in 's Auge zu faſſen und es von dem Erken

nen und Beweiſen anderer Art zu unterſcheiden . Eine Ver

nunftbeſtimmung , wie der Begriff des Rechts ſelbſt iſt, zu

beweiſen , d. i. ihre Nothwendigkeit zu erkennen , erfordert

eine andere Methode, als der Beweis eines geometriſchen

Lehrſaßes . Ferner bei Legterem iſt die Figur vom Ver

ftande beſtimmt und einem Gefeße gemäß bereits abſtrakt

gemacht ; aber bei einem empiriſchen Inhalt, wie eine That

fache iſt, iſt der Stoff des Erkennens die gegebene finnliche

Anſchauung und die ſinnliche ſubjektive Gewißheit und das

Ausſprechen und Verſichern von ſolcher, – woran nun das

Schließen und Kombiniren aus ſolchen Ausſagen , Zeug

nifſen , Umſtänden und dergl. thätig iſt. Die objektive Wahr

heit , welche aus ſolchem Stoffe und der ihm gemäßen Me

thode, bei dem Verſuche ſie für ſich objektiv zu beſtimmen ,

auf halbe Beweiſe und in weiterer wahrhafter Ronſe

quenz, die zugleich eine formelle Jnkonſequenz in fich enthält,

auf außerordentliche Strafen führt, hervorgeht, hat

einen ganz andern Sinn, als die Wahrheit einer Vernunft

beſtimmung oder eines Saßes, deſſen Stoff ſich der Ver

ſtand bereits abſtrakt beſtimmt hat. Daß nun ſolche empi

riſche Wahrheit einer Begebenheit zu erkennen , in der eigent

lich juriſtiſchen Beſtimmung eines Gerichts , daß in dieſer

eine eigenthümliche Qualität hierfür und damit ein aus

ſchließendes Recht an ſich und Nothwendigkeit liege, dieß

aufzuzeigen machte einen Hauptgeſichtspunkt bei der Frage

aus, inwiefern den förmlichen juriſtiſchen Gerichtshöfen das

Urtheil über das Faktum wie über die Rechtsfrage zuzu

ſchreiben ſey .

Zuſaß. Es iſt kein Grund vorhanden , anzunehmen ,

daß der juriſtiſche Richter allein den Thatbeſtand feſtſtellen

folle , da dieß die Sache jeder allgemeinen Bildung iſt, und

6 .
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nicht einer bloß juriſtiſchen : die Beurtheilung des Thatbe

ſtandes geht von empiriſchen Umſtänden aus, von Zeug

niſſen über die Handlung und dergleichen Anſchauungen ,

dann aber wieder von Thatſachen , aus denen man auf die

Handlung ſchließen kann , und die ſie wahrſcheinlich oder

unwahrſcheinlich machen . Es ſou hier eine Gewißheit

erlangt werden , keine Wahrheit im höheren Sinne, welche

etwas durchaus Ewiges iſt : dieſe Gewißheit iſt hier die

ſubjektive Ueberzeugung , das Gewiffen , und die Frage iſt,

welche Form ſoll dieſe Gewißheit im Gericht erhalten . Die

Forderung des Eingeſtändniſſes , abſeiten des Verbrechers ,

welche ſich gewöhnlich im deutſchen Rechte vorfindet, hat

das Wahre, daß dem Recht des ſubjektiven Selbſtbewußt

ſeynd dadurch ein Genüge geſchieht : denn das , was die

Richter ſpredjen , muß im Bewußtſeyn nicht verſchieden ſeyn ,

und erſt, wenn der Verbrecher eingeſtanden hat , iſt kein

Fremdes mehr gegen ihn in dem Urtheil. Hier tritt nun

aber die Schwierigkeit ein , daß der Verbrecher läugnen kann ,

und dadurch das Intereſſe der Gerechtigkeit gefährdet wird .

Soll nun wieder die ſubjektive Ueberzeugung des Richters

gelten , ſo geſchieht abermals eine Härte , indem der Menſch

nicht mehr als Freier behandelt wird. Die Vermittelung

iſt nun , daß gefordert wird, der Ausſpruch der Schuld oder

Unſchuld ſolle aus der Seele des Verbrechers gegeben ſeyn,

- das Geſchwornengerich t.

S . 228.

Das Recht des Selbſtbewußtſeyns der Parthei iſt im Richa

terſpruch; nach der Seite, daß er die Subſumtion des quali

ficirten Falles unter das Gefeß iſt, in Anſehung des Gefeßes

dadurch bewahrt, daß das Geſeß bekannt und damit das Gefeß

der Parthei ſelbſt, und in Anſehung der Subſumtion, daß der

Rechtsgang öffentlich iſt. Aber in Anſehung der Entſcheidung

über den beſondern , ſubjektiven und äußerlichen Jnhalt der
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Sache, deffen Erkenntniß in die erſten der S. 225. angegebenen

Seiten fält, findet jenes Recht in dem Zutrauen zu der Sub

jektivität der Entſcheidenden ſeine Befriedigung. Dieß Zutrauen

gründet ſich vornehmlich auf die Gleichheit der Parthei mit den :

ſelben nach ihrer Beſonderheit, dem Stande , und dergleichen .

Das Recht des Selbſtbewußtſeyns , das Moment der

fubjektiven Freiheit , kann als der ſubſtantielle Geſichts

punkt in der Frage über Nothwendigkeit der öffentlichen

Rechtspflege und der ſogenannten Geſchwornengerichte

angeſehen werden . Auf ihn reducirt fich das Weſentliche,

was in der Form der Nüßlichkeit für dieſe Inſtitutionen

vorgebracht werden fann. Nach anderen Rückſichten und

Gründen von dieſen oder jenen Vortheilen oder Nachtheilen ,

kann herüber und hinüber geſtritten werden , ſie ſind wie

alle Gründe des Raiſonnements ſekondär und nicht ent

ſcheidend, oder aber aus andern vielleicht höhern Sphären

genommen . Daß die Rechtspflege an fich von rein ju

riſtiſchen Gerichten gut, vielleicht beſſer als mit andern In

ſtitutionen , ausgeübt werden könne, um dieſe Möglichkeit

handelt es ſich inſofern nicht, als , wenn ſich auch dieſe

Möglichkeit zur Wahrſcheinlichkeit, ja ſelbſt zur Nothwen

digkeit ſteigern ließe, es von der andern Seite immer das

Recht des Selbſtbewußtſeyns iſt, welches dabei ſeine

Anſprüche behält und ſie nicht befriedigt findet. - Wenn

die Kenntniß des Rechtes durch die Beſchaffenheit deſſen ,

was die Geſeße in ihrem Umfange ausmacht, ferner des

Ganges der gerichtlichen Verhandlungen , und die Möglich

keit, das Recht zu verfolgen , Eigenthum eines auch durch

Terminologie, die für die, um deren Recht es geht, eine

fremde Sprache iſt, ſich ausſchließend machenden Standes

iſt , ſo find die Mitglieder der bürgerlichen Geſellſchaft, die

für die Subſiſtenz auf ihre Thätigkeit, ihr eigenes

Wiſſen und Wollen angewieſen ſind , gegen das nicht
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nur Perſönlichſte und Eigenfte, ſondern auch das Subſtan

tielle und Vernünftige darin , das Recht, fremde gehalten

und unter Vormundſchaft, ſelbſt in eine Art von Leib

eigenſchaft gegen ſolchen Stand, geſeßt. Wenn ſie wohl

das Recht haben , im Gerichte leiblich , mit den Füßen , zu

gegen zu feyn in judicio stare) , ſo iſt dieß wenig ,

wenn ſie nicht geiſtig , mit ihrem eigenen Wiſſen gegen

wärtig ſeyn ſollen , und das Recht, das ſie erlangen , bleibt

ein äußerliches Schickſal für ſte.

S. 229.

In der Rechtspflege führt ſich die bürgerliche Geſellſchaft,

in der ſich die Idee in der Beſonderheit verloren und in die

Trennung des Innern und Aeußern auseinandergegangen iſt, zu

deren Begriffe, der Einheit des an fich Tenenden Allgemeinen

mit der ſubjektiven Beſonderheit zurück, jedoch dieſe im einzelnen

Falle und jenes in der Bedeutung des abſtrakten Rechts.

Die Verwirklichung dieſer Einheit in der Ausdehnung auf den

ganzen Umfang der Beſonderheit, zunächſt als relativer Vereini

gung, macht die Beſtimmung der Polizei, und in beſchränkter,

aber konkreter Totalität , die Korporation aus.

Zuſaß. In der bürgerlichen Geſellſchaft iſt die Au

gemeinheit nur Nothwendigkeit : im Verhältniß der Bedürf

niffe iſt nur das Recht als ſolches das Feſte. Aber dieß

Recht, ein bloß beſchränkter Kreis , bezieht ſich nur auf die

Beſchüßung deſſen , was ich habe: dem Rechte als ſolchem

iſt das Wohl ein Aeußerliches. Dieſes Wohl iſt jedoch in

dem Syſtem der Bedürfniſſe eine weſentliche Beſtimmung.

Das Augemeine alſo, das zunächſt nur das Recht iſt, hat

ſich über das ganze Feld der Beſonderheit auszudehnen .

Die Gerechtigkeit iſt ein Großes in der bürgerlichen Geſell

ſchaft: gute Geſeße werden den Staat blühen laſſen , und

freies Eigenthum iſt eine Grundbedingung des Glanzes

deſſelben ; aber indem ich ganz in die Beſonderheit verfloch
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ten bin , habe ich ein Recht zu fordern , daß in dieſem Zu

ſammenhang auch mein beſonderes Wohl gefördert werde:

c8 ſoll auf mein Wohl, auf meine Beſonderheit Rücficht

genommen werden , und dieß geſchieht durch die Polizei und

Korporation .

C . Die Polizei und korporation .

S. 230 .

Im Syſtem der Bedürfniſſe iſt die Subfiftenz und

das Wohl jedes Einzelnen als eine Möglichkeit, deren Wirk

lichkeit durch ſeine Wilfür und natürliche Beſonderheit, ebenſo

als durch das objektive Syſtem der Bedürfniffe bedingt iſt; durch

die Rechtspflege wird die Verlegung des Eigenthums und der

Perſönlichkeit getilgt. Das in der Beſonderheit wirkliche

Recht enthält aber ſowohl, daß die Zufälligkeiten gegen den

einen und den anderen Zweck aufgehoben ſeyen, und die un

geſtörte Sicherheit der Perſon und des Eigenthums be:

wirkt, als daß die Sicherung der Subſiſtenz und des Wohls

der Einzelnen , – daß das beſondere Wohl als Recht

behandelt und verwirklicht ſey .

a ) Die Polizei.

S. 231.

Die fichernde Macht des Allgemeinen bleibt zunächſt, inſo :

fern für den einen oder anderen Zweck der beſondere Wille noch

das Princip iſt, Theils auf den Kreis der Zufälligkeiten

beſchränkt, Theils eine äußere Ordnung.

S. 232 .

Außer den Verbrechen , welche die allgemeine Macht zu ver

hindern oder zur gerichtlichen Behandlung zu bringen hat, -

der Zufälligkeit als Wiüfür des Böſen , – hat die erlaubte

Wiükür für ſich rechtlicher Handlungen und des Privatgebrauchs

des Eigenthums, auch äußerliche Beziehungen auf andere Ein

zelne , ſo wie auf ſonſtige öffentliche Veranſtaltungen eines ge
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meinſamen Zweds. Durch dieſe allgemeine Seite werden Pri

yathandlungen eine Zufälligkeit, die aus meiner Gewalt tritt,

und den andern zum Schaden oder Unrecht gereichen kann oder

gereicht.

$. 233.

Dieß iſt zwar nur eine Möglichkeit des Schadens, aber

daß die Sache nichts ſchadet, iſt als eine Zufälligkeit gleichfalls

nicht mehr; dieß iſt die Seite des Unrechts , die in ſolchen

Handlungen fiegt, ſomit der lebte Grund der Polizeilichen Straf

gerechtigkeit.

9. 234

Die Beziehungen des äußerlichen Daſeyns fallen in die

Verſtandes -Unendlichkeit; es iſt daher keine Grenze an ſich vors

handen, was ſchädlich oder nicht ſchädlich , auch in Rückſicht auf

Verbrechen, was verdächtig oder unverdächtig ſey, was zu ver

bieten oder zu beaufſichtigen , oder mit Verboten , Beaufſichtigung

und Verdacht,Nachfrageund Rechenſchaftgebung verſchont zu laſſen

ſen . Es ſind die Sitten , der Geiſt der übrigen Verfaſſung, der

jedesmalige Zuſtand , die Gefahr des Augenblics u . ſ. f., welche

die näheren Beſtimmungen geben .

Zuſaß. Es ſind hier keine feſten Beſtimmungen zu

geben und keine abſoluten Grenzen zu ziehen . Alles iſt

hier perſönlich , das ſubjektive Meinen tritt ein , und der

Geiſt der Verfaſſung , die Gefahr der Zeit haben die nähe

ren Umſtände mitzutheilen . In Kriegszeiten iſt z. B .manches

fonſt Unſchädliche als ſchädlich anzuſehen . Durch dieſe Sei

ten der Zufälligkeit und willkürlichen Perſönlichkeit erhält

die Polizei etwas Gehäſſiges. Sie kann bei ſehr gebil

deter Reflerion die Richtung nehmen , alles Mögliche in ihr

Bereich zu ziehen : denn in Allem läßt ſich eine Beziehung

finden , durch die etwas ſchädlich werden könnte. Darin

kann die Polizei ſehr pedantiſch zu Werke gehen , und das

gewöhnliche Leben der Individuen geniren . Aber , welcher

Rechtsphiloſ. 3te Aufl. 19
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Uebelſtand dieß auch iſt, eine objektive Grenzlinie fann hier

nicht gezogen werden .

S. 235.

In der unbeſtimmten Vervielfältigung und Verſchränkung

der täglichen Bedürfniſſe ergeben ſich in Rückſicht auf die Her

beiſchaffung und den Umtauſch derMittel ihrer Befriedi

gung, auf deren ungehinderte Möglichkeit fich jeder verläßt, ſo

wie in Rücficht der darüber ſo ſehr als möglich abzukürzenden

Unterſuchungen und Verhandlungen , Seiten ,die ein gemeinſames

Intereſſe ſind, und zugleich für Alle das Geſchäft von Einem ,

- und Mittel und Veranſtaltungen , welche für gemeinſchaftlichen

Gebrauch ſeyn können . Dieſe allgemeinen Geſchäfte und

gemeinnüßigen Veranſtaltungen fordern die Aufſicht und Vor

forge der öffentlichen Macht.

S. 236 .

Die verſchiedenen Intereſſen der Producenten und Konſu

menten können in Rolliſion mit einander kommen , und wenn fich

zwar das richtige Verhältniß im Ganzen von ſelbſt herſtellt, ſo

bedarf die Ausgleichung auch einer über beiden ſtehenden mit

Bewußtſein vorgenommenen Regulirung. Das Recht zu einer

ſolchen für das Einzelne (3. B . Taration der Artikel der ge

meinſten Lebensbedürfniſſe) liegt darin , daß das öffentliche Aus

ſtellen von Waaren , die von ganz allgemeinem , alltäglichen Ge

brauche find,nicht ſowohl einem Individuum als ſolchem , ſondern

ihm als Allgemeinen , dem Publikum angeboten werden , deſſen

Recht, nicht betrogen zu werden , und die Unterſuchung der Waa

ren , als ein gemeinſames Geſchäft von einer öffentlichen Macht

vertreten und beſorgt werden kann. -- Vornehmlich aber macht

die Abhängigkeit großer Induſtriezweige von auswärtigen Um

ftänden und entfernten Kombinationen ,welche die an jene Spha

ren angewieſenen und gebundenen Individuen in ihrem Zuſam

menhang nicht überſehen können , eine allgemeine Vorſorge und

Leitung nothwendig.
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Gegen die Freiheit des Gewerbes und Handels in der

bürgerlichen Geſellſchaft iſt das andere Ertrem die Verſor.

gung, ſo wie die Beſtimmung der Arbeit Aller durch öffent

liche Veranſtaltung , wie etwa auch die alte Arbeit der Py

ramiden und der andern ungeheuren ägyptiſchen und aſta

tiſchen Werke, welche für öffentliche Zwecke ohne die Ver

mittelung der Arbeit des Einzelnen durch ſeine beſondere

Willkür und ſein beſonderes Intereſſe hervorgebracht wur

den . Dieſes Intereſſe ruft jene Freiheit gegen die höhere

Regulirung an , bedarf aber, je mehr es blind in den ſelbſt

ſüchtigen Zweck vertieft, um ſo mehr einer ſolchen , und zum

Allgemeinen zurückgeführt zu werden , und um die gefähr

lichen Zuckungen und die Dauer des Zwiſchenraumes , in

welchem ſich die Kolliſionen auf dem Wege bewußtloſer Noth

wendigkeit ausgleichen ſollen , abzukürzen und zu mildern .

Zuſaß. Die polizeiliche Aufſicht und Vorſorge hat den

Zweck, das Individuum mit der allgemeinen Möglichkeit zu

vermitteln , die zur Erreichung der individuellen Zwede vor

handen iſt . Sie hat für Straßenbeleuchtung , Brüdenbau ,

Taration der täglichen Bedürfniſſe, ſo wie für die Geſund

heit Sorge zu tragen. Hier find nun zwei Hauptanſichten

herrſchend. Die eine behauptet, daß der Polizei die Aufſicht

über Alles gebühre, die andere, daß die Polizei hier nichts

zu beſtimmen habe , indem Jeder ſich nach dem Bedürfniß

des Anderen richten werde. Der Einzelne muß freilich ein

Recht haben , ſich auf dieſe oder jene Weiſe ſein Brot zu

verdienen , aber auf der anderen Seite hat auch das Pu

blikum ein Recht zu verlangen , daß das Nöthige auf ge

hörige Weiſe geleiſtet werde. Beide Seiten ſind zu befrie

digen , und die Gewerbefreiheit darf nicht von der Art ſeyn ,

daß das allgemeine Befte in Gefahr kommt.

S. 237.

Wenn nun die Möglichkeit der Theilnahme an dem allges

19 *
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meinen Vermögen für die Individuen vorhanden und durch die

öffentliche Macht geſichert iſt, ſo bleibt ſie, ohnehin daß dieſe

Sicherung unvollſtändig bleiben muß, noch von der ſubjektiven

Seite den Zufälligkeiten unterworfen , und um ſo mehr, je mehr

fie Bedingungen der Geſchicklichkeit , Geſundheit, Kapital u . F. w .

vorausſeßt.

S. 238 .

* Zunächft iſt die Familie das ſubſtantielle Ganze , dem die

Vorſorge für dieſe beſondere Seite des Individuums ſowohl in

Rüdſicht der Mittel und Geſchidlichkeiten , um aus dem alges

meinen Vermögen ſich erwerben zu können , als auch ſeiner Sub

fiftenz und Verſorgung im Falle eintretender Unfähigkeit, ange

hört. Die bürgerliche Geſellſchaft reißt aber das Individuum

aus dieſem Bande heraus, entfremdet deſſen Glieder einander,

und anerkennt ſie als ſelbſtſtändige Perſonen ; fie ſubſtituirt ferner

ftatt der äußern unorganiſchen Natur und des väterlichen Bo

dens, in welchem der Einzelne ſeine Subſiſtenz hatte, den ihri

gen , und unterwirft das Beſtehen der ganzen Familie elbſt, der

Abhängigkeit von ihr, der Zufälligkeit. So iſt das Individuum

Sohn der bürgerlichen Geſellſchaft geworden , die ebenſo

ſehr Anſprüche an ihn, als er Rechte auf ſie hat.

Z uſaß. Die Familie hat allerdings für das Brot der

Einzelnen zn ſorgen , aber ſie iſt in der bürgerlichen Geſell

ſchaft ein Untergeordnetes und legt nur den Grund : fie iſt

nichtmehr von ſo umfaſſender Wirkſamkeit. Die bürgerliche

Geſellſchaft iſt vielmehr die ungeheure Macht, die den Men

ſchen an ſich reißt, von ihm fordert, daß er für ſie arbeite,

und daß er Alles durch ſie ſey und vermittelſt ihrer thue

Soll der Menſch ſo ein Glied der bürgerlichen Geſellſchaft

ſeyn , ſo hat er ebenſo Rechte und Anſprüche an ſie, wie er

ſie in der Familie hatte. Die bürgerliche Geſellſchaft muß

ihr Mitglied ſchüßen , feine Rechte vertheidigen , ſo wie der Ein

zelne den Rechten der bürgerlichen Geſellſchaft verpflichtet ift.
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$. 239.

Sie hat in dieſem Charakter der allgemeinen Familie

die Pflicht und das Recht gegen die Willkür und Zufälligkeit

der Eltern , auf die Erziehung, inſofern ſie fich auf die

Fähigkeit, Mitglied der Geſellſchaft zu werden , bezieht, vornehm

lich wenn ſie nicht von den Eltern ſelbſt, ſondern von Anderen

zu vollenden iſt, Aufſicht und Einwirkung zu haben , — ingleichen

inſofern gemeinſame Veranſtaltungen dafür gemacht werden kön

nen , dieſe zu treffen .

Zuſaß. Die Grenze zwiſchen den Rechten der Eltern

und der bürgerlichen Geſellſchaft iſt hier ſehr ſchwer zu

ziehen . Die Eltern meinen gewöhnlich in Betreff auf Er

ziehung volle Freiheit zu haben , und Alles machen zu kön

nen, was ſie nur mögen . Bei aller Deffentlichkeit der Er

ziehung kommt die Hauptoppoſition gewöhnlich von den

Eltern her , und ſie ſind es , die über Lehrer und Anſtalten

ſchreien und reden , weil fich ihr Belieben gegen dieſelben

feßt. Troß dem hat die Geſellſchaft ein Recht, nach ihren

geprüften Anſichten hierbei zu verfahren , die Eltern zu zwin

gen , ihre Kinder in die Schule zu ſchicken , ihnen die Poden

impfen zu laſſen u . f. w . Die Streitigkeiten , die in Franks

reich zwiſchen der Forderung des freien Unterrichts , das

heißt des Beliebens der Eltern , und der Aufſicht des Staa

tes beſtehen , gehören hierher.

$. 240.

Gleicher Weiſe hat ſie die Pflicht und das Recht über die,

welche durch Verſchwendung die Sicherheit ihrer und ihrer Fa

milie Subſiſtenz vernichten , in Vormundſchaft zu nehmen und

an ihrer Stelle den Zweck der Geſellſchaft und den ihrigen

auszuführen .

: Zuſaß. In Athen war es Geſeß , daß jeder Bürger

darüber Rechenſchaft geben mußte , wovon er lebe: jeßt hat

man die Anſicht, daß dieß Niemanden etwas angehe. Aller
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dings iſt jedes Individuum einer Seits für: fich , anderer

Seits aber iſt es auch Mitglied im Syſtem der bürger

lichen Geſellſchaft, und inſofern jeder Menſch von ihr das

Recht hat , die Subſiſtenz zu verlangen , muß ſie ihn auch

gegen fich ſelbſt ſchüßen . Es iſt nicht allein das Verhun:

gern , um was es zu thun iſt, ſondern der weitere Geſichts

punkt iſt, daß kein Pöbel entſtehen ſoll. Weil die bürger

liche Geſellſchaft ſchuldig iſt die Individuen zu ernähren ,

hat ſie auch das Recht dieſelben anzuhalten , für ihre Sub

fiftenz zu ſorgen .

S. 241.

Aber ebenſo als die Willfür, können zufällige, phyſiſche und

in den äußeren Verhältniſſen (S . 200 .) liegende Umſtände Indi

viduen zur Armuth herunter bringen , einem Zuſtande, der ihnen

die Bedürfniſſe der bürgerlichen Geſellſchaft läßt, und der, indem

fie ihnen zugleich die natürlichen Erwerbmittel ( S. 217.) entzogen

und das weitere Band der Familie als eines Stammes aufhebt,

( S. 181.) dagegen ſie aller Vortheile der Geſellſchaft, Erwerbs

fähigkeit von Geſchicklichkeiten und Bildung überhaupt, auch der

Rechtspflege, Geſundheitsſorge, ſelbſt oft des Troſtes der Religion

u . f. f. mehr oder weniger verluftig macht. Die allgemeine

Macht übernimmtdie Stelle der Familie bei den Armen , ebenſo

fehr in Rüdficht" ihres unmittelbaren Mangels, als der Geſin

nung der Arbeitsſcheu , Bösartigkeit, und der weiteren Laſter, die

aus folcher Lage und dem Gefühl ihres Unrechts entſpringen .

S . 242.

Das Subjektive der Armuth und überhaupt der Noth aller

Art, der ſchon in ſeinem Naturkreiſe jedes Individuum ausgeſeßt

ift, erfordert auch eine ſubjektive Hülfe ebenſo in Rücficht der

beſonderen Umſtände als des Gemüths und der Liebe.

Hier iſt der Ort , wo bei aller allgemeinen Veranſtaltung die

Moralität genug zu thun findet. Weil aber dieſe Hülfe für
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fich und in ihren Wirkungen von der Zufälligkeit abhängt, ſo

geht das Streben der Geſellſchaft dahin , in der Nothdurft und

ihrer Abhülfe das Augemeine herauszufinden und zu veranſtal

ten , und jene Hülfe entbehrlicher zu machen. .

Das Zufällige des Almoſens, der Stiftungen , wie des

Lampenbrennens bei Heiligenbildern u . ſ. f. wird ergänzt

durch öffentliche Armenanſtalten , Krankenhäuſer, Straßenbe

leuchtung u . ſ. w . Der Mildthätigkeit bleibt noch genug

für ſich zu thun übrig, und es iſt eine falſche Anſicht, wenn

fie der Beſonderheit des Gemüths und der Zufällig

keit ihrer Geſinnung und Kenntniß dieſe Abhülfe der Noth

allein vorbehalten wiſſen will, und ſich durch die verpflich

tenden allgemeinen Anordnungen und Gebote verleßt und

gefränkt fühlt. Der öffentliche Zuſtand iſt im Gegentheil

für um ſo vollkommener zu achten , je weniger dem Indivi

duum für ſich nach ſeiner beſondern Meinung, in Vergleich

mit dem , was auf allgemeine Weiſe veranſtaltet iſt, zu thun

übrig bleibt.

S . 243.

Wenn die bürgerliche Geſellſchaft ſich in ungehinderter Wirk

famkeit befindet, ſo iſt ſte innerhalb ihrer ſelbft in fortschrei.

tender Bevölkerung und Induſtrie begriffen . — Durch die

Verallgemeinerungdes Zuſammenhangs derMenſchen durch

ihre Bedürfniſſe, und der Weiſen, die Mittel für dieſe zu berei

ten und herbeizubringen , vermehrt ſich die Anhäufung der

Reichthümer,denn aus dieſer gedoppelten Augemeinheit wird

der größte Gewinn gezogen , – auf der einen Seite , wie auf

der andern Seite die Vereinzelung und Beſchränktheitder

beſondern Arbeit und damit die Abhängigkeit und Noth der

an dieſe Arbeit gebundenen Klaſſe , womit die Unfähigkeit der

Empfindung und des Genuſſes der weiteren Freiheiten und be

ſonders der geiſtigen Vortheile der bürgerlichen Geſellſchaft zu

ammenhängt.
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S. 244 .

Das Herabſinken einer großen Maffe unter das Maaß einer

gewiſſen Subſiſtenzweiſe , die ſich von ſelbſt als die für ein Mit

glied der Geſellſchaft nothwendige regulirt, – und damit zum

Verluſte des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre,

durch eigene Thätigkeit und Arbeit zu beſtehen , - bringt die

Erzeugung des Pöbel& hervor, die hinwiederum zugleich die

größere Leichtigkeit, unverhältnißmäßige Reichthümer in wenige

Hände zu koncentriren , mit ſich führt.

Zuſaß. Die niedrigſte Weiſe der Subfiftenz, die des

Pöbels, macht ſich von ſelbſt: dieß Minimum iſt jedoch bei

verſchiedenen Völkern ſehr verſchieden . In England glaubt

auch der Aermſte ſein Recht zu haben : dieß iſt etwas An

deres , als womit in anderen Ländern die Armen zufrieden

find. Die Armuth an ſich macht keinen zum Pöbel : dieſer

wird erſt beſtimmt durch die mit der Armuth ſich ver

knüpfende Geſinnung, durch die innere Empörung gegen die

Reichen , gegen die Geſellſchaft, die Regierung u . ſ. w . Fer

ner iſt damit verbunden , daß der Menſch, der auf die Zu

fälligkeit angewieſen iſt , leichtſinnig und arbeitsſcheu wird,

wie z. B . die Lazzaronis in Neapel. Somit entſteht im

Pöbel das Böſe, daß er die Ehre nicht hat, ſeine Subſi

ftenz durch ſeine Arbeit zu finden , und doch ſeine Subſiſtenz

zu finden als ſein Recht anſpricht. Gegen die Natur kann

kein Menſch ein Recht behaupten , aber im Zuſtande der

Geſellſchaft gewinnt der Mangel ſogleich die Form eines

Unrechts, was dieſer oder jener Klaffe angethan wird . Die

wichtige Frage,wie der Armuth abzuhelfen ſey, iſt eine vor

züglich die modernen Geſellſchaften bewegende und quälende.

S. 245.

Wird der reichern Klaſſe die direkte Laft aufgelegt, oder es

wären in anderem öffentlichen Eigenthum (reichen Hospitälern ,

Stiftungen , Klöſtern ) die direften Mittel vorhanden , die der Ar.
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muth zugehende Mafſe auf dem Stande ihrer ordentlichen Lebens

weiſe zu erhalten , ſo würde die Subſiſtenz der Bedürftigen ge

ſichert, ohnedurch die Arbeit vermittelt zu ſeyn , was gegen das

Princip der bürgerlichen Geſellſchaft und des Gefühls ihrer In

dividuen von ihrer Selbſtſtändigkeit und Ehre wäre , oder fie

würde durch Arbeit (durch Gelegenheit dazu ) vermittelt, ſo würde

die Menge der Produktionen vermehrt, in deren Ueberfluß und

dem Mangel der verhältniſmäßigen ſelbſt produktiven Konſumen

ten , gerade das llebel beſtehet, das auf beide Weiſen ſich nur

vergrößert. Es kommt hierin zum Vorſchein , daß bei dem

Uebermaaße des Reichthums die bürgerliche Geſellſchaft

nicht reich genug iſt, d. h. an dem ihr eigenthümlichen Ver

mögen nicht genug beſißt, dem Uebermaaße' der Armuth und

der Erzeugung des Pöbels zu ſteuern .

Dieſe Erſcheinungen laſſen ſich im Großen an Eng

lands Beiſpiel ſtudiren , ſo wie näher die Erfolge , welche

die Armentare , unermeßliche Stiftungen und ebenſo unbe

grenzte Privatwohlthätigkeit, vor allem auch dabei das Auf

heben der Korporation gehabt haben . Als das direkteſte

Mittel hat ſich daſelbſt (vornehmlich in Schottland) gegen

Armuth ſowohl als insbeſondere gegen die Abwerfung der

Scham und Ehre , der ſubjektiven Baſen der Geſellſchaft,

und gegen die Faulheit und Verſchwendung u . ſ. f., woraus

der Pöbel hervorgeht, dieß erprobt, die Armen ihrem Schick

ſal zu überlaſſen und ſie auf den öffentlichen Bettel anzu

weiſen .

. S. 246.

Durch dieſe ihre Dialektik wird die bürgerliche Geſellſchaft

über ſich hinausgetrieben ,zunächſt dieſebeſtimmte Geſellſchaft,

um außer ihr in anderen Völkern , die ihr an den Mitteln , wor

an ſie Ueberfluß hat, oder überhaupt an Kunſtfleiß u. f. f. nach

ſtehen , Konſumenten und damit die nöthigen Subſiſtenzmittel

zu ſuchen . no
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S . 247.

Wie für das Princip des Familienlebens die Erde, feſter

Grund und Boden , Bedingung iſt, ſo iſt für die Induſtrie

das nach Außen ſie belebende natürliche Element, das Meer.

In der Sucht des Erwerbs , dadurch , daß fie ihn der Gefahr

ausſeßt, erhebt ſie ſich zugleich über ihn und verſeßt das Feſt

werden an der Erdſcholle und den begrenzten Kreiſen des bür

gerlichen Lebens, ſeine Genüſſe und Begierden , mit dem Elemente

der Flüſſigkeit, der Gefahr und des Unterganges . So bringt fie

ferner durch dieß größte Medium der Verbindung entfernte Län :

der in die Beziehung des Verkehrs, eines den Vertrag einfüh

renden rechtlichen Verhältniffes, in welchem Verkehr fich zugleich

das größte Bildungsmittel, und der Handel ſeinewelthiſtoriſche

Bedeutung findet i

Daß die Flüſſe keine natürlichen Grenzen find,

für welche ſie in neueren Zeiten haben ſollen geltend ges

macht werden , ſondern ſie und ebenſo die Meere vielmehr

die Menſchen verbinden , daß es ein unrichtiger Gedanke

iſt, wenn Horaz ſagt (Carm . I, 3) :

- - deus abscidit

Prudens Oceano dissociabili

Terras, - -

zeigen nicht nur die Baſſins der Flüſſe, die von einem

Stamme oder Volke bewohnt werden , ſondern auch z. B .

die ſonſtigen Verhältniſſe Griechenlands, Joniens und Groß

griechenlands , – Bretagne's und Britanniens, Dänemarks

und Norwegens , Schwedens , Finnlands , Livlands u . f. f.,

– vornehmlich auch im Gegenſaße des geringern Zuſammen

hangs der Bewohner des Küſtenlandes mit denen des in

nern Landes. — Welches Bildungsmittel aber in dem Zu

ſammenhange mit dem Meere liegt, dafür vergleiche man

das Verhältniß der Nationen , in welchen der Kunſtfleiß

aufgeblüht iſt, zum Meere , mit denen , die ſich die Schiff
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fahrt unterſagt, und wie die Aegypter , die Indier , in fich

verðumpft und in den fürchterlichſten und ſchmählichſten

Aberglauben verſunken ſind , und wie alle großen , in fich

ſtrebenden Nationen ſich zum Meere drängen .

$. 248.

Dieſer erweiterte Zuſammenhang bietet auch das Mittel der

Roloniſation, zu welcher — einer ſporadiſchen oder ſyſtema

tiſchen — die ausgebildete bürgerliche Geſellſchaft getrieben wird,

undwodurch ſie Theils einem Theil ihrer Bevölkerung in einem

neuen Boden die Rückkehr zum Familienprincip, Theils ſich ſelbſt

damit einen neuen Bedarf und Feld ihres Arbeitsfleißes verſchafft.

Zuſaß. Die bürgerliche Geſellſchaft wird dazu getrie

ben , Kolonien anzulegen . Die Zunahme der Bevölkerung

hat ſchon für ſich dieſe Wirkung, beſonders aber entſteh

eine Menge, die die Befriedigung ihrer Bedürfniſſe nicht

durch ihre Arbeit gewinnen kann, wenn die Produktion das

Bedürfniß der Konſumtion überſteigt. Sporadiſche Koloni

ſation findet beſonders in Deutſchland Statt. Die Kolo

niften ziehen nach Amerika , Rußland , bleiben ohne Zuſam

menhang mit ihrem Vaterlande , und gewähren ſo dieſem

keinen Nußen . Die zweite und ganz von der erſten ver

ſchiedene Roloniſation iſt die ſyſtematiſche. Sie wird von

dem Staate veranlaßt, mit dem Bewußtſeyn und der Re

gulirung der gehörigen Weiſe der Ausführung. Dieſe Art

der Koloniſation iſt vielfältig bei den Alten , und namentlich

bei den Griechen vorgekommen , bei denen harte Arbeit nicht

die Sache des Bürgers war, deſſen Thätigkeit vielmehr den

öffentlichen Dingen fich zuwendete. Wenn nun die Bevöl

ferung ſo anwuchs, daß Noth entſtehen konnte für ſie zu

ſorgen , dann wurde die Jugend in eine neue Gegend ge

ſchickt, die Theils beſonders gewählt , Theils dem Zufal

des Findens überlaſſen war. In den neueren Zeiten hat

man den Kolonien nicht ſolche Rechte , wie den Bewohnern

Birgers war, bellie

Benn nun belir Fte But
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des Mutterlandes zugeſtanden , und es ſind Kriege und end

lich Emancipationen aus dieſem Zuſtande hervorgegangen ,

wie die Geſchichte der engliſchen und ſpaniſchen Kolonien

zeigt. Die Befreiung der Kolonien erweiſt fich ſelbſt als

der größte Vortheil für den Mutterſtaat, ſo wie die Frei

laſſung der Sklaven als der größte Vortheil für den Herrn.

$. 249.

Die polizeiliche Vorſorge verwirklicht und erhält zunäch ft

das Augemeine, welches in der Beſonderheit der bürgerlichen

Geſellſchaft enthalten iſt, als eine äußere Ordnung und

Veranſtaltung zum Schuß und Sicherheit der Maſſen von

beſonderen Zwecken und Intereſſen , als welche in dieſem Allge

meinen ihr Beſtehen haben , ſo wie ſie als höhere Leitung Vor

ſorge für die Intereſſen ( S. 246.) , die über dieſe Geſellſchaft

hinausführen , trägt. Indem nach der Idee die Beſonderheit

felbft dieſes Augemeine, das in ihren immanenten Intereſſen iſt,

zum Zweck und Gegenſtand ihres Willens und ihrer Thätigkeit

macht, ſo fehrt das Sittliche als ein Immanentes in die

bürgerliche Geſellſchaft zurüc ; dieß macht die Beſtimmung der

Korporation aus.

b ) Die Rorporation.

S. 250.

Der aderbauende Stand hat an der Subſtantialität

ſeines Familien - und Naturlebens in ihm ſelbſt unmittelbar ſein

fonkretes Algemeines , in welchem er lebt, der allgemeine

Stand hat in ſeiner Beſtimmung das Augemeine für ſich zum

Zwecke feiner Thätigkeit und zu ſeinem Boden . Die Mitte

zwiſchen beiden , der Stand des Gewerbes , iſt auf das Beſon

dere weſentlich gerichtet und ihm iſt daher vornehmlich die

Korporation eigenthümlich .

S. 251.

Das Arbeitsweſen der bürgerlichen Geſellſchaft zerfällt nach

der Natur ſeiner Beſonderheit in verſchiedene Zweige. Indem
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folches an fich Gleiche der Beſonderheit als Gemeinſames in

der Genoſſenſchaft zur Eriſtenz kommt, faßt und bethätigt

der auf ſein Beſonderes gerichtete, ſelbſtſüchtige Zweck zugleich

ſich als allgemeinen , und das Mitglied der bürgerlichen Geſell

ſchaft ift, nach ſeiner beſondern Geſchidlich keit, Mitglied

der Rorporation, deren allgemeiner Zweck damit ganz konkret

iſt und keinen weitern Umfang hat, als der im Gewerbe, dem

eigenthümlichen Geſchäfte und Intereſſe, liegt.

S. 252 .

Die Korporation hat nach dieſer Beſtimmung unter der Auf

ficht der öffentlichen Macht das Recht, ihre eigenen innerhalb

ihrer eingeſchloſſenen Intereſſen zu beſorgen ,Mitglieder nach der

objektiven Eigenſchaft ihrer Geſchidlichkeit und Rechtſchaffenheit,

in einer durch den allgemeinen Zuſammenhang ſich beſtimmenden

Anzahl anzunehmen und für die ihr Angehörigen die Sorge ge

gen die beſonderen Zufälligkeiten , ſo wie für die Bildung zur

Fähigkeit, ihr zugetheilt zu werden , zu tragen – überhaupt für

fie als zweite Familie einzutreten , welche Stellung für die

allgemeine, von den Individuen und ihrer beſondern Nothdurft

entferntere bürgerliche Geſellſchaft unbeſtimmter bleibt.

Der Gewerbsmann iſt verſchieden vom Tagelöhner, wie

von dem , der zu einem einzelnen zufälligen Dienſt bereit iſt.

Jener, der Meiſter, oder der es werden wiú, iſt Mitglied

der Genoſſenſchaft nicht für einzelnen zufälligen Erwerb, ſon

dern für den ganzen Umfang, das Augemeine feiner be

ſondern Subſiſtenz. — Privilegien als Rechte eines in

eine Korporation gefaßten Zweigs der bürgerlichen Geſell

Tchaft, und eigentliche Privilegien nach ihrer Etymologie,

unterſcheiden ſich dadurch von einander , daß die lekteren

Ausnahmeit vom allgemeinen Geſeße nach Zufälligkeit ſind,

jene aber nur geſeßlich gemachte Beſtimmungen , die in der

Natur der Beſonderheit eines weſentlichen Zweigs der

Geſellſchaft felbft liegen .
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S. 253.

In der Korporation hat die Familie nicht nur ihren feſten

Boden als die durch Befähigung bedingte Sicherung der

Subfiftenz, ein feſtes Vermögen ( S. 170.), ſondern Beides iſt

auch anerkannt, ſo daß das Mitglied einer Korporation ſeine

Tüchtigkeit und fein ordentliches Aus- und Fortkommen , daß es

Etwas ift, durch keineweitere åußere Bezeigungen darzu

legen nöthig hat. So iſt auch anerkannt, daß es einem Gan

zen , das ſelbſt ein Glied der allgemeinen Geſellſchaft ift, ange

hört und für den uneigennüßigern Zweck dieſes Ganzen Intereſſe

und Bemühungen hat: – es hat ſo in ſeinem Stande

ſeine Ehre.

Die Inſtitution der Korporation entſpricht durch ihre

Sicherung des Vermögens inſofern der Einführung des

Agerbaues und des Privateigenthums in einer andern

Sphäre (S. 203. Anm .). — Wenn über Lurus und Ver

ſchwendungsſucht der gewerbtreibenden Klaſſen , womit die

Erzeugung des Pöbels (S. 244.) zuſammenhängt, Klagen

zu erheben ſind, ſo iſt bei den anderen Urſachen (z. B . das

immer mehr mechaniſch Werdende der Arbeit) – der fitt

liche Grund, wie er im Dbigen liegt, nicht zu überſehen .

Ohne Mitglied einer berechtigten Korporation zu ſeyn (und

nur als berechtigt iſt ein Gemeinſames eine Korporation ),

iſt der Einzelne ohne Standesehre, durch ſeine Iſolirung

auf die ſelbſtſüchtige Seite des Gewerbs reducirt, ſeine Sub

ſiſtenz und Genuß nichts Stehendes. Er wird ſomit

ſeine Anerkennung durch die äußerlichen Darlegungen

ſeines Erfolgs in ſeinem Gewerbe zu erreichen ſuchen , –

Darlegungen , welche unbegrenzt ſind , weil ſeinem Stande

gemäß zu leben nicht ſtattfindet, da der Stand nicht eriſtirt

- denn nur das Gemeinſame eriftirt in der bürgerlichen

Geſellſchaft , was geſeßlich konſtituirt und anerkannt iſt -

ſich alſo auch keine ihm angemeſſene aŭgemeinere Lebens
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weife macht. — In der Korporation verliert die Hülfe,

welche die Armuth empfängt, ihr Zufälliges, ſo wie ihr mit

Unrecht Demüthigendes , und der Reichthum in ſeiner Pflicht

gegen , ſeine Genoſſenſchaft, den Hochmuth und den Neid,

den er , und zwar jenen in ſeinem Beſißer, dieſen in den

Anderen erregen fann , – die Rechtſchaffenheit erhält ihre

wahrhafte Anerkennung und Ehre.

S. 254.

In der Rorporation liegt nur inſofern eine Beſchränkung

des ſogenannten natürlichen Rechts, ſeine Geſchicklichkeit aus

zuüben und damit zu erwerben , was zu erwerben iſt, als ſie

darin zur Vernünftigkeit beſtimmt, nämlich von der eigenen Mei

nung und Zufälligkeit, der eigenen Gefahr wie der Gefahr für

Andere, befreit, anerkannt, geſichert und zugleich zur bewußten

Thätigkeit für einen gemeinſamen Zweck erhoben wird .

S. 255.

Zur Familie macht die Korporation die zweite, die in

der bürgerlichen Geſellſchaft gegründete fittliche Wurzel des

Staats aus. Die erſtere enthält die Momente der ſubjektiven

Beſonderheitund der objektiven Augemeinheit in ſubſtantieller

Einheit; die zweite aber dieſe Momente,die zunächſt in der bür

gerlichen Geſellſchaft zur in ſich reflektirten Beſonderheit des

Bedürfniſſes und Genuſſes und zur abſtrakten rechtlichen Au

gemeinheit entzweit ſind, auf innerliche Weiſe vereinigt, ſo daß

in dieſer Vereinigung das beſondere Wohl als Recht und vers

wirklicht iſt.

Heiligkeit der Ehe , und die Ehre in der Korporation

ſind die zwei Momente, um welche ſich die Desorganiſation

der bürgerlichen Geſellſchaft dreht.

Zuſaß. Wenn man in neueren Zeiten die Rorpora

tionen aufgehoben hat, ſo hat dieß den Sinn, daß der Ein

zelne für ſich ſorgen folle. Kann man dieſes aber auch zu

geben , ſo wird durch die Korporation die Verpflichtung des
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Einzelnen , ſeinen Erwerb zu ſchaffen , nicht verändert. In

unſeren modernen Staaten haben die Bürger nur beſchränk

ten Antheil an den allgemeinen Geſchäften des Staates :

es iſt aber nothwendig , dem fittlichen Menſchen außer ſei:

nem Privatzwecke eine allgemeine Thätigkeit zu gewähren .

Dieſes Augemeine, das ihm der moderne Staat nicht immer

reicht, findet er in der Korporation . Wir ſahen früher, daß

: das Individuum für ſich in der bürgerlichen Geſellſchaft

ſorgend, auch für Andere handelt. Aber dieſe bewußtloſe

Nothwendigkeit iſt nicht genug : zu einer gewußten und den

kenden Sittlichkeit wird ſie erft in der Korporation . Frei

lich muß über dieſer die höhere Aufſicht des Staates ſeyn ,

weil ſie ſonſt verknöchern , ſich in fich verhauſen und zu

einem elenden Zunftweſen herabſinken würde. Aber an und

für ſich iſt die Korporation feine geſchloſſene Zunft : fie iſt

vielmehr die Verſittlichung des einzeln ſtehenden Gewerbes

und ſein Hinaufnehmen in einen Kreis , in dem es Stärke

und Ehre gewinnt. .

S. 256 . .

Der Zweck der Korporation als beſchränkter und endlicher

hat ſeine Wahrheit, – ſo wie die in der Polizeilichen äußerlichen

Anordnung vorhandene Trennung und deren relative Identität,

- in dem an und für ſich allgemeinen Zwede und deſſen

abſoluter Wirklichkeit; die Sphäre der bürgerlichen Geſellſchaft

geht daher in den Staat über .

Stadt und Land, jene der Siß des bürgerlichen Ge

werbes , der in ſich aufgehenden und vereinzelnden Reflerion ,

- dieſes der Sitz der auf der Natur ruhenden Sittlichkeit,

- die im Verhältniß zu anderen rechtlichen Perſonen ihre

Selbſterhaltung vermittelnden Individuen , und die Familie,

machen die beiden noch ideellen Momente überhaupt aus ,

aus denen der Staat als ihr wahrhafter Grund hervor

gehet. — Dieſe Entwidelung der unmittelbaren Sittlichkeit



Dritter Abſchnitt. Der Staat. 305

durch die Entzweiung der bürgerlichen Geſellſchaft hindurch ,

zum Staate, der als ihren wahrhaften Grund fich zeigt,

und nur eine ſolche Entwickelung iſt der wiſſenſchaft

liche Beweis des Begriffs des Staats. — Weil im

Gange des wiſſenſchaftlichen Begriffs der Staat als Re

ſultat erſcheint, indem er ſich als wahrhafter Grund

ergiebt, ſo hebt jene Vermittelung und jener Schein

ſich ebenſo ſehr zur Unmittelbarkeit auf. In der Wirk

lichkeit iſt darum der Staat überhaupt vielmehr das Erſte ,

innerhalb deſſen ſich erſt die Familie zur bürgerlichen Geſell

Tchaft ausbildet , und es iſt die Idee des Staates ſelbſt,

welche ſich in dieſe beiden Momente dirimirt ; in der Ent

wickelung der bürgerlichen Geſellſchaft gewinnt die fittliche

Subſtanz ihre unendliche Form , welche die beiden Mo

mente in fich enthält : 1) der unendlichen Unterſcheidung

bis zum für = fich - feyenden Inſich ſeyn des Selbſtbewußt

reyns , und 2) der Form der Allgemeinheit , welche in

der Bildung iſt, der Form des Gedankens, wodurch der

Geiſt ſich in Gefeßen und Inſtitutionen, ſeinem ge

dachten Willen ,' als organiſche Totalität objektiv und

wirklich iſt.

Dritter Abſchnitt.

Der Staat.

S. 257.

Der Staat iſt die Wirklichkeit der fittlichen Idee , – der

ſittliche Geiſt, als der offenbare, ſich ſelbſt deutliche, ſubftan

tielle Wille, der ſich denkt und weiß und das was er weiß, und

inſofern er es weiß , vollführt. An der Sitte hat er ſeine un

mittelbare , und an dem Selbſtbewußtſeyn des Einzelnen ,

dem Wiſſen und Thätigkeit deſſelben ſeine vermittelte Eriſtenz, ſo

Rechtsphiluſ. 3te Aufl. 20
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wie dieſes durch die Geſinnung in ihm , als ſeinem Weſen ,

Zweck und Produkte ſeiner Thätigkeit, ſeine ſubſtantielle

Freiheit hat.

Die Penaten find die inneren , unteren Götter, der

Volksgeiſt (Athene) das ſich wiſſende und wollende

Göttliche ; die Pietät die Empfindung und in Empfindung

ſich benehmende Sittlichkeit – die politiſche Tugend das

Wollen des an und für ſich ſeyenden gedachten Zwedes .

S. 258.

Der Staat iſt als die Wirklichkeit des ſubſtantiellen Wil

leng , die er in dem zu ſeiner Allgemeinheit erhobenen beſonderen

Selbſtbewußtſeyn hat, das an und für ſich Vernünftige.

Dieſe ſubſtantielle Einheit iſt abſoluter unbewegter Selbſtzwec ,

in welchem die Freiheit zu ihrem höchſten Recht kommt, ſo wie

dieſer Endzwed das höchſte Recht gegen die Einzelnen hat, deren

höchfte Pflicht es iſt , Mitglieder des Staats zu feyn.

Wenn der Staat mit der bürgerlichen Geſellſchaft ver

wechſelt und ſeine Beſtimmung in die Sicherheit und den

Schuß des Eigenthums und der perſönlichen Freiheit gefeßt

wird, ſo iſt das Intereſſe der Einzelnen als ſolcher

der legte Zweck, zu welchem ſie vereinigt ſind, und es folgt

hieraus ebenſo , daß es etwas Beliebiges iſt, Mitglied des

Staates zu ſeyn . — Er hat aber ein ganz anderes Ver

hältniß zum Individuum , indem er objektiver Geiſt iſt, ſo

hat das Individuum ſelbſt nur Objektivität, Wahrheit und

Sittlichkeit, als es ein Glied deſſelben iſt. Die Vereini

gung als ſolche iſt ſelbſt der wahrhafte Inhalt und Zwec ,

und die Beſtimmung der Individuen iſt, ein allgemeines

Leben zu führen ; ihre weitere beſondere Befriedigung, Thä

tigkeit, Weiſe des Verhaltens hat dieß Subſtantielle und

Augemeingültige zu ſeinem Ausgangspunkte und Reſultate.

- Die Vernünftigkeit beſteht, abſtrakt betrachtet, überhaupt

in der ſich durchdringenden Einheit der Allgemeinheit und
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der Einzelnheit, und hier konkret dem Inhalte nach in der

Einheit der objektiven Freiheit, d. i. des allgemeinen ſub

ſtantiellen Willens und der ſubjektiven Freiheit als des in -

dividuellen Wiſſens und ſeines beſondere Zwecke ſuchenden

Willens – und deswegen der Form nach in einem nach

gedachten , d. h. allgemeinen Geſeßen und Grundfäßen

ſich beſtimmenden Handeln . – Dieſe Idee iſt das an und

für ſich ewige und nothwendige Seyn des Geiſtes. -

Welches nun aber der hiſtoriſche Urſprung des Staates

überhaupt, oder vielmehr jedes beſondern Staates , ſeiner

Rechte und Beſtimmungen ſey oder geweſen ſey , ob er zuerſt

aus patriarchaliſchen Verhältniſſen , aus Furcht oder Zu

trauen , aus der Korporation u . 1. f. hervorgegangen , und

wie ſich das , worauf ſich ſolche Rechte gründen , im Be

wußtſeyn als göttliches , poſitives Recht , oder Vertrag , Ge

wohnheit und ſofort gefaßt und befeſtigt habe, geht die Idee

des Staates ſelbſt nicht an, ſondern iſt in Rückſicht auf

das wiſſenſchaftliche Erkennen , von dem hier allein die Rede

iſt, als die Erſcheinung eine hiſtoriſche Sache ; in Rückſicht

auf die Autorität eines wirklichen Staates , inſofern fte ſich

auf Gründe einläßt, ſind dieſe aus den Formen des in ihm

gültigen Rechts genommen. – Die philoſophiſche Betrach

tung hat es nur mit dem Inwendigen von Adem dieſem ,

dem gedachten Begriffe zu thun . In Anſehung des

Aufſuchens dieſes Begriffes hat Rouſſeau das Verdienſt

gehabt , ein Princip , das nicht nur ſeiner Form nach (wie

etwa der Socialitätstrieb , die göttliche Autorität), ſondern

dem Inhalte nach , Gedanke iſt, und zwar das Denken

ſelbſt iſt, nämlich den Willen als Princip des Staats

aufgeſtellt zu haben . Allein indem er den Willen nur in

beſtimmter Form des einzelnen Willens (wie nachher auch

Fichte) und den allgemeinen Willen , nicht als das an und

für ſichy Vernünftige des Willens, ſondern nur als das
IL TUL

20 *
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Gemeinſchaftliche, das aus dieſem einzelnen Willen als

bewußtem hervorgehe, faßte : ſo wird die Vereinigung der

Einzelnen im Staat zu einem Vertrag, der ſomit ihre

Willkür, Meinung und beliebige, ausdrückliche Einwilligung

zur Grundlage hat, und es folgen die weiteren bloß ver

ſtändigen , das an und für ſich ſeyende Göttliche und deſſen

abſolute Autorität und Majeſtät zerſtörenden Konſequenzen .

Zur Gewalt gediehen , haben dieſe Abſtraktionen deswegen

wohl einer Seits das, feit wir vom Menſchengeſchlechte

wiffen , erſte ungeheuere Schauſpiel hervorgebracht, die Ver

faſſung eines großen wirklichen Staates mit Umſturz alles

Beſtehenden und Gegebenen , nun ganz von Vorne und vom

Gedanken anzufangen , und ihr bloß das vermeinte Ver:

nünftige zur Baſis geben zu wollen , anderer Seits ,weil

es nur ideenloſe Abſtraktionen ſind, haben fte den Verſuch

zur fürchterlichſten und grellſten Begebenheit gemacht. –

Gegen das Princip des einzelnen Willens iſt an den Grund

begriff zu erinnern , daß der objektive Wile das an ſich in

ſeinem Begriffe Vernünftige iſt, ob es von Einzelnen er

kannt und von ihrem Belieben gewolltwerde oder nicht ; —

daß das Entgegengeſepte, die Subjektivität der Freiheit, das

Wiffen und Wollen , die in jenem Princip allein feſtge

halten iſt, nur das eine, darum einſeitige Moment der

Idee des vernünftigen Willens enthält, der dieß nur

dadurch iſt , daß er ebenſo an ſich , als daß er für ſich

iſt. - Das andere Gegentheil von dem Gedanken , den

Staat in der Erkenntniß als ein für ſich Vernünftiges zu

faffen , iſt, die Neußerlich feit der Erſcheinung,der Zufällig

feit der Noth , der Schußbedürftigkeit, der Stärke, des Reichs

thums 11. P. F. nicht als Momente der hiſtoriſchen Ent

wickelung, ſondern für die Subſtanz des Staates zu neh

men . Es iſt hier gleichfalls die Einzelnheit der Indivi

duen , welche das Princip des Erkennens ausmacht, jedoch
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nicht einmal der Gedanke dieſer Einzelnheit , ſondern im

Gegentheil die empiriſchen Einzelnheiten nach ihren zufälli

gen Eigenſchaften , Kraft und Schwäche, Reichthum und

Armuth u. f. f. Solcher Einfall, das an und für ſich

Unendliche und Vernünftige im Staat zu überſehen

und den Gedanken aus dem Auffaſſen ſeiner innern Na

tur zu verbannen , iſt wohl nie ſo unvermiſcht aufgetreten ,

als in Herrn v . Hallers Reſtauration der Staats .

wiſſenſchaft, – unvermiſcht, denn in allen Verſuchen ,

das Weſen des Staats zu faſſen , wenn auch die Princi

pien noch ſo einſeitig oder oberflächlich ſind, führt dieſe Ab

ficht ſelbſt, den Staat zu begreifen , Gedanken , allgemeine

Beſtimmungen mit fich ; hier aber iſt mit Bewußtſeyn auf

den vernünftigen Inhalt, der der Staat iſt, und auf die

Form des Gedankens nicht nur Verzicht gethan , ſondern

es wird gegen das Eine und gegen das Andere mit lei

denſchaftlicher Hiße geſtürmt. Einen Theil der , wie Herr

v . Haller verſichert, ausgebreiteten Wirkung ſeiner Grundfäße

verdankt dieſe Reſtauration wohl dem Umſtande, daß er

in der Darſtellung aller Gedanken ſich abzuthun gewußt,

und das Ganze ſo aus Einem Stücke gedankenlos zu hal

ten gewußt hat, denn auf dieſe Weiſe fällt die Verwirrung

und Störung hinweg , welche den Eindruck einer Darſtellung

ſchwächt , in der unter das Zufällige Anmahnung an das

Subſtantielle , unter das bloß Empiriſche und Leußerliche

eine Erinnerung an das Augemeine und Vernünftige ge

miſcht, und ſo in der Sphäre des Dürftigen und Gehalt

lofen an das Höhere, Unendliche erinnert wird . – Sonſes

quent iſt darum dieſe Darſtellung gleichfals , denn indem

ftatt des Subſtantiellen die Sphäre des Zufälligen als das

Weſen des Staats genommen wird , ſo beſteht die Konſe

quenz bei ſolchem Inhalt eben in der völligen Inkonſequenz

einer Gedankenloſigkeit , die fich ohne Rückblick fortlaufen
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läßt und fich in dem Gegentheil deſſen , was ſie ſo eben

gebilligt , ebenſo gut zu Hauſe findet.* )

*) Das genannte Buch iſt um des angegebenen Charakters willen von

origineller Art. Der Unmuth des Verf. könnte für ſich etwas Edles haben ,

indem derſelbe ſich an den vorhin erwähnten , von Rouſſeau vornehmlich

ausgegangenen falſchen Theorien und hauptſächlich an deren verſuchter Reali

firung entzündet hat. Aber der Herr v . Haller hat ſich , um ſich zu retten

in ein Gegentheil geworfen , das ein völliger Mangel an Gedanfen iſt , und

. bei dem deswegen von Gehalt nidyt die Rede ſeyn fann ; - nämlid ) in

den bitterſten Haß gegen alle Geſec, Gefeßgebung, alles förmlich

und geſeßlich beſtimmte Rechte. Der Haß des Gefeßes, gereßlich

beſtimmten Rechts iſt das Schiboleth , an dem ſich der Fanatismus , der

Schwachſinn und die Heuchelei der guten Abſichten offenbaren und unfehlbar

zu erkennen geben , was ſie ſind, fie mögen ſonſt Kleider umnehmen , welche

fie wollen . – Eine Driginalität, wie die von Hallerſche, iſt immer eine

merkwürdige Erſcheinung und für diejenigen meiner Leſer , welche das Buch

noch nicht kennen , will ich Einiges zur Probe anführen . Nachdem Hr. V. H .

(Seite 342. ff. 1. Bd.) ſeinen Hauptgrundſaß aufgeſtellt, „ daß nämlich wie

im Unbelebten das Größere das Kleinere, das Mächtige das Schwache

verdrängt, u . F. f., ſo auch unter den Thieren , und dann unter den Men

fchen daſſelbe Geſeß , unter edleren Geſtalten (oft wohl auch unter un:

edlen ?) wiederkomme,“ und „ daß dieß alſo die ewige unabänderliche

Drönung Gottes ſey , daß der Mächtigere herrſche, herrſchen müſſe

und immer herrſchen werde;" -- man ſieht ſchon hieraus und ebenſo aus

dem Folgenden , in welchem Sinne hier die Macht gemeint iſt, nicht die

Macht des Gerechten und Sittlichen , ſondern die zufällige Nafurgewalt; –
ſo belegt er dieß nun weiterhin , und unter anderen Gründen auch damit

( S . 365 . f.) , daß die Natur es mit bewundernswürdiger Weisheit alſo ge

ordnet, daß gerade das Gefühl eigener Ueberlegenheit unwiderſtehlich

den Charakter veredelt und die Entwickelung eben derjenigen Tugenden be

günſtigt, welche für die Untergebenen am nothwendigſten ſind. Er fragt

mit vieler ſchulrhetoriſchen Ausführung, „ ob es im Reiche der Wiffenſchaften

dic Starfen oder Schwachen ſind, welche Autorität und Zutrauen mehr zu

niedrigen eigennüßigen Zwecken und zum Verderben der gläubigen Menſchen

mißbrauchen , ob unter den Rechtsgelehrten die Meiſter in der Wiſſenſchaft

die Legulejen und Rabuliften ſind , welche die Hoffnung gläubiger Klienten

betrügen, die das Weiße (dwarz , das Schwarze weiß machen , die die Ge

ſetze zum Vehikel des Unrechts mißbrauchen , ihre Schußbedürftigen Dein Be

telſtab entgegenführen und wie hungrige Geyer das unſchuldige Lamm zer

fleiſchen , “ u . ſ. f. Hier vergißt Hr. V. H ., daß er ſolche Rhetorik gerade

zur Unterſtüßung des Sapes anführt, daß die Herrſdaft des Mächtigern

ewige Ordnung Gottes fey , die Ordnung , nach welcher der Geyer das un

fchuldige Lamm zerfleiſcht, daß alſo die durdy Gefeßes - Kenntniß Mächtigeren

ganz recht daran thun , die gläubigen Schutzbedürftigen als- die Schwachen
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Zuſaß. Der Staat an und für ſich iſt das fittliche

Ganze , die Verwirklichung der Freiheit, und es iſt abſolu

H
U
M

zu plündern. Es wäre aber zuviel gefordert, daß da ' zwei Gedanken zuſam

mengebracht wären , wo ſich nicht einer findet. – Daß Hr. v . Haller ein

Feind von Gefeßbüchern iſt, verſteht ſich von ſelbſt ; die bürgerlichen Ge

Teße ſind nach ihm überhaupt eines Theils „unnöthig , indem ſie aus dem

natürlichen Gefeße fich von ſelbſt verſtehen ," es wäre , ſeit es Staa

ten giebt, viele Mühe erſpart worden , die auf das Gefeßgeben und die Ge

ſekbücher verwandt worden , und die noch darauf und auf das Studium des

gefeßlichen Rechts verwendet wird , wenn man ſich von je bei dem gründ

lichen Gedanken , daß ſich alles das von ſelbft verſtehe, beruhigt hätte,

- „ andern Theils werden die Geſetze eigentlich nicht den Privatperſonen

gegeben , ſondern als Inſtruktionen für die Unterrichter , um ihnen den

Willen des Gerichtsherrn bekannt zu machen . Die Gerichtsbarkeit iſt

ohnehin ( 1. B . S . 297.; I. Th. S . 254. und allerwärts ) nicht eine Pflicht

des Staats , ſondern eine Wohlthat , nämlich eine Hülfleiſtung von Mächti

gern und bloß ſuppletoriſch ; unter den Mitteln zur Sicherung des Rechts

iſt ſie nicht das vollkommenſte, vielmehr unſicher und ungewiß, das Mit

tel, das uns unſere neueren Rechtsgelehrten allein laſſen , und uns die drei

anderen Mittel rauben , gerade diejenigen , die am ſchnellſten und ſicher -

ften zum Ziele führen, und die außer jenem dem Menſchen die freund

liche Natur zur Sicherung ſeiner rechtlichen Freiheit gegeben hat“

- und dieſe drei ſind (was meint man wohl ?) 1) eigene Befolgung

und Einſchärfung des natürlichen Gefeßes , 2 ) Widerſtand gegen Un

redit, 3 ) FIucht, wo keine Hülfe mehr zu finden .“ Wie unfreundlich find

doch die Rechtsgelehrten in Vergleich der freundlichen Natur !) „ Das naa

türliche göttliche Geſep aber , das (1. B . S . 292.) die allgütige Natur

jedem gegeben , ift : Ehre in jedem deines Gleichen (nach dem Princip des

Verfaſſers müßte es heißen : Ehre der nicht deines Gleichen , ſondern der

der Mächtigere iſt) ; beleidige Niemand, der dich nicht beleidigt; fordere

nichts , was er bir nicht ſchuldig iſt , was ift er aber ſchuldig ?) ja noch

mehr: Liebe deinen Nächſten und nüße ihm wo du kannſt.“ ---- Die Ein

pflanzung dieſes Gefeß es ſoll es ſeyn , wus Gefeßgebung und Verfaſſung

überflüſſig mache. Š8 wäre merkwürdig zu ſehen , wie Hr. V . H . es fich

begreiflich macht, daß dieſer Einpflanzung ungeachtet , doch Gefeßgebungen

und Verfaſſungen in die Welt gekommen ſind ! – In Bd. 3. S . 362. f.

kommt der Herr Verf. auf die „ ſogenannten Nationalfreiheiten " - 0 . i.

die Rechts- und Verfaſſungs - Geſeße der Nationen ; jedes geſeßlich beſtimmte

Recht hieß in dieſem großen Sinne eine Freiheit; - er ſagt von dieſen

Gefeßen unter andern „ daß ihr Inhalt gewöhnlich ſehr unbedeutend rey ,

ob man gleich in Büchern auf dergleichen urkundliche Freiheiten einen

großen Werth regen möge." Wenn man dann ſieht, daß es die National

freiheiten der deutſchen Reichsſtände , der engliſchen Nation --- die Charta

magna , „ die aber wenig geleſen und wegen der veralteten Aus-
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ter Zweck der Vernunft, daß die Freiheit wirklich ſen . Der

Staat iſt der Geiſt , der in der Welt ſteht und ſich in der

ſelben mit Bewußtſeyn realiſirt , während er ſich in der

drüđe noch weniger verſtanden wird ," die bill of rights u. ſ. f. – der

hungariſchen Nation 1 . P. F. find , von welchen der Verfaſſer ſpricht: ſo

wundert man fich zu erfahren , daß dieſe ſonſt für ſo wichtig gehaltenen Be

figthümer etwas Unbedeutendes find , und daß bei dieſen Nationen auf ihre

Geſeße, die zu jedem Stück Kleidung, das die Individuen tragen , zu jedem

Stück Brot, das fie effen , fonfurrirt haben und täglich und ſtündlich in

Allem konkurriren , bloß in Büchern ein Werth gelegt werde, — Auf das

preußiſche allgemeine Geſetzbuch , um noch dieß anzuführen , iſt Hr. v . H .

beſonders übel zu ſprechen (1. B . S . 185. ff.) , weil die unphiloſophiſchen

Irrthümer (wenigſtens noch nicht die Rantiſche Philoſophie, auf welche

Hr. V . Haller am erbittertſten ift) dabei ihren unglaublichen Einfluß be:

wieſen haben , unter anderen vornehmlich , weil darin vom Staate , Staats

vermögen , dem Zwecke des Staats , vom Oberhaupte des Staats , von

Pflichten des Oberhaupts, Staatsdienern u. ſ. f. die Rede ſey . Am

ärgſten iſt dem Hrn. v. H . „das Recht, zur Beſtreitung der Staats :

bedürfniſſe das Privatvermögen der Perſonen , ihr Gewerbe, Produkte

oder Konſumtion mit Abgaben zu belegen ; — weil ſomit der König ſelbſt,

da das Staatsvermögen nicht als Privateigenthum des Fürſten , ſondern als

Staatsvermögen qualificirt wird , ſo auch die preußiſchen Bürger nichts

Gigenes mehr haben , weder ihren Leib noch ihr Gut, und alle Untertha

nen geſeßlich Leibeigene reyen , denn -- fie dürfen ſich dem Dienſt

des Staars nicht entziehen.“

Zu aller dieſer unglaublichen Krudität könnte man die Rührung am

poſfierlichften finden , mit der Hr. v . Haller das unausſprechliche Vergnügen

über ſeine Entdeckungen beſchreibt ( 1. B . Vorrede) - reine Freude wie

nur der Wahrheitsfreund ſte fühlen kann , wenn er nach redlichem Forſchen

die Gewißheit erhält , daß er gleichſam (ia wohl, gleichſam !) den Aus

ſpruch der Natur, das Wort Gottes ſelbſt , getroffen habe“ (das Wort

Gottes unterſcheidet vielmehr ſeine Offenbarungen von den Ausſprüchen der

Natur und des natürlichen Menſchen ſehr ausdrücklich ) , - „ wie er vor

lauter Bewunderung hätte niederſinken mögen , ein Strom von freudigen

Thränen ſeinen Augen entquoll, und die lebendige Religioſität von da in

ihm entſtanden iſt,“ – Hr. V . H . hätte es aus Neligioſität vielmehr als

das härteſte Strafgericht Gottes beweinen müſſen , denn es iſt das Härteſte,

was dem Menſchen widerfahren kann , – vom Denken und der Vernünftig

feit , von der Verehrung der Geſeße und von der Erkenntniß , wie unendlich

wichtig , göttlich es iſt , daß die Pflichten des Staats und die Rechte der

Bürger, wie die Rechte des Staats und die Pflichten der Bürger geſeña

lich beſtimmt ſind , --- ſoweit abgekommen zu ſeyn , daß fich ihm das Ab

ſurbe für das Wort Gottes unterſchiebt.
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Natur nur als das Andere ſeiner, als ſchlafender Geiſt ver

wirklicht. Nur als im Bewußtſeyn vorhanden , ſich ſelbſt

als eriſtirender Gegenſtand wiſſend, iſt er der Staat. Bei

der Freiheit muß man nicht von der Einzelnheit , vom ein

zelnen Selbſtbewußtſeyn ausgehen , ſondern nur vom Weſen

des Selbſtbewußtſeyns, denn der Menſch mag es wiffen

oder nicht, dieß Weſen realiſirt fich als ſelbſtſtändige Ge

walt, in der die einzelnen Individuen nur Momente ſind:

es iſt der Gang Gottes in der Welt, daß der Staat iſt:

ſein Grund iſt die Gewalt der ſich als Wille verwirklichen :

den Vernunft. Bei der Idee des Staats muß man nicht

beſondere Staaten vor Augen haben , nicht beſondere Inſti

tutionen , man muß vielmehr die Idee , dieſen wirklichen

Gott, für ſich betrachten . Jeder Staat, man mag ihn auch

nach den Grundfäßen , die man hat, für ſchlecht erklären ,

man mag dieſe oder jene Mangelhaftigkeit daran erkennen ,

hat immer , wenn er namentlich zu den ausgebildeten unſe

rer Zeit gehört, die weſentlichen Momente ſeiner Eriſtenz in

ſich. Weil es aber leichter iſt, Mängel aufzufinden , als

das Affirmative zu begreifen , verfäűt man leicht in den

Fehler, über einzelne Seiten den inwendigen Organismus

des Staates ſelbſt zu vergeſſen . Der Staat iſt kein Kunſt

werk, er ſteht in der Welt, ſomit in der Sphäre der Wil

für, des Zufals und des Irrthums , übles Benehmen kann

ihn nach vielen Seiten defiguriren . Aber der häßlichſte

Menſch, der Verbrecher, ein Kranker und Krüppel iſt immer

noch ein lebender Menſch : das Affirmative , das Leben , be

ſteht troß des Mangels , und um dieſes Affirmative iſt es

hier zu thun.

S. 259.

Die Idee des Staats hat: a ) unmittelbare Wirklichkeit

und iſt der individuelle Staat als ſich auf ſich beziehender Dr

ganismus, Verfaſſung oder inneres Staatsrecht;
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b ) geht ſie in das Verhältniß des einzelnen Staates zu

anderen Staaten über , --- äußeres Staatsrecht;

c) ·iſt ſie die allgemeine Idee als Gattung und abſolute

Macht gegen die individuellen Staaten , der Geiſt , der ſich im

Proceffe der Weltgeſchichte ſeine Wirklichkeit giebt.

Zuſaß. Der Staat als wirklich iſt weſentlich indivi

dueller Staat , und weiter hinaus noch beſonderer Staat.

Die Individualität iſt von der Beſonderheit zu unterſcheiden : -

ſie iſt Moment der Idee des Staates ſelbſt, während die

Beſonderheit der Geſchichte angehört. Die Staaten , als

ſolche, find unabhängig von einander , und das Verhältniß

fann alſo nur ein äußerliches ſeyn, ſo daß ein drittes Ver

bindendes über ihnen ſeyn muß. Dieß Dritte iſt nun der

Geiſt, der ſich in der Weltgeſchichte Wirklichkeit giebt, und

den abſoluten Richter über ſie ausmacht. Es fönnen zwar

mehrere Staaten als Bund gleichſam ein Gericht über an

dere bilden , es können Staatenverbindungen eintreten , wie

3. B . die heilige Allianz, aber dieſe ſind immer nur relativ

und beſchränkt , wie der ewige Frieden . Der aleinige ab

ſolute Richter , der ſich immer und gegen das Beſondere

geltend macht, iſt der an und für fich ſeyende Geiſt, der

ſich als das Augemeine und als die wirkende Gattung in

der Weltgeſchichte darſtellt.

A . Das innere Staatsrecht.

S. 260.

Der Staat iſt die Wirklichkeit der konkreten Freiheit; die

fon frete Freiheit aber beſteht darin , daß die perſönliche Ein

zelnheit und deren beſondere Intereſſen ſowohl ihre vollſtän

dige Entwickelung und die Anerkennung ihres Rechts

für ſich im Syſteme der Familie und der bürgerlichen Geſell

ſchaft haben , als ſie durch ſich ſelbſt in das Intereſſe des Au

gemeinen Theils übergehen , Theils mit Wiſſen und Willen
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daſſelbe und zwar als ihren eigenen ſubſtantiellen Geiſt an

erkennen und für daſſelbe als ihren Endzwed thätig ſind, ſo

daß weder das Aügemeine ohne das beſondere Intereſſe, Wiffen

und Wollen gelte und vollbracht iverde, noch daß die Individuen

bloß für das leştere als Privatperſonen leben , und nicht zugleich

in und für das Augemeine wollen und eine dieſes Zwed8 be

wußte Wirkſamkeit haben . Das Princip der modernen Staaten

hat dieſe ungeheuere Stärke und Tiefe, das Princip der Subjek

tivität ſich zum ſelbſtſtändigen Extreme der perſönlichen Bes

ſonderheit vollenden zu laſſen , und zugleich es in die ſubſtan

tielle Einheit zurücfzuführen und ſo in ihm ſelbſt dieſe

zu erhalten .

Zuſaß. Die Idee des Staats in neuerer Zeit hat die

Eigenthümlichkeit , daß der Staat die Verwirklichung der

Freiheit nicht nach ſubjektivem Belieben , ſondern nach dem

Begriffe des Willens , d. h . nach ſeiner Allgemeinheit und

Göttlichkeit iſt. Die unvollkommenen Staaten ſind die, in

denen die Idee des Staats noch eingehüllt iſt, und wo die

beſonderen Beſtimmungen derſelben nicht zu freier Selbſt

ſtändigkeit gekommen ſind. In den Staaten des klaſſiſchen

Alterthums findet ſich allerdings ſchon die Augemeinheit

vor, aber die Partikularität war noch nicht losgebunden

und freigelaſſen , und zur Allgemeinheit, d. h. zum allge

meinen Zweck des Ganzen zurückgeführt. Das Weſen des

neuen Staates iſt, daß das Augemeine verbunden ſey mit

der vollen Freiheit der Beſonderheit und dem Wohlergehen

der Individuen , daß alſo das Intereſſe der Familie und bür

gerlichen Geſellſchaft ſich zum Staate zuſammennehmen muß,

daß aber die Algemeinheit des Zwecke nicht ohne das

eigene Wiſſen und Wollen der Beſonderheit, die ihr Recht

behalten muj , fortſchreiten kann. Das Augemeine muß

alſo bethätigt ſeyn , aber die Subjektivität auf der anderen

Seite ganz und lebendig entwickelt werden . Nur dadurch ,
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daß beide Momente in ihrer Stärke beſtehen , iſt der Staat

als ein gegliederter und wahrhaft organiſirter anzuſehen .

S. 261. .

Gegen die Sphären des Privatrechts und Privatwohls , der

Familie und der bürgerlichen Geſellſchaft, iſt der Staat einer

Seits eine äußerliche Nothwendigkeit und ihre höhere Macht,

deren Natur ihre Geſeße , ſo wie ihre Intereſſen untergeordnet

und davon abhängig ſind ; aber anderer Seite iſt er ihr imma:

nenter Zweck und hat ſeine Stärke in der Einheit ſeines alge

meinen Endzwecks und des beſonderen Intereſſes der Individuen ,

darin , daß fie inſofern Pflichten gegen ihn haben , als ſie

zugleich Rechte haben (S. 155.).

Daß den Gedanken der Abhängigkeit insbeſondere auch

der privatrechtlichen Geſeße von dem beſtimmten Charakter

des Staats , und die philoſophiſche Anſicht, den Theil nur

in ſeiner Beziehung auf da Ganze zu betrachten , — vor

nehmlich Montesquieu in ſeinem berühmten Werke : Der

Geift der Geſeße, ins Auge gefaßt, und auch ins Ein

zelne auszuführen verſucht hat, iſt ſchon oben $. 3 . Anm .

bemerkt worden . – Da die Pflicht zunächſt das Verhal.

ten gegen etwas für mich Subſtantielles, an und für

fich Allgemeines iſt , das Recht dagegen das Daſeyn über

haupt dieſes Subſtantiellen iſt, damit die Seite ſeiner Be

ſonderheit und meiner beſondern Freiheit iſt, ſo erſcheint

Beides auf den formellen Stufen an verſchiedene Seiten

oder Perſonen vertheilt. Der Staat, als Sittliches , als

Durchdringung des Subſtantiellen und des Beſonderen , ent

hält, daß meine Verbindlichkeit gegen das Subſtantielle zu:

gleich das Daſeyn meiner beſonderen Freiheit, d. i. in ihm

Pflicht und Recht in einer und derſelben Beziehung

vereinigt ſind. Weil aber ferner zugleich im Staate die

unterſchiedenen Momente zu ihrer eigenthümlichen Ge

ftaltung und Realität kommen , hiermit der Unterſchied von
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Recht und Pflicht wieder eintritt, ſo ſind fie, indem ſie an

ſich , d. i. formel identiſch ſind, zugleich ihrem Inhalte

nach verſchieden. Im Privatrechtlichen und Moraliſchen

fehlt die wirkliche Nothwendigkeit der Beziehung, und das

mit ift nur die abſtrakte Gleichheit des Inhalts vorhan

den ; was in dieſen abſtrakten Sphären dem Einen Recht

iſt , ſoll auch dem Andern Recht, und was dem Einen

Pflicht iſt, ſoů auch dem Andern Pflicht ſeyn . Jene abſo- .

lute Identität der Pflicht und des Rechts findet nur als

gleiche Identität des Inhalts Statt , in der Beſtimmung,

daß dieſer Inhalt ſelbſt der ganz allgemeine, nämlich das

Eine Princip der Pflicht und des Rechts , die perſönliche

Freiheit des Menſchen iſt. Sklaven haben deswegen feine

Pflichten , weil ſie keine Rechte haben ; und umgekehrt –

(von religiöſen Pflichten iſt hier nicht die Rede). — Aber

in der konkreten, fich in fich entwickelnden Idee unterſcheiden

ſich ihre Momente und ihre Beſtimmtheit wird zugleich ein

verſchiedener Inhalt ; in der Familie hat der Sohn nicht

Rechte derſelben Inhalts , als er Pflichten gegen den

Vater , und der Bürger nicht Rechte deſſelben Inhalte

als er Pflichten gegen Fürſt und Regierung hat. – Jener

Begriff von Vereinigung von Pflicht und Recht iſt eine der

wichtigſten Beſtimmungen und enthält die innere Stärke der

Staaten . – Die abſtrakte Seite der Pflicht bleibt dabei

ſtehen , das beſondere Intereſſe als ein unweſentliches , ſelbſt

unwürdiges Moment zu überſehen und zu verbannen . Die

konkrete Betrachtung, die Idee , zeigt das Moment der Be

ſonderheit ebenſo weſentlich und damit ſeine Befriedigung

als ſchlechthin nothwendig ; das Individuum muß in ſeiner

Pflichterfülung auf irgend eine Weiſe zugleich ſein eigenes

Intereſſe, ſeine Befriedigung oder Rechnung finden , und ihm

aus ſeinem Verhältniß im Staat ein Recht erwachſen , wo

durch die allgemeine Sache ſeine eigene beſondere Sache
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wird . Das beſondere Intereſſe ſoll wahrhaft nicht bei Seite

geſeßt oder gar unterdrückt, ſondern mit dem Allgemeinen

in Uebereinſtimmung geſeßt werden , wodurch es ſelbſt und

das Augemeine erhalten wird. Das Individuum , nach ſei

nen Pflichten Unterthan , findet als Bürger in ihrer Erfül

lung den Schuß ſeiner Perſon und Eigenthums, die Be

rückſichtigung ſeines beſonderen Wohls , und die Befriedigung

ſeines ſubſtantiellen Weſens, das Bewußtſeyn und das Selbft=

gefühl, Mitglied dieſes Ganzen zu ſeyn , und in dieſer Voll

bringung der Pflichten als Leiſtungen und Geſchäfte für den

Staat hat dieſer ſeine Erhaltung und ſein Beſtehen . Nach

der abſtrakten Seite wäre das Intereſſe des Augemeinen

nur, daß ſeine Geſchäfte , die Leiſtungen , die es erfordert

als Pflichten volbracht werden .

Zuſaß. Auf die Einheit der Augemeinheit und Be

ſonderheit im Staate kommt Alles an. In den alten Staa

ten war der ſubjektive Zweck mit dem Wollen des Staates

ſchlechthin Eins , in den modernen Zeiten dagegen fordern

wir eine eigene Anſicht, ein eigenes Wollen und Gewiffen .

Die Alten hatten keines in dieſem Sinne: das Leßte war

ihnen der Staatswille. Während in den aſiatiſchen Des

potien das Individuum feine Innerlichkeit und keine Be

rechtigung in fich hat , wil der Menſdh in der modernen

Welt in ſeiner Innerlichkeit geehrt feyn. Die Verbindung

von Pflicht und Recht hat die gedoppelte Seite, daß das ,

was der Staat als Pflicht fordert , auch das Recht der

Individualität unmittelbar ſen , indem er nichts, eben iſt,

als Organiſation des Begriffs der Freiheit. Die Beſtim

mungen des individuellen Willens find durch den Staat in

ein objektives Daſeyn gebracht, und kommen durch ihn erſt

zu ihrer Wahrheit und Verwirklichung. Der Staat iſt die

alleinige Bedingung der Erreichung des beſonderen Zwecks

und Wohls .
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S. 262.

Die wirkliche Idee , der Geiſt , der ſich ſelbſt in die zwei

ideellen Sphären ſeines Begriffs , die Familie und die bürger

liche Geſellſchaft, als in ſeine Endlichkeit ſcheidet, um aus ihrer

Idealität für ſich unendlicher wirklicher Geiſt zu ſeyn, theilt ſomit

dieſen Sphären das Material dieſer ſeiner endlichen Wirklichkeit,

die Individuen als dieMenge zu , ſo daß dieſe Zutheilung am

Einzelnen durch die Umſtände, die Wiüfür und eigene Wahl ſei

ner Beſtimmung vermittelt erſcheint ( S. 185. und Anm . daſ.) .

Zuſaß. Im platoniſchen Staate gilt die ſubjektive

Freiheit noch nichts , indem die Obrigkeit noch den Indivi

duen die Geſchäfte zuweiſt. In vielen orientaliſchen Staa

ten geſchieht dieſe Zuweiſung durch die Geburt. Die ſub

jeftive Freiheit, die berüdſichtigt werden muß, fordert aber

freie Wahl der Individuen .

S. 263.

In dieſen Sphären , in denen ſeine Momente, die Einzeln

heit und Beſonderheit, ihre unmittelbare und reflektirte Realität

haben , iſt der Geiſt als ihre in fie ſcheinende objektive Auge

meinheit , als die Macht des Vernünftigen in der Nothwendig

keit (S . 184.), nämlich als die im Vorherigen betrachteten Fit

ftitutionen.

Zuſaß. Der Staat als Geiſt unterſcheidet ſich in die

beſonderen Beſtimmungen ſeines Begriffs , ſeiner Weiſe zu

feyn. Wollen wir hier ein Beiſpiel aus der Natur bei

bringen , ſo iſt das Nervenſyſtem das eigentlich empfindende

Syſtem : es iſt das abſtrakte Moment, bei ſich ſelbſt zu ſeyn

und die Identität ſeiner ſelbſt darin zu haben . Die Ana

lyſe der Empfindung giebt aber nun zwei Seiten an , und

theilt ſich ſo , daß die Unterſchiede als ganze Syſteme er

ſcheinen : das erſte iſt das abſtrakte Fühlen , das Beiſichbe

halten , die dumpfe Bewegung in ſich , die Reproduktion,

das innerliche Sichnähren , Produciren und Verdauen . Das
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zweite Moment iſt , daß dieß Beifichſelbftſeyn das Moment

der Differenz, das Nachaußengehen ſich gegenüber hat. Die

fes iſt die Frritabilität, das Nachaußengehen der Empfin

dung. Dieſe macht ein eigenes Syſtem aus, und es giebt

niedrige Thierklaſſen , die nur dieſes ausgebildet haben , nicht

die ſeelenvole Einheit der Empfindung in fich. Vergleichen

wir dieſe Naturbeziehungen mit denen des Geiſtes , ſo ift

die Familie mit der Senſibilität, die bürgerliche Geſellſchaft

mit der Irritabilität zuſammenzuſtellen . Das Dritte iſt nun

der Staat, das Nervenſyſtem für fich , in ſich organiſirt,

aber es iſt nur lebendig , inſofern beide Momente, hier die

Familie und bürgerliche Geſellſchaft, in ihm entwickelt ſind .

Die Geſeße , die fie regieren , ſind die Inſtitutionen des in

fie ſcheinenden Vernünftigen . Der Grund, die leßte Wahr

heit dieſer Inſtitutionen iſt aber der Geiſt, der ihr allgemei

ner Zweck und gewußter Gegenſtand iſt. Die Familie iſt

zwar auch ſittlich , allein der Zweck iſt nicht als gewußter ;

in der bürgerlichen Geſellſchaft dagegen iſt die Trennung

das Beſtimmende.

S. 264.

Die Individuen der Menge , da ſie ſelbſt geiſtige Naturen

und damit das gedoppelte Moment, nämlich das Ertrem der

für ſich wiſſenden und wollenden Einzelnheit und das Ertrem

der das Subſtantielle wiffenden und wollenden Allgemeinheit

in fich enthalten , und daher zu dem Rechte dieſer beiden Seiten

nur gelangen , inſofern ſie ſowohl als Privat- wie als ſubſtan

tielle Perſonen wirklich find; – erreichen in jenen Sphären

Theils unmittelbar das Erſtere, Theils das Andere ſo , daß fie

in den Inſtitutionen , als dem an ſich ſeyenden Allgemeinen

ihrer beſonderen Intereſſen ihr weſentliches Selbſtbewußtſeyn ha:

ben , Theils daß ſie ihnen ein auf einen algemeinen Zweck gerichs

tetes Geſchäft und Thätigkeit in der Korporation gewähren .
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S . 265.

Dieſe Inſtitutionen machen die Verfaſſung, d . i. die ent

wickelte und verwirklichte Vernünftigkeit, im Beſonderen aus,

und ſind darum die fefte Baſis des Staats , ſo wie des Zu

trauens und der Geſinnung der Individuen für denſelben , und

die Grundſäulen der öffentlichen Freiheit , da in ihnen die be

fondere Freiheit realiſirt und vernünftig , damit in ihnen ſelbſt

an ſich die Vereinigung der Freiheit und Nothwendigkeit vor:

handen iſt.

Zuſaß. Schon früher iſt bemerkt worden , daß die

Heiligkeit der Ehe und die Inſtitutionen , worin die bürgers

liche Geſellſchaft als fittlich erſcheint, die Feſtigkeit des Gan:

zen ausmache, das heißt das Augemeine rey zugleich die

Sache eines Jeden als Beſonderen . Worauf es ankommt

iſt, daß ſich das Gefeß der Vernunft und der beſonderen

Freiheit durchdringe, und mein beſonderer Zwed identiſch

mit dem Augemeinen werde , ſonſt ſteht der Staat in der

Luft. Das Selbſtgefühl der Individuen macht ſeine Wirk

lichkeit aus, und ſeine Feſtigkeit iſt die Identität jener bei

den Seiten . Man hat oft geſagt, der Zweck des Staates

Tey das Glück der Bürger ; dieß iſt allerdings wahr: iſt

ihnen nicht wohl, iſt ilir ſubjektiver Zweck nicht befriedigt,

finden ſie nicht, daß die Vermittelung dieſer Befriedigung der

Staat als ſolcher iſt, ſo ſteht derſelbe auf ſchwachen Füßen .

$. 266 .

Aber der Geiſt iſt nicht nur als dieſe Nothwendigkeit und

als ein Reich der Erſcheinung, ſondern als die Idealitätders

ſelben , und als ihr Inneres fich objektiv und wirklich ; ſo iſt dieſe

ſubſtantielle Allgemeinheit ſich ſelbſt Gegenſtand und Zweck,

und jene Nothwendigkeit hierdurch ſich ebenſo ſehr in G eſt a .lt

der Freiheit.

S. 267.

Die Nothwendigkeit in der Idealität iſt die Entwide:

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
21
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lung der Idee innerhalb ihrer ſelbſt; ſie iſt als ſubjektive

Subſtantialität die politiſche Geſinnung, als objeftive in

Unterſcheidung von jener der Organismus des Staats , der

eigentlich politiſche Staat und ſeine Verfaſſung.

Zuſaß. Die Einheit der ſich wollenden und wiſſenden

Freiheit iſt zunächſt als Nothwendigkeit. Das Subſtantielle

iſt nun hier als ſubjektive Eriſtenz der Individuen ; die an

dere Weiſe der Nothwendigkeit iſt aber der Organismus,

das heißt der Geiſt iſt ein Proceß in ſich ſelbſt, gliedert

fich in fich , feßt Unterſchiede in fich , durch die er ſeinen

Kreislauf macht.

S . 268.

Die politiſche Geſinnung, der Patriotismus über

haupt, als die in Wahrheit ſtehende Gewißheit (bloß ſubjektive

Gewißheit gehet nicht aus der Wahrheit hervor, und iſt nur

Meinung) und das zur Gewohnheit gewordene Wollen iſt nur

Reſultat der im Staate beſtehenden Inſtitutionen ,als in welchem

die Vernünftigkeit wirklich vorhanden iſt, ſo wie ſie durch das

ihnen gemäße Handeln ihre Bethätigung erhält. - Dieſe Ge

ſinnung iſt überhaupt das Zutrauen (das zu mehr oder weni- ,

ger gebildeter Einſicht übergehen kann ), – das Bewußtſeyn,

daß mein ſubſtantielles und beſonderes Intereſſe, im Intereſſe

und Zwecke eines Andern (hier des Staats ) als im Verhältniß

zu mir als Einzelnen bewahrt und enthalten iſt, — womit eben

dieſer unmittelbar kein Anderer für mich iſt und Ich in dieſem

Bewußtſeyn frei bin .

Unter Patriotismus wird häufig nur die Aufgelegtheit

zu a ußerordentlichen Aufopferungen und Handlungen

verſtanden . Weſentlich aber iſt er die Geſinnung , welche

in dem gewöhnlichen Zuſtande und Lebensverhältniffe das

Gemeinweſen für die ſubſtantielle Grundlage und Zwed zu

wiffen gewohnt iſt. Dieſes bei dem gewöhnlichen Lebens
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gange fich in allen Verhältniffen bewährende Bewußtſeyn

iſt es dann , aus dem ſich auch die Aufgelegtheit zu außer

gewöhnlicher Anſtrengung begründet. Wie aber die Men

ſchen häufig lieber großmüthig als rechtlich ſind, ſo übers

reden fie fich leicht, jenen außerordentlichen Patriotismus

zu beſißen , um ſich dieſe wahrhafte Geſinnung zu erſparen ,

oder ihren Mangel zu entſchuldigen . – Wenn ferner die

Geſinnung als das angeſehen wird , das für ſich den

Anfang machen , und aus ſubjektiven Vorſtellungen und Ge

danken hervorgehen könne, ſo wird ſie mit der Meinung

verwechſelt, da ſie bei dieſer Anſicht ihres wahrhaften Grun

des , der objektiven Realität, entbehrt.

Zuſaß. Ungebildete Menſchen gefallen ſich im Rai

ſonniren und Tadeln , denn Tadel finden iſt leicht, ſchwer

aber das Gute und die innere Nothwendigkeit deſſelben zu

fennen . Beginnende Bildung fängt immer mit dem Tadel

an , vollendete aber ſieht in jedem das Poſitive. In der

Religion iſt ebenſo bald geſagt , dieß oder jenes fey Aber

glauben , aber es iſt unendlich ſchwerer die Wahrheit davon

zu begreifen . Die erſcheinende politiſche Geſinnung iſt alſo

von dem zu unterſcheiden , was die Menſchen wahrhaft

wollen , denn ſie wollen eigentlich innerlich die Sache, aber

fie halten ſich an Einzelnheiten und gefallen ſich in der

Eitelkeit des Beſſerverſtehenwollens. Das Zutrauen haben

die Menſchen , daß der Staat beſtehen müſſe und in ihm

nur das beſondere Intereſſe fönne zu Stande kommen , aber

die Gewohnheit macht das unſichtbar, worauf unſere ganze

Eriſtenz beruht. Geht jemand zur Nachtszeit ſicher auf

der Straße, ſo fällt es ihm nicht ein , daß dieſes anders

ſeyn könne , denn dieſe Gewohnheit der Sicherheit iſt zur

andern Natur geworden , und man denkt nicht gerade nach,

wie dieß erſt die Wirkung beſonderer Inſtitutionen ſey .

Durch die Gewalt , meint die Vorſtellung oft, hänge der

21 *
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Staat zuſammen , aber das Haltende iſt allein das Grund

gefühl der Ordnung, das Ade haben .

$. 269.

Ihren beſonders beſtimmten Inhalt nimmt die Geſinnung

aus den verſchiedenen Seiten des Organismus des Staats . Die

ſer Organismus iſt die Entwickelung der Idee zu ihren Un

terſchieden und zu deren objektiven Wirklichkeit. Dieſe unterſchie

denen Seiten find ſo die verſchiedenen Gewalten, und des

ren Geſchäfte und Wirkſamkeiten , wodurch das Allgemeine fich

fortwährend , und zwar indem ſie durch die Natur des Be

griffes beſtimmt ſind, auf nothwendige Weiſe hervors

bringt, und indem es ebenſo ſeiner Produktion vorausgeſeßt ift,

ſich erhält ; – dieſer Drganismus iſt die politiſche Ver

faſſung.

Zuſaß. Der Staat iſt Organismus , das heißt Ent

wickelung der Idee zu ihren Unterſchieden . Dieſe unterſchie

denen Seiten ſind ſo die verſchiedenen Gewalten und deren

Geſchäfte und Wirkſamkeiten , wodurch das Augemeine ſich

fortwährend auf nothwendige Weiſe hervorbringt, und indem

es eben in ſeiner Produktion vorausgeſeßt iſt , ſich erhält.

Dieſer Organismus iſt die politiſche Verfaſſung : fie geht

ewig aus dem Staate hervor , wie er ſich durch fie erhält:

fallen beide auseinander, machen fich die unterſchiedenen

Seiten frei, ſo iſt die Einheit nicht mehr geſeßt, die ſie her:

vor bringt. Es paßt auf ſie die Fabel vom Magen und

den übrigen Oliedern . Es iſt die Natur des Organismus,

daß wenn nicht alle Theile zur Identität übergehen , wenn

ſich einer als ſelbſtſtändig reßt, alle zu Grunde gehen müſ

ſen . Mit Prädikaten , Grundſäßen u . f. w . kommt man

bei der Beurtheilung des Staates nicht fort, der als Dr

ganismus gefaßt werden muß, ebenſo wenig wie durch

Prädifate die Natur Gottes begriffen wird, deſſen Leben ich

vielmehr in ſich ſelber anſchauen muß. ,
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S . 270.

Daß der Zweck des Staates das allgemeine Intereffe als

ſolches und darin als ihrer Subſtanz die Erhaltung der beſon

deren Intereſſen iſt, iſt 1) ſeine abſtrakte Wirklichkeit oder

- Subſtantialität; aber ſie iſt 2) ſeine Nothwendigkeit, als ſie

fich in die Begriffs -Unterſchiede feiner Wirkſamkeit dirimirt,

welche durch jene Subſtantialität ebenſo wirkliche feſte Beſtims

mungen , Gewalten ſind; 3 ) eben dieſe Subſtantialität iſt aber

der als durch die Form derBildung hindurch gegangene

fich wifſende und wollende Geiſt. Der Staat weiß daher, was

er will, und weiß es in ſeiner Allgemeinheit, als Gedach - .

tes; er wirkt und handelt deswegen nach gewußten Zwecken, ge

fannten Grundſäßen , und nach Geſeßen , die es nicht nur an

ſich , ſondern für's Bewußtſeyn find; und ebenſo, inſofern ſeine

Handlungen ſich auf vorhandene Umſtände und Verhältniſſe be

ziehen , nach der beſtimmten Kenntniß derſelben .

Es iſt hier der Ort, das Verhältniß des Staats

fur Religion zu berühren , da in neueren Zeiten ſo oft

wiederholt worden iſt , daß die Religion die Grundlage des

Staates ſey , und da dieſe Behauptung auch mit der Prä

tenſion gemacht wird , als ob mit ihr die Wiſſenſchaft des

Staats erſchöpft ſey , - - und keine Behauptung mehr geeig

net iſt , ſo viele Verwirrung hervorzubringen , ja die Ver

wirrung ſelbſt zur Verfaſſung des Staats , zur Form , welche

die Erkenntniß haben ſolle, zu erheben . - Es fann zu

nächſt verdächtig ſcheinen , daß die Religion vornehmlich auch

für die Zeiten öffentlichen Elends , der Zerrüttung und Un

terdrückung empfohlen und geſucht, und an ſie für Troft

gegen das Unrecht und für Hoffnung zum Erſaß des

Verluſtes gewieſen wird. Wenn es dann ferner als eine

Anweiſung der Religion angeſehen wird , gegen die welt

lichen Intereffen , den Gang und die Geſchäfte der Wirf

lichkeit gleichgültig zu ſeyn , der Staat aber der Geiſt iſt,
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der in der Welt ſteht: ſo ſcheint die Hinweiſung auf die

Religion entweder nicht geeignet , das Intereſſe und Ge

ſchäft des Staats zum weſentlichen ernſtlichen Zweck zu er :

heben , oder ſcheint anderer Seits im Staatsregiment Alles

für Sache gleichgültiger Wiüfür auszugeben , es fen , daß

nur die Sprache geführt werde, als ob im Staate die

Zwecke der Leidenſchaften , unrechtlicher Gewalt u. f. f. das

Herrſchende wären, oder daß ſolches Hinweiſen auf die Re

ligion weiter für ſich allein gelten , und das Beſtimmen

und Handhaben des Rechten in Anſpruch nehmen wil. Wie

es für Hohn angeſehen würde , wenn alle Empfindung ge

gen die Tyrannei damit abgewieſen würde , daß der' Unter

drüdte feinen Troſt in der Religion finde: fo iſt ebenſo

nicht zu vergeſſen , daß die Religion eine Form annehmen

fann, welche die härteſte Knechtſchaft unter den Feffeln des

Aberglaubens und die Degradation des Menſchen unter

das Thier (wie bei den Aegyptiern und Indiern , welche

Thiere als ihre höhere Weſen verehren ) zur Folge hat.

Dieſe Erſcheinung kann wenigſtens darauf aufmerkſam

machen , daß nicht von der Religion ganz überhaupt zu

ſprechen ſey , und gegen ſie , wie ſie in gewiſſen Geſtalten

iſt, vielmehr eine rettende Machi gefordert iſt, die ſich der

Rechte der Vernunft und des Selbſtbewußtſeyns annehme.

- Die weſentliche Beſtimmung aber über das Verhältniß

von Religion und Staat ergiebt ſich nur, indem an ihren

Begriff erinnert wird . Die Religion hat die abſolute Wahr

heit zu ihrem Inhalt , und damit fällt auch das Höchſte

der Geſinnung in fie. Als Anſchauung, Gefühl, vorſtellende

Erkenntniß , die ſich mit Gott, als der uneingeſchränkten

Grundlage und Urſache, an der Alles hängt, beſchäftigt,

enthält ſie die Forderung, daß Ales auch in dieſer Beziehung

gefaßt werde und in ihr ſeine Beſtätigung, Rechtfertigung,

Vergewifferung erlange. Staat und Geſeße, wie die Pflich
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ten , erhalten in dieſem Verhältniß für das Bewußtſeyn die

höchſte Bewährung und die höchſte Verbindlichkeit ; denn

ſelbſt Staat, Geſege und Pflichten ſind in ihrer Wirklichkeit

ein Beſtimmtes , das in eine höhere Sphäre als in ſeine

Grundlage übergeht (f. Encyklop . der philof. Wiſſenſch.).

Deswegen enthält die Religion auch den Ort, der in aller

Veränderung und in dem Verluſt wirklicher Zwecke , In

tereſſen und Beſikthümer , das Bewußtſeyn des Unwandel

baren und der höchſten Freiheit und Befriedigung gewährt * ).

Wenn nun die Religion ſo die Grundlage ausmacht,

welche das Sittliche überhaupt und näher die Natur des

Staats als den göttlichen Willen enthält, ſo iſt es zugleich

nur Grundlage, was ſie iſt, und hier iſt es , worin beide

auseinander gehen . Der Staat iſt göttlicher Wille, als

gegenwärtiger , ſich zur wirklichen Geſtalt und Organis

ſation einer Welt entfaltender Geiſt. – Diejenigen ,

die bei der Form der Religion gegen den Staat ſtehen blei

ben wollen , verhalten ſich wie die, welche in der Erkenntniß

das Rechte zu haben meinen , wenn ſie nur immer beim

Weſen bleiben und von dieſem Abſtraktum nicht zum Da

ſeyn fortgehen , oder wie die (f. oben S. 140. Anm .), welche

nur das abſtrakte Gute wollen , und der Widfür das,

*) Die Religion hat , wie die Erkenntniß und Wiſſenſchaft,

eine eigenthümliche von der des Staates verſchiedene Form zu ihrem Prin

cip ; fie treten daher in den Staat ein , Theils im Verhältniß von Mit :

teln der Bildung und Geſinnung, Theils , inſofern ſie weſentlich Selbſt :

3wecke find , nach der Seite , daß fie äußerliches Daſeyn haben . In beiden

Rücffichten verhalten ſich die Principien des Staates anwendend auf ſie ;

in einer vollſtändig konkreten Abhandlung vom Staate müſſen jene Sphären ,

ſo wie die Kunſt, die bloß natürlichen Verhältniffe , u . ſ. F. gleichfalls in der

Beziehung und Stellung , die ſie im Staate haben , betrachtet werden ; aber

hier in dieſer Abhandlung, wo es das Princip des Staats iſt , das in ſeiner

eigenthümlichen Sphäre nach ſeiner Idee durchgeführt wird , kann von

ihren Principien und der Anwendung des Rechts des Staats auf ſie nur

beiläufig geſprochen werden.
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was gut iſt , zu beſtimmen vorbehalten . Die Religion iſt

das Verhältniß zum Abſoluten in Form des Gefühle,

der Vorſtellung, des Glaubens, und in ihrem Alles

enthaltenden Centrum iſt Alles nur als ein Accidentelles,

auch Verſchwindendes. Wird an dieſer Form auch in Be

ziehung auf den Staat ſo feſtgehalten , daß ſie auch für

ihn das weſentlich Beſtimmende und Gültige ſey , ſo iſt er,

als der zu beſtehenden Unterſchieden , Gefeßen und Einrich

tungen entwicelte Organismus, dem Schwanken , der Un

ſicherheit und Zerrüttung Preis gegeben . Das Objektive

und Augemeine, die Geſeße , anſtatt als beſtehend und gül

tig beſtimmt zu ſeyn , erhalten die Beſtimmung eines Ne

gativen gegen jene alles Beſtimmte einhüllende und eben

damit zum Subjektiven werdende Form , und für das Bes

tragen der Menſchen ergiebt ſich die Folge: dem Gerechten

iſt fein Geſeß gegeben , ſeyd fromm , ſo fönnt ihr ſonſt trei

ben , was ihr wollt , – ihr könnt der eigenen Wilfür und

Leidenſchaft euch überlaſſen und die Anderen , die Unrecht

dadurch erleiden , an den Troſt und die Hoffnung der Reli:

gion verweiſen , oder noch ſchlimmer , ſie als irreligiös ver

werfen und verdammen . Inſofern aber dieß negative Ver:

halten nicht bloß eine innere Geſinnung und Anſicht bleibt,

ſondern ſich an die Wirklichkeit wendet und in ihr fich gel

tend macht , entſteht der religiöſe Fanatismus, der , wie

der politiſche, alle Staatseinrichtung und geſeßliche Ordnung

als beengende der innern , der Unendlichkeit des Gemüths

unangemeſſene Schranken , und ſomit Privateigenthum , Ehe,

die Verhältniſſe und Arbeiten der bürgerlichen Geſellſchaft

u . ſ. f. als der Liebe und der Freiheit des Gefühls un

würdig verbannt. Da für wirkliches Daſeyn und Handeln

jedoch entſchieden werden muß, ſo tritt daffelbe ein, wie bei

der ſich als das Abſolute wiſſenden Subjektivität des Wils

lens überhaupt (S. 140.), daß aus der ſubjektiven Vor
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ſtellung , d. i. dem Meinen und dem Belieben der

Willkür entſchieden wird. – Das Wahre aber gegen die

res in die Subjektivität des Fühlens und Vorſtellens fich

einhüllende Wahre iſt der ungeheure Ueberſchritt des Innern

in das Aeußere , der Einbildung der Vernunft in die Rea

lität, woran die ganze Weltgeſchichte gearbeitet, und durch

welche Arbeit die gebildete Menſchheit die Wirklichkeit und

das Bewußtſeyn des vernünftigen Daſeyns, der Staatsein

richtungen und der Geſeße gewonnen hat. Von denen , die

den Herrn ſuchen , und in ihrer ungebildeten Meinung

Alles unmittelbar zu haben ſich verſichern , ſtatt ſich die

Arbeit aufzulegen , ihre Subjektivität zur Erkenntniß der

Wahrheit und zum Wiffen des objektiven Rechts und der

Pflicht zu erheben , kann nur Zertrümmerung aller ſittlichen

Verhältniſſe, Albernheit und Abſcheulichkeit ausgehen , -

nothwendige Konſequenzen der auf ihrer Form ausſchließend

beſtehenden und ſich ſo gegen die Wirklichkeit und die in

Form des Allgemeinen , der Gefeße, vorhandene Wahrheit

wendenden Geſinnung der Religion. Doch iſt nicht noth

wendig, daß dieſe Geſinnung ſo zur Verwirklichung fortgehe,

fie kann mit ihrem negativen Standpunkt allerdings auch

als ein Inneres bleiben , ſich den Einrichtungen und Ge

feßen fügen und es bei der Ergebung und dem Seufzen

oder dem Verachten und Wünſchen bewenden laſſen . Es

iſt nicht die Kraft, ſondern die Schwäche, welche in unſeren

Zeiten die Religioſität zu einer polemiſchen Art von

Frömmigkeit gemacht hat, ſie hänge nun mit einem wahren

Bedürfniß, oder auch bloß mit nicht befriedigter Eitelfeit zu

ſammen. Statt ſein Meinen mit der Arbeit des Studiums

zu bezwingen und ſein Wollen der Zucht zu unterwerfen

und es dadurch zum freien Gehorſam zu erheben , iſt es

das Wohlfeilſte , auf die Erkenntniß objektiver Wahrheit

Verzicht zu thun , ein Gefühl der Gedrüdtheit und damit

On
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den Eigendünkel zu bewahren , und an der Gottſeligkeit be

reits alle Erforderniß zu haben , um die Natur der Geſeße

und der Staatseinrichtungen zu durchſchauen , über ſie ab

zuſprechen und wie ſie beſchaffen ſeyn ſollten und müßten

anzugeben , und zwar, weil folches aus einem frommen Her:

zen komme, auf eine unfehlbare und unantaſtbare Weiſe ;

denn dadurch , daß Abſichten und Behauptungen die Reli

gion zur Grundlage machen , könne man ihnen weder nach

ihrer Seichtigkeit, noch nach ihrer Unrechtlichkeit etwas an

haben .

Inſofern aber die Religion , wenn ſie wahrhafter Art

iſt, ohne ſolche negative und polemiſche Richtung gegen den

Staat iſt , ihn vielmehr anerkennt und beſtätigt, ſo hat ſie

ferner für ſich ihren Zuſtand und ihre Aeußerung. Das

Geſchäft ihres Kultus beſteht in Handlungen und Lehre;

ſie bedarf dazu Beſißthümer und Eigenthumo, ſo wie

dem Dienſte der Gemeinde gewidmeter Jndividuen. Es

entſteht damit ein Verhältniß von Staat und Kirchenge

meinde. Die Beſtimmung dieſes Verhältniſſes iſt einfach .

Es iſt in der Natur der Sache, daß der Staat eine Pflicht

erfüllt, der Gemeinde für ihren religiöſen Zwed allen Vor

ſchub zu thun und Schuß zu gewähren , ia , indem die

Religion das ihn für das Tiefſte der Geſinnung integri

rende Moment iſt, von allen ſeinen Angehörigen zu fordern ,

daß fie fich zu einer Kirchengemeinde halten , – übrigens

zu irgend einer , denn auf den Inhalt , inſofern er ſich auf

das Innere der Vorſtellung bezieht, kann ſich der Staat

nicht einlaſſen . Der in ſeiner Organiſation ausgebildete und

darum ſtarfe Staat kann ſich hierin defto liberaler verhal

ten , Einzelnheiten , die ihn berührten , ganz überſehen , und

jelbſt Gemeinden (wobei es freilich auf die Anzahl ankommt)

in ſich aushalten , welche ſelbft die direkten Pflichten gegen

ihn religiös nicht anerkennen , indem er nämlich die Mitglie:
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der derſelben der bürgerlichen Geſellſchaft unter deren Ge

reken überläßt und mit paſſiver , etwa durch Verwandelung

und Tauſch vermittelter , Erfüllung der direkten Pflichten

gegen ihn zufrieden iſt * ). – Inſofern aber die kirchliche

Gemeinde Eigenthum beſißt, ſonſtige Handlungen des

Kultus ausübt, und Individuen dafür im Dienſte hat, tritt

ſie aus dem Innern in das Weltliche und damit in das

*) Von Duäfern , Wiedertäufern u. ſ. f. kann man ſagen , daß fie nur

aktive Mitglieder der bürgerlichen Geſellſchaft find, und als Privatperſonen

nur im Privatverkehr mit anderen ſtehen , und ſelbſt in dieſem Verhältniſſe

hat man ihnen den Gið erlaſſen ; die direkten Pflichten gegen den Staat er :

füllen ſie auf eine paſſive Weiſe und von einer der wichtigſten Pflichten ,

ihn gegen Feinde zu vertheidigen , die ſie direkt verläugnen , wird etwa zu :

gegeben , ſie durch Tauſch gegen andere Leiſtung zu erfüllen . Gegen ſolche

Sekten iſt es im eigentlichen Sinne der Fall, daß der Staat Toleranz

ausübt; denn da ſie die Pflichten gegen ihn nicht anerkennen , können ſie

auf das Recht, Mitglieder defſelben zu ſeyn , nicht Anſpruch machen . Als

einſt im nordamerikaniſchen Rongreß die Abſchaffung der Sklaverei der Ne:

ger mit größerem Nachdruck betrieben wurde, machte ein Deputirter aus

den ſüdlichen Provinzen die treffende Grwiederung : „ Gebt uns die Neger

zu , wir geben euch die Quäker zu .“ – Nur durch ſeine ſonſtige Stärke

fann der Staat ſolche Anomalien überſehen und dulden , und fich dabei vor :

nehmlich auf die Macht der Sitten und der innern Vernünftigkeit ſeiner

Inſtitutionen verlaſſen , daß dieſe , indem er ſeine Rechte hierin nicht ſtrenge

geltend macht , die Unterſcheibung vermindern und überwinden werde. So

formelles Recht man etwa gegen die Juden in Anſehung der Verleihung

ſelbſt von bürgerlichen Rechten gehabt hätte , indem ſie ſich nicht bloß als

eine beſondere Religionsparthei, ſondern als einem fremden Volfe angehörig

anſehen ſollten , ſo ſehr hat das aus dieſen und andern Geſichtspunkten er:

hobene Geſchrei überſehen , daß ſie zu allererft Menſchen find und daß dieß

nicht nur eine flache, abſtrakte Qualität iſt (S. 209. Anm .), ſondern daß

darin liegt, daß durch die zugeſtandenen bürgerlichen Rechte vielmehr das

Selbftgefühl, als rechtliche Perſonen in der bürgerlichen Geſellſchaft

zu gelten , und aus dieſer unendlichen von allem Andern freien Wurzel die

verlangte Ausgleichung der Denkungsart und Geſinnung zu Stande kommt.

Die den Juden vorgeworfene Trennung hätte fich vielmehr erhalten - und

wäre dem ausſchließenden Staate mit Recht zur Schuld und Vorwurf ge

worben ; denn er hätte damit ſein Princip , die objektive Inſtitution und

deren Macht verkannt (vergl. S . 268. Anm . am Ende ). Die Behauptung

dieſer Ausſchließung, indem fie auf's Höchfte Recht zu haben vermeinte, hat

fich auch in der Erfahrung am thörichtſten , die Handlungsart der Regierun

gen hingegen als das Weiſe und Würdige erwieſen . - ,

en bätte noe state mit bitte richtin g our Seabour
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Gebiet des Staats herüber und ſtellt ſich dadurch unmits

telbar unter ſeine Gefeße. Der Eid , das Sittliche über

haupt, wie das Verhältniß der Ehe führen zwar die innere

Durchdringung und die Erhebung der Geſinnung mit

fich , welche durch die Religion ihre tiefſte Vergewiſſerung

erhält; indem die ſittlichen Verhältniſſe aber weſentlich Verhält

niſſe der wirklichen Vernünftigkeit find, ſo find es

die Rechte dieſer, welche darin zuerſt zu behaupten ſind, und

zu welchen die kirchliche Vergewiſſerung als die nur innere,

abſtraktere Seite hinzutritt. — In Anſehung weiterer Aeuße

rungen , die von der firchlichen Vereinigung ausgehen , ſo iſt

bei der Lehre das Innere gegen das Aeußere das Ueber

wiegendere als bei den Handlungen des Kultus und an

deren damit zuſammenhängenden Benehmungen , wo die

rechtliche Seite wenigſtens ſogleich für ſich als Sache

des Staats erſcheint; (wohl haben ſich Kirchen auch die

Eremtion ihrer Diener und ihres Eigenthums von der

Macht und Gerichtsbarkeit des Staates , ſogar die Gerichts

barkeit über weltliche Perſonen in Gegenſtänden , bei denen

wie Eheſcheidungsſachen , Gidesangelegenheiten u . ſ. f. die

Religion konkurrirt, genommen ). – Die polizeilic

in Rüfficht ſolcher Handlungen iſt freilich unbeſtimmter,

aber dieß liegt in der Natur dieſer Seite ebenſo auch gegen

andere ganz bürgerliche Handlungen (f. oben S. 234.). In

ſofern die religiöſe Gemeinſchaftlichkeit von Individuen ſich

zu einer Gemeinde, einer Korporation erhebt, ſteht ſie über

haupt unter der oberpolizeilichen Oberaufſicht des Staats.

- Die Lehre ſelbſt aber hat ihr Gebiet in dem Gewiſſen ,

ſtehet in dem Rechte der ſubjektiven Freiheit des Selbſtbe

wußtſeyno , – der Sphäre der Innerlichkeit , die als ſolche

nicht das Gebiet des Staates ausmacht. Jedoch hat auch

der Staat eine Lehre , da ſeine Einrichtungen und das ihm

Geltende überhaupt über das Rechtliche , Verfaſſung u. ſ. f.
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weſentlich in der Form des Gedankens als Geſeß iſt,

und indem er fein Mechanismus, ſondern das vernünftige

Leben der ſelbſtbewußten Freiheit, das Syſtem der ſittlichen

Welt iſt, ſo iſt die Geſinnung , ſodann das Bewußtſeyn

derſelben in Grundfäßen ein weſentliches Moment im

wirklichen Staate. Hinwiederum iſt die Lehre der Kirche

nicht bloß ein Inneres des Gewiſſens, ſondern als Lehre

vielmehr Aeußerung, und Aeußerung zugleich über einen

Inhalt, der mit den ſittlichen Grundſäßen und Staatsge

feßen auf's innigſte zuſammenhängt oder fie unmittelbar

ſelbſt betrifft. Staat und Kirche treffen alſo hier direkt zu :

ſammen oder gegen einander. Die Verſchiedenheit bei

der Gebiete kann von der Kirche zu dem ſchroffen Gegen

ſaß getrieben werden , daß ſie als den abſoluten Inhalt der

Religion in fich enthaltend , das Geiſtige überhaupt und

damit auch das fittliche Element als ihren Theil betrachtet,

den Staat aber als ein mechaniſches Gerüſte für die un

geiſtigen äußerlichen Zwecke, ſich als das Reich Gottes oder

wenigſtens als den Weg und Vorplaß dazu , den Staat

aber als das Reich der Welt, d. i. des Vergänglichen und

Endlichen , ſich damit als den Selbſtzweck , den Staat aber

nur als bloßes Mittel begreift. Mit dieſer Prätenſion

verbindet ſich dann in Anſehung des Lehrens die Forde

rung, daß der Staat die Kirche darin nicht nur mit voll:

kommener Freiheit gewähren laſſe , ſondern unbedingten Re

ſpekt vor ihrem Lehren , wie es auch beſchaffen ſeyn möge,

denn dieſe Beſtimmung koinme nur ihr zu, als Lehren habe.

Wie die Kirche zu dieſer Prätenſion aus dem ausgedehnten

Grunde, daß das geiſtige Element überhaupt ihr Eigen

thum ſey, kommt, die Wiſſenſchaft und Erkenntniß über

haupt aber gleichfalls in dieſem Gebiete ſteht, für ſich wie

eine Kirche ſich zur Totalität von eigenthümlichem Principe

ausbildet, welche ſich auch als an die Stelle der Kirche' .
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ſelbſt noch mit größerer Berechtigung tretend betrachten kann,

ſo wird dann für die Wiſſenſchaft dieſelbe Unabhängigkeit

vom Staate , der nur als ein Mittel für ſie als einen

Selbſtzweck zu ſorgen habe , verlangt. — Es iſt für dieſes

Verhältniß übrigens gleichgültig , ob die dem Dienſte der

Gemeinde fich widmenden Individuen und Vorſteher es

etwa zu einer vom Staate ausgeſchiedenen Eriſtenz getrieben

haben , ſo daß nur die übrigen Mitglieder dem Staate uns

terworfen ſind , oder ſonſt im Staate ſtehen und ihre kirch

liche Beſtimmung nur eine Seite ihres Standes ſen, welche

ſie gegen den Staat getrennt halten . Zunächſt iſt zu be

merken , daß ein ſolches Verhältniß mit der Vorſtellung vom

Staat zuſammenhängt , nach welcher er feine Beſtimmung

nur hat im Schuß und Sicherheit des Lebens, Eigenthums

und der Wiüfür eines Jeden , inſofern ſie das Leben und

Eigenthum und die Widfür der Anderen nicht verleßt, und

der Staat ſo nur als eine Veranſtaltung der Noth betrach

tet wird. Das Element des höhern Geiſtigen , des an und

für ſich Wahren , iſt auf dieſe Weiſe als ſubjektive Reli

gioſität oder als theoretiſche Wiffenſchaft jenſeits des Staa

tes geſtellt, der als der Laie an und für ſich , nur zu res

ſpektiren habe, und das eigentliche Sittliche fält ſo bei ihm

ganz aus. Daß es nun geſchichtlich Zeiten und Zuſtände

von Barbarei gegeben , wo alles höhere Geiſtige in der

Kirche ſeinen Siz hatte, und der Staat nur ein weltliches

Regiment der Gewaltthätigkeit, der Willkür und Leidenſchaft

und jener abſtrakte Gegenſaß das Hauptprincip der Wirk

lichkeit war (f. $. 358.) , gehört in die Geſchichte. Aber

es iſt ein zu blindes und ſeichtes Verfahren , dieſe Stellung

als die wahrhaft der Idee gemäße anzugeben . Die Ent

widelung dieſer Idee hat vielmehr dieß als die Wahrheit

erwieſen , daß der Geiſt als frei und vernünftig, an fich

ſittlich iſt, und die wahrhafte Idee die wirklich e Vernünf
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tigkeit , und dieſe es iſt, welche als Staat eriſtirt. Es er

gab fich ferner aus dieſer Idee ebenſo ſehr, daß die fittliche

Wahrheit in derſelben für das denfende Bewußtſeyn ,

als in die Form der Allgemeinheit verarbeiteter Inhalt,

als Gefeß , iſt, – der Staat überhaupt ſeine Zwedeweiß ,

fte mit beſtimmtem Bewußtſeyn und nach Grundfäßen er:

fennt und bethätigt. Wie oben bemerkt iſt, hat nun die

Religion das Wahre zu ihrem allgemeinen Gegenſtande,

jedoch als einen gegebenen Inhalt, der in ſeinen Grund

beſtimmungen nicht durch Denken und Begriffe erkannt iſt ;

ebenſo iſt das Verhältniß des Individuums zu dieſem Ge

genftande eine auf Autorität gegründete Verpflichtung, und

das Zeugniß des eigenen Geiſtes und Herzens , als

worin das Moment der Freiheit enthalten iſt, iſt Glaube

und Empfindung. Es iſt die philoſophiſche Einſicht,welche

erkennt, daß Kirche und Staat nicht im Gegenſaße des

Inhalts der Wahrheit und Vernünftigkeit, aber im Unter

ſchied der Form ſtehen . Wenn daher die Kirche in das

Lehren übergeht (es giebt und gab auch Kirchen , die nur

einen Kultus haben ; andere , worin er die Hauptſache und

das Lehren und das gebildetere Bewußtſeyn nur Nebenſache

iſt ) und ihr Lehren objektive Grundfäße, die Gedanken

des Sittlichen und Vernünftigen betrifft, ſo geht ſie in dieſer

Neußerung unmittelbar in das Gebiet des Staats herüber.

Gegen ihren Glauben und ihre Autorität über das

Sittliche, Recht, Gefeße, Inſtitutionen , gegen ihre ſubjet-

tive Ueberzeugung iſt der Staat vielmehr das Wiſ

ſende; in ſeinem Princip bleibt weſentlich der Inhalt nicht

in der Form des Gefühls und Glaubens ſtehen , ſondern

gehört dem beſtimmten Gedanken an . Wie der an und für

ſich ſeyende Inhalt, in der Geſtalt der Religion als beſon

derer Inhalt, als die der Kirche als religiöſer Gemeinſchaft

eigenthümlichen Lehren , erſcheint, ſo bleiben ſie außer dem
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Bereiche des Staats (im Proteſtantismus giebt es auch

feine Geiſtlichkeit, welche ausſchließender Depoſitär der firch

lichen Lehre wäre , weil es in ihm keine Laien giebt); in

dem fich die fittlichen Grundſäße und die Staatsordnung

überhaupt in das Gebiet der Religion herüberziehen und

nicht nur in Beziehung darauf freßen laſſen , ſondern auch

gefeßt werden ſollen , ſo giebt dieſe Beziehung einer Seits

dem Staate ſelbſt die religiöſe Beglaubigung ; anderer Seits

bleibt ihm das Recht und die Form der ſelbſtbewußten , ob

jeftiven Vernünftigkeit , das Recht, fie geltend zu machen

und gegen Behauptungen , die aus der ſubjektiven Ge

ftalt der Wahrheit entſpringen , mit welcher Verſicherung

und Autorität ſie ſich auch umgebe, zu behaupten . Weil

das Princip ſeiner Form als Augemeines weſentlich der

Gedanke iſt, ſo iſt es auch geſchehen , daß von ſeiner

Seite die Freiheit des Denkens und der Wiſſen

ich aft ausgegangen iſt (und eine Kirche hat vielmehr den

Jordanus Bruno verbrannt, den Galilei wegen der

Darſtellung des fopernikaniſchen Sonnenſyſtems auf

den Knieen Abbitte thun laſſen u . F. f.) * ). Auf ſeiner

*) Laplace Darſtellung des Weltſyſtemø, V. Buch , 4tes Rap .

,,Da Galilei die Entdeckungen (zu denen ihm das Teleskop verhalf, die

Lichtgeſtalten der Venus u . ſ. f.) bekannt machte , zeigte er zugleich , daß fie

die Bewegungen der Erde unwiderſprechlich bewieſen . Aber die Vorſtellung

dieſer Bewegung wurde durch eine Verſammlung der Kardinäle für feßeriſch

erklärt, Galilei , ihr berühmteſter Vertheidiger , vor das Inquiſitionsgericht

gefordert, und genöthigt, fie zu widerrufen , um einem harten Gefängniß zu

entgehen . Bei dem Manne von Geiſt iſt die Leidenſchaft für die Wahrheit

eine der ſtärkſten Leidenſchaften . – Galilei, durch ſeine eigenen Beobach

tungen von der Bewegung der Erde überzeugt, dachte lange Zeit auf ein

neues Werk, worin er alle Beweiſe dafür zu entwickeln ſich vorgenommen

hatte. Aber um ſich zugleich der Verfolgung zu entziehen , deren Opfer er

hätte werden müſſen , wählte er die Auskunft, fie in der Form von Dialogen

zwiſchen drei Perſonen darzuſtellen ; man fieht wohl, daß der Vortheil auf

der Seite des Vertheidigers des fopernikaniſchen Syſtems war ; da aber

Galilei nicht zwiſchen ihnen entſchied , und den Einwürfen der Anhänger des
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Seite hat darum auch die Wiſſenſchaft ihre Stelle ; denn

fie hat daſſelbe Element der Form , als der Staat, ſie hat

den Zweck des Erkennens, und zwar der gedachten ob

iektiven Wahrheit und Vernünftigkeit. Das denkende Er

fennen fann zwar auch aus der Wiſſenſchaft in das Mei

nen , und in das Raiſonniren aus Gründen herunterfallen ,

ſich auf ſittliche Gegenſtände und die Staats - Organiſation

wendend in Widerſpruch gegen deren Grundſäße ſich ſeßen ,

und dieß etwa auch mit denſelben Prätenſionen , als die

Kirche für ihr Eigenthümliches macht , auf dieß Meinen

als auf Vernunft und das Recht des ſubjektiven Selbſtbes

wußtſeyns , in ſeiner Meinung und Ueberzeugung frei zu

ſeyn . Das Princip dieſer Subjektivität des Wiffens iſt

oben ( S. 140. Anm .) betrachtet worden ; hierher gehört nur

die Bemerkung , daß nach einer Seite der Staat gegen das

Meinen ; eben inſofern es nur Meinung , ein ſubjektiver

Ptolemäus ſo viel Gewicht gab, als nur möglich war , Tu durfte er wohl

erwarten , in Genuſſe der Ruhe, die ſein hohes Alter und ſeine Arbeiten

verdienten , nicht geſtört zu werden . Er wurde in ſeinem ſiebzigſten Jahre

aufs neue vor das Inquiſitions - Tribunal gefordert; man ſchloß ihn in ein

Gefängniß ein , wo man eine zweite Widerrufung ſeiner Meinungen von

ihm forderte , unter Androhung der für Sie wieder abgefallenen Reber bez

ſtimmten Strafe . Man ließ ihn folgende Abſchwörungsformel unterſchrei

ben : „ Id Galilei, der ich in meinem ſiebzigſten Jahre mich perſönlich

„ vor dem Gerichte eingefunden , auf den Knicen liegend, und die Augen auf

„ die heiligen Evangelien , die ich mit meinen Händen berühre, gerichtet,

„ ſchwöre ab , verfluche und verwünſche mit redlichem Herzen und wahrem

„ Glauben die Ungereimtheit, Falſchheit und Keßerei der Lehre von der Be:

„ wegung der Erde u . f. f. “ Welch ein Anblick war das , einen ehrwürdigen

Greis , berühmt durch ein langes , Der Erforſchung der Natur einzig gewid -

metes Leben , gegen das Zeugniß ſeines eigenen Gewiſſens die Wahrheit , die

er mit Ueberzeugungskraft erwieſen hatte, auf den Knieen abſchwören zu

ſehen . Ein Urtheil der Inquiſition verdammte ihn zu immerwährender

Gefangenſchaft. Ein Jahr hernach wurde er , auf die Verwendung des

Großherzog8 von Florenz, in Freiheit geſeßt. – Er ſtarb 1642. Seinen

Verluſt betrauerte Europa, das durch ſeine Arbeiten erleuchtet, und über

das von einem verhaßten Tribunale gegen einen ſo großen Mann gefällte Ur:

theil aufgebracht war.“

Rechtsphilof. 3te Aufl.
22
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Ia

Inhalt iſt und darum , es ſpreize fich noch ſo hoch auf,

keine wahre Kraft und Gewalt in ſich hat, ebenſo, wie die

Maler , die ſich auf ihrer Palette an die drei Grundfarben

halten , gegen die Schulweisheit von den ſieben Grund

farben , eine unendliche Gleichgültigkeit ausüben kann. Nach

der andern Seite aber hat der Staat gegen dieß Meinen

ſchlechter Grundſäße, indem es ſich zu einem allgemeinen

und die Wirklichkeit anfreffenden Daſeyn macht, ohnehin in

ſofern der Formalismus der unbedingten Subjektivität, der

den wiſſenſchaftlichen Ausgangspunkt zu ſeinem Grunde neh

men und die Lehrveranſtaltungen des Staates ſelbſt zu der

Prätenſion einer Kirche gegen ihn erheben und kehren wollte,

die objektive Wahrheit und die Grundfäße des fittlichen Le

bens in Schuß zu nehmen , ſo wie er im Ganzen gegen

die, eine unbeſchränkte und unbedingte Autorität an

ſprechende, Kirche umgekehrt das formelle Recht des Selbſt

bewußtſeyns an die eigene Einſicht, Ueberzeugung und über

haupt Denken deſſen , was als objektive Wahrheit gelten

fou , geltend zu machen hat.

. . Die Einheit des Staats und der Kirche, eine auch

in neuen Zeiten viel beſprochene und als höchſtes Ideal

aufgeſtellte Beſtimmung kann noch erwähnt werden . Wenn

die weſentliche Einheit derſelben iſt die der Wahrheit der

Grundfäße und Geſinnung , ſo iſt ebenſo weſentlich , daß

mit dieſer Einheit der Unterſchied, den ſie in der Form

ihres Bewußtſeyns haben , zur beſondern Eriſtenz ge

kommen ſey. Im orientaliſchen Despotismus iſt jene ſo

oft gewünſchte Einheit der Kirche und des Staats, – aber

damit iſt der Staat nicht vorhanden , - nicht die ſelbſtbes

wußte , des Geiſtes allein würdige Geſtaltung in Recht,

freier Sittlichkeit und organiſcher Entwickelung. – Damit

: ferner der Staat als die ſich wiſſende, ſittliche Wirklich

keit des Geiſtes zum Daſeyn komme, iſt ſeine Unterſcheidung

.
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von der Form der Autorität und des Glaubens nothwen

dig ; dieſe Unterſcheidung tritt aber nur hervor, inſofern die

kirchliche Seite in ſich ſelbſt zur Trennung kommt; nur ſo

über den beſonderen Kirchen , hat der Staat die Allges

mein heit des Gedankens , das Princip ſeiner Form , ge

: wonnen und bringt ſie .zur Eriſtenz; um dieß zu erkennen ,

mußman wiſſen , nicht nur was die Augemeinheit.an ſich,

ſondern was ihre Eriſteniz ift. Es iſt daher fo: weit ge

^ fehlt , daß für den Staat die kirchliche Trennung ein Un

glück wäre oder geweſen wäre, daß er nur durch ſie hat

werden können, was ſeine Beſtimmung iſt, die ſelbſtbewußte

Vernünftigkeit und: Sittlichkeit. Ebenſo iſt es das Glüd

; lichſte , was der Kirche für ihre eigene und was dem : Ge

... danken für ſeine Freiheit und Vernünftigkeit hat widerfahren

fönnen .

Zuſaß. Der Staat iſt wirklich , und ſeine Wirklichkeit

beſteht darin , daß das Intereſſe des Ganzen ſich in die

beſonderen Zwecke realiſirt. Wirklichkeit iſt immer Einheit der

Augemeinheit und Beſonderheit , das Auseinandergelegtſeyn

der Augemeinheit in die Beſonderheit, die als eine ſelbſtſtändige .

erſcheint, obgleich ſie nur im Ganzen getragen und gehalten

wird . Inſofern dieſe Einheit nicht vorhanden iſt , iſt etwas

nicht wirklich ,wenn auch Eriſtenz angenommen werden

dürfte. Ein ſchlechter Staat iſt ein ſolcher, der bloß eriftirt,

ein franker Körper eriſtirt auch , aber er hat keine wahrhafte

Realität. Eine Hand, die abgehauen iſt, ſteht auch noch

· aus wie eine Hand, und eriftirt, doch ohne wirklich zu ſeyn;

die wahrhafte Wirklichkeit iſt. Nothwendigkeit: was wirklich

iſt, iſt in ſich nothwendig. Die Nothwendigkeit beſteht darin ,

daß das Ganze in die Begriffsunterſchiede dirimirt ſey , und

daß dieſes Dirimirte eine. Feſte und aushaltende Beſtimmtheit

abgebe, die nicht todtfeſt iſt, ſondern in der Auflöſung ſich

immer erzeugt. : Zum vollendeten Staat gehört weſentlich

22 *
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das Bewußtſeyn, das Denken ; der Staat weiß daher, was

er will, und weiß es als ein Gedachtes . Indem das Wiſ:

ſen nun im Staate ſeinen Sitz hat, hat ihn auch die

Wiſſenſchaft hier, und nicht in der Kirche. Troß dem iſt

in neueren Zeiten viel davon geſprochen worden , daß der

Staat aus der Religion hervorzuſteigen habe. Der Staat

iſt der entwickelte Geiſt und ſtellt ſeine Momente an den

Tag des Bewußtſevns heraus : dadurch , daß das , was in

der Idee liegt, heraus in die Gegenſtändlichkeit tritt, erſcheint

der Staat als ein Endliches , und ſo zeigt ſich derſelbe als

ein Gebiet der Weltlichkeit, während die Religion fich als

ein Gebiet der Unendlichkeit darſtellt. Der Staat ſcheint

ſomit das Untergeordnete , und weil das Endliche nicht

für ſich beſtehen kann , ſo , heißt es, brauche daſſelbe die

Baſis der Kirche. Als Endliches habe es feine Berechti

gung, und erſt durch die Religion werde es heilig und dem

Unendlichen angehörend. Aber dieſe Betrachtung der Sache

iſt nur höchft einſeitig. Der Staat iſt allerdings weſent

lich weltlich und endlich, hat beſondere Zwecke und beſondere

Gewalten , aber daß der Staat weltlich iſt , iſt nur die eine

Seite , und nur der geiſtloſen Wahrnehmung iſt der Staat

bloß endlich. Denn der Staat hat eine belebende Seele,

und dieß Beſeelende iſt die Subjektivität, die eben Erſchaffen

der Unterſchiede , aber anderer Seits das Erhalten in der

Einheit iſt. Im religiöſen Reiche ſind auch Unterſchiede

und Endlichkeiten . Gott, heißt es , ſey dreieinig : da ſind

alſo drei Beſtimmungen , deren Einheit erſt der Geiſt iſt.

Wenn man daher die göttliche Natur konkret faßt, ſo ift

dieß auch nur durch Unterſchiede der Fall. Im göttlichen

Reiche fommen alſo Endlichkeiten wie im Weltlichen vor,

und daß der weltliche Geiſt, das heißt der Staat, nur ein

endlicher ſey , iſt eine einſeitige Anſicht, denn die Wirklichkeit

iſt nichts Unvernünftiges. Ein ſchlechter Staat freilich iſt
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nur weltlich und endlich , aber der vernünftige Staat iſt

unendlich in fich. Das Zweite iſt , daß man ſagt, der

Staat habe ſeine Rechtfertigung in der Religion zu neh

men . Die Idee , als in der Religion , iſt Geiſt im Innern

des Gemüths , aber dieſelbe Idee iſt es , die ſich im dem

Staate Weltlichkeit giebt, und ſich im Wiſſen und Wollen

ein Daſeyn und eine Wirklichkeit verſchafft. Sagt man

nun , der Staat müſſe auf Religion fich gründen , ſo kann

dieß heißen , derſelbe folle auf Vernünftigkeit beruhen und

aus ihr hervorgehen . Aber dieſer Saß kann auch ſo miß

verſtanden werden , daß die Menſchen , deren Geiſt durch

eine unfreie Religion gebunden iſt , dadurch zum Gehorſam

am Geſchicteſten Feyen . Die chriſtliche Religion aber iſt

die Religion der Freiheit. Dieſe kann freilich wieder eine

Wendung bekommen , daß die freie zur unfreien verkehrt

wird , indem ſie vom Aberglauben behaftet iſt. Meint man

nun dieß, daß die Individuen Religion haben müſſen, damit

ihr gebundener Geiſt im Staate deſto mehr unterdrückt wer:

den könne, ſo iſt dieß der ſchlimme Sinn des Sapes ; meint

man , daß die Menſchen Achtung vor dein Staat, vor dies

fem Ganzen , deſſen Zweige fte ſind , haben ſollen , ſo ge

ſchieht dieß freilich am Beſten durch die philoſophiſche Ein

ficht in das Weſen deſſelben ; aber es kann in Ermangelung

dieſer auch die religiöſe Geſinnung dahin führen . So kann

der Staat der Religion und des Glaubens bedürfen. We

fentlich aber bleibt der Staat von der Religion dadurch un

terſchieden , daß was er fordert die Geſtalt einer rechtlichen

Pflicht hat, und daß es gleichgültig iſt, in welcher Gez

müthsweiſe geleiſtet wird. Das Feld der Religion dagegen

iſt die Innerlichkeit , und ſo wie der Staat, wenn er auf

religiöſe Weiſe forderte , das Recht der Innerlichkeit gefährs

den würde, ſo artet die Kirche, die wie ein Staat handelt

und Strafen auferlegt , in eine tyranniſche Religion aus.
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Ein dritter Unterſchied , der hiermit zuſammenhängt, iſt, daß

- Der Inhalt der Religion ein eingehüllter iſt und bleibt, und

ſomit Gemüth, Empfindung und Vorſtellung der Boden iſt,

·worauf er ſeinen Plat hat. Auf dieſem Boden hat. Alles

die Form der Subjektivität, der Staat hingegen verwirklicht

ſich und giebt ſeinen Beſtimmungen feſtes Daſeyn. Wenn

nun die Religioſität im Staate ſich geltend machen wollte,

wie ſie gewohnt iſt auf ihrem Boden zu ſeyn , ſo würde ſte

die Organiſation des Staates umwerfen , denn im Staate

haben die Unterſchiede, eine Breite des Außereinander : in

der Religion dagegen iſt immer Alles auf die Totalität bes

zogen . Wollte nun dieſe Totalität alle Beziehungen des

Staates ergreifen , ſo wäre ſie Fanatismus; ſie wollte in

jedem Beſonderen das Ganze haben , und könnte es nicht

anders als durch Zerſtörung des Beſonderen , denn der Fa

natismus iſt nur das , die beſonderen Unterſchiede nicht ge

:währen zu laſſen . Wenn man ſich ſo ausdrückt: , den

Frommen ſey kein Geſeß gegeben “ , ſo iſt dieß weiter

i nichts als der Ausſpruch jenes Fanatismus. Denn die

· Frömmigkeit, wo ſie an die Stelle des Staates tritt , kann

das Beſtimmte nicht aushalten und zertrümmert es . Da

mit hängt ebenſo zuſammen , wenn die Frömmigkeit das

Gewiſſen , die Innerlichkeit, entſcheiden läßt , und nicht von

Gründen beſtimmtwird. Dieſe Innerlichkeit entwickelt ſich

nicht zu Gründen , und giebt ſich keine Rechenſchaft. Solu

alſo die Frömmigkeit als Wirklichkeit des Staates gelten ,

ſo ſind alle Geſeße über den Haufen geworfen , und das

ſubjektive Gefühl iſt das geſeßgebende. Dieſes Gefühl fann

bloße Wiüfür ſeyn, und ob dieß ſey, muß lediglich aus den

Handlungen erkannt werden : aber inſofern ſie Handlungen ,

Gebote werden , nehmen ſie die Geſtalt von Geſeßen an,

was gerade jenem ſubjektiven Gefühl widerſpricht. Gott,

der der Gegenſtand dieſes Gefühls iſt, könnte man auch
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zum Beſtimmenden machen , aber Gott iſt die allgemeine

Idee , und in dieſem Gefühl das Unbeſtimmte , das nicht

dahin gereift iſt , das zu beſtimmen , was im Staate als

entwickelt da iſt. Gerade daß im Staate Ques feſt und

geſichert iſt , iſt die Schanze gegen die Wiüfür und die po

ſitive Meinung. Die Religion als ſolche darf alſo nicht

das Regierende ſeyn .

S. 271.

Die politiſche Verfaſſung iſt fürs Erſte: die Organiſation

des Staates und der Proceß ſeines organiſchen Lebens in Be

ziehung aufſich ſelbſt, in welcher er ſeine Momente inner

halb-ſeiner ſelbſt unterſcheidet und ſie zum Beſtehen entfaltet.

Zweitens iſt er als eine Individualität ausſchließen

des Eins, welches ſich damit zu Anderen verhält, ſeine Un

terſcheidung alſo nach Außen kehrt und nach dieſer Beſtim

mung ſeine beſtehenden Unterſchiede innerhalb ſeiner ſelbſt in

ihrer Idealität feßt.

Zuſaß. Wie die Jrritabilität im lebendigen Drganis

mus ſelbſt nach einer Seite ein Innerliches, dem Organis

mus als ſolchem Angehörendes iſt, ſo iſt auch hier der Be

zug nach Außen eine Richtung auf die Innerlichkeit. Der

innerliche Staat als ſolcher iſt, die Civilgewalt, die Richtung

nach Außen die Militairgewalt , die aber im Staate eine

beſtimmte Seite in ihm ſelbſt iſt. Daß nun beide Seiten

im Gleichgewichte ſich befinden , macht eine Hauptſache in

der Geſinnung des Staates aus. Bisweilen iſt die Civil

gewalt ganz erloſchen und beruht nur auf der Militairge

walt, wie zur Zeit der römiſchen Kaiſer und der Prätoria

ner, bisweilen iſt, wie in modernen Zeiten , die Militairge

walt nur aus der Civilgewalt hervorgehend , wenn alle

Bürger waffenpflichtig ſind,
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1. Innere Verfaſſung für ſich.

S. 272.

Die Verfaſſung iſt vernünftig , inſofern der Staat ſeine

Wirkſamkeit nach der Natur des Begriffs in ſich unter

Icheidet und beſtimmt, und zwar ſo, daß jede dieſer Gewal

ten ſelbſt in ſich die Totalität dadurch iſt, daß ſie die ande

ren Momente in fich wirkſam hat und enthält, und daß ſie ,

weil ſie den Unterſchied des Begriffs ausdrücken , ſchlechthin in

ſeiner Idealität bleiben und nur Ein individuelles Ganzes

ausmachen .

Es iſt über Verfaſſung , wie über die Vernunft ſelbſt,

in neueren Zeiten unendlich viel Geſchwäße , und zwar in

Deutſchland das ſchaalſte durch diejenigen in die Welt ge

kommen , welche ſich überredeten , es am Beſten und ſelbſt

mit Ausſchluß aller Anderen und am Erften der Regierun

gen zu verſtehen , was Verfaſſung ſey , und die unabweis

liche Berechtigung darin zu haben meinten , daß die Reli

gion und die Frömmigkeit die Grundlage aller dieſer ihrer

Seichtigkeiten ſeyn ſollte. Es iſt kein Wunder, wenn die

ſes Geſchwäße die Folge gehabt hat, daß vernünftigen

Männern die Worte Vernunft, Aufklärung, Recht u . f. F.

wie Verfaſſung und Freiheit ekelhaft geworden ſind , und

man ſich ſchämen möchte, noch über politiſche Verfaſſung

auch mitzuſprechen . Wenigſtens aber mag man von dieſem

Ueberdruſſe die Wirkung hoffen , daß die Ueberzeugung al

gemeiner werde, daß einephiloſophiſche Erkenntniß ſolcher

Gegenſtände nicht aus dem Raiſonnement, aus Zwecken ,

Gründen und Nüglichkeiten , noch viel weniger aus dem

Gemüth, der Liebe und der Begeiſterung, ſondern alein aus

dem Begriffe hervorgehen könne, und daß diejenigen , welche

das Göttliche für unbegreiflich und die Erkenntniß des

Wahren für ein nichtiges Unternehmen halten , ſich enthal

und
Nüglichkeiten a

ceifterung,ſondern aus welche
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ten müſſen , mitzuſprechen. Was fte aus ihrem Gemüthe

und ihrer Begeiſterung an unverdautem Gerede oder an Er

baulichkeit hervorbringen , Beides kann wenigſtens nicht die

Prätēnſion auf philoſophiſche Beachtung machen .

Von den furſtrenden Vorſtellungen iſt in Beziehung auf

den S. 269. die von der nothwendigen Theilung der

Gewalten des Staats zu erwähnen , — einer höchſt wich

tigen Beſtimmung, welche mit Recht, wenn ſie nämlich in

ihrem wahren Sinne genommen worden wäre, als die Ga :

rantie der öffentlichen Freiheit betrachtet werden konnte , -

einer Vorſtellung , von welcher aber gerade die, welche aus

Begeiſterung und Liebe zu ſprechen meinen , nichts wiſſen

und nichts wiſſen wollen ; – denn in ihr iſt es eben , wo

das Moment der vernünftigen Beſtimmtheit liegt.

Das Princip der Theilung der Gewalten enthält nämlich

das weſentliche Moment des Unterſchiedes, der realen

Vernünftigkeit; aber wie es der abſtrakte Verſtand faßt,

liegt darin Theils die falſche Beſtimmung der abſoluten

Selbft ftändigkeit der Gewalten gegeneinander , Theils

die Einſeitigkeit, ihr Verhältniß zu einander als ein Nega

tives , als gegenſeitige Beſchränkung aufzufaffen. In

dieſer Anſicht wird es eine Feindſeligkeit, eine Angſt vor

jeder, was jede gegen die andere als gegen ein Uebel her

vorbringt, mit der Beſtimmung fich ihr entgegenzuſeßen und

durch dieſe Gegengewichte ein allgemeines Gleichgewicht,

aber nicht eine lebendige Einheit zu bewirken . Nur die

Selbſtbeſtimmung des Begriffs in fich, nicht irgend an

dere Zwecke und Nüßlichkeiten , iſt es , welche den abſoluten

Urſprung der unterſchiedenen Gewalten enthält, und um de

rentwillen allein die Staats -Organiſation als das in ſich

Vernünftige und das Abbild der ewigen Vernunft iſt. –

Wie der Begriff, und dann in konfreter Weiſe die Idee

fich an ihnen ſelbſt beſtimmen und damit ihre Momente ab
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ſtraft der Allgemeinheit, Beſonderheit und Einzelnheit ſeßen ,

iſt aus der Logit, – freilich nicht der ſonſt gäng und gå

ben – zu erkennen . Ueberhaupt das Negative zum Aus

gangspunkt zu nehmen , und das Wollen des Böſen und

das Mißtrauen dagegen zum Erſten zu machen , und von

dieſer Vorausſeßung aus nun pfiffiger Weiſe Dämme aus:

zuflügeln , die als eine Wirkſamkeit nur gegenſeitiger Dämme

bedürfen , charakteriſirt dem Gedanken nach den negativen

Verſtand und der Geſinnung nach die Anſicht des Pöbels.

( S . oben S. 244.) – Mit der Selbſtſtändigkeit der

Gewalten , 8. B . der, wie ſie genannt worden ſind, erefu -

tiven und der geſeßgebenden Gewalt, iſt, wie man dieß

auch im Großen geſehen hat, die Zertrümmerung des Staats

unmittelbar geſeßt, oder , inſofern der Staat fich weſentlich

erhält , der Kampf, daß die eine Gewalt die andere unter

ſich bringt , dadurch zunächſt die Einheit, wie ſie ſonſt be

ſchaffen ſey , bewirkt und ſo allein das Weſentliche, das Be

ſtehen des Staats rettet.

Zuſaß. Im Staate muß man nichts haben wollen ,

als was ein Ausdruck der Vernünftigkeit iſt. Der Staat

iſt die Welt, die der Geiſt ſich gemacht hat: er hat daher

einen beſtimmten an und für ſich ſeyenden Gang. Wie

oft ſpricht man nicht von der Weisheit Gottes in der Na

tur: Man muß aber ja nicht glauben , daß die phyſiſche

Naturwelt ein Höheres ſex , wie die Welt des Geiſtes, denn

ſo hoch der Geiſt über der Natur ſteht, ſo hoch ſteht der

Staat über dem phyſiſchen Leben . Man muß daher den

Staat wie ein Irdiſch - Göttliches verehren , und einſehen,

daß, wenn es ſchwer iſt die Natur zu begreifen , es noch

unendlich herber iſt den Staat zu faſſen . Es iſt höchſt wich

tig , daß man in neueren Zeiten beſtimmte Anſchauungen

über den Staat im Allgemeinen gewonnen hat, und daß

man ſich ſo viel mit dem Sprechen und Machen von Ver
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'faſſungen beſchäftigte.' Damit iſt es aber noch nicht abge

macht; es iſt nöthig, daß man zu einer vernünftigen Sache

auch die Vernunft der Anſchauung mitbringe;, daß man

wiffe, was das Weſentliche ſen , und daß nicht immer das

Auffallende das Weſentliche ausmache. Die Gewalten des

Staates müſſen ſo allerdings unterſchieden ſeyn , aber jede

muß an ſich ſelbſt ein Ganzes bilden und die anderen Mo

- mente in fich enthalten . Wenn man von der unterſchiede

nen Wirkſamkeit der Gewalten ſpricht, muß man nicht in

den ungeheuren Irrthum verfallen, dieß , ſo anzunehmen , als

wenn jede Gewalt für ſich abſtrakt daſtehen ſollte, da die

Gewalten vielmehr nur als Momente des Begriffs unter

ſchieden ſeyn ſollen . Beſtehen die Unterſchiede dagegen ab

ſtrakt für ſich, ſo liegt am Tage, daß zwei Selbſtſtändigkei

ten keine Einheit ausmachen können , wohl aber Kampf her

vorbringen müſſen , wodurch entweder das Ganze zerrüttet

wird , oder die Einheit durch Gewalt ſich wieder herſtellt.

So hat in der franzöſiſchen Revolution bald die geſeßgebende

Gewalt die ſogenannte erekutive, bald die erekutive die ge

reßgebende Gewalt verſchlungen , und es bleibt abgeſchmact,

hier etwa die moraliſche Forderung der Harmonie zu machen .

Denn wirft man die Sache auf's Gemüth, ſo hat man frei

lich ſich alle Mühe erſpart; aber wenn das ſittliche Gefühl

auch nothwendig iſt, ſo hat es nicht aus ſich die Gewalten

des Staates zu beſtimmen. Worauf es alſo ankommt, iſt,

daß indem die Beſtimmungen der Gewalten an ſich das

Ganze ſind , fie auch alle in der Eriſtenz den ganzen Be

griff ausmachen . Wenn inan gewöhnlich von dreien Ge

walten , der geſeßgebenden , der crefutiven und der richter

lichen redet, ſo entſpricht die erſte der Allgemeinheit, die

zweite der Beſonderheit, aber die richterliche iſt.nicht das

Dritte des Begriffs, denn ihre Einzelnheit liegt außer jenen

Sphären .
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$. 273 .

Der politiſche Staat dirimirt ſich ſomit in die ſubſtanti

ellen Unterſchiede :

a ) die Gewalt, das Augemeine zu beſtimmen und feſtzu

Teßen , die geſeßgebende Gewalt ,

b ) der Subſumtion der beſonderen Sphären und einzel

nen Fälle unter das Augemeine, — die Regierungsgewalt,

c) der Subjektivität als der leßten Willensentſcheidung,

die fürſtliche Gewalt, - in der die unterſchiedenen Gewalten

zur individuellen Einheit zuſammen gefaßt find , die alſo die

Spiße und der Anfang des Ganzen , - der konſtitutionellen

Monarchie, iſt.

Die Ausbildung des Staats zur konſtitutionellen Mo

narchie iſt das Werk der neuern Welt, in welcher die ſub

ſtantielle gdee die unendliche Form gewonnen hat. Die

Geſchichte dieſer Vertiefung des Geiſtes der Welt in fich,

oder was daſſelbe iſt , dieſe freie Ausbildung, in der die

Idee ihre Momente -- und nur ihre Momente ſind es —

als Totalitäten aus ſich entläßt, und ſie eben damit in der

idealen Einheit des Begriffs enthält, als worin die reelle

Vernünftigkeit beſteht, – die Geſchichte dieſer wahrhaften

Geſtaltung des fittlichen Lebens iſt die Sache der aửgemei

nen Weltgeſchichte.

Die alte Eintheilung der Verfaſſungen in Monarchie,

Ariftofratie und Demokratie , hat die noch unge

trennte ſubſtantielle Einheit zu ihrer Grundlage,welche

zu ihrer innern unterſcheidung (einer entwickelten .Dr

ganiſation in ſich und damit zur Tiefe und konkreten

Vernünftigkeit noch nicht gekommen iſt. Für jenen

Standpunkt der alten Welt iſt daher dieſe Eintheilung die

wahre und richtige; denn der Unterſchied als an jener noch

ſubſtantiellen nicht zur abſoluten Entfaltung in fich gediche

nen " Einheit iſt weſentlich ein äußerlicher und erſcheint
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zunächſt als Unterſchied der Anzahl derjenigen , in welchen

jene ſubſtantielle Einheit immanent ſeyn ſoll. Dieſe For

men , welche auf ſolche Weiſe verſchiedenen Ganzen angehö

ren , find in der konſtitutionellen Monarchie zu Momenten

herabgeſept; der Monarch iſt Einer; mit der Regierungs

gewalt treten Einige und mit der geſeßgebenden Gewalt

tritt die Vielheit überhaupt ein . Aber ſolche bloß quan

titative Unterſchiede ſind , wie geſagt , nur oberflächlich und

geben nicht den Begriff der Sache an. Es iſt gleichfals

nicht paſſend, wenn in neuerer Zeit ſoviel vom demokrati

ſchen , ariſtokratiſchen Elemente in der Monarchie ge

ſprochen worden iſt; denn dieſe dabei gemeinten Beſtimmun :

gen , eben inſofern ſie in der Monarchie Statt finden ,

ſind nicht mehr Demokratiſches und Ariſtokratiſcheş. — Es

giebt Vorſtellungen von Verfaſſungen , wo nur das Ab

ſtraktum von Staat oben hin geſtellt iſt, welches regiere

und befehle, und es unentſchieden gelaſſen und als gleich

gültig angeſehen wird , ob an der Spiße dieſes Staates

Einer oder Mehrere oder Alle ſtehen . – „ Ale dieſe

Formen , ſagt ſo Fichte in ſ. Naturrecht, 1. Th. S . 196 ,

ſind, wenn nur ein Ephorat, (ein von ihm erfundenes,

ſeyn ſollendes Gegengewicht gegen die oberſte Gewalt) vor

handen , rechisgemäß und fönnen allgemeines Recht im

Staate hervorbringen und erhalten .“ – Eine ſolche Anſicht

(wie auch jene Erfindung eines Ephorats ) ſtammt aus der

vorhin bemerkten Seichtigkeit des Begriffes vom Staate.

Bei einem ganz einfachen Zuſtande der Geſellſchaft haben

dieſe Unterſchiede freilich wenig oder keine Bedeutung, wie

denn Moſes in ſeiner Geſeßgebung für den Fall, daß das

Volk einen König verlange, weiter keine Abänderung der

Inſtitutionen , ſondern nur für den König das Gebot hin

zufügt , daß ſeine Kavalerie, ſeine Frauen und ſein Gold

und Silber nicht zahlreich ſeyn ſolle (5 . B . Moſe 17, 16 ff.)
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– Man kann übrigens in einem Sinne allerdings ſagen ,

daß auch für die Idee jene drei Formen (die monarchiſche

mit eingeſchloſſen in der beſchränkten Bedeutung nämlich ,

in der ſie neben die ariſtokratiſche und demokratiſche

geſtellt wird) gleichgültig ſind , aber in dem entgegengeſeß

ten Sinne, weil fie insgeſammt der Idee in ihrer vernünf

tigen Entwickelung (S. 272.) nicht gemäß ſind und dieſe

in keiner derſelben ihr Recht und Wirklichkeit erlangen

fönnte. Deswegen iſt es auch zur ganz müßigen Frage

geworden , welche die vorzüglichſte unter ihnen wäre ; — von

ſolchen Formen kann nur hiſtoriſcher Weiſe die Rede ſeyn. —

Sonſt aber muß man auch in dieſem Stücke , wie in ſo

vielen anderen , den tiefen Blick Montesquieu 's in ſeiner

berühmt gewordenen Angabe der Principien dieſer Regie

rungsformen anerkennen , aber dieſe Angabe, um ihre Rich

tigkeit anzuerkennen , nicht mißverſtehen . Bekanntlich gab er

als Princip der Demokratie die Tugend an ; denn in

der That beruht folche Verfaſſung auf der Geſinnung ,

als der nur ſubſtantiellen Form , in welcher die Vernünftig

keit des " an und für ſich ſeyenden Willens in ihr noch

eriſtirt. Wenn Montesquieu aber hinzufügt, daß England

im ſiebzehnten Jahrhundert das ſchöne Schauſpiel gegeben

habe, die Anſtrengungen , eine Demokratie zu errichten , als

unmächtig zu zeigen , da die Tugend in den Führern ge

mangelt habe, – und wenn er ferner hinzuſeßt, daß wenn

die Tugend in der Republik verſchwindet, der Ehrgeiz fich

derer , deren Gemüth deſſelben fähig iſt, und die Habſucht

fich Auer bemächtigt , und der Staat alsdann, eine allge

meine Beute , ſeine Stärke nur in der Macht einiger Indi

viduen und in der Ausgelaſſenheit Aller habe , – ſo ift

darüber zu bemerken , daß bei einem ausgebildetern Zuſtande

der Geſellſchaft und bei der Entwickelung und dem Frei

werden der Mächte der Beſonderheit , die Tugend der
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Häupter des Staats unzureichend und eine andere Form

des vernünftigen Gefeßes , als nur die der Geſinnung er

forderlich wird , damit das Ganze die Kraft, ſich zuſammen

zuhalten und den Kräften der entwickelten Beſonderheit ihr

poſitives wie ihr negatives Recht angedeihen zu laſſen , bes

fibe. Gleicher Weiſe iſt das Mißverſtändniß zu entfernen ,

als ob damit, daß in der demokratiſchen Republik die Ge

ſinnung der Tugend die ſubſtantielle Form iſt , in der

Monarchie dieſe Geſinnung für entbehrlich oder gar für ab

weſend erklärt, und vollends als ob Tugend und die in

einer gegliederten Organiſation geſeßlich beſtimmte

Wirkſamkeit einander entgegengeſeßt und unverträglich wäre.

- Daß in der Ariſtokratie die Mäßigung das Princip

fey , bringt die hier beginnende Abſcheidung der öffentlichen

Macht und des Privat - Intereſſes mit ſich , welche zugleich

ſich ſo unmittelbar berühren , daß dieſe Verfaſſung in fich

auf dem Sprunge ſteht, unmittelbar zum härteſten Zuſtande

der Tyrannei oder Anarchie (man ſehe die römiſche Ge

ſchichte) zu werden und ſich zu vernichten . – Daß Mons

tesquieu die Ehre als das Princip der Monarchie er

kennt, daraus ergiebt ſich für ſich ſchon , daß er nicht die

patriarchaliſche oder antike überhaupt, noch die zu objektiver

Verfaſſung gebildete, ſondern die Feudal-Monarch ie und

zwar inſofern die Verhältniſſe ihres innern Staatsrechts zu

rechtlichem Privat-Eigenthume und Privilegien von Indivi

duen und Korporationen befeſtigt ſind, verſteht. Indem in

dieſer Verfaſſung das Staatsleben auf privilegirter Perſön

lichkeit beruht, in deren Belieben ein großer Theil deſſen

gelegt iſt, was für das Beſtehen des Staats gethan wer:

den muß , ſo iſt das Objektive dieſer Leiſtungen nicht auf

Pflichten , ſondern auf Vorſtellung und Meinung ges

ſtellt, ſomit ſtatt der Pflicht nur die Ehre das , was den

Staat zuſammenhält.

,
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Vene 3

Eine andre Frage bietet ſich leicht dar : wer die Ver

faſſung machen ſoll ? Dieſe Frage ſcheint deutlich, zeigt

ſich aber bei näherer Betrachtung ſogleich ſinnlos. Denn

fie ſeßt voraus , daß keine Verfaſſung vorhanden , ſomit ein

bloßer atomiſtiſcher Haufen von Individuen beiſammen

ſey . Wie ein Haufen , ob durch ſich oder Andere , durch

Güte, Gedanken oder Gewalt, zu einer Verfaſſung kommen

würde, müßte ihm überlaſſen bleiben , denn mit einem Hau

fen hat es der Begriff nicht zu thun. — Sept aber jene

Frage ſchon eine vorhandene Verfaſſung voraus , ſo bedeu

tet das Machen nur eine Veränderung, und die Voraus

feßung einer Verfaſſung enthält es unmittelbar ſelbſt, daß

die Veränderung nur auf verfaſſungsmäßigem Wege ge

Ichehen könne. — Ueberhaupt aber iſt es ſchlechthin weſent

lich , daß die Verfaſſung, obgleich in der Zeit hervorgegan

gen , nicht als ein Gemachtes angeſehen werde ; denn

fie iſt vielmehr das ſchlechthin an und für ſich Seyende,

das darum als das Göttliche und Beharrende, und als über

der Sphäre deſſen , was gemacht wird , zu betrachten iſt .

Zuſaß. Das Princip der neuern Welt überhaupt ift

Freiheit der Subjektivität, daß alle weſentliche Seiten , die

in der geiſtigen Totalität vorhanden ſind , zu ihrem Rechte

fommend fich entwickeln . Von dieſem Standpunkte aus

gehend, kann man kaum die müßige Frage aufwerfen , welche

Form , die Monarchie oder die Demokratie die beſſere ſey .

Man darf nur ſagen , die Formen aller Staatsverfaſſungen

ſind einſeitige, die das Princip der freien Subjektivität nicht

in ſich zu ertragen vermögen und einer ausgebildeten Ver

nunft nicht zu entſprechen wiſſen .

S. 274.

Da der Geiſt nur als das wirklich iſt, als was er ſich

weiß ,und der Staat, als Geiſt eines Volfes, zugleich das alle
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ſeineVerhältniſſe durchdringende Geſeß, die Sitte und

das Bewußtſeyn ſeiner Individuen iſt, ſo hängt die Verfaſſung

eines beſtimmten Volkes überhaupt von der Weiſe und Bildung

des Selbſtbewußtſeyns deſſelben ab ; in dieſem liegt ſeine ſub

jektive Freiheit , und damit die Wirklichkeit der Verfaſſung.

Einem Volfe eine, wenn auch ihrem Inhalte nach mehr

oder weniger vernünftige Verfaſſung a priori geben zu

wollen , – dieſer Einfall überſähe gerade das Moment,

durch welches ſie mehr als ein Gedankending wäre. Jedes

Volk hat deswegen die Verfaſſung, die ihm angemeſſen iſt,

und für daſſelbe gehört.

Zuſaß. Der Staat muß in ſeiner Verfaſſung alle

Verhältniſſe durchdringen . Napoleon hat Z. B . den Spa

niern eine Verfaſſung a priori geben wollen , was aber

ſchlecht genug ging. Denn eine Verfaſſung iſt kein bloß

Gemachtes : ſte iſt die Arbeit von Jahrhunderten , die Idee

und das Bewußtſeyn des Vernünftigen , in wie weit es in

einem Volk entwickelt iſt. Keine Verfaſſung wird daher

bloß von Subjekten geſchaffen . Was Napoleon den Spa

niern gab, war vernünftiger, als was ſie früher hatten ,

und doch ſtießen ſie es zurück , als ein ihnen Fremdes , da

ſie noch nicht bis dahinauf gebildet waren . Das Volt

muß in ſeiner Verfaſſung das Gefühl ſeines Rechts und

ſeines Zuſtandes haben , ſonſt kann ſie zwar äußerlich vor

handen ſeyn , aber ſie hat keine Bedeutung und keinen

Werth . Freilich kann oft in Einzelnen ſich das Bedürfniß

und die Sehnſucht nach einer beſſeren Verfaſſung vorfinden ,

aber daß die ganze Maſſe von einer ſolchen Vorſtellung

durchdrungen werde, iſt etwas ganz Anderes und folgt erſt

ſpäter nach . Das Princip der Moralität, der Innerlichkeit

des Sokrates iſt in ſeinen Tagen nothwendig erzeugt , aber

dazu , daß es zum allgemeinen Selbſtbewußtſeyn geworden

iſt , gehörte Zeit.

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
23
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a ) Die fürftliche Gewalt.

S. 275.

Die fürſtliche Gewalt enthält ſelbſt die drei Momente der

Totalität in fich (S. 272.), die Allgemeinheit der Verfaſſung

und der Gefeße, die Berathung als Beziehung des Beſondern

auf das Augemeine, und das Moment der legten Entſchei

dung , als der Selbſtbeſtimmung, in welche alles Uebrige

zurückgeht, und wovon es den Anfang der Wirklichkeit nimmt.

Dieſes abſolute Selbſtbeſtimmen macht das unterſcheidende Prin

cip der fürſtlichen Gewalt als ſolcher aus , welches zuerſt zu

entwickeln iſt.

Zuſaß. Wir fangen mit der fürftlichen Gewalt, das

heißt mit dem Momente der Einzelnheit an, denn dieſe ents

hält die drei Momente des Staats als eine Totalität in

ſich. Ich iſt nämlich zugleich das Einzelnfte und das Au

gemeinſte. In der Natur iſt auch zunächſt ein Einzelnes,

aber die Realität, die Nicht- Idealität, das Außereinander iſt

nicht das Beifichſeyende , ſondern die verſchiedenen Einzeln

heiten beſtehen neben einander. Im Geiſte iſt dagegen alles

Verſchiedene nur als Ideelles und als eine Einheit. Der

Staat iſt ſo als Geiſtiges die Auslegung aller ſeiner Mo

mente , aber die Einzelnheit iſt zugleich die Seelenhaftigkeit

und das belebende Princip, die Souverainetät, die alle Un

terſchiede in fich enthält.

S. 276 .

1) Die Grundbeſtimmung des politiſchen Staats iſt die

ſubſtantielle Einheit als idealität ſeiner Momente, in welcher

a ) die beſonderen Gewalten und Geſchäfte deſſelben ebenſo auf

gelöſt als erhalten , und nur ſo erhalten ſind, als ſie keine un :

abhängige, ſondern allein eine ſolche und ſo weit gehende Bes

rechtigung haben , als in der Idee des Ganzen beſtimmt iſt , von

feiner Macht ausgehen und flüſſige Glieder deſſelben als ihres

einfachen Selbſts ſind.
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Zuſaß. Mit dieſer Idealität der Momente iſt es, wie

mit dem Leben im organiſchen Körper : es iſt in jedem

Punkte : es giebt nur ein Leben in allen Punkten und es

iſt kein Widerſtand dagegen . Getrennt davon iſt jeder

Punkt todt. Dieß iſt auch die Idealität aller einzelnen

Stände, Gewalten und Rorporationen , ſo ſehr ſie auch den

Trieb haben , zu beſtehen und für ſich zu ſeyn . Es iſt das

mit wie mit dein Magen im Organiſchen , der ſich auch für

fich ſeßt, aber zugleich aufgehoben und ſakrificirt wird , und

in das Ganze übergeht.

S. 277.

B ) Die beſonderen Geſchäfte und Wirkſamkeiten des Staats

ſind als die weſentlichen Momente deſſelben ihm eigen , und

an die Individuen , durch welche ſie gehandhabt und bethä

tigtwerden , nicht nach deren unmittelbaren Perſönlichkeit, ſondern

nur nach ihren allgemeinen und objektiven Qualitäten geknüpft

und daher mit der beſonderen Perſönlichkeit als ſolcher, äußer-

licher - und zufälligerweiſe verbunden. Die Staatsgeſchäfte und

Gewalten können daher nicht Privat - Eigenthum ſeyn

Z uſaß. Die Wirkſamkeit des Staats iſt an Indivi:

duen geknüpft : ſie ſind aber nicht durch ihre natürliche Weiſe

berechtigt, die Geſchäfte zu beſorgen , ſondern nach ihrer ob

-jektiven Qualität. Fähigkeit, Geſchicklichkeit , Charakter ge

hört zur Beſonderheit des Individuums: es muß erzogen

und zu einem beſonderen Geſchäfte gebildet ſeyn. Daher

kann ein Amt weder verkauft noch vererbt werden . In

Frankreich waren die Parlaments - Stellen ehemals verkäuf

lich , in der engliſchen Armee find es die Officier - Stellen

bis zu einem gewiſſen Grade noch heute , aber dieß hing

oder hängt noch mit der mittelalterigen Verfaſſung gewiffer

Staaten zuſammen, die jeßt allmählig im Verſchwinden iſt

S. 278.

Dieſe beiden Beſtimmungen, daß die beſonderen Geſchäfte

.
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und Gewalten des Staats weder für fich , noch in dem beſons

dern Willen von Individuen ſelbſtſtändig und feſt ſind, ſondern

in der Einheit des Staats als ihrem einfachen Selbſt ihre legte

Wurzel haben , macht die Souverainetät des Staats aus.

Dieß iſt die Souverainetät nach Innen, ſie hat noch

eine andere Seite, die nach Außen , f. unten . – Jn der .

ehemaligen Feudal-Monarch ie war der Staatwohl nach

Außen , aber nach Innen war nicht etwa nur der Monarch

nicht , ſondern der Staat nicht ſouverain. Theils waren

(vergl. S. 273. Anm .) die beſonderen Geſchäfte und Ge

walten des Staats und der bürgerlichen Geſellſchaft in uns

abhängigen Korporationen und Gemeinden verfaßt, das

Ganze daher mehr ein Aggregat als ein Organismus,

Theils waren fie, Privat - Eigenthum von Individuen , und

damit was von denſelben in Rüdſicht auf das Ganze ges

than werden ſollte, in deren Meinung und Belieben geſtellt.

-- Der ydealismus, der die Souverainetät ausmacht,

iſt dieſelbe Beſtimmung, nach welcher im animaliſchen Dr:

ganismus die ſogenannten Theile deſſelben nicht Theile,

ſondern Glieder, organiſche Momente ſind , und deren Iſoli

ren und Für-ſich-beſtehen die Krankheit iſt, daſſelbe Princip,

das im abſtrakten Begriffe des Willens (f. folg . $. Anm .)

als die ſich auf ſich beziehende Negativität und damit zur

Einzelnheit ſich beſtimmende Augemeinheit vorkam

(S. 7.) , in welcher alle Beſonderheit und Beſtimmtheit eine

aufgehobene ift, der abſolute fich ſelbſt beſtimmende Grund ;

um ſie zu faſſen , muß man überhaupt den Begriff deſſen ,

was die Subſtanz und die wahrhafte Subjektivität des Bes

griffes iſt, inne haben . - Weil die Souverainetät die

Idealität aller beſonderen Berechtigung iſt, ſo liegt der Miß

verſtand nahe , der auch ſehr gewöhnlich iſt, ſie für bloße

Macht und leere Wiüfür und Souverainetät für gleichbe

deutend mit Despotismus zu nehmen . Aber der Despotis :
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mus bezeichnet überhaupt den Zuſtand der Geſeßloſigkeit,

wo der beſondere Wille als ſolcher , es ſey nun eines Mo

narchen oder eines Volks (Ochlokratie ), als Geſeß oder

vielmehr ſtatt des Gefeßes gilt, da'hingegen die Souverai

netät gerade im geſeßlichen , konſtitutionellen Zuſtande das

Moment der Idealität der beſondern Sphären und Geſchäfte

ausmacht, daß nämlich eine ſolche Sphäre nicht ein Unab

hängiges, in ihren Zwecken und Wirkungsweiſen Selbſtſtän

diges und ſich nur in ſich Vertiefendes , ſondern in dieſen

Zwecken und Wirkungsweiſen vom Zwecke des Ganzen

(den man im Allgemeinen mit einem unbeſtimmteren Aus

drude das Wohl des Staats genannt hat) beſtimmt

und abhängig ſey . Dieſe Idealität kommt auf die gedop

pelte Weiſe zur Erſcheinung. — Im friedlichen Zuſtande

gehen die beſonderen Sphären und Geſchäfte den Gang der

Befriedigung ihrer beſonderen Geſchäfte und Zwecke fort,

und es iſt Theils nur die Weiſe der bewußtloſen Noth :

wendigkeit der Sache, nach welcher ihre Selbſtſucht in

den Beitrag zur gegenſeitigen Erhaltung und zur Erhaltung

des Ganzen umſchlägt (f. S. 183.), Theils aber iſt es

die direkte Einwirkung von oben , wodurch ſie ſowohl

zu dem Zwecke des Ganzen fortdauernd zurücgeführt und

darnach beſchränkt (1. Regierungsgewalt §. 289.) , als an

gehalten werden , zu dieſer Erhaltung direkte Leiſtungen zu

machen ; – im Zuſtande der Noth aber , es ſer innerer

oder äußerlicher, iſt es die Souverainetät, in deren einfachen

Begriff der dort in ſeinen Beſonderheiten ſtehende Orga

nismus zuſammengeht, und welcher die Rettung des Staats

mit Aufopferung dieſes ſonſt Berechtigten anvertraut iſt,

wo denn jener Idealismus zu ſeiner eigenthümlichen Wirk

lichkeit kommt (f. unten $. 321.).

S . 279.

2 ) Die Souverainetät, zunächft nur der allgemeine Ges
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danke dieſer Idealität, eriftirt nur als die ihrer ſelbſt gewiffe

Subjektivitätund als die abſtrakte, inſofern grundloſe Selbſt

beſtimmung des Willens, in welcher das Legte der Entſchei:

dung liegt. Es iſt dieß das Individuelle des Staats als ſolches,

der ſelbſt nur darin Einer iſt. Die Subjektivität aber iſt in

ihrer Wahrheit nur als Subjekt, die Perſönlichkeit nur als

Perfon , und in der zur reellen Vernünftigkeit gediehenen Ver

faſſung hat jedes der drei Momente des Begriffes ſeine für

ſich wirkliche ausgeſonderte Geſtaltung. Dieß abſolut entſchei

dende Moment des Ganzen iſt daher nicht die Individualität

überhaupt, ſondern Ein Individuum , der Monarch.

Die immanente Entwickelung einer Wiſſenſchaft,die A b':

leitung ihres ganzen Inhalts aus dem einfachen Be.

griffe ( - ſonſt verdient eine Wiſſenſchaft wenigſtens nicht

den Namen einer philoſophiſchen Wiſſenſchaft -- ) zeigt

das Eigenthümliche, daß der eine und derſelbe Begriff, hier

der Wille, der anfangs, weil es der Anfang iſt, abſtrakt iſt,

ſich erhält, aber feine Beſtimmungen und zwar ebenſo nur

durch ſich ſelbſt verdichtet und auf dieſe Weiſe einen konkre

ten Inhalt gewinnt. So iſt es das Grundmoment der zu

erſt im unmittelbaren Rechte abſtrakten Perſönlichkeit, welches

fich durch ſeine verſchiedenen Formen von Subjektivität fort

gebildet hat, und hier im abſoluten Rechte, dem Staate, der

vollkommen konkreten Objektivität des Willens , die Per

ſönlichkeit des Staats iſt, ſeine Gewißheit ſeiner

felbft – dieſes Leßte , was alle Beſonderheiten in dem

einfachen Selbſt aufhebt , das Abwägen der Gründe und

Gegengründe , zwiſchen denen fich immer herüber und hin

über ſchwanken läßt, abbricht, und ſie durch das : Ich will ,

beſchließt, und alle Handlung und Wirklichkeit anfängt.

- Die Perſönlichkeit und die Subjektivität überhaupt hat

aber ferner, als unendliches ſich auf ſich Beziehendes, ſchlecht

hin nur Wahrheit und zwar ſeine nächſte unmittelbare
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Wahrheit als Perſon , für ſich ſeyendes Subjekt, und das

für fich Šeyende iſt ebenſo ſchlechthin Eines. Die Per

ſönlichkeit des Staates iſt nur als eine Perſon , der M0

narch , wirklich. – Perſönlichkeit drückt den Begriff als

ſolchen aus , die Perſon enthält zugleich die Wirklichkeit

deſſelben , und der Begriff iſt nur mit dieſer Beſtimmung

Idee, Wahrheit. — Eine ſogenannte moraliſche Perſon,

Geſellſchaft, Gemeinde , Familie , ſo konkret fie in fich iſt,

hat die Perſönlichkeit nur als Moment, abſtrakt in ihr ; ſie

iſt darin nicht zur Wahrheit ihrer Eriſtenz gekommen , der

Staat aber iſt eben dieſe Totalität, in welcher die Momente

des Begriffs zur Wirklichkeit nach ihrer eigenthümlichen

Wahrheit gelangen . — Alle dieſe Beſtimmungen ſind ſchon

für ſich und in ihren Geſtaltungen im ganzen Verlauf die

ſer Abhandlung erörtert , aber hier darum wiederholt wor

den , weil man ſie zwar in ihren beſondern Geſtaltungen

leicht zugiebt, aber da ſie gerade nicht wieder erkennt und

auffaßt , wo ſie in ihrer wahrhaften Stellung, nicht verein

zelt, ſondern nach ihrer Wahrheit, als Momente der Idee

vorkommen. – Der Begriff des Monarchen iſt deswegen

der ſchwerſte Begriff für das Raiſonnement, d. h . für die

reflektirende Verſtandesbetrachtung, weil es in den vereinzel

ten Beſtimmungen ſtehen bleibt, und darum dann auch nur

Gründe, endliche Geſichtspunkte und das Ableiten aus

Gründen kennt. So ſtellt es dann die Würde des Mo

narchen als etwas nicht nur der Form , ſondern ihret Be

ſtimmung nach Abgeleitetes dar ; vielmehr iſt ſein Be

griff, nicht ein Abgeleitetes , ſondern das ſchlechthin aus

ſich Anfangende zu ſeyn . Am nächſten trifft daher hier:

mit die Vorſtellung zu , das Recht des Monarchen als auf

göttliche Autorität gegründet zu betrachten , denn darin iſt

das Unbedingte deſſelben enthalten . Aber es iſt bekannt,

welche Mißverſtändniſſe ſich hieran geknüpft haben , und die
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Aufgabe der philoſophiſchen Betrachtung iſt, eben dieß Gött

liche zu begreifen .

Volks - Souverainetát fann in dem Sinn geſagt

werden , daß ein Volf überhaupt nach Außen ein Selbft

ſtändiges ſey und einen eigenen Staat ausmache , wie das

Volt von Großbritannien , aber das Volf von England,

oder Schottland, Irland, oder von Venedig , Genua, Ceylon

u . 1. f. fein ſouveraines Volt mehr ſey , ſeitdem ſie aufge

hört haben , eigene Fürſten oder oberſte Regierungen für ſich

zu haben . — Man fann ſo auch von der Souveraines

tät nach Innen ſagen , daß fie im Volfe reſidire, wenn

man nur überhaupt vom Ganzen ſpricht, ganz ſo wie vor:

hin (S. 277, 278.) gezeigt iſt, daß dem Staate Souve

rainetät zukomme..; Aber Volfs-Souverainetät als im Ge

genſaße gegen die im Monarchen eriftirende Sou

verainetät genommen , iſt der gewöhnliche Sinn, in welchem

man in neueren Zeiten von Volfs-Souverainetät zu ſprechen

angefangen hat , – in dieſem Gegenſaße gehört die Volls

Souverainetät zu den verworrenen Gedanken , denen die

wüſte Vorſtellung des Volkes zu Grunde liegt. Das

Volf, ohne ſeinen Monarchen und die eben damit noth

wendig und unmittelbar" zuſammenhängende Gegliederung

des Ganzen genommen , iſt die formloſe Maſſe , die kein

Staat mehr iſt und der keine der Beſtimmungen , die nur

i in dem in ſich gefurmten Ganzen vorhanden ſind, -

Souverainetät, Regierung, Gerichte, Obrigkeit , Stände und

was es ſey , mehr zukommt. Damit daß ſolche auf eine

Organiſation, das Staatsleben , ſich beziehende Momente in

einem Vulke hervortreten , hört es auf, dieß unbeſtimmte Ab

ſtraktum zu ſeyn , das in der bloß allgemeinen Vorſtellung

Volk heißt. — Wird unter der Volks - Souverainetät die

Form der Republik und zwar beſtimmter der Demokratie

verſtanden (denn unter Republik begreift man ſonſtige man
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nigfache empiriſche Vermiſchungen , die in eine philoſophiſche

Betrachtung ohnehin nicht gehören ), ſo iſt Theils oben (bei

S. 273. in der Anmerkung) das Nöthige geſagt, Theils

fann gegen die entwicelte Idee nicht mehr von ſolcher Vor

ſtellung die Rede ſeyn. – In einem Volke, das weder als

ein patriarchaliſcher Stamm , noch in dem unentwickelten

Zuſtande, in welchem die Formen der Demokratie oder Ari

ſtokratie möglich find (f. Anm . ebend.) , noch ſonſt in einem

wiüfürlichen und unorganiſchen Zuſtande vorgeſtellt, ſondern

als eine in ſich entwicelte , wahrhaft organiſche Totalität

gedacht wird, iſt die Souverainetät als die Perſönlichkeit

des Ganzen , und dieſe in der ihrem Begriffe gemäßen Rea

lität , als die Perſon des Monarchen.

Auf der vorhin bemerkten Stufe , auf welcher die Eins

theilung der Verfaſſungen in Demokratie , Ariſtokratie und

Monarchie gemacht worden iſt, dem Standpunkte der noch

in fich bleibenden ſubſtantiellen Einheit, die noch nicht zu

ihrer unendlichen Unterſcheidung und Vertiefung in ſich ge

kommen iſt, tritt das Moment der l'eßten ſich ſelbſt be

ftimmenden Willensentſcheidung nicht als imma-

nentes organiſches Moment des Staats für ſich in eigen -

thümliche Wirklichkeit heraus. Immer muß zwar auch

in jenen unausgebildeteren Geſtaltungen des Staats eine

individuelle Spiſe, entweder wie in den dahin gehörenden

Monarchien , für ſich vorhanden ſeyn, oder wie in den Ari

ſtokratien , vornehmlich aber in den Demokratien , fich in den

Staatsmännern , Feldherren , nach Zufälligkeit und dem be

ſonderen Bedürfniß der Umſtände erheben ; denn alle

Handlung und Wirklichkeit hat ihren Anfang und ihre Voll

führung in der entſchiedenen Einheit eines Anführers. Aber

eingeſchloſſen in die gediegen bleibende Vereinigung der Ge

walten , muß ſolche Subjektivität des Entſcheidens Theils

ihrem Entſtehen und Hervortreten nach zufällig, Theils über
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haupt untergeordnet ſeyn ; nicht anderswo daher als jenſeits

folcher bedingten Spißen konnte das unvermiſchte, reine Ent

ſcheiden , ein von außen her beſtimmendes Fatum , liegen .

Als Moment der Idee mußte es in die Eriſtenz treten , aber

außerhalb der menſchlichen Freiheit und ihres Kreiſes , den

der Staat befaßt, wurzelnd. — Hier liegt der Urſprung des

Bedürfniſſes, von Drakeln , dem Dämon (beim Sofra

tes ) , aus Eingeweiden der Thiere, dem Freſſen und Fluge

der Vögel u . f. F. die leßte Entſcheidung über die großen

Angelegenheiten und für die wichtigen Momente des Staats

zu holen – eine Entſcheidung , welche die Menſchen , noch

nicht die Tiefe des Selbſtbewußtſeyns erfaſſend , und aus

der Gediegenheit der ſubſtantiellen Einheit zu dieſem Für

fichſeyn gekommen, noch nicht innerhalb des menſchlichen

Seyns zu ſehen die Stärke hatten . – Im Dämon des

Sokrates (vergl. oben S. 138.) können wir den Anfang

ſehen , daß der ſich vorher nur jenſeits ſeiner ſelbſt ver

ſeßende Wille ſich in ſich verlegte und ſich innerhalb ſeiner

erkannte , – der Anfang der ſich wiſſenden und damit

wahrhaften Freiheit. Dieſe reelle Freiheit der Idee , da fie

eben dieß iſt, jedem der Momente der Vernünftigkeit ſeine

eigene, gegenwärtige, ſelbſtbewußte Wirklichkeit zu geben,

iſt es, welche ſomit die legte ſich ſelbſt beſtimmende Gewiß

heit, die die Spiße im Begriffe des Wiülens ausmacht, der

Funktion eines Bewußtſeyns zutheilt. Dieſe leßte Selbſtbe:

ſtimmung kann aber nur inſofern in die Sphäre der menſch

lichen Freiheit fallen , als ſie die Stellung der für ſich

abgeſonderten , über alle Beſonderung und Be

dingung erhabenen Spiße hat; denn nur ſo iſt ſie nach

ihrem Begriffe wirklich.

Zuſaß. Bei der Organiſation des Staats , das heißt

hier bei der konſtitutionellen Monarchie, muß man Nichts

vor ſich haben , als die Nothwendigkeit der Idee in fich :
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alle anderen Geſichtspunkte müſſen verſchwinden. Der Staat

muß als ein großes architektoniſches Gebäude, als eine Hie

roglyphe der Vernunft, die ſich in der Wirklichkeit darſtellt,

betrachtet werden . Alles , was ſich alſo bloß auf Nüßlich

keit , Aeußerlichkeit u . ſ. f. bezieht, iſt von der philoſophi

ſchen Behandlung auszuſchließen . Daß nun der Staat der

ſich ſelbſt beſtimmende und vollkommen ſouveraine Wile,

das leßte fich Entſchließen , iſt, begreift die Vorſtellung leicht.

Das Schwerere iſt, daß dieſes Ich will als Perſon ge

faßt werde. Hiermit fol nicht geſagt ſeyn , daß der Mo

narch willkürlich handeln dürfe ; vielmehr iſt er an den kon

freten Inhalt der Berathungen gebunden , und wenn die

Konſtitution feſt iſt, ſo hat er oft nicht mehr zu thun , als

ſeinen Namen zu unterſchreiben . Aber dieſer Name iſt

wichtig : es iſt die Spiße, über die nicht hinausgegangen

werden kann . Man könnte ſagen , eine organiſche Gliede:

rung ſey ſchon in der fchönen Demokratie Athens vorhan

den , aber wir ſehen ſogleich , daß die Griechen die legte Ent:

ſcheidung aus ganz äußeren Erſcheinungen genommen ha

ben , aus den Drakeln , den Eingeweiden der Opferthiere,

aus dem Fluge der Vögel, und daß fie ſich zur Natur, als

zu einer Macht verhalten haben , die da verkündet und aus:

ſpricht, was den Menſchen gut fer . Das Selbſtbewußtſeyn

iſt in dieſer Zeit noch nicht zu der Abſtraktion der Subjek

tivität gekommen , noch nicht dazu , daß über das zu Ent

ſcheidende ein Ich will vom Menſchen ſelbſt ausgeſprochen

werden muß. Dieſes Ich will macht den großen Unter

ſchied der alten und modernen Welt aus, und ſo muß es

in dem großen Gebäude des Staats ſeine eigenthümliche

Eriſtenz haben . Leider wird aber dieſe Beſtimmung nur

als äußere und beliebige angeſehen .

- S. 280 .

3) Dieſes lepte Selbſt des Staatswillens iſt in dieſer fei



364 Die Sittlichkeit.,Dritter Theil.

ner Abſtraktion einfach und daher unmittelbare Einzeln heit;

in ſeinem Begriffe ſelbſt liegt hiermit die Beſtimmung der Na

türlich keit; der Monach iſt daher weſentlich als dieſes In

dividuum , abſtrahirt von allem anderen Inhalte, und dieſes Ins

dividuum auf unmittelbare natürliche Weiſe, durch die natürliche

Geburt, zur Würde des Monarchen beſtimmt.

Dieſer Uebergang vom Begriff der reinen Selbſtbeſtim

mung in die Unmittelbarkeit des Seyns und damit in die

Natürlichkeit iſt rein ſpekulativer Natur, ſeine Erkenntniß

gehört daher der logiſchen Philoſophie an . Es iſt übrigens

im Ganzen derſelbe Uebergang, welcher als die Natur des

Wiïens überhaupt bekannt und der Proceß iſt, einen In

halt aus der Subjektivität (als vorgeſtellten Zwed ) in das

Daſeyn zu überſeßen (S. 8.). Aber die eigenthümliche Form

der Idee und des Ueberganges , der hier betrachtet wird,

iſt das unmittelbare Umſchlagen der reinen Selbſtbe

ſtimmung des Widens (des einfachen Begriffes ſelbft) in

ein Dieſes und natürliches Daſeyn , ohne die Vermittelung

durch einen beſondern Inhalt - (einen Zweck im Hans

deln ). — Im ſogenannten ontologiſchen Beweiſe vom

Daſeyn Gottes ift es daſſelbe Umſchlagen des abſoluten

Begriffes in das Seyn , was die Tiefe der Idee in der

neuern Zeit ausgemacht hat, was aber in der neueſten Zeit

für das Unbegreifliche ausgegeben worden iſt, – wo

durch man denn , weil nur die Einheit des Begriffs und

des Daſeyns (S. 23.) die Wahrheit iſt, auf das Erkennen

der Wahrheit Verzicht geleiſtet hat. Indem das Bewußt

ſeyn des Verſtandes dieſe Einheit nicht in fich hat und

bei der Trennung der beiden Momente der Wahrheit

ſtehen bleibt, giebt es etwa bei dieſem Gegenſtande noch

einen Glauben an jene Einheit zu. Aber indem die

Vorſtellung des Monarchen , als dem gewöhnlichen Bewußts

eyn ganz anheimfallend angeſehen wird , ſo bleibt hier um
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ſo mehr der Verſtand bei ſeiner Trennung und den daraus

fließenden Ergebniſſen ſeiner raiſonnirenden Geſcheutheit ſtehen ,

und läugnet dann, daß das Moment der leßten Entſcheidung

im Staate an und für ſich (b. i. im Vernunftbegriff) mit

der unmittelbaren Natürlichkeit verbunden ſey ; woraus zu :

nächſt die Zufälligkeit dieſer Verbindung, und indem die

abſolute Verſchiedenheit jener Momente als das Vernünf

tige behauptet wird, weiter die Invernünftigkeit ſolcher Ver :

bindung gefolgert wird , ſo daß-hieran ſich die anderen , die

Idee des Staates zerrüttenden , Konſequenzen knüpfen .

Zuſaß. Wenn man oft gegen den Monarchen be

hauptet, daß es durch ihn von der Zufälligkeit abhänge,

wie es im Staate zugehe , da der Monarch übel gebildet

ſeyn könne, da er vielleicht nicht werth fen , an der Spiße

deſſelben zu ſtehen , und daß es widerſinnig fen , daß ein

ſolcher Zuſtand als ein vernünftiger eriſtiren ſollte : ſo ift

eben die Vorausſeßung hier nichtig, daß es auf die Beſon

derheit des Charakters ankomme. Es iſt bei einer vollen

deten Organiſation des Staats nur um die Spiße for

mellen Entſcheidens zu thun, und um eine natürliche Feſtig

keit gegen die Leidenſchaft. Man fordert daher mit Unrecht

objektive Eigenſchaften an demn Monarchen ; er hat nur Ja

zu ſagen , und den Punkt auf das I zu ſeßen . Denn die

Spiße foll ſo ſeyn , daß die Beſonderheit des Charakters

nicht das Bedeutende iſt. Dieſe Beſtimmung des Mo

narchen iſt vernünftig , denn ſie iſt dem Begriffe gemäß;

weil ſie aber ſchwer zu faffen iſt, geſchieht es oft, daß man

die Vernünftigkeit der Monarchie nicht einſieht. Die Mo

narchie muß feſt in ſich ſelbſt fenn , und was der Monarch

noch über dieſe leßte Entſcheidung hat, iſt etwas, das der

Partikularität anheimfällt, auf die es nicht ankommen darf.

Es kann wohl Zuſtände geben , in denen dieſe Partikularität

allein auftritt , aber alsdann iſt der Staat noch kein völlig
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ausgebildeter , oder kein wohl konſtruirter. In einer wohl

geordneten Monarchie kommt dem Geſetz allein die objektive

Seite zu , welchem der Monarch nur das ſubjektive „ Ich

will “ hinzuzuſeßen hat.

S. 281. - . .

Beide Momente in ihrer ungetrennten Einheit, das legte

grundloſe Selbft des Willens nnd die damit ebenſo grundloſe

Eriſtenz, als der Natur anheimgeſtellte Beſtimmung, — dieſe

Idee des von der WilfürUnbewegten macht die Majeftät

des Monarchen aus. In dieſer Einheit liegt die wirkliche

Einheit des Staats , welche nur durch dieſe ihre innere und

äußere Unmittelbarkeit ,der Möglichkeit, in die Sphäreder

Beſonderheit, deren Willkür, Zwecke und Anſichten herabge

zogen zu werden , dem Kampf der Faktionen gegen Faktionen

um den Thron , und der Schwächung und Zertrümmerung der

Staatsgewalt , entnommen iſt.

Geburts- und Erbrecht machen den Grund der legiti

mität als Grund nicht eines bloß poſitiven Rechts , ſon

dern zugleich in der Idee aus. – Daß durch die feftbe

ſtimmte Thronfolge , d. i. die natürliche Succeſſion , bei der

Erledigung des Throns den Faktionen vorgebeugt iſt, iſt

eine Seite, die mit Recht für die Erblichkeit deſſelben längſt

geltend gemacht worden iſt. Dieſe Seite iſt jedoch nur

Folge, und zum Grunde gemacht zieht ſie die Majeſtät

in die Sphäre des Raiſonnements herunter , und giebt ihr,

deren Charakter dieſe grundloſe Unmittelbarkeit und dieß

legte Inſichſeyn iſt, nicht die ihr immanente Idee des Staa

tes , ſondern etwas außer ihr, einen von ihr verſchiedenen

Gedanken , etwa das Wohl des Staates oder Volkes

zu ihrer Begründung. Aus ſolcher Beſtimmung kann wohl

die Erblichkeit durch medios terminos gefolgert werden ;

fie läßt aber auch andere medios terminos und damit

andere Konſequenzen zu , - und es iſt nur zu bekannt,
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welche Konſequenzen aus dieſem Wohl des Volkes (salut

du peuple ) gezogen worden ſind . -- Deswegen darf auch

nur die Philoſophie dieſe Majeſtät denkend betrachten , denn

jede andere Weiſe der Unterſuchung , als die ſpekulative der

unendlichen , in ſich ſelbſt begründeten Idee , hebt an und

für ſich die Natur der Majeſtät auf. – Das Wahlreich

ſcheint leicht die natürlich ſte Vorſtellung zu ſeyn , d . h .

ſie liegt der Seichtigkeit des Gedankens am nächſten ; weil

es die Angelegenheit und das Intereffe des Volks fery, das

der Monarch zu beſorgen habe, ſo müſſe es auch der Wahl

des Volkes überlaſſen bleiben , wen es mit der Beſorgung

ſeines Wohls beauftragen wolle , und nur aus dieſer Be

auftragung entſtehe das Recht zur Regierung. Dieſe An

ficht, wie die Vorſtellungen vom Monarchen , als oberſten

Staatsbeamten , von einem Vertragsverhältniſſe zwiſchen

demſelben und dem Volfe u . f. F. geht von dem Willen ,

als Belieben , Meinung und Widfür der Vielen aus, –

einer Beſtimmung, die, wie längſt betrachtet worden, in der

bürgerlichen Geſellſchaft als erſte gilt , oder vielmehr fich

nur geltend machen will, aber weder das Princip der Fa

milie, noch weniger des Staats iſt, überhaupt der Idee der

Sittlichkeit entgegenſteht. - Daß das Wahlreich vielmehr

die ſchlechteſte der Inſtitutionen iſt, ergiebt ſich ſchon für

das Raiſonnement aus den Folgen , die für daſſelbe übri

gens nur als etwas Mögliches und Wahrſcheinliches

erſcheinen , in der That aber weſentlich in dieſer Inſtitution

liegen . Die Verfaſſung wird nämlich in einem Wahlreich

durch die Natur des Verhältniſſes, daß in ihm der parti

kulaire Wille zum leßten Entſcheidenden gemacht iſt, zu

einer Wahl-Rapitulation , d . h. zu einer Ergebung der

Staatsgewalt auf die Diskretion des partikulairen Willens,

woraus die Verwandlung der beſonderen Staatsgewalten

in Privat-Eigenthum , die Schwächung und der Verluſt der
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Souverainetät des Staats , und damit ſeine innere Auflö

ſung und äußere Zertrümmerung , hervorgeht.

Zuſaß. Wenn man die gdee des Monarchen erfaſſen

will, ſo kann man ſich nicht damit begnügen , zu ſagen ,

daß Gott die Könige eingeſeßt habe, denn Gott hat Ades

auch das Schlechteſte gemacht. Auch vom Geſichtspunkte

des Nußens aus kommtman nicht weit, und es laffen fich

immer wieder Nachtheile aufweiſen . Ebenſo wenig hilft es ,

wenn man den Monarchen als poſitives Recht betrachtet.

Daß ich Eigenthum habe, iſt nothwendig , aber dieſer be

ſondere Beſiß iſt zufällig , und ſo , erſcheint auch das Recht,

daß einer an der Spike ſtehen muß, wenn man es als ab

ſtrakt und poſitiv betrachtet. Aber dieſes Recht iſt als ges

fühltes Bedürfniß und als Bedürfniß der Sache an und

für ſich vorhanden . Die Monarchen zeichnen ſich nicht ge

rade durch körperliche Kräfte , oder durch Geift aus , und

doch laſſen ſich Millionen von ihnen beherrſchen . Wenn

man nun ſagt , die Menſchen ließen ſich wider ihre Inter

eſſen , Zwecke, Abſichten regieren , ſo iſt dieß ungereimt, denn

ſo dumm ſind die Menſchen nicht: es iſt ihr Bedürfniß,

es iſt die innere Macht der Idee, die ſich ſelbſt gegen ihr

anſcheinendes Bewußtſeyn dazu nöthigt und in dieſem Ver

hältniß erhält. Wenn ſo der Monarch , als Spiße und

Theil der Verfaſſung auftritt , ſo muß man ſagen , daß ein

erobertes Volt nicht in der Verfaſſung identiſch mit dem

Fürſten iſt. Wenn in einer im Kriege eroberten Provinz

ein Aufſtand geſchieht , ſo iſt dieß etwas Anderes als einė

Empörung in einem wohlorganiſirten Staat. Die Erober :

ten ſind nicht im Aufſtande gegen ihren Fürſten , ſie begehen

kein Staatsverbrechen , denn ſie ſind mit dem Herrn nicht

im Zuſammenhang der Idee , nicht in der inneren Noth

wendigkeit der Verfaſſung : es iſt nur ein Kontrakt , kein

Staatsverband vorhanden. Je ne suis pas votre prince
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je suis votre maitre, erwiderte Napoleon den Erfurter

Abgeordneten .

S. 282.

Aus der Souverainetät des Monarchen fließt das Begna

digungsrec
ht

der Verbrecher , denn ihr nur kommt die Ver

wirklichung der Macht des Geiſtes zu , das Geſchehene unge

ſchehen zu machen , und im Vergeben und Vergeſſen das Ver

brechen zu vernichten .

Das Begnadigungsrecht iſt eine der höchſten Anerken

nungen der Majeſtät des Geiſtes. – Dieß Recht gehört

übrigens zu den Anwendungen oder Refleren der Beſtim

mungen der höheren Sphäre auf eine vorhergehende. -

Dergleichen Anwendungen aber gehören der beſonderen Wif

ſenſchaft an , die ihren Gegenſtand in ſeinem empiriſchen

Umfange abzuhandeln hat (vergl. S. 270 Anm . * ). – Zu

ſolchen Anwendungen gehört auch , daß die Verleßungen des

Staats überhaupt, oder der Souverainetät, Majeſtät und

der Perſönlichkeit des Fürſten , unter den Begriff des Ver

brechens, der früher ( S. 95 bis 102 .) vorgekommen iſt, ſub

ſumirt , und zwar als die höchſten Verbrechen , die beſon

dere Verfahrungsart u . ſ. f. beſtimmt werden .

Zuſaß. Die Begnadigung iſt die Erlaſſung der Strafe,

die aber das Recht nicht aufhebt. Dieſes bleibt vielmehr

und der Begnadigte iſt nach wie vor ein Verbrecher ; die

Gnade ſpricht nicht aus, daß er kein Verbrechen began

gen habe. Dieſe Aufhebung der Strafe kann durch die

Religion vor fich gehen , denn das Geſchehene kann vom

Geiſt im Geiſt ungeſchehen gemacht werden . Inſofern die

Tess in der Welt vollbracht wird , hat es ſeinen Ort aber

nur in der Majeſtät und kann nur der grundloſen Ent

ſcheidung zukommen .

Rechtsphiloſ. 3te Aufl. 24
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,

S . 283.

Das zweite in der Fürſtengewalt Enthaltene iſt das Mo

ment der Beſonderheit, oder des beſtimmten Inhalts und

der Subſumtion deſſelben unter das Augemeine. Inſofern es

eine beſondere Eriſtenz erhält, ſind es oberſte berathende Stellen

und Individuen , die den Inhalt der vorkommenden Staatsan

gelegenheiten oder der aus vorhandenen Bedürfniſſen nöthig wer

denden geſeßlichen Beſtimmungen, mit ihren objektiven Seiten

den Entſcheidungsgründen , darauf ſich beziehenden Geſeßen , Um

ſtänden u . ſ. f. zur Entſcheidung vor den Monarchen bringen .

Die Erwählung der Individuen zu dieſem Geſchäfte wie deren

Entfernung fällt, da ſie es mit der unmittelbaren Perſon des

Monarchen zu thun haben , in ſeine unbeſchränkte Wilfür.

S. 284.

Inſofern das Objektive der Entſcheidung, die Kenntniß

des Inhalts und der Umſtände, die geſeßlichen und andere Bes

ſtimmungsgründe, allein der Verantwortung, d. i. des Bes

weiſes der Objektivität fähig iſt und daher einer von dem per

ſönlichen Willen des Monarchen als ſolchem unterſchiedenen Bes

rathung zufommen kann , ſind dieſe berathende Stellen oder In

dividuen allein der Verantwortung unterworfen , die eigenthüm

liche Majeſtät des Monarchen , als die leßte entſcheidende Sub

jeftivität, iſt aber über alle Verantwortlichkeit für die Regierungs

handlungen erhoben .

S . 285 .

Das dritte Moment der fürſtlichen Gewalt betrifft das

an und für ſich Allgemeine, welches in ſubjektiver Rückſicht in

dem Gewiſſen des Monarch en , in objektiver Rückſicht im

Ganzen der Verfaſſung und in den Gefeßen beſteht; die

fürſtliche Gewalt ſegt inſofern die anderen Momente voraus,

wie jedes von dieſen ſie vorausſeßt.

V
O
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S . 286.

Die objektive Garantie der fürſtlichen Gewalt , der

rechtlichen Succeffion nach der Erblichkeit des Thrones u . f. F.

liegt darin , daß wie dieſe Sphäre ihre von den anderen durch

die Vernunft beſtimmten Momenten ausgeſchiedene Wirklichkeit

hat, ebenſo die anderen für ſich die eigenthümlichen Rechte und

Pflichten ihrer Beſtimmung haben ; jedes Glied , indem es ſich

für ſich erhält, erhält im vernünftigen Organismus eben damit

die anderen in ihrer Eigenthümlichkeit.

Die monarchiſche Verfaſſung zur erblichen nach Pri

mogenitur feftbeſtimmten Thronfolge herausgearbeitet zu ha

ben , ſo daß ſie hiermit zum patriarchaliſchen Princip , von

dem ſie geſchichtlich ausgegangen iſt, aber in der höheren

Beſtimmung als die abſolute Spiße eines organiſch ent

wickelten Staats zurückgeführt worden , iſt eines der ſpä

teren Reſultate der Geſchichte, das für die öffentliche Frei

heit und vernünftige Verfaſſung am wichtigſten iſt, obgleich

es, wie vorhin bemerkt, wenn ſchon reſpektirt, doch häufig

am wenigſten begriffen wird . Die ehemaligen bloßen Feu

dalmonarchien , ſo wie die Despotien zeigen in der Ges

ſchichte darum dieſe Abwechſelung von Empörungen , Ges

waltthaten der Fürſten , innerlichen Kriegen , Untergang fürft

licher Individuen und Dynaſtien , und die daraus hervor

gehende innere und äußere, allgemeine Verwüſtung und Zers

ſtörung, weil in ſolchem Zuſtand die Theilung des Staats

geſchäfts , indem ſeine Theile Vaſallen , Paſcha 's u . 7. f.

übertragen ſind , nur mechaniſch , nicht ein Unterſchied der

Beſtimmung und Form , ſondern nur ein Unterſchied größe:

rer oder geringerer Gewalt ift . So erhält und bringt jeder

Theil , indem er ſich erhält , nur ſich und darin nicht zu

gleich die anderen hervor, und hat zur unabhängigen Selbſt

ſtändigkeit alle Momente volftändig an ihm ſelbſt. Im

organiſchen Verhältniſſe, in welchem Glieder , nicht Theile,

24 *



372 Dritter Theil. Die Sittlichkeit.

ſich zu einander verhalten , erhält jedes die anderen , indem

es feine eigene Sphäre erfüllt; jedem iſt für die eigene

Selbſterhaltung , ebenſo die Erhaltung der anderen Glie

der ſubſtantieller Zweck und Produkt. Die Garantien , nach

denen gefragt wird, es ſey für die Feſtigkeit der Thronfolge,

der fürſtlichen Gewalt überhaupt, für Gerechtigkeit , öffent

liche Freiheit u . ſ. f., find Sicherungen durch Inſtitutio

nen. Als ſubjektive Garantien können Liebe des Volfs

Charakter , Eide, Gewalt u . f. f. angeſehen werden , aber ſo ,

wie von Verfaſſung geſprochen wird, iſt die Rede nur

von objektiven Garantien , den Inſtitutionen , d. i. den

organiſch verſchränkten und ſich bedingenden Momenten . So

ſind ſich öffentliche Freiheit überhaupt, und Erblichkeit des

Thrones gegenſeitige Garantien , und ſtehen im abſoluten

Zuſammenhang, weil die öffentliche Freiheit die vernünftige

Verfaſſung iſt, und die Erblichkeit der fürſtlichen Gewalt

das , wie gezeigt, in ihrem Begriffe liegende Moment.

b ) sie Regierungsgewalt.

S . 287.

Von der Entſcheidung iſt die Ausführung und Anwendung

der fürſtlichen Entſcheidungen , überhaupt das Fortführen und im

Stande Erhalten des bereits Entſchiedenen , der vorhandenen Ge

feße, Einrichtungen ,Anſtalten für gemeinſchaftliche Zwecke u . dergl.

unterſchieden . Dieß Geſchäft der Subſumtion überhaupt be

greift die Regierung gewalt in fich , worunter ebenſo die

richterlichen und polizeilichen Gewalten begriffen ſind,

welche unmittelbarer auf das Beſondere der bürgerlichen Geſell

ſchaft Beziehung haben , und das allgemeine Intereſſe in dieſen

Zwecken geltend machen .

S . 288.

Die gemeinſchaftlichen beſonderen Intereſſen , die in die

bürgerliche Geſellſchaft fallen , und außer dem an und für fich
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Feyenden Allgemeinen des Staats ſelbſt liegen (S. 256.), haben

ihre Verwaltung in den Korporationen ( S. 251.) der Gemeinden

und ſonſtiger Gewerbe und Stände, und deren Obrigkeiten , Vor

ſteher, Verwalter und dergleichen . Inſofern dieſe Angelegenhei

ten , die ſie beſorgen , einer Seits das Privateigenthum und

Intereſſe dieſer befondern Sphären ſind , und nach dieſer

Seite ihre Autorität mit auf dem Zutrauen ihrer Standesges

noſſen und Bürgerſchaften beruht, anderer Seits dieſe Kreiſe den

höheren Intereſſen des Staats untergeordnet ſeyn müſſen , wird

fich für die Beſeßung dieſer Stellen im Augemeinen eine Mi

ſchung von gemeiner Wahl dieſer Intereſſenten und von einer

höheren Beſtätigung und Beſtimmung ergeben .

, S. 289.

: Die Fefthaltung des allgemeinen Staatsintereſa

ſes und des Gefeßlichen in dieſen beſonderen Rechten und

die Zurückführung derſelben auf jenes erfordert eine Beſorgung

durch Abgeordnete der Regierungsgewalt, die erekutiven Staats

beamten und die höheren berathenden inſofern follegialiſch

konftituirten Behörden , welche in den oberſten , den Monarchen

berührenden Spißen , zuſammenlaufen .

Wie die bürgerliche Geſellſchaft der Kampfplaß des

individuellen Privatintereſſes Aler gegen Ade ift , ſo hat

hier der Ronflikt deſſelben gegen die gemeinſchaftlichen be :

ſonderen Angelegenheiten , und dieſer zuſammen mit jenem

gegen die höheren Geſichtspunkte und Anordnungen des

Staats , ſeinen Siß . Der Korporationsgeiſt, der fich in

der Berechtigung der beſondern Sphären erzeugt, ſchlägt in

fich ſelbſt zugleich in den Geift des Staats um , indem er

an dem Staate das Mittel der Erhaltung der beſonderen

Zwecke hat. Dieß iſt das Geheimniß des Patriotismus

der Bürger nach dieſer Seite , daß ſie den Staat als ihre

Subſtanz wiffen , weil er ihre beſonderen Sphären , deren

Berechtigung und Autorität wie deren Wohlfahrt, erhält.
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In dem Rorporationsgeiſt, da er die Einwurzelung des

Beſonderen in das Allgemeine unmittelbar ent

hält, iſt inſofern die Tiefe und die Stärke des Staates, die

er in der Geſinnung hat.

Die Verwaltung der Korporations-Angelegenheiten durch

ihre eigenen Vorſteher wird , da ſie zwar ihre eigenthümli

chen Intereſſen und Angelegenheiten , aber unvollſtändiger

den Zuſammenhang der entfernteren Bedingungen und die

allgemeinen Geſichtspunkte kennen und vor ſich haben , häu

fig ungeſchickt ſeyn – außerdem daß weitere Umſtände

dazu beitragen , 8. B . die nahe Privat-Berührung und ſon

ftige Gleichheit der Vorſteher mit den ihnen untergeordnet

ſeyn Sollenden , ihre mannigfachere Abhängigkeit u . ſ. f.

Dieſe eigene Sphäre kann aber als dem Moment der for

mellen Freiheit überlaſſen angeſehen werden , wo das

eigene Erkennen , Beſchließen und Ausführen , ſo wie die

kleinen Leidenſchaften und Einbildungen einen Tummelplaß

haben , ſich zu ergehen , – und dieß um ſo mehr, je weni

ger der Gehalt der Angelegenheit , die dadurch verdorben ,

weniger gut, mühſeliger u. f. f. beſorgt wird , für das Au

gemeinere des Staats von Wichtigkeit iſt, und je mehr die

mühſelige oder thörichte Beſorgung ſolcher geringfügiger An :

gelegenheit in direktem Verhältniſſe mit der Befriedigung und

Meinung von fich ſteht , die daraus geſchöpft wird .

S. 290.

In dem Geſchäfte der Regierung findet ſich gleichfalls die

Theilung der Arbeit (S. 198 .) ein. Die Organiſation

der Behörden hat inſofern die formelle, aber ſchwierige Aufgabe,

daß von unten , wo das bürgerliche Leben konkret iſt, daſſelbe

auf konkrete Weiſe regiert werde, daß dieß Geſchäft aber in ſeine

abſtrakte Zweige getheilt fey , die von eigenthümlichen Behör:

den als unterſchiedenen Mittelpunkten behandelt werden , deren
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Wirkſamkeit nach unten , ſo wie in der oberſten Regierungsge

walt in eine konkrete Ueberſicht wieder zuſammenlaufe.

Zuſaß. Der hauptſächliche Punkt, worauf es bei der

Regierungsgewalt ankommt, iſt die Theilung der Geſchäfte :

fte hat es mit dem Uebergang vom Augemeinen in 's Be

ſondere und Einzelne zu thun, und ihre Geſchäfte ſind nach

den verſchiedenen Zweigen zu trennen . Das Schwere ift

aber , daß ſie nach oben und unten auch wieder zuſammen :

kommen . Denn Polizeigewalt und richterliche Gewalt 8. B

laufen zwar auseinander , aber ſie treffen in irgend einem

Geſchäft doch wieder zuſammen . Die Auskunft, die man

hier anwendet , beſteht häufig darin , daß man Staatskanzs

ler , Premierminiſter, Miniſterkonſeils ernennt, damit die

obere Leitung fich vereinfache. Aber dadurch kann auch

Alles wieder von oben und von der miniſteriellen Gewalt

ausgehen , und die Geſchäfte , wie man ſich ausdrückt, cen

traliſirt ſeyn. Hiermit iſt die größte Leichtigkeit, Schnellig

keit, Wirkſamkeit für das , was für das allgemeine Staats

Intereſſe geſchehen ſoll, verbunden . Dieſes Regiment wurde

von der franzöſiſchen Revolution eingeführt, von Napoleon

ausgearbeitet, und beſteht heute noch in Frankreich . Da

gegen entbehrt Frankreich der Korporationen und Kommu

nen , das heißt der Kreiſe , wo die beſonderen und allgemei

nen Jntereſſen zuſammenkommen . Im Mittelalter hatten

freilich dieſe Kreiſe eine zu große Selbſtſtändigkeit gewon

nen , waren Staaten im Staate, und gerirten ſich auf harte

Weiſe als für ſich beſtehende Körperſchaften ; aber wenn

dieſes auch nicht der Fall ſeyn muß, ſo darf man doch ſa

gen , daß in den Gemeinden die eigentliche Stärke der Staaten

liegt. Hier trifft die Regierung auf berechtigte Intereſſen ,

die von ihr reſpektirt werden müſſen , und inſofern die Ads

miniſtration ſolchen Intereſſen nur beförderlich ſeyn kann,

fie aber auch beaufſichtigen muß , findet das Individuum
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den Schuß für die Ausübung ſeiner Rechte , und ſo knüpft

ſich ſein partikulaires Intereſſe an die Erhaltung des Gan

den . Man hat ſeit einiger Zeit immer von oben her or

ganiſirt und dieß Organiſiren iſt die Hauptbemühung ge

weſen , aber das Untere, das Maſſenhafte des Ganzen iſt

leicht mehr oder weniger unorganiſch gelaſſen ; und doch iſt

es höchſt wichtig , daß es organiſch werde, denn nur ſo ift

es Macht, iſt es Gewalt, ſonſt iſt es nur ein Haufen, eine

Menge von zerſplitterten Atomen . Die berechtigte Gewalt

iſt nur im organiſchen Zuſtande der beſondern Sphären

vorhanden .

S . 291.

Die Regierungsgeſchäfte find obiettiver, für fich ihrer

Subſtanz nach bereits entſchiedener Natur ( S. 287.) und durch

Individuen zu vollführen und zu verwirklichen . Zwiſchen bei

den liegt keine unmittelbare natürliche Verknüpfung ; die Indivi

duen find daher nicht durch die natürliche Perſönlichkeit und die

Geburt dazu beſtimmt. Für ihre Beſtimmung zu demſelben iſt

das objektive Moment die Erkenntniß und der Erweig ihrer Be

fähigung, – ein Erweis , der dem Staate ſein Bedürfniß , und

als die einzige Bedingung zugleich jedem Bürger die Möglich

keit , ſich dem algemeinen Stande zu widmen , ſichert.

S. 292.

Die ſubjektive Seite, daß diefes Individuum aus Mehre

ren , deren es , da hier das Objektive nicht (wie z. B . bei der

Kunſt) in Genialität liegt, nothwendig unbeſtimmtMehrere

giebt, unter denen der Vorzug nichts abſolut Beſtimmbares ift,

zu einer Stelle gewählt und ernannt und zur Führung des öf

fentlichen Geſchäfts bevollmächtigt wird, dieſe Verknüpfung des

Individuums und des Amtes, als zweier für ſich gegeneinander

immer zufälligen Seiten , kommt der fürſtlichen als der ent

ſcheidenden und ſouverainen Staatsgewalt zu .
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: S. 293.

Die beſondern Staatsgeſchäfte, welche die Monarchie den

Behörden übergiebt, machen einen Theil der objektiven Seite

der dem Monarchen innewohnenden Souverainetät aus ; ihr be

ſtimmter Unterſchied iſt ebenſo durch die Natur der Sache

gegeben ; und wie die Thätigkeit der Behörden eine Pflichterfüllung,

ſo iſt ihr Geſchäft auch ein der Zufälligkeit entnommenes Recht.

S. 294 .

Das Individuum , das durch den ſouverainen Aft (S. 292.)

einem amtlichen Berufe Verknüpſt iſt , iſt auf ſeine Pflichterfül

lung, das Subſtantielle ſeines Verhältniſſes , als Bedingung die

ſer Verknüpfung angewieſen , in welcher es als Folge dieſes

ſubſtantiellen Verhältniſſes das Vermögen und die geſicherte Be

friedigung ſeiner Beſonderheit (S . 264.) und Befreiung ſeiner

äußern lage und Amtsthätigkeit von ſonſtiger ſubjektiver Ab

hängigkeit und Einfluß findet.

Der Staat zählt nicht auf willkürliche , beliebige Leis

ftungen (eine Rechtspflege z. B . , die von fahrenden Rittern

ausgeübt wurde), eben weil ſie beliebig und willkürlich ſind,

und ſich die Vollführung der Leiſtungen nach ſubjektiven

Anſichten , ebenſo wie die beliebige Nichtleiſtung und die

Ausführung ſubjektiver Zwecke vorbehalten . Das andere

Ertrem zum fahrenden Ritter wäre in Beziehung auf den

Staatsdienſt das des Staatsbedienten , der bloß nach

der Noth , ohne wahrhafte Pflicht und ebenſo ohne Recht

ſeinem Dienſte verknüpft wäre. – Der Staatsdienſt fordert

vielmehr die Aufopferung ſelbſtftändiger und beliebiger Be

friedigung ſubjektiver Zwecke, und giebt eben damit das

Recht, ſie in der pflichtmäßigen Leiſtung, aber nur in ihr

zu finden . Hierin liegt nach dieſer Seite die Verknüpfung

des allgemeinen und beſonderen Intereſſes , welche den Be

griff und die innere Feſtigkeit des Staats ausmacht (S. 260.).

-- Das Amtsverhältniß iſt gleichfalls kein Vertrag 8 -
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verhältniß (S. 75.), obgleich ein gedoppeltes Einwilligen und

ein Leiſten von beiden Seiten vorhanden iſt. Der Bedien

ftete iſt nicht für eine einzelne zufällige Dienſtleiſtung beru

fen , wie der Mandatarius, ſondern legt das Hauptintereſſe

ſeiner geiſtigen und beſonderen Eriſtenz in dieß Verhältniß.

Ebenſo iſt es nicht eine ihrer Qualität nach äußerliche, nur

beſondere Sache, die er zu leiſten hätte und die ihm anver

traut wäre ; der Werth einer ſolchen iſt als Inneres von

ihrer Aeußerlichkeit verſchieden und wird bei der Nichtlei

ftung des Stipulirten noch nicht verlegt (S. 77.). Was

aber der Staatsdiener zu leiſten hat, iſt wie es unmittelbar

iſt, ein Werth an und für ſich . Das Unrecht durch Nicht

leiſtung oder poſitive Verlegung (dienſtwidrige Handlung,

und beides iſt eine ſolche) iſt daher Verlegung des auge:

meinen Inhalts ſelbſt (verglichen . 95. ein negativ un

endliches Urtheil), deswegen Vergehen oder auch Verbre

chen . – Durch die geſicherte Befriedigung des beſonderen

Bedürfniſſes iſt die äußere Notly gehoben , welche, die Mit

tel dazu auf Koſten der Amtsthätigkeit und Pflicht zu ſu

chen , veranlaſſen kann. In der allgemeinen Staatsgewalt

finden die mit ſeinen Geſchäften Beauftragten Schuß gegen

die andere ſubjektive Seite, gegen die Privatleidenſchaften

der Regierten , deren Privatintereſſe u . f. f. durch das Geltend

machen des Augemeinen dagegen beleidigt wird.

S . 295.

Die Sicherung des Staats und der Regierten gegen den

Mißbrauch der Gewalt von Seiten der Behörden und ihrer

Beamten liegt einer Seite unmittelbar in ihrer Hierarchie und

Verantwortlichkeit , anderer Seits in der Berechtigung der Ge:

meinden , Korporationen , als wodurch die Einmiſchung ſubjef

tiver Widfür in die den Beamten anvertraute Gewalt für ſich

gehemmtund die in das einzelne Benehmen nicht reichende Kon

trolle von Oben , von Unten ergänzt wird.

m
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Im Benehmen und in der Bildung der Beamten liegt

der Punkt , wo die Gefeße und Entſcheidungen der Regies

rung die Einzelnheit berühren und in der Wirklichkeit gel

tend gemacht werden . Dieß iſt ſomit die Stelle, von wel

cher die Zufriedenheit und das Zutrauen der Bürger zur

Regierung , ſo wie die Ausführung oder Schwächung und

Vereitelung ihrer Abſichten nach der Seite abhängt, daß

die Art und Weiſe der Ausführung von der Empfindung

und Geſinnung leicht ſo hoch angeſchlagen wird , als der

Inhalt des Auszuführenden felbft, der ſchon für ſich eine

Laſt enthalten kann. In der Unmittelbarkeit und Perſönlich

feit dieſer Berührung liegt es , daß die Kontrolle von

Oben von dieſer Seite unvollſtändiger ihren Zweck erreicht,

der auch an dem gemeinſchaftlichen Intereſſe der Beamten

als eines gegen die Untergebenen und gegen die Obern fich

zuſammenſchließenden Standes , Hinderniſſe finden kann , de

ren Beſeitigung insbeſondere bei etwa ſonſt noch unvollkom

menern Inſtitutionen , das höhere Eingreifen der Souverai

netät (wie z. B . Friedricho II. in der berüchtigt-gemach

ten Müller Arnoldſchen Sache) erfordert und berechtigt.

S. 296 .

Daß aber die Leidenſchaftloſigkeit, Rechtlichkeit und Milde

des Benehmens Sitte werde , hängt Theils mit der direkten

ſittlichen und Gedankenbildungzuſammen ,welche dem ,was

die Erlernung der ſogenannten Wiſſenſchaften der Gegenſtände

dieſer Sphären , die erforderliche Geſchäftseinübung, die wirkliche

Arbeit u . f. f. von Mechanismus und dergleichen in fich hat,

das geiſtige Gleichgewicht hält; Theils iſt die Größe des Staats

ein Hauptmoment, wodurch ſowohl das Gewicht von Familien

und anderen Privat-Verbindungen geſchwächt , als auch Rache,

Haß und andere ſolche Leidenſchaften ohnmächtiger und damit

ſtumpfer werden ; in der Beſchäftigung mit den in dem großen

Staate vorhandenen großen Intereſſen gehen für ſich dieſe ſub
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jektiven Seiten unter und erzeugt ſich die Gewohnheit allges

meiner Intereſſen , Anſichten und Geſchäfte.

S . 297.

Die Mitglieder der Regierung und die Staatsbeamten mas

chen den Haupttheil des Mittelſtandes aus, in welchen die

gebildete Intelligenz und das rechtliche Bewußtſeyn der Maſſe

eines Volfes fällt. Daß er nicht die iſolirte Stellung einer Ari

ſtokratie nehme, und Bildung und Geſchicklichkeit nicht zu einem

Mittel der Willfür und einer Herrenſchaft werde , wird durch

die Inſtitutionen Der Souverainetät von Dben herab, und der

Korporations - Rechte von Unten herauf, bewirkt.

So hatte ſich vormals die Hechtspflege, deren Objekt

das eigenthümliche Intereſſe aller Individuen iſt, dadurch,

daß die Renntniß des Rechtsfic in Gelehrſamkeit und

fremde Sprache und die Kenntniß des Rechtsganges in ver

widelten Formalismus verhüllte, in ein Inſtrument des Ge

winns und der Beherrſchung verwandelt.

Zuſaß. In dem Mittelftande, zu dem die Staats

beamten gehören , ift das Bewußtſenn des Staates und die

hervorſtecendfte Bildung. Deswegen macht er auch die

Grundſäule deſſelben in Beziehung auf Rechtlichkeit und In

telligenz aus. Der Staat , in dem fein Mittelſtand vor

handen iſt, ſteht deswegen nod auf feiner hohen Stufe.

So z. B . Rußland, das eine Maſſe hat , welche leibeigen

iſt, umd eine andere , welche regiert. Daß dieſer Mittelſtand

gebildet werde, ift ein Hauptinterefie des Staates , aber dieß

fann mir in einer Organiſation , wie die ift, welche wir ge

ſehen haben , geribchen , nämlich durch die Beregtigung be

fonderer Kreiſe, die relativ unabhängig find , und durd eine

Beamtenwett , deren Milfür fich an ſolchen Berechtigten

bricht. Das Handeln nach allgemeinen Rechte und die

Gewohnheit dieſes Handelns ift eine Folge des Gegenſages,

Den die fiir fich fieldoppitändigen Kreiſc bilder
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c) Die gereggebende Gewalt.

S. 298.

Die gefeßgebende Gewalt betrifft die Gefeße als ſolche,

inſofern ſie weiterer Fortbeſtimmung bedürfen , und die ihrem In

halte nach ganz allgemeinen inneren Angelegenheiten . Dieſe Ge

walt iſt ſelbſt ein Theil der Verfaſſung, welche ihr vorausgeſeßt

iſt und inſofern an und für ſich außer deren direkter Beſtim

mung liegt, aber in der Fortbildung der Geſeße und in dem fort

ſchreitenden Charakter der allgemeinen Regierungsangelegenheiten

ihre weitere Entwicelung erhält.

Zuſaß. Die Verfaſſungmuß an und für ſich der feſte

geltende Boden ſeyn , auf dem die geſeßgebende Gewalt ſteht,

und fie muß deswegen nicht erſt gemacht werden . Die

Verfaſſung iſt alſo , aber ebenſo weſentlich wird ſie , das

heißt, ſie ſchreitet in der Bildung fort. Dieſes Fortſchreiten

iſt eine Veränderung, die unſcheinbar iſt, und nicht die Form

Der Veränderung hat. Wenn z. B . das Vermögen der Für

ften und ihrer Familien in Deutſchland zunächſt Privatgut

war, dann aber ohne Kampf und Widerſtand fich in Do

mainen , das heißt in Staatsvermögen verwandelte, ſo kam

dieß daher , weil die Fürſten das Bedürfniß der Ungetheilt

heit der Güter fühlten , von Land und Landſtänden die Ga

rantie derſelben forderten , und ſo dieſe mit in die Art und

Weiſe des Beſtehens des Vermögens verwickelten , über das

ſie nun nicht mehr alleinige Dispoſition hatten . Auf ähn

liche Weiſe war früher der Kaiſer Richter und zog im Reiche

Recht ſprechend umher. Durch den bloß ſcheinbaren Fort

gang der Bildung iſt es äußerlich nothwendig geworden ,

daß der Kaiſer mehr und mehr Anderen dieß Richteramt

überließ , und ſo machte ſich der Uebergang der richterlichen

Gewalt von der Perſon des Fürſten auf Kollegien . So iſt

alſo die Fortbildung eines Zuſtandes eine ſcheinbar ruhige
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und unbemerkte. Nach langer Zeit kommt auf dieſe Weiſe

eine Verfaſſung zu einem ganz anderen Zuſtande als vorher.

S. 299. .

Dieſe Gegenſtände beſtimmen ſich in Beziehung auf die In

dividuen näher nach den zwei Seiten : a )was durch den Staat

ihnen zu Gute kommt, und ſie zu genießen und B ) was ſie dem

ſelben zu leiſten haben . Unter jenem ſind die privatrechtlichen

Geſeke überhaupt, die Rechte der Gemeinden und Rorporationen

und ganz allgemeine Veranſtaltungen und indirekt (S. 298.) das

Ganze der Verfaſſung begriffen . Das zu Leiſtende aber kann

nur, indem es auf Geld , als den eriſtirenden allgemeinen Werth

der Dinge und der Leiſtungen , reducirt wird, auf eine gerechte

Weiſe und zugleich auf eine Art beſtimmt werden , daß die be

ſonderen Arbeiten und Dienſte, die der Einzelne leiſten kann,

durch ſeine Willkür vermittelt werden .

Was Gegenſtand der allgemeinen Geſepgebung und was

der Beſtimmung der Adminiſtrativ -Behörden und der Regu

lirung der Regierung überhaupt anheim zu ſtellen ſen , läßt

ſich zwar im Allgemeinen ſo unterſcheiden , daß in jene nur

das dem Inhalte nach ganz Allgemeine, die geſeßlichen Be

ſtimmungen , in dieſe aber das Beſondere und die Art und

Weiſe der Erekution falle. Aber völlig beſtimmt iſt dieſe

Unterſcheidung ſchon dadurch nicht, daß das Gefeß , damit

es Geſet , nicht ein bloßes Gebot überhaupt ſey. (wie „du

ſollſt nicht tödten ," vergl. mit Anm . zum . 140. S . 185.),

in ſich beſtimmt ſeyn muß; je beſtimmter es aber ift,

deſto mehr nähert ſich ſein Inhalt der Fähigkeit, ſo wie es

iſt, ausgeführt zu werden . Zugleich aber würde die ſo weit

gehende Beſtimmung den Gefeßen eine empiriſche Seite ge

ben , welche in der wirklichen Ausführung Abänderungen un

terworfen werden müßte, was dem Charakter von Gefeßen

Abbruch thäte. In der organiſchen Einheit der Staatsge

walten liegt es ſelbſt, daß es Ein Geiſt iſt, der das Auges
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meine feftſept, und der es zu ſeiner beſtimmten Wirklichkeit

bringt und ausführt. – Es kann im Staate zunächſt auf

fallen , daß von den vielen Geſchidlichkeiten , Beſikthümern ,

Thätigkeiten , Talenten , und darin liegenden unendlich man

nigfaltigen lebendigen Vermögen , die zugleich mit Geſin

nung verbunden ſind , der Staat keine direkte Leiſtung for:

dert, ſondern nur das eine Vermögen in Anſpruch nimmt,

das als Geld erſcheint. – Die Leiſtungen , die ſich auf die

Vertheidigung des Staats gegen Feinde beziehen , gehören

erſt zu der Pflicht der folgenden Abtheilung. In der That

iſt das Geld aber nicht ein beſonderes Vermögen neben

den übrigen , ſondern es iſt das Augemeine derſelben , inſo

fern ſie ſich zu der Aeußerlichkeit des Dafeyns produciren ,

in der ſie als eine Sache gefaßt werden können . Nur

an dieſer äußerlichſten Spiße iſt die quantitative Be

ſtimmtheit und damit die Gerechtigkeit und Gleichheit der

Leiſtungen möglich. – Plato läßt in ſeinem Staate die

Individuen den beſonderen Ständen durch die Obern zu

theilen und ihnen ihre beſonderen Leiſtungen 'auflegen

(vergl. S. 183. Anm .) ; in der Feudal-Monarchie hatten Va

ſalen ebenſo unbeſtimmte Dienſte , aber auch in ihrer Be

ſonderheit , z. B . das Richteramt u . f. f. zu leiſten ; die

Leiſtungen im Orient, Aegypten für die unermeßlichen Ar

chitekturen u . 7. f. find ebenſo von beſonderer Qualität u . f. f.

In dieſen Verhältniſſen mangelt das Princip der ſubjekti-

den Freiheit, daß das ſubſtantielle Thun des Indivi:

duums, das in ſolchen Leiſtungen ohnehin ſeinem Inhalte

nach ein Beſonderes iſt, durch ſeinen beſonderen Willen

vermittelt fey ; - ein Recht, das allein durch die Forde

rung der Leiſtungen in der Form des allgemeinen Werthes

möglich , und das der Grund iſt, der dieſe Verwandelung

herbeigeführt hat. :

Zuſaß. Die zwei Seiten der Verfaſſung beziehen ſich

. .
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auf die Rechte und Leiſtungen der Individuen . Was nun

die Leiſtungen betrifft, ſo reduciren ſie ſich jeßt faſt alle auf

Geld. Die Militairpflicht iſt jeßt faſt nur die einzige per

fönliche Leiſtung. In früheren Zeiten hat man das Ron

frete der Individuen weit mehr in Anſpruch genommen ,

und man rief dieſelben nach ihrer Geſchidlichkeit zur Arbeit

auf. Bei uns kauft der Staat, was er braucht , und dieß

kann zunächſt als abſtrakt, todt und gemüthlos erſcheinen ,

und es kann auch ausſehen , als wenn der Staat dadurch

heruntergeſunken wäre, daß er ſich mit abſtrakten Leiſtungen

befriedigt. Aber es liegt in dem Principe des neueren

Staates , daß Alles , was das Individuum thut, durch ſei

nen Willen vermittelt ſey . Durch Geld kann aber die Ge

rechtigkeit der Gleichheit weit beſſer durchgeführt werden .

Der Talentvolle würde ſonſt mehr beſteuert ſeyn , als der

Talentloſe, wenn es auf die konkrete Fähigkeit ankäme. Nun

aber wird eben dadurch Reſpekt vor der ſubjektiven Freiheit

an den Tag gelegt , daß man jemanden nur an dem er

greift , an welchem er ergriffen werden kann.

$. 300.

In der geſeßgebenden Gewalt als Totalität ſind zunächſt

die zwei andern Momente wirkſam , das monarch iſche als dem

die höchſte Entſcheidung zukommt, — die Regierungsgewalt

als das , mit der konkreten Renntniß und Ueberſicht des Ganzen

in ſeinen vielfachen Seiten und den darin feſtgewordenen wirk

lichen Grundſäßen , ſo wie mit der Renntniß der Bedürfniſſe der

Staatsgewalt insbeſondere, berathendeMoment, — endlich das

ſtändiſche Element.

Zuſaß. Es gehört zu den falſchen Anſichten vom

Staate, wenn man die Regierungsmitglieder , wie etwa die

konſtituirende Verſammlung that , von den geſeßgebenden

Körpern ausſchließen will. In England müſſen die Mini

ſter Mitglieder des Parlaments ſeyn , und dieß iſt inſofern
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richtig , als die Theilnehmer an der Regierung im Zuſam

menhange und nicht im Gegenſaße init der geſeßgebenden

Gewalt ſtehen ſollen . Die Vorſtellung von der ſogenann.

ten Unabhängigkeit der Gewalten hat den Grundirrthum

in fich , daß die unabhängigen Gewalten dennoch einander

beſchränken ſollen . Aber durch dieſe Unabhängigkeit wird

die Einheit des Staates aufgehoben , die vor Allem zu vers

langen iſt.

S . 301.

Das ſtändiſche Elementhat die Beſtimmung, daß die all

gemeine Angelegenheit nichtnur an ſich , ſondern auch für ſich,

d. i. daß das Moment der ſubjektiven formellen Freiheit,

das öffentliche Bewußtſenn als empiriſche Allgemeinheit

der Anſichten und Gedanken der Vielen , darin zur Eriſtenz

fomme.

Der Ausdruck : Die Vielen (oi noidoi) bezeichnet die

empiriſche Augemeinheit richtiger , als das gäng und gäbe :

Alle. Denn wenn man ſagen wird, daß es ſich von ſelbſt

verſtehe , daß unter dieſen Allen zunächſt wenigſtens die

Kinder , Weiber u. f. f. nicht gemeint ſeyen , ſo verſteht es

fich hiermit noch mehr von ſelbſt , daß man den ganz be

ſtimmten Ausdruck : Alle nicht gebrauchen ſollte, wo es fich

um noch etwas ganz Unbeſtimmtes handelt. – Es ſind

überhaupt ſo unſäglich viele ſchiefe und falſche Vorſtellungen

und Redensarten über Volk, Verfaſſung und Stände in

den Umlauf der Meinung gekommen , daß es eine ver

gebliche Mühe wäre, fie aufführen, erörtern und berichtigen

zu wollen . Die Vorſtellung, die das gewöhnliche Bewußt

Teyn über die Nothwendigkeit oder Nüßlichkeit der Konkur

renz von Ständen zunächſt vor ſich zu haben pflegt, iſt

vornehmlich etwa, daß die Abgeordneten aus dem Volk oder

gar das Volf es am Beſten verſtehen müſſe, was zu

ſeinem Beſten diene, und daß es den ungezweifelt beften

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
25
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Willen für dieſes Beſte habe. Was das Erſtere betrifft, ſo

iſt vielmehr der Fall , daß das Volk , inſofern mit dieſem

Worte ein beſonderer Theil der Mitglieder eines Staats

bezeichnet iſt, den Theil ausdrückt, der nicht weiß was

er will. Zu wiſſen , was man wil , und noch mehr, was

der an und für fich ſeyende Wille, die Vernunft, wil , iſt

die Frucht tiefer Erkenntniß und Einſicht, welche eben nicht

die Sache des Volks ift. — Die Gewährleiſtung, die für

das allgemeine Beſte und die öffentliche Freiheit in den

Ständen liegt, findet ſich bei einigem Nachdenken nicht in

der beſonderen Einſicht derſelben – denn die höchſten Staats

beamten haben nothwendig tiefere und umfaſſendere Einſicht

in die Natur der Einrichtungen und Bedürfniſſe des Staats ,

ſo wie die größere Geſchicklichkeit und Gewohnheit dieſer Ge

ſchäfte und können ohne Stände das Beſte thun , wie ſie

auch fortwährend bei den ſtändiſchen Verſammlungen das

Beſte thun müſſen , – ſondern ſie liegt Theils wohl in

einer Zuthat von Einſicht der Abgeordneten, vornehmlich in

das Treiben der den Augen der höheren Stellen ferner ſte

henden Beamten , und insbeſondere in dringendere und

ſpeciellere Bedürfniſſe und Mängel, die fie in konkreter An

ſchauung vor ſich haben , Theils aber in derjenigen Wirkung,

welche die zu erwartende Cenſur Vieler und zwar eine öf

fentliche Cenſur mit ſich führt, ſchon im Voraus die beſte

Einſicht auf die Geſchäfte und vorzulegenden Entwürfe zu

verwenden und ſie nur den reinſten Motiven gemäß einzu

richten - eine Nöthigung, die ebenſo für die Mitglieder

der Stände felbft wirkſam ift. Was aber den vorzüglich

guten Willen der Stände für das allgemeine Beſte be

trifft, ſo iſt ſchon oben (S. 272. Anm .) bemerkt worden , daß

es zu der Anſicht des Pöbels, dem Standpunkte des Nega

tiven überhaupt gehört, bei der Regierung einen böſen oder

weniger guten Willen vorauszuſeßen ; - eine Vorausſeßung,
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die zunächſt , wenn in gleicher Form geantwortet werden

ſollte, die Rekrimination zur Folge hätte, daß die Stände,

da ſte von der Einzelnheit, dem Privat-Standpunkt und den

beſonderen Intereſſen herkommen , für dieſe auf Koſten des

allgemeinen Intereſſes ihre Wirkſamkeit zu gebrauchen ge

neigt ſeyen , da hingegen die anderen Momente der Staats

gewalt fchon für ſich auf den Standpunkt des Staates ge

· ftellt, und dem allgemeinen Zwecke gewidmet ſind. Was

hiermit die Garantie überhaupt betrifft, welche beſonders in

den Ständen liegen ſoll, ſo theilt auch jede andere der Staats

Inſtitutionen dieß mit ihnen , eine Garantie des öffentlichen

Wohls und der vernünftigen Freiheit zu ſeyn, und es giebt

darunter Inſtitutionen , wie die Souverainetät des Monar

chen,die Erblichkeit der Chronfolge, Gerichtsverfaſſung u . f.f.,

in welchen dieſe Garantie noch in viel ſtärkerem Grade liegt.

Die eigenthümliche Begriffsbeſtimmung der Stände ift des

halb darin zu ſuchen , daß in ihnen das ſubjektive Moment

der allgemeinen Freiheit, die eigene Einſicht und der eigene

Wille der Sphäre, die in dieſer Darſtellung bürgerliche Ge:

ſellſchaft genannt worden iſt, in Beziehung auf den

Staat zur Erift enz kommt. Daß dieß Moment eine

Beſtimmung der zur Totalität entwickelten Idee iſt, dieſe

innere Nothwendigkeit, welche nicht mit äußeren Noth

wendigkeiten und Nüßlich keiten zu verwechſeln ift,

folgt, wie überall, aus dem philoſophiſchen Geſichtspunkte.

Zuſaß. Die Stellung der Regierung zu den Ständen

fol keine weſentlich feindliche ſeyn , und der Glaube an die

Nothwendigkeit dieſes feindſeligen Verhältniffes iſt ein trau- '

riger Jrrthum . Die Regierung iſt keine Partei , der eine

andere gegenüberſteht, ſo daß beide fich viel abzugewinnen

und abzuringen hätten , und wenn ein Staat in eine ſolche

Lage kommt, ſo iſt dieß ein Unglüc , kann aber nicht als

Geſundheit bezeichnet werden . Die Steuern , die die Stände

;

25 *
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bewilligen , ſind ferner nicht wie ein Geſchenk anzuſehen , das

dem Staate gegeben wird , ſondern ſie werden zum Beſten

der Bewilligenden ſelbſt bewilligt. Was die eigentliche Be

deutung der Stände ausmacht , iſt , daß der Staat dadurch

in das ſubjektive Bewußtſeyn des Volks tritt, und daß es

an demſelben Theil zu haben anfängt. ' '

S. 302.

Als vermittelndes Organ betrachtet, ſtehen die Stände

zwiſchen der Regierung überhaupt einer Seits , und dem in die

beſonderen Sphären und Individuen aufgelöſten Volke anderer

Seits . Ihre Beſtimmung fordert an ſie ſo ſehr den Sinn und

die Geſinnung des Staats und der Regierung , als der

Intereſſen derbeſonderen Kreiſe und der Einzelnen. Zu

gleich hat dieſe Stellung die Bedeutung einer mit der organi

ſirten Regierungsgewalt gemeinſchaftlichen Vermittelung, daß we

der die fürſtliche Gewalt als Ertrem iſolirt, und dadurch als

bloße Herrſchergewalt und Wilfür erſcheine, noch daß die beſon

deren Intereſſen der Gemeinden, Korporationen und der Indivi

duen fich iſoliren , oder noch mehr, daß die Einzelnen nicht zur

Darſtellung einer Menge und eines Haufens, zu einem ſo

mit unorganiſchen Meinen und Wollen , und zur bloß maſſen

haften Gewalt gegen den organiſchen Staat kommen .

Es gehört zu den wichtigſten logiſchen Einſichten , daß

ein beſtimmtes Moment, das als im Gegenſaße ſtehend die

Stellung eines Ertrems hat , es dadurch zu feyn aufhört

und organiſches Moment iſt, daß es zugleich Mitte iſt.

Bei dem hier betrachteten Gegenſtand ift es um ſo wichti

ger , dieſe Seite herauszuheben , weil es 31 den häufigen

aber höchſt gefährlichen Vorurtheilen gehört,Stände haupt

ſächlich im Geſichtspunkte des Gegenſaß es gegen die Re

gierung, als ob dieß ihre weſentliche Stellung wäre , vor

zuſtellen . Organiſch , d . i. in die Totalität aufgenommen,
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beweiſt fich das ſtändiſche Element nur durch die Funktion

der Vermittelung. Damit iſt der Gegenſaß ſelbſt zu einem

Schein herabgeſeßt. Wenn er, inſofern er ſeine Erſcheinung

hat, nicht bloß die Oberfläche beträfe, ſondern wirklich ein

ſubſtantieller Gegenſaß würde, ſo wäre der Staat in ſeinem

Untergange begriffen . – Das Zeichen , daß der Widerſtreit

nicht dieſer Art iſt, ergiebt ſich der Natur der Sache nach :

dadurch , wenn die Gegenſtände deſſelben nicht die weſentli

chen Elemente des Staats -Organismus , ſondern ſpeciellere

und gleichgültigere Dinge betreffen , und die Leidenſchaft, die

ſich doch an dieſen Inhalt fnüpft, zur Parteiſucht um ein

bloß ſubjektives Intereſſe , etwa um die höheren Staatsſtel

len , wird.

Zuſaß. Die Verfaſſung iſt weſentlich ein Syſtem der

Vermittelung. In despotiſchen Staaten , wo es nur Fürſten

und Volk giebt, wirkt das leştere, wenn es wirkt, bloß als

zerſtörende Maſſe gegen die Organiſation . Organiſch aber

eintretend ſeßt der Haufen ſeine Intereſſen auf recht - und

ordnungsmäßige Weiſe durch. Iſt dieſes Mittel dagegen

nicht vorhanden , ſo wird das ſich Ausſprechen der Maſſe

immer ein wildes ſeyn. In despotiſchen Staaten ſchont

der Despot deswegen das Volk und ſeine Wuth trifft im »

mer nur die Umgebung. Ebenſo bezahlt auch das Volf in

demſelben nur wenig Abgaben , die ſich in einem verfaſſungs

mäßigen Staate durch das eigene Bewußtſeyn des Volkes

erheben . In keinem Lande werden ſo viele Abgaben , als

gerade in England bezahlt.

S . 303.

Der allgemeine, näher dem Dienſt der Regierung

fich widmende Stand hat unmittelbar in ſeiner Beſtimmung, das

Augemeine zum Zwecke ſeiner weſentlichen Thätigkeit zu haben ;

in dem ſtändiſchen Elemente der geſeßgebenden Gewalt kommt

der Privatſtand zu einer politiſchen BedeutungundWi
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ſamkeit. Derſelbe kann nun dabei weder als bloße ungeſchiedene

Maſſe, noch als eine in ihre Atome aufgelöſte Menge erſcheinen ,

ſondern als das ,was er bereits iſt, nämlich unterſchieden in

den auf das ſubſtantielle Verhältniß, und in den auf die beſon

deren Bedürfniſſe und die ſie vermittelnde Arbeit ſich gründenden

Stand (S. 201 ff.). Nur ſo knüpft ſich in dieſer Rückſicht wahr:

haftdas im Staate wirkliche Beſondere an das Augemeine an.

Dieß gehet gegen eine andere gangbare Vorſtellung, daß,

indem der Privat-Stand zur Theilnahme an der allgemeinen

Sache in der geſeßgebenden Gewalt erhoben wird , er dabei

in Form der Einzelnen erſcheinen müſſe, ley es , daß ſie

Stellvertreter für dieſe Funktion wählen , oder daß gar ſelbſt

jeder eine Stimme dabei ererciren ſolle. Dieſe atomiſtiſche,

abſtrakte Anſicht verſchwindet ſchon in der Familie wie in

der bürgerlichen Geſellſchaft, wo der Einzelne nur als Mit

glied eines Allgemeinen zur Erſcheinung kommt. Der Staat

aber iſt weſentlich eine Organiſation von ſolchen Gliedern ,

die für ſich Kreiſe ſind, und in ihm ſoll ſich kein Mo

ment als eine unorganiſche Menge zeigen . Die Vielen

als Einzelne,wasman gerne unter Volk verſteht, ſind wohl

ein Zuſammen , aber nur als die Menge, - eine form

loſe Maſſe, deren Bewegung und Thun eben damit nur ele

mentariſch , vernunftlos , wild und fürchterlich wäre. Wie

man in Beziehung auf Verfaſſung noch vom Volfe, die

ſer unorganiſchen Geſammtheit, ſprechen hört, ſo kann man

ſchon zum Voraus wiffen , daß man nur Allgemeinheiten

und ſchiefe Deklamationen zu erwarten hat. – Die Vor

ſtellung, welche die in jenen Kreiſen ſchon vorhandenen Ge

meinweſen, wo ſte in 's Politiſche , d. i. in den Standpunkt

der höchſten konkreten Allgemeinheit eintreten , wieder

in eine Menge von Individuen auflöſt, hält eben damit das

bürgerliche und das politiſche Leben von einander getrennt,

und ſtellt dieſes ſo zu ſagen , in die Luft, da ſeine Baſis
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nur die abſtrakte Einzelnheit der Widfür und Meinung, ſo

mit das Zufällige, nicht eine an und für ſich feſte und be

rechtigte Grundlage ſeyn würde. — Dbgleich in den Vor

ſtellungen ſogenannter Theorien die Stände der bürger

lichen Geſellſchaft überhaupt, und die Stände in politi

ſcher Bedeutung weit auseinander liegen , ſo hat doch die

Sprache noch dieſe Vereinigung erhalten , die früher ohnehin

vorhanden war.

S . 304.

Den in den früheren Sphären bereits vorhandenen Unter

ſchied der Stände enthält das politiſch -ſtändiſche Element zugleich

in ſeiner eigenen Beſtimmung. Seine zunächſt abſtrakte Stel

lung,nämlich des Ertremsder empiriſchen Allgemeinheit

gegen das fürſtliche odermonarchiſche Princip überhaupt,

- in der nurdie Möglichkeitder Uebereinſtimmung, und

damit ebenſo die Möglichkeit feindlicher Entgegenſeßung

liegt, - dieſe abſtrakte Stellung wird nur dadurch zum vernünf- -

tigen Verhältniſſe (zum Schluſſe, vergl. Anm . zu S. 302.), daß

ihre Vermittelung zur Eriſtenz kommt. Wie von Seiten der

fürſtlichen Gewalt die Regierungsgewalt (S. 300.) ſchon dieſe

Beſtimmung hat, ſo muß auch von der Seite der Stände aus

ein Moment derſelben nach der Beſtimmung gekehrt ſeyn , we

Tentlich als das Moment der Mitte zu eriſtiren .

$. 305.

Der eine der Stände der bürgerlichen Geſellſchaft enthält

das Princip , das für ſich fähig iſt, zu dieſer politiſchen Bezie

hung konſtituirt zu werden , der Stand der natürlichen Sittlich

feit nämlich, der das Familienleben und in Rückſicht der Sub

ſiſtenz den Grundbeſiß zu ſeiner Baſis, ſomit in Rückſicht ſeiner

Beſonderheit ein auf ſich beruhendes Wollen , und die Natur

beſtimmung, welche das fürftliche Element in ſich ſchließt, mit

dieſem gemein hat.
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S. 306 .

Für die politiſche Stellung und Bedeutung wird er näher

konſtituirt, inſofern ſein Vermögen ebenſo unabhängig vom Staats

vermögen , als von der Unſicherheit des Gewerbes , der Sucht

des Gewinns und der Veränderlichkeit des Befißes überhaupt,

- wie von der Gunſt der Regierungsgewalt ſo von der Gunſt

der Menge, und ſelbſt gegen die eigene Willkür dadurch

feſtgeſtellt iſt, daß die für dieſe Beſtimmung berufenen Mitglieder

dieſes Standes, des Rechts der anderen Bürger, Theils über ihr

ganzes Eigenthum frei zu disponiren , Theils es nach der Gleich

heit der Liebe zu den Kindern, an ſie übergehend zu wiſſen , entbeh

ren ; — das Vermögen wird ſo ein unveräußerliches , mit

dem Majorate belaſtetes Erbgut.

Zuſaß. Dieſer Stand hat ein mehr für ſich beſtehen

des Wollen . Im Ganzen wird der Stand der Güterbeſißer

ſich in den gebildeten Theilen deſſelben , und in den Bauern

ſtand unterſcheiden . Indeſſen beiden Arten ſteht der Stand

des Gewerbes, als der vom Bedürfniß abhängige und dar

auf hingewieſene, und der allgemeine Stand , als vom

Staat weſentlich abhängig, gegenüber. Die Sicherheit und

Feſtigkeit dieſes Standes kann noch durch die Inſtitution

des Majorats vermehrt werden , welche jedoch nur in polis

tiſcher Rüdficht wünſchenswerth iſt , denn es iſt damit ein

Dpfer für den politiſchen Zweck verbunden , daß der Erſt

geborene unabhängig leben könne. Die Begründung des

Majorats liegt darin , daß der Staat nicht auf bloßeMög

lichkeit der Geſinnung, ſondern auf ein Nothwendiges rech

nen ſoll. Nun iſt die Geſinnung freilich an ein Vermögen

nicht gebunden , aber der relativ nothwendige Zuſammen

hang iſt, daß wer ein ſelbſtſtändiges Vermögen hat, von

äußeren Umſtänden nicht beſchränkt iſt , und ſo ungehemmt

auftreten und für den Staat handeln fann. Wo indeſſen

politiſche Inſtitutionen fehlen , iſt die Gründung und Bes



Dritter Abfõhnitt. Der Staat. A . Das innere Staatsrecht. 393

günſtigung von Majoraten nichts als eine Feffel, die der

Freiheit des Privat- Rechts angelegt iſt, zu welcher entwe

der der politiſche Sinn hinzutreten muß, oder die ihrer Auf

löſung entgegen geht.

S. 307.

Das Recht dieſes Theils des ſubſtantiellen Standes iſt auf

dieſe Weiſe zwar einer Seits auf das Natur- Princip der Fa

milie gegründet, dieſes aber zugleich durch harte Aufopferungen

für den politiſchen Zweck verkehrt, womit dieſer Stand we

ſentlich an die Thätigkeit für dieſen Zweck angewieſen , und gleich ,

falis in Folge hiervon ohne die Zufälligkeit einer Wahl durch

die Geburt dazu berufen und berechtigt iſt. Damit hat er

die feſte, ſubſtantielle Stellung zwiſchen der ſubjektiven Willfür

oder Zufälligkeit der beiden Ertreme, und wie er tf. vorherg . S.)

ein Gleichniß des Moments der fürſtlichen Gewalt in fich trägt,

ſo theilt er auch mit dem anderen Ertreme die im Uebrigen glei

chen Bedürfniffe und gleichen Rechte, und wird ſo zugleich

Stüße des Thrones und der Geſellſchaft.

S. 308.

In den andern Theil des ſtändiſchen Elements fällt die

bewegliche Seite der bürgerlichen Geſellſchaft, die äu

Berlich wegen der Menge ihrer Glieder , weſentlich aber wegen

der Natur ihrer Beſtimmung und Beſchäftigung, nur durch Ab

geordnete eintreten kann. Inſofern dieſe von der bürgerlichen

Geſellſchaft abgeordnet werden , liegt es unmittelbar nahe, daß

dieß dieſe thut als das,was ſie iſt, — ſomit nicht als in

die Einzelnen atomiſtiſch aufgelöſt und nur für einen einzelnen

und temporairen Aft fich auf einen Augenblick ohne weitere Hal

tung verſammelnd, ſondern als in ihre ohnehin konſtituirten Ge

noſſenſchaften , Gemeinden und Rorporationen gegliedert, welche

auf dieſe Weiſe einen politiſchen Zuſammenhang erhalten . In

ihrer Berechtigung zu ſolcher von der fürſtlichen Gewalt aufge

rufenen Abordnung, wie in der Berechtigung des erſten Standes
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zur Erſcheinung (S . 307.) findet die Eriſtenz der Stände und

ihrer Verſammlung eine konſtituirte, eigenthümliche Garantie.

Daß Alle einzeln an der Berathung und Beſchließung

über die allgemeinen Angelegenheiten des Staats Antheil

haben ſollen , weil dieſe Alle , Mitglieder des Staats und

deſſen Angelegenheiten die Angelegenheiten Aller find , bei

denen ſie mit ihrem Wiſſen und Willen zu ſeyn ein Recht

haben , — dieſe Vorſtellung , welche das demokratiſche

Element ohne alle vernünftige Form in den Staats

Organismus, der nur durch ſolche Form es iſt , Tegen wollte,

liegt darum ſo nahe, weil ſie bei der abftraften Beſtim

mung, Mitglied des Staats zu ſeyn, ſtehen bleibt, und das

oberflächliche Denken ſich an Abſtraktionen hält. Die ver

nünftige Betrachtung , das Bewußtſeyn der Idee , iſt kon

fret, und trifft inſofern mit dem wahrhaften praktiſchen

Sinne, der ſelbſt nichts Anderes als der vernünftige Sinn,

der Sinn der Idee iſt , zuſammen , – der jedoch nicht mit

bloßer Geſchäfts-Routine und dem Horizonte einer beſchränk

ten Sphäre zu verwechſeln iſt. Der konkrete Staat iſt das

in ſeine beſonderen Kreiſe gegliederte Ganze ;das

Mitglied des Staates iſt ein Mitglied eines ſolchen

Standes ; nur in dieſer ſeiner objektiven Beſtimmung kann

es im Staate in Betracht kommen. Seine allgemeine Be

ſtimmung überhaupt enthält das gedoppelte Moment, Pris

vat-Perſon und als denkendes ebenſo ſehr Bewußtſeyn

und Wollen des Allgemeinen zu ſeyn ; dieſes Bewußt:

reyn und Wollen aber iſt nur dann nicht leer, ſondern er :

füllt und wirklich lebendig, wenn es mit der Beſonders

heit, – und dieſe iſt der beſondere Stand und Beſtimmung,

- erfüllt iſt; oder das Individuum iſt Gattung, hat

aber ſeine immanenteallgemeineWirklichkeitals nächſte

Gattung. – Seine wirkliche und lebendige Beſtimmung

für das Allgemeine erreicht es daher zunächſt in ſeiner
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Sphäre der Korporation , Gemeinde u . ſ. F. ( S. 251.), wo

bei ihm offen gelaſſen iſt , durch ſeine Geſchidlichkeit in jede,

für die es ſich befähigt, worunter auch der allgemeine Stand

gehört, einzutreten . Eine andere Vorausſeßung, die in der

Vorſtellung, daß alle an den Staats -Angelegenheiten Theil

haben ſollen , liegt, daß nämlich Alle ſich auf dieſe An:

gelegenheiten verſtehen , iſt ebenſo abgeſchmact, als

man fie deſſen ungeachtet häufig hören kann . In der öf

fentlichen Meinung (f. $. 316 .) aber iſt jedem der Weg of

fen , auch ſein ſubjektives Meinen über das Augemeine zu

äußern und geltend zu machen .

S . 309.

Da die Abordnung zur Berathung und Beſchließung über

die allgemeinen Angelegenheiten geſchieht, hat ſie den Sinn ,

daß durch das Zutrauen ſolche Individuen dazu beſtimmt wer

den , die ſich beſſer auf dieſe Angelegenheiten verſtehen , als die

Abordnenden , wie auch , daß ſie nicht das beſondere Intereſſe

einer Gemeinde, Korporation gegen das allgemeine, ſondern we

ſentlich dieſes geltend machen . Sie haben damit nicht das Ver

hältniß , kommittirte oder Inſtruktionen überbringende Mandata

rien zu ſeyn , um ſo weniger als die Zuſammenkunft die Beſtim

mung hat, eine lebendige, ſich gegenſeitig unterrichtende und

überzeugende, gemeinſam berathende Verſammlung zu ſeyn.

Zuſaß. Führtman Repräſentation ein , ſo liegt darin ,

daß die Einwilligung nicht unmittelbar durch Alle, ſondern

durch Bevollmächtigte geſchehen fou , denn der Einzelne kon

kurrirt nun nicht mehr als unendliche Perſon . Repräſenta

tion gründet ſich auf Zutrauen , Zutrauen aber iſt etwas

Anderes , als ob ich als dieſer meine Stimme gebe. Die

Majorität der Stimmen iſt ebenſo dem Grundſaße zuwider,

daß bei dem , was mich verpflichten muß, ich als dieſer zu

gegen ſeyn ſoll. Man hat Zutrauen zu einem Menſchen ,

indem man ſeine Einſicht dafür anſieht, daß er meine Sache ,
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als ſeine Sache, nach ſeinem beſten Wiſſen und Gewiffen ,

behandeln wird. Das Princip des einzelnen ſubjektiven

Willens fält alſo fort , denn das Zutrauen geht auf eine

Sache, auf die Grundſäße eines Menſchen , ſeines Beneh

mens, ſeines Handelns , auf ſeinen konkreten Sinn über

haupt. Es iſt daher darum zu thun , daß der , welcher in

ein ſtändiſches Element eintritt, einen Charakter, eine Ein

ſicht und einen Willen habe, der ſeiner Aufgabe zu allge

meinen Angelegenheiten zugezogen zu werden entſpricht. Es

kommt nämlich nicht darauf an , daß das Individuum als

abſtraft Einzelnes zum Sprechen kommt, ſondern daß ſeine

Intereſſen ſich in einer Verſammlung geltend machen , wo

über das Augemeine gehandelt wird . Daß dieſes der Ab

geordnete volbringe und befördere , dazu bedarf es für die

Wählenden der Garantie.

S. 310.

Die Garantie der dieſem Zweck entſprechenden Eigenſchaf

ten und der Geſinnung, – da das unabhängige Vermögen

ſchon in dem erſten Theile der Stände ſein Recht verlangt, -

zeigt ſich bei dem zweiten Theile, der aus dem beweglichen und

veränderlichen Elemente der bürgerlichen Geſellſchaft hervorgeht,

vornehmlich in der,durch wirklich e Geſchäftsführung, in o briga

keitlichen oder Staats ämtern erworbenen und durch die

That bewährten Geſinnung, Geſchicklichkeit und Kenntniß der

Einrichtungen und Intereſſen des Staats und der bürgerlichen

Geſellſchaft, und dem dadurch gebildeten und erprobten obriga

feitlichen Sinn und Sinn des Staats.

Die ſubjektive Meinung von fich findet leicht die For

derung ſolcher Garantien , wenn ſie in Rückſicht auf das

ſogenannte Volt gemacht wird , überflüſſig , ja ſelbſt etwa

beleidigend. Der Staat hat aber das Objektive, nicht eine

ſubjektive Meinung und deren Selbſtzutrauen zu ſeiner Be- ,

ſtimmung ; die Individuen können nur das für ihn ſeyn ,



• Dritter Abſchnitt. Der Staat. A . Das innere Staatsrecht. 397

was an ihnen objektiv erkennbar und erprobt iſt , und er

hat hierauf bei dieſem Theile des ſtändiſchen Elements um

ſo mehr zu ſehen , als derſelbe ſeine Wurzel in den auf

das Beſondere gerichteten Intereſſen und Beſchäftigungen

hat , wo die Zufälligkeit , Veränderlichkeit und Wiüfür ihr

Recht ſich zu ergehen hat. – Die äußere Bedingung, ein

gewiſſes Vermögen , erſcheint bloß für ſich genommen als

das einſeitige Ertrem der Neußerlichkeit gegen das andere

ebenſo einſeitige, das bloß ſubjektive Zutrauen und die Met

nung der Wählenden . Eins wie das Andere macht in fei

ner Abſtraktion einen Kontraſt gegen die konkreten Eigen

ſchaften , die zur Berathung von Staatsgeſchäften erforder

lich , und die in den im $. 302. angedeuteten Beſtimmungen

enthalten ſind . – Ohnehin hat bei der Wahl zu obrig

keitlichen und anderen Aemtern der Genoſſenſchaften und

Gemeinden die Eigenſchaft des Vermögens ſchon die Sphäre,

wo ſie ihre Wirkung hat ausüben können , beſonders wenn

manche dieſer Geſchäfte unentgeldlich verwaltet werden , und

direkt in Rückſicht auf das ſtändiſche Geſchäft , wenn die

Mitglieder keinen Gehalt beziehen .

S. 311 .

Die Abordnung,als von der bürgerlichen Geſellſchaft aus

gehend, hat ferner den Sinn , daß die Abgeordneten mit deren

ſpeciellen Bedürfniſſen , Hinderniſſen , beſonderen Intereſſen be

kannt ſeyen , und ihnen ſelbſt angehören . Indem ſie nach der

Natur der bürgerlichen Geſellſchaft von ihren verſchiedenen Kor

porationen ausgeht ( S. 308.) , und die einfache Weiſe dieſes

Ganges nicht durch Abſtraktionen und die atomiſtiſchen Vorſtel

lungen geſtört wird, ſo erfüllt ſie damit unmittelbar jenen Ge

fichtspunkt , und Wählen iſt entweder überhaupt etwas Ueber

flüffiges oder reducirt ſich auf ein geringes Spiel der Meinung

und der Widfür.

Es bietet ſich von ſelbſt das Intereſſe dar, daß unter

wen .
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den Abgeordneten ſich für jeden beſonderen großen Zweig

der Geſellſchaft, z. B . für den Handel, für die Fabrifen u. P. F.

Individuen befinden , die ihn gründlich kennen und ihm

ſelbſt angehören ; — in der Vorſtellung eines loſen unbe

ſtimmten Wählens iſt dieſer wichtige Umſtand nur der Zu

fälligkeit preis gegeben . Jeder ſolcher Zweig hat aber ge

gen den andern gleiches Recht, repräſentirt zu werden .

Wenn die Abgeordneten als Repräſentanten betrachtet

werden , ſo hat dieß einen organiſch vernünftigen Sinn nur

dann , daß ſie nicht Repräſentanten als von Einzel

nen , von einer Menge ſeyen , ſondern Repräſentanten

einer der weſentlichen Sphären der Geſellſchaft, Reprä

ſentanten ihrer großen Intereſſen . Das Repräſentiren hat

damit auch nicht mehr die Bedeutung , daß Einer an der

Stelle eines Andern ſey , ſondern das Intereſſe ſelbſt iſt

in ſeinem Repräſentanten wirklich gegenwärtig , ſo wie

der Repräſentant für ſein eigenes objektives Element da iſt.

— Von dem Wählen durch die vielen Einzelnen fann noch

bemerkt werden , daß nothwendig beſonders in großen Staa

ten die Gleichgültigkeit gegen das Geben ſeiner Stimme,

als die in der Menge eine unbedeutende Wirkung hat, ein

tritt, und die Stimmberechtigten , dieſe Berechtigung mag

ihnen als etwas noch To Hohes angeſchlagen und vorgeſtellt

werden , eben zum Stimmgeben nicht erſcheinen ; — ſo daß

aus ſolcher Inſtitution vielmehr das Gegentheil ihrer Be

ſtimmung erfolgt , und die Wahl in die Gewalt Weniger,

einer Partei, ſomit des beſondern , zufälligen Intereſſes fält,

das gerade neutraliſirt werden ſollte.

S. 312.

Von den zwei im ſtändiſchen Elemente enthaltenen Seiten

(S. 305, 308.) bringt jede in die Berathung eine beſondere Mo

difikation, und weil überdem das eine Moment die eigenthüm

liche Funktion der Vermittelung innerhalb dieſer Sphäre und
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zwar zwiſchen Eriſtirenden hat, ſo ergiebt ſich für daſſelbe gleich :

falls eine abgeſonderte Eriſtenz; die ſtändiſche Verſammlung

wird fich ſomit in zwei Kammern theilen .

S. 313.

Durch dieſe Sonderung erhält nicht nur die Reife der Ent

ſchließung vermittelſt einer Mehrheit von Jnftanzen ihre grös

ßere Sicherung, und wird die Zufälligkeit einer Stimmung des

Augenblics,wie die Zufälligkeit, welche die Entſcheidung durch

die Mehrheit der Stimmenanzahl annehmen kann, entfernt, ſon

dern vornehmlich kommt das ſtändiſche Element weniger in den

Fall, der Regierung direkt gegenüber zu ſtehen , oder im Falle

das vermittelnde Moment fich gleichfalls auf der Seite des

zweiten Standes befindet, wird das Gewicht ſeiner Anſicht um

ſo mehr verſtärkt, als ſie ſo unpartheiiſcher und ſein Gegenſaß

neutraliſirt erſcheint.

S . 314 .

Da die Inſtitution von Ständen nicht die Beſtimmung hat,

daß durch ſie die Angelegenheit des Staats an ſich auf's beſte

berathen und beſchloſſen werde, von welcher Seite fie nur einen

Zuwachs ausmachen (S. 301.), ſondern ihre unterſcheidende Be

ſtimmung darin beſteht, daß in ihrem Mitwiſſen , Mitberathen

und Mitbeſchließen über die allgemeinen Angelegenheiten , in Rück

ſicht der an der Regierung nicht theilhabenden Glieder der bür

gerlichen Geſellſchaft, das Moment der formellen Freiheit ſein

Recht erlange, ſo erhält zunächft das Moment der allgemei

nen Kenntniß durch die Deffentlichkeit der Ständever

handlungen ſeine Ausdehnung.

S. 315.

Die Eröffnung dieſer Gelegenheit von Kenntniffen hat die

allgemeinere Seite,daß ſo die öffentliche Meinung erſt zu

wahrhaften Gedanken und zur Einſicht in den Zuſtand

und Begriff des Staates und deſſen Angelegenheiten , und damit

erſt zu einer Fähigkeit, darüber vernünftiger zu urthel

ne
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· len , kommt; ſodann auch die Geſchäfte, die Talente, Tugenden

und Geſchicklichkeiten der Staatsbehörden und Beamten kennen

und achten lernt. Wie dieſe Talente an folcher Deffentlichkeit

eine mächtige Gelegenheit der Entwickelung und einen Schau

plaß hoher Ehre erhalten , ſo iſt ſie wieder das Heilmittel gegen

den Eigendünkel der Einzelnen und der Menge, und ein Bil

dungsmittel für dieſe und zwar eines der größten.

Zuſa ß . Die Deffentlichkeit der Ständeverſammlungen

iſt ein großes , die Bürger vorzüglich bildendes Schauſpiel,

und das Volk lernt daran am Meiſten das Wahrhafte fei

ner Intereſſen kennen . Es herrſcht in der Regel die Vor

ſtellung , daß Alle ſchon wiſſen , was dem Staate gut ſey ,

und daß es in der Ständeverſammlung nur zur Sprache

komme; aber in der That findet gerade das Gegentheil

ſtatt : erſt hier entwickeln ſich Tugenden , Talente , Geſchid

lichkeiten , die zu Muſtern zu dienen haben . Freilich find

ſolche Verſammlungen beſchwerlich für die Miniſter, die ſelbſt

mit Wiß und Beredſamkeit angethan feyn müſſen , um den

Angriffen zu begegnen , die hier gegen ſie gerichtet werden ;

aber dennoch iſt die Deffentlichkeit das größte Bildungs

mittel für die Staats - Intereſſen überhaupt. In einem

Volke, wo dieſe ſtatt findet, zeigt fich eine ganz andere le

bendigkeit in Beziehung auf den Staat, als da , wo die

Ständeverſammlung fehlt oder nicht öffentlich iſt. Erſt durch

dieſe Bekanntwerdung eines jeden ihrer Schritte hängen die

Kammern mit dem Weiteren der öffentlichen Meinung

zuſammen , und es zeigt ſich , daß es ein Anderes iſt, was

ſich jemand zu Hauſe bei ſeiner Frau , oder ſeinen Freun

den einbildet, und wieder ein Anderes , was in einer großen

Verſammlung geſchieht, wo eine Geſcheidheit die andere

auffrißt.

S. 316 .

Die formelle, ſubjektive Freiheit, daß die Einzelnen als ſolche
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ihr eigenes Urtheilen , Meinen und Rathen über die allgemeinen

Angelegenheiten haben und äußern , hat in dem Zuſammen , wel:

ches öffentlicheMeinung heißt, ihre Erſcheinung. Das an

und für ſich Augemeine, das Subſtantielle und Wahre, ift

darin mit ſeinem Gegentheile, dem für ſich Eigenthümlichen

und Beſonderen des Meinens der Vielen verknüpft; dieſe

Eriſtenz iſt daher der vorhandene Widerſpruch ihrer ſelbſt, das

Erkennen als Erſcheinung ; die Weſentlichkeit ebenſo unmittel

bar als die Unweſentlichkeit.

Zuſaß Die öffentliche Meinung iſt die unorganiſche

Weiſe , wie ſich das, was ein Volk will und meint, zu er

fennen giebt. Was ſich wirklich im Staate geltend macht,

muß ſich freilich auf organiſche Weiſe bethätigen , und dieß

iſt in der Verfaſſung der Fall. Aber zu allen Zeiten war

die öffentliche Meinung eine große Macht , und es iſt be

ſonders in unſerer Zeit, wo das Princip der ſubjektiven Frei

heit dieſe Wichtigkeit und Bedeutung hat. Was jeft gelten

ſol , gilt nicht mehr durch Gewalt, wenig durch Gewohnheit

und Sitte , wohl aber durch Einſicht und Gründe.

S. 317.

Die öffentliche Meinung enthält daher in ſich die ewigen

ſubſtantiellen Principien der Gerechtigkeit, den wahrhaften Inhalt

und das Reſultat der ganzen Verfaſſung, Gefeßgebung und des

allgemeinen Zuſtandes überhaupt, in Form des geſunden Men -

ſchenverſtandes , als der durch alle in Geſtalt von Vorurtheis

len hindurch gehenden ſittlichen Grundlage, ſo wie die wahrhaf

ten Bedürfniſſe und richtigen Tendenzen der Wirklichkeit. — Zu

gleich wie dieß Innere in 's Bewußtſeyn tritt und in allgemeinen

Säßen zur Vorſtellung kommt, Theils für ſich , Theils zum Be

huf des konkreten Raiſonnirens über Begebenheiten , Anordnungen

und Verhätniſſe des Staats und gefühlte Bedürfniſſe , ſo tritt

die ganze Zufälligkeit des Meinens, ſeine Unwiſſenheit und Ver

fehrung, falſche Renntniß und Beurtheilung ein . Indem es das

Rechtsphiloſ. 3te Auft.
26
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bei um das Bewußtſeyn der Eigenthümlich feit der Anſicht

und Kenntniß zu thun iſt, ſo iſt eineMeinung, je ſchlechter ihr

Inhalt iſt, deſto eigenthümlicher ; denn das Schlechte iſt das in

ſeinem Jnhalte ganz Beſondere und Eigenthümliche , das Ver

nünftige dagegen , das an und für ſich Allgemeine, und das

Eigenthümliche iſt das , worauf das Meinen ſich etwas

einbildet.

Es iſt darum nicht für eine Verſchiedenheit ſubjektiver

Anſicht zu halten , weil es das Ginemal heißt :

Vox populi, vox dei;

und das andere Mal (bei Arioſto* ) 3. B .):

Che'l Volgare ignorante ogn' un riprenda

E parli più di quel che meno intenda.

Beides liegt zumal in der öffentlichen Meinung ; - in

dem in ihr Wahrheit und endloſer Jrrthum ſo unmittelbar

vereinigt iſt, ſo iſt es mit dem Einem oder dem Anderen

nicht wahrhafter Ernſt. Womit es Ernſt iſt, dieß fann

ſchwer zu unterſcheiden ſcheinen ; in der That wird es dieß

auch ſeyn , wenn man ſich an die unmittelbare Aeuße

rung der öffentlichen Meinung hält. Indem aber das

Subſtantielle ihr Inneres iſt, ſo iſt es nur mit dieſem wahrs

haft Ernſt; dieß kann aber nicht aus ihr , ſondern eben

darum , weil es das Subſtantielle iſt, nur aus und für fich

ſelbſt erkannt werden . Welche Leidenſchaft in das Gemeinte

auch gelegt ſen , und wie ernſthaft behauptet oder angegrif

fen und geſtritten werde, ſo iſt dieß kein Kriterium über das,

um was es in der That zu thun ſey ; aber dieß Meinen

würde am alerwenigſten ſich darüber verſtändigen laſſen ,

*) Oder bei Göthe:

Zuſchlagen kann die Mafie,

Da iſt fie reſpektabel ;

Urtheilen gelingt ihrmiſerabel.
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daß ſeine Ernſthaftigkeit nichts Ernſtliches ſen . – Ein gro

ßer Geift hat die Frage zur öffentlichen Beantwortung aufs

geſtellt, ob es erlaubt rey , ein Volk zu täuſchen ?

Man mußte antworten , daß ein Volf über ſeine ſubſtantielle

Grundlage, das Weſen und beſtimmten Charakter ſeines

Geiftes fich nicht täuſchen laſſe, aber über die Weiſe , wie

es dieſen weiß , und nach dieſer Weiſe feine Handlungen ,

Ereigniſſe u . f. f. beurtheilt, – von ſich ſelbſt getäuſcht

wird. —

Zuſaß. Das Princip der modernen Welt fordert, daß,

was jeder anerkennen ſoll, ſich ihm als ein Berechtigtes

zeige. Außerdem aber wil jeder noch mitgeſprochen und

gerathen haben . Hat er ſeine Schuldigkeit , das heißt fein

Wort dazu gethan, ſo läßt er ſich nach dieſer Befriedigung

ſeiner Subjektivität gar Vieles gefallen . In Frankreich hat

die Freiheit der Nede immer weit weniger gefährlich als das

Stummſeyn geſchienen , weil das Legtere fürchten ließ , man

werde das, was man gegen eine Sache habe, bei ſich be

halten , während das Raiſonnement den Ausgang und die

Befriedigung nach einer Seite enthält, wodurch im Uebrigen

die Sache leichter ihren Gang fortzugehen vermag.

S. 318.

Die öffentliche Meinung verdient daher eben ſo geachtet,

als verachtet zu werden , dieſes nach ihrem konkreten Bewußt

feyn und Aeußerung, jenes nach ihrer weſentlichen Grundlage,

die, mehr oder weniger getrübt, in jenes Konfrete nur ſcheint.

Da ſie in ihr nicht den Maaßſtab der Unterſcheidung noch die

Fähigkeit hat, die ſubſtantielle Seite zum beſtimmten Wiſſen in

ſich heraufzuheben , ſo iſt die Unabhängigkeit von ihr die erſte

formelle Bedingung zu etwas Großem und Vernünftigem (in

der Wirklichkeit wie in der Wiſſenſchaft). Dieſes kann ſeiner

Seits ſicher ſeyn , daß ſie es ſich in der Folge gefallen laſſen ,

anerkennen und es zu einem ihrer Vorurtheile machen werde.

26 *
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Z uſaß. In der öffentlichen Meinung iſt alles Falſche

und Wahre, aber das Wahre in ihr zu finden iſt die Sache

des großen Mannes. Wer , was ſeine Zeit will und aus

ſpricht, ihr ſagt und vollbringt , iſt der große Mann der

Zeit. Er thut, was das Innere und Weſen der Zeit iſt,

verwirklicht fte, und wer die öffentliche Meinung,wie er ſte

hier und da hört , nicht zu verachten verſteht, wird es nie

zu Großem bringen .

S. 319.

Die Freiheit der öffentlichen Mittheilung – (deren eines

Mittel, die Preſſe , was es an weitreichender Berührung vor

dem andern , der mündlichen Rede, voraus hat, ihm dagegen an

der Lebendigkeit zurückſteht), — die Befriedigung jenes pridelnden

Triebes , ſeine Meinung zu ſagen und geſagt zu haben , hat ihre

direkte Sicherung in den ihre Ausſchweifungen Theils verhindern

den , Theils beſtrafenden polizeilichen und Rechtsgeſeßen und An

ordnungen ; die indirekte Sicherung aber in der Unſchädlichkeit

welche vornehmlich in der Vernünftigkeit der Verfaſſung, der Feſtig

keit der Regierung, dann auch in der Deffentlichkeit der Stände

verſammlungen begründet iſt , – in Legterem , inſofern ſich in

dieſen Verſammlungen die gediegene und gebildete Einſicht über

die Intereſſen des Staats ausſpricht, und Anderen wenig Be

deutendes zu ſagen übrig läßt, hauptſächlich die Meinung ihnen

benommen wird, als ob ſolches Sagen von eigenthümlicher Wich

tigkeit und Wirkung fey ; – ferner aber in der Gleichgültigkeit

und Verachtung gegen feichtes 'und gehäſſiges Reden , zu der es

ſich nothwendig bald heruntergebracht hat.

Preßfreiheit definiren als die Freiheit, zu reden und zu

ſchreiben ,was man will, ſtehet dem paralel, wenn man

die Freiheit überhaupt als die Freiheit angiebt , fu thun,

was man will. – Solches Reden gehört der noch ganz

ungebildeten Rohheit und Oberflächlichkeit des Vorſtellens

an. Es iſt übrigens der Natur der Sache nach nirgends ,
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daß der Fomalismus ſo hartnäckig feſthält und ſo wenig

fich verſtändigen läßt, als in dieſer Materie. Denn der

Gegenſtand iſt das Flüchtigſte , Beſonderſte , Zufälligſte des

Meinens in unendlicher Mannigfaltigkeit des Inhalts und

.der Wendungen ; über die direkte Aufforderung zum Dieb

ftahl, Mord, Aufruhr u . ſ. f. hinaus liegt die Kunſt und

Bildung der Aeußerung, die für ſich als ganz allgemein und

unbeſtimmt erſcheint, aber Theils zugleich auch eine ganz

beſtimmte Bedeutung verſtedt, Theils mit Konſequenzen zu =

ſammenhängt, die nicht wirklich ausgedrückt ſind , und von

denen es unbeſtimmbar iſt, ſowohl ob ſie richtig folgen , als

auch ob ſie in jener Neußerung enthalten ſeyn ſollen . Dieſe

Unbeſtimmbarkeit des Stoffes und der Form läßt die Ge

reße darüber diejenige Beſtimmtheit nicht erreichen , welche

vom Geſeß gefordert wird , und macht das Urtheil, indem

Vergehen , Unrecht , Verlegung hier die beſonderſte ſubjet.

tivefte Geſtalt haben , gleichfaUs zu einer ganz ſubjekti

ven Entſcheidung. Außerdem iſt die Verlegung an die Ges

danken , die Meinung und den Willen der Anderen gerich

tet, dieſe ſind das Element, in welchem ſie eine Wirklichkeit

erlangt ; dieſes Element gehört aber der Freiheit der Andes -

ren an , und es hängt daher von dieſen ab , ob jene ver

legende Handlung eine wirkliche That ift. – Gegen die

Gefeße kann daher ſowohl ihre Unbeſtimmtheit aufgezeigt

werden , als ſich für die Neußerung Wendungen und For

mirungen des Ausdrucks erfinden laffen , wodurch man die

Gefeße umgeht oder die richterliche Entſcheidung als ein ſub

jektives Urtheil behauptet wird. Ferner kann dagegen , wenn

die Aeußerung als eine verleßende That behandelt wird ,

behauptet werden , daß es keine That, ſondern ſowohl nur

ein Meinen und Denken als nur ein Sagen ſey ; ſo

wird in einem Athem aus der bloßen Subjektivität des In :

halts und der Form , aus der Unbedeutenheit und Un .
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wichtigkeit eines bloßen Meinens und Sagens die Straf

loſigkeit deſſelben , und für eben dieſes Meinen als für

mein und zwar geiſtigſtes Eigenthum und für das Sagen

als für die Aeußerung und Gebrauch dieſes meines Eigen :

thums, der hohe Reſpekt und Achtung gefordert. —

Das Subſtantielle aber iſt und bleibt , daß Verlegung der

Ehre von Individuen überhaupt, Verläumdung, Schmähung,

Verächtlichmachung der Regierung, ihrer Behörden und Be

amten , der Perſon des Fürſten insbeſondere, Verhöhnung

der Geſepe, Aufforderung zum Aufruhr u . ſ. f. Verbrechen ,

Vergehen mit den mannigfaltigſten Abſtufungen ſind. Die

größere Unbeſtimmbarkeit, welche ſolche Handlungen durch

das Element erhalten , worin fie ihre Aeußerung haben , hebt

jenen ihren ſubſtantiellen Charakter nicht auf, und hat dess

wegen nur die Folge, daß der ſubjektive Boden , aufwel:

chem ſie begangen werden , auch die Natur und Geſtalt

der Reaktion beſtimmt; dieſer Boden des Vergehens felbft

iſt es , welcher in der Reaktion , fey fie nun als polizeiliche

Verhinderung der Verbrechen , oder als eigentliche Strafe

beſtimmt, die Subjektivität der Anſicht, Zufälligkeit u. dergl.

zur Nothwendigkeit macht. Der Formalismus legt ſich hier,

wie immer darauf, aus einzelnen Seiten , die der äußer

lichen Erſcheinung angehören , und aus Abſtraktionen, die er

daraus ſchöpft, die ſubſtantielle und fonkrete Natur der Sache

weg zu raiſonniren . – Die Wiſſenſchaften aber, da fie,

wenn ſie nämlich anders Wiſſenſchaften find , ſowohl fich

überhaupt nicht auf dem Boden des Meinens und ſubjek

tiver Anſichten befinden , als auch ihre Darſtellung nicht in

der Kunſt der Wendungen , des Anſpielens, halben Ausſpre

chens und Verſteckens, ſondern in dem unzweideutigen , be

ſtimmten und offenen Ausſprechen der Bedeutung und des

Sinnes beſteht, fallen nicht unter die Kategorie deffen , was

die öffentliche Meinung ausmacht (S . 316.). — Uebrigens
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indem , wie vorhin bemerkt, das Element, in welchem die

Anſichten und deren Aeußerungen , als ſolche zu einer au 8 -

geführten Handlung werden und ihre wirkliche Eriſtenz

erreichen , die Intelligenz, Grundfäße, Meinungen Ande

rer find, ſo hängt dieſe Seite der Handlungen, ihre eigent

liche Wirkung und die Gefährlichkeit für die Individuen ,

die Geſellſchaft und den Staat (vergl. S . 218 .) , auch von

der Beſchaffenheit dieſes Bodens ab , wie ein Funke auf einen

Pulverhaufen geworfen eine ganz andere Gefährlichkeit hat,

als auf fefte Erde, wo er ſpurlos vergeht. - Wie daher

die wiſſenſchaftliche Neußerung ihr Recht , und ihre Siche:

rung in ihrem Stoffe und Inhalt hat, ſo kann das Unrecht

der Neußerung auch eine Sicherung, oder wenigſtens eine

Duldung in der Verachtung erhalten , in welche fie fich ver

feßt hat. Ein Theil ſolcher für ſich auch geſeßlich ſtrafba

ren Vergehen , fann auf die Rechnung derjenigen Art von

Nemeſis kommen , welche die innere Dhnmacht, die ſich

durch die überwiegenden Talente und Tugenden gedrückt

fühlt, auszuüben gedrungen iſt, um gegen ſolche Uebermacht

zu fich ſelbſt zu kommen , und der eigenen Nichtigkeit ein

Selbſtbewußtſeyn wiederzugeben , wie die römiſchen Solba

ten an ihren Imperaturen im Triumphzug , für den harten

Dienſt und Gehorſam , vornehmlich dafür, daß ihr Name in

jener Ehre nicht zum Zählen fam , durch Spottlieder eine

harmloſere Nemeſis ausübten und ſich in eine Art von Gleich

gewicht mit ihnen ſepten . Jene ſchlechte und gehäſſige Ne

meſio wird durch die Verachtung um ihren Effekt gebracht,

und dadurch, wie das Publikum , das etwa einen Kreis um

ſolche Geſchäftigkeit bildet, auf die bedeutungsloſe Schaden

freude und die eigene Verdammniß , die fie in fich hat,

beſchränkt.

S. 320 .

Die Subiettivität,welche als Auflöſung des beſtehenden
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Staatslebens in dem ſeine Zufälligkeit geltend machen wollenden ,

und fich ebenſo zerſtörenden Meinen und Raiſonniren , ihre ä u

Berlichfte Erſcheinung hat, hat ihrewahrhafte Wirklichkeit in

ihrem Gegentheile, der Subjektivität, als identiſch mit dem

ſubſtantiellen Willen , welche den Begriff der fürſtlichen Gewalt

ausmacht, und welche als Idealität des Ganzen in dem Bis :

herigen noch nicht zu ihrem Rechte und Daſeyn gekommen iſt.

Zuſaß. Wir haben die Subjektivität ſchon einmal als

die Spiße des Staates im -Monarchen betrachtet. Die an

dere Seite iſt, wie ſie willfürlich in der öffentlichen Mei

nung, als der äußerſten Erſcheinung fich zeigt. Die Sub

jektivität des Monarchen iſt an ſich abſtrakt , aber ſie ſoll

ein Konkretes und als ſolches die Idealität ſeyn , die ſich

über das Ganze ausgießt. Der Staat des Friedens iſt der,

wo alle Zweige des bürgerlichen Lebens beſtehen , aber dies

ſes Beſtehen neben und außer einander aus der Idee des

Ganzen hervorgehend haben . Dieſes Hervorgehen muß auch

als die Idealität des Ganzen zur Erſcheinung kommen .

II. Die Souverainetät gegen Auſzen .

· S. 321. '

Die Souverainetät nach Innen (S . 278.) iſt dieſe

Idealität inſofern , als die Momente des Geiftes und ſeiner

Wirklichkeit, des Staates, in ihrer Nothwendigkeit entfal

tet ſind, und als Glieder deſſelben beſtehen. Aber der Geiſt

als in der Freiheit unendlich negative Beziehung auf ſich ,

iſt ebenſo weſentlich Für-fi ch - feyn , das den beſtehenden Unters

ſchied in ſich aufgenommen hat,und damit ausſchließend iſt.

Der Staat hat in dieſer Beſtimmung Individualität, welche

weſentlich als Individuum , und im Souverain als wirkliches ,

unmittelbares Individuum ift (S. 279.).

$. 322.

Die Individualität, als ausſchließendes Für-ſich-Peyn , er
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ſcheint als Verhältniß zu anderen Staaten , deren jeder

ſelbſtſtändig gegen die anderen iſt. Indem in dieſer Selbſtſtän:

digkeit das Für- ſich - ſeyn des wirklichen Geiſtes ſein Da- .

feyn hat , iſt ſie die erſte Freiheit und die höchſte Ehre eines

Volkes .

Diejenigen , welche von Wünſchen einer Geſammtheit,

die einen mehr oder weniger ſelbſtſtändigen Staat ausmacht

. , und ein eigenes Centrum hat , ſprechen , – von Wünſchen,

dieſen Mittelpunkt und ſeine Selbſtſtändigkeit zu verlieren,

um mit einem Anderen ein Ganzes auszumachen , wiſſen

wenig von der Natur einer Geſammtheit und dem Selbſt

gefühl, das ein Volk in ſeiner Unabhängigkeit hat. – Die

erſte Gewalt , in welcher Staaten geſchichtlich auftreten , iſt

daher dieſe Selbſtſtändigkeit überhaupt, wenn ſie auch ganz

abſtrakt iſt , und keine weitere innere Entwicelung hat; es

gehört deswegen zu dieſer urſprünglichen Erſcheinung, daß

ein Individuum an ihrer Spiße ſteht, Patriarch, Stammes

haupt u . f. F.

S. 323.

Im Daſeyn erſcheint ſo dieſe negative Beziehung des

Staates auf ſich , als Beziehung eines Andern auf ein An

Deres , und als ob das Negative ein Aeußerlich es wäre. Die

Eriſtenz dieſer negativen Beziehung hat darum die Geſtalt eines

Geſchehens und der Verwicelung mit zufälligen Begebenheiten ,

die von Außen kommen . Aber ſie iſt ſein höchſtes eigenes

Moment, — ſeine wirkliche Unendlichkeit als die Idealität alles

Endlichen in ihm , - die Seite, worin die Subſtanz als die

abſolute Macht gegen alles Einzelne und Beſondere, gegen das

Leben , Eigenthum und deſſen Rechte , wie gegen die weiteren

Kreiſe , die Nichtigkeit derſelben zum Daſeyn und Bewußtſeyn

bringt.

S. 324 .

Dieſe Beſtimmung, mitwelcher das Intereſſe und das Recht
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der Einzelnen als ein verſchwindendes Moment geſeßt iſt, iſt zu

gleich das Poſitive, nämlich ihrer nicht zufälligen und verän

derlichen , ſondern an und für ſich ſeyenden Individualität.

Dieß Verhältniß und die Anerkennung deſſelben iſt daher ihre :

ſubſtantielle Pflicht, — die Pflicht, durch Gefahr und Aufopferung

ihres Eigenthuns und Lebens, ohnehin ihres Meinens und alles

deſſen , was von ſelbſt in dem Umfange des Lebens begriffen iſt,

dieſe ſubſtantielle Individualität,die Unabhängigkeit und Souve:

rainetät des Staats zu erhalten .

Es giebt eine ſehr ſchiefe Berechnung, wenn bei der

Forderung dieſer Aufopferung der Staat nur als bürgerliche

Geſellſchaft , und als ſein Endzweck nur die Sicherung

des Lebens und Eigenthums der Individuen betrach

tet wird ; denn dieſe Sicherheit wird nicht durch die Auf

opferung deſſen erreicht, was geſichertwerden ſoll ; - im

Gegentheil. - In dem angegebenen liegt das fittliche

Moment des Krieges , der nicht als abſolutes Uebel und

als eine bloß äußerliche Zufälligkeit zu betrachten iſt, welche,

ſen es in was es wolle, in den Leidenſchaften der Macht

habenden oder der Völfer , in Ungerechtigkeiten u . 1. f. über

haupt in folchem , das nicht ſeyn ſoll, ſeinen ſomit ſelbſt

zufälligen Grund habe. Was von der Natur des Zufälli

gen iſt , dem widerfährt das Zufällige, und dieſes Schid

ſal eben iſt ſomit die Nothwendigkeit, - wie überhaupt

der Begriff und die Philoſophie den Geſichtspunkt der blo

ßen Zufälligkeit verſchwinden macht und in ihr, als dem

Schein , ihr Weſen , die Nothwendigkeit, erfennt. Es iſt

nothwendig , daß das Endliche , Befiß und leben als

Zufälliges geſeßt werde , weil dieß der Begriff des End

lichen iſt. Dieſe Nothwendigkeit hat einer Seits die Ges

ſtalt von Naturgewalt und alles Endliche iſt ſterblich und

vergänglich . Im fittlichen Weſen aber , dem Staate, wird

der Natur dieſe Gewalt abgenommen , und die Nothwen
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digkeit zum Werke der Freiheit , einem Sittlichen erhoben ;

- jene Vergänglichkeit wird ein gewolltes Vorüberge.

hen , und die zum Grunde liegende Negativität zur ſubſtan:

tiellen eigenen Individualität des fittlichen Weſens. – Der

Krieg als der Zuſtand, in welchem mit der Eitelkeit der

zeitlichen Güter und Dinge, die ſonſt eine erbauliche Re

densart zu ſeyn pflegt, Ernſt gemacht wird, iſt hiermit das

Moment, worin die Idealität des Beſonderen ihr Recht

erhält und Wirklichkeit wird ; - er hat die höhere Be

deutung, daß durch ihn, wie ich es anderwärts ausgedrückt

habe , „die fittliche Geſundheit der Völker in ihrer Indiffe

renz gegen das Feſtwerden der endlichen Beſtimmtheiten er:

halten wird , wie die Bewegung der Winde die See vor

der Fäulniß bewahrt, in welche ſie eine dauernde Ruhe,

wie die Völfer ein dauernder oder gar ein ewiger Friede

verſeßen würde." — Daß dies übrigens nur philoſophi

ſche Idee, oder wie man es anders auszudrücken pflegt,

eine Rechtfertigung der Vorſehung iſt, und daß die wirk:

lichen Kriege noch einer anderen Rechtfertigung bedürfen ,

davon hernach. - Daß die Idealität, welche im Kriege

als in einem zufälligen Verhältniſſe nach Außen liegend,

zum Vorſchein kommt, und die Idealität, nach welcher die

inneren Staatsgewalten organiſche Momente des Ganzen

ſind, - dieſelbe iſt, kommt in der geſchichtlichen Erſcheinung

unter andern in der Geſtalt vor, daß glückliche Kriege in

nere Unruhen verhindert und die innere Staatsmacht be

feſtigt haben . Daß Völker die Souverainetät nach Innen

nicht ertragen wollend oder fürchtend, von Anderen unter:

jocht werden , und mit um ſo weniger Erfolg und Ehre

ſich für ihre Unabhängigkeit bemüht haben , je weniger es

nach Innen zu einer erſten Einrichtung der Staatsgewalt

kommen konnte ihre Freiheit iſt geſtorben an der Furcht

zu ſterben -- ) ; – daß Staaten , welche die Garantie ihrer
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,

Selbſtſtändigkeit nicht in ihrer bewaffneten Macht, ſondern

in anderen Rückſichten haben (wie z. B . gegen Nachbarn

unverhältnißmäßig kleine Staaten ), bei einer innern Ver

faſſung beſtehen fönnen , die für ſich weder Ruhe nach In

nen , noch nach Außen verbürgte u . ſ. f. — ſind Erſchei

nungen , die eben dahin gehören .

Zuſaß. Im Frieden dehnt ſich das bürgerliche Leben

mehr aus , alle Sphären hauſen ſich ein , und es iſt auf

die Länge ein Verſumpfen der Menſchen ; ihre Partikulari

täten werden immer feſter und verknöchern. Aber zur Ge

ſundheit gehört die Einheit des Körpers , und wenn die

Theile in fich hart werden , ſo iſt der Tod da. Ewiger

Friede wird häufig als ein Ideal gefordert, worauf die

Menſchheit zugehen müſſe. Aant hat ſo einen Fürſtenbund

vorgeſchlagen , der die Streitigkeiten der Staaten ſchlichten

ſollte , und die heilige Allianz hatte die Abſicht ungefähr

ein ſolches Inſtitut zu ſeyn. Allein der Staat ift Indivi

duum und in der Individualität iſt die Negation weſents

lich enthalten . Wenn alſo auch eine Anzahl von Staaten

ſich zu einer Familie macht, ſo muß fich dieſer Verein als

Individualität einen Gegenſaß Freiren und einen Feind er

zeugen . Aus den Kriegen gelen die Völker nicht allein ge

ſtärkt hervor, ſondern Nationen , die in fich unverträglich

find, gewinnen durch Kriege nach Außen Ruhe im Inneren .

Allerdings kommt durch den Krieg Unſicherheit in's Eigens

thum , aber dieſe reale Unſicherheit iſt nichts als die Bes

wegung, die nothwendig iſt. Man hört ſo viel auf den

Kanzeln von der Unſicherheit, Eitelkeit und Unſtätigkeit

zeitlicher Dinge ſprechen , aber jeder denkt dabei, ſo gerührt

er auch iſt, ich werde doch das Meinige behalten . Rommt

nun aber dieſe Unſicherheit in Form von Huſaren mit

blanken Säbeln wirklich zur Sprache und iſt es Ernſt da

mit, dann wendet ſich jene gerührte Erbaulichkeit , die Al
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les vorherſagte , dazu , Flüche über die Eroberer auszuſpre

chen. Troß dem aber finden Kriege, wo ſie in der Natur

der Sache liegen , Statt; die Saaten ſchießen wieder auf,

und das Gerede verſtummt vor den ernſten Wiederholungen

der Geſchichte.

S. 325 .

Indem die Aufopferung für die Individualität des Staa :

tes das fubftantielle Verhältniß Aller und hiermit allgemeine

Pflicht iſt, ſo wird es zugleich als die Eine Seite der

Idealität gegen die Realität des beſondern Beſtehens , ſelbſt zu

einem beſondern Verhältniß , und ihm ein eigener Stand, der

Stand der Tapferkeit gewidmet.

S. 326 .

Zwiſte der Staaten mit einander können irgend eine be

fondere Seite ihres Verhältniſſes zum Gegenſtand haben ; für

dieſe Zwiſte hat auch der beſondere, der Vertheidigung des

Staats gewidmete, Theil ſeine Hauptbeſtimmung. Inſofern aber

der Staat als ſolcher, ſeine Selbſtſtändigkeit, in Gefahr fommt,

ſo ruft die Pflicht alle feine Bürger zu ſeiner Vertheidigung auf.

Wenn ſo das Ganze zurMacht geworden und aus ſeinem in

nern Leben in ſich nach Außen geriſſen iſt, ſo geht damit der

Vertheidigungskrieg in Eroberungskrieg über.

Daß die bewaffnete Macht des Staats , ein ftehen :

des Heer, und die Beſtimmung für das beſondere Ge

ſchäft ſeiner Vertheidigung zu einem Stande wird, iſt die

ſelbe Nothwendigkeit, durch welche die anderen beſonderen

Momente , Intereſſen und Geſchäfte zu einer Ehe, zu Ges

werbe-, Staats-, Geſchäfts- u . f. f. Ständen werden. Das

Raiſonnement, das an Gründen herüber und hinüber geht,

ergeht ſich in Betrachtungen über die größern Vortheile oder

über die größern Nachtheile der Einführung ſtehender Heere,

und die Meinung entſcheidet ſich gern für das Leştere, weil

der Begriff der Sache ſchwerer zu faſſen iſt als einzelne

ne
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und äußerliche Seiten , und dann weil die Intereſſen und

Zwecke der Beſonderheit (die Koſten mit ihren Folgen , grö

ßern Auflagen u. ſ. f.) in dem Bewußtſeyn der bürgerlichen

Geſellſchaft für höher angeſchlagen werden , als das an und

für ſich Nothwendige, das auf dieſe Weiſe nur als ein Mit

tel für jene gilt.

S. 327.

Die Tapferkeit iſt für ſich eine formelle Jugend, weil ſie

die höchſte Abſtraktion der Freiheitvon allen beſonderen Zwecken ,

Beſißen , Genuß und Leben , aber dieſe Negation auf eine äu :

Berlich -wirkliche Weiſe, und die Entäußerung, als Voll

führung, an ihr ſelbſt nicht geiſtiger Natur iſt, die innere Ges

ſinnung dieſer oder jener Grund, und ihr wirkliches Reſultat

auch nicht für ſich und nur für Andere ſeyn kann.

Zuſaß. Der Militairſtand iſt der Stand der Anges

meinheit, , dem die Vertheidigung des Staates zukommt,

und der die Pflicht hat, die Idealität an ſich ſelbſt zur

Eriſtenz zu bringen , das heißt ſich aufzuopfern . Die Tapfer

feit iſt freilich verſchieden . Der Muth des Thieres , des

Räubers, die Tapferkeit für die Ehre, die ritterliche Tapfer

feit ſind noch nicht die wahren Formen . Die wahre Tapfer

Yeit gebildeter Völker iſt das Bereitſeyn zur Aufopferung im

Dienſte des Staates , ſo daß das Individuum nur Eines

unter Vielen ausmacht. Nicht der perſönliche Muth , ſon

dern die Einordnung in das Augemeine iſt hier das Wich

tige. In Indien fiegten fünfhundert Mann über zwanzig

taujend , die nicht feig waren , die aber nur nicht diefe Ge:

ſinnung hatten in der Vereinigung mit Anderen geſchloſſen

zu wirken .

S . 328 .

Der Gehalt der Tapferkeit als Geſinnung liegt in dem wahr

haften abſoluten Endzweck, der Souverainetät des Staates ;

- die Wirklichkeit dieſes Endzweds als Werf der Tapfer
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feit hat das Hingeben der perſönlichen Wirklichkeit zu ihrer

Vermittelung. Dieſe Geſtalt enthält daher die Härte der höch

ſten Gegenſäße, die Entäußerung ſelbſt aber als Eriſtenz

der Freiheit; – die höchſte Selbſtſtändigkeit des Fürſich

reyns , deren Eriſtenz zugleich in dem Mechaniſchen einer äu-

Bern Ordnung und des Dienſtes iſt, ~ gänzlichen Gehor

ſam und Abthun des eigenen Meinens und Raiſonnirens, ſo

Abweſenheit des eigenen Geiſtes, und intenſivſte und umfas

ſende augenblicliche Gegenwart des Geiſtes und Entſchloſſen

heit, - das Feindſeligſte und dabei perſönlichſte Handeln gegen

Individuen , bei vollkommen gleichgültiger , ja guter Geſinnung

gegen fie als Individuen .

· Das Leben daran ſepen , iſt freilich mehr als den Tod

nur fürchten , aber iſt ſonach das bloß Negative , und hat

darum keine Beſtimmung und Werth für ſich ; – das Po

ſitive , der Zweck und Inhalt giebt dieſem Muthe erſt die

Bedeutung; Räuber , Mörder , mit einem Zwecke, welcher

Verbrechen iſt , Abentheurer mit einem ſich in ſeiner Mei

nung gemachten Zwecke u . ſ. f. haben auch jenen Muth ,

das Leben daran zu reßen . – Das Princip der moder

nen Welt, der Gedanke und das Allgemeine, hat der

Tapferkeit die höhere Geſtalt gegeben , daß ihre Aeußerung

mechaniſcher zu ſeyn ſcheint und nicht als Thun dieſer be

ſondern Perſon , ſondern nur als Glieder eines Ganzen ,

- ebenſo daß ſie als nicht gegen einzelne Perſonen , ſon

dern gegen ein feindſeliges Ganze überhaupt gekehrt , ſomit

der perſönliche Muth als ein nicht perſönlicher erſcheint. Je

nes Princip hat darum das Feuergewehr erfunden , und

nicht eine zufällige Erfindung dieſer Waffe hat die bloß per:

ſönliche Geſtalt der Tapferkeit in die abſtraktere verwandelt.

S. 329.

Seine Richtung nach Außen hat der Staat darin , daß er

ein individuelles Subjekt iſt. Sein Verhältniß zu Anderen fällt
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daher in die fürftliche Gewalt, der es deswegen unmittelbar

und allein zukommt, die bewaffnete Macht zu befehligen , die

Verhältniſſe mit den anderen Staaten durch Geſandte u . f. f.

zu unterhalten , Krieg und Frieden , und andere Traktate zu

ſchließen . . . ,

Zuſaß. In faſt allen europäiſchen Ländern iſt die

individuelle Spiße die fürſtliche Gewalt , die die Verhält-

niſſe nach Außen zu beſorgen hat. Wo ſtändiſche Verfaf

ſungen ſind, fann die Frage entſtehen , ob nicht Krieg und

Frieden von den Ständen geſchloſſen werden ſolle , und je

denfalls werden ſie ihren Einfluß, beſonders in Hinſicht der

Geldmittel behalten . In England kann zum Beiſpiel kein

unpopulairer Krieg geführt werden . Wenn man aber meint,

Fürſten und Kabinette ſeyen mehr der Leidenſchaft als Kam :

mern unterworfen , und deswegen in die Hände der letteren

die Entſcheidung über Krieg und Frieden zu ſpielen ſucht,

' ſo muß geſagt werden , daß oft ganze Nationen noch mehr

wie ihre Fürſten enthuſiasmirt und in Leidenſchaft geſeßt

werden fönnen . In England hat mehrmals das ganze

Volf auf Krieg gedrungen , und gewiſſermaßen die Miniſter

genöthigt ihn zu führen . Die Popularität von Pitt fam

daher, daß er das, was die Nation damals wollte, zu tref=

fen wußte. Erſt ſpäterhin hat hier die Abkühlung das Bes

wußtſeyn hervorgebracht , daß der Krieg unnüz und unnö

thig war, und ohne Berechnung der Mittel angefangen

worden . Der Staat iſt überdieß nicht nur mit einem an

dern im Verhältniß , ſondern mit mehreren ; und die Ver

widelungen der Verhältniſſe werden ſo delikat, daß fie nur

von der Spiße aus behandelt werden können .

B . Das äußzere Staatsrecht.

S. 330 .

Das äußereStaatsrecht gehtvon dem Verhältniſſe ſelbſt
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ſtändiger Staaten aus ; was an und für ſich in demſelben

ift, erhält daher die Form des Sollens, weil, daß es wirklich

ift , auf unterſchiedenen ſouverainen Willen beruht. .

Zuſaß. Staaten ſind keine Privatperſonen , ſondern

vollkommen ſelbſtſtändige Totalitäten an ſich , und ſo ſtellt

fich ihr Verhältniß anders , als ein bloß moraliſches und

privatrechtliches. Man hat oft die Staaten privatrechtlich

und moraliſch haben wollen , aber bei Privatperſonen iſt

die Stellung ſo , daß ſie über ſich ein Gericht haben , das

das, was an ſich Recht iſt, realiſirt. Nun ſoll ein Staats

verhältniß zwar auch an ſich rechtlich ſeyn , aber in der

Weltlichkeit ſoll das Anſichfeyende auch Gewalt haben . Da

nun keine Gewalt vorhanden iſt, welche gegen den Staat

entſcheidet, was an ſich Recht iſt, und die dieſe Entſchei

dung verwirklicht , ſo muß es in dieſer Beziehung immer

beim Sollen bleiben . Das Verhältniß von Staaten iſt

das von Selbſtſtändigkeiten , die zwiſchen ſich ſtipuliren , aber

zugleich über dieſen Stipulationen ſtehen .

S. 331.

Das Volf als Staat iſt der Geiſt in ſeiner ſubſtantiellen

Vernünftigkeit und unmittelbaren Wirklichkeit, daher die abſolute

Macht auf Erden ; ein Staat iſt folglich gegen den andern in

ſouverainer Selbſtſtändigkeit. Als ſolcher für den andern zu

ſeyn, 8 . i. von ihm anerkannt zu ſeyn , iſt reine erſte abſolute

Berechtigung. Aber dieſe Berechtigung iſt zugleich nur formell ,

und die Forderung dieſer Anerkennung des Staats, bloß weil er

ein ſolcher ſen , abſtrakt ; ob er ein ſo an und für ſich Seyendes

in der That ſen, kommt auf ſeinen Inhalt, Verfaſſung, Zuſtand

an , und die Anerkennung, als eine Identität beider enthaltend,

beruht ebenſo auf der Anſicht und dem Willen des Andern .

So wenig der Einzelne eine wirkliche Perſon iſt ohne

Relation zu anderen Perſonen (S. 71 u . ſonſt) ; ſo wenig

iſt der Staat ein wirkliches Individuum ohne Berhältniß

Rechtsphiloſ. 3te Aufl.
27
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zu anderen Staaten (S. 322.). Die legitimität eines Staats

und näher , inſofern er nach Außen gekehrt ift, Feiner fürft

lichen Gewalt, iſt einer Seits ein Verhältniß , das fich ganz

nach innen bezieht (ein Staat fou fich nicht in die in

neren Angelegenheiten des anderen miſchen ) — anderer

Seits muß ſie ebenſo weſentlich durch die Anerkennung der

anderen Staaten vervollſtändigt werden . Aber dieſe

Anerkennung fordert eine Garantie., daß er die anderen , die

ihn anerkennen ſollen , gleichfalls anerkenne, 8 . i. fie in ih

rer Selbſtſtändigkeit reſpektiren werde , und ſomit fann es

ihnen nicht gleichgültig feyn , was in ſeinem Innern vor :

geht. — Bei einem nomadiſchen Volfe z. B . , überhaupt

bei einem folchen , das auf einer niedern Stufe der Kultur

ſteht, tritt ſogar die Frage ein , in wiefern es als ein Staat

betrachtet werden könne. Der religiöſe Geſichtspunkt (ehe

mals bei dem jüdiſchen Volke , den mahomebaniſchen Völ

fern ) fann noch eine höhere Entgegenſebung enthalten ,

welche die allgemeine Identität, die zur Anerkennung gehört,

nicht zuläßt.

Zuſaß. Wenn Napoleon vor dem Frieden von Cam

poformio fagte : Die franzöſiſche Republik bedarf feiner

Anerkennung, ſo wenig wie die Sonne anerkannt zu wer

den braucht," ſo liegt in dieſen Worten weiter nichts , als

eben die Stärke der Eriſtenz, die ſchon die Gewähr der An

erkennung mit fich führt, ohne daß fie ausgeſprochen wurde.

$. 332.

Die unmittelbare Wirklichkeit, in der die Staaten zu ein

ander find, beſondert ſich zu mannigfaltigen Verhältniſſen , deren

Beſtimmung von der beiderſeitigen ſelbſtſtändigen Wilfür aus

geht, und ſomit die formelle Natur von Verträgen überhaupt

hat. Der Stoff dieſer Verträge iſt jedoch von unendlich ge

ringerer Mannigfaltigkeit, als in der bürgerlichen Gefellſchaft, in

der die Einzelnen nach den vielfachſten Rückſichten in gegenſeiti
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ger Abhängigkeit ftehen , da hingegen ſelbſtftändige Staaten vor

nehmlich ſich in ſich befriedigende Ganze find.

S . 333.

Der Grundfaß des Völkerrechts , als des allgemei:

nen , an und für ſich zwiſchen den Staaten gelten ſollenden

Rechts , zum Unterſchiede von dem beſondern Inhalt der poſiti

ven Traktate, ift, daß die Draftate, als auf welchen die Ver

bindlichkeiten der Staaten gegen einander beruhen , gehalten

werden ſollen . Weil aber deren Verhältniß ihre Souveraines

tät zum Princip hat, ſo find fie inſofern im Naturzuſtande ge

gen einander, und ihre Rechte haben nicht in einem allgemeinen

zur Macht über fie konſtituirten , ſondern in ihrem beſondern Wil

len ihre Wirklichkeit. Jene allgemeine Beſtimmung bleibt da

· her beim Sollen und der Zuſtand wird eine Abwechſelung von

dem den Traktaten gemäßen Verhältniffe, und von der Aufhes'

bung deffelben .

Es giebt keinen Prätor, höchſtens Schiedsrichter und

Vermittler zwiſchen Staaten, und auch dieſe nur zufälligers

weiſe, d . i. nach beſondern Willen . Die Kantiſche Vors

*ftellung eines ewigen Friedens durch einen Staatenbund,

welcher jeden Streit ſchlichtete, und als eine von jedem eins

zelnen Staate anerkannte Macht jede Mißhelligkeit beilegte

und damit die Entſcheidung durch Krieg unmöglich machte,

ſeßt die Einſtimmung der Staaten voraus , welche auf

moraliſchen , religiöſen oder welchen Gründen und Rückſich

ten , überhaupt immer auf beſondern ſouverainen Willen

beruhte, und dadurch mit Zufälligkeit behaftet bliebe.

$. 334.

Der Streit der Staaten kann deswegen , inſofern die bes

ſonderen Willen keine Uebereinkunft finden , nur durch Krieg

entſchieden werden . Welche Verlegungen aber , deren in ihrem

weit umfaſſenden Bereich und bei den vielſeitigen Beziehungen

durch ihre Angehörigen , leicht und in Menge vorkommen fön :

27 *
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nen , als beſtimmter Bruch der Traftate oder Verleßung der An

erkennung und Ehre anzuſehen ſeyen , bleibt ein an ſich Unbe

ſtimmbares , indem ein Staat ſeine Unendlichkeit und Ehre in

jede ſeiner Einzelnheiten legen kann , und um ſo mehr zu dieſer

Reizbarkeit geneigt iſt, je mehr eine kräftige Individualität durch

lange innere Ruhe dazu getrieben wird , ſich einen Stoff der

Thätigkeit nach Außen zu ſuchen und zu ſchaffen .

S . 335.

Ueberdem kann der Staat als Geiſtiges überhaupt nicht

dabei ſtehen hleiben , bloß die Wirklichkeit der Verlegung be

achten zu wočen , ſondern es kommt die Vorſtellung von einer

ſolchen als einer von einem andern Staate drohenden Gefahr,

mit dem Herauf- und dem Hinabgehen an größeren oder gerin

geren Wahrſcheinlichkeiten , Vermuthungen der Abſichten u . f. f.

als Urſache von Zwiften hinzu .

S. 336.

Indem die Staaten in ihrem Verhältniſſe der Selbſtſtändig

feit als beſondere Willen gegen einander ſind , und das Gelten

der Traktate ſelbſt hierauf beruht, der beſondere Wille des

Ganzen aber nach ſeinem Inhalte ſein Wohl überhaupt iſt,

ſo iſt dieſes das höchſte Geſet in ſeinem Verhalten zu anderen ,

um ſo mehr, als die Idee des Staats eben dieß iſt, daß in ihr

der Gegenſaß von dem Rechte als abſtrakter Freiheit, und vom

erfüllenden beſondern Inhalte, dem Wohl, aufgehoben ſey , und

die erſte Anerkennung der Staaten (S. 331.) auf ſie als fons

Frete Ganze geht.

S . 33 % .

Das ſubſtantielle Wohl des Staats ift ſein Wohl als ei

nes befondern Staats in ſeinem beſtimmten Intereſſe und Zu

ſtande und den ebenſo eigenthümlichen äußeren Umſtänden nebſt

dem beſonderen Traktaten -Verhältniffe ; die Regierung iſt ſomit

eine beſondere Weisheit, nicht die allgemeine Vorſehung

(vergl. S. 324 Anm .) – ſo wie der Zwed im Verhältniffe zu
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anderen Staaten und das Princip für die Gerechtigkeit der Kriege

und Traktate nicht ein allgemeiner (philanthropiſcher) Gedanke,

ſondern das wirklich gefränkte oder bedrohte Wohl in ſeiner

beſtimmten Beſonderheit ift.

Es iſt zu einer Zeit der Gegenſaß von Moral und

Politik , und die Forderung , daß die zweite der erſtern ge

mäß ſen , viel beſprochen worden . Hierher gehört nur, dar

über überhaupt zu bemerken , daß das Wohl eines Staats

eine ganz andere Berechtigung hat als das Wohl des Ein

zelnen , und die fittliche Subſtanz , der Staat, ihr Daſeyn

d . i. ihr Recht unmittelbar in einer nicht abſtrakten ſondern

in konkreter Eriſtenz hat, und daß nur dieſe konkrete Eri

ſteng, nicht einer der vielen für moraliſche Gebote gehaltenen

allgemeinen Gedanken , Princip ihres Handelns und Beneh

mens ſeyn kann. Die Anſicht von dem vermeintlichen Un

rechte, das die Politik immer in dieſem vermeintlichen Ge

genſaße haben ſoll , beruht noch vielmehr auf der Seichtig

feit der Vorſtellungen von Moralität, von der Natur des

Staats und deſſen Verhältniſſe zum moraliſchen Geſichts

punkte.

S. 338.

Darin , daß die Staaten ſich als ſolche gegenſeitig anerken

nen, bleibt auch im Kriege, dem Zuſtande der Rechtloſigkeit,

der Gewalt und Zufälligkeit , ein Band, in welchem ſie an

und für ſich ſeyend für einander gelten , ſo daß im Kriege ſelbſt

der Krieg als ein Vorübergehenfollendes beſtimmt iſt. Er ent

hält damit die völkerrechtliche Beſtimmung, daß in ihm die Mög

lichkeit des Friedens erhalten , ſomit 8. B . die Geſandten reſpek

tirt, und überhaupt, daß er nicht gegen die inneren Inſtitutionen

und das friedliche Familien - und Privat- leben , nicht gegen die

Privat-Perſonen geführt werde.

Zuſaß. Die neueren Kriege werden daher menſchlich

geführt, und die Perſon iſt nicht in Haß, der Perſon ge
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genüber. Höchſtens treten perſönliche Feindſeligkeiten bei

Vorpoſten ein , aber in dem Heere als Heer ift die Feind

ſchaft etwas Unbeſtimmtes , das gegen die Pflicht , die jeder

an dem Anderen achtet, zurüdtritt.

S. 339.

Sonſt beruht das gegenſeitige Verhalten im Kriege (3. B .

daß Gefangene gemacht werden ) undwas im Frieden ein Staat

den Angehörigen eines Andern an Rechten für den Privat- Vers

kehr einräumt u . f. f., vornehmlich auf den Sitten der Natio

nen , als der innern unter allen Verhältniſſen fich erhaltenden '

Allgemeinheit des Betragens .

Zuſaß. Die europäiſchen Nationen bilden eine Fa

milie nach dem allgemeinen Principe ihrer Gefeßgebung, ih

rer Sitten , ihrer Bildung und To modificirt ſich hiernach das

völkerrechtliche Betragen in einem Zuſtande, wo ſonſt das

gegenſeitige Zufügen von Uebeln das Herrſchende ift. Das

Verhältniß von Staaten zu Staaten iſt ſchwankend: es iſt

kein Prätor vorhanden , der da ſchlichtet : der höhere Prätor

iſt allein der allgemeine an und für fich feyende Geift , der

Weltgeift.

S. 340.

In das Verhältniß der Staaten gegeneinander , weil fie

darin als beſondere ſind, fällt das höchſt bewegte Spiel der

innern Beſonderheit der Leidenſchaften , Intereſſen , Zwecke, der

Talente und Tugenden ,der Gewalt, des Unrechts und der Laſter,

wie der äußern Zufälligkeit, in den größten Dimenſionen der

Erſcheinung, - ein Spiel, worin das ſittliche Ganze ſelbſt, die

Selbſtſtändigkeit des Staats , der Zufälligkeit ausgeſeßt wird.

Die Principien der Volksgeifter find am ihrer Beſonderheit

willen , in der ſie als er iftirende Individuen , ihre objektive

Wirklichkeit und ihr Selbſtbewußtſeyn haben ,überhauptbeſchränkte,

und ihre Schickſale und Thaten in ihrem Verhältniſſe zu einan

der ſind die erſcheinende Dialektik der Endlichkeit dieſer Geifter,
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auswelcher der allgemeine Geiſt, der Geiſt der Welt, als

unbeſchränkt ebenſo ſich hervorbringt, als er es iſt, der ſein Recht,

– und ſein Recht iſt das allerhöchfte, — an ihnen in der Welts

geſchichte, als dem Weltgerichte, ausübt.

C . Die Weltgeſchichte.

$. 341.

Das Element des Daſeyns des allgemeinen Geiftes,

welches in der Kunſt Anſchauung und Bild , in der Religion

Gefühl und Vorſtellung, in der Philoſophie der reine, freie Ger

danke iſt , iſt in der Weltgeſchichte die geiſtige Wirklichkeit

in ihrem ganzen Umfange von Innerlichkeit und Aeußerlicheit.

Sie iſt ein Gericht, weil in ſeiner an und für ſich Feyenden

Allgemeinheit das Beſondere, die Penaten , die bürgers

liche Geſellſchaft und die Völkergeiſter in ihrer bunten Wirklich

feit, nur als Ideelles ſind , und die Bewegung des Geiſtes

in dieſem Elemente iſt, dieß darzuſtellen .

$. 342.

Die Weltgeſchichte iſt ferner nicht das bloße Gericht ſeiner

Macht, d. i. die abſtrakte und vernunftloſe Nothwendigkeit eis

nes blinden Schickſals , ſondern weil er an und für ſich Ver

nunft, und ihr Für-ſich-leyn im Geiſte Wiffen iſt , iſt ſie die

aus dem Begriffe nur ſeiner Freiheit nothwendige Entwicke

lung der Momente der Vernunft und damit ſeines Selbſtbe

wußtſeyns und ſeiner Freiheit, — die Auslegung und Verwirk

lichung des allgemeinen Geiftes.

S. 343.

Die Geſchichte des Geiſtes iſt ſeine That, denn er iſt nur,

was er thut, und ſeine That iſt, ſich und zwar hier als Geift

fich zum Gegenſtande ſeines Bewußtſeyns zu machen , ſich für

fich ſelbſt auslegend zu erfaffen . Dieß Erfaſſen iſt ſein Seyn

und Princip, und die Vollendung ſeines Erfaſſens iſt zugleich

ſeine Entäußerung und ſein Uebergang. Der, formell ausge
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drückt , von Neuem dieß Erfaffen erfaſſende, und was daſſelbe

ift, aus der Entäußerung in ſich gehende Geiſt, iſt der Geiſt der

höhern Stufe gegen ſich, wie er in jenem erſtern Erfaſſen ftand.

Die Frage über die Perfektibilitätund Erziehung

des Menſchengeſchlechts fällt hierher. Diejenigen , welche

dieſe Perfektibilität behauptet haben , haben etwas von der

Natur des Geiſtes geahnet , ſeiner Natur, Ivõiole GEAUTÒN

zum Geſepe ſeines Seyns zu haben , und indem er das

erfaßt, was er iſt, eine höhere Geſtalt als dieſe , die ſein

Seyn ausmachte, zu ſeyn. Aber denen , welche dieſen Ge

danken verwerfen , iſt der Geiſt ein leeres Wort geblieben ,

ſo wie die Geſchichte ein oberflächliches Spiel zufälliger

ſogenannter nur menſchlicher Beſtrebungen und Leiden

ſchaften. Wenn ſie dabei auch in den Ausdrücken von

Vorſehung und Plan der Vorſehung den Glauben eines

höhern Waltens ausſprechen , ſo bleiben dieß unerfüllte Vor

ſtellungen , indem ſie auch ausdrüdlich den Plan der Vor

ſehung für ein ihnen Unerkennbares und Unbegreifliches

ausgeben .

S . 344.

Die Staaten , Völker und Individuen in dieſem Geſchäfte

des Weltgeiſtes ſtehen in ihrem befondern beſtimmten

Principe auf, das an ihrer Verfaſſung und der ganzen

Breite ihres Zuſtandes ſeine Auslegung und Wirklichkeit

hat, deren ſie ſich bewußt und in deren Intereſſe vertieft, fie

zugleich bewußtloſe Werkzeuge und Glieder jenes innern Geſchäfts

ſind, worin dieſe Geſtalten vergehen , der Geiſt an und für ſich

aber ſich den Uebergang in feine nächſte höhere Stufe vorbereitet

und erarbeitet.

S. 343.

Gerechtigkeit und Tugend, Unrecht, Gewalt und Laſter,

Talente und ihre Thaten , die kleinen und die großen Leiden :

ſchaften , Schuld und Unſchuld, Herrlichkeit des individuellen und
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des Volkslebens, Selbſtſtändigkeit, Glück und Unglück der Staa

ten und der Einzelnen haben in der Sphäre der bewußten Wirt

lichkeit ihre beſtimmte Bedeutung und Werth, und finden darin

ihr Urtheil und ihre, jedoch unvollkommene, Gerechtigkeit. Die

Weltgeſchichte fällt außer dieſen Geſichtspunkten ; in ihr erhält

dasjenige nothwendige Moment der Idee des Weltgeiſtes , wel

ches gegenwärtig ſeine Stufe ift, ſein abſolutes Recht, und

das darin lebende Volk und deſſen Thaten erhalten ihre Vod

führung , und Glück und Ruhm .

S. 346.

Weil die Geſchichte die Geſtaltung des Geiſtes in Form

des Geſchehens, der unmittelbaren natürlichen Wirklichkeit iſt, ſo

find die Stufen der Entwickelung als unmittelbare natür

lich e Principien vorhanden , und dieſe,weil ſienatürliche ſind,

ſind als eine Vielheit außer einander, ſomit ferner ſo, daß Ei

nem Volfe eines derſelben zukommt, — ſeine geogra

phiſche und anthropologiſche Eriſtenz.

S. 347.

Dem Volke, dem ſolches Moment als natürliches Prin

cip zukommt, iſt die Volſtredung deſſelben in dem Fortgange

Des fich entwickelnden Selbſtbewußtſeyns des Weltgeiſtes über :

tragen . Dieſes Volk iſt in der Weltgeſchichte, für dieſe Epoche,

- und es fann (S. 346.) in ihr nur Einmal Ep o che

machen , das Herrſchende. Gegen dieß ſein abſolutes Recht,

Träger der gegenwärtigen Entwicelungsſtufe des Weltgeiſtes zu

ſeyn , ſind die Geiſter der andern Völfer rechtlos , und ſie, wie

die, deren Epoche vorbei iſt, zählen nicht mehr in der Welt

geſchichte.

Die ſpecielle Geſchichte eines welthiſtoriſchen Volfs ent

hält Theils die Entwicelung ſeines Princips von ſeinem

kindlichen eingehüllten Zuſtande aus bis zu ſeiner Blüthe,

wo es zum freien ſittlichen Selbſtbewußtſeyn gekommen ,

nun in die allgemeine Geſchichte eingreift – Theils auch
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die Periode des Verfalls und Verderbens ; – denn ſo be

zeichnet ſich an ihm das Hervorgehen eines höheren Prin

cips als nur des Negativen ſeines eigenen . Damit wird

der Uebergang des Geiſtes in jenes Princip und ſo der

Weltgeſchichte an ein anderes Volf angedeutet, – eine

Periode, von welcher aus jenes Volt das abſolute Intereſſe

verloren hat, das höhere Princip zwar dann auch poſitiv

in ſich aufnimmt und ſich hineinbildet, aber darin als in

einem Empfangenen nicht mit immanenter Lebendigkeit und

Friſche ſich verhält, – vielleicht ſeine Selbſtſtändigkeit ver

liert, vielleicht auch ſich als beſonderer Staat oder ein Kreis

von Staaten , fortſeßt oder fortſchleppt, und in mannigfalti

gen innern Verſuchen und äußern Kämpfen nach Zufall

herumſchlägt.

S. 348. .

An der Spiße aller Handlungen, ſomit auch der welthiſtos

riſchen , ſtehen Individuen als die das Subſtantielle verwirk

lichenden Subjektivitäten ( S. 279. Anm . S . 358 .). Als dieſen

Lebendigkeiten der fubftantiellen That des Weltgeiftes und ro

unmittelbar identiſch mit derſelben , iſt ſie ihnen ſelbſt verborgen

und nicht Objekt und Zwed (S. 344.); " fie haben auch die

Ehre derſelben und Dank nicht bei ihrer Mitwelt (ebendaſ.),

noch bei der öffentlichen Meinung der Nachwelt , ſondern als

formelle Subjektivitäten nur bei dieſer Meinung ihren Theil als

unfterblichen Ruhm .

§. 349.

Ein Volk iſt zunächſt noch kein Staat, und der Uebergang

einer Familie, Horde, Stammes , Menge u . . f. in den Zus

ſtand eines Staats macht die formelle Realiſirung der Idee

überhaupt in ihm aus. Dhne dieſe Form ermangelt es als

ſittliche Subſtanz, die es an ſich iſt, der Objektivität, in Ge

Teßen , als gedachten Beſtimmungen , ein allgemeines und allge

meingültiges Daſeyn für fich und für die Anderen zu haben ,
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und wird daher nicht anerkannt ; ſeine Selbſtſtändigkeit, als ohne

objektive Geſeßlichkeit und für ſich feſte Vernünftigkeit nur for

mell, iſt nicht Souverainetät.

Auch in der gewöhnlichen Vorſtellung nennt man ei

nen patriarchaliſchen Zuſtand nicht eine Verfaſſung, noch ein

Volk in dieſem Zuſtande einen Staat, noch ſeine Unabhän

gigkeit Souverainetät. Vor den Anfang der wirklichen Ge

ſchichte fält daher einer Seits die intereſſeloſe, dumpfe Un

ſchuld , anderer Seits die Tapferkeit des formellen Kampfs

des Anerkennens und der Rache (vergl. S. 331. u . S . 93.).

$. 350.

In geſeblichen Beſtimmungen und in objektiven Inſtitutio :

nen , von der Ehe und dem Akerbau ausgehend (f. S. 203.

Anm .), hervorzutreten , iſt das abſolute Recht der Idee, es ſen ,

daß die Form dieſer ilter Verwirklichung als göttliche Gefeßges

bung und Wohlthat, oder als Gewalt und Unrecht erſcheine; -

dieß Recht iſt das Heroenrecht zur Stiftung von Staaten .

S. 351.

Uus derſelben Beſtimmung geſchieht, daß civiliſirte Natio :

nen andere , welche ihnen in den fubftantiellen Momenten des

Staats zurücftehen (Viehzuchttreibende die Jägervölker , die

Ackerbauenden beide u . f. F.), alô Barbaren mit dem Bewußtſeyn

eines ungleichen Rechts , und deren Selbſtſtändigkeit als etwas

Formelles betrachten und behandeln .

In den Kriegen und Streitigkeiten , die unter ſolchen

Verhältniſſen entſpringen , macht daher das Moment, daß

fie Rämpfe des Anerkennens in Beziehung auf einen be

ſtimmten Gehalt find, den Zug aus, der ihnen eine Bedeu

tung für die Weltgeſchichte giebt.

S. 352.

Die fonkreten Zdeen , die Völfergeiſter, haben ihre Wahr-.

· heit und Beſtimmung in der konkreten Idee, wie ſie die abſo

lute Allgemeinheit iſt, - dem Weltgeiſt, um deffen Thron
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fie als die Voùbringer ſeiner Verwirklichung, und als Zeugen

und Zierrathen ſeiner Herrlichfeit ſtehen . Indem er als Geiſt

nur die Bewegung ſeiner Thätigkeit iſt, ſich abſolut zu wiſſen ,

hiermit ſein Bewußtſeyn von der Form der natürlichen Unmit

telbarkeit zu befreien und zu ſich ſelbſt zu kommen, ſo ſind die

Principien der Geſtaltungen dieſes Selbſtbewußtſeyns in dem

Gange ſeiner Befreiung, — der welth iftoriſchen Reiche,

Viere.

S. 353.

In der erſten als unmittelbaren Offenbarung hat er

zum Princip die Geſtalt des ſubſtantiellen Geiſtes , als der

Identität, in welcher die Einzelnheit in ihr Wefen verſenkt und

für ſich unberechtigt bleibt.

Das zweite Princip iſt das Wiffen dieſes ſubſtantiellen

Geiſtes, ſo daß er der poſitive Inhalt und Erfüllung und das

Für-fich -fenn als die lebendige Form deſſelben iſt, die ſchöne

fittliche Individualität.

Das dritte iſt das in fich Vertiefen des wiſſenden Für:

fich -ſeyns zur abftraften Allgemeinheit unddamit zum un

endlichen Gegenſaße gegen die ſomit ebenſo Geiſt - verlaſſene

Objektivität.

Das Princip der vierten Geſtaltung iſt das Umſchlagen

dieſes Gegenſages des Geiſtes, in ſeiner Innerlichkeit ſeine Wahr

heit und konkretes. Weſen zu empfangen und in der Objektivität

einheimiſch und verſöhnt zu ſeyn , und weil dieſer zur erſten Sub

ſtantialität zurückgekommene Geiſt der aus dem unendlichen

Gegenſaße zurückgekehrte iſt , dieſe ſeine Wahrheit als

Gedanke und als Welt geſeßlicher Wirklichkeit zu erzeugen und

zu wiſſen .

S . 354.

Nach dieſen vier Principien ſind der welthiſtoriſchen Reiche

die Viere: 1 ) das orientaliſche, 2) das griechiſche, 3 ) das

römiſche, 4 ) das germaniſch e.
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S . 355 .

1) Das orientaliſche Reich.

Dieß erſte Reich iſt die vom patriarchaliſchen Naturganzen

ausgehende, in ſich ungetrennte, ſubſtantielle Weltanſchauung, in

der die weltliche Regierung Theokratie, der Herrſcher auch Hoher

prieſter oder Gott , Staatsverfaſſung und Geſeßgebung zugleich

Religion , ſo wie die religiöſen und moraliſchen Gebote oder viel

mehr Gebräuche ebenſo Staats- und Rechtsgeſeße ſind. In der

Pracht dieſes Ganzen geht die individuelle Perſönlichkeit rechtlus

unter, die äußere Natur iſt unmittelbar göttlich oder ein Schmuck

des Gottes , und die Geſchichte der Wirklichkeit Poeſie. Die

nach den verſchiedenen Seiten der Sitten , Regierung und des

Staats hin ſich entwickelnden Unterſchiede werden , an der Stelle

der Geſeße, bei einfacher Sitte, ſchwerfällige, weitläufige, aber

gläubiſche Ceremonien , — Zufälligkeiten perſönlicher Gewalt und

willfürlichen Herrſchens, und die Gegliederung in Stände eine

natürliche Feſtigkeit von Kaſten. Der orientaliſche Staat iſt

daher nur lebendig in ſeiner Bewegung, welche, da in ihm ſelbſt

nichts ftät und, was feft iſt, verſteinert iſt , nad Außen geht,

ein elementariſches Toben und Verwüſten wird . Die innerliche

Ruhe iſt ein Privatleben und Verſinken in Schwäche und Er

mattung.

Das Moment der noch ſubſtantiellen , natürlichen

Geiſtigkeit in der Staatsbildung, das als Form in der

Geſchichte jedes Staats den abſoluten Ausgangspunkt macht,

iſt an den beſonderen Staaten geſchichtlich zugleich mit tie

fem Sinn und mit Gelehrſamkeit, in der Schrift: Vom

Untergange der Naturſtaaten , Berlin 1812, (vom

Hrn . Dr. Stuhr) hervorgehoben und nachgewieſen , und

damit der vernünftigen Betrachtung der Geſchichte der Ver

faſſung und der Geſchichte überhaupt der Weg gebahnt.

Das Princip der Subjektivität und ſelbſtbewußten Freiheit

iſt dort gleichfalls in der germaniſchen Nation aufgezeigt,
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jedoch , indem die Abhandlung nur bis zum Untergang der

Naturſtaaten geht, auch nur bis dahin geführt, wo es

Theils als unruhige Beweglichkeit,menſchliche Wilfür und

Verderben , Theils in ſeiner beſondern Geſtalt als Gemüth

erſcheint, und ſich nicht bis zur Objektivität der ſelbſtbes

wußten Subſtantialität , zu organiſcher Gefeßlich keit,

entwickelt hat.

$. 356 .

: 2) Das griechiſche Reich .

Dieſes hat jene ſubſtantielle Einheit des Endlichen und

Unendlichen , aber nur zur myſteriöſen , in dumpfe Erinnerung,

in Höhlen und in Bilder der Tradition zurückgedrängten Grund

lage,welche aus dem ſich unterſcheidenden Geifte zur individuel

len Geiſtigkeit und in den Tag des Wiſſens herausgeboren , zur

Schönheit und zur freien und heitern Sittlichkeit gemäßigt und

verklärt iſt. In dieſer Beſtimmung geht ſomit das Princip per

fönlicher Individualität ſich auf, noch als nicht in fich ſelbſt be

fangen , ſondern in ſeiner idealen Einheit gehalten ; - Theils

zerfällt das Ganze darum in einen Kreis beſonderer Volfegeiſter,

Theils iſt einer Seits die leßte Willensentſchließung noch nicht

in die Subjektivität des für ſich ſeyenden Selbſtbewußtſeyns,

ſond:rn in eine Macht , die höher und außerhalb deſſelben ſey,

gelegt (vergl. §. 279. Anm .) , und anderer Seits iſt die dem

Bedürfniſſe angehörige Beſonderheit noch nicht in die Freiheit

aufgenommen , ſondern an einen Sklavenſtand ausgeſchloſſen .

S. 357.

3 ) Das römiſche Reich.

In dieſem Reiche vollbringt ſich die Unterſcheidung zur uns

endlichen Zerreißung des fittlichen Lebens in die Ertreme per

ſönlichen privaten Selbſtbewußtſeyns und abſtrakter Allge

meinheit. Die Entgegenſeßung, ausgegangen von der fubftans

tiellen Anſchauung einer Ariſtokratie gegen das Princip freier

Perſönlichkeit in demokratiſcher Form , entwickelt ſich nach jener
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Seite zum Aberglauben und zur Behauptung kalter, habſüchtiger

Gewalt, nach dieſer zur Verdorbenheit eines Pöbels , und die

Auflöſung des Ganzen endigt ſich in das allgemeine Unglüd

und den Tod des fittlichen Lebens , worin die Völker- Individua

litäten in der Einheit eines Pantheons erſterben , alle Einzelne

zu Privatperſonen und zu Gleichen mit formellem Rechte her :

abſinken , welche hiermit nur eine abſtrakte in's Ungeheure fich

treibende Willfür zuſammenhält.

$. 358.

4 ) Das germaniſche Reich.

Aus dieſem Verluſte ſeiner ſelbſt und ſeiner Welt und dem

unendlichen Schmerz deſſelben , als deffen Volt das iſraeliti:

fche bereit gehalten war, erfaßt der in fich zurüdgedrängte Geiſt

in dem Ertreme ſeiner abſoluten Negativität, dem an und

für ſich ſeyenden Wendepunkt , die unendliche Poſitivität

dieſes feines Innern , das Princip der Einheit der göttlichen

und menſchlichen Natur, die Verſöhnung als der innerhalb des

Selbſtbewußtſeyns und der Subjektivität erſchienenen objektiven

Wahrheit und Freiheit, welche dem nordiſchen Princip der ger-

manifchen Völfer zu vollführen übertragen wird.

S. 359.

Die Innerlichkeit des Princips , als die noch abſtrakte, in

Empfindung als Glauben , Liebe und Hoffnung eriſtirende, Ver

föhnung und Löſung alles Gegenſaßes , entfaltet ihren Inhalt,

ihn zur Wirklichkeit und ſelbſtbewußten Vernünftigkeit zu erheben ,

zu einem vom Gemüthe, der Treue und Genoſſenſchaft Freier

ausgehenden weltlichen Reiche, das in dieſer ſeiner Subjektivi

tät ebenſo ein Reich der für ſich ſeyenden rohen Willkür und

der Barbarei der Sitten iſt – gegenüber einer jenſeitigen Welt,

einem intellektuellen Reiche, deſſen Inhalt wohl jene Wahr

heit ſeines Geiſtes , aber als noch ungedacht in die Barbarei

der Vorſtellung gehüllt iſt, und als geiſtige Macht über das
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wirkliche Gemüth, ſich als eine unfreie fürchterliche Gewalt ge - .

gen daſſelbe verhält.

S. 360.

Indem in dem harten Kampfe dieſer im Unterſchiede, der

hier ſeine abſolute Entgegenſeßung gewonnen , ſtehenden und zu

gleich in Einer Einheit und Idee wurzelnden Reiche, – das

Geiſtliche die Eriſtenz ſeines Himmels zum irdiſchen Dieffeits

und zur gemeinen Weltlichkeit, in der Wirklichkeit und in der

Vorſtellung, degradirt, – das Weltliche dagegen ſein abſtraf

tes Für-ſich - reyn zum Gedanken und dem Principe vernünftigen

Seyns und Wiſſens, zur Vernünftigkeit des Rechts und Ge

ſeßes hinaufbildet, iſt an ſich der Gegenſaß zur markloſen Ge

ſtalt verſchwunden ; die Gegenwart hat ihre Barbarei und un

rechtliche Wiükür und die Wahrheit hat ihr Jenſeits und ihre

zufällige Gewalt abgeſtreift, ſo daß die wahrhafte Verſöhnung

objektiv geworden , welche den Staat zum Bilde und zur Wirk

lichkeit der Vernunit entfaltet, worin das Selbſtbewußtſeyn die

Wirklichkeit ſeines ſubſtantiellen Wiſſens und Wollens in orga

niſcher Entwickelung, wie in der Religion das Gefühl und

die Vorſtellung dieſer ſeiner Wahrheit als idealer Weſenheit,

in der Wiſſenſchaft aber die freie begriffene Erkenntniß die

ſer Wahrheit als Einer und derſelben in ihren ſich ergänzenden

Manifeſtationen , dem Staate, der Natur und der ideellen

Welt, findet.

Drud von 3 . Draeger in Berlin , Adlerſtr. 9.


